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Wie aus der Erklärung hervorgeht, die die beiden Kommissionspräsidenten am 8. Oktober 1999 vor 
den Schlussabstimmungen zum Förderabgabegesetz (FAG} abgegeben haben, stellt das FAG ein . 
AusfOhrungsgesetz zum Gegenentwurf zur Solarinitiative dar. Das FAG soll daher erst nach einem 
positiven Ausgang der Volksabstimmung Ober den Gegenentwurf zur Solarinitiative im Bundesblatt 
veröffentlicht werden und die Referendumsfrist für das FAG soll erst ab diesem Zeitpunkt zu laufen 
beginnen. 

Wir publizieren das FAG im Anhang. 

Notabene 

Comme l'ont rappele le 8 octobre 1999, soit juste avant le vote final, les presidents des deux 
commissions concernees, la loi sur une taxe d'encouragement en matiere d'energie (L TE} est 
destinee a preciser les modalites d'application de la modiflcation constitutionnelle proposee an guise 
de contre-projet a !'"initiative solalre". Aussi est-il prevu de ne publier le texte de la LTE dans la 
Feuille federale qu'une fois connu le resultat de la votation populaire, et uniquement dans le cas ou 
le contre-projet serait prefere a !'initiative (ce qui marquerait d'autre part pour la L TE le debut du 
delai referendalre}. 

On trouvera publie le texte de la L TE en annexe. 
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1. Ueberslcht über die Verhandlungen - Resume des deliberations 

x 232/97 .028 s aEnergle-Umwelt• und Solar•lnltlatlve0
• Volk

slnlUaUven 
Botschaft vom 17. März 1997 zu den Volkslnltiatlven für die 
Belohnung des Energiesparens und gegen die Enegiever• 
schwendung (Energie-Umwelt-Initiative) und für einen Solarrap
pen (Solar-Initiative) (BBI 1997 II, 805) 

NA/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

1. Bundesbeschluss über die Volksinitiative für die Belohnung 
des Energiesparens und gegen die Energieverschwendung 
(Energie-Umwelt-Initiative) 

10.03.1999 Ständerat Beschluss abweichend vom Entwurf des 
Bundesrates. Die Frist zur Behandlung der Initiative wird um ein 
Jahr verlängert, d.h. bis zum 20. März 2000. 
17.03.1999 Nationalrat Die Frist zur Behandlung der Initiative 
wird um ein Jahr verlängert,· d.h. bis zum 20. März 2000. 
02.06.1999 Nationalrat. Abweichend. 
22.09.1999 Ständerat Abweichend. 
28.09.1999 Nationalrat. Abweichend. 
30.09.1999 Ständerat Abweichend. 
05.10.1999 Nationalrat Abweichend. 
06.10.1999 Siinderat Beschluss gemäss Antrag der Eini
gungskonferenz. 
06.10.1999 Nationalrat Beschluss gemäss Antrag der Eini
gungskonferenz. 
08.10.1999 Ständerat Der Bundesbeschluss wird In der 
Schlussabstimmung angenommen. 

08.10.1999 Nationalrat Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabslimmung angenommen. 

2. Bundesbeschluss über die Volksinitiative für einen Solarrap
pen (Solar-Initiative) 

10.03.1999 Ständerat Beschluss abweichend vom Entwurf des 
Bundesrates. Die Frist zur Behandlung der Initiative wird um ein 
Jahr verlängert, d.h. bis zum 20. März 2000. 
17.03.1999 Nationalrat Die Frist zur Behandlung der Initiative 
wird um ein Jahr verlängert, d.h. bis zum 20. März 2000. 
02.06.1999 Nationalrat. Abweichend. 
22.09.1999 Ständerat Abweichend. 
28.09.1999 Nationalrat. Abweichend. 
30.09.1999 Ständerat Abweichend. 
05.10.1999 Nationalrat. Abweichend. 
06.10.1999 Ständerat Beschluss gemäss Antrag der Eini
gungskonferenz. 
06.10.1999 Nationalrat Beschluss gemäss Antrag der Eini
gungskonferenz. 
08.10.1999 Ständerat Der Bundesbeschluss wird In der 
Schlussabsllmmung angenommen. 
08.10.1999 Nationalrat Der Bundesbeschluss wird In der 
Schlussabstimmung angenommen. 

x 232/97.028 e "Initiative energle et envlronnement et Initia
tive solalre0

• lnlUatives populalres 

Message du 17 mars 1997 relatlf a !'initiative populaire destlnee 
a encourager les economles d'energle et a frelner le gaspillage 
(initiative energie et envlmnnement) et a l'nitlative populalre pour 
l'lntroduction d'un centime solalre (Initiative solalre) (FF 1997 II, 
734) 

CN/CE Commlsslon de fenvironnement, de l'amenagement du 
te'rritolre et de l'energle 

1. ArrAte federal concernant ('initiative populalre destlnee a en
courager les economies d'energie et a frelner le gasplllage (Ini
tiative energle et environnement) 

10.03.1999 Conseil des Etats. Decision modifiant le projet du 
Conseil federai. Le delal fixe pour l'examen de l'lnltlatlve est pm
mge d'un an, soit jusqu'au 20 mars 2000. 
17.03.1999 Conseil naUonal. Le delal fixe pour traiter rinltlatlve 
est proroge d'un an, sott jusqu'au 20 mars 2000. 
02.06.1999 Conseil naUonal. Dlvergences. 
22.09.1999 Consell des Etats. Divergences. 
28.09.1999 Conseil naUonal. Divergences. 
30.09.1999 Conseil des Etats. Divergences. 
05.10.1999 Conseil national. Dlvergences. 
06.10.1999 Conseil des Etats. Oecision conforme a la pmposi• 
tlon de la conference de conclllation. 
06.10.1999 Consell national. Oeclsion conforme a la proposl
tlon de la conference de conclllatlon. 
08.10.1999 Conseil des Etats. L'arrAte est adopte en votation 
finale. 
08.10.1999 Conseil national. L'arrAte est adopte en votation ff. 
nale. 

2. ArrAte federal concernant l'inltlative populaire pour l'introduc
tlon d'un centime solaire (Initiative soiaire) 

10.03.1999 Conseil des Etats. Declslon modlflant le projet du 
Conseil federai. Le delal fixe pour traiter l'inltlative est pmroge 
d'un an, soit jusqu'au 20 mars 2000. 
17.03.1999 Consell national. Le delal fixe pour traiter !'Initiative 
est promge d'un an, solt jusqu'au 20 mars 2000. 
02.06.1999 Conseil national. Divergences. 
22.09.1999 Consell des Etats. Divergences. 
28.09.1999 Conseil riatlonal. Divergences. 
30.09.1999 Consell des Etats. Divergences. 
05.10.1999 Consell national. Divergences. 
08.10.1999 Consell des Etats. Declslon conforme a la pmposl
tlon de la conference de conclllatlon. 
06.10.1999 Conseil national. Declslon conforme a la pmposl
tlon de la conference de conclllatlon. 
08.10.1999 Conseil des Etats. L'arrate est adopte en votetlon 
finale. · 
08.10.1999 Conseil national. L'arrAte est adopte en votation fi
nale. 
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97.028 Energie-Umwelt-1 nitiative. 

Solar-Initiative 

Initiative energle et environnement. 

Initiative solaire 

LegislaturrOckblick 1999-2003 

99.401 Parlamentarische Initiative (UREK-SR). Förderabgabebeschluss 

Initiative parlementaire (CEATE-CE). Arrete sur une taxe 
d'encouragement en matiere energetique 

97.028 
Botschaft: 17.03.1997 (BBI 199711, 805 / FF 199711, 734) 
Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates: 04.02.1999 
99.401 
Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates: 05.02.1999 (BBI 
1999, 3365 / FF 1999, 3088) . 
Stellungnahme des Bunderates: 08.03.1999 (BBI 1999, 3381 / FF 1999, 3104) 

Ausgangslage 
Die Energie-Umwelt-Initiative will den Verbrauch der nicht erneuerbaren Energien innert acht Jahren 
stabilisieren und anschliessend während 25 Jahren im Durchschnitt um ein Prozent pro Jahr 
vermindern. Spätestens drei Jahre nach Annahme der Vorlage soll eine Lenkungsabgabe auf den 
nicht erneuerbaren Energien und auf Elektrizität aus grösseren Wasserkraftwerken erhoben werden. 
Der Ertrag der Abgabe soll sozialverträglich und staatsquotenneutral an die Haushalte und Betriebe 
zurückbezahlt werden. Diese Rückverteilung soll nach Kriterien erfolgen, die unabhängig vom 
individuellen Energieverbrauch sind. Um eine übermässige Belastung von energieintensiven Betrieben 
zu vermeiden, sind befristete Sonderregelungen möglich. 
Die Solar-Initiative will zur Finanzierung von Lenkungssubventionen für die Sonnenenergienutzung 
und die effiziente und•nachhaltige Energienutzung während 25 Jahren eine zweckgebundene Abgabe 
auf den nicht erneuerbaren Energien erheben. Die Massnahmen sind ebenfalls spätestens drei Jahre 
nach Annahme der Vorlage einzuführen. Der Abgabesatz soll in den ersten fünf Jahren von 0, 1 auf 0,5 
Rappen pro Kilowattstunde steigen. Beim vollen Abgabesatz würden im Jahre 2010 schätzungsweise 
(vor Abzug des Vollzugsaufwandes) 880 Millionen zur Verfügung stehen. Mindestens die Hälfte der 
Einnahmen wären für die Förderung der Nutzung der Sonnenenergie zu verwenden. 
Der Bundesrat beantragt, die beiden Initiativen Volk und Ständen ohne Gegenvorschläge - mit Antrag 
auf Ablehnung - zu unterbreiten. 
Die vorberatende Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates entschied sich, 
die hängigen Geschäfte im Bereich „Energieabgaben" vorerst einmal zu sichten, zu ordnen und im 
Hinblick auf eine im Volk· akzeptierte Umwelt- und Energiepolitik zu bündeln. Leitplanken der 
Diskussionen waren einerseits die beiden Volksinitiativen sowie die Gesetzgebungsarbeiten am C02-, 
Energie- und Elektrizitätsmarktgesetz, andererseits verschiedene Vorstösse zu einer ökologischen 
Steuerreform. 
Die ständerätliche Kommission verfasste zuhanden des Plenums Gegenentwürfe zur „Solar-Initiative" 
und zur „Energie-Umwelt-Initiative". Zudem erarbeitete sie den Entwurf für einen 
,,Förderabgabebeschluss (FAB)" in Form einer Parlamentarischen Initiative (Pa.lv. UREK-S • 99.401). 
Der „Energie-Umwelt-Initiative" wird ein Verfassungsartikel - Artikel 24octies, Absätze 5-9 (neu) -
entgegengestellt, der die wesentlichen Eckpfeiler für erste Schritte zu einer ökologischen Steuerreform 
enthält und damit jenen Spielraum schafft, den die aktuelle Bundesverfassung trotz Energie- und 
Umweltartikel noch nicht bietet. Diese Verfassungsgrundlage soll es erlauben, ab Beginn des Jahres 
2004 mittels einer ökologisch orientierten Energieabgabe auf nicht erneuerbaren Energieträgern rund 
2,5 bis 3 Milliarden Franken abzuschöpfen und damit die obligatorischen Lohnnebenkosten um 
insgesamt ein Lohnprozent zu senken, also den Energieeinsatz zu verteuern und den Arbeitseinsatz zu 
verbilligen. 
Als Gegenentwurf zur „Solar-Initiative" wird eine auf 10 oder höchstens 15 Jahre befristete 
Verfassungsgrundlage für eine zweckgebundene Abgabe auf nichterneuerbare Energien 
vorgeschlagen. Damit sollen der Einsatz der erneuerbaren Energien (einschliesslich der einheimischen 
Wasserkraft) und die effiziente Energieverwendung gefördert werden. Um diese Abgabe bereits 
anfangs 2001 erheben zu können, legt die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des 
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·2· Legislaturrückblick 1999·2003 

Ständerates mit dem "Förderabgabebeschluss (FAB)" auch gleich den Ausführungserlass vor. Sie 
schlägt so eine Brücke zum "Energieabgabebeschluss (EAB)", den der Nationalrat im Rahmen der 
Beratungen zum Energiegesetz im Sommer 1998 lanciert hatte (siehe Geschäft 96.067Norlage 2). 
Der Nationalrat beschloss in der Sommersession 1999, den Energieagbabebeschluss (EAB) nicht 
weiter zu verfolgen und nicht mehr darauf einzutreten. Er folgte damit im Grundsatz dem 
ständerätllchen Konzept. 

Verhandlungen 

SR 
SR 
NR 
NR 
SR 
NR 
SR 
NR 
SR 
NR 
SR/NR 

09./10.03.1999 
10.03.1999 
17.03.1999 
01./02.06.1999 
22.09.1999 
28.09.1999 
30.09.1999 
05.10.1999 
06.10.1999 
06.10.1999 
08.10.1999 

AB 109, 141 
AB 146 (Fristverlängerung) 
AB 377 (Fristverlängerung) 
AB 845,859 
AB 747, 750, 761 
AB 1852, 1854, 1861 
AB865, 868 
AB 2018, 2020, 2023 
AB 947 (Antrag der Einigungskonferenz) 
AB 2086 (Antrag der Einigungskonferenz) 
Schlussabstimmungen 
97.028-A. Bundesbeschluss über die Volksinitiative "für die 
Belohnung des Energiesparens und gegen die · 
Energieverschwendung (Energie-Umwelt-Initiative): 
(41:3 / 124:59) 
97.028-B. Bundesbeschluss Ober die Volksinitiative "für 
einen Solarrappen (Solar-Initiative)": (30:10 / 125:63) 
99.401. Bundesbeschluss Ober eine Energieabgabe zur 
Förderung des wirksamen Energieeinsatzes und der 
erneuerbaren Energien (26:19 / 123:67) 

Als Gegenvorschlag zur Energie~Umwelt-lnitiative wurde im Ständerat die Verfassungsgrundnorm für 
die Besteuerung nicht erneuerbarer Energien und eine Senkung der Lohnnebenkosten einstimmig 
angenommen. Damit sprach sich die Kleine Kammer dafür aus, langfristig eine ökologische 
Steuerreform einzuleiten. Die Energie-Umwelt-Initiative wurde Volk und Ständen zur Ablehnung 
empfohlen. 
Widerstand erwuchs dem Gegenvorschlag zur Solar-Initiative. Dieser Gegenvorschlag in Form einer 
Uebergangsbestlmmung der Bundesverfassung für eine kurzfristig realisierbare, befristete und 
zweckgebundene Förderabgabe auf nicht erneuerbare Energieträger, sowie der 
Förderabgabebeschluss (FAB) als entsprechender Ausführungserlass, waren im Ständerat höchst 
umstritten. Die Mehrheit der vorberatenden Kommission befürwortete eine Förderabgabe von 0,2 
Rappen pro Kilowattstunde, während die Solar-Initiative 0,5 und der nationalrätliche 
Energieabgabebeschluss (siehe Geschäft 96.067Norlage 2) 0,6 Rappen pro Kilowattstunde vorsahen. 
Ein Antrag, auf die Energieabgabe ganz zu verzichten, unterlag im Ständerat mit 24 zu 11 Stimmen. 
Der Vorschlag von Vertretern der Gebirgskantone und von Sozialdemokraten für eine Förderabgabe 
von 0,6 Rappen fand andererseits auch keine Mehrheit. Ein Kompromissantrag von 0,4 Rappen pro 
Kilowattstunde wurde mit 14 zu 25 Stimmen zugunsten von 0,2 Rappen abgelehnt. In der 
Gesamtabstimmung befürwortete der Ständerat diese Förderabgabe mit 32 zu O Stimmen. 
Im Nationalrat gingen in der Eintretensdebatte die Meinungen Ober die Einführung und Ausgestaltung 
der Energieabgabe weit auseinander. Bei der SVP- und Teilen der FDP-Fraktion stiess das ganze 
Projekt für Energieabgaben auf entschiedenen Widerstand. Mehrere Mitglieder dieser Fraktionen 
wiesen darauf hin, es handle sich hier um marktwidrige staatliche Eingriffe. Diese schmälerten die 
Wettbewerbsfähigkeit und schwächten somit den Wirtschaftsstandort Schweiz. Die ökologische 
Steuerreform als grundlegende Neuerung im schweizerischen Steuersystem müsse im 
Gesamtzusammenhang mit der neuen Bundesfinanzordnung von 2006 diskutiert und beschlossen 
werden. Beim Projekt für eine befristete Förderabgabe zugunsten erneuerbarer Energieträger handle 
es sich schlicht um eine neue Steuer, welche die Staats- und Steuerquote erhöhen würde. 
Die Befürworter der Energieabgabe versprachen sich einen sparsameren Umgang mit Energie. Sie 
argumentierten unter anderem, die Anschubinvestitionen stärkten die Innovationskraft der lodustrie 
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und schafften neue Arbeitsplätze. Der politisch nicht zu unterschätzenden Solar-Initiative müsse ein 
mehrheitsfähiger Gegenvorschlag gegenübergestellt werden. 
Mit 11 O zu 62 Stimmen empfahl auch der Nationalrat, die Energie-Umwelt-Initiative abzulehnen und 
dafür als Gegenvorschlag die Grundnorm als Einstieg in eine ökologische Steuerreform anzunehmen. 
Im Unterschied zum Ständerat beschloss jedoch der Nationalrat, für die Abgabe einen Maximalsatz 
von 2 Rappen pro kWh festzulegen (95 zu 75 Stimmen), die Abgabe nach dem Energiegehalt zu 
bemessen (127 zu 38 Stimmen) und die Rückerstattung des Ertrages zur Entlastung von 
obligatorischen Sozialversicherungsprämien zu verwenden (83 zu 64 Stimmen). Der so bereinigte 
Bundesbeschluss passierte die Gesamtabstimmung mit 108 zu 61 Stimmen. 
Mit 90 zu 67 Stimmen empfahl der Nationalrat, die Solar-Initiative abzulehnen und als Alternative die 
Übergangsbestimmung zur Grundnorm anzunehmen. Im Gegensatz zum Ständerat sprach sich der 
Nationalrat in einer Hauptabstimmung mit 80 zu 44 Stimmen bei 43 Enthaltungen für einen 
Abgabesatz von 0,6 Rappen aus. Der Ständerat hatte 0,2 Rappen beschlossen. Zudem erweiterte der 
Nationalrat die Laufzeit für die neue Energiesteuer auf 20 statt 15 Jahre (85 zu 71 Stimmen). Der 
entsprechende Bundesbeschluss passierte die Gesamtabstimmung mit 91 zu64 Stimmen. Auf die 
Förderabgabe trat der Rat mit 94 zu 61 Stimmen ein und hiess sie mit einigen Differenzen zum 
Ständerat in der Gesamtabstimmung mit 94 zu 57 Stimmen gut. _ 
Der Ständerat folgte bei der Verfassungsgrundnorm für den Einstieg in die ökologische Steuerreform 
(Gegenvorschlag zur Energie-Umwelt-Initiative) teilweise dem Nationalrat und setzte (mit 16 zu 14 
Stimmen) für die Lenkungsabgabe ebenfalls eine Obergrenze von 2 Rappen pro Kilowattstunde, bzw. 
20 Rappen pro Liter Heizöl oder Benzin fest. Der Ständerat bestimmte jedoch, dass der Ertrag aus der 
Lenkungsabgabe derein_st allein zur Senkung der obligatorischen Lohnnebenkosten_ zu verwenden sei 
und nicht auch zur Senkung von Krankenversicherungsprämien. Der Nationalrat hatte bei der ersten 
Beratung der Vorlage beschlossen, die Erträge der Lenkungsabgabe zur „Entlastung von 
obligatorischen Sozialversicherungsbeiträgen" und nicht nur zur Senkung von obligatorischen 
Lohnnebenkosten zu verwenden. Damit würden auch Nichterwerbstätige von der Rückerstattung 
profitieren. 
Beim Gegenvorschlag zur Solar-Initiative ging es weiterhin vor allem um die Höhe der kurzfristig 
wirksamen Förderabgabe- zugunsten erneuerbarer . Energien. Im Ständerat kämpften neben 
Sozialdemokraten vor allem Ratsmitglieder aus Gebirgskantonen für 0,4 Rappen pro Kilowattstunde 
als Kompromiss zum Nationalrat. Vor allem Mitglieder der FDP-Fraktion opponierten vehement gegen 
einen höheren Ansatz als 0,2 Rappen. In den Abstimmungen unterlagen denn auch Anträge auf 0,4 
und 0,3 Rappen pro Kilowattstunde deutlich und es blieb bei 0,2 Rappen. Der Ständerat hielt an einer 
Dauer von zehn Jahren für die Erhebung der Förderabgabe fest - mit einer Verlängerungsmöglichkeit 
von fünf Jahren. 
Der Nationalrat blieb bei der zweiten Beratung der Vorlagen im Seilziehen um Höhe und Dauer der 
Förderabgabe unnachgiebig und hielt an 0,6 Rappen pro Kilowattstunde und an zwanzig Jahren 
Erhebungsdauer fest. 
Bei der Verfassungsgrundnorm (Gegenvorschlag zur Energie-Umwelt-Initiative) folgte der I\Jationalrat 
in der Frage der Rückerstattung der Lenkungsabgabe teilweise dem Ständerat. Die Abgabeerträge· 
sollen allein zur Senkung der obligatorischen Lohnnebenkosten und nicht zur Entlastung von 
obligatorischen Sozialversicherungsprämien (Krankenkasse) verwendet werden. Die Grosse Kammer 
blieb allerdings dabei, dass von der Rückerstattung auch Rentner und andere nicht Erwerbstätige 
profitieren sollten. 

Nachdem sich beide Räte auch bei der dritten Beratung nicht über Höhe und Erhebungsdauer der 
Förderabgabe einigen konnten, kam es zur Einigungskonferenz. Die Vorschläge der 
Einigungskonferenz wurden schliesslich von beiden Räten akzeptiert: 
Ab 2001 wird eine Förderabgabe von 0,3 Rappen pro Kilowattstunde verlangt. Die Förderabgabe soll 
während zehn Jahren erhoben werden und die Dauer der Erhebung soll vom Parlament um höchstens 
fünf Jahre verlängert werden können. Mit dem Satz von 0,3 Rappen wird die Abgabe auf Erdöl, Gas, 
Kohle und Uran jährlich rund 450 Millionen Franken einbringen. Die Einnahmen sollen eingesetzt 
werden für die Förderung der erneuerbaren Energien, die rationelle Energienutzung und die Erhaltung 
und Erneuerung einheimischer Wasserkraftwerke. 
Auch der Gegenvorschlag zur Energie-Umwelt-Initiative als Basis einer ökologischen Steuerreform 
wurde bereinigt. Diese Verfassungsnorm sieht ab 2004 eine Lenkungsabgabe von höchstens 2 
Rappen pro Kilowattstunde vor. Die erwarteten Erträge von jährlich etwa drei Milliarden Franken sollen 
es ermöglichen, die obligatorischen Lohnnebenkosten um rund ein Lohnprozent zu senken. Auf eine 
Rückerstattung an Personen ohne Erwerbseinkommen wurde verzichtet. 
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97.028 

99.401 

«Initiative energie et environnement et initiative solaire». 
Initiatives populalres 
«Energie-Umwelt- und Solar-Initiative». Volksinitiativen 

Initiative parlementaire (CEATE-CE). Arrete sur une taxe 
d'encouragement en matiere energetlque 

Parlamentarische Initiative (UREK-SR). Förderabgabebeschluss 

97.028 Message: 17.03.1997 (FF 199711, 734 / 8811997 IJ, 805) 
Rapport de la Commission de l'environnement, de l'amenagement du territoire et de l'energle (CEATE
CE): 04.02.1999 
99.401 Rapport de la Commission de l'environnement, de l'amenagement du territoire et de l'energie 
(CEA TE-CE): 05.02.1999 (FF 1999, 3088 / 881 1999, 3365) 
Avis du Conseil federal: 08.03.1999 (FF 1999, 3104 / 881 1999, 3381) 

Situation initiale 
L'initiative energie et environnement veut stabiliser la consommation d'energies non renouvelables 
dans le delai de huit ans et la reduire ensuite de 1 % par annee, en moyenne, pendant 25 ans. Au plus 
tard trois ans apres son acceptation, une taxe d'incitatlon devra etre prelevee sur ces energies ainsi 
qua sur l'electricite produite dans las grandes centra1es hydrauliques. Le produit en sera restitue aux 
menages et aux entreprises de fa9on a maintenlr un coQt social supportable et sans modifier la quote
part des prelevements publics. La restitution obeira a des criteres independants de la consommation 
individuelle d'energie. Des reglementations speciales peuvent intervenir durant une duree limitee pour 
eviter que las entreprises grosses consommatrices d'energie soient exagerement sollicitees. 
L'initiative solaire vise a instaurer une taxe a affectation determinee, qul serait prelevee sur les 
energles non renouvelables et qui servirait a flnancer, pendant 25 ans, les subventions 
promotionnelles de l'energie et l'utilisation rationnelle et durable de l'energie. La aussi, des mesures 
devront etre prises dans les trois ans a compter de l'acceptation de !'initiative. Au cours des clnq 
annees qui suivront l'instauration de la taxe, son taux devra passer progressivement de o, 1 a 0,5 
centime par kilowattheure. Calcule au taux plein, le produit en est estime (avant deduction des frais de 
perception) a 880 millions de francs en 201 o. Au moins la moitie du montant devra etre utilise pour 
encourager le recours a l'energie solaire. 
Le Conseil federal propose de soumettre les deux Initiatives au peuple et aux cantons sans contre
projet et d'en recommander le rejet. 
La commission du Conseil des Etats (CEATE-CE), qui devait examiner le texte en premier, a admis 
qu'il convenait de passer en revue les questions en suspens au titre des «taxes energetlques», de les 
serier et de les grouper de maniere appropriee en vue de proposer une politique de l'energie et de 
l'environnement susceptible de recueillir l'adhesion du souverain. Le champ des discussions etait 
delimlte d'une part par les deux initiatives alnsi que par les travaux entourant les lois sur le C02

, 

l'energie et le marche de l'electricite, et d'autre part par differentes Interventions parlementaires au 
sujet d'une reforme de la fiscalite ecologique. 
La CEATE du Conseil des Etats a presente, a l'intention du plenum, des contre-projets a !'initiative 
solaire et a !'initiative energie-environnement ainsi qu'un projet d'arrete sur une taxe d'encouragement 
en matiere energetique (ATE) sous la forme d'une initiative parlementaire (99.401). 
L'initiative energie et environnement se voit opposer un article constitutionnel- l'article 24oc11es, al. 5 a 9 
(nouveau) - qui fixe les premiers jalons d'une reforme fiscale ecologique et cree ainsi la marge de 
manoouvre que l'actuelle Constitution n'offre pas malgre la presence d'articles sur l'energie et sur 
l'environnement. La base constitutionnelle a pour objet de permettre, des l'annee 2004, de recueillir 
entre 2,5 et 3 milliards de francs gräce a une taxe energetlque ecologique prelevee sur les energies 
non renouvelables: cette mesure doit aboutir a ce qua les charges salarlales annexes obligatoires 
soient reduites d'un pour cent, ce qui revient a rencherir ainsi l'energie et a redulre le coOt du travail. 
Le contreprojet a !'initiative solaire consiste an une base constitutionnelle limitee a une periode de 1 o, 
voire de 15 ans, qul prevoirait l'instauration d'une taxe a affectatlon determinee prelevee sur las 
energies non renouvelables. L'emploi des energies renouvelables (y compris la force hydraulique 
indigene) et l'utilisation rationnelle de l'energie devraient en ätre le resultat. Pour que cette taxe puisse 
ätre peri;ue des le debut de 2001, la CEATE-CE presente en parallele a l'arrete sur la taxe 
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d'encouragement un texte d'execution. II jette ainsi un pont vers l'am'.}te sur la taxe energetlque que le 
Conseil national avait Jance en ete 1998 dans Je cadre du debat sur la Joi sur l'energie (96.067 / projet 
2). Dans la session d'ete 1999, le Conseil national a decide de ne pas poursuivre l'examen de l'arrete 
sur la taxe energetique et de ne pas entrer en matiere. II a donc prefere s'attacher au proJet du Conseil 
des Etats quant a son principe. 

Deliberatlons 

CE 
CE 
CN 
CN 
CE 
CN 
CE 
CN 
CE 
CN 
CE/CN 

09/10.03.1999 
10.03.1999 
17.03.1999 
01 /02.06.1999 
22.09.1999 
28.09.1999 
30.09.1999 
05.10.1999 
06.10.1999 
06.10.1999 
08.10.1999 

B0 109, 141 
B0 146 (prolongation de delai) 
B0 377 (prolongatlon de delai) 
B0 845,859 
80 747, 750, 761 
B0 1852, 1854, 1861 
80865, 868 
B0 2018, 2020, 2023 
B0 947 (selon declslons de la conference de conciliatlon) 
B0 2086 (selon decislons de la conference de conciliation) 
Votations finales 
97.028-A Am~te federal sur !'initiative «Energie et 
environnement» (41 :3 / 124:59) 
97.028-B Arrete federal sur «!'initiative solaire» (30:10 / 
125:63) 
99.401 Arrete federal sur une taxe d'encouragement en 
matiere energetique (26:19 / 123:67) 

A l'unanimite, te Conseil des Etats a propose comme contre-projet a !'initiative energie et 
environnement une «norme fondamentale» constitutionnelle prevoyant l'imposition des energies non 
renouvelables et la reductlon des charges salariales annexes. La Chambre haute s'est ainsi prononcee 
~n faveur d'une reforme flscale ecologlque a lang terme. Elle recommande au peuple et aux cantons le 
rejet de !'initiative energie et environnement. 
Le contre-projet a !'initiative solaire a suscite un vif debat a la Chambre haute, tant en ce qui conceme 
la contre-proposition • presentee sous forme de disposition constitutionnelle transitoire en vue 
d'lnstaurer une taxe d'encouragement sur les energies non renouvelables realisable a court terme, 
limitee dans le temps et liee a une affectation determinee - qu'a l'arrete sur la taxe d'encouragement 
en tant que texte d'execution. La majorlte de Ja commisslon chargee de l'examen preliminaire du texte 
(CEATE-CE) preconisait une taxe incitative de 0,2 centlme par kWh alors qua l'initiative solalre en 
prevoyait 0,5 et l'arrete du Conseil national sur une taxe sur l'energie (96.067 / projet 2) prevoyait le 
chiffre de 0,6. 
Une proposition visant a renoncer completement a une taxe sur l'energie a ete rejetee au Conseil des 
Etats par 24 voix contre 11 . La proposition emise par las representants de cantons de montagne et du 
PS an faveur d'une taxe d'encouragement de 0,6 centime n'a pas recueilli une majorite non plus. Une 
proposition de compromis de 0,4 centime par kWh a ete rejetee par 14 voix contre 25 en faveur du 
montant de 0,2 centime. Au vote sur l'ensemble, le Conseil des Etats a adopte cette taxe par 32 voix 
contre 0. 
Au Conseil national, les opinions exprimees sur l'introduction d'une taxe energetique et Ja forme a Jui 
donner ont montre de !arges divergences de conception. Une ferme opposition au projet dans son 
ensemble a ete exprimee par les democrates du Centre et une partie des radicaux. Ces interventions 
de l'Etat contraires au marche entravent la capacite concurrentielle et affaiblissent Ja place 
economique suisse; toujours d'apres ces deputes, Ja reforme fiscale ecologique an tant qu'element de 
refonte de la fiscalite suisse doit faire l'objet d'une discussion et d'une decision dans le cadre global du 
nouveau regime des finances federates de 2006. Le projet de taxe limitee dans le temps en faveur des 
energies renouvelables n'est en fait qu'une taxe de plus qui augmenterait le taux d'imposition. Quant 
aux promoteurs de la taxe energetique, 11s falsaient valoir une utilisation parcimonieuse de l'energie; 
las investissements incitatifs renforceraient la capacite innovatrice de l'industrie et creeraient de 
nouveaux emplois. L'initiative solaire, dont l'impact politlque n'est pas negligeable, devrait se voir 
opposer un contre-projet. Finalement, l'entree an matiere n'a pas ete combattue. 
Par 11 0 voix contre 62, le Conseil national a egalement recommande le rejet de !'initiative energie et 
environnement et l'acceptation de la «norme fondamentale» comme premier pas vers une reforme 



Centrale de documentation 
de !'Assemblee federale 

x\l --.3- Retrospective de la leglslature 1999-2003 

fiscale ecologique. Contrairement au Conseil des Etats, la Chambre bassa a decide de fixer le taux 
maximum a 0,2 centime par kWh (par 95 voix contre 75), de mesurer la taxe en fonction de la teneur 
energetique (127:38) et d'affecter le produit de la taxe au degrevement des primes des assurances 
sociales obligatoires (83:64). L'arrete ainsi mis au point a ete accepte au vote sur l'ensemble par 108 
voix contre 64. 
Par 90 voix contre 67, le Conseil national a recommande de rejeter !'initiative solaire et d'accepter 
comme texte de rechange la disposition transitoire relative a la norme fondamentale. Contrairement a 
la Chambre haute, le Conseil national s'est prononce par 80 voix contre 44 et 43 abstentions en faveur 
d'un taux de 0,6 et non de 0,4 centime par kWh. Le Conseil des Etats s'etait fixe a 0,2 centime. En 
outre le Conseil national a porte la periode de validite de la nouvelle taxe de 15 a 20 ans (85:17 voix). 
Quanta la taxe d'encouragement, le Conseil national est entre en matiere par 94 voix contre 61 et, 
apres avoir ajoute quelques changements par rapport au Conseil des Etats, l'a approuvee par 94 voix 
contre 57 lors du vote d'ensemble. 
Dans la norme constitutionnelle fondamentale visant a entamer une reforme fiscale ecologique 
(contre-projet a !'initiative energie et environnement), le Conseil des Etats a suivi en partie le Conseil 
national en fixant - par 16 voix contre 14 - le taux de la taxe d'incitation a 2 centimes par kilowatt/heure 
au maximum ou 20 centimes par litre de mazout ou d'essence. La petite Chambre a toutefois decide 
que le prodult de cette taxe ne servirait qu'a faire baisser les charges .salariales annexes obligatoires et 
non a reduire aussi les primes d'assurance-maladie. Dans le premier examen du projet, le Conseil 
national avait decide d'utiliser les produits de la taxe pour alleger les contributions obligatoires pour les 
assurances sociales et non pas seulement pour faire baisser les charges salariales annexes 
obligatoires. Cela permettrait egalement aux personnes n'exercant aucune activite lucrative de profiter 
du remboursement. 
Quant au debat concernant le contre-projet a !'initiative solaire, il a toujours porte sur le montant de la 
taxe en faveur des energies .renouvelables. C'est non seulement des rangs socialistes, mais surtout 
des representants des cantons de montagne qu'est venue la proposition de fixer a 0,4 centime par 
kilowatt/heure le taux, un compromis par rapport au Conseil national. La fixation a 0,2 centime est la 
limite absolue proposee par les radicaux. Au cours des votes successlfs, les propositions fixant le taux· 
a 0,4 et 0,3 ont ete balayees en faveur du chiffre de 0,2 centimes. Le Conseil des Etats a maintenu la 
duree d'un perception de la taxe a dix ans, avec possibilite de prolonger de cinq ans.-
Dans le debat en deuxieme lecture au Conseil national, la controverse au sujet des montants et des· 
durees a abouti a ce que le taux de la taxe solt maintenu a 0,6 centime par kilowatt/heure et que la 
duree de la perception soit toujours de 20 ans. 
Dans la discussion sur la norme constitutionnelle (contre-projet a !'initiative energie et environnement), 
le National a suivi en partie la Chambre haute dans la question de la restitution de la taxe incitative: le 
produit ne doit etre affecte qu'a la reduction des charges salarlales annexes obligatoires et non a un 
allegement des primes obligatoires des assurances sociales (caisse-maladie). La Chambre bassa 
s'est en est tenue au principe que la restitution doit profiter aussi aux rentiers et aux autres personnes 
n'exercant pas d'activite lucrative. · · 
A l'achevement du troisieme examen du projet, au cours duquel aucun accord n'a pu etre trouve sur le 
montant et sur la duree de perception de la taxe, une conference de conclllatlon a ete tenue. Les 
propositions ont ete finalement acceptees par les deux Conseils: 
Des 2001, une taxe incitative de 0,3 centime par kilowatt/heure serait percue. La taxe doit etre percue 
pendant 10 ans et la duree,de ce prelevement doit pouvoir etre prolongee de 5 ans au maximum sur 
decision du Parlament. La taxe de 0,3 centime percue sur le petrole, le gaz, la charbon et l'uranium 
devrait rapporter quelque 450 millions de francs par an. Le produit doit etre affecte a l'encouragement 
des energies renouvelables, l'utilisation rationnelle de l'energie et la maintenance et le renouvellement 
de centrales hydrauliques suisses. 
Le contre-projet a !'initiative energie · et environnement a egalement ete finalise en tant que texte 
servant de base a une reforme de la fiscalite ecologique. Cette norme prevolt des 2004 une taxe 
incitative de 2 centimes au maximum par kilowatt/heure. Las recettes prevues de quelque 3 milliards 
de francs par an doivent permettre de faire balsser d'environ 1 % les charges salarlales annexes 
obligatoires. La restitution a des personnes sans revenu a ete abandonnee. 
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(FF 11734) 
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Initiative parlementaire 
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d'encouragement 
en matlere energetlque 

Bericht und Beschlussenlwur der UREK.sR 
vom 5. Februar 1999 (wird Im BBI verölfentllcht) 
Rapport et pr0jet d'am!lte de la CEATE-CE 
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Steßungnahme des Sundesrates vom 8. März 1999 
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(sera publle dans 1a FF) 

96.067 

Energiegesetz 
Lol sur l'energle 

· Fortsetzung - Suite 
Siehe Jatugang 1998, 8elte 840-Volr anm!e 1998, page 840 
Beschluss des Nationalrates vom 26. Juni 1998 
Declslon du Conseil national du 28 juln 1998 

Priisldent: Der Nationalrat behandelte den Entwurf B zum 
Energiegesetz in der Sommersession 1998 (AB 1998 N 
1127; AB 1998 N 1166). 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Die URE!< legt 
Ihnen heute zwei separate Projekte zum selben Thema vor; 
dies, nachdem wir die letzte Diskussion darüber vor rund an-

Amlllches Bulletin der Bund8IIV!lllllllMllung 

109 Energieabgaben 

derthalb Jahren geführt haben. Da muss ich dem Präsiden
ten gleich sagen: Nach so viel Zelt und öffentlichen Debat
ten - auch im Nationalrat - hat sich ein gewisser Diskussi
onsbedarf aufgestaut. Ich würde mich also nicht wundem, 
wenn heute doch einige Zeit mit Reden verbraucht würde. Ich 
glaube aber auch, dass das nötig und richtig ist 
Die letzte Debatte haben wir in der Herbstsession 1997 ge
führt - Sie erinnern sich-, uber den Artikel 14bis, aAntrag 
Suter», im Rahmen des Energiegesetzes. Seither ist viel Zeit 
vergangen. Wir haben damals den Artikel 14bis abgelehnt, 
aber.deutlich unserem Willen Ausdruck gegeben, dass auch 
dieser Rat eine Energielenkungsabgabe einführen wolle. Wir 
haben aber andere Bedingungen daran geknüpft als der Na
tionalrat. Wir wollten eine handwerklich solide Vorlage ha
ben. Sie sollte eine klare Verfassungsgrundlage haben und 
vor allem die verschiedenen Vorstösse aus den Räten und 
die Volksinitiativen, die Vorlagen und Gesetzesvorlagen des 
Bundesrates wie Energiegesetz, C02-Gesetz, Elektrizitäts
marktgesetz in einen vemünftigen Zusammenhang bringen 
und koordinieren, damit in dieser Menge der verschiedenen 
Anträge und Vorstösse wieder eine gewisse Klamelt · herr
schen kann. 
Die letzte Bedingung, die dieser Ratin der Plenai'debatte an 
die neue Vorlage stellte, war, dass es 'eben nicht nur darum 

. gehen könne, nun rasch Geld zur Förderung bestimmter 
Ziele flüssig zu machen, sondern dass eine ökologische 
Steue\T8forrn im Einklang mit den schon damals erklärten 
Zielen des Bundesrates ins Auge gefasst werden mOsse. 
Die Kommission hat ihre Aufgabe sehr ernst genommen. Sie 
hat bereits im Dezember 1997 mit der Koordination dieser 
Ideen mit den beiden Volksinitiativen, um die es jetzt auch 
geht - der Energie-Umwelt- und der Sol.ar-lnitiatlve :-, ange
fangen. Sie hat damals beschlossen, die Gelegenheit zu nut
zen und diese Ideen als Gegenvorschläge zu beiden Initiati
ven einzubringen. Es wurde eine Subkommission gebildet, 
die in diesen anderthalb Jahren sehr intensiv gearbeitet hat. 
Ich möchte es nicht versäumen, den vier Leuten, die ausser 
mir Mitglieder dieser Subkommission waren, für Ihre stete 
Bereitschaft zu ausserordentlichen Anstrengungen zu dan
ken. Dieser Dank geht auch an die Mitglieder der Verwaltung, 
die uns treu und zuverlässig begleitet haben. Ohne diese ge
meinsame Anstrengung wäre diese Arbeit in der kurzen Zeit 
Oberhaupt nicht zu erledigen gewesen. 
Das Projekt ging jm Sommer 1998 in die Vernehmlassung 
und wurde der Offentlichkelt und den Interessierten vorge
stellt - zusammen mit dem damals auch vorliegenden Pro
jekt des Nationalrates, der mittlerweile aus Artikel 14bis. des 
Energiegesetzentwurfes einen Energieabgabebeschluss ge
macht hat. Die Gesamtkommission hat Ende des letzten Jah
res die Vernehmlassung beurteilt, hat Modifikationen, insbe
sondere auch Kompromissschritte Richtung Nationalrat, be
schlossen und der Subkommission den Auftrag gegeben, die 
Artikel in dieser Art auszuarbeiten. Sie sollu! auch saubere 
Materialien erstellen, was bisher in der -Debatte Immer ein 
wenig gefehlt hatte, besonders beim Projekt des National
rates. 
Das Resultat all dieser Anstrengungen ist das, was wir heute 
diskutieren. Ich freue mich, Ihnen sagen zu können, dass 
auch der Bundesrat hinter diesen Vorschlägen steht, mit ei
nem Körnchen Salz in der Hand, das er da und dort noch 
gerne In die Suppe werfen wOrde. Die gesamte politische An
strengung h~ sich gelohnt; es liegt heute ein konsensfähiges 
Paket vor. 
Was schlägt die Kommission genau vor? Es sind zwei ge
trennte Projekte. Man hätte sie in zwei separaten Debatten . 
diskutieren können. Es ist auch möglich, dass der Bundesrat 
sie separat zur Abstimmung bringen wird. Die beiden Pro
jekte haben nur noch eine sehr lockere Verknüpfung fOr den 
Fall, <:lass beide von Volk und Ständen angenommen werden 
sollten, nachdem sie das Parlament passiert haben. 
Das erste Projekt ist der Versuch, eine dauerhafte Verfas. 
sungsgrundlage tor eine Energielenkungsabgabe herzustel
len. Diese soll fiskalquotenneutral sein, zwar auf der Res
source Energie Geld abschöpfen, dieses Geld aber vollum
fänglich an Bevölkerung und Wirtschaft zurückgeben. 
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Diese Grundnorm, wie wir sie nennen, soll die Grundlage für 
den ersten Schritt zur ökologischen Steuerreformsein. Sie ist 
als Gegenvorschlag zur Energie-Umwelt-Initiative konzipiert, 
die im Kern dasselbe will. Sie braucht aber ""'. da sie m,1r iline 
Verfassungsbilstimmung ist- noch eine Ausführungsgesetz
gebung, welche im üblichen Verfahren durch Bundesrat und 
Verwaltung erstellt werden soU. Es gilt noch viele Fragen ab
zuklären. Das wird Zeit, Fleiss und Intelligenz brauchen. 
Die Kommission ist der Meinung, dass diese Ausführungsge
setzgebung, (lie noch zu schaffen ist, etwa ab dem Jahr 2004 
wirksam sein könnte, dem gleichen Jahr, in dem die C02-Ab
gabe eingefQhrt werden müsste, wenn es sich bis dahin zei
gen sollte, dass wir unsere interriationalen Verpflichtungen 
von Kyoto bezüglich Reduktion der Treibhausgase nicht er-
füllen können. . 
In diesem Sinn - darauf werde ich zurQckkommen - wird 
diese Grundnorm in derTat sachlich eine Alternative zutC02-
Abgabe darstellen, wenn sie alle Klippen umschifft, die· noch 
vor ihr liegen. Wir werden das später, in Kenntnis beider Vor
lagen - C02-Gesetz und Grundnorm - entscheiden müssen. 
Das zweite Projekt, das die Kommission Ihnen heute vorlegt, 
ist die Übergangsbestimmung in (ler Bundesverfassung, wel
che die Kompetenz zur Erhebung einer.zeitlich befristeten 
und in der Höhe.festgelegten zweckgebundenen Förderab
gabe geben soll. Der Ertrag soll für die Förderung von erneu
erbaren Energien„ für die Förderung des wirksamen Energie
einsatzes und für die Erhaltung und Erneuerung der einhei
mischen Wasserkraft verwendet werden. 
Dieser letzte Punkt ist deshalb wichtig, weil ja die Strommarkt
liberalisierung bevorsteht und wir die wertvolle Ressource 
einheimische Wasserkraft, mit der man unter UITlStänden in 
gewisse finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte, unter
stOtzen müssen. Es wäre eine Sünde, die einheimische Was
serkraft aus schlechten Gründen, nämlich rein wirtschaftli
chen, Konkurs oder bankrott gehen zu lassen. 
Oiese Übergangsbestimmung ist formell ein Gegenvorschlag 
zur Solar-Initiative, die genau dasselbe will, aber .mit anderen 
Parametern. ·sie.nimmt aucn die Ideen auf, die vor mittler
weile anderthalb oder zwei Jahren im Nationalrat geäussert 
worden sind und dort insofern den t;)urchbruch geschafft ha
ben, als das Thema Energieabgabe dank der Anträge Suter, 
David und Strahm und dank (ler Beschlüsse des Nationalra
tes auf den Tisch kam. 
In diesem zweiten Projekt, dem Förderpak!lt, gibt es noch ei
nen zweiten· Teil, nämllch das, was heute als parlamentari
sche Initiative UREk-SR für einen Förderabgabebeschluss 
(99.401) auf dem Trsch liegt Das ~ die Ausführungsgesetz
gebung zur Übergangsbestimmung, die Ich eben beschrie
ben habe. 
Bei dieser Ausführungsgesetzgebung handelt es sich -Wenn 
ich das etwas keck sagen darf - um eine vollzugstaugliche 
Version des EA8, allerdings mit einer kleineren Abgaben
höhe und einer kürzeren Dauer; das wird allerdings zwischen 
den beiden Räten zu bereinigen ~ein. Der Grund, warum wir 
Ihnen diese Ausführungsgesetzgebung - in einem Verfah- · 
ren, das zumindest nicht sahr häufig ist - gleich mitliefern, 
liegt natürlich darin, dass wir dem Nationalrat hier einen we
sentlichen Schritt entgegenkommen. Wir wollen ihm zeigen, 
dass es uns ernst ist - und zwar auch mit dem Projekt des 
Nationalrates, nämlich der Förderung der drei Ziele, die ich 
genannt habe-, dass wir kei.ne Zelt .verlieren wollen und des
halb bereit sind, die Ausführungsgesetzgebung parallel zur 
Verfassungsbestimmung auszuarbeiten. Damit könnten wir 
sie im Falle der Annahme durch Volk und Stände ohne wei
teren Verzug - selbstverständlich nach Abwarten der Refe-

. rendumsfrist - In Kraft setzen .• Wenn alles so geht, wie es 
sich die Kommission vorstellt, wäre das Datum des Eintre
tens der Wirksamkeit vermutlich der 1. Januar 2001. 
Das sind die beiden Projekte; beide sind als Gegenvor-

- schläge zu je einer Initiative konzipiert. Sie sind schon des
halb separat zu behandeln und miteinander nicht verknüpft
das ist nötig -, deshalb ist aber auch der dritte Antrag der 
Kommission noch wichtig. 
Wir beantragen Ihnen auch, die Frist fQr die Behandlung der 
beiden lnltiative11 in den Räten um ein Jahr zu verlängern. 

Falls wir in dieser Woche Gegenvorschläge für beide Initiati
ven als Erstrat gutheissen, dürfen wir das auch tun. Dann ha

. ben die Räte noch ein Jahr Zeit, um die Differenzen zu berei
. nigen. Würden wir nicht auf den Gegenvorschlag zur einen 

oder anderen Initiative eintreten, würde also das eine oder 
andere Projekt heute und morgen scheitern, dann müsste die 
entsprechende Initiative beförderlichst zur Abstimmung ge
bracht werd~n. Man könnte die Behlifldlungsfrlst nicht ver- · 
längem; ohne die Verfassung zu verletzen. . 
Sie haben von der Kommission ausfQhriiche Materialien zu . 
beiden Projekten erhalten. Darüber will ich nichts mehr sa
gen; was dort schon steht. braucht nicht noch einmal vorge
lesen zu .werden. Ich möchte versuchen, die beiden Projekte 
ein wenig in den politischen-Kontext zu stellen und sie vor al
lem .einmal mit klaren Worten gegenüber jenen Leuten zu 
verteidigen, die sich auf delJ Standpunkt stellen, es brauche 
Oberhaupt keine Abgabe oder, wenn es schon eine Abgabe 
·brauche, dann sicher nicht eine solche, wie wir sie vorschla
gen. Es sind vor ·allem Wirtschaftskreise - aber bei weitem 
nicht alle-, es ist die politlsche Rechte..; auch sie ist nicht ge
schlossen-, und es sind die ordoliberalen Wirtschaftstheore
tiker, die sich In Zeitungsartikeln in dieser Richtung äussem. 
Ich glaube, es ist nötig, dass man ihnen nun einmal die Argu-
mente entgegenhält · 
Mir fällt auf, dass jene, die sich gegen jede Abgabe äussem, 
relativ grundsätzlich argumentieren - man könnte es auch 
spöttischer sagen: ein bisschen fundamentalistisch oder 
ideologisch. Sie erklären, sie seien grunc:1$ätzlich gegen Res. 
sourcenabqaben, das Richtige seien Abgaboo auf Er:nissio
nen. Sie seien gegen einen Alleingang der Schweiz, wie 
auch Immer er aussehe. Die Wirtschaft ertrage im übrigen 
nicht die geringste Mehrbelastung, es gingen sonst Arbeits-
plätze verloren. · . 
Im übrigen, sagen sie, drohe- eine Abgabenkumulation, und 
sie werfen alle Projekte, c;lle wir jetzt stromlinlenförmig auf ein 
Gleis gepacj(t haben, wieder wild auf einen Haufen: c!as CO2-
Gesetz, die drei Volksinitiativen, den Energieabgabebe
schluss, unser Projekt und alle parlamentarischen Vorstösse. 
Weiter sagen sie, Subventionen seien sowieso falsch, wenn 
schon Abgaben, dann müsse man sie vollständig rückerstat
ten. Auch die geringste Subventionierung sei falsch, denn 
man werde sie nicht mehr los. Sie führe zu Fehlallokationen 
der Mittel, und iin übrigen werde man grosse Vollzugspro
bleme haben. 
Nun, was ist aus Sicht der Kommission diesen Argumenten 
zu entgegnen? Ich fange mit dem Handlungsbedarf an: Es ist 
wohl.von niemandem zu bestreiten, dass heute auf dem Ge
biet des Energieverbrauches un(l der damit verbundenen 
Folgen Handlungsbedarf besteht,· nicht nur in der Schweiz, 
sondern weltweit. Nicht nur ist die Energie bei vielen Proble

. men der Wachstumsgesellschaft - die sie ja Oberhaupt erst 
möglich macht- die zentrale Gr-0$se. Sie führt zur bekannten 
Klirnaproblematil_<; die nach Meinung der W~nschaft sehr 
ernst zu nehmen ist und die auch v,ort der weltpolitischen Ge
meinschaft sehr.ernst genommen wird. Es gab selten ein 
Problem,' das seinen Weg in die globale Agenda so rasch 
fand und systematisch, wenn auch langsam, gelöst wird. Es 
gibt, auch in der Schweiz, wegen des Verbrauches der Ener
gie, eine klar erkennbare Umweltproblematik. Ich erinnere an 
die Luftreinhaltung·, aber auch an die Lärmproblematik. 
Es gibt ökonomische Ungleichgewichte, an denen. wir leiden. 
Es ist eine Tatsache, dass wir In den meisten Ländern, auch 
in der Schweiz, eher zuwenig Arbeit haben - obwohl wir. nQCh 
gut dran sind •. Das hat natürlich damit zu tun, dass es oft sahr 
viel günstiger ist, die Arbeit von Maschinen machen zu las
sen. 
Aus all diesen grundsätzlichen Überlegungen fordert die Wis
senschaft seit· Jahrzehnten Energielenl<ungsabg~rt. Sie · 
hat uns imrrier gesagt, Energielenkungsabgaben seien das 
marktwirtschaftlich korrekte Mittel: die Verteuerung der Ener
gie und der Einsatz der Mittel für andere politische Zwecke,, 
sei es. Rückführung via Lohnnebenkosten oder sei es Förde
rµng von speziellen; im Energiebereich liegenden Massnah
men; lt's the. state of the art: Man. verteuert die. Energie, das 
führt zu einer Teilinternalisierung der externen Kosten, die 
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heute nicht internalisiert sind und deshalb eben diese fal
schen Signale ,iussenden und, um das Wort zu gebrauchen, 
im qualitativen Sinn ein suboptimales Wachstum der Gesell
schaft bewirl<en. 

· Die grundsätzlichen Überlegungen zeigen, dass eigentlich 
ein Streit um das, was wir Ihnen als Grundnorm vorschlagen, 
also um die fiskalquotenneutrale Erhebung einer Lenkungs
abgabe, unverständlich wäre - und ich stelle auch fest, dass 
er eigentlich kaum stattfindet Es gibt einen gewissen kleinen 
Prozentsatz von fundamentalen Ordoliberalen, die auch das 
ablehnen. Aber wir durften in der Vernehmlassung feststel
len, dass der Entwurf der Kommission überwiegend positiv 
aufgenommen wird- «überwiegend» bedeutet nicht 51 Pro
zent, sondern eine Akzeptanz nahe bei 100 Prozent -, dass 
besonders auch die Kantonsregierungen, die von Politik be
sonders viel verstehen, diesem Entwurf .sehr positiv gegen
überstehen. Ich glaube, rn,in kann feststellen, dass die 
Grundnorm weltherum akzeptiert ist. Es gibt keine grundsätz
lich tragfähigen Argumente dagegen. 
Die Diskussion geht viel eher um den zweiten Tell des Pake
tes, nämlich um die Förderbestimmung. Da ist die Diskussion 
auch für mich sehr viel verstänc:llicher, denn es geht um die 
Frage der Effizienz dieser Bestimmung. Man erhebt Geld und 
gibt es in einer bestimmten Weise wieder aus. Die Frage Ist 
berechtigt und nötig, ob das Geld gut ausgegeben wird, wenn 
wir es so ausgeben, wie wir das planen. 
Dazu ist folgendes zu sagen: 
Es handelt sich nicht um Riesenbeträge. Ich wm zwar die · 
dreihundert Millionen Franken pro Jahr, die die Kommission 
Ihnen während zehn bis fünfzehn Jahren zu erheben und zu 
verteilen vorschlägt, nicht klein machen. Es Ist ein rechter Be
trag. Aber verglichen z. B. mit dem Bruttosozialprodukt oder 
mit den Staatsausgaben allein schon des Bundes ist es rela
tiv wenig Geld. Es sind Promille des Bruttosozialproduktes: 
3 Fr,inken pro Kopf und Arbeitsplatz pro Monat, der. berühm-
te Cafe creme also. . 
Die Erhöhung der Fiskalquote, · die bei der Erhebung dieser 
Förderabgabe von den grundsätzlich Argumentierenden mo
niert wird, ist ein Effekt In der vierten Stelle hinter dem Komma 
. und geht völlig im Rauschen der SchwMkungen unter, die 
eine Volkswirtschaft bei cfieser Ziffer sowieso produziert 
Natürlich ist es mehr, das Vorzeichen ist klar: Die Staats
quote, die Fiskalquote steigen um dieses Bisschen, sie sinkt 
g,inz sicher nicht Vom Standpunkt eines Naturwissenschat
ters aus ist also zu sagen: Das RaUSdlen mittelt sich weg, 
aber diese Ausgabe mittelt sich sicher nicht weg. Wir wollen 
diese dreihundert Millionen Franken haben und sie auch aus
geben. 
Aber ich verstehe dle Zweifel an der Effizienz der Ausgabe 
des Geldes fOr Förderzwecke doch nicht g,inz. Wir haben ja 
schliesslich nicht nur schlechte Erfahrungen mit diesem Mit
tel gemacht Wir haben das ganze Aktionsprogramm «Ener
gie 2000„ beschlossen und das Impulsprogramm, das eine 
ähnliche Stossrichtung hatte. Wir wissen aus diesen Erfah
rungen, dass die Mittel dMk der nicht vollständigen Subven
tionierung der Projekte beträchtliche weitere Mittel ausgelöst 
haben, dass m,in also einen Multiplikatoreffekt erzeugen 
kann. Wir können feststellen, dass wir In den neunziger Jah
ren doch den Energieverbrauch einigermassen stabilisiert 
haben. Ich schreibe das nicht nur - denn wir hatten natürlich 
auch nicht gerade die beste Konjunktur-, aber auch dem Ak
tionsprogramm «Energie 2000» zu. 
Im Energiegesetz haben wir Im übrigen sehr moderne Mittel, 
sozusagen solche des New Public Management - wie die 
Energieagenturen--, eingeführt Wir haben Möglichkeiten ge
schaffen, die Privaten in die Förderzwecke einzubeziehen. 
Mit diesen Mitteln, wenn es denn richtig scheint, kann man 
bis hin zu so trendigen Sachen wie «venture capital» gehen. 
Wir wollen ja nur Anschubinvestltionen geben, indem wir vor 
allem die Wirl<samkelt des Energieeinsatzes und den Einsatz 
erneuerbarer Energien fördern. 
Das Schreckbild, dasswir hier nun eine agrarpolitikähnliche 
Subventlonspolltik mit Preisstützungen, mit garantierten Pro
dukteverbilligungen und ähnßchen Dingen aufziehen, Ist na
türlich den Teufel ,in die Wand gemalt, und zwar einen Teufel, 
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den es gar nicht gibt Für solche Dinge ist in dieser Förtler
abgabe kein Platz! Es geht nicht um eine einfach auf das Ge
biet der Energiewirtschaft verlagerte Nachahmung der land
wirtschaftlichen Subventionspolitik der siebziger und achtzi- · 
ger Jahre, die sich als Irrweg erwiesen hat Wer das behaup
tet, tut das wider besseres Wissen. 
Im übrigen haben wir, mindestens die Kommissionsmitglie
der, vom Bundesamt für Energie gestern noch ein Papier er
halten, welches einlgermassen abzuschätzen erlaubt, wel
che Wirl<ungen der Einsatz von einigen hundert Millionen 
Franken pro Jahr auf die Förderziele etwa haben könnte. 
Man sieht doch, dass dank der Hebelwirkung und der Freiset
zung weiterer Kapitalien sogar mit diesen geringen Mitteln· 
eine spürbare Verminderung des Verbrauches fossiler Ener
gieträger resultieren wird: mit einer Abgabe von 0,6 Rappen 
pro Kilowattstunde über 15 Jahre hinweg nämlich um etwa 
10 Prozent, mit einer kleineren Abgabe entsprechend weni
ger. MM darf auch eine spürbare Verminderung der kollate
ralen Umweltschäden, die beim Energieverbrauch eben fast 
unvermeidlich.sind, erwarten. 
lnteressMt an diesem Papier war auch, dass es zeigt, dass 
die h,iuptsächliche. Wirl<ung In dieser kurzen Zeit nicht etwa 
Ober die Förderung der erneuerbaren Energien kommt, son
dern Ober die Effizienzverbesserungen; die Förderung der er~ 
neuerbaren Energien ist eher ein ~gerfristiges Projekt 
Ich nehme M, diese Gründe haben dazu geführt, dass auch 
die Förderstrategie, trotz der Bedenken und der berechtigten 
Fragen in der Vernehmlassung, grossmehrheitlich akzeptiert 
wurde. Differenzen gab es dann.allerdings bei der Frage, was 
genau und wie stark gefördert werden solle. 
Der zweite Punkt, den die Gegner .Immer monieren, ist der, 
dass die Energieabgabe ein Alleingang sei und die Schweiz 
sich keine Alleingänge leisten könne, weil sie zu klein sei. 
Das halte ich tor eine unredliche Art der Argumentation. Wer 
sich im Feld der europäischen Energieabgaben auskennt, 
weiss genau, dass der Beschluss einer Energieabgabe ein 
verspäteter Mitvollzug des europäischen Trends ist. Von Al
leingang kann keine Rede sein. In der EU haben heute neun 
Länder Energieabgaben. Als letztes dieser neun Länder wirtl 
Deutschl,ind die Energieabgabe per 1. April einfOhren. Dort . 
ist der Beschluss gefallen, das Gesetz ist unter Dach und 
Fach, 
Im Mittel schöPfen diese Länder zwischen 1,3 und 2, 1 Pro
zent ihres Bruttoinlandproduktes via Besteuerung der Ener
gie ab. Wenn wir das· gleiche täten, würtle das in unserem 
Fall einer Summe von 5 bis 9 Milliarden Franken entspre
chen. 
Wovon reden wir jetzt? Von 300 Millionen Franken, einmal in 
einem ersten Schritt, und dann von 2,5 bis 3 Milliarden Fran
ken im Jahre 2004. Wir sind auch hier eher die Mitvollzieher 
oder vielleicht sogar die Nachvollzieher;. unsere Grundnorm 
wird, wenn sie d,inn einmal kommt, am Anfang etwa 0,8 Pro
zent des BruttoinlMdproduktes ausmachen, und die Förder
abgabe liegt bei 1 Promllle des Bruttoinlandprodukt~. Alle 
anderen Länder haben 10- oder sogar 15mal höhere Ener
gieabgaben. Man komme mir doch also bitte nicht mehr mit 
diesem Argument, das nur Leute vorbringen können, die die 
Wahrheit nicht kennen! Es zeugt von Unkenntnis oder 
schlechtem Willen, wenn m,in es verwendet 
Das dritte Argument, die Volkswirtschaft ertrage keine Bela
stung - keine!-: Wir wissen, dass das sowieso in dieser apo
diktischen Form nicht wahr ist, sie hat in den letzten zehn 
Jahren sehr viel grössere Belastungen gut ertragen und sie 
sogar dazu verwendet, sich so zu restrukturieren, dass sie 
heute zu den konkurrenzfähigsten der Welt gehört Aber: Es 
ist mir klar, dass es Industrien gibt, die sehr scharf kalkulieren 
und deshalb um jeden Franken kämpfen müssen, den sie für 
irgendwelche Zwecke abgeben sollen. Dazu ist folgendes zu 
sagen: Bei der Förderabgabe verteuert sich die Energie Im 
Mittel - das können Sie im Bericht nachlesen; wir haben die 
entsprechenden Tabellen dort eingerückt - um 1,ß Prozent 
der Energie, die ihrerseits zum Endproduktwertdertypischen 
schweizerischen Produktion etwa 5 Prozent beiträgt; es geht 
um Preisveränderungen in der Höhe von 1,8 Prozent voo 
5 Prozent, also etwa 1 Prornme. 
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Zudem ist die hochwertigste Energie, die sehr oft gebraucht 
wird - gerade von Jenen Branchen, die hart kämpfen mOssen 
und viel Energie brauchen -, nämlich der, Strom, zu 60 Pro- . 
zent von dieser Abgabe ausgenommen. Wir werden ja den· 
einheimischen und erneuerbaren Strom nicht besteuern, und 
der liefert 60 Prozent· des schweizerischen, Stromverbrau- , 

· heit, der Struktur, der Entscheidfassung; dieses Problem ist. 
dabei, sich in Rauch aufzulösen. · 
Wir haben im Dbtigen - das werden wir'im .Detail noch se
hen -fOr die energleintenslven Branchen Ausnahmeregelun
gen gefunden. Diese haben sich Ja Im Hinblick auf die Dis-: 
kussion dieser Energieabgaben zu einer lrateressengemein
schaft zusammen~lossen. Mit dieser lnteressengemeln• .ches. · 

Zudem ist die Schweiz bei den fossilen Energien weitaus am 
· billigsten, europaweit! Wir sind das billigste Land, Heizöl ist 

nirgendwo so billig zu kaufen wie in der Schweiz, und das
selbe gilt fQr Erdgas. De. haben wir einen derartigen Vorteil, 
dass es diese Promilleverteuerung- oder beim Gas. Prozent-
verteuerung -durchaus vertragen wQrde. · 
Bei der Grundnorm - ich sage das im Wissen darum, .dass 
das Volk es vielleicht nicht so gerne hört - weroen das Ge
werbe und die Industrie vom kleinen Betrieb Ober die KMU. 
bis zur Wirtschaft letztendlich mehr Geld zurOckerhalten, als 
sie ror die Abgabe ausgeben mOssen, 
Wir planen,· das Geld auf der Energie zu erheben, es dann 
aber hälftig Ober !ße Verminderung der Lohnnebenkosten zu. 
rOckzuerstatten. Wen es nun so· ist; dass die Bevölkerung 
beim Reisen, Autofahren und Heizen etwa zwei Drittel der 
Gesamtenergie verbraucht und die Wirtschaft-die produzie
rende Wirtschaft wie die DienstleistungsiJetriebe - nur einen 

· Drittel, ist leicht auszurechnen: Wenn man nur einen Drittel 
abUefem muss, aber die Hilfte zurOckerhält, erh.ält man Im 
Mittel 50 Prozent mehr zurOckerstaf,tet, als man bezahlt hat. 
Das heisst nicht, dass einzelne, seijr,snefi:iieintensive Bran• 
chen nicht mehr bezahlen müssten, als sie zurückerhalten 
worden, aber wir haben fQr die energieintenslven Brancben 
Ausnahmeregelungen vorgf)Sehen. 
Zum zweiten ist auch bei der.Grundnorm zu sagen: Es geht 
doch nicht um alle Welt; es geht pro Arbeitsplatz um 
250 Franken pro Jahr. Das gleiche gilt fQr die Bevölkerung; 
Der Betrag, der umgelagert' wird, beläuft sich auf 250 Fran
ken pro Kopf oder Arbeitsplatz und Jahr. Dieser Betrag wird 
«zurQckvertellt». , 
Es ist bei dle&Ein Diskussionen . Ober die ·Belastung zuzuge
ben, -dass wir in der Schweiz ein Problem haben -es wird im
mer angeführt, ohne dass gesagt wird, dass es das einzige 
Problem auf diesem Gebiet Ist -: Wir haben den höchsten 
Preis fQr Industriestrom. in ganz Europa. Das ist aber unser 
Fehler. Das ist der Fehler unseres politischel') Systems, das 
die Strompreise Ober Jahrzehnte dem politischen Entschei
dungsprozess in Gemeinden und Kantonen unterstellt hat 
Die Tatsache, dass die Wirtschaft als solche nicht abstimmer:, 
kann, die Bevölkerung aber sehr wohl, hat dazu gefuhrt, dass 
wir die FIXkosten der Kleinverbraucher - Transfom,atoren, 
Zuleitungen, Messgeräte usw. - immer Ober die hohen 
Preise, die Industrie und Wirtschaft fQr den Strom bezahlen 
mOssen, quersubventionlert haben. Das ist ein Faktum, und 
es lässt sich nieht bestreiten, auch wenn es vielen Leuten 
nicht passt · · . 
Es ist klar, dass dieses System heute am Zusammenbrechen 
ist Im Zuge der Liberalisierung werden ~ich diese sachlich 
nich~ gerechtfertigten Ungleichgewichte auflösen; es wird 
eine transparentere · und vom rein wlrtschaftli1rhen Stand
punkt her auch korrektere Finanzierung geben. Mit anderen 
Worten: Die Kleinverbraucher werden in Zukunft · anteilig 
mehr an den Strom bezahlen mOssen als die Wirtschaft. Das 
wird Ärger auslösen und keine Freude machen, aber ich 
glaube, es ist bereits angelaufen. Sie kennen das Beispiel 
der Elektrizitätswerke Zürich, die schon heute, bevor der Ent
wurf fQr ein Elektrizt1ätsmarktgesetz dem eidgenössischen 
Parlament vorliegt, den Grossverbrauchem f:labatte geben 
mOssen, um. sie nicht zu verlieren. Dasselbe weiss fch von 
der Basler Grossindustrie zu berichten. 
Ich glaub~ auch, dass die Preiserhöhung bei diesem heiklen 
Gut Industriestrom durch die Uberaf1Slerung mehr als nur 
kompensiert werden wird, der Strom wird bHllger werden, 
auch wenn'wlr ihn durch diese Abgabe ein bisschen „zurOck~ 
verteuern» • 
. Ich glaube also nicht, dass äieser hohe Preis beim Industrie
strom - der ein echtes Problem ist - ein Problem der Ener
gieabgaben ist,· ~ndem er ist ein Problem der V~gen-

schaft haben wir sehr intensiv, eng und vertrauensvoll 
zusammengearbeitet,. weß wir sehen, .dass·. hier sonst ein 
aPferdefuss» entstehen könnte. ' ' . ' 
Meines WJSSenS haben Sie alle einen Brief bekommen, In 
dem die ln~gemeinschaft Energleintenslve Branchen 
klipp und klar erf:därt, sie sei mit der.Lösung der ständerätli• 
chen Kommission, was die Ausn~ITl8regelungen betreffe, 
einfach einverstanden. Nicht das'. letzte bisschen Kritik ist 
. mehr Obriggeblieben. Ich meine doch: . Das zeigt, dass wir 
Jene Industrien, die wirklich unter Druck kommen werden, 
emsl genommen und eine Lösung mit ihnen zusammen erar
'beltet haben. Wir haben uns nicht einfach fundamentalistisch 
oder Ideologisch mit dem Kopf auf die Wand zu bewegt; son
dern wir haben die TOr ~~ und sind aufeinander zuge
gangen. Das Problem Ist, me1ne Ich, zur Zufriedenheit gelöst. 
Auch da noch ein Wort der Kritik: Ich war letzte Woche an ei
nem Anlass eines industrlezweiges, der &ehr um sein 0ber0 

leben kämpft. Das war sozusagen ein «Abend gegen Ener
gieabgaben»: Einer nach ~ andem ging nach vorne und 
bat mit starken Worten uns Parlamentarier, keine Energieab
gaben zu beschliessen. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, 

• die Leute hätten gar nicht g~merkt, dass sie mit den Zahlen: 
die sie uns präsentierten, alle unter die Ausnahmeregelung 
fallen werden und deshalb keinen Rappen bezahlen mOssen. 
Al:ier man wird es Ihnen 'dann ja sicher noch erklären können, 
weM einmal der Beschluss hier gefallen ist . 

. Summa summarum: Ich glaube, die Wettbewerb$fähigkeit 
der Schweizer Wirtschaft im Ausland wird durch das, was wir' 
hier heute beschllessen, weder jetzt-.init der Förderabga• 
be- noch Später - mit der GrundnQrm - beeu,trächtlgt Im 
Gegenteil: Langfristig wird man uns dankbar sein, dass wir 
frOh &!'lgefangen baben, die Schraube.ein bisschen anzuzie
hen, denn die Energiepreise werden sich unweigeriich erhö
hen, wenn dann China einmal so richtig In Schwung gekom- • 
men ist Dann werden jene froh sein, die schon sparen ge
lernt haben. 
Ein weiterer Einwand, der immer,geäussert wird und auch in 
den· Z•itungen zu lesen Ist Es gebe eine Abgabenkumula
tion. Die FDP hat gesagt: «Wir wollen Oberhaupt nichts mehr 
beschllessen; jetzt wollen wir zuerst. einmal klaren Tisch ha
ben, was alles Oberhaupt daliegt» Ich verstehe das. Nun will 
aber dieses Projekt der Ständeratskommlsslon eben genau 
das machen - fokussieren. Viele Projekte werden, wenn Sie 
unseren, Vorschlägen nachhe.r zustimmen, uberflQsslg sein, 
vom Tisch sein oder als erledigt abgeschrieben werden kön
nen. Wir konzentrieren mit diesem Projekt die Debatte, wir er
weitern sie nicht Wir bringen die verschiedenen Ströme; die 
etwas wild geflossen sind, wieder zusammen. 
Damit erfQßen wir einen Hauptwunsch der Wirtschaft: Wir 
werden in der Polltlk wieder voraussehbar. 
Ich will. Ihnen .das. einfach kurz erläutern,· damit Sie es dann 
weitererzählen können: Wir machen ja Gegenvorschläge, 
und deshalb ist es,klar, dass jeweils entwecu:ir die Initiative 

· oder qer Gegenvorschlag angenommen werden kann: bei
des ist nicht möglich. Hier findet schon eine Halbierung der 
Projekte statt - immer entw!:lder das eine oder 'das andere. 
Beide Volksinitiativen und die Gegenvorschläge .sind frei 
mischbar, sie beissen sich gegenseitig nicht Es ist möglich, 
die Energie-Umwelt-Initiative und die Solar-Initiative gleich
zeitig· anzunehmen. Wenn die Initianten sich durchsetzen, 
dann,stirbt unser Projekt;_ aber wir haben zwei Volkslnltlatl• 
ven, di~ inltelnander aufgehen und sich nicht beissen. Oder 
umgekehrt ist es möglich, dass die Grundnorm und cfre För
derartikel !Ulgenommen werden, die Initiativen untergehen; 
die beiden beissen sich natOrllch auch oicht, wir haben sie 
aufeinander abgestimmt , · 
Es ist aber auch möglich, dass das Volk eine Mischung be
vorzugt. z.B. die.Grundnorm, aber dann doch lieber noch die 
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Solar-Initiative, weil diese vielleicht ein bisschen stärker för
dert - das geht auch auf, dies gibt keine Konflikte, darauf ha
ben wir geachtet Oder umgekehrt könnte das Volk die Ener
gie-Umwelt-Initiative plus ' unser Förderpaket annehmen, 
auch das geht auf. Das Förderpaket ist ein eigenständiges 
Projekt, es braucht die Grundnorm nicht, kann sehr gut mit 
oder ohne eine solche existieren. Jedes dieser Projekte kann 
auch für sich allein existieren, ohne ein entsprechendes 
Komplement - also nur Grundnorm oder nur Fördemorm. 
Wrr haben zudem Voraorge getroffen, dass nur eine Abgabe 
erhoben wird, wenn bei unserem Projekt beide Teile-Grund
norm und Fördemorm - angenommen werden. Man muss 
nicht zwei verschiedene Abgaben durchziehen, sondern es 
wird dann eine Abgabe erhoben, von der ein Teil, nämlich 
rund 10 Prozent, während einer befristeten Zeit für die För
derzwecke eingesetzt wird. Auch da gibt es also keine Pro-
bleme, keinen Wildwuchs, sondem Fokussierung. , 
Dasselbe gilt in bezug auf das COz-Gesetz. Auch wenn es so 
kommen sollte, wie ich hoffe, gibt es keine Kumulation: wenn 
wir nämlich in der Differenzbereinigung dabei bleiben, dass 
das COz-Gesetz einige Zähne behält, es wirklich als ein Da· 
moklesschwert im Raume hängt und der Bundesrat es bei Er
füllung der Bedingungen, die das Gesetz stipuliert, im Jahre 
2004 In Kraft setzen kann. Es Ist nicht wahr, dass man dann 
das ~-Gesetz und die Grundnorm hätte: Das wäre gegen 
die Formulierung des Gesetzes. 
Wenn die Grundnorm kommt und man sieht, dass ein Aus
führungsgesetz entsteht, das dieselbe Summe Geld ab
schöpft-es handelt sich um denselben Betrag, drei Milliarden 
Franken - und diese wie das C~-Gesetz auch zurückerstat
tet - die Rückerstattung ist etwas verschieden, bei unserem 
Projekt besser als bei der CO~rAbgabe, wie ich meine-, dann 
kann, darf und wird der Bundesrat die C~·Abgabe nicht 
ebenfalls einführen. Es steht Im COz-Gesetz. dass er das nicht 
darf, denn dann werden wir die Ziele, die Kyoto-Verpflichtun
gen der Schweiz, halt via Grundnorm erreichen. 
Das helsst nur, dass es keine Kumulation gibt Es helsst 
nicht, dass das COrGesetz überflüssig wäre. Denn wenn wir 
es jetzt beschliessen und es nicht in einem Referendum un
tergeht, dann haben wir einmal dieses Netz unter den gan
zen Hochseilakt gespannt. Falls dann die Grundnorm vor 
Volk 1.,1nd Ständen nicht Bestand hat, können wir auf das 
C02-Gesetz zurückgreifen. Falls sie aber Bestand hat, kön
nen wir es in seinem .Abgabeteil weglegen. Das ist doch 
kluge Pofrtik. Das ist nicht irgendetwas Dummes, sondem es 
ist immer gut,'wenn man noch eine Altemative hat Ich ver
stehe nicht, weshalb die Leute so darauf herumreiten. Wir ha
ben alles vorgekehrt, damit keine Kumulation stattfindet. 
Es gibt dann wirklich nur noch ein Projekt auf dem Gebiet, 
das noch etwas Sorgen machen könnte. D'8 wäre die dritte 
Volksinitiative. Sie heisst aber nicht einfach «Energie besteu
ern», sondem auch «für eine gesicherte NN» (Volksinitia
tive «für eine gesichertere AHV-Energie statt Arbeit besteu
ern»). Da wird es eben darum gehen, den Sozialversiche
rungsteil, der dort angesprochen ist, so zu verabschieden, 
dass diese Initiative nicht vom Volke angenommen werden 
muss, wenn wir unsere Anträge durchgebracht haben, da 
sonst noch einmal eine Energiebesteuerung .zustande 
kommt. Dort könnte es Probleme geben, aber nur, wenn wir 
eine unvemOnftige Sozialpolitik am Volk vorbei machen. Das 
Volk will sicher eine gesicherte und flexibilisierte AHV. Das 
werden wir eber anders abdecken müssen aJs,über diese 
Volksinitiative. 
Sie sehen, wenn Sie das einmal ernsthaft durchdenken, 
dann fällt das Argument der Abgabenkumulation schlicht und 
einfach in sich zusammen. Das Projekt der Kommission fo. 
kussiert diese Projekte, ~ässt das, was darin nicht enthal· 
ten Ist - nämlich die Verfeinerung der ökologischen Steuer
reform -- dann vermutlich dem Bundesrat, der Ja sowieso 
daran arbeitet. Die Ökologisierung des Steuerrechtes geht 
dann weit über eine Energieabgabe hinaus. Das Argument 
sollte also auch nicht mehr vorgebracht werden, es sei denn, 
aus schlechtem Willen. 
Nun zu einem der letzten Punkte - es tut mir leid, Herr Präsi
dent, aber es muss einmal gesagt werden -: Die Vollzugs-
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ökonomie ist bei unserem Projekt wesentlich besser als bei 
den bisherigen Vorschlägen. Wenn die Grundnorm durch
kommt, wird sie Ja praktisch keinen Vollzug erfordern. Es 
braucht natürlich einen Vollzug für die Erhebung der Abga
ben, aber da schliessen wir uns sehr eng an die heutige Mi· 
neralöisteuergesetzgebung und an die heute schon beste
henden Kapazitäten bei der Eidgenössischen Zollverwaltung 
an. Wir haben mit dieser sehr eng zusammengearbeitet. Sie 
hat uns sagen können, wie wir das machen müssen. Das 
wird zwar einen gewissen Aufwand bringen, aber der wird 
sehr biUlg sein. 
Die ganze ROckgabemaschinerie, die wir beim Co2~Gesetz 
aufbauen müssen, um -wie es dort heisst-- anteilig der Wirt
schaft und den Haushalten das Geld zurOckzugeben, fällt bei 
der Grundnorm weg. Warum? Wir müssen gar nichts zurück
geben. Wir erheben einfach das, was wir bei der Energie er~ 
heben, irgendwo anders nicht mehr, Indem wir in einem Ge
setz festschreiben, dass von jetzt an diese oder jene Sozial
versicherung nur noch so viele Lohnprozente betrage statt so 
viele. Das kostet keinen Vollzugsaufwand. Man muss die 
Krankenkassen nicht bemühen. Man hat eine optimale Lö
sung. 
Das helsst nicht, dass die Lösung des C02-Gesetzes nicht 
auch ihren Sinn h.at Ich verstehe all Jene, die meinen, mit den 
LohnprQZenten allein sei es nicht getan. Wir werden sehen, 
was in der Dlfferenzbf)reinigui,g herauskommt. Aber wir ha
ben jetzt dank der Verfassungsgrundlage, die wir liefern, die 
Möglichkeit, die Lohnprozente zu verringern. Beim C02-Ge
setz bestand diese Möglichkeit noch nicht, weil die Verfas
sungsgrundlage noch nicht existierte. Deshalb musste beim 
C02-Gesetz der kompliziertere Weg gewählt werden. Wir ha
ben auch hier mit den entsprechenden Verfassungsartikeln 
die Tür für ein vollzugsökonomisches Projekt geöffnet, das 
auch diese Ansprüche der Kritiker sehr gut erfüllt. Es ist ein
zigartig und einfach im Vollzug, zumindest bei der Grund
norm. 
Das zweitletzte Argument lautet, man dürfe nicht Ressourcen 
belasten, sondern nur Emissionen. Das sagt vor allem der 
Vorort mit einer Hartnäckigkeit, die ich bewundere: Er sagt 
auch, das sei ein grundsätzliches Argument. Immer, wenn je
mand von grundsätzlichen Argumenten redet, werde ich hell
hörig und denke, dass da offenbar die Detailargumente feh
len. 
Welches ist denn der Unterschied zwischen einer Ressour
cenbelastung - also der Besteuerung des Energieinhaltes -
und einer Emissionsbelastung bei der Energie? Mit ganz we
nigen Ausnahmen stammt urn;ere gesamte Energie aus dem 
Erdöl. Das Erdöl hat chemisch eine strikte Verbindung zwi
schen Energieinhalt und ~. das es produziert, weil nämlich 
die Energieproduktion aus Erdöl dadurch passiert, dass sich 
Sauerstoff mit Kohlenstoff verbindet- und noch ein bisschen 
mit dem Wasserstoff, der dabei ist. Es gibt einfach genau so 
und soviele Kilo C02 pro so und soviele Kilowattstunden. Das 
ist eine Eins-zu-eins-Rechnung. Da spielt es doch keine 
Rolle, ob mari die Kilowattstunde oder das Kilo C~ besteu
ert. Das ist einfach für alle fossilen Energieträger dasselbe. 
Das ist Semantik und ein Streit um des Kaisers Bart. 
Der einzige reale Unterschied ist, dass man bei einer Emissi
onsbesteuerung von C02 die Kernenergie nicht besteuert, 
denn die produziert- mindestens direkt - kein C02- Sie pro
duziert natürlich beim Uranbergbau, beim Bau des Kemkraft
werkes und bei vielem anderen auch c~. aber der Kemre
aktor selbst macht kein C~. Also liegt der Untersch~ zwi
schen Ressourcenbesteuerung und Emissionsbesteuerung 
nur in der Frage: Soll die Kernenergie in diese Steuer einbe
zogen sein oder nicht? Wenn der Vorort das·so prasentlert 
und sagt, er wolle keine Besteuerung des Kemenergie
stroms, kann ich mit ihm reden. Wenn er aber sagt, er sei 
grundsätzlich gegen Ressourcenbesteuerung, dann fehlt mir 
irgendwie der Draht, denn da stimmt etwas nicht mit der Lo
gik. 
Wenn Sie die Bevölkerung fragen, ob man die Kernenergie 
ausnehmen solle, wenn man eine Energiesteuer einführe, 
oder wenn Sie die Gebirgskantone fragen, ob man die Kem
energie-Stromproduktion ausnehmen solle, dann werden Sie 
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die klare Antwort erhalten, dass man sie selbstverständlich -
einbeziehen müsse. FOr die Gebirgskantone liegt der Grund 
darin, dass sie in Konkurrenz zur staatlich subventionierten 
französischen Atomindustrie stehen, die den Strom zu bllllg
zu Dumpingpreisen - verkauft; und fOr die Bevölkerung liegt 
der Grund in der Einsicht, dass.die Kernenergie keineswegs 
emissionsfrel ist 
Die Kemenergi(i) erzeugt auch Emissionen, und zwar recht 
happige. Allerdings bestehen sie nicht aus c~. aber'sie ha
ben ebenso langfristige Wirkungen und sind letztendlich 
ebenso gefährlich fOr diese ~e. wenn es dann, wie z. B. ln 
Tschernobyl, einmal schiefgeht und ganze Landstriche so 
verseucht werden, dass sie unbewohnbar werden .. Ich meine 
also, man sollte diesen Streit um des Kaisers Bart, um die 
Ressourcen~ bzw. Emjssionsbelastung, jetzt einfach «wegle
gen» und sagen: Thema erledigt, das kann nicht die wahre 
Diskussion seinl · 
Im Obrigen haben alle europäisch(i)n Länder beides, 00:2·. 
und Energiebesteuerung. Alle kombinieren Steuerteile, die 
del'! Energieinhalt betreffen, mit solchen, die das C02 betraf~ 
fen. Wenn wir jetzt nur das C~ besteuern würden und die 
Energie wegliessen, wären wir das einzige Land, das so ver
fahren würde. Das wäre der Alleingang. Ich halte das fQr eine 
periphere und etwas akademische Diskussion. In der Praxis 
geht es darum, fOr oder gegen· die Besteuerung der Kernen-
ergie zu sein, und ich meine, die Antwort sei klar. , 
Zum letzten Argument, das uns in den Zeitungen entgegeti
gehalten wird: Wenn. man einmal subventioniere - hief geht 
es wieder um das Förderpaket -, dann werde mah das nie 
mehr los. Ich verstehe auch dieses Argument. Es ist klar: 
Wenn die Tasche einmal geöffnet und getollt worden ist-das. 
ist wie bei den Kindern unter dem Weihnachtsbaum-, erwar
tet man wieder etwas. Man kommt wi(i)der mit seinem Sack 
und hofft, ~ etwas hlnelnfällt Doch ich möchte auch sa
gen, dass Ihnen die Kommission hier eine klare Befristung 
auf maximal 15 Jahre vorschlägt, und dann braucht es eine 
Volksabstimmung. Daran führt kein Weg vorbei, denn die Be
fugnis zur Erhebung dieser Förderabgabe und zur Verwen
dung der Mittel ist in der Verfassung geregelt Die gesetzli
chen Regelungen laufen nach 1'5 Jahren aus, und wenn sie 
jemand weiterfOhren will, genOgt es nicht, elnfac;h rasch .eine 
Mehrheit im Parlament zu• organisieren. Man muss dann, 
ganz analog, diese Verfassungsgrundlage wieder erarbeiten 
und eine Initiative oder sonst irgendetwas machen. Das Par
lament kann eine Verfassungsbestimmung machen, aber 
das Volk wird darOber abstimmen mOssen. 
Wenn man in dieser Abstimmung die Subvention nicht ab

. schafft, dann hat es das Volk so gewollt, und auch der Vorort 
muss sich daran halten. Das Volk wird das aber nur dann 
wollen, wenn die Sache Erfolg hatte. ,Auch das Volk verlän
gert erfolglose Dinge nicht dauernd, im Gegenteil. Wir haben 
das bei der Subventionierung der Landwirtschaft gesehen. 
Es brauchte dort sogar die klaren Abstimmungsergebnisse, 
um uns zu zeigen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. 
Ich fasse diese Philippika, die ich gegen die Kritiker gerichtet 
habe, zusammen: Ich denke, es gibt Argumente, und sie sind 
ernst zu nehmen. Aber Insgesamt sind sie wenig beeindruk
kend, besonders dann nicht - ich habe es Herrn Bundesrat 
CoLichepin gesagt -, wenn ein Bundesratsberater In der 
«NZZ» unser Projekt als Abwehrstrategie gegen die Energie
knappheit - wir machten das aus Angst, das Erdöl könnte 
uns ausgehen, hiess es - bezeichnet und es mit diesem Ar· 
gument in der Luft zerreisst Das war ein bemerkenswertes 
Fehlurteil des entsprechenden ehemaligen «NZZ»-Redak
tors. Oenn es geht hier nicht um die Energieverknappung. Es 
hat leider zuviel fossile Energien auf diesem Planeten, ich 
kann Ihnen das nur immer wieder sagen. 
Es hat leider so viel, dass wir in grössten Schwierigkeiten 
sein werden, wenn wir alles verbrennen. Es kann also nicht 
darum gehen zu sagen, es habe noch genug, sondern es 
geht darum zuzugeben, dass es zuviel hat,' und zu schauen, 
dass man nicht alles verbraucht. Deshalb muss man Ener
gieabgaben einführen: Nicht um die Ressourcen zu strecken, 
sondern um sie zu sparen, well man sie nicht verbrennen 
darf. Das Ist nicht etwas, <las vor allem die Wirtschaft und das 

Gewerbe betrifft, denn wie Herr Bisig vor einer Stunde sagte: 
Wirtschaft und. Gewerbe sparen aus marktwirtschaftlichen 
GrOnden sowieso. Sie könnten sicher noch mehr sparen; 
Es geht darum, die gesamte Volkswirtschaft - längerfristig 
insbesondere den Verkehr, auch den privaten lndividualver-. 
kehr - die von ihr verursachten Kosten bezahlen zu lassen. 
Das sind die GrOndEi, weshalb man die Energie verteuern 
muss, wesha.lb sie sich auch verteuern Wird, ob wir nun Ab
gaben einführen oder nicht. Das scheint mir die einzige Zu
kunftsstrategie fQr die nächsten fünfzig bis hundert Jahre zu 
sein. 
Noch einmal: Man fänm mit unangenehmen Dingen lieber 
frOher an. Wenn man sie zu lange hinausschiebt, muss man 
am Schluss einen schmerzhaften Prozess durchmachen. Wir 
haben in den letzten Jahren mit solchen Verdrängungen 
weiss Gott genug schlechte Erfahrungen gesammelt 
Zu diesern ganzen Themenkomplex möchte ich Obrigens al
len, die sich wirklich da.für Interessieren - und das sollten wir 
eigentlich alle -, eine ganz hervorragende Studie aus Eng
land vorstellen. Ich sage nicht mehr darOber, ausser dass sie 
existiert: «Lord Marshall's· report to Her Majesty's Treasurer 
about economic instruments and the business . use of en
ergy». Lord Marshall hatte von der Regierung Blair den.Auf
trag erhalten, einmal bei der Wirtschaft herumzufragen, wie 
man meine, die Energie. verteuern und Energie sparen zu 
können. Er hat die Antworten in einem Projekt zusammenge
fasst, das nicht sehr de~lliert Ist, aber die wesentlichen Leit
planken angibt Ich habe durch die Dokumentatlonszeritrale 
der Parlamentsdienste 50 · Exemplare bestellen l•en; sie 
werden in einer Woche dort erhältlich sein. · 
Das Schö~ fOr uns 1st, dass Lord Marshall mit seinem Team 
genau zu denselben SchlOssen kommt wie wir .mit unserem 
Vorschlag; Sie können das nachl~n. Der schönste Tell ist 
der Satz, den Ich Ihnen jetzt auf englisch .zitiere - man muss 
heute, wie man bei der Bundesratswahl immer wieder fest
stellt, in derPolitikja auch englisch sprechen können. 
Lord Marshall sagt «I recommend that at least some of th<il 
revenues generated by any tax on energy are channeDed into 
schemes aimed at promotlng energy efficiency and reducing 
green house gas emissions directly.» Er empfiehlt also nicht 
nur Fiskalquotenneutralität, sondern auch Förderstrategien: 
Bn Teil der Einnahmen soll fOr Förderstrategien verwendet 
weri:ten, das gäbe Insgesamt die beste Kosten-Nutzen-Rech-
nung. · . · . 
Ich ziehe meine SchlOsse. Wir nähern uns jetzt dem ·ende: 
ich mich· jenem Ihrer Geduld,und wir u11s jenem des Eintre
terl$referates des Berichterstatters • 
Redaktor Neukomm hat in der «NZZ» geschrieben, der Vor
schlag der Kommission verdiene eine unpolemische Diskus
sion in· den Räten, obwohl er keine Energieabgabe nach 
Reinheitsgebot seL Dem kann Ich nur zustimmen; der Artikel 
traf den Nagel auf den Kopf. Ich denke, Herr Neukomm wus
ste auch, dass in der Politik nichts, aber auch gar nichts je 
dem Reinheitsgebot genQgt; dato~ gibt es zu viele verschie-

, dene Interessen. · 
Aber der Kommissionsaritrag ist ausgewogen und politisch 
tragfätiig: Er trägt verschiedensten Interessen massvoll 
Rechnung und bringt verschiedene Notwendigkeiten unter 
einen Hut Er.hat die guten Seiten der Energie-Umwelt-Initia
tive aufgenommen, ohne sich mit deren Problemen gleich zu 
verheiraten; das gleiche gllt fOr die Solar-Initiative. Er nimmt 
sich der Nöte der einheimischen Wasserkraft bei der Libera
lisierimg an, ohne gleich zu sagen: «Sagt uns, was ihr 
braucht, und .ihr bekommt es.» Das macht er vor allem durch 
die Verteuerung der konkurrierenden Energien und nicht so 
sehr durch die Förderung. Er hat die Nöte der energieintensi
ven Betriebe ernst genommen, und ar deckt die Kyoto-Ver
pflichtungen der Schweiz ab. · 
Weil es ein Verfassungsartikel ist; der in der Verfassung ste
henbleiben wird, wird er uns zudem als Basis dienen für spä
tere Aktionen im internationalen Zt,lsammenhang, die so si
cher kommen werden wie das Amen in der Kirche. Niemand 
darf glau~n •. daBl:l wir mit den Kyoto-Verpflichtungen am 
Ende unserer Anstrengungen seien; das Gegenteil ist wahr: 
Wir sind am Anfang der weltweit nötigen Anstrengungen. 
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Unser Antrag koordiniert die verschiedenen Vorstösse. Er 
gibt dem Bundesrat die Basis fOr eine ökologische Steuer-. 
reform. Er macht die Schweiz. auf dem Gebiet der Energie
abgaben europakompatlbler, nicht etwa «alleingängiger». Er 
schafft - das zeigen zuverlässige Studien der Hochschule 
SlGallen - einige tausend Arbeitsplätze, speziell im Gewer
besektor. Er ist sehr vollzugsökonomisch und ist auch ein 
Schritt auf den Nationalrat zu. 
Wlr hatten anderthalb Jahre lang einen nicht unfruchtbaren, 
sondem meines Erachtens sogar sehr fruchtbaren Streit 
Dem Nationalrat gebOhrt die Ehre, die Sache auf den Tisch 
gelegt zu haben; dafür ist ihm zu gratulieren. Wir hätten das 
vielleicht nicht zustande gebracht, aber uns - das sage ich in 
aller Bescheidenheit- gebOhrt nun das Lob, dass wir daraus 
eine handwerklich saubere Sache gemacht haben. 
Die Kommission hat deshalb - nun nenne ich Ihnen die Ab
stimmungsergebnisse - die Grundnorm einstimmig bei voller 
Präsenz - mit 13 zu O Stimmen - verabschiedet, die Über
gangabestlmmung ohne Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen 
und die parlamentarische Initiative ohne Gegenstimmen mit 
9 zu O Stimmen. Sie empfiehlt Ihnen, auf das Projekt des Na
tionalrates fOr einen Energieabgabebeschluss nicht einzutre
ten; man kann nicht beides tun. Dies empfiehlt Ihnen die 
Kommission mit 11 zu 1 Stimmen bei 1 Enthaltung. · 
Natürlich sind wir nur der Erstrat, und wir mOssen nicht mei
nen, das Projekt werde so verwirklicht, wie wir es beschlies
sen. Aber ich meine, das Gefäss, das wir präsentieren, Ist für 
Kompromisse geeignet und offen. Man kann es mit den Vor
stellungen beider Räte füllen; ich glaube, auch der National; 
rat habe das so verstanden. Die Beratung im Zweitrat wird in
teressant sein. Wle Ich höre, wiß man sehr rQch vorangehen. 
Ich bin sehr glOcklich darQber. Aber ich kann nur raten, nicht 
zu «jl,lflen», denn es gilt schon noch einige Punkte genauer 
anzuschauen, insbesondere jenen des Einsatzes der Mittel 
Im Ausland via «joint Implementation». Das hat ein so gros
ses und gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis, dass wir uns die 
Gelegenheit einfach nicht entgehen lassen dOrfen, unsere in
temation~ Verpflichtungen zum Teil so zu erfüßen. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und den Anträgen 
der Kommission zuzustimmen. 

Forster Erika (R, SG): Wlr behandeln heute mit Artikel 
24octies Absätze 5 bis 9 eine ordnungspolitisch v.ertretbare 
Grundnorm in der Verfassung, gegen welche, so hoffe Ich, 
kaum ernster Widerstand erwachsen dürfte, obwohl sie für 
Schweizer Verhältnisse fast revolutionäre ZQge trägt 
Artikel 24octles steht nach meiner Meinung der hoffentlich 
bald nachgefOhrten Verfassung als Bereicherung gut an. Er 
schafft sozusagen die Grundlage für die ökologische Steuer
reform, in welcher mit einer Abgabe auf nichterneuerbaren 
Energien die Lohnnebenkosten gesenkt werden sollen. Da
mit soll auch in der Verfassung ein weiteres Zeichen dafür 
gesetzt werden, dass wir uns unserer Verantwortung bezQg
llch Verbrauch endlicher Ressourcen bewusst sind und 
daran glauben, dass mit marktwirtschaftlichen Mitteln eine 
Lenkungswirkung bezOgllch Minderverbrauch erneuerbarer 
Energien entsteht . 
Die Idee der ökologischen Steuerreform Ist nicht neu. Kollege 
Blsig hat bereits heute morgen darauf hingewiesen. Der frei
sinnige St Galler Professor Binswanger hat sie bereits 1983 
in seinem Buch «Arbeit ohne Umweltzerstörung: Strategien 

. für eine neue Wirtschaftspolitik» entwickelt. Seine Idee war, 
ökologische und ökonomische Ziele, also Umweltschutz und 
Beschäftigungspolitik, im Sinne einer nachhaltlgen Wirt
schaftsweise miteinander zu verbinden. Dabei spielt die Auf
kommensneutralität, also vollurnfängliche Verwendung der 
Belastung der Energie zur Senkung der Lohnnebenkosten, 
eine entscheidende Rolle. So ist es Obrigens auch in der Ko-

. alitionsvereinbarung der neuen deutBchen Bundesregierung 
vorgesehen und wird jetzt so umgesetzt. So ist auch die vor
liegende Grundnorm in der Verfassung, wie sie die .UREK be
antragt, ordnungspolitisch sauber. 
In diesem Zusammenhang liegt mir daran, ein Missverständ
nis auszuräumen, das ih manchen Verlautbarungen Im Vor
feld der heutigen Debatte zum Ausdruck gekommen ist. Die 
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ökologische Steuerreform hat mit der Energielenkungsab
gabe des Nationalrates formell nichts zu tun. Wenn Kollege. 
Maissen Im Namen der parlamentarischen Gruppe Bergbe
völkerung an uns alle schrieb, dass die Energlelenkungs
abgabe ein Bestandteil der ökologischen Steuerreform sei, 
dann - meine ich zumindest - Irrte er. Gerade das will die 
UREK nicht Auch die Vermischung rnit der Marktöffnung, 
welche das Elektrizitätsmarktgesetz bringen wird, sowie mit 
der NAI-Problematik ist im Zusammenhang mit der ökologi-
schen Steuerreform unzulässig. · 
Wlr mOssen deshalb in der heutigen Debatte die Dinge sau
ber trennen, sonst kreieren wir ein Durcheinander, das zu 
entwirren weder heute, geschweige denn im Zusammenhang 
mit der Volksabstimmung möglich sein wird. 
Auf zwei Punkte möchte ich noch hinweisen: Zum einen dar
auf, dass mit der Formulierung «Senkung der obligatorischen 
Lohnnebenkosten» klargestellt Ist, dass die Finanzlerungs
lOcken In der Sozialversicherung kOnftlg Ober Mehrwertsteu
erprozente geschlossen werden mOssen •. Zum anderen ist in 
den Sitzungen der Subkommission der UREK klar die Mei
nung zum Ausdruck gekommen, dass die Senk1.,1ng der Lohn
nebenkosten paritätisch, d. h. zu gleichen Teilen fOr Arbeit
geber und Arbeitnehmer, erfolgen soll. Der Gesetzgeber wird 
auch hier keinen Spielraum haben. 
Trotz der positiven Haltung, welche Ich der Grundnorm ent
gegenbringe, verhehle ich nicht, dass sie, aus meiner Sicht, 
Im Prozess des Ringens um eine Kompromissformel einige 
Kratzer abbekommen hat, welche mich nicht eben begei
stern. Ich meine das Unbehagen, dass weder in der Bot
schaft zu den beiden Energie-Initiativen noch im Bericht zur 
Grundnorm die Gatt-WTO-Kompatlbilität vertieft abgeklärt 
worden ist. 
Empfinden Sie es als befriedigend, wenn wir heute sagen 
müssen, dass allfällig auftauchende Probleme von einem 
Schiedsgericht entschieden werden müssen? Im Umstand, 
dass gemäss Grundnorm nur die nichterneuerbaren Ener
gien belastet werden sollen, liegt eine kapitale Problematik. 
Ich denka, wir werden In der Detailberatung noch darauf zu
rückkommen. 
Auch Fragen der EU-Kompatibßität wurden nicht abschlies
send geprOfl So ist z. B. eine Ungleichbehandlung von inlän
discher und ausländischer Stromproduktion gleicher Produk
tionsart gemäss Freihandelsabkommen nicht zulässig. Auch 
ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 2. April 1998 
hat gezeigt, dass importierter Strom nur dann mit einer Ab
gabe belastet werden kann, wenn auch sim11icher im Inland 
produzierte Strom mindestens mit einer gleich hohen Abgabe 
belastet wird. Ich bin auf die diesbezOgllchen AusfOhrungen 
von Herrn Bundesrat Leuenberger gespannt. 
Schliessllch rOhrt mein Unbehagen auch vom Wissen darum, 
dass Jede ökologische Steuerreform, wie 1:!,Uch immer sie 
ausgestaltet wird, ein Abenteuer ist. Denn sie wird auf die 
Wettbewerbsfähigkeit unzähliger Unternehmen Einfluss ha~ 
ben. Lohnintensive und gleichzeitig wenig energieintensive 
Firmen werden zum Teil massiv entlastet, ohne dass sie be- •. 
wusst einen ökologischen Beitrag leisten, und energieinten
sive Betriebe, welche vlell.elcht nicht so lohnintensiv sind, 
werden möglicherweise stark belastet, obwohl gerade ihnen 
der Zwang zur Wettbewerbsfähigkeit bereits bisher gl'C)SSEl 
Sparanstrengungen abverlangt hal Dl:)S Problem der einzel
betrlebllchen Verzerrungen wird im Abstimmungsvorfeld si
cher viele Beispiele an den Tag bringen, welche letztlich in 
der AusfOhrungsgesetzgebung viel Einfühlungsvermögen 
und Detailarbeit erfordem werden. 
Gestatten Sie mir noch einige Überlegungen zur Übergangs
bestimmung: Sie nimmt bekanntlich das Anliegen der zusätz
lichen Förderung der erneuerbaren Energien in einer gemäs
sigten Form auf - gemässigt dann, wenn unser Rat die Fas
sung der Mehrheit der Kommission·· als Grundlage nimmt . 
Gleichzeitig Ist die Übergangsbestimmung ein Gegenvor
schlag zur Solar-Initiative und eine Alternative unserer UREK 
zum Energieabgabebeschluss: Die Übergangsbestimmung 
ist aus meiner Sicht eine rein energie- und umweltpolitisch 
begrOndete Norm. Sie hat wiederum mit der ökologischen 
Steuerreform nur indirekt, nämlich im Zusammenhang mit 
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dem Fmanzmechanismus in einer Übergangsphase, etwas 
zu tun. Ansonsten handelt es sich, wie in Absatz 1 auch klar 
gesagt wird, um eine Förderqabe und damit um einen rei-
nen Subventionsartikel. ' 
Ich möchte diese Feststellung meinen Ausführungen voran
stellen, weil mir daran pegt, mich klar von all denen abzugren
zen, welche von marktwirtschaftlichen Massnahmen reden. 
Das Ist nach meinem- DafOrhalten. falsch, weil Ja der Verfas
sungsartikel. einzig und allein zum Zweck hat, Marktbedin
gungen zu varändem. Wenn Faktorkosten -- also Preise -

' durch Abschöpfungs- un!f Subventionsmechanismen geän
dert werden, so Ist das beileibe nicht Marktwlrtscha~ . 

/, 

Ich selbst habe mich In der Subkommission mit der ganzen 
Fragestellung schwergetan. Ich · bin indessen zum Schluss 
gekommen, dass in der gegenwärtigen politischen Land
schaft ein Eingriff in die Marktverhältnisse von weiten Krei
sen der Bevölkerung gewünscht wird. Ich bin aber abensp 
der Oberzeugung, dass unsere Wirtschaft energle- und·um
weltpolltische Eingriffe nur dann verträgt, wenn sie moderat 
sind. Die Dynamik der technischen und wirtschaftlichen Ent
wicklung Ist so gross, dass kOnstllche Anreizsysteme·bald . 
einmal kontraproduktiv sind, Indem sie den technischen Fort
schritt nicht nur hemmen, so.ndem in der windgeschützten 
Nische fehlenden Wettbewerbes äie . Konkurrenzfähigkeit, 
Jangfristig behindern. Wer für hohe Subventionen ist, mag es. 
gut meinen, Ist aber In Wirklichkeit ein Gegner des Wettbe-
werbes. ' 
· Die vom Nationalrat :vorgesehene Energieabgabe Ist meines 
Erachtens viel zu hoch angesetzt und viel zu langfristig ge
plant, als dilSS man noch von einem «Abweichen» von markt
wirtschaftlichen Regeln sprechen kOnnte. Deshalb habe ich 
mich auch fOr,dle Anträge unserer Kommission entschieden. 
Was immer bei der Förderung ökologisch und energiepoli
tisch begrQndeter Vorhaben ~r die Forsehung hinaus ge
tan wird, muss im Bewusstsein gemacht werden, dass in Ein
zelfällen Mitnahrneeffekte damit verbunden sind, d, h., der 
Staat wird immer auch Pröjekte finanziell unterstntzen, wel
che auch ohne seine Hilfe realisiert worden wären. Noch 
schlimmer g8$taltet es sich dann, wenn Subventionsempfän
ger Ihre Forschungs- und Entwicklungsprojekte zugunsten 
subvention~rter Projekte kOrzen. Damit werden Mittel langfri
stig nicht-wirklich Innovativ eingesetzt, und die Konkurrenzfä
higkeit wird eingeschränkt statt gefördert 
Selbst wenn immer mehr Firmen, Gewerbe- und lndustrleun
tem!:lhmen, Subventionen fördern oder solche Beg!:lhren un
terstOtzeri, gibt deren Forderung allein noch keine Legitimität 
Wer aus der Wil'ISOhaft Subventionen verlangt, dem begegne 
ich a priori einmal mit Skepsis. Pie.Frage nach den damit ver• 
bundenen strukturverändernden Effekten ist bei Jeder Mittel
allokation In solchen Fällen zuerst einmal zu stellen. Ich bin 
der Meinung, dass hierzuland~ auf .dem Gebiete der For
schungsförderung schon einiges getan wird. 
Sie werden sich vielleicht fragen, weshalb Ich mich ange
sichts dieser Bedenken trotzdem hinter die Übergangsbe
stimmung in der Fassung der Kommissionsmehrheit stelle. 
1. Ich bin der Meinung, dass nur bei einer moderaten~ 
von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde die energle- und umwelt
porltischen Vorteße .die erwähnten gesamtwirtschaftlichen 
Nachteile übertreffen •. Die BefOrworter der Alternativenergien 
erhalten die befristete Chance,· Subventionen zielgerichtet 
einzusetzen, und wissen darum, dass es nur um Arischubhil
fen gehen kann. Sie wissen, dass sie längerfrfstlg die Konkur
renzfähigkeit aus eigener Kraft beibehalten oder erlangen 
mOssen. Sie bletben dem Druck der Konkurrenz aus .dem 
Ausland und auf den Energlem~ ausgesetzt. Sie wer
den sich lm klaren.sein, dass es keine quasi wlndg8$ch0tzten 
Stellen in einer Wirtschaft geben kann, wo· letztlich nicht der 
Wettbewerb das Sagen hat 
Mit Beiträgen, welche relativ ~eiden sind, werden sie 
deshalb versuchen müssen, möglichst innovativ zu bleiben. 
trotzdem wissen sie darum, dass die Öffentlichkeit sie ernst 
nimmt und unterstOtzt. 

· 2. Wir haben mit den Fördertatbeständen Gebiete ausge
wählt, in welchen sich aus ökologischen und energlepollti• 
sehen Gl'Onden während einer gewissen Zelt eine Förderung 

lohnen kann. Die Sonnenenerglanutzung wird zwar schon an 
anderen Orten unterstotzt, verdient aber doch eine gewisse 
zusätzliche Förderung •. Energie aus Biom~ und Holz zu 
fördern kann nur soweit einen Sinn haben, als auch Aussicht 
darauf besteht, dass dereinst ein wesentlicher Beitrag. zur 
Deckung des Energiebedarfs erfolgen kann. Recht viel ver
sprechlil ich mir von der Förderung der rationellen Energie
nutzung, w~iss doch jeder aus seinem eigenen Erfahrungs
bereich, wie wenig Wert darauf In den meisten Haushaitun~ 
gen gel(;)gt wird. . · 
3. Wir setzen mit der Befristung auf 1 0 bzw.15 Jahre gegen
Ober der Öffentlichkeit ein Slgnli!,I, dass wir primär die ökolo
gische Steuerreform und nicht neue Subventionen Im Visier 
h~. V\lir machen klar, dass wir nicht gewillt sind, Partiku
larinteressen zu unterstiltzen, sondem dass es uns darum 
geht; eine auf N~hhaltigkelt ausgerichtete Energi&- und Um-
weltpolitik zu betreiben. . . 
In diesem Sinn bitte ich Sie um Eintreten auf die Grundnorm 
und die Übergangsbestimmung. 

C•vadlnl Jean (L. NE), Dans un tel debat; II est recommande 
de declarer ses intel'Ats. Je !e fais volontiers: j'occupe quel
que tesponsabilite dans l'industrie g112:lere, mais je retrouve 
ici tant de secteurs Interesses quefimagine n'EMre pas une 
brebls isolee dans le grand troupeau des consommateurs 
d'energle. · 
Le souverain a peut-ätre souhaite, il y a sept ans, un mora- . 
toire energetique, mais on. ne pouvait pas pretandre qua 
• cette volonte d'attendre alt frelne les ameurs et las proposi
tions deceux qui souhaitent arneliorerfinancierement leur or
dinaire. Si ron avalt. en Suisse, autant de ressouroes ener
getiqu~ qu'on a de propositions de taxation, nous ne con
naitrions aucun probleme d'approvisionnement, car, enfin; 
on pourrmt avec raison se poser 1a question suivante: faut-I1. 

, une ou plusieurs taxes sur l'energie, et pour quol faire? On 
devrait aussl se demander quelles seront les consequences 
d'une teile taxation, non pour ceux qui songent d'abord a se 
partager' un·gäteau sec ou cremeux, maJs. pour ceux et celles 
qui consomment de l'Einergie, qul travaillent et produlsent des 

· blens que saute l'energie leur permet de realiser. 
Nous n'entrerons pas dans les dlfferems chlffres qul ont ete 
artlcules, car nous reprendrons la parole sur las arnende
ments suggeres, maJs Je donne deux exemples: 
Une taxe .de 0,2 centime par kllowattheure, c'est un. renche- · 
rissement de 6, 1 pour oent pour le mazout; une taxe de 
0,6 centime. par Jdlowattheure, c'est un reocherlssement de 
33 pour cent pour les gros consommateurs de gaz. Donc, on 
ne pedale pas dans les nuages, on travallle dans. une realite 
qu'il s'agit · bien de tenter de rnaitriser. Nous almerions 
d'abord qu'on sache que l'argeirt qui sera·plis ici o.u la devra 
retre dans la poche de quelqu'tm. II n'y a pas de taxe indolQre 
daris ce domaine. Est-11 impertinent de rappeler que nous ne. 
produisons ni P'trole ni gaz, et qua nous achetons l'~lva
lent de la productlon electrlque d'une centrale nucleaire a 
l'etranger? Nous croyons mllme avoir entendu-. mais Je suls 
sOr que c'est inexact - un conseiller federal dlre qu'D fallait 
renoncer a renergle nuclealre indigene, c'est-a-dire aux 
4Q pour cent de la production d'electrlclte, a quoi II convient 
d'ajouter les 7 A 8 pour cent cl'electricite d'origlne nucleaire 
achetes a l'etranger., Nous avons· maitrise, en somme, et 
pour bien situer le probll,me, sur moins de 1 S pour cent de 
notre qilan energetique. 
Alors, nous entendons les rugi!ilsements des proph~ de 
renergie solaire <Maffliment leurs appetits et leurs capaclt6s. 
Nous les apprecions, .nous av,ons besoln de tous les apports, 
mais nous aimerioris. soullgner que la production d'energie 
solaire.'reste extraordlnalrement marginale. En 1997, eile a 
correspondu · aux besoins en energle de 1.180 menages, et 
eile a foumj .un apport energetlque electrlque de 0,012 pour 
cent 
Ces principes etablis - et qui 1'13Stent tetus -, nous avons a 
repondre d'abord a deux. initiatives popu!alres dont les faJ. 
blasses ont ete mises en Eivldence par le Conseil federal lui
meme qui n'entandait pas opposer de contre-projet, parce 
qu'il songeait, lui, a une fiscalite ecologique inscrite dans une 
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reforrne du regime financier. Ces initiatives temolgnent pour- Le Conseil federal le sent bien, lui qui est entre tres recem- · 
tant d'une preoccupation lmportante, et nous avons voulu te- ment en matiere, il y a deux semaines a peu pres, par, une let• 
tnolgner notra inter6t eri travalllant il une contre-proposltion tre d'une exquise courtoisie a notre commission dlsant qu'il 
d'autant plus necessalre que le Conseil national, s'accro- cholsirait plutot le. chemin de 1a base constitutionnelle, rnais 
chant a son fameux article 14bis de 1a loi sur 1'6nergle dont il qu'il reserve toute sa capaclte gouvemementale quant a la 
a fait maintenant un arrete distinct, mettait sur la table une repartition. Nous souscrivons, Monsieur le Conseißer federal, 
taxe de 0,6 centime par kilowattheure qui dechaina non seu- a qette deuxierne remarque. La repartition ne pourra passim
lement les passlons, mais aussi les appetits. plement 6tre le fait de la conjonction des appetits, elle devra 
J'ai fait ces remarques liminaires parce que je voulais rappe- bien proceder d'une reflexion sur les besolns ressentis. 
ler cette verite d'evidence, a savolr que la Suisse n'a qu'une Pour terminer, nous souhaitons resumer notre position en 
faible production d'energle et qu'une taxation forte, comme declarant qu'en somme, nous nous reslgnons a entrer en ma-
certains y songent, constituerait une erreur politique grave tiere sur le projet de disposltion constitutionnelle et sur le 
dont nous palerions les effets dans un proche avenir. II est II- principe d'une taxe dont le montant doit 6tre modere et sup-
lusoire de penser qu'un appul masslf aux energies altematl- portable par l'ensemble des partenaires. Nous plaldons pour 
ves cqnstitue une reponse coherente ä un abandon du nu- l'approche d'une politique energetique qui ne soit pas simple-
clealre, par exemple. Vous pouvez doubler les. investisse- ment la traduction de pretentions financieres, mais qui se 
ments, vous ne doublerez pas les rendementsl Et ne confon- soucie d'equilibrer, et les besoins de l'economie, etles soucis 
dons pas l'energie de puissance et l'energle de chaleur: de l'ecologle. 
Nous sommes maintenant devant un nombre plethorique de 
proposltions qui visent toutes, peu ou prou, a taxer l'energie. Zlmmerll Ulrich (V, BE): Meine drei Vorredner haben Inhalt 
Notre commission me parait avoir eu la sagesse de determl• und politische Bedeutung d1eser komplexen Vorlage umfas• 
ner d'abotd une base constitutionneUe a tout projet d'impöt send- um nicht zu sagen: erschöpfend-dargestellt Als vier
energetique. On nous a dit «La base constitutlonnelle rela- tes MitgOed der Subkommission, welche sich mit der Vorbe
tive a 1a protection de l'environnement peut 6tre conslderee ratung beschäftigte, möchte ich lediglich ein paar Fussnoten 
comrne suffisante.» Nous avons demande au mellleur jurls- zu zwei Aspekten anbringen, und zwar erstens zur verfas. 
te - II n'en existe d'ailleurs pas de mauvais, mais on en a sungsrechtlichen Situation und zweitens zum Verfahren. 
choisi un tout a fait excellent - qui a redige un long avis de Zur verfassungsrechtlichen Situation: Herr Csvadini hat vor
drolt pour dire: «Qui, peut-etre, mais, si vous basez votre taxe hin mit Recht darauf hingewiesen, dass für eine eigentliche 
.sur la disposltion relative a 1a protection de l'environnement, Energieabgabe zurzeit keine verfassungsrechtliche Grund-
vous devez prevoir une taxe beaucoup plus elevee et entie- lage besteht Darüber- ist man sich allseits einig. Aber der 
rement consacree a cette seule fin.» Umweltschutzartikel würde eine echte Lenkungsabgabe ge-
Vous voyez le desespoir des cantons de montagne et des statten. Die vom Nationalrat beschlossene und auf eben die
partisans des energies altematives: tout le produit de la taxe sen Umweltschutzartikel gestützte ökologische Energieab-
devrait 6tre consacre a 1a protection de l'environnementl gabe ist - mangels hinreichender Lenkungswirkung mit 
La base constitutionnelle n'etant a l'evidence pas suffisante, 0,6 Rappen pro KIiowattstunde und wegen der umweltrecht· 
nous nous sommes employes a lul substituer une base fis~ lieh nicht zu rechtfertigenden Unterstützung der Wasser, 
cale de l'energie. La disposltion precltee a ete presentee par kraft - verfassungswidrig. Artikel 5 Buchstabe c des Energie
M. Plattner, rapporteur, nous n'y revenons pas. Nous met- abgabebeschlusses lässt sich schlicht und einfach nicht auf 
tons slmplement en evidence un des points controverses. den Umweltschutzartikel stützen. Das ist unbestritten und 
Nous y avons inscrlt Je principe de la proportionnallte du dom- wurde auch im Gutachten festgehalten, das die nationalrät· 
mage porte a l'environnernent, en somme une Illustration du liehe Kommission e'tngeholt hat 
principe pollueur-payeur. Also hatten wir.die Aufgabe, eine Verfassungsgrundlage für 
J'aborde dans une premiere approche 1a question de la quo- eine vem0nftlge Energieabgabe zu schaffen, die das politi-
tlte de la taxe qui va nous diviser jusqu'a demain. 0,2, 0,3, 0,4 sehe Umfeld, über das heute bereits diskutiert wurde, erfas
ou 0,6 centime par kil~wattheure, j'ai rlmpresslon qu'on joue sen kann. Wir haben dann auf der Grundlage einerparlamen
un peu au loto. L'erreur consiste surtout et d'abord, polltique- tarischen Initiative den Förderabgabebeschluss verabschle
ment, a addltlonner les besoins exprimes, pour determiner det 
ensuite quel montant devra ~tre pe1yu pour $8tisfalre tous zum Verfahren: Die neue Grundnorm, Artikel 24oeties Ab
ces appetits, car les appeles sont leglon. Nous venons de re- sitze 5 bis 9 der Bundesverfassung, kann ohne weiteres zu. 
cevolr encore tout brOlant le counier des cantons de monta- handen des Nationalrates als direkter Gegenvorschlag zur 
gne dans lequel ces demiers nous affirment qu'en dessous Energie-Umwelt-Initiative beschlossen werden. 
de 0,6 centime par kilowattheure il n'y a pas.de salut, pas de Auch die neue Übergangsbestimmung kann als Verfas
negociation et que, decidement, il conviendra de passer sous sungsgrundlage für eine Förderabgabe zuhanden des Natlo
le joug des besoins exprimes. Je dis non, il n'y a pas de rai- nalrates gutgeheissen werden. Sie muss klare Leitplanken 
son fondamentale de souscrire, pour des raisons de cohe- fOr die durch einen allgerneinverbindlichen Bundesbeschluss 
rence, a rensemble des besoins exprlmes. einzuführende Förderabgabe enthalten. Das tut sie auch, 
Les representants des. energles alternatives nous disent: und es leuchtet ein, dass die politische Diskussion Ober einen 
«Notre initiative prevoit 300 a 400 mißions de francs de recet- Förderabgabebeschluss aus Transparenzgründen sogleich 
tes •. C'est le minimum que vous puissiez consentir a nous ac- geführt werden muss, wenn man diese Förderabgabe will. 
corder.» Je vous rappelle qu'en 1997, par exemple, c'etalt Denn wir wollen diese Vorschläge nicht als Katze Im Sack 
30 mllllons de francs de subventlons que recevalent les par- C verkaufen. 
tlsans de l'energie solalre pour 1a recherche. II faudrait donc , Das ändert aber nichts daran, dass den Stimmb0rgerinnen 
passer du simple au decuple, c'est-a-dire a 300 millions de und Stimmbürgem sämtliche Wahlmöglichkeiten, die sich 
francs. Nous n'aurions nl les hommes ni les capacites de le aus den Initiativen ergeben, offenstehen mOssen. 
faire. Les societes d'electrlcite nous disent «Avec 1a liberali- Hier stehen fOr mich etwa vier Szenarien Im Vordergrund: 
sation, nousavons besoin detrouverdes ressources pourles Das erste ist die Ablehnung beider Initiativen und die An-
amortissernents echoues» - comme gn dit en Europe -, nahme der beiden direkten Gegenvorschläge. Was heisst 
c'est-a-dire pour les investlssements dont les amortisse- das? AL!ftrag an die Bundesversammlung zur Ausarbeitung 
ments ont ete calcules sur une periode bei,.ucoup plus Ion- der AusfOhrungsgesetzgebung zur Grundnorm, also Einfüh
gue. Les lnquiets des assurances sociales almeralent bien rung einer besonderen Energieabgabe; Verabschiedung un
trouver dans cette taxe quelques ressources supplemental- seres Förderabgabebeschlusses, einer befristeten Förderab-
res. Et enfin, les soucieux des finances federales ne dedai- gabe, wobei die Geltung dieses AusfOhrungserlasses, den 
gneralent pas, la egalement, de recevolr quelques subsides. wir heute materiell diskutieren wollen, natürlich auf das ln-
Nous assistons donc, et cela nous peine, beaucoup plus a un kratttreten der Ausführungsgesetzgebung zur neuen Grund-
appel de fonds qu'a une definition de la politlque energetique. norm abzustimmen ist. Das ist die erste Altemative. 

AmtJlches BuOetln der Bundesversammlung 
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Die zweite Altematlve Ist die Annahme beider Initiativen und 
die Ablehl'.lung der Gegenvorschläge. Das ist auch dankbar. 
Das wäre ein Auftrag an den Bundesgesetzgeber zur Verab
schiedung der AusfOhrungserlasse. Es ergäbe sich daraus 
eine Pflicht zur Inkraftsetzung der Ersatzlösung durch defl 
Bundesrat, wie sie in den Initiativen vorgesehen ist.. 
Die dritte Altemative Ist die Ablehnung der Energl&-Umwett
lnitiatlve und die Anl'lahme des direkten Gegenvorschlages 
auf der einen ~eite und die Annahme der Solar-Initiative und 
die Ablehnung der rieuen Übergangsbestimmung auf der an•' 
deren Seite, weil die in unserem Gegenvorschlag zur Solar
Initiative vorgesehene Förderungsrnassnahme als ungenO
gend angesehen wird. Das gehört auch in die politische Dis· 
kusslon. . , . , , 
Der Förderabgabebeschluss könnte als AusfQhrungserlass 
zur Solar-Initiative ausgestaltet werden. Er mOsste aber voll
ständig Qberarbeitet und Oberdles hinsichtlich seiner Geltung 
auf das Inkrafttreten der Ausfilhrungsgesetzgebung der 
neuen Grundnonn (Art. 24octles Abs. 5-9) angepasst wer
den. So kompliziert Ist das halt 
Die vierte Aitemative Ist die Ablehnung der beiden Initiativen 
und der beiden Gegenvorschlige. Das hiE!SSS, dass eine be
sondere Energieabgabe politisch :vom Tisch wäre, dass so
wohl der Energieabgabebeschluss sowie der Förderabgabe
beschluss entfallen worden -weil dafCtr eine genOgende ver.: 
fassungsgrundlage fehlte. · 
Das ist das Feld, in dem wir uns heute verfassungsrechtlich bewegen. . . 
Daraus folgt, dass mit der parlamentarischen Verabschie
dung eines Förderabgabebeschlusses in jedem· Fall zuge
wartet werden muss, bis die verfassungsrechtliche Aus
gangslage bereinigt ist Die Klärung dOrfte sich während der 
parlamentarischen Differenzbereinigung ergeben, wenn die 
Volksabstimmung über die beiden Initiativen, wie ich hoffe, 
zu Beginn der nächsten Legislatur angesetzt WOrde. 
Andernfalls mOsste mit den Schlussabstimmungen zum in
haltlich bereinigten Förderabgabebeschluss zugewartet wer
den. Es ginge gewiss nipht an, einen solchen Erlass zu ver• 
abschieden und damit dem Referendum .zu unterstellen, be
vor .dazu qberhaupt die Verfassungsgrundlage bestehen 
wllrde. Je nach dem Ergebnis der Volksabstimmungen über 
die Initiativen mOsste, wie ich das bereits gesagt habe, auf In• 
halt und FonnulierunQ des Förderabgabebeschlusses ohne
hin zurückgekommen·werden. · 
Schon daraus folgt, dass der Stilnd.erat auf den Energieab• 
gabebeschluss nicht eintreten kann, weil sich dieser, wie ich 
das gesagt habe, nur auf den Umweltschutzartikel stlltzt und 
dieser für die Förderabgabe selb$t nach dem Konzept des 
Nationalrates nicht ausreicht. 
Nun wird - wir haben es verschiedentlich gehört und haben 
auch massenhaft Post bekommen - geltend gemacht, diese 
Betrachtungsweise sei fonnallstlsch. und vom Prestigeden
ken des Ständerates geprägt, denn der Nationalrat habe ja 
schliasslich den Energieabgabebeschluss «erfunden»; er 
dClrfe nicht um die politischen Früchte seines Innovativen 
Tuns gebracht werden. Ich kann dieser Argumentation nicht 
folgen. . . . . . 
Der Nationalrat wollte ~ne Energieabgabe bekanntlich al,lf 
einen neuen Artikel 14bis im Ener,giegesetz stQtzen. Herr 
Plattner hat es gesagt Unser Rat lehnte dies deutlich ab. Der . 
Nationalrat erkannte im Differenzbereinigungsverfahren zum · 
Energiegesetz, dass sein vorgehen nicht möglich war. Dann 
machte er die Energieabgabe .kurzerhand zum Gegenstand 
eines separaten Bundesbeschlusses - un.ter Weiterverwens 
dung der Geschäftsnummer des Energiegesetzes, ohne sich 
Gedanken darüber zu machen, ob das Oberhaupt möglich 
~ei:Er setzte sich - Ich sage.das ohne bösen Unterton.,.. mit 
diesem Vorgehen schlicht Ober simtliche Vorschriften des 
Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG), also Oberdie Gesetzge-
bung, hinweg. . . 
Das Energiegesetz Ist Inzwischen In Kraft getreten; Der En
ergieabgabebeschluss hat fonnell.und inhaltlich nichts damit• 
zu tun, sondern betrifft einen neuen Sachbereich, der gar 
nicht Gegenstand des Energiegesetzes war. Die Vorausset• 
zungen filr eine Aufteilung des Energiegesetzes, die unter 

bestimmten Bedingungen nach GVG möglich ist, waren un
bestrittenermassen nicht gegeben. Im Nationalrat wurde 
aueh kein solcher Antrag gestellt. Aber damit erweist sich -
wenn man es böse sagen will-, der Energieabgabebeschluss 
rechtlich als ein Nichts. . 
Der Nationalrat hätte seine Ideen zum Gegenstand einer par
lamentarischen Initiative machen un'd eine besondere Vor
lage nach den Bestirrunungen des GVG ausarbeiten und ver
abschieden und eigentlich das Vemehmlassungsv~ren 
durchfuhren mussen; Er hätte einen Bericht und einen Antrag 
In Botschaftsqualitätausarbeiten und veröffentlichen und die 
Stellungnahme des Bundesrates dazu einholen mOssen. Das 
hat er aus politischen Gründen nicht getan; ieh habe politisch 
sogar ein gewisses Verständnis dafür. Aber Wir sollten ja 
schliesslich versuchen, das Geschäft wieder einlgerrnassen 
· in geordnete. rechtliche Bahnen zu lenken. 
Wenn der Ständerat auf den Entwurf zum Energleabgabebe
schlUE!S nicht eintritt, so hat das überhaupt nichts mit Presti
gedenken· zu tun, schon gar nicht etwa .mit Schulmeisterei 
oder Oberspitztem Fonn.alismus. Wir können nach den Be
stimmungen des GVG gar nicht anders handeln. WII' haben 
!Jnseren Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt und den 
Vorschlag des Nationalrates auch mitgenommen. Das ge- , 

· hörte sich so; das war elementare Courtoisie. 
Aber Jetzt haben Sie unsere direkten Gegenvorschläge zur 
Bundesverfassung und eine parlamentarische Initiative vor 
sic!:t, die nach den Regeln des GVG behandeltwurde. Sit;1 ha- . 
ben den Bericht In Botschaftsqualität. Und damit Ist die Situa-
tion .bereinigt · 

. Das. sind die Gründe; weshalbman Ober den Energleabgabe
besphluss eigentlich nicht mehr sprechen sollte. Formal mOs
sen wir den Entwurf dazu durch Nichteintreten erledigen. 
Ich mache Sie nur noch darauf aufmerksam: Wenn wir in ei
ner allfälligen Differenzbereinigung, die bei diesem Geschäft 
hoffentlich nicht nötig ist, auf unserem Nichteintreten behar
ren, dann Ist nach GVG• der Energleabgabebeschlvss · so
wieso gestorben. Wir sollten uns jetzt auf den. Förderabgabe
beschluss konzentrieren. Er enthilt ja wesentliche·Gedan
ken, die auch vom Nationalrat kommen. Damit kommen wir 
In der Sache einen Schritt weiter. 
In der Sache selber schliesse ich mich den Ausfuhrungen 
von Herrn Plaitner an, der die Meinung der UREK trefflich 
wiedergegeben hat · ' 
Ich bitte Sie, de"1 Konzept der UREK ,zuzustimmen. 

lnderl<Um Hanshelri (C, UR): Es ist beileibe nicht einfach, im 
Dickicht .der energlerelevanten Geschäfte, Vorhaben und 
Entwicklungen auch nur einigermassen 'den Überblick zu. 
wahren. Dies gilt schon rein gegenständßch. Allein d8$ Pa
ket, das wir zu behandeln haben, hat unmittelbar sechs Vor
lagen_ zum Gegenstand, wobei wi.r weitere Vorhaben in un
sere Uberlegungen einbeziehen m~, nämlich:. das Ener
giegesetz, das co,.Gesetz, · das Elektrizitätsmarkt 
zwei Initiativen zur KemenerglE! - '!Moratorium plus» und 
«Strom ohne Atom» -·und schliessllch das Vorhaben des 

, Bundesrates betreffend eine ökologische Steuerreform im 
Sinne einer neuen Finanzordnung· ab dem Jahre 2006 •. 
Noch viel schwieriger Ist· es, materiell den Kompass richtig 
einzustellen. Hierzu kommt man --wie Immer man grundsätz
Rch zu den Fragen der Energiepolitik steht- um die folgende 
Feststellung nicht herum: Die reine lehre gibt es nicht! 
Massgebend fur die Marschrichtung sinq meiner Auffassung 
nach, zwei Determinanten: auf der einen Seite die Eckwerte 
unserer schwelzerische.n Energiepolitik, auf der anderen 
Seite die intemationllen Vorgaben. Die Eckwerte unserer 
schweizerischen Energlepolltlk ergeben sich insbesondere 
,aus Artikel 24octies der Bundesverfassung- aus dem «En
ergieartikel». Danach hat clle Energieversorgung ausrei
chend und sicher, wirtschaftlich, breitgefächert, aber aueh 
umweltvartraglich. zu sein. Nebst der Reduktion des CO:. 
Ausstosses steht in internationaler Hinsicht die Öffnung des 
Strommarktes im Vordergrund der internationalen Entwick
lungen: Ihr ZWeck besteht In einer möglichst kostengON!figen 
Stromversorgung der Privaten und vbr allem der Wirtschaft. 
Nun stehen bereits die Ziele der schweizerischen Energie-

Bullelfn offlc!el de r A!lsembttSe fl!derale 
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politik untereinander In einem gewissen Zielkonflikt. So ergibt 
sich vor allem _ein Spannungsverhältnis zwischen d,en Eck
werten der schweizerischen Energiepolitik auf der einen und 
den Zielen bzw. Konsequenzen der Marktöffnung auf der an
deren Seite. Das Problem, das sich angesichts dieser Kon
stellation stellt, besteht somit darin, ob und allenfalls wie die 
Ziele unserer sch\Veizerischen Energiepolitik mit den Zielen 
und Folgen der Offnung des Strommarktes in Übereinstim
mung gebracht werden können_ und sollen. Die Ziele unserer 
Energiepolitik sind - das sage ich mit Überzeugung- von der 
Sache her gesehen nach wie vor richtig. Natürlich - ich habe 
es bereits erwähnt - können diese Ziele untereinander zu 
Konflikten führen, dies gilt namentlich für die Kriterien der 
Wirtschaftlichkeit einerseits und diejenigen der Umweltver
träglichkeit andererseits. Daher ist es wichtig, dass die ein
zelnen Ziele nicht überdehnt, sondern in ein ausgewogenes 
Verhältnis zueinander gesetzt werden. 
In der heutigen, zunehmend internationalisierten und globali
slerten Welt ist sodann vor allem auch die Kompatibifität mit 
den entsprechenden Regelungen in anderen Staaten und 
deren Zusammenschlüssen, insbesondere der EU, zu be
achten. Dazu hat ja unser Kommissionspräsident, Herr Platt
ner, eingehende AusfOhrungen gemacht. 
Unter diesen beiden Voraussetzungen - ausgewogenes in
ternes Verhältnis einerseits und Internationale Abstimmung 
andererseits - geht es nun darum, einen geordneten und fai
ren Wettbewerb zwischen den einzelnen Energieträgern zu 
gewährleisten. Diese sollen, anders ausgedrückt, gleich 
lange Spiesse haben. Daher erscheint es gerechtfertigt, die
jenigen Energien, deren Verwendung mit negativen Auswir
kungen auf unsere Umwelt im weitesten Sinne verbunden ist, 
entsprechend diesen negativen Auswirkungen zu belasten. 
Wenn man. im lichte dieser allgemeinen Ausführungen die 
Anträge unserer Kommission betrachtet, kann man bezüglich 
der- Grundnorm feststellen, dass diese im Grunde sämtlichen 
Anforderungen Rechnung trägt Ich will hier nicht In die l:m
zelheiten gehen: sie sind bereits erwähnt worden. 
Es wird entscheidend auf die Ausführungsgesetzgebung zu 
dieser Grundnorm ankomtnen. Sie wird überaus sorgfältig er-
arbeitet werden müssen. , 
Etwas anders verhält es sich bezüglich der Übergangsbe
stimmung und dem gestützt hierauf zu erlassenden Förder
abgabebeschluss. _Natürlich qualifiziert sich diese Abgabe 
rechtlich gesehen nicht als eine reine Lenkungsabgabe. Sie 
Ist aber auch nicht einfach eine Steuer. Sie bewegt sich ir
gendwo Im Bereich zwischen Zwecksteuer und Lenkungs
kausalabgabe. Daher ist es klar, dass sie in jedem Fall einer 
verfassungsmässigen Grundlage bedarf. 
Von der Sache her erscheint die Förderabgabe in meinen Au
gen vor allem aus zwei Gründen gerechtfertigt Zum einen 
darf, auch wenn heute wirtschaftliche Überlegungen gegen
über ökologischen den Vorrang haben, vielleicht sogar deut
lich, die Solar-Initiative politisch nicht unterschitzt werden. 
l:me zeitlich befristete und quantitativ moderate Starthilfe für 
die· Solarenergie zur_ Erleiqhterung des Markteintrittes kann 
beileibe nicht als· Sündenfall bezeichnet werden, zumal sie 
mit der schweizerischen Energiepolitik in Enklang steht 
Zum anderen geht es vor allem um das Schicksal der Was
serkraft. 
Die Wasserkraft bzw. c!er aus ihr erzeugte Strom ist- davon 
bin -ich überzeugt - die Energie der Zukunft. Sie wird durch 
die Öffnung des Strommarktes kurz- und mittelfristig unter 
Druck kommen: sie bedarf daher, weil erneuerbar und sau
ber, befristet der Förderung. 
Ich beantrage Ihnen meinerseits Entraten auf die verschie
denen Vorlagen. 

Büttfker Rolf (R, SO): Wie zahlreiche der im Saal Anwesen
den gehöre auch Ich zu jenen, die nicht mit voller Überzeu
gung hinter den hier zur Diskussion stehenden Gegenent• 
, würfen zur Energie-Umwelt-Initiative und zur Solar-Initiative 
stehen. Zu unterschiedlich sind die Interessen, die da unter 
einen Hut gepackt werden mussten; zu vielfältig und ver
schwommen sind die Zielsetzungen, die mit dieser besonde
ren Abgabe erreicht werden sollen. 

Am1llches Bulletin der BundellVen;ammlung 

Angesichts der politischen Ausgangslage, der Ergebnisse 
der von uns veranlassten Vernehmlassung und der Diskus
sionen und Hearings in der Kommission bin Ich aber zur An°. 
sieht gelangt, dass wir im Ständerat etwas Gescheites tun 
müssen, um Schlimmeres zu verhüten. Mit «Schlimmeres» 
meine ich das, was Herr Plattner unterschwellig als Umver
teilungsstrategie oder Umlenkungsstrategie angetönt hat Ich 
meine, Herr Plattner: Lieber fundamental ordoliberal und wirt
schaflsfreundllch in Steuerfragen als staatsgläubig, subven
tionsfrei.ldig und steuergeil! 
Zuerst zu den Bemerkungen zur Verfassungsgrundnorm: 
Wie bereits der Bundesrat ist auch unsere Kommission zur 
Ansicht gelangt, dass die Energie-Umwelt-Initiative erhebli
che Mängel hat und deshalb abzulehnen ist. Vorgeschlagen 
wird von uns nun jedoch Im Sinne eines Gegenvorschlages 
eine Verfassungsgrundnorm, in der die folgenden Grupd
züge der neuen Abgabe verankert werden: 
Erfasst werden sollen nur nichterneuerbare Energieträger. 
Die Abgabe soll zur Senkung der obligatorischen Lohnne
benkosten verwendet werden. Die einzelnen Energieträger 
sollen je nach ihrer Umwelt- und Klimaverträglichkeit unter
schiedlich belastet werden, wobei auch die bereits beste
hende Abgabenbelastung berücksichtigt wird. Für energie
lntensive Produktionsprozesse werden Ausnahmeregelun
gen vorgesehen. Die l:mführung soll gestaffelt erfolgen. 
Schliessllch, das ist wichtig, wird die Berücksichtigung der 

. Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in der Verfassung ge
zielt und speziell erwähnt 
Ene solche Abgabe ~ gemäss VerfB.S$UJlgsgrundnorm -
scheint selbst vor einer relativ strengen ordnungspolitischen 
Beurteilung bestehen zu können, da Staats- und FJSkalquote 
nicht erhöht werden sollen und die Wettbewerbsneutralität 
gewahrt werden soll. 
Unbefriedigend, das sei hier betont, ist jedoch die weitge
hend fehlende Zielsetzung in der Grundnorm; Dazu wird ein
zig ausgeführt, dass die Abgabe «Teil der Energie-und Um-

. weitpolitlk» sei. Ich meine, das ist zuwenig, das ist zu unver
bindlich. Femer ist der Maximalsatz nicht in der Verfassung 
festgelegt, was beim Stimmbürger Unbehagen verursachen 
dürfte. Schliesslich bleibt auch diese neue Steuer Stückwerk. 
Sie ist nicht in eine Gesamtkonzeption für die Ablösung der 
Bundesfinanzordnung per 2006 eingebunden, sondern wird 
vage als erster Schritt zur Okologisierung unseres Steuersy
stems bezeichnet 
Es handelt sich ganz klar um keine eindeutig ökologisch mo
tivierte Abgabe, denn dann dürfte sie einzig den Umweltzie
len dienen, und diese müssten offengelegt werden. Die Ab
gabe kann nach der Zweckbestimmung nämlich auch ener
giepolitischen Zielen dienen. Dabei geraten wir sehr rasch in 
die Gefahrenzone einer staatlich verordneten Energie- und 
Strukturpolitik. 
Es ist wichtig, dass dieser zentrale Aspekt der neuen Zweck
steuer vor lauter ökologisch motivierten Argumenten nicht 
einfach übersehen wird. Fehlen zudem noch verbindrlche An
gaben über die Höhe der unbefristet einzuführenden Steuer, 
so wird dem Souverän vielleicht doch etwas viel zugemutet. 
Nun aber einige Bemerkungen zur Übergangsbestimmung: 
Vermag die Verfassungsgrundnorm als Gegenentwurf zur 
Energie-Umwelt-Initiative ordnungspolitiscti noch elniger
massen zu befriedigen, so gilt dies in keiner Weise mehr für 
die Übergangsbestimmung, aufgrund welcher eine zweckge
bundene Abgabe von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde bis 
Ende des Jahres 2010 erhoben werden soll. Wenn wir nun 
noch die Anträge zu diesem Bereich ansehen, dann müssen 
wir sagen, dass wir es mit einem «Abgabespiel ohne Gren
zen» zu tun haben werden. 
Obwohl mit der Bezeichnung Förderabgabe bewusst positive 
Erwartungen geweckt werden sollen, handelt es sich um eine 
neue Steuer, durch welche die Last staatlicher Abgaben für 
grosse Teile der Bevölkerung und der Wirtschaft erhöht wird 
und die ohne Wenn und Aber zu einer weiteren Erhöhung der 
schweizerischen Staats- und -Fiskalquote führt, zu -einem 
Umverteilungsapparat und einem Anstieg der Staatsquote. 
Die Abgabe ist als Gegenentwurf zur Solar-Initiative konzi
piert und soll zugleich den Nationalrat zum Enlenken auf die 
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Linie unseres Rates veranlassen. Bei dieser Förderabgabe · 
tritt nun aber die janusgesichtige Zielsetzung der Verfas
sungsgrundnonn klar zutage. 
Unter dem Titel von Umwelt- und Energiepolitik solien · Sub
ventionen im Umfang von jlhrllch Ober 300 Millionen Fran
ken -wenn die Zusatzanträge zu 0,4 odw 0,6 Rappen durch
gehen, werden sich die Zahlen noch massiv erhöhen - oder 
insgesamt, wenn 'Nirvon diesen 0,2 Rappen ausgehen, min
destens drei Mßliarden Franken nach dem Giesskannenprin
zip und weitgehend. d.urch abstlmmungstaktisch geprägte 
Überlegungen verteilt werden. . . 
Eine solche Politik zur Befriedigung von Partikularinteressen 

. kann keine gute Wirtschaftspolitik sein; das dürfte unbestrit
ten sein. Die anstehenden Beratungen werden zeigen, oo. 
unser Rat gewillt ist, diesen SOndenfall zu begehen. 
Ich fasse zusammen: 
, . Cer Verfassungsgrundnorm kann auch mit einigen Vorbe-
halten zugestimmt werden. . 
2. Die Übergangsbestimmung muss als neuer Steuertatb&
stand abgelehnt werden, . 
3. Sollten wir trotzdem :Zu dieser Übergangsbestimmung Ja 
sagen, so ist jede Abgabe über 0,2 Rappen pro Kilowatt
stunde Gift für den Wirtschafts,:, . und Industriestandort 
Schweiz. 

Blslg Hans (R, SZ): Ich kann dort einhaken, wo mein Vorred
ner aufgehört hat: Unhelllge Allianzen, unsichere Seilschaf
ten, ordnungspolltischer SOndenfall oder grundsa1zpoliti
scher Ausrutscher -das sind tatsächlich Schlagworte, die ei
nem beim vorliegenden Paket und bei der Vielzahl von Anträ
gen in deh Sinn kpmmen müssen. Im Kreuzfeuer der Kritik 
steht vor allem der Energieabgabebeschluss des Nationalra
tes, aber auch «unser» Förde~luss. 
Lieber nichts als etwa$ Falsches, das ist, wie Ich heute schon 
einmal festgestellt habe, aus berufenem Munde zu verneh
men. Lieber gar nichts, meinen andere. Beide Positionen 
werden mit guten ArQ.umenten untermauert. Die Energieab
gabe sei ein Etikettenschwindel, alles, was man erreiche, sei 
eine Subventionierung von nichtmarkttauglichen Energieträ
gern, wie etwa der Sonnenenergie, durch die Obrige Wirt
schaft. Diese habe höhere Energiepreise zu bezahlen, was 
letztlich den Wirtschaftsstandort Schweiz schwäche. So 
tönte es vor rund dreMertel Jahren von selten der Abgab&-
gegner Im Nationalrat · 
Die Befürworter aus dem gleichen politischen Lager haben 
die notwendige Emeuerung und den Ausbau von Wasser
kraftwerken sowie die Waldwirtschaft im Auge, oder sie er
hoffen sii::h von der Förderung der erneuerbaren Energien· 
eine stärkere Unabhängigkeit vom Ausland sowie neue Ar
beitsplätze. Sie sehen: Mit der Energie lässt sich Politik ma
chen, ~nders in einem Wahljahr. ' · 
Selbst der Bundesrat zeigt sich verunsichert. Es liegt darum 
an uns, In dieser heikien Frage einen für unser Land gangba
ren Weg aufzuzeigen, Die Wirtschaft bzw. ein Tell der Wirt
schaft argumentiert. dass bei allen hängig~ Projekten zur 
zusätzlichen BeE!teuerung der Energie eine ausreichende 
ökologische BegrOndung fehle, dass ihnen vielmehr fiskali
sche Motive zugrunde lägen. Jmmerhin akzeptiert auch dle
serTeU der Wirtschaft die Idee einer Energieabgabe im Sinne 
eines Anrelzsystems, werin sie emissionsorlentiert ist und 
dem Steuerzahler voilumfänglich zurückerstattet wird. Ich 
kann mich dieser Haltung weitgehend ansc,mllessen, lehne 
aber ein starres Verharren im Grundsätzlichen ab ••. 
Heute sind zwei Volksinitiativen hirlgig, die· keineswegs 
chancenlos sind. Cer Nationalrat hat ausserdem die EinfOh
rung einer Abgabe auf den nichtemeuerberen Energieträ
gern mit deutlichem Mehr beschlossen. Das ist die Aus
gangslage für mich und. muss sie auch. für Sie sein. Gefragt 
ist also energiepolitischer Pragmatismus. Mit Besserwisserei 
ist bei diesen für unsere Zukunft wichtigen Entscheiden nicht 
gedient- die Alpen-lnroative lässt grµssen. Ich schaue Herrn 
Kollege Danioth an. Er hat uns ja damals den Weg auch' auf-
gezeigt. . 
NatOrlich ist es· eine Binsenwahrheit, dass Abgaben . die 
Volkswirtschaft schwächen und die Konkurrenzfähigkeit be-

einträchtigen. Damit ist allerdings Ober die Berechtigung von 
Abgaben, den Umfang und den möglicherweise gesamtwirt
schaftlich positiven Verwendungszweck noch nichts ausge-
sagt . . 
Mit den heutigen Vortagen hat !Jie gewOnschte Durchforstung 
des helvetisch.an Steuer- und Abgal;>esystems untar ökologi
schen Gesichtspunkten im Hinblick auf ~n zeitgemässes und 
innovationsfördemdes ~uersystem ja erst begonnen. W~i
tere Schritte müssen folgen. Dabei.wird sichvennutiich her
ausstellen, dass verschiedene andere Abgaben·nicht mehr 
gerechtfertigt sind. , · 
fch habe vorhin den Teil der Wirtschaft erwähnt, welcher zu 
Recht oder zu Unrecnt das Gleichgewicht zwischen Ökol~ie 
und Ökonomie gefährdet sieht Nun gibt es aber auch ge
wichtige Wirtschaftsvertreter, die einer leistungs- und markt
orientierten Förderung durchaus positiv gegenOberstehen. 
Dabei handelt es sich l')icht nur .um Vertreter der Bauwirt
schaft.1Auch die Maschinenindustrie z. B. lehnt eine Energie
abgabe nach dem Muster des Nationalrates als inakzeptabel 
ab, ist aber unse.ren Vorschlägen gegenOber durchaus offen. 

. Sie unterscheidet klar zwischen Forschungsprojekten und 
· marktnahen Umsetzungsprojekten. FOr Forschungsprojekte 
soll nach ihrer Meinung die Energieabgabe nicht eingesetzt 
werden. Das sei Sache des Bundes oder von privaten Stlftun

. gen, Förderungswü!'(llg seien hingegen Projekte mit voraus
sehbarem Markterfolg. Bei diesen dürfte es fi098I" noch mög
lich sein, einen grossen Tell der als Starthilfe eingesetzten 
Fördermittel zurückzugewinnen und wieder neu einzusetzen. 
Ich teile die Meinung der Maschinenindustrie, dass der effizi
enten Nutzung der Energie die höchste Priorität zukommt 
Die Reduktion der Heizenergie belSplelswels~ ist eines der 
realistischsten Szenarien zur wirksamen Senkung des Ener
gieverbrauches. Was mancherorts noch fehlt, ist lediglich die 
Einsicht 1n die nötigen Investitionen und die entspr:echende 
Bereitschaft · 
Wesentlich Interessanter sind hier ltle emeuerberen Energie
träger. Experten nehmen an, dass In etwa ,zwanzig Jahren · 
die erneuerbaren Energieträger 20, bis 30 Prozent. unseres 
Energiebedarfes decken werden und das Potential bei der 
Nutzung der Umgebungswärme und der Sonnenenergie auf 
überbaute,n Flächen sowie bei der Biomasse am höchsten 
ist Bei solchen erfolgversprechenden U~ungsprojekten 
:kann mit Darlehen,im Sinne von. Startkapital der entschei-
dende 1.mpuls gegeben werden. , 
Wenn ich mit der Mahrhelt der UREK einer bescheidenen 
Förderabgabe von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde, und nur 
dieser Minimalvariante, zustimme, so tue ich dies allein aus 
Gründen des politischen Pragmatismus und keineswegs aus 
Freude an zusätzßchen Subventionen, wem auch Immer 
diese zufliesseh. Diese slhd wenigstens befristet und dOrften 
sich letztlich gesamtwirtschaftlich positiv auswirken, wenn es 
gelingt; den technischen Fortschritt auch tatsächlich umzu
setzen. Etwas mehr Realitätsnähe ist aber auch in dieser Be
ziehung erforderlich. 
Ich votiere fOr Eintreten und Zustlmn:iung zum Konzept der 
UREK und zu den Anträgen·. der Kommissionsmehrheit, 
lehne aber jeden weiter gehenden Antrag ab. «Lieber, nichts 
als etwas Falsches» würde sonst aucn filr mich gelten. 

Bloetzer Peter (C, VS): Die UREK unterbreitet uns ein Kon
zept, welches . ein· In sich geschlossenes und kohärentes 
Ganzes bildet und Im Bereich der Energieab~n drei Ge
schäfte umfasst. welche einen· offensichtlichen sachlichen 
und politischen Zusammenhang aufWelsen: die Energie-Um
welt-lnltiative, die Solar~lnltiative und den Energieabgabf;)be-
schluss (EAB) gemäss Nationalrat. · 
Die Ausgangslage ist bekanntlich die folgende: .Der Bundes
rat beantragt die Ablehnung der be,iden Initiativen ohne Ge
genvorschlag. Der EAB ist vom NatiQnalrat im Juni 1998 mit 
98 zu 59 Stimmen verabschiedet worden. 
Das Konzept unserer URE!< schlägt zu beiden Volksinitiati
ven voneinander unabhängige Gegenentwürfe vor, beste-

, hend auseinerGrundnonri und einer Übergangsbestimmung 
in der Verfassung. Anstelle des. EAB sieht das Konzept der 
UREK einen Förderabgabebeschluss als AusfOhrungsge-

Bulletln offlclel c1e rAssemb!lh! fddarale 
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setzgebung zur Übergangsbestimmung des Gegenvorschla
ges zur Solar-Initiative vor. 
Die UREK hat dieses Konzept in der zweiten Hälfte 1998 ge
meinsam mit dem EAB in die Vernehmlassung gegeben. Die 
Ergebnisse der Vernehmlassung lauten mehrheitlich zugun
sten einer rasch einzuführenden Energieabgabe gemäss Na
tionalrat und von deren späterer Ablösung durch eine ökolo
gische Steuerrefonn gemäss unserer. UREK: Ersatz der För
derziele durch Senkung der Lohnnebenkosten. 
Das Konzept der UREK weist zum EAB folgende Hauptun
terschiede auf: Das Fördervolumen wird von jährlich rund 
800 Millionen Franken auf 300 Millionen Franken herabge
setzt, die Laufzeit wird verkürzt, und es stehen weniger Mittel 
zur ökologischen Sanierung, Erhaltung und Erneuerung der 
Wasserkraft zur Verfügung. 
Wie ist dieses Konzept der UREK zu werten? Es enthält mei
ner Auffassung nach zwei Kemelemente, die zu bewerten 
sind: 
1. Bezüglich der Gegenvorschläge zu den beiden Volksinitia
tiven sind die im Bericht der UREK angeführten politischen 
und sachlichen Argumente leicht nachvollziehb_ar. Dieser Teil 
des Konzeptes kann tel quel 0bemommen und unterstützt 
werden. 
2. Die Förderabgabe: Der offensichtliche Vorteil dieser För
derabgabe liegt darin, dass sie gemäss Übergangsbestim
mung - Artikel 24 - verfassungsrechtlich abgestützt ist. 
Diese verfassungsrechtliche Abstützung findet denn auch in 
der Vernehmlassung eine entsprechend breite Akzeptanz. 
Die Nachteile dieser' Förderabgabe liegen zur Hauptsache 
nicht im Formaten, Qualitativen, sondern in der reduzierten 

• Höhe und Laufzeit der Abgabe. Die verkürzte Laufzeit und 
die reduzierte Höhe der Abgabe fanden denn auch sehr we
nig Akzeptanz in der Vernehmlassung. Man sprach sich viel
mehr im Verhältnis von etwa 2 zu 1 für den EAB aus. Dieser 
Nachteil des Förderabgabebeschlusses (FAB) gemäss unse
rer Kommission lässt sich durch eine entsprechende Anpas
sung leicht beheben. Zum einen ist die Höhe von 0,2 Rappen 
pro Kilowattstunde auf 0,6 Rappen anzupassen, wie dies im 
EAB vorgesehen ist. Die Laufzeit ist auf mindestens 15 Jahre 
statt 1 o Jahre anzusetzen. 
Dieser angepasste FAB hat den grossen Vorteil.1,.~ass er der 
Forderung nach einer -raschen und breiten ortnung des 
schweizerischen Energiemarktes gerecht wird. Eine rasche 
und breite Marktöffnung kann nur mit entsprechenden flan
kierenden Massnahmen erfolgen. Eine rasche Marktöffnung 
bietet unserem lande Ciolancen, welche es zu nutzen gilt Sie 
liegen darin, dass unser Land derzeit die Stromdrehscheibe 
Europas ist. Sie liegen aber auch in der Regulierbarkeit der 
Wasserkraft, macht docl') unser StromanteU aus Wasserkraft 
an der Gesamtstromproduktion etwa 60 Prozent aus, und ein 
erheblicher Teil davon ist Strom aus Speicherkraftwerken. 
Eine verzögerte Marktöffnung würden vor allem die Kleinkon
sumenten, die KMU, die wir ja unterstützen wollen, unser Ge
werbe und die Haushalte über höhere Strompreise bezahlen. 
Unser Land ist als Ganzes und in seinen Teilen immer mehr 
einem internationalen Wettbewerb ausgesetzt Eine rasche 
Strommarktöffnung mit flankierenden Massnahmen stärkt 
unsere Wettbewerbsfähigkeit Das Konzept der UREK mit 
den Anpassungen, die ich genannt habe, entspricht diesen 
Anforderungen. 
Aus diesem Grunde beantrage ich Ihnen Eintreten auf das 
Konzept und Anpassung im Sinne meiner Anträge und Aus
führungen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Der Bundesrat hat im Prin
zip folgende Grundhaltung: Er setzt sich für eine ökologische 
Steuerreform ein und bereitet diese vor. Deswegen hat er ur
sprünglich die beiden Initiativen, die Energie-Umwelt-Initia
tive und die Solar-Initiative, ohne Gegenvorschl!lg zur Ableh
nung empfohlen. Natürlich wurde die Möglichkeit eines Ge
genvorschlages vom Bundesrat auch diskutiert,_ aber zum 
damaligen Zeitpunkt hat er diese Idee verworfen. 
Nach den Diskussionen in der Kommission Ihres Rates - ich 
überspringe jetzt den Vorschlag des Nationalrates anlässlich 
der Debatte über das Energiege11etz, wo sich dann der Ener-

Amtllches BuDetin der Bundesversammlung 

gieabgabebeschiuss herausgeschält hat- haben das.Buwal 
und das Bundesamt für· Energie ihre Arbeiten begleitet und 
ihr geholfen, dieses Konzept, das sie nun vorschlägt, zu er
arbeiten. 
Der Bundesrat war über diese Arbeiten natürljch immer auf 
dem laufenden. Er hat sie begleitet und sich in mehreren 
Briefen gegenüber der Kommission geäussert. Es wäre 
falsch zu sagen, dies hätte innerhalb des Bundesrates zu kei
nen Diskussionen Anlass gegeben. Genauso wie die Kom
missionsmitglieder aktiv diskutiert haben, haben wir das auch 
gemacht. 
Hin und wieder ist eine der Diskussionsspitzen in eine Zei
tung gelangt Es hiess dann: «Riesenkrach im Bundesrat!» 
Das ist nicht wahr. Wir haben genau wie die Kommissions
mitglieder die einzelnen Möglichkeiten gegeneinander abge
wogen und über jeden Satz in jedem Brief, den wir der Kom
mission geschickt haben, eine interessante Diskussion ge
führt mit dem Resultat, dass wir- das haben wir letztes Jahr 
mehrmals kundgetan - _die von der Kommission vorgeschla
gene Grundnorm und Ubergangsbestimmung sowie die ra
sche Einführung der Förderabgabe unterstützen. 
Wir stehen hinter dem Konzept der ständerätlichen Kommis
sion. Das Fördervolumen gemäss Übergangsbestimmung 
oder gemäss Förderabgabebeschluss kann sich in der Grös
senordnung bewegen, die in Ihrer Kommission diskutiert 
wurde und Ihnen nun vorgeschlagen wird, nämlich zwischen 
320 und 480 Millionen Franken pro Jahr. 
Wir haben als einzige Abweichung gegenüber dem Konzept 
der Kommission festgehalten, dass wir die Mittel zwar so 
verwenden möchten, wie sie es vorschlägt, aber die Mög
lichkeit der Verteilung etwas offener halten möchten. Was 
die Abgeltung von nichtamortisierbaren Investitionen (NAI) 
bei Wasserkraftwerken angeht, sind wir gegen eine gene
relle Abgeltung derselben, möchten uns aber vorbehalten, in 
einzelnen Härtefällen solche Beiträge sprechen zu können, 
wobei der Bundesrat das dann auf ein entsprechendes Ge
such hin und nach einer entsprechenden Vernehmlassung 
tun würde; wir möchten· uns hier einfach eine Türe offenhal
ten. Ebenso möchten Wir die Möglichkeit offenhalten, die 
Beiträge für «joint implementations» gebrauchen zu können. 
Dabei gehe ich ,davon aus, dass auch Ihre Kommission - so, 
wie sie es formuliert hat -solche nicht unbedingt ausschlies
sen will. Der Bundesrat wollte einfach den. Begriff ausdrück- • 
lieh genannt haben. Das sind eigentlich die einzigen Diffe
renzen. 
Was die Dauer der Förderungsprogramme angeht, ist der 
Bundesrat ebenfalls ihrer Auffassung; Nun laufen _in der Bun
desverwaltung auch bereits die Vorbereitungen, damit dieses 
Konzept dann tatsächli.ch umgesetzt werden kann. Über die 
Ausführungsgesetzgebung zur Grundnorm soll - im Kontext, 
der neuen Finanzordnung mit ökologischen Anreizen - mög
lichst bald eine Vernehmlassung durchgeführt werden. 
Die nötigen Vorbereitungen zur Umsetzung des Förderab
gabebeschlusses sind ebenfalls zu treffen, nämlich zur Erhe
bung der Abgabe, inklusive der Sonderregelungen für die 
energieintensiven Unternehmen. Es sind auch die Förder
programme vorzubereiten, wobei die Erfahrungen, die mit 
dem Investitionsprogramm 1997 und 1998 gemacht wurden, 
durchaus genutzt werden können. . 
, Ich möchte diesbezüglich immerhin sagen, dass 64 Millionen 
Franken vor allem im Baubereich in kurzer Zeit ein lnvesti
tjonsvoiumen von 560 Millionen Franken auslösten, dass 
2800 Arbeitsplätze erhalten oder geschaffen und 140 Millio
nen Kilowattstunden Strom eingespart werden koMten -
kumuliert auf eine Lebensdauer von zwanzig Jahren der 
Investitionen - und dass die Kosten für den administrativen 
Aufwand sehr gering waren. Sie betrugen nämßch gerade 
0,5 Prozent _der Investitionen. 
Ich möchte diese positiven Auswirkungen doch in Erinnerung 
rufen; die Kantone haben davon auch profitiert, allerdings un
terschiedUch. Profitieren konnten diejenigen, die mit Ihren 
Anträgen bereit waren. Es gab andere Kantone, in denen die 
Nachfrage etwas langsam kam. Für sie war dann nichts mehr 
vorhanden. Das Interesse ist sehr gross und der Nutzen 
auch. 
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Es. ist richtig gesagt worden, dass es natOrlich Querbezüge 
zwischen den energiepofrtischen Vorlagen gibt Die Energie
abgabe kann die durch die Marktöffnung zu erwartende . 
schwierige Lage von einigen Wasserkraftwerken erleichtern, . 
indem beispielsweise · die Wasserkraft von der Energieab
gabs befreit würde. Sie werden darüber diskutieren, ob die 
Förderung der Erneuerung und Erhaltung bestehender Anla
gen berücksichtigt wird, sei das nun einfach Erneuerung der 
Wasserkraftwerke hinsichtlich umweltpoiitischer. Auflagen, 
die in diesem Zusammenhang aktuell werden können, sei es 
aber auch durch die Abgeltung von NAI in Einzelfällen, so, 
wie ich es am Anfang gesagt habe. 
Die 'Geschwindlg~lt der Offnung des Elektrizitätsmarktes 
hängt, zumindest politisch - ich muss betonen: zumindest 
politisch-, mit den Massnahmen im Bereich der Wasserkraft 
zusammen. Es Ist mir wohl bewusst, dass man sich auf den 
Standpunkt stellen kann, es sei absolut möglich, NAtnlcht 
abzugelten - überhaupt nicht, auch nicht in. Einzelfällen-, 
dass man sich also auf den Standpunkt steilen kann, für die 
Erneuerung der. Wasserkraftwerke seien die Werke selbst 
zuständig - sie müssten die entsprechenden Mittel bis Jetzt 
selber bereitgestellt haben ,-, und dass dl:lher, ungeachtet 
der Lage der Wasserkraftwerke, eine rasche Marktöffnung 
eingeführt werden könnte. · 
Dieses Konzept wird durchaus vertreten. Ich halte es aber in 
der gegenwärtigen politischen Landschaft nicht für durch
führbar. Wenn ich die Mehrheit in Ihrer Kommission und die
jenige im Nationalrat ansehe, so glaube ich, dass die Mög
lichkeit, aus dieser Energieabgabe die Erneuerung und. die 
NAi mitzufinanzieren, dazu beitragen kann, dass wir dereinst 
eine rasche t,llarktöffnung anstreben können. Politisch gese
hen gibt es hier also zumindest einen Zusammenhang. , 
Eine Abgeltung von NAi für Kernkraftwerke hat der Bundes
rat allerdings abgelehnt, wobei er gerade di.e Beschlüsse 
~Leistungserhöhung Leibstadt» und «Verlängerung der. 
,Laufzeit von Mühleberg» · in diesem Zusammenhang gefällt 
hat, damit nachher die beiden Kraftwerke nicht darauf ange
wiesen sind, dass ihnen die NAI anderweitig abgegolten wer
den.· 
Wegen der Marktöffnung und der weiterhin bestehenden Op
position dürfte es kaum möglich sein, in absehbarer Zelt neue 
Kernkraftwerke zu erstellen. Dazu braucht es gar nicht, wie 
Herr Cavadini gesagt hat, einen Bundesrat, der dieser Auf
fassung ist, sondern das ist eine realistische Einschätzung 
der energiepolitischen Lage. Ersatzlösungen dürfen aber 
nicht einfach fossilthermische Kraftwerke oder Importe sein. 
Die Förderabgabe ist daher für die Verbesserung der Effizi
enz auch der Stromverwendung und äie Stärkung der Posi-
tion der erneuerbaren Energien um so wichtiger. . 
Es besteht auc:h ein Querbezug zwischen dieser Vorlage und 
der Klimaschutz- und Luftreinhalte-Porrtik des Bundesrates. 
Die Treibhausgas-Emissionen hängen überwiegend vqm 
Verbrauch fossiler Energien ab. Die weiterhin problemati
schen Luftschadstoffe Stlckdioxid, Ozon und Staub, der in 
unsere Lungen dringt, sollen auch durch energiepolitische 
Massnahmen verringert werden. Es geht also z: B. um den 
optimalen Einsatz und Betrieb von Heizungen, um das Mobl
lltätsmanagement in Unternehmen, Gemeinden und Städten, 
wie dies bis jetzt mit dem Programm «Energie .2000» erfolgt. 
Der Bundesrat ist also mit dem von der Kommission vorge
schlagenen Konzept einverstanden und schfl8SSt sich die-
sem an. , , 

Entwurf 97.028 - Projet 97.028 

Eintreten Ist obligatorisch · 
L'entree en matlere est acquise de plein c/roit 

A. Bundesbeschluss über die Volksinitiative ccfiir die 
Belohnung des Ene~glesparens und gegen die Energie
verschwendung (Energie-Umwelt-Initiative)» 
A. Arrite federal concemant l'lnltlaUve populalre «de
stin6e a encourager les economles. d'energle et a frel
ner le gasplllage (Initiative energle et envlronnement)» 

. . ' 
. Detailberatung - Examen de detail 

Tltel und Ingress, Art 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de Ja comrriission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Ari. 1aAbs.1 
Antrag der Kommission 
Gleichzeitig wird Volk und Ständen ein Gegenentwurf der, 
Bundesversammlung zur Abstimmung unterbreitet · 

Art 1a al.1 
Proposition de Ja commission 
En rnäme temps que !'initiative, un contre-projet de !'Assem
blee federale sera soumis au vote du peupie et des cantdns. 

Angenommen -Adopte 

Art.1a Abs. 2 · 
Antrag der Kommission 
Einleitung . . . 
Die Bundesversammlung schlägt vor, Artikel 24octies der 
Bundesverfassung dijrch neue Absätze 5-9 mit folgendem 
Wortlaut.zu ergänzen: 
Alf. 240cties Abs. 5 
Der Bund erhebt auf nichterneuerbaren Energieträgern eine 
besondere Abgabe. 
M. 24octies Abs. 6 
Sie iSt Teil der Energie- und Umweltpolitik. Ihr Ertrag wird zur 
Senkung der obligatorischen .Lohnnebenkosten verwendet 
Alt. 240cties Abs. 7 . 
Bei der Bemessung der Abgabesätze wird berücksichtigt, wie 
sich die einzelnen Energieträger auf Klima und Umwelt aus
wirken und wie sie IT!it anderen Abgaben belastet sind. 
Alt. 24octies Abs. 8 
Für Produktionsprozesse, die in hohem Masse auf den Ein
satz von nichterneuerbaren Energieträgern angewiesen sind, 
werden besondere Regelungen und Ausnahmen vorgese-
hen. - . 
M. 24octies Abs. 9 
Die Abgabe nimmt ROcksicht auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der Wutschaft. Sie wird gestaffelt eingeführt. ' 

Antrag Ble.ri 
Alt; 24octies Abs. 5 
Der Bund erhebt auf Energieträgern eine besondere Abgabe. 
Er unterscheidet zwischen erneuerbaren und nichterneuer-
baren Energieträgern. . . 
Alt. 24octies Abs. 6 
Die Abgabe Ist Teil der ..•. 

Art.1a al. 2 
Proposition de Ja commlssion 
lntroduotion 
L'Assembiee federale propose de completer l'article 24octies 
de 1a Constltutlon federale par ies alineas 5-9 nouveaux sui-vants: . 
Alt. 24octies al. 5 
La Confederation preieve une taxe. particuliere sur ies agents 
energetiques non renouvelables. 

' 
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Art. 24Qctles al. 6 
La taxe falt partie de la politique de l'energie et de l'envlron
nement. Son prodult est utilise pour dooharger les milieux 
ooonomiques d'une partie des charges salariales annexes 
obligatoires. 
Art. 24octles al. 7 
Le legislateur fixe les taux de la taxe en tenant compte de ref
fet des differentn1gents energetiques sur J'environnement et 
sur le climat, ainsi que d'autres taxes qui grevent deja ces 
agents energetiques. 
Art. 24octies al. 8 · 
La loi prevoit des reglementations particulieres et des excep• 
tions pour des modes de produation qui nooessltent une 
grande consommation d'energie non renouvelable. 
Art. 24octies a/. 9 . 
La taxe tient compte de 1a capaclte concurrentielle de Pooo
nomie. Elle est introduite par etapes. 

Proposition Bieri 
Alt. 24octles al. 5 . 
La Confederatlon preleve une taxe particuliere sur les agents 
energetiques. Elle fait 1a differente entre agents energeti
ques reno~lables et non renouvelables. 
Art. 24octles al. 6 
{la modification ne conceme que le texte allemand) 

Einleitung- /ntroduction 
Ang_enommen -Adopte 

Art. 24octies Abs; 5, 6 -Art. 24octles al. 5, 6 

Plattner Glan-Reto {S, BS), Berichterstatter: Ich möchte 
doch noch ein Wort zu Absatz 2 von Artikel 1 a sagen. Viele 
Obersehen - man hat es auch in der Debatte wieder gehört, 
aber auch in den Zeitungen lesen können -, dass die Grund
norm nicht filr sich allein steht, sondern dass sie die Fortset• 
zung des heutigen Artikels 24octies Absätze 1 bis 4, des En
ergieartikels der Bundesverf1;1SSung, Ist. 
Was wir vorschlagen, ist also nicht ein neuer Verfassungsar
tikel, sondern eine Verlängerung des Energieartikels. Das 
hat einen Einfluss auf die Kritik, welch~ besagt, die Zielset
zung dieser Grundnonn sei unklar; Herr Bi.tttiker hat dies 
heute im Rat geäussert. 
Wenn Sie einmal nachlesen, was in demselben Artikel in den 
Absätzen 1 bis 4 Ober die Energiepolitik der Schweiz und was 
in Artikel 24septies, im Umweltschutzartikel, der ja auch an
gesprochen ist, heute schon steht, dann sehen Sie, dass das 
nicht irgendetwas Schwammiges oder Unpräzises ist, son-
dern dass es genQgend klar definiert ist ' 
Ich weise.die KrltikzurOck, dass diese Grundnorm keine klare 
Zielsetzung habe. Im Energieartikel steht heute schon, die 
Energieversorgung mOsse ausreichend, breitgefächert, si
cher, wirtschaftlich, umweltverträglich, sparsam und rationell 
sein und die Energieabgabe solle dazu beitragen. Im Ener
gieartikel steht heute schon, dass regionale Anliegen zu be
nl(:ksichtigen sind und dass wirtschaftlich tragbare Massnah
men getroffen werden müssen. Auch das ist Teil dieser En
erglepolit!k, die zum Ziel der neuen Grundnorm gehört; im 
Umweltschutzartikel steht, dass der Schutz von Mensch und 
Umwelt vor schädlichen. und lästigen Einwirkungen zu ge
währleisten sei - auch das ein Ziel dieser Abgabe wie die 
Verminderung des Energieverbrauches. 
Es gehört natOrlich das ganze Umweltschutzgesetz mit all 

. seinen Verordnungen dazu, und ich meine, wenn man es so 
betrachtet und den Zusammenhang sieht, in den die neue 
Grundnorm gestellt wird, dann kann man sich nicht im Ernst 
beklagen, dass sie verschwommene Ziele habe. Sie hat ganz 
klare Ziele, und sie sind alle gut spezifiziert. 
Nun zu Absatz 5: Wir haben, das möchte Ich zu den Materia
lien geben, die Formulierung «besondere Abgabe» gewählt, 
um diese Abgabe klar von den bestehenden Abgaben abzu
grenzen, die auf emeuerbaren und nichterneuerbaren Ener
gien direkt oder indirekt schon. liegen. Es ist also · etwas 
Neues, es ist nicht eine Erhöhung der Mineralöisteuer oder 
so etwas; es ist eben eine neue, eine besondere E;:nergieab-
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gabe. Sie wird, wie das mehrfach festgestellt wurde, nur auf 
den nichterneuerbaren Energieträgern erhoben. 
Ich weiss, dass bei diesem Punkt Kritik besteht und dass es 
Leute gibt, insbesondere Herr Professor Binswanger, die mei
nen, man müsse die Abgabe auf allen Energien erheben, min
destens so weit sie gehandelt wilrtlen. Ich kann seiner Argu
mentation absolut folgen, halte sie aber filr ein Produkt aka
demischen Denkens. Das möchte Ich damit nicht schlecht 
machen,.im Gegenteil. Aber Ich denke, wenn man sq argu
mentiert, vergisst man, dass wir in der Schweiz heute in einer 
Situation stehen, in der es ein SchildbOrgerstreich wäre, wenn 
wir Insbesondere die erneuerbare Wasserkraft besteuern 
wilrden. Das ist politisch schlicht nicht möglich und auch nicht 
sinnvoll. · 
Wie Sie noch sehen werden, haben wir rn der Übergangsbe
stimmung und im Förderabgabebeschluss den folgenden 
Weg gewählt Die Abgabe muss auch für die erneuerbaren 
Energien beim Import, bei der Herstellung oder bei der Ver
teilung bezahlt werden. Sie wird aber anschliessend zurOck
erstattet. In diesem Sinne wird die Abgabe nicht definitiv er
hoben. Wir mOssen eine solche Lösung wählen, wenn wir die 
erneuerbaren Energien von der Abgabepflicht jiusschllessen 
wollen, sonst kommen wir wegen der WTO- und der Gatt
Verträge in unOberwindbare Schwierigkeiten. 
Ich muss an diesem Punkt bei der Grundnorm sagen, dass 
der Bundesrat und die Verwaltung bei der Ausarbeitung der 
Ausführungsgesetzgebung ein besonderes Augenmerk auf 
die intemationalrechtlichen Fragen im Rahmen der WTO 
werden richten mOssen, damit wir uns keine Schwierigkeiten . 
einhandeln. 

Blerl Peter (C, ZG): Ich bringe meinen Vorschlag hier in die 
Diskussion ein, weil ich mich im Vorfeld intensiver mit der 
Frage beschäftigt habe, weichen Effekt wir letztlich mit der 
Besteuerung der Energie erzielen wollen. 
Einerseits gehen wir von der Grundidee der öt«>logischen 
Steuerreform aus, die eine Kombination aus einer Verteue
rung der Energie mittels einer Energiesteuer und der Verwen~ 
dung des Steuerertrages zur Senkung der Lohnnebenkosten 
Ist Diese hier vorliegende Grundnorm soll primär auf eine län
gerfristige Zielsetzung der Energie- und der Steuerpolitik hin 
tendieren. Sie geht von der Erkenntnis aus, dass die mensch
liche Arbeit zunehmend durch Technik verdrängt- oder sa
gen wir: ersetzt - wird. FOr diese Technik braucht es jedoch 
Energie. Ob diese nun· umweltschonend oder umweltbela
stend produziert wird, ist filr diesen Umstand des Ersatzes 
von Arbeit durch Technik vorerst ohne irgendwelche Bedeu- · 
tung. 
Wenn wir folglich von der Grundphilospphie ausgehen, dass 
Technik und die dazu benötigte Energie menschliche Arbeit 
ersetzen und dieses Faktum beigezogen werden soll, um im 
Sozialvetslcherungsberelch eine neue Finanzierung zu su
chen, so mOsste dieser Wechsel der Finanzierungsbasis un
abhängig von der Art der Energie erfolgen. Es kommt hinzu, 
dass es gewisse Branchen in der Wirtschaft gibt, die von ihrer 
Produktionstätigkeit her ganz '-'nterschiedlich fähig sind, auf 
nichterneuerbare Energieträger umzusteigen. 
Während etwa in Dienstleistungsunternehmen problemlos 
nur Wasserenergie - sprich: elektrischer Strom - benötigt 
wird, ist ein produzierendes Unternehmen unter Umständen 
zwingend auf nichterneuerbare Energieträger wie Heizöl 
oder Diesel angewiesen . 
Ein kleines, aber einleuchtendes Beispiel mag die In der Me
tallbearbeitung hinlänglich bekannte Praxis des Schweissens 
sein. Hier gibt es Metallbearbeitungen, bei denen nur elek
trisch geschweisst wird, während andere wiederum nur auf 
der Basis von Gas - sprich: Azetylen und Sauerstoff,;.. arbei
ten. Bei beiden Energieverwendungen handelt es sich um 
technische Anwendungen. Ist es jetzt richtig, dass man die 
einen besteuert, die anderen jedoch gänzlich befreit; und 
dies unter dem Motto «Energie statt Arbeit besteuern»? 
Diese Erkenntnis ist auch in anderen Ländern Grundlage da
filr, dass auf der gesamten gehandelten Energie eine Ab
gabe erhoben werden soll. 
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Auch ich habe den Beitrag von Professor Binswanger von der 
Uniyersität St. Gallen gelesen; er schreibt, dass gemäss in
ternationalen Verpflichtungen, insbespndere auch gemäss 
den WTO-Regeln, alle Energien besteuert werden müssten. 

.. Diese direkte Beziehung von wegfallender Arbeit und deren 
Ersatz durch Energie ii;t der erste Ansatz meiner Überlegun-
gen. · 
Ein zweites Argument ist meiner Meinung nach darin zu se
hen, dass auch die erneuerbaren Energien nicht einfach als 
völlig umweltneutral betrachtet werden dürfen. Auch erneuer
bare Energien belasten irgendwo die Umwelt; selbst die Blci
rnasseproduktion In der Landwirtschafts geht nicht ohne er
heblichen Energiebedarf von aussen vor sich. 
Auch benötigen Investitionen in Alternativenergien erhebli
che Energieaufwände. Dass sie aber in umweltmässiger HirJ
slcht besser abschneiden .und deshalb einer anderen, we
sentlicb niedrigeren Besteuerung unterstellt werden sollen, 
lässt sich mit den von mir in Absatz 5 vorgeschlagenen Diffe
renzierungen zwlSchen erneuerbarer und nichterneuerbarer 
Energie regeln. Die Absätze 6ft. nehmen diesen Grundge
danken ja ebenfalls in einer. differenzierten Betrachtungs-
weise auf. . · · 
Ein drittes Argument Ein Ziel der Energiebesteuerung muss 
sein, dass wir generell weniger Energie konsumieren, und 
zwar unabhängig davon, von welcher Energie wir Gebrauch 
machen. Es ist durchaus ein Ziel der Energiepolitik, mit den 
nichterneuerbaren · Energien sparsam umzugehen, aber 
auch, mit den erneuerbaren Energien vorsichtig umzugehen, 
denn auch diese stehen ja nicht unbeschränkt zur Verfügung 
oder können allenfalls für eine andere Verwendung als die 
primär vorgesehene verwendet werden. Wenn wir also schon 
Energie sparen mü$sen, dann soll nicht so getan werden, ~s 
ob die erneuerbaren Energien ohne Einschränkungen konsu
miert werden' könnten. 
zusammenfassend: In dieser Grundnorm legen wir die zu
künftige, langfristige - das muss betont werden ~. also dieje-_ 
nige ab etwa Mitte des nächsten Jahrzehnts geltende Ener-' 

. giepolitik fest Wenn wir der Grundphilosdphle nachleben 
wollen, dass wir die Arbeit kostenmässig entlasten und den 
Kompensationsfaktor Energie belasten wollen, dann muss 
das In. einem konsequenten um::I in sich konsistenten Rah
men für unsere Volkswirtschaft passieren. Demzufolge kön
nen die erneuerbaren . Energien im heutigen Stadium der 
Festlegung der Grundnorm nicht einfach ausgeklammert 
werden. Das entspricht auch dem Vergehen in EVlderen Län
dern, z. B. in Deutschland, wo man diese Frage zurzeit inten
siv diskutiert. 
Die unterschiedliche Belastung der Umwelt kann durch eine 
differenzierte Ansetzung der Besteuerungshöhe realisiert 
werden. Damit· erhalten wir auch den gewünschten Len
kungseffekt. Auch die erneuerbare Energie muss sparsam 
konsumiert werden; auch sie darf nicht einfach verschleudert 
werden. E'me adäquate Belastung kann auch hier wirksam 
sein. . 
Ich bin mir im klaren darüber, dass mein Vorschlag· wahr-

. scheinlich noch nicht völlig ausgereift ist, sondern durchaus 
noch der Überarbeitung .bedarf. So ist etwa die Frage abzu
klären, inwieweit nur die gehandelte und nicht die zum Eigen
verbrauch produzierte Energie besteuert werden son. Mir 
scheint es aber richtig, dass wir dieser Thematik unsere Auf
merksamkeit schenken, damit wir dann in einigen Jahren b~i 
der Einführung dieser Steuerreform nicht bereits eine erste 
Revision dieses Verfassungsartikels durchführen müssen, 
weil wir der Grundphilosophie «Energie statt Arbeit besteu
ern» nicht konsequent genug nachgelebt und dann vielleicht 
auch im internationalen Energiemarkt eine Insellösung pro
duziert haben, die sich kaum als Sololösung Schweiz reali
sieren lässt 
In diesem Sinne habe ich diesen Antrag zu Arti~I 24octles 
Absatz 5 der Bundesverfassung formuliert. Ich bin mir klar 
darüber, dass es allenfalls noch Präzisierungen und Nuan
clerungen geben muss, aber ich glaube, hier In diesem Rat 
kann diese Bestimmung so einmal eingebracht werden. 
Ich hoffe, dass Sie Ihm die gebührende Aufmerksamkeit 
schenken. 

S~rry Vreni (R, ZH): Ich möchte mich nicht zum Antrag' 
Bieri äussem. Ich möchte zuerst die Stellungnahme des Bun
desrates dazu hören. Hingegen möchte ich festhalten, dass 
ich h·inter der Grundnorm stehe und sie in der Fassung unter
stütze, wie sie Ihnen die vorberatende Kommission vorlegt. · 
Jch betone das aus zwei Gründen. Vor allen Dingen mit Blick 
auf Artikel 24octles Absatz 6 der Bundesverfassung, wo der 
Bundesrat sowohl'in seinem Papier, das er uns ausgehändigt 
hat, ~e auch jetzt wieder gesagt hat, dass die Senkung der 
Lohnnebenkosten für ihn zu restsriktiv sei, dass er sich eigent- ' 
lieh mit-der Grundnorm auch die Möglichkeit offenhalten 
möchte, zusätzliche Abg"atlen zu generieren. 
Genau das, bin ich der Meinung, darf nicht geschehen. Ein 
Umbau in Richtung Ökologie soll nicht. dazu dasein, zusätzli
che Abgaben zu erheben, die Steuerquote generell zu erhö
hen, sondern sie soll dazu dasein, mit einer Belastung der 
Energie ökologisch Schritte, in· die richtige Richtung zu · ma
chen, aber daneben andere bestehende Belastungen, nam
lich die Lohnnebenkosten, abzubauen. Es liegt mir daran, auf 
diesen Pµnkt hinzuweisen. · 
Zum zwe.iten finde Ich, dass Absatz 7 erwähnenswert ist, wo 
vorgesehen wird, dass die Mittel, die über die Grundnorm im 
Energiebereich zukünftig abgeschöpft werden sollen, um bei 
den Lohnnebenkosten· wieder vergütet zu werden, an den 
Emissionen anschliessen können und nicht am Energiege
halt 
Auch hier muss ich sagen: Wir machen etwas für die Umwelt, 
und wenn wir für die Umwelt etwas tun wollen, dann müssen 
wir mit der Abgabe bei den Emissionen ansetzen - das ist · 
auch die Richtung des ~-Gesetzes. Es sollte ja auch mög
ßph sein, mit dem Konzept, .das die ständerätliche Kommis
sion jetzt beantragt, die l_nkraftsetzung des COz-Gesetzes 
unnötig zu machen, weil wir die Reduktion der Emissionen 
anderweitig erzielen. · 
In diesem Sinne trete Ich für die Grundnorm ein und bitte Sie, 
ihr in der Fassung der Kommission zuzustimmen. 

Plattner Gian-Reto (S, BS),.Berichterstaiter: Der Antrag Bleri 
l~g der Kommission nicht vor. Dennoch hat sie in' der Sub
kommission die Frage einmal kurz diskutiert. Es sind drei 
Dinge daz1i"zu sagen: 
1. Von der Sache her, aus akademischer Sicht, hat der Vor
schlag von Herrn Bieri gute Gründe für sich, aus polltiscl)er 
Sicht aber nipht. Ich halte den Zeitpunkt für eine Besteuerung 
aller Energien einschliesslich der erneuerbaren und insbe
sondere auch der Solarenergie, angesichts der Solar-Initia
tive, und der Wasserkraft; angesichts der Liberalisierung des 
Elektrizitätsmarktes, heute schlicht für.politisch falsch. 
Es wird so sein, dass -uns die Probleme, die wir durch die 
Freistellung der erneuerbaren · Energieträger lösen wollen, 
während mindestens zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren 
begleiten werden. So lange muss man rechnen, bis die er
neuerbaren Energien einen wesentlichen Anteil - der. über 
den heutigen hinausrelcttt - zur Energieversorgung beitra
gen können. Jch denke auch, dass es bei den Uberalisie-.~ 
rungsproblemen jener Wasserkraftwerke, die wirklich in 
Scnwierigkeiten sind, nicht um einige Jahre, -sondern eher 
um ein Dutzend oder fünfzehn Jahre geht. Wenn man nach 
fünfzehn oder zwanzig ,Jahren das Gefühl hat - das sind 
dann nicht mehr Wir-, man müsse jetzt vielleicht doch die er-
. neuerbaren Energien, mit einbeziehen, dann darf man, , 
glaube Ich, den Artikel entsprechend ändern. Man kann sieb 
dann auf diese Frage konzentrieren, 
2. Zur Form des Antrages Bleri: Das Anliegen gehört sicher 
nicht in c;fen Absatz 5, denn was heisst, man unterscheide 
zwischen den beiden Energieträgern? Das ist eine . Binsen
wahrheit, denn man unterscheidet tatsächlich, deshalb gibt 
es das Wort erneuerbar. Was man mit dieser Unterscheidung 
machen·son, das wird im Antrag Bieri nicht .gesagt In Ab
satz 7 wäre der Ort, wo er sagen köMte, man soll~ bei der 
Besteuerungshöhe oder der Abgabehöhe zwischen den er
neuerbaren bzw. den nichtemeuerbaren Energien unter
scheiden. Dann müsste er den Antrag stellen, dass man in 
Absatz 5 «erhebt auf allen Energieträgern eine besondere 
Abgabe» schreibt Dann wäre sein Anliegen automatisch in 

. Bulletin offlclel de r Assemblde fl!derale 



..n 
9. März 1999 S 125 Energieabgaben 

Absatz 7 enthalten, oder er könnte es dort noch präzisieren. 
Das wäre von der Form her zu sagen; so, wie er jetzt formu
liert ist, ist der Antrag sowieso nicht akzeptabel. 
3.EskommtdieGenesedesGesetzeshinzu:Esexistiertkeine 
grosse Chance, dass der Zweitrat, also der Nationalrat, einem 
solchen Antrag folgen wOrde. Erinnern Sie sich daran, dass der 
~Urknall».dieser ganzen Geschichte Im ZUsammenhang mit 
den Anlieg~n punkto Sonnenenergie passierte. Diese Leute 
wollen sicher nicht E!ine besondere Besteuerung dafür einfüh
ren, sie wollen keine Besteuerung. Ich verstehe Sie, Herr Bieri. 
Ich verstehe mit dem Verstand, was Sie vorschlagen, aber ich 
halte es nicht für opportun, dem nun zu folgen. 
Ich bitte Sie, den Antrag Bieri abzulehnen. 

Leuenberger Moritz, ·Bundesrat zunächst zu Frau Spoeny. 
Diesbezüglich stellt Ihnen der Bundesrat ja keinen Antrag. Im 
Brief hat er einfach festgehalten, dass angesichts der immer 
noch vorhandenen Unsicherheiten Im Zusammenhang mit 
der Finanzierung der Sozialversicherungen in der Zukunft die 
Option der Energiesteuer als ein strategisches Steuersub
strat zur Vermeidung von Erhöhungen von Sozialversiche
rungsbeiträgen offengehalten werden sollte. Der Bundesrat 
folgt hier ein wenig der Philosophie, die er bei der NAI-Abgel
tung in Härtefällen verfolgt Er sagt, dass er sich das gerne 
offenhalten w0rde, solange das Umfeld - die ökologische 
Steuerreform und auch die Zukunft der Sozialversicherun
gen - gesetzgeberisch noch ungewiss ist Wir haben keinen 
Antrag gestellt, stellen aber fest, dass diese Option wahr
scheinlich nicht mehr erfüllt wäre, wenn in der Verfassung nur 
gerade die «Senkung von Lohnnebenkosten» genannt 
wOrde. Doch das Geschäft geht ja noch weiter. Panta rhei
nachher fUesst es in den Nationalrat Wir werden sehen, was 
dort noch alles damH geschieht. 
Ich benütze die Gelegenheit, jetzt auch Frau Forster zu ant
worten, weil das, was sie bei der Eintretensdebatte gefragt 
hat, hierher gehört. Eine Steuerbefreiung der Elektrizität aus 
Schweizer Wasserkraftwerken und zugle&::h die Besteuerung 
des Stromimportes wären WTO- und Gatt-widrig. Auch aus 
technischen GrOnden kann ausländische Stromproduktion 
nicht von der schweizerischen unterschieden und separat 
besteuert werden. Die Lösung, die Ihre Kommission vorsieht, 
dass nämlich der inländische Stromverbrauch besteuert wird, 
inklusive Importstrom, Jedoch eine Rückerstattung der Bela
•stung an die Wasserkraftwerke erfolgt, kann dann durchaus 
WTO- und Gatt-kompatibel sein. 
Nun noch zum Antrag Bleri - ein konsequenter Antrag, inso
fern ist er In sich richtig. Politisch wOrde ich aber eher der 
Kommission folgen, so, wie dies der Berichterstatter gesagt 
hat. Schliesslich geht es um die Förderung erneuerbarer En
ergien. Wenn wir jetzt erneuerbare Energien gleichzeitig för
dern und sie auch belasten, dann mag das ;umindest als ein 
kleiner Widerspruch erscheinen, der nicht unbedingt mehr
heitsfähig sein d0rfte. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
F0r den Antrag Bieri 

Art. 24ccties Abs. 7 -Art. 24ocites al. 7: 

28Stimmen 
1 Stirnme 

Plattner Gian-Reto. (S, BS), Berichterstatter: Hier muss ich· 
klarstellen, dass durch diesen Verfassungsartikel zwei Be
messungsdifferenzierungen zugelassen sind: 
Die erste Differenzierung ist nach Auswirkungen auf Klima 
und Umwelt erlaubt. Das schliesst - das möchte ich deutlich 
sagen - nicht nur die COa-Emisslonen ein, wir machen hier 
kein CC}z-Gesetz, sondern alle Emissionen, besonders die 
langfristigen, also auch jene aus der gesamten Produktion 
der Kernkraft, vom Uranbergbau bis zur Endlagerung. 
Die zweite Differenzierung ist nach vorbestehender fiskali
scher Belastung erlaubt Hier schaut die Kommisl!lion beson
ders auf die Frage des «Tanktourismus». Benzin und insbe
sondere Diesel sind heute schon sehr hoch .belastet. Es 
macht weder ökologisch noch ökonomisch Sinn, noch hohe 
Abgaben dazuzuschlagen. Diese Differenzierung garantiert, 
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dass wir nicht sinnlosen Umwegverkehr beim Tanken e12eu
gen. Das ist auch eine Möglichkeit, die bei der Ausarbeitung 
des Gesetzes eingeführt werden darf. 

Angenommen -Adopte 

Art. 24octies Abs. 8 - Art. 24octies al. 8 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich möchte Sie, 
natürlich parallel zu dem, was im Bericht steht, darauf auf
merksam machen, dass . es um Produktionsprozesse geht 
und nicht um Dienstleistungen. Es geht um solche Produkti
onsprozesse, die in hohem Mass auf den Einsatz von nicht
erneuerbaren Energieträgern angewiesen sind. Jene, die er
neuerbare brauchen können, werden anders behandelt, 
wenn man ihnen das nachweisen kann. «Angewiesen sein» 
heisst, dass sie trotz dem technisch neuesten Stand grund
sätzlich nicht in der Lage sind, den Energieeinsatz weiter zu 
vermindern. Dann tritt die Berechtigung für die besonderen 
Regelungen ·ein. 

Angenommen -Adopte 

Art. 24octies Abs. 9 -Art. 24octies al. 9 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Eine Bemer
kung hier - sie wurde bisher nicht gemacht -: Die Kommis
sion ist der Ansicht, dass hier ... im Gegensatz zur Förderab
gabe - ganz klar eine Staffelung der Einführung nötig sei. Ein 
wesentlicher Gesichtspunkt der Staffelung Ist, dass man die 
Investitionsplanung zeitgerecht an die kommenden Steuern 
anpassen kann; man kann die Abschreibezeiten von Investi
tionen sp berechnen, dass die Abschreibungen erfolQt sind, 
wenn die Steuern dann allenfalls höher werden. Das erlaubt 
der Wirtschaft eine vernünftige und kostengOnstige Planung 
ihrer Investitionen. 
Wir legen grossen W~rt darauf, dass der Bundesrat entspre
chende Vorschläge umenireiten wird. 

Angenommen -Adopte 

ArL2 
Antrag der Kommission 
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die In· 
itlatlve abzulehnen und den Gegenentwurf anzunehmen. 

Art.2 
Proposition de 1a commission 
L'Assemblee federale recommande au peuple et aux can
tons de rejeter rinitiative populalre et d'approuver le contre
projel 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 
F0r Annahme des Entwurfes 32 Stimmen 

(EinstimmigkeH) 

B. Bundesbeschluss Ober die Volkslnfflatlve «für einen 
Solarrappen (Solar-Initiative)» 
B. Arr61:e federal conca,t8nt l'lnltlatlve populalre «pour 
l'lntroduction d'un centlme solalre (Initiative solalre)» 

Detailberatung - Examen de detail 

ntel und Ingress, Art. 1 
Ant,ag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de 1a commisslon 
AdMrer au projet du Conseil federal · 

Angenommen -Adopte 
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Art. 1a Abs. 1 
Antrag der Kommission . 
Gleichzeitig wird Volk und Ständen ein Gegenentwurf der 
Bundesversammlung zur Abstimmung unterbreitet 

Antrag Jenny 
Streichen 

AntragMerz 
Streichen 

Art.1a al.1 
Proposition de /a commission 
En mär:ne temps que l'inltiatlve, · un comre-projet de. l'Assem
blee federate sera soumis av vote du peuple et des cantons. 

Proposition Jenny 
Biffer 

Proposition Merz 
Bitter 

Verschoben - Renvoye · 

Art. 1a Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Einleitung . , 

· Die Bundesversammlung schlägt vor, einen neuen Artikel 24 
mit .folgendem Wortlaut in die Übergangsbestimmungen der 
Bundesverfassung aufzunehmen:. 

Att. 24 Abs.· 1 , 
Mehme/t _. . . . , 
Der Bund erhebt auf dem Energieinhalt der nichterneuerba
ren Energieträger eine zweckgebundene Förderabgabe von 
0,2 Rappen pro Kilowattstunde. 
Minderheit 
(Frick, Bisig, Brindll, lnderkurn, Respini) 
.... Förderabgabe von 0,4 RBJ)pen pro Kilowattstunde. 

Att.,24 Abs. 2 
Ihr Ertrag wird als Fmanzhßfe gezielt eingesetzt fOr: · 
a die Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, insbe
.sondere der Sonnenenergie auf Oberbauten Flächen und. der 
Energie aus Holz und Biomasse; 
b. die Förderung der rationellen Energienutzung; 
c. die Erhaltung und Erneuerung einheimischer Wasserkraft
werke. 
Art. 24 Abs. 3 
Dabei gilt , 
a. Für jede Massnahme gemäss Absatz 2 Buchstaben a, b 

. und c wird je mindestens ein Viertel des Ertrages eingesetzt. 
b. Finanzhilfen fOr die industrielle oder gewerbliche Produk
tion werden in erster Linie für Massnahmen ausgerichtet, 
welche die Wirksamkeit des Energieeinsatzes erhöhen und 
den Einsatz erneuerbarer Energien fördern. 

· c. Finanzhilfen dOrfen nur a~richtetwerden, wenn sicher~ 
gestellt ist, dass den Anliegen des Landschafts- und Ortsbild-. 
schutzes Rechnung getragen wird und· die Vorschriften Ober 
den Umweltschutz eingehalten werden. 
Art. 24 Abs. 4 . . .· . . •. . 
Für Produktionsprozesse, die In hohem Masse auf den Ein• 
satz von nichterneuerbaren Energieträgern angewiesen sind, 
werden b'801ldere Regelungen und Ausnahmen vorgese
hen. 
Art. 24 Abs. 5 
Die Befugnis zur Erhebung der Förderabgabe Ist bis Ende 
2010 befristet. Sie kann durch einen r'eferendumspfllchtigen 
Bundesbeschluss um höchstens fünf Jahre ver1ängertw$rden. 

Art. 24 Abs. 6 
Mehrheit , , 
Wird gestOtzt auf Artikel 24octies Absätze 5-9. der Bundes
verfassung eine besondere Energieabgabe erhoben, fällt die 
Förderabgabe dahin. Filr diesen Fall gilt, dass. bis zum Weg-

fallen der Befugnis zur Erhebung der Förderabgabe gemäss 
Absatz 5 im Mittel 300 Millionen Franken pro Jahr aus dem 
Ertrag der besonderen Energieabgabe für die Massnahmen 
nach den Absätzen 2 und 3 verwendet werden. 
Minderheit . 
(Frick, Bisig, Brändli,. lnderkum, Respinl) 
•••• im Mittel 600 Millionen Franken ..... 

Art. 24 Abs. 7 . . 
Der Bundesrat kann die Förderabgabe vorzeitig aufheben · 
oder senken, wenn die Massnahmen nach den Absätzen 2 
und 3 nach den Verhältnissen auf dem Energiemarkt nicht 
mehr oder nichtmehr in vollem Umfang nötig sind. · 

Antrag Maissen 
Art. 24 Abs. 1 
.... Förderabgabe von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde. 
A(t24Abs.2 
... ,. • ! 

c. ... : Wasserkraftwerke sowie zur 'okologischen Aufwertung 
der Gewässer. 
Art. 24 Abs. 5 
•••• bis Ende 2015 befristet Sie kann .... 
Art. 24 Abs. 6 
.... im Mittel 900 Millionen Franken .... 

AntrsgBlostzer 
Art. 24 Abs.· 1 
.. ;. Förderabgabe von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde. 
Art. 24 Abs. 5 . 
• ... bis Ende 2015 befristet. Sie kann .... 
Art. 24 Abs. 6 , 
.... im Mittel 900 MHlionen Franken •••• 

Antrag Gavadim Jean 
Art. 24 Abs. 1 .. 
Der .Bund erhebt auf dem Energieinhalt der nichterneuer
baren Energien eine zweckgebundene Förderabgabe von 
durchschnittlich 0,2 Rappen pro Kllowattstunde.·Be1 der Be
messung der Abgabesätze wird berücksichtigt, wie sich die 
einzelnen Energieträger auf KDma und Umweftauswirken. 

Antrag Hofmann 
Art. 24 _Abs. 2 

c. Streichen 

Antrag Jenny 
Streichen 

AnttagMerz 
Streichen •. 

Art.1a al. 2 
Proposition de 1s commission 
lntroductiotl 
L'~mblee fednle propose d'inscrlre dans les disposi
tions transitoires de 1a Constitutlon fede.rale un arlicle 24 nou
veau ayant 1a teneur ci-aprts: 

Art.24al. 1 
MajoriM . . 
La Confederation preleve une taxe de soutlen affectee de 
0,2 centime par kllowattheure sur fa teneur energ~que des 
energies non renouvelables. ' V 

Minorlte _ 
(Frick, Bislg, Brändll, lnderkum, Respini) 
.... d11t 0;4 centlme par kllowattheure •••• 

Art. 24 al. 2 . 
Le prodult de la taxe est utlllse de maniere cibiee pour. 
a. l'encouragement de l'utllisation des.agents renouvelables, 
en .particulier l'energie solaire sur les sltes urbanises et 
l'energie du bols et de la biomasse; · . 
b. l'encouragement de l'utllisatlon rationnelle de l'energie; 
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c. le maintien et le renouvellement des centrales hyclrauli
ques lndigenes, 
Art.24a/.3 
a. Au moins un quart du produit est affecte aux besolns de 
chacune des lettres a, b etc de l'alinea 2. 
b. Les aides financieres a 1a production industrielle et artisa
naie sont attribuees en priorite pour des mesures de nature a 
accroitre le rendement energetique et a encourager le re
cours aux agents renouvelables. 
c. Des aides financieres ne sont versees qu'une fois assure 
le respect des besolnsde 1a proteotion du paysage et du site 
ainsl que des prescriptions de la proteotion de l'environne
ment 
Art.24a/.4 
Des regles particulieres et des derogatlons sont prevues 
pour les methodes de production necessitant d'importantes 
quantites d'energie non renouvelable. 
Art.24al. 5 
La competence de prelever une taxe de soutien est limitee a 
la fln de 201 o. Cette echeance peut etre retardee de cinq ans 
au mlnimum, au. rnoyen d'un arrete federai soumis au refe-
rendum. · 

Art.24 al. 6 
Majorite 
La taxe de soutien devient caduque sl une n:Jl(.levance parti
culiere sur renergle selon l'article 24octies alineas 5-9 est 
prelevee. Dans ce cas, on utilisera jusqu'a l'echeance du 
droit de prelever 1a taxe selon l'alinea 5, en moyenne 300 mil
lions de francs par annee, lmputes sur le produit de 1a rede
vance particuliere, pour les besoins des ailneas 2 et 3. 
Mlnorite 
{Frick, Bisig, Brinclli, lnderkum, Resplni) 
•••• en moyenne 600 millions.de francs ••.• 

Art.~&7 • 
Le Conseil federal peut abroger la taxe de soutien avarit 
terme ou la reduire si la sitilation sur le marche de l'energle 
rend partiellement oti entierement superflues les mesures 
prevues aux aiineas 2 et 3. 

Proposition Malssen 
Art. 24a/. 1 
•.•• affectee de 0,6 centime par kilowattheure sur la teneur •••• 
Art.24a/.2 

c. .... centrales hyclraullques indigenes ainsl que l'evaiuation 
ecologique des eaux. 
Art.24al. 5 
..... une taxe de soutien est llmitee a la fln de 2015. Cette .... 
Art.24a/.6 
•••• 1a taxe selon l'allnea 5, en moyenne 900 rmlli9ns de francs 

Proposition Bloetzer 
Art. 24a/. 1 
...• affectee de 0,6 centime par kilowattheure sur la teneur .•.. 
Art. 24a/. 5 
•.•• une taxe de soutien est limitee a 1a fin de 2015. Cette ..•. 
Art. 24al. 6 
.•••• la taxe selon l'allnea 5, en moyenne 900 millions de francs 

Proposition C8.vadinl Jean 
Art. 24a/. 1 
La Confederation preleve une taxe de soutien affectee de 
0,2 centime par kl1owattheure en moyenne sur 1a teneur 
energetique des energies non renouvelables. Les taux de Ja 
taxe tiennent compte de rettet des differents agents energe
tiques sur Je climat et l'.environnement 

Proposition Hofmann 
Art.24al.2 

c. Biffer 

Amtllches Bulletin der Bundesversammlung 

Proposition Jenny 
Biffer 

Proposition Merz 
Biffer 

Präsident: Ich werde zuerst das Konzept des Gegenvor
schlages bereinigen lassen, d. h. über die Anträge zu Arti
kel 24 der Übergangsbestimmungen abstim1Tl8!l lassen. Am 
Schluss stellen wir das so bereinigte Konzept dem generel
len Streichungsantrag Jennylr.'lerz gegeniJbe!'· 

Plattner Gian-Reto (S, BS)J Berichterstatter: Absatz 1 ist ei- ' 
ner der Kernpunkte dieser Ubergangsbestimmung. Hier geht 
es darum, wieviel Geld «gesammelt» wird. Sie können davon 

. ausgehen, um einfach die Jalons zu setzen, dass ein 8atz 
von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde ziemlich genau 300 Mil• 
Jionen verfügbare Franken für die Förderung entspricht Er
hoben wird mehr, aber es geht dann allerhand Geld wieder 
weg, wird zurückerstattet usw.; auch der Vollzug kostet et
was. Wenn man alles zusammenrechnet, kommt man bei ei
nem Satz von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde auf einen ver
fügbaren Ertrag von rund 320 Millionen Franken - das auch 
an äie Adresse der Journalisten! 
Warum hat die Kommission hier zuerst einmal eine «flatrate» 
gewählt, also 0,2 Rappen pro Kilowattstunde Energieinhalt, 
ohne Differenzierung, nachdem sie doch In der Grundnorm 
eine nach Emissionen differenzierte Abgabe vorschlägt? 
1. Der Hauptgrund ist der, dass wir heute laut Auskunft des 
Bundesamtes für Energie methodisch schlicht nicht in der 
Lage wären, eine wissenschaftlich halbwegs plausible Diffe
renzierung nach Emissionen aller Art vorzunehmen. Die Pro
blematik zeigt sich schon, wenn man nur die klimawirksarnen 
Emissionen anschaut. Das Ist noch ein enges Gebiet: Wie 
soll (T1an C02 z. B. mit Methan verrechnen? Methan entsteht 
bei der Erdölverbrennung und -förderung relativ wenig; hin
gegen wird bei der Förderung und beim Transport von Erd
gas relativ viel unverbranntes Methari frei. Wie soll man das 
gegeneinander aufrechnen? Methan ist sehr viel treibhaus
. wirksamer als das Erdgas selber, solange es nicht verbrannt 
ist 
2. Die Umweltbelastung ist natürlich technologieabhängig. Je 
nachdem, wie Sie den Energieträger verbrennen, entstehen 
andere Schadstoffe wie z. B. Stickoxide. Sie wissen, dass bei 
Automotoren wegen der hohen Temperaturen, welche die 
Motorenhersteller wählen, um mögDchst gute Motoren zu 
bauen, sehr viel vom Stickstoff, den man am liebsten gar 
nicht dabei hätte,·in der Luft mitverbrannt wird; daraus ent
steht Stickoxid ... Tieftemperaturige», grossvolumlge Motoren 
verbrauchen weniger Stickstoff, weil die Energieträger «käl
ter" verbrennen; dafür haben sie mehr Benzinverbrauch 
usw. Wie soll man diese Technologien hier alle berücksichti
gen? Das braucht detaillierte, differenzierte Abklärungen, 
und diese stehen heute nicht zur Verfügung. 
Dazu kommen Belastungen, die ganz anderer Art sind. Die 
ganze Kernenergie belastet die Umwelt ja weder mit 00:a 
noch mit Stickoxiden oder Methan, aber sie ist zweifellos eine 
hochbelastende Technologie; dies vor allem über sehr lange 
Zelt Die Belastung bleibt wesentlich länger als das C~ in 
der Atmosphäre. Zum anderen gibt es z. B. beim Einsatz von 
Biomasse Grundwasserverschmutzungen. Biomasse ist im 
Prinzip eine erneuerbare Energie, aber je nachdem, wie die 
Biomasse entstanden ist, gibt es Probleme. Bei der Wind
energie gibt es· erhebliche Probleme mit optischen Emissio
nen: Wenn Sie je einmal einen solchen Windpark überflogen 
oder gar durchwandert haben, wissen Sie, dass der ziemlich 
scheussllch ist Er erzeugt Lichtspiegelungen und macht sehr 
viel Lärm - diese Rotoren rauschen persistent 
Wie soll man das alles unter einen Hut bringen? Das ist keine 
einfache Sache, da braucht es Forschungsarbeiten. Der Zeit
bedarf bei der Grundnorm ist ~rfüllbar, man hat jetzt noch fQnf 
Jahre Zeit bis zur Inkraftsetzung der Ausführungsgesetzge
bung. Die voriiegenden Massnahmen gemäss Übergangsbe
stimmung wollen wir aber in einem oder eineinhalb Jahren in 
Kraft setzen, und da haben wir diese Zeit nicht. 1 



Taxes sur l'en(:)rgie 128 E 9mars 1999 

Dazu kommt, dass der Förder$1)Qabebeschluss, der dann 
das eigentliche Gesetz ist, nach dem Konzept der Kommis
sion in der Ausführungsgesetzgebung zur Grundnorm aufge
hen wird. Wenn wir Glück haben, wird dieser wahrscheinlich 
nur drei Jahre in Kraft sein. Die Anstrengung der Abgaben~ 
differenzierung für einen so kurzlebigen Förderabgabebe
schluss zu unternehmen schien uns auch aus verwaltungs-
ökonomischen Gründen falsch. -
Zum Streit über die Rappenbeträge lasse ich andere reden. 
Meine Aufgabe ist es, alles am Schluss wied(:)r zusammenzu
bringen. Eine deutliche Mehrheit der Kommission ist der Mei
nung, der Satz von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde - also 
rund 300 Millionen Franken ~ag pro Jahr-sei das Äusser
ste. Eine starke Minderheit ist der Meinung, etwas mehr dürfe 
es schon sein. Es gibt Minderheiten, die in der Kommission 
nicht so stark vertreten waren, aber im Rat sicher präsent 
sind und die sich eher auf die. Höhe des EAB einschwören. 
Sie werden alle diese Voten gleictf hören. · 

Frlck Bruno (C, SZ): Ansieh ist die neue Energiepolitik heute 
bereits Sieger. Es ist In der Tat ein. Meilenstein, dass wir ei
nerseits durch den vorherigen Beschluss ein ökologisches 
Steuersystem einlejten und andererseits ganz offensichtlich 
mit d(:)r Mehrheit bereit sind, auch eine vorübergehende För
denmg -der erneuerbaren Energien·. inklusive Wasserkraft 
vorzunehmen. · · 
Eine neue Abgabe, Wie sie diese Förderabgabe Ist, darf nur 
nach Bedarf erhoben werden. Sie muss aber mehr sein als 
ein blosses Zeichen. Sie soll möglichst tief sein, aber genü
gend hoch, um die nötige Wirkung zu erzielen. 
Ich· ~egründe den Minderheitsantrag ZUIJI· neue.n Artikel. 24 
der Ubergangsbestimmungen der Bund$8Verfass1,1ng. Zuerst 
möchte ich über den Bedarf an Finanzmitteln fOr eine effizi
ente. Förderung sprechen, nachher möchte,ich·mich auf die 
Auswirkungen einlassen, und schliesslich möchte ich .ein 
Wort darüber sagen, was ein tauglicher Gegenvorschlag zu
mindest beinhalten soll. · 
Der Bedarf an Fmanzmitteln:·Die Förderung der erneuerba
ren Energien und der Energieeffizienz Ist heute unbestritten. 
Über 50 Prozent der Energie verpuffen. Die• Energieeffizienz 
beträgt weniger als 50 Prozent, bei Gebäudewärme teilweise· 
weniger als 30 oder 20 Prozent Die erneuerbaren Energien 
aber können sehr viel übernehmen. Herr Blsi!iJ hat die Zahlen 
richtig genannt 20 bis 30 Prozent des Energiebedarfs könn
ten in einigen Jahrzehnten durch erneuerbare Energien_ QS-
deckt werden. · 
Die heutige Situation ist aber anders. Insbesondere aufgrund 
der heute historisch tiefen Erdölpreise werden die Vorräte an 

_ Energie einfach In kurzer Zeit verbraucht Die tiefen Preise 
fördern einen fast rücksichtslosen Verbrauch der Energieres
sourcen. In 50 bis 80 Jahren werden die fossilen Vorräte auf
gebraucht sein. Er<löl ist viel zu wertvoll, als dass es ver
brannt werden dürfte; es bildet doch den, Grundst!)Ck prak
tisch alJ(:)r neueren Stoffe, aller Kunststoffe. Unsere Kinder 
und Kindeskinder werden nichts mehr davon haben, wenn 
wir es sehr leichtfertig in wenigen Jahrzehnten verbrauchen. 
Das war auch der Grund fOr die Überlegungen bezOglich der , 
Notwendigkeit der Förderung und dafür, dass ich die Solar
Initiative mitunterzelchnethabe. Es waren die historischen 
Gründe, die zur Initiative geführt haben. Die Initiative selber 
macht ja einen Finanzbedarf von 800 bis 900 MiUionen Fran
ken geltend und will diese Summe den erneuerbaren Ener
gien zuführen. Wenn wir der Kommisslonsmahrheit folgen, 

- dann sollen 300 Mllßonen Franken fliessen, davon ist nur die 
Hälfte - 150 Millionen - für dle. Energieeffizienz und die För
derung der erneuerbaren Energien vorgesehen. Das ist·et
was mehr, als bereits heute fllesst und wir In verschiedenen 
Bereichen einsetzen. Es ist viel zuwenig. , . 
Es gibt daneben aber noch den Gesichtspunkt der Wasser
kraft im besonderen. Wir wissen - der Zusammenhang ist 
evident-, dass die Öffnung des Elektrizitätsmarktes kommen 
wird; und sie wird eurppaweit rasch-kommen. 
Nun wollen einige Organisationen, insbesondere der VorQrt, 
eine langsame, gestaffelti:i Elektrizitätsmarktöffnung. einfüh
ren, und zwar dergestalt, da$5 zuerst die grossen Untemeh-. 

' 1 

men vom freien Markt profitjeren können, einige Jahre später 
die mittleren und kleinen und schliesslich das Gewerbe und 
die Haushalte. . 
Ich meine, so gehe es · nicht Wettbewerb ist nicht teilbar. 
Wenn man forderte, diese Öffnung gestaffelt einzuführen, 
Herr Bundesrat Leuenberger, dann käme dies auf dasselbe 
heraus - Sie wollen zwar die gestaffelte Öffnung, glaube ich, 
nicht -, wie wenn Sie als Verkehrsminister sagen warden: 
Wir steigen von Links- auf Rechtsverkehr um; heute wech
seln die schweren Lastwagen, morgen die Lieferwagen und 
in dreLT1:1-gen die PW. E.ine' solche g9$ffelte Öffnung führt· 
zum Crash,- Wettbewerb ist nicht teilbar. 
Was mOssen wir tun? Es gibt nichts anderes als eine.rasche 
Öffnung, bei der alle gleich behandelt werden. Wenn wir das 
nicht tun, .könnte das heissen, dass die Klein- und Mittel
unternehmen und das Gewerbe die Kosten der Öffnung be
zahlen, und das ist unter Wettbewerbsbedingungen nicht 
tragbar. . 
Hinzu kommt, dass auch unsere Wasserkraftwerk-Betreiber 
fähig sind,. eine rasche Elektrizitätsmarktöffnung mitzuvoll-
, ziehen. Über 80 Prozent der Wasserkraftwerke produzieren 
bereits heute auf dem Niveau der Europäischen Union, des 
Auslandes; für 3 pis 6 Rappen. Es.sind nur wenige, die das 
nicht können. Bei den Flusskraftwerken ist das Verhältnis 
nach meinen Informationen etwa gleich. Das führt aj)er dazu, 
dass wir bei einer raschen Elektrizitätsmarktöffnung neu die 
Wasserkraftwerke, die nicht wettbewerbsfähig sind, teilweise 
unterstQtzen müssen; denn wir ändern ja während des Spiels 
plötzlich die Spielregeln. Die Elektrizitätswerke -es sind ins
besondere die der Romandie, der EOS,.die hier in Bedräng- · 
nis kommen - haben Investiert, und zwar unter den heutigen 
Marktbedingungen. Sie erleiden einen Nachteil. · 
Darum Ist · es auch bezeichnend, dass der Direktionspräsi
dent der EOS: Herr Jean~Plerre Blondon, und die Regie
rungsräte Plttet und Kohler - letzterer auch .als Präsident der 
Energiedirektorenkonferenz - sich für eine rasche Öffnung 
aussprechen, aber ·gleichzeitig· eine Abgeltung verlangen. 
Der E!edarf für diese Abgeltung an die Wasserkraftwerke ist
nach den Zahlen, welche die Gebirgskantone und die Elek- -. 
trowatt erhoben haben """ rund 2 Milliarden Franken. 
Was soll man damit tun? Mit diesen 2 Milliarden Franken SOi
ien vor allem die Erneuerung und die Erhaltung der Wasser
kraftwerke unterstatzt :,.rerden. Die Kommission hat gesagt, 
die nlchtarnortislerbaren Investitionen (NAI). - also was be
reits investiert ist - seien nicht zu unterstützen. 
Nachderri·ich die Sache genauer angesehen habe und auch 
die Argurnentation des Bundesrates gehört habe, denke ich, 
dass der Nationalrat wahrscheinlich darauf zurückkommen 
muss. Eine restriktive Unterstützung der NAI muss im Sinne 
eines Verpfändµngsmodells erfolgen, wie es bereits vorge
schlagen ist Wenn wir aber.einen soichen Bedarf von rund 
2 Milliarden Franken als Preis mr die Elektrizitätsmarktöff
nung· annehmen, dann muss auch die Energieabgabe auf 
0,4 Rappen angesagt sein, weil nämlich dann der geplante 
Viertel pro Jahr rund 150 Millionen Franken ausmacht In 10 
bis .15 Jahren wird das die benötigten rund 2 Milliarden Fran
ken ergeben. Also ist der Bedarf der 0,4 Rappen auch unter 
dem Gesichtspunkt der Erneuerung der Wasserkraft ausge
wiesen. 
Welches sind die Auswirkungen? Bei einer Abgabe von 
·o;4 Rappen steigen die Energiepreise insgesamt,um3,6 Pro
zent. Für Heizöl sind 8$ 12, 1 Prozent- es sei aber angefügt, 
dass die Schweiz auch dann noch europaweit das billigste 
Heizöl hat. Beim Strompreis. ist es lediglich eine Steigerung 
von 1 Prozent Preiserhöhungen tun immerweh; Aber sie lie
gen in . der Bandbreite dessen, was der Rotterdamer Spot
rnarkt an Preisschwankungen zulässt Lind regelmässig pro
duziert Wir haben bisher in Kauf nehmen müssen, dass En
ergiepreise um 5 bis 1 o Prozent schwanken; wir haben es 
ohne Murren getan. · 
Eine Schwankting von 3,6 Prozent liegt auch im Rahmen 
dessen, was als Kursschwankung des Frankens gegenüber 
dem Dollar alltäglich Ist Aber die statische Belastung einer 
Preiserhöhung allein genOgt nicht. Auch aus wirtschaftlicher 
Sicht m0$58n wir eine dynamische Betrachtung anstellen. 
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Diese dynamische wirtschaftliche Betrachtung führt uns vor 
Augen, dass die Wirtschaft durch 'diese Erhöhung nicht lei
det, sondern im Ergebnis durchaus profitieren kann. 
Ich möchte das in fünf kurzen Punkten erläutern. 
1. Die Energieeffizienz: Es wurde dargelegt, dass im Bereich 
der Energieeffizienz das weitaus grösste Potential vorhan
den ist. 
Ich habe mir Energierechnungen von Grossbetrieben geben 
lassen. Die lndustrie1.111temehmen, auch Energiegrossver
braucher, können durch gute, effiziente Massnehmen jährlich 
2 bis 3 Prozent der Energie einsparen. In zwei Jahren ist.die 
Erhöhung also bereits kompensiert. Die Energieeffizienz 
kann in der Wirtschaft durch die Abgabe massiv gefördert 
werden und noch erfolgreicher werden. Allein unter diesem 
Gesichtspunkt profitiert die Wirtschaft eher, als dass sie 
schliesslich draufzahlen muss. · 
2. Zur Frage der Arbeitsplätze: Aufgrund der Solar-Initiative 
hat der Bundesrat gründlich errechnen lassen, was die Solar
Initiative an Arbeitsplätzen bringt Die Zahlen gehen ausein
ander, aber sie sind immer positiv: Auch mit dem Gegenvor
schlag wird die Wirkung hinsichtlich der Arbeitsplätze und der 
Entlastung der Arbeitslosenkasse positiv sein. 
3 .. Es wird oft Obersehen, dass die Strommarktöffnung die En
ergiepreise für die Industrieunternehmen um bis zu 25 Pro
zent senkt. Wenn wir, um die Nachteile der Strommarktöff
nung aufzufangen, eine Prämie von 1 Prozent verlangen, 
dann ist die Rendite immer noch 24 Prozent; Ich glaube, auch 
unter diesem Gesichtspunkt sei diese 0,4-Rappen-Abgabe 
tragbar. 
4. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben uns gelehrt 
Immer dort, wo die Schweiz aus UmweltgrOnden dem Aus
land in der Energietechnik vorangegangen ist, hat die 
Schweizer Wirtschaft einen Vorteil erarbeitet, der sich kurz
und mittelfristig ausbezahlt hat. Das wird in diesem Bereich 
nicht anders sein, weil die Schweizer Wutschaft. sei es das 
Gewerbe, sei es die Industrie, einen technischen Vorsprung 
gewinnen wirQ. 
5. Die energleintenslven Branchen, mit denen wir in der Sub
kommission Kontakt hatten, unterstQtzen die Lösung. Was 
wollen Sie mehr, als dass selbst die Energiegrossverbrau
cher sagen, die vorgeschlagene Lösung sei gut und sie wi
dersetzten sich nicht, weil nämlich die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Wirtschaft gewahrt seil 
Unter dynamischer Betrachtung ist diese Abgabe wirtschaft
lich kein negatives Faktum, sondern sie wird ein positives Er
gebnis zeitigen. Sie wirkt aber auch zur Ressourcenscho
nung, sie vermindert die Umweltbelastung, sie fördert die er
neuerbaren Energien und die Energieeffizienz und ermög
licht die rasch$ Elektrizifätsmarktöffn1,1ng. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, den 0,4 Rappen und damit 
der Minderheit zuzustimmen. 
Ein letztes Wort zum Gegenvorschlag: Ich erinnere Sie 
daran, dass wir einen Gegenvorschlag zur Solar-Initiative 
machen, welche nach allen Meinungsumfragen sehr grosse 
Chancen hat, angenommen zu werden. Nun muss ein Ge
genvorschlag für die Bevölkerung und für die Initianten. eine 
tatsächlich greifbare Alternative sein. Wenn Sie der Mehrheit 
folgen, dann fliessen zur Förderung der Energieeffizienz und 
zur Förderung erneuerbarer Energien insgesEUTit 150 MUlio
nen Franken. 

. Das ist ein Sechstel dessen, was die Solar-Initiative verlangt. 
Nun die Gewissensfrage: Ist es ein tauglicher Gegenvor
schlag, den die .Bevölkerung, unsere StimmbOrgerinnen und 
StimmbOrger, und die Initianten als Gegenvorschlag wahr
nehmen können, wenn Sie einen Sechstel sprechen"? Ist das 
nicht eher ein Feigenblatt, das nicht verdeckt, was es verdek
ken li!OII? 
Auch aus diesen Gründen, um die Initiative ernst zu nehmen, 
bitte Ich Sie, dem Gegenvorschlag mit den 0,4 Rappen zuzu
stimmen. Die Wirkung bei 0,2 Rappen, wenn das das Ender
gebnis sein sollte, wird nämlich anders sein: Man Wird sich 
auf die Initiative besinnen und den Gegenvorschlag gar nicht 
mehr unterstatzen; das wäre ebenfalls schade. 
Ich bitte Sie, stimmen Sie aus Oberzeugung für den Antrag 
der Minderheit, für 0,4 Rappen. 

Amlllches Bulletln der Bundesversammlung 

Malssen Theo (C, GA): Ich spreche zu meinen Anträgen be
züglich Artikel 24 Absitze 1, 5 und 6. 
Wir stehen in der Energiepolitik vor einer höchst komplexen 
Situation. Wir wissen zwar, was wir heute an aktuell verfQg
baren Energien haben. Wir wissen weniger genau, was wir in 
Zukunft brauchen werd(:ln, und wir wissen sehrwenigdarQber, 
wie wir die Energieversorgung langfristig sichelTl wollen. 
Ober die wichtigsten heute verfügbaren Energien wissen wir 
folgendes: Die fossilen Energien sind endlich und werder.i 
einmal erschöpft sein. Bei der Kernenergie haben wlr ver
schiedene Ungewissheiten, vor allem auch politischer Art. 
Auf der einen Seite - denken Sie an die Kernenergiepolitik In 
Osterreich und neuestens in Deutschland und Schweden -
ist sehr viel Zunlckhaltung gegenüber dieser Technologie 
aufgekommen. Auf der anderen Seite setzen Frankreich und 
Japan nach Wie vor voll auf die Kernenergie. Schliesslich ha~ 
ben wir die sogenannten Alternativenergien: Es wird mit un
terschiedlichen Gewichtungen diskutiert, welche Bedeutung 
diese kOnftlg haben könnten. Gleichzeitig werden aber vor 
wenigen Jahren errichtete oder heute erneuerte Wasserkraft• 
werke in Betrieb genommen, welche so gebaut sind, dass sie 
technisch gesehen noch achtzig oder hundert Jahre lang 
Energie produzieren könnten. 
In diesem Gesamtzusammenhang mQssen wir uns bawusst 
sein, dass unsere BeschlOsse, die wir jetzt 1reffen, sich be
zQglich der Wasserkraft auf eine Technik und bestehende 
Produktionsanlagen beziehen, die auf eine Dauer von Jahr
zehnten angelegt sind. Wenn wir in der Beurteilung der Tech
nik hundert Jahre zurQckbllcken, dann sehen wir, dass man 
damals dem Automobil wenig Zukunft zugewiesen hat, und 
vor fünfundzwanzig Jahren. gab man in der Computertechno
logie den Kleincomputern oder PC keine grossen Chancen. 
In beiden Fällen ist die Entwicklung der Technik anders ge
laufen. 
Die Zweifel sind deshalb berechtigt, ob die Beurteilung der 
Skeptiker im Hinblick auf das Potential von sogenannten al
ternativen Energieformen - also z.B. bezQglich der Solar
technik - tatsächlich richtig ist oder ob hier die Potentiale 
nicht doch grösser sind, als oft angenommen wird. 
Was bedeutet das heute für unser Handeln? Die Bedeutung 
unserer Beschlüsse geht weit über den Zeitraum hinaus, für 
den wir heute ein prospektives Vorstellungsvermögen haben. 
Mit diesem Blick nach vom fragt es sich, ob die Diskussionen 
darOber, ob wir nun 0,2, 0,4 oder 0,6 Rappen pro Kilowatt
stunde erheben sollen, angesichts dieser Dimensionen nicht 
eher eine unangemessene Rappenspalterei sind. Es kommt 
mir etwa so vor wie der Streit um die Frage, ob wir das römi
sche oder das arabische Zahlensystem einführen möchten, 
wenn die Technologie doch längst auf dem binären Zahlen
system basiert. 
Was ist zu tun? Wir müssten im Grunde genommen nur den 
Grundsatz der Nachhaitigkeit anwenden, den wir neu in der 
Bundesverfassung festgelegt haben. Nachhaitigkeit hat zwei 
Dimensionen: Die eine ist, dass wir die Ressourcen schonen 
sollten; wir wollen möglichst wenig Verzehr an Ressourcen zu 
Lasten der Nachkommen betreiben. Die andere Dimension 
beinhaltet, dass wir möglichst keine Altlasten zuriicklassen. 
Damit erhalten die Diskussionen Ober die erneuerbare Was
serkraft einen vOllig neuen Stellenwert. Bekannt ist der My
thos, dass die Nutzung der Wasserkraft vor allem und in er
ster Linie im Interessenbereich der Gebirgskantone liege. 
Das ist aber falsch: Die Wasserkraft war nach dem Zweiten 
Weltkrieg der Motor für die WohHahrt, die sich u. a. dank die
ser Energie In den Folgejahren entwickelte. Die Nutzung der 
Wasserkraft ist zudem für die Zukunft der Schweiz, aber auch 
für jene Europas unverzichtbar und liegt im Interesse der 
Nachhaitigkeil . 
Die Frage ist deshalb: Was ist zu tun, damit die Wasserkraft 
auf Dauer und im Sinne der Nachhaitigkelt gesichert werden 
kann? Es geht 1,1m die SubstarJZerhaltung in einer Situation, 
In welcher die Wasserkraft von externen Entwicklungen her 
gefährdet Ist. . . 
1. Wie bereits erwähnt, können wir uns mit der Wasserkraft 
gesamthaft und sofort an der Marktöffnung beteiligen. Hier 
kommen wir auf die nichtamortislerbaren Investitionen (NAI) 
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zu ·sprechen: Wenn wir die Substanzerhaltung dieser Werke · 
sichem wollen, ergaben die Rechnungen, dass wir hierfür Im 
laufe der nac:hsten Jahre einen Betrag von gegen 1,8 Mißi• 
arderi Franken aufwenden müssten. Vorgesehen ist, dass 
dieser Betrag sehr zurückhaltend einzusetzen ist und man 
hier nicht einfach in Subventlonismus macht, sondern das 
"vorgeschlagene Modell ist sehr restriktiv auf der Basis von 
Verpfändungen und Rückzahlungen. · · 
2. Wir müssen die technischen Erneuerungen der bestehen
den Kraftwerke im Berggebiet vorantreiben. Hier rechnet 
man mit einem Betrag von 3,5 Milliarden Franken, wovon 
rund die Hälfte .von der Wu'lschaft ohne Benachteiligung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit aufgebracht werden kann, so dass wir 
über diese Fördermassnahmen, die jetzt zur Diskussion ste
hen, 1,75 MiUiarden Franken einsetzen müssten. 
3. Wir müssen uns schliesslich bewusstsein, dass wir bei der 
Umsetzung der umweltrechtllchen Auflagen durch die Markt
öffnung unter Druck geraten werden. Es stellt sich vorab die 
Frage, wie wir das Gewässerschutzgesetz umsetzen kön• 
nen. · · 
· Die Situation ist beim Gew'ässerschutzgesetz vergleichbar 
mit den I.Armschutzmassnahmen: Auch hier hat der Bundes
gesetzgeber Vorschriften erlassen. Man hat dann aber gese
hen, dass man diese Vorschriften ohne zusätzliche Mittel 
nicht umsetzen kann; deshalb hat man über die Anö\i-Vor
lage 2,5 Mllßarden. Franken bereitgestellt, um diese Lärm
schutzmassnahmen bei der ,Bahn durchzuführen. Beim Ge
wässerschutz stehen wir vor einer ähnlichen Situation. HieF 
rechnet man mit einem Gesamtbedarf von 6 MDliarden Fran
ken, wenn man die umyveltrechtlichen Auflagen in einem Glo
balkonzept und nicht rein mathematisch umsetzt. 

. Wenn wir nun auf die BedarfSfrage zu sprechen ~mmen, die 
auch Kollege Frick angesprochen hat, dann resultiert daraus: 
Wollen wir die WeJ;tbewerbsfählgkeit der Wasserkraft für die 
Zukunft erhalten bzw. im geänderten Umfeld erreichen, dann 
braucht es einen Jahresbedarf von 450 Millionen Franken. 
Wenn wir nur mit 0,2 Rappen pro 'Kilowattstunde fahren, er
halten wir statt dessen lediglich 80 bis höchstens 160 MIiiio
nen Franken pro Jahr, die für die Stärkung der Wettbewerbs~ 
fähigkeit der Wasserkraft zur Verfügung ständen. · 
Ich meine: Der Antrag auf eine Förderabgabe von 0,6 Rap
pen pro Kilowattstunde, den wir hier einbringen, deckt sich · 
mit dem Beschluss des Nationalrates bezüglich des EAB. 
Gleichzeltlg liegen wir In der Grössenordnung der Solar-ln
itiative. Hier kann, Ich mich dem anschliessen, was Kol~ 
Flick gesagt ttat In der Abstimmung über die Initiative. und 
über den Gegenvo~lag wird man natürlich msterlell mes
sen, was die Beschlüsse, die wir nun fassen, bringen und 
was nicht Ich meine deshalb, dass wir auch abstlmmungs• 
politisch .mit diesem Antrag richtig Hegen, wobei diese finan
ziellen Leistungen im Hinblick auf den Bedarf mindestens 
15 Jahre verfügbar sein sollten. · 
Wir müssen zwingend die Möglichkeit schaffen, uns im Markt 
neu zu positionieren, und wir mOssen betückslchtlgen, dass 
die Regeln während des Spiels geändert worden sind. Es 
geht um dle Chance, _ein wertvolles volkswirtschaftliches Gut, 
nämßch die Energieproduktionsanlagen der Wasserklltft, für 
die Zukunft zu slchem. 
Schliessllch möchte Ich auf die volkswirtschaftliche Verant
wortbarkeit des Antrages hinweisen.• Die Erfahrungen in 
Deutschland, Osterreich und Norwegen haben nämlich ge
zeigt, dass mit der Strommarktöffnung eil')e Pr'elsreduktl.on 
der Kilowattstunde um bis zu 3 Rappen möglich Ist Das 
heisst, wenn wir diese 0,6 Rappen per saldo auf den nlcht
emeuerbaren Strom aufrechnen, resultiert ar.dgrund der 
Strommarktöffnung nach wie vor eine Verbilligung von gegen 
2,5 Rappen pro Kilowattstunde. . 
Entscheiden Sie sich also dafOr, die 1'8$che Marktöffnung zu 
unterstützen, die Chancen unserer Energieproduktion damit 
zu wahren und gleichzeltlg die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, damit die Wasserkraft auch in Zukunft ihren Stel
lenwert haben kann! 

Bloetzer Peter (C, VS): Ich kann mfch,sehr kurz fassen. Zum 
einen habe ich· in meinem Bntretensvotum bereits die we-

sentlichen Argumente 'für meinen Antrag dargelegt, ·zum an• 
deren deckt sich dieser Antrag mit dem Antrag Maissen bzw. 
wird von diesem voll abgedeckt .. Herr Maissen hat seine Ai

. gumente und die BegrQndung für seinen Antrag soeben recht 
ausführlich präsentiert. 
Ich möchte anfügen, dass sich die Argumentationskette -
die, wie sie vom Sprecher der Minderheit dargelegt wo·rden 
ist, setir vollständig ist- voll und ganz mit meinen Argumen• 
ten deckt. Logischer• und konsequenterweise müssten die 
Überlegungen, die Analysen und die Argumente von Kollege 
Frlck dazu führen, dass man den Anträgen M~n bzw. 
meinen Anträgen.zustimmt und nicht.c;lem Minderheitsantrag. 
Aus diesem Grunde ersuche ich Sie, den Anträgen Maissen 
bzw. meinen Anträgen zuzustimmen. 

Jenny This (Y, GL): Die Meinungen sind zwar gemacht- ich 
fürchte, dass auch mein Votum nichts darai;i Aridem wird. 
Trotzdem möchte ich Ihnen beli!ßtragen, Artikel 1 a zur Solar• 
Initiative zu streichen bzw. nicht darauf einzutreten. Ebenfalls 
ist In der Folge bei Arti~l 2 dern Entwurf des Bundesrates zu-
zustimmen. . · 
Warum? Wähfend der von der Kommission vorgeschlagenen 
Grundnorm unter bestimmten Bedingungeh zugestimmt wer~ 
den kann, ist jede Förderabgabe klar abzulehnen. Abet auch 
einer ökologischen Steuerreform kann. nur zugestimmt wera 
den, wenn bei der KonkretisiSrung wesentliche Punkte wie 
Aufkommens• bzw. Staatsquotenneutralität, genügend lange 
Übergangsfristen, insbesondere für besonders energielnten
s~ und exportorientierte Branchen, im Paket aufgenommen 
werden. Damit wird tatsächlich ein sinnvoller · Gegenvor
schlag nicht nur zur Energie-Umwelt-Initiative, sondem auch 
zur lnitiatlve «fQr eine gesicherte AHV - Energie statt Arbeit · 
besteuern» geschaffen. . 
Hingegen handelt es sich bei dem von der Kommission vor
geschlagenen Artikel 1a ganz klar um eine we~re Subven
tion. Immerhin muss man der Kommission zubilligen, dass 
sie das .Problem wesentlich differenzierter angegangen ist 
als der Nationalrat Damit aber der Subventionsmechanis
mus unmittelbar nach Annahme der Verfassungsbestim- .· 
mung greifen kann, formulierte die Komrriisslonsmehrheit 
auch gleich einen Förderabgabebeschluss mit einem Abga• 
besatz von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde. Eine Minderheit• 
fordert gat 0;4 Rappen. Oas dürfte auch ordnungspolitisch 
mehr als fragwürdig sein. 
Gemäss Kommission S:Ollen die vorgesehenen Subventionen 
als Anschubhilfe verstanden. und auf 1 O bis 15 Jahre befristet 
werden. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass einmal 
gewährte Subventionen nur mit M_ühe wieder abgebaut wer• 
den können. Nichts ist verführerischer, als sich an die uMllch· 
kuh» Bundeskasse zu gewöhnen. Es ist deshalb mehr als un° 
wahrscheinlich, dass der Subventionsmechanismus dereinst 
wieder abgeschafft wird. Wenn der «Subventionsdschungel» 
zu wuchern beginnt, ist ihm nur noch schwerlich belzukom~ 
men. 
FOr mich ist auch unverständlich,.warum der Bundesrat seine 
ürsprüngßche Linie verlassen hat und diese neue Steuer nun 
:ebenfalls unterstützen will. Die Wirtschaft kann diesem Vor• 
gehen nichts Positives abgewinnen. Denn Energlesteuem . 
mit einer Erhöhung der Staatsquote wirken markt• und wett
bewerbsverzerrend · und fütiren · letztlich zu einem Wohl~ 
standsverlust Der Wirtschaftsstandort Schweiz kann sich 
eine weitere Schwächung der Konkurrenzfähigkeit schlicht. 
nicht mehr leisten. Liberalisierung bedeutet eben nicht nur 
Roslnenpicken und glek:hzeltlg · aber wi'3der den Markt ein-.. 
schränken. Es ist noch nie gut herausgekommen, wenn sich 
der Staat in den Markt •eingemischt hat 

·· Der Staat hat lediglich - Ich betone: lediglich - gute Rahmen• 
bedingungen zu schaffen. Den emeuerbaren Energien flies
sen seit Jahren steigende Förderungsbeiträge zu. Gegen 
diesen Einsatz ist nichts, aber auch gar nichts einzuwenden; 
Der Anwender soll aber nicht vom Staat gefördert werden; es 
muss genügen, dass die nichtemeuerbaten Energien _über 
eine eventuelle C~Abgabe und im Rahmen einer ökologi
schen Steuerreform vermehrt belastet werden. Damit wird 
die Konku~igkeit. der nichtbelesteten Energien eben-
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falls gesteigert: Mehr staatlicher Dirigismus hingegen ist ver- zugunsten nlchtfossiler Energien gemacht werden. Auf der 
fehlt. Seite der Wirtschaft hat man in den letzten Jahren den Ener-
Und die Wasserkraftwerke? Es ist nicht zu bestreiten, dass gieverbrauch konsequent und systematisch optimiert; entge-
diese Werke durch die Öffnung der Strommärkte unter Druck gen den bestehenden Auffassungen wird da täglich sehr viel 
geraten werden. Ein vernünftiges Tempo bei der Marktöff- gemacht Zwischen Schadstoffbelastung und Ressourcen-
nung wird es den betroffenen Werken aber erlauben, die ge- verbrauch bestehen teilweise viel losere Beziehungen, als 
tätigten Investitionen weitgehend abzuschreiben, ohne die dies dargestellt wird. Beide Seiten - diejenigen, die sagen: 
eigene Substanz ,allzusehr schmälern zu mllssen. «Wir sind die reinen Ökologen», und die anderen, die sagen: 
Nach ordnungsgemässen Ab$<:hrelbungen werden die mei- «Wir dürfen uns nicht zu sehr auf den ökologischen Ast hin-
sten Werke den Strom konkurrenzfähiQproduzferen, so dass auslassen» - arbeiten mit Zahlen, mit Fakten, mit Beweisen 
bei Gewährung einer angemessenen Ubergangsperiode die und Schlüssigkeiten. · 
Subvention überflüssig wird. Allerdings1 das will ich nicht be- Aber eine zunenmende Einigkeit, Herr Kollega Plattner, be-
streiten, wird es Werke geben, die den Ubergang nicht schaf- steht in der Auffassung, dass emisslonsorientierte Lenkungs-
fen, falls diese schon lange vor der Liberalisierung unwirt- abgaben zur Erreichung von Umweltzielen und zur FOrde-
schaftllch produziert haben. Ihnen wird es auch nicht weiter- rung von emeuerberen Energien geeignet sind. Das ist doch 
helfen, wenn offensichtliche Fehlentscheide des Manage- ein hoffnungsvoller Ansatz. den wir eigentlich alle gemeln-
ments als nichtamortisierbare Investitionen dargestellt und . sam sehen und den wir auch fördern sollten. Deshalb sind 
entsprechend abgegolten werden. jetzt Ideen aufgekommen, die davon ausgehen, dass wir un-
ln der seit mehr als hundert Jahren vom Wettbewerb abge- ser Steuersystem umbauen sollten, indem anstelle von Ar-
schotteten Branche wären mit diesem Vorgehen somit Fehl- beit vermehrt die Ressourcen besteuert werden. Diese 
Investitionen· per saldo unmöglich. In der bisher geltenden Stossrichtung ist ein hoffnungsvoller Ansatz für eine bessere 
Marktordnung konnten die Energiepreise In Jedem Fall so Umwelt; man nennt Ihn ökologische Steuerreform. 
festgesetzt werden, dass sich jede Investition als wlrtschaft- Diese ökologische Steuerreform bestünde darin, dass die 
lieh erwiesen hat Die Schuld an den Wertberichtigungen ~1- Energiesteuern gänzlich zur Senkung von Nebenkosten ver-
len also aus dieser Optik immer die Befürworter einer Off- wendet werden. Aber was man uns hier heute vorschlägt, 
nung tragen. Wenn die ökologische Steuerreform stllatSquo- das ist eben keine ökologische Steuerreform! Deshalb argu-
tenneutral durchgeführt wird - d. h., wenn die durch eine En.• mentiere ich in vier Punkten Jetzt für die andere Seite: 
ergieabgabe eingebrachten Mittel vollumfänglich zur Sen· 1. Die vorgeschlagene Förderabgabe ist keine Lenkungsab-
kung der Lohnnebenkosten und damit zur Attraktivitätsstel- gabe, sondem zunächst einmal schlicht eine neue Steuer; 
gerung des Werkplatzes Schweiz verwendet werden-, kann als solche passt sie doch prinzipiell nicht in die mit Steuern 
ein echter Fortschritt im Sinne der sogenannten doppelten bereits reich garnierte Landschaft unseres Staates. Wir ha
Dividende erreicht werden. Werden indessen diese Mittel zur ben jetzt in kurzer Folge Steue~rhöhungen im Zusammen-
Subventionierung der Anwendung von Energlet:rigem ver- hang mit unseren Sozialwerken vorgesehen, wir haben auch 
wendet. so Ist die Energieabgabe nichts anderes als eine ja gesagt zu einer COTAbgabe, aber die Staatsquote darf 
neue, zusätzliche Steuer. Weitere Steuerabgaben sind aber jetzt nicht noch weiter erhöht werden, und schon gar nicht für 
klar abzulehnen. eine Vorlage, die weder Fisch noch Vogel Ist Die letzten 
Darum sage Ich nein zum Gegenentwurf zur Solar-Initiative, Töne der Gespräche am «runden Trsch» sind noch nicht ein-
aber ja - das haben wir bereits beschl.ossen - zum Gegen- mal ganz verklungen - dort hat man gesagt, jetzt müssten wir 
entwurf zur Energie-Umwelt-Initiative! die Staatsquote schonen -, und schon gehen wir wieder hin 

und sprechen von einer neuen Steuer. Das ist nicht konse-
Merz Hans-Rudolf (R, AR):· Herr Kollegs Plattner hat heute quente Politik! 
morgen in seiner «Eintrittsvorlesung„ gesagt, wer nicht für 2. Die Schweiz SOiite nicht die Energie im Alleingang verteu-
dlesen Förderabgabebeschluss gemäss Obergangsbestim- em und die Wirtschaft damit dem internationalen Konkur-
mung sei, der sei Rechter oder Ordoliberaler, der sei «Wirt• renzdruck noch mehr aussetzen, weil besonders energiein-
schafts-Tlger» oder Fundi - oder welche Ausdrücke und Tl- tensive Branchen nach diesem Vorschlag verschont werden. 
tullerungen er Immer gebraucht hat Diese haben nach mei- Es sind eben in erster Linie die mittelständischen und kleine-
ner Auffassung schon einen sehr verkürzenden Charakter ren Betriebe und die Haushalte, die jetzt irgendwo ins Obligo 
und ein etwas mittelalterliches Niveau, Herr Kollegs Plattner; genommen werden, welche die neue Last zu tragen hätten. 
sie entsprechen nämlich der Auffassung des Heiligen Augu- zur Sicherung unserer Position sollte eigentlich das Gegen-
stinus, der die Menschheit in die Kinder des Lichtes und die teil angestrebt werden, nämlich möglichst günstige Rahmen-
Kinder der Dunkelheit eingeteilt hal Ich denke, dieses bedlngungen gerade für die KMU zu schaffen, die tagtäglich 
Schema sei heute in der Energiedebatte nicht mehr zutraf- um ihre schmalen Margen - zum Teil jetzt Im lntematlonalen 
fend. Ich möchte Sie bitten, dieses Schema zugunsten verfei- Konkurrenzkampf - kämpfen mllssen. 
nerter Betrachtungen zur Seite zu legen; denn das Bekennt- Wir haben doch heute schon den teuersten Strom in ganz Eu- · 
nis zu Ökologie und Umweltschutz gehört heute zum selbst- ropa! Wenn man den zahlreichen Einzelbeispielen von KMU-
verständlichen politischen Gepäck von uns allen - zumindest Untemehmem aus den verschiedenen Branchen - Chemie-, 
von den allermeisten. Mit denjenigen, die noch nicht wahrha- Maschinen-, Textirlndustrie- in den fetzen Wochen zugehört 
ben wollen, was in unserem Umfeld und In unserer Umwe~ hat dann fragt man sich, ob deren Stimmen in der Kommis
geschieht, wollen wir uns gar nicht auseinandersetzen. Alle sion wirklich gehört wurden und, wenn ja, was unsere URE< 
anderen haben dies aber heute im Gepäck. dann veranlasste, sie auf diese Weise zu «Oberrollen». Es lie-

. Es darf nicht ein Lippenbekenntnis bleiben, sondern es müs- gen ja sogar Minderheitsanträge vor, welche in Milliarden-
sen Taten und Massnahmen folgen. Auch da sind wir uns höhe umverteilen und subventionieren wollen. Das erscheint 
zweifellos einig. zum Wertewandel, der mit «Limits to mir In der heutigen Konkurrenzsituation unverantwortlich. 
Growth» in den siebziger Jahren begonnen hat, muss Jetzt 3. Die Einführung neuer Subventionen passt nicht in die 
die technologische lnnovatlon hinzukommen. Auch da bin ich Marschrichtung der Finanzpolltlk, die wir jetzt in den letzten 
absolut einig mit Ihnen. Auf dieser Argumentationslinie finden Wochen eingeschlagen haben. Der Bund gibt Jedes Jahr 
sich dementsprechend heute ...;. wenn man es nüchtern be- 25 Milliarden Franken via mehr als 400 Subventionen aus; im 
trachtet - alle führenden Parteien, alle Wirtschaftsverbände; Laute der Jahre ist hier ein eigentlicher Subventionsdschun-
es geht nicht an, dass wir jetzt wieder solche Schemen in den gel entstanden, den man jetzt nicht noch verdichten, sondern 
Vordergrund stellen und sagen: Wer nicht für diese Förder- eher auslichten und ausforsten sollte. 
abgabe ist, Ist ein böser Teufel! . Dabei gibt es ja heute schon - darauf hat vielleicht noch nie.-
Einerseits wird gesagt, dass nun alle bisherigen Massnah- mand direkt hingewiesen - gesetzliche Möglichkeiten und 
men unzureichend seien. Wir konnten lesen, die Politik habe Gelder zur Subventionierung der Energieforschung; es ist ja 
versagt und im Energiebereich herrsche noch keine oder zu- nicht so, dass nichts geschieht. Diese sollten, gerade zur Ent-
wenig Marktwirtschaft, es mllsse deshalb jetzt «mehr Dampf» wlcklung von Verfahren und Technologien im Bereich der er-
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neuerbaren Energien, noch weitaus stärker genutzt werden 
können. 
Die Anregurig zur weltere,:i Nutzung von bestehenden Mög:. 
· Iichkelten, aber auch zur Schaffung neuer finden Sie 0brl
gens auch im Konzept zur Förderung von Bildung, For
schung und Technologie In den Jahren.2000-2003. Dieses 
Geschäft wird uns in der Aprii-.sondeisession besonders be
schäftigen. Wenn Sie die Botschaft dazu schon gelesen ha• 
ben, dann haben Sie dort folgenden Satz gefunden: «Die 
Schweizer Energieforschung kann im internationalen Ver
gleich an vorderster Front mithalten» - also heute schon. In 
den Jahren 2000-2003 rechnet das Konzept, Ober das wir im 
April diskutieren werden, mit dem E"msatz öffentlicher Mittel 

' in der Höhe von 675 Millionen Franken. Diese 675 Millionen 
Franken sind nicht nur Beiträge für die Grundlagenforschung, 
sondern es sind auch Mitteltor Pilot- und Demonstrationsob
jekte, also durchaus auf der Ebene der angewandten For• 
schung. · 
Mit den Revisionen des Hochschulförderungsgesetzes und 
des Berufsbildungsgesetzes wird - heute schon - die EinfOh
rung einerseits von leistungsorientierten und anderseit8 von 
ziel• und projektgebundenen Beiträgen anvisiert. 
Auch das Forschungsgesetz kann heute schon für· intensi
vere Bem0hungen im Bereich der Forschung genutzt wer
den; die Möglichkeiten sind da. Wenn.Sie den. Voransc.ttlag 
für 1999 konsultieren, dann stenen Sie 0brigens fest, dess 
auch dort bereits etwa 90. Mlßionen Franken Subventionen 
unter dem Titel «Energie und Energieforschung» ~ngesetzt 
wurden. Es ist also nicht so, dass man da gar nichts tut. 
4. Die erneuerbaren Energien können schliesslich auch die 
Umwelt belasten. Es gibt Beispiele dafilr, die wir alle kennen, 
beispielsweise die Wmdanlagen, die da etwas schräg In d.er 
Landschaft stehen, Kleinwasserkra{twerke, .die ökologisch 
gesehen auch nicht nur'positiv sind, oder nachwachsende 
Rohstoffe wie Raps, der ja quer in der ökologischen Landwirt-
schaft steht. . 
Deshalb sollte man - da gebe Ich Herrn Bieri recht - die er
neuerbaren Energien eben nicht von der Abgabe befreien. 
ZUdem widerspricht diese Privileglerung der erneuerbarer;, 
Energien der, Regeln von Gatt und WTO. Das wurde hier 
mehrfach gesagt, darauf wurde hingewiesen. 
Herr Plattner hat gesagt, das sei · ein grundsätzßches Pro
blem. Wenn man «grundsätzlich» sagt, weiss man In der Re
gel nicht, welche Details dahinterstecken. Hier steck(:111 die 
Details aber, Herr Plattner, in den Vereinbarungen von Gatt 
uridWTO. . 
Niemand anders als der heute mehrfach zitierte Professor 
Blnswanger, einer der Väter des Kon2<:eptes der ökologischen 
Steuerreform, wamt uns vor dieser Vorlage. Er sagt, man · 
solle nicht ins Kraut schlesseri; man solle, wenn schon, eine 
wirklich ökologische Steuerreform nach deutschem Muster 
machen. Das ist, was die Deutschen im April machen wer
den, Herr Kollege Plattner. Sie werden eine echte ökologl• 
scheSteuerreforrn in Gang setzen. Dieses Muster wird sehr 
bald auch das europäische Muster und Modell sein. 
Hinter einem solchen könnte Ich ohne weiteres und mit Über· 
zeugung stehen. Dieses Muster. besteht darin, dass ·~ alle 
Energie besteuert und dess die Erträge vollständig dazu ver
wendet werden, die Lohnnebenkosten zu senken. Dann hät
ten wir für alle, die in diesem Bereich tätig sind, gleich lange 
Spiesse. . . · 
Aus diesen Oberiegungen bin ich der Auffassung, wir sollten 
.diesen Artikel 1a nicht aufnehmen. 

Cavadlnl Jean (L, NE): Monsieur le Presldent; Je vous remer
cie de me donner la parole a ce point de notre debat, mM!e 
si on pouvalt aussi imaginer que je m'exprlme au moment ou. 
la quotite de la taxe aurait ete determlnee. JE! prefererais per
sonnellement remettre mon Intervention l ce moment-la, 
parce que rargumentn'est pas le mM!e selon qu'il s'agit de 
0,2 ou de 0,4 centime par kilowattheure •. vous voudrez bien 
m'excuser de faire de l'arithmetique Infinitesimale, mais Je 
souhaiterais que l'on se mette d'accord - ou qu'on ne se 
mette pas d'accord - sur un montant, ~ qu'ensuite je de
fende la necesslte de .. le modulei'. 

Hofmann Hans r,,,, ZH): Lassen Sie mich gleich zu Beginn 
meiner Begründung etwas klarstellen: Mein Antrag zu Artikel 
24 Absatz 2 Buchstabe c richtet sich nicht gegen die Wasser- · 
kraft.: Im Gegenteli, ich bin auch als Energiedirektor eines 
Wirtschafts- und damit Verbraucherkantons tor die Erhaltung 
und Förderung der Wasserkraftwerke In unserem Land. 

, Strom aus Wasserkraftwerken ist zu hundert Prozent einhei
mische und zudem saubere und umweltfreundliche Energie. 
Unsere Wasserkraftwerke mOssen sich in einem liberalisier
ten und geöffneten Markt behaupten kö.nnen. Sie müssen ih
ren, Strom zu konkui;renzfähigen Preisen anbieten können. 

·'Dafür werde Ich mich auch einsetzen. 
Die Förderung und Unterstützung der Wasserkraft hat ~ 
gezielt und ganzheitlich zu erfolgen. Wir wissen heute nicht, 
welche Wasserkraftwerke· wofür und wieviel UnterstOtzung 
nötig haben. Dies hängt In wesentlichem Mass von der Aus
gestaltung des · Elektrizitätsmarktgesetzes ab. Je nach 
«Marktöffnungstempo» fallen beispit;,lsweise mehr oder we-

. nlger nit:htamortlsierbare Investitionen (NAI} an. Erfolgt die 
Marktöffnung schrittweise, wie tlies die Elektrizitätswirtschaft 
un.d die Verbraucherkantone fordern, können NAI vermieden 
werden. Ein paar wenige Fälle wird es zu bereinigen geben. 

. Herr Bundesrat Leuenberger hat darauf hingewiesen: Cleu
son-Dixence beispielsweise ist ein Paradebeispiel.dafür. Er
folgt jedoch die Marktöffnung.sofort und vollurnfänglich, wie ' 
dies die Gebirgskantone und gewisse Umweltorganisationen 
fordern, dann fallen bedeutend höhere NAI an, denn dann 
mOssen Sie alle gleich behandeln und können nicht Jene 
Kraftwerke bestrafen, die vorausschauend in grossem Aus· 
inasse zusätzlichf:I Abschreibungen getätigt haben, um kon
kurren~ig zu werden. Dann müssten Sie nach einem li
nearen Abschreibungssatz allen die R0ckvergOtung ausrich
ten, egal, ob bereits abgeschrieben worden · 1st oder nichl 
Dann geben wir das· Geld fOr die NAI tatsächlich zweimal 
aus. 
Dass es in einem völlig liberalisierten Markt flankierende 
Massriahmen zur Erhaltung der Wasserkraftwerke braucht; 
ist. bei allen Kantonsregierungen und sicher auch hier im 
Ständerat unbestritten. Aber wir sollte1) doch wissen, wo und 
wie viele Mittel es dafür braucht Diese absolut llOtwendige 
Klarheit besteht erst dann, wenn wir wissen, wie d813 Elektri
zitätsmarktgesetz ausgestaltet ist Je nach Abgabesatz, den 
wir. festlegen, mOssten wir sonst' den heutigen Beschluss 
nach Vorliegen des Bektrizitätsmarkesetzes gleich wieder 
abändern, entweder weil er zu weit geht oder weil der vorge
sehene . Teilbetrag für eine nachhaltige Sicherung unserer 
Wasserkraft nicht ausreicht Heute können wir das noch gar 
nicht wissen. 
Die Anträge für 0,4 oder'0,6 Rappen pr:c, Kilowatf,Stunde sind 
schon etwas «aus der Hlifte geschossen» - entschuldigen 
Sie den Ausdruck. eine Abg~ von 0,2 Rappen pro Kilo
wattstunde, welcher ich zustimmen werde, .ist zur Förderung 
emeuerbaier Energien und zur· rationellen Enf:lrgieanwen
dung vorläufig.ausreichend. 
Dabei denke ich insbesondere an Sonnenenergie, Biogas, 
Holzschnitzelfeuerungen oder Pilotprojekte im Bereich der 
Energieanwendungen. Auch hier gilt es: zunäcl)st einmal Er
fahrungen zu .sammeln und zu beobachten, wie diese Mittel 
genau eiflgesetzt werden und was sie .letztllch bewirken. 
Gleich von Anfang an zu viele Mittel zur VerfOgung zu haben 
wäre sicherlich ungesund. Dies trifft Insbesondere zu, wenn 
wir heute unter Ausklammerung der Wasserkraft die Abgabe 
auf mehr als 0,2 Rappen festlegen. 
Dass die UREK In ihrem Antrag zu Absatz 2 Litera c (jer Über
gangsbestimmung die nlchtamortlslerbaren Investitionen 
ausgenommen hat, ist mit ein Grund für meinen .Strelchungs
antrag. Denn: Die Diskussion Ober: die - unbestrittene - Er-

. haltung und Erneuerung der eirlhelmlschen Wasserkraft hat 
ganzheitlich zu erfolgen - nicht hier etwas und dort etwas -, 
sonst machen wir aus dEtl' schweizerischen Energiepordlktat
sächlich einen Wirrwarr. 
Auch aus der Stellungnahme der Ko!')ferenz kantonaler Ener• 
giedirektoren geht ganz klar hervor, dass .die Verwendung 
der Erträge aus der Energieabgabe zur Finanzierung nlchta
mortlsierbarer Investitionen eine Hauptforderung der Konfe-

·' 
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renz darstellt - damH das Problem ganzheitlich gelöst wer
den kann, wenn alle Fakten auf dem Trsch sind! 
Das Elektrizitätsmarktgesetz ist gleichermassen der Schlüs
sel zur Neuausrichtung unserer Energiepolitik im Bereich der 
Stromwirtschaft: Eine Diskussion über. den einzuschlagen
den Weg zur Erhaltung und Erneuerung der Wasserkraft ist 
heute verfrüht. Sie muss im Zusammenhang mH der Vorlage 
zum Elektrizitätsmarktgesetz erfolgen. Warten wir sie ab; sie 
wird uns in Kürze unterbreitet Erst dann sind wir - fn Kennt
nis aller entscheidrelevanten Rahmenbedingungen - In der 
t.age, dieses Problem In einem Gesamtzusammenhang zu 
erfassen und ein für allemal sachgerecht die richtigen Ent-
scheide zu fällen. · 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen und /m
satz 2 Litera c ersatzlos zu streichen. 

Loretan WIily (R; AG): Ich beginne mH einem Kompliment an 
den Bundesrat Für einmal hat er gegenüber zwei VolksinHia
tiven aus dem rotgrünen · Spektrum eine gradlinige Haltung 
gezeigt. indem er in seiner Botschaft vom 17. März 1997 kurz 
und Sj3C die Ablehnung beider Initiativen ohne irgendeinen 
Gegenvorschlag beantragt hat. Leider ist er dann allerdings 
unter dem «Druck» bzw. den Fährnissen der parlamentari
schen Beratungen von seiner klaren Haltung abgerückt, in
dem er nunmehr die ständerätliche Kommfssfonsvariante für 
eine vorderhand und scheinbar zeitlich begrenzte Förderab
gabe unterstützt. 
Die vorberatende UREK Unseres Rates ist sich im Grundsatz 
einig: Es muss eine Förderabgabe von zwischen 0,2 und 0.4 
Rappen. pro Kilowattstunde her. Diese etwas «lusche» 
Übung ist nicht nur im Grundsatz falsch, sondern sie kommt 
auch z1.1 früh. Dies mit Blick auf das von Koßege Hofmann er
wähnte Elektrizitätsmarktgesetz und auf die für das Jahr 
2006wrgesehene ökologische Steuerreform, die im übrigen 
noch lange nicht als sicher betrachtet werden darf. In den 
kommenden Jahren werden für die Ablösung der gelt$nden 
Bundesfinanzordnung noch andere Modelle produziert und 
diskutiert werden. . 
Gerade aus der Sicht des Energiekantons Aargau ist der Ge
genY_9l'SChlag der Kommission zur Solar-Initiative In Form ei
ner Ubergangsbestimmung zur Verfassung und eines FAB 
abzulehnen. 
Ich unterstütze also die Streichungsanträge Merz und Jenny. 
Dies aus folgenden Gründen: . 
1. Weder besteht noch . droht ein Energieversorgungseng
pass. Wir betreiben auch keine Verschwendungswirtschaft. 
Wirtschaft und Haushalte gehen im eigenen monetären Inter
esse auch mit nichtemeuerbar&n Energien so sparsam wie 
möglich um. 
2. Für die Senkung der Schadstoffemissionen aus nichter
neuerbaren Energien fossiler Natur wird uns das CO:;Ge
setz zur Verfflgung stehen. 
3. Die neue Ubergangsbestimmung und der d~nuJf gestützte 
FAB bescheren uns eine neue Subventionswirtschaft übel
ster Art. Mit der berühmt-berüchtigten Glesskanne werden 
neue Bagateßsubventionen für Energieformen und Energie
nutzungen aller und jeder Art übers ganze Land ausgeschüt
tet werden, welche sich bislang als fragwürdig und unwirt
schaftlich erwiesen haben. So sind auch mit den seit Jahren 
ausgeschütteten Jährlichen Bundessubventionen die erneu
erbaren Energien- im Voranschlag 1999 macht das gut zwei 
Dutzend Millionen Frankan aus - nicht zur breiten, wirtschaft
lichen und konkurrenzfähigen Anwendung gelangt 
Ich habe seH kurzem ein Beispiel aus dem Kanton Bern vor 
mir. Da hat man 1987 im Summeregg-Tunnel auf der Grlm
selstrasse eine Tunnelbele!Jchtung mH 312 Solarmodulen 
eingerichtet. Man· hätte 1998 die Pufferbatterien der Anlage 
zum zweiten Mal für 83 000 Franken emeuem müssen - und 
hat die Übung abgebrochen. Allein für Demontage und Ent
sorgung wurden 40 000 Frankan aufgewendet; es war ur
sprünglich ein Projekt von 1 MDllon Franken. Bei einer mitt
leren Energieproduktion von 4000 Kilowattstunden pro, Jahr 
produzierte die Anlage Strom, zu einerti Preis von rund 
7 Frankan pro Kilowattstunde! Solche «Ubungen» .werden 
auch mit noch so hohen Bundessubventionen nie zur Wlrt-
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schaftlichkeit kommen. Ich verzichte auf einen Kommentar, 
er ist wohl überflüssig. 
Ich gebe zu, dass es wohl auch positive Beispiele gibt Es ist 
jedoch nicht an mir, sie zu zitieren. 

' Nun zur Wasserkraft: Ich habe Verständhis für die Sorgen 
der Wasserkraftwerk-Betreiber. Man hat aber in den letzten 
fünfzehn bis zwanzig Jahren einige Neuanlagen - zu viele -
«durchgestiert», zum Teil in Landschaften von nationaler Be
deutung. Hätte man.sie nicht gebaut, dann hätte man heute 
weniger Sorgen. Lassen wir das; die Probleme müssen auch 
hier gelöst werden. ' 
Ich sehe aber etwa folgenden Weg: Senkung der auf der pro
duzierten Energie aus Wasserkraftwerken erhobenen Abga
ben und Steuern mH Kompensierung des Ausfalles für die 
Wasserkraft- und Gebirgskantone über den neu zu ordnen
den bundesstaatlichen Finanzausgleich sowie ü_ber das neue 
Elektrizitätsmarktgesetz mit angemessenen Ubergangsfri
sten. 
Zum Stichwort Bageteßsubventionen: Ich habe letzte Woche 
eine von 23 RatsmHglledem mitunterzeichnete Motion einge
reicht, welche die Aufhebung von Bagatell- oder Kleinsub
ventionen fordert (99.3040). Dies geschah nicht nur, um Geld 
zu sparen, sondern auch, um den mH solchen Giesskannen
subventionen verbundenen Verwaltungsaufwand beim Bund 
und bei den Empfängern abzubauen. Was wir jetzt beschlies
sen sollen, FAB oder -- noch schlimmer -- EAB des National
rates, läuft solchen Überlegungen diametral entgegen. Wli' 
blähen die Verwaltung einmal mehr auf. Auch wenn der ent
sprechende Aufwand aus dem Abgabenertrag gedeckt wer
den. soll, steigen .Staats- und Fiskalquote trotzdem an. 
Statt den bereits von Kollege Merz beschworenen Subventi
onsdschungel zu lichten, gehen wir an die Schaffung neuer 
Subventionen. Diese soUen allerdings zeitlich limitiert sein 
und später in der 0kologischen, fiskal- und staatsquotenneu
tralen Steuerreform aufgehen. Aber,es glaubt doch hier kein 
Mensch daran,· dass einmal eingefahrene, wohlvertraute 
Subventionen gegen den selbstverständlichen Widerstand 
der Proffleure je wieder abgeschafft werden können. Man 
wird sie dann einfach tel quel in die Okologische Steuerreform 
einbauen. 
4. Es ist bereits von Kollege Merz angedeutet worden; ich zi
tiere eine Aussage von Bundesrat Vllliger in der «Aargauer 
Zeitung» vom 17. Februar 1999: «Eine Steuer ist immer eine 
Steuer und wachstumsrnässlg immer hemmend.» Auch 
wenn sie hier im adretten Mäntelchen einer wohlgemeinten 
Förderung emeuerbarer Energien daherkommt, kräftig unter
stützt von der Alpen-OPEC: «Man merkt die Absicht, und 
man ist verstimmt.» Ich glaube, der Vers stamnit von Busch. 
5. In der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftspolitik sind nicht 
neue Steuern und Abgaben von hoher Aktualität, sondern die 
von der FDP der Schweiz zu Recht erhobene Forderung 
nach einem Steuer- und Abgabenstopp; dies sage ich nicht 
zuletzt an die Adresse meiner Kolleginnen und Kollegen in 
der Kommission. Alle Vorstösse für neue Belastungen des 
Portemonnaies des Bürgers und der Wirtschaft sind zu Jas 
gem, zu schubladisieren und In die breHe Auslegeordnung 
für eine neue Bundesfinanzordnung einzubringen, wenn sie 
nicht schon vorher als wenig überzeugend und aussichtslos 
als erledigt abgeschrieben werden können. 
Das beantrage ich Ihnen für die Verfassungsgrundlage, zu ei
nem FAB. Wehret den Anfängen! Stimmen wir den Strei
chungsanträgen Merz und Jenny zur Übergangsbestimmung 
und damH implizit zum Förderabgabebeschluss zu. 

Spoerry Vreni · (R, ZH): Als Mitglied der vorberatenden Kom
mission äussere ich mich ausschliessßch zu den Anträgen 
Jenny und Merz einerseits und Bloetzer und Maissen ande
rerseits. 
Die Kollegen Jenny und Merz wollen auf Jegliche Energieab
gabe verzichten .. Die Minderheit unserer Kommission schlägt 
0,4 Rappen pro Kilowattstunde vor. Die Anträge Maissen und 
Bloetzer verlangen gar 0,6 Rappen pro Kilowattstunde. Diese 
Anträge - einerseits gar nichts, andererseits das Dreifache 
der Kommissionsmehrheit - zeigen eigentlich, dass der An
trag der Kommissionsmehrheit, die 0.2 Rappen, befristet auf 
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1 o Jahre, vorsieht, angesichts der poiitischen Gegebenhei- gegangen Ist Wer investiert, muss das Geld wiedererarbei-
ten massvoll ist · ten, um die Investition ·zu.amortisieren. Weitere Fortschritte 
Ordnungspolitisch - das mOchte ich betonen - habe ich für im Umweltschutz kann man zudem nur erreichen, wenn auch 
die Anträge Merz und Jenny sehr viel Verständnis. Es ist In wieder neue Technologien zur Verfügung stehen. 
der Tat nicht wegzudiskutieren: Auch mit dem Ar)trag der Wenn Hei:r Frlck sagt, wir müssten daran denken, der FAB 
Kommissionsmehrheit erheben wir während einer Dauer von sei ein Gegenvorschlag zur Solar-Initiative und deswegen 
10 Jahren eine neue Abgabe oder Steuer Im Umfang yon würden 0,2 Rappen nie reichen, dann muss ich sagen: Die 

. 300 Millionen Franken. Das macht von der Belastung her Solar-Initiative verlangt erstens nur 0,5 Rappen, und man 
keine Freude'. Da stimme ich meinen Kolllil{len zu. Aber lei- kann .nat0rl!ch nicht den FAB gegenüber der Solar-Initiative 
der politisieren wir nicht imluftleeren Raum. Ich ~te Sie isoliert betrachten. 
daran erimem, in welchem politischen Umfeld unsere Kom- Wir haben in der Zwischenzeit eine LSV A in Kraft gesetzt, .wir 
mission ihren Entscheid gefällt hat und wie g~g dieser haben ein CO:r-Gesetz in Beratung, wir haben helJ):e morgen 
Entscheid der Mehrheit der fommlssion $Ich vorn EAB un- einer Grundnorm zugestimmt, .die einen gewaltigen Vorteil 
terscheidet. zugunsten der erneuerbaren Energien bringen wird, und Herr 
Sie erinnern sich, dass der Nationalrat unter Vorwegnahme Merz hat absolut zu Recht darauf hingewiesen, dass wir zu-
der.Solar-Initiative im Rahmen des Energiegesetzes den An- dem noch beträchtliche Gelder für die Energieforschung auf-
trag Suter/David angenommen hat, wonach während 25 Jah- • wenden. Wenn man das alJes zusammenzählt, dann muss 
ren 0,6 Rappen pro Kilowattstunde auf .den nlchtemeuerba- Ich sagen, dass ich den Antrag der Met'lrheit gerade noch mit 
ren Energien abgeschöpft werden. Das entspricht einer Be- vertraten kann; was mehr ist, lehne ich ab. 
lastung von annähernd 1 MIiiiarde Franken pro Jahr oder von Ich .möchte aber gegen Ober den Herren Marz und Jenny, die 
fast 25 Milliarden Franken ~- Dieses Geld sollte in Form • gar nichts machen wollen, folgendes in Erlnneruhg rufen; Der 
von Subventionen, im wesentlichen für die Anwendung der Unterschied zwischen dem EAB und' dem FAB macht Immer
Solartechnik und von Energiesparrnassnahmen, verwendet · hin etwa 20 Milliarderf'Franken aus, die nicht abgeschöpft 
werden. · würden; beim EAB werden insgesamt rund 25 Milliarden 
Unser Rat hat dieses Vorhaben Im Rahmen des Energlege- Frankan verlangt, bei · uns . wären es 3 Milliarden. Kollege 
setzes ganz deutlich abgelehnt, mit nur wenigen uirterstilt- Maissen verlangt während .15 Jiahren 900 MHlionen Franken, 
zenden Stimmen. Dieses überaus klare Resultat des Stände- also auch total 14 Milliarden Franken. Auch hier liegt zum An-
rates hat aber den Nationalrat Oberhaupt nicht .beeindruckt. trag der Kommissionsmehrheit ein Unterschied von 11 Milli- , 
Das Projekt wurde nicht etwa zurückgenommen oder rilodifi- arden Franken vor, die aus der Volkswirtschaft nicht abge- , 
ziert, sondern lediglich aus dem Energiegesetz ausgeklarn- schöpft Wlirden. · 
mert und· In einen selbständigen Bundesbeschluss umge- Wenn Ich die Vorgaben sehe, die im Nationalrat bewißigt wor-
wandelt. An der Höhe und an der Dauer der Abgabe hat sich den sind und· hier gefordert werden, dann kann ich nur wie-
dabei nichts geändert; lediglich der Verwendungszweck derholen, dass der Antrag der Mehrheit als politisch massvol-
wurde noch etwas erweitert. Dieser $()genannte EAB hat Im ler Kompromiss bezeichnet werden kann. 
Nationalrat eine qualifizierte Mehrheit erzielt. Er.wurde dort Etwas weiteres muss ich festhalten: Man kann uns, anders 
mit Ober 100 Stimmen gutgeheissen. als dem Beschluss des Nationalrates mit detn EAB, nicht vor-
Daneben sind zwei Volksiflitlativen hängig, die entweder werfen, dass wir ein helles Subventionskarussell mit all den 
massive Abgaben auf der ~rgie und/oder eine massive bekennten und - auch aus meiner Sicht- völlig unerwünsch-
Einschrlnkung des Energieverbrauches ~erlangen. Unter ten Folgen in Gang setzen würden. Was wir tun, ist, dass wir 
dieser Vorgabe war in unserer Kommission _ein Antrag, nur .auf Zeit beschränkte und Im Betrag limitierte Starthilfen für er-
dleGrundnonnzu'erlassen, nlcht mehi" mehrheitsfflhig. Sogar neuerbare Energien und eine gewisse Abfederung für den 
bei der Förderabgabe war es alles andere als einfacl:l und tiefgreifenden Wandel im Strommarkt anbieten. Ich gebe 
nicht zuletzt der geschlossenen Stimmabgabe der FDP-Ver- geme zu, dass auch dies ordnurigspolitisch nicht ganz lupen-
treter in der Kommission zu verdanken, dass die massvolle rein ist, aber es ist immerhin zu vertraten. · 
Lösung mit 0,2 ·. Rappen pro Kilowattstunde, befristet auf · Herr Plattner hat einen englischen Experten zitiert.. Ich kann 

· 10 Jahre, zum Schluss eine Mehrheit gefµnden hat, und Z)Nar. · Ihnen mit einem schweizerischen Experten dienen. In der 
eine sehr knappe Mehrheit · Broschüre von Herm Kohn mit seinem Vortrag «Vom Wirr
Die Minderheit der Kommission, welche sich für eine Abgabe · warr In der Scnweiier Energiepolitik», die Ihnen wahrschein-
von 0,4 Rappen und somit für rund 600 Millionen Franken zu~ Reh zugestellt worden ist, können Sie folgendes nachlesen: 
sl.tzlicl:le Belastung pro Jahr einsetzt, ist stark; «Altematlve, erneuerbare Energien wie die Solarenergie för-
lch stehe zum m0hsam gefundenen Kompromiss In der Kom~ dem, ist' kein SCindenfaJI. Sie sollen eine Chance haben. In 
J!llssiOn, aber ebenso deutlich halte ich hi~fest, dass Ich die der internationalen Energiedebatte. hat sich aber die Einsicht 
Ubergangsbestimmung·in der Bundesverfassung und damit durchgesetzt, dass unwirtschaftlichen Energieträgern -wie 
den Förderabgabebeschluss (FAB) ablehnen werde, wenn willkommen sie auch sein mögen ..;. zwar eine Starthilfe, das 
der Antrag d~ Minderheit rrilt 0,4 Rappen in diesem Rat ob- heisst zeitlich befristete .Subventionen zur Er1elchtel'!,lng des 
siegen sollte. . • Markteintrittes, gewährt werden sollen, aber keine Dauersub-
Eln paar Worte zu Herm Frick, auch wenn er nicht da Ist; Er ventionlerung über Jahrzehnte, wie dies das Volksbegehren 
hat den Antrag der Minderheit mit der BegrQndung verteidigt, fordert. Dies würde zu Marktverzerrungen und Fehlallokatio-
die zusätzliche Belastung spiele kell)e so grosse Rolle; man nen bedeutender Mittel führen.• . . . 
solle daran denken, wie sich die Spotpreise auf den Welt- Im gleichen Vortrag sagt Herr Kohn, dass in versci,ledenen 
märkten Indem. Die Spotprelse sind für alle gleich; das sind europilschen Ländern u.nd aucl:l In den USA der Ubergang 
gleich langen SpiEiSSe für alle Unternehmen weltweit, die mit von geschlossenen zu kompetitiven Märkten im Energie-
Energie arbeiten. Wenn wir eine zusätzliche Belastung ein- bzw. Strombereich abgefedert werde. Es sind genau diese 
führen, ist das eine zusätzliche Wettbewerbsverzerrung. beiden Gedanken, welche die Komrlllssion mit der Ober-
Es wurde argumentiert, was denn mit den Kursschwankun- • gangs~mmung und dem FAB aufnimmt 
gen $81, die hätten wir Ja auch, ·und zwar viel grössere. Ja, ha- Des welterel'.l Ist folgendes für mich ganz wichtig und erleich-
ben wir! Aber das ist doch keine Rechtfertigung, auch noch tert mir, die Übergangsbestimmung und den FAB mitzutra-
hausgemachte Wattbewerbsverzerrungen zusätzlich einzu- gen: . 
führen. . 1. Wir haben gegenüber dem EAB des Nationalrates bei der 
Es wurde weiter gesagt, die Unternehmen hätten noch ein Verwendung des Geldes ganz deutliche Verbesserungen an-
gewaltiges Sparpotential, die· sollten investieren. Wer das gebracht. Ich möchte zu~ Herrn Merz sagen: Die Winden-
sagt, hat, glaube ich, nicht zur Kenntnis genommen, was die · ergte ist expressis verbis a1,1Sgeschlossen - wenn man das 
energleintensiven U~mehmungen In diesem Land zur En- so S11gen darf. Ich verstehe auch Ihren Vorwurf nicht ganz, 
ergieeffizienz bislang beigetragen haben und wie enorm der wir hätten aifl eneraieintensiven Branchen . «Oberrollt» und 
Energieverbrauch pro produzierter Produkteeinheit zurCick- keine RCicksicht auf (lie. Wettbewerbsfähigkeit der schweize-
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rischen Wirtschaft genommen. Wir haben, im Gegenteil, für 
die energieintensiven Betriebe in Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung und diesen Betrieben eine massgeschneiderte 
Lösung gefunden, die von diesen ausdruckllch gutgeheissen 
und mitgetragen wird. . 
Der FAB verhindert Jegliche Wettbewerbsbeeinträchtigung 
der energieintenslven Untemehmen, die "!it dem Ausland in 
Konkurrenz stehen. Damit erfüllen die Ubergangsbestim
mung und der FAB ein für mich zentrales Anliegen an eine 
Energieabgabe. 
2. Wir haben die Vollzugstauglichkeit verbessert; der Bericht
erstatter hat eingangs darauf hingewiesen. 
3. Wir haben sichergestellt, dass bei Inkrafttreten der Grund
norm das Geld für den FAB aus den Mitteln messen wird, wel
che mit der Grundnorm aus dem Energiesektor abgezweigt 
werden. Ene Kumulation von Abgaben erfolgt nicht 
4. Wir haben den Zweck des FAB so ausgestaltet, dass mit 
den vorhandenen Geldern allfällige Projekte im Rahmen von 
ccjoint implernentations» finanziert werden können. Ich bin 
sel;lr froh, dass auch der Bundesrat dieses Instrument als 
umweltpolitisch. höchst wirkungsvoll bezeichnet und es för
dern will. Es ist nämlich gar keine Frage, dass wir mit be
stimmten Investitionen im Ausland die COz-Fracht wesent
lich kostengünstiger reduzieren können, als dies in unserem 
Land mögflch ist Dabei können gleichwohl schweizerische 
Unternehmen mit ihrem Know-how und mit ihren Produkten 
zum Zuge kommen. 
In der Kommission hat uns Herr Botschafter Jeker ein eln
druckliches Beispiel dargelegt In Rumänien konnten mit ei
nem Aufwand von rund 800 000 Franken für den Bund Ober 
eine Sanierung von Femwärmesystemen 140 000 Tonnen 
CO:! reduziert werden. Die Reduktion der Tonne~ hat so• 
mit in Rumänien 11 Schweizerfranken gekostet In unserem 
COz-Gesetz wird mit einem entsprechenden Betrag von bis 

· zu 180 Franken pro reduzierter Tonne gerechnet 
Das Geld für dieses Interessante Projekt in Rumänien konnte 
im Moment aus dem Osthilfekredit genommen werden. So
bald man.aber im Bereich der «joint implementations» über 
die Pilotphase hinaus ist, dürfen diese Gelder nicht mehr aus 
den normalen Entwicklungshilfegeldern genommen werden. 
·Der FAB kann deshalb nach der Ausgestaltung der Stände
ratskommisslon eine Quelle bieten, um solche umweltpoli
tisch hochwirksamen Massnahmen zu treffen, welche es er
lauben, die Ziele des Kyoto-Protokolls mit vernünftigen Ko
sten zu erreichen. Wenn einem die Umwelt am Herzen liegt 
ist das Instrument det «Joint implementations» etwas ganz 
Wichtiges. 
Ich komme zum Schluss und zum FazH: Wenn Sie den FAB 

· in der Fassung der Kommissionsmehrheit ablehnen, ist alles 
wieder offen, dann werden wir uns weiter über den EAB strei
ten. Wir werden keine konkrete Antwort auf die Solar-Initia
tive haben. Ich teile die Meinung, die der Kommissionsspre
cher am Anfang geäussert hat Die Kommission hat es fertig-. 
gebracht, die fast zahllosen Vorstösse Im Energiebereich zu 
bündeln,,zu konzentrieren, zu reduzieren und in eine Rich
tung zu lenken, die vernünftig und vor allen Dingen auch vor
aussehbar ist. 
Wenn wir das nicht wollen, riskieren wir, aus ordnungspoliti
scher Grundsätzlichkeit in Schönheit unterzugehen und am-· 
Schluss das zu haben, was jedenfalls ich ganz sicher nicht 
will: Das ist ein EAB a la Nationalrat oder eine Solar- oder 
eine Energie-Umwelt-Initiative. Diese Vorschläge sind für 
mich in ihrem Ausmass nicht verhältnismässig. 
Aber wenn wir hier nicht einen kleinen Schritt In die - aus der 
Sicht der lnltlanten - richtige Richtung machen, riskieren wir, 
dass wir nachher wie bei der Alpen-Initiative etwas ganz Un
erwünschtes haben. 
Gleichzeitig möchte ich aber jenen, die 0,4 oder 0,6 Rappen . 
vertreten, sagen: Passen Sie auf, dass Sie die Medizin nicht 
überdosieren. Eine Medizin muss in homöopathischen Do
sen genommen werden. Wenn Sie zuviel wollen, kann die 

· Medizin lebensbedrohend sein. Ich WOrde Sie ermuntern: 
Finden Sie sich beim Vorschlag der Kommissionsmehrheit, 
dann geben Sie dem ganzen Projekt die Chance, mit mehr 
oder weniger Begeisterung, aber ohne allzu heftige Opposi-
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tion, am Schluss zu einem Ende zu kommen; sonst werden 
Sie mit vehementer Opposition rechnen müssen. 
Ich bin nicht sicher - da hat Herr Marz recht -, ob die Bevöl
kerung heute bereit ist, weitere Steuerabgaben .in diesem 
Ausmass zu bewilligen, besonders solche, bei denen es Ih
nen nicht gelingen wird, zu beweisen, dass die Effizienz des 
Einsatzes und die Unerlässlichkeit der Notwendigkeit fOr 
diese Mittel gegeben sind. 
Nochmals: Ich stehe zu den Anträgen der Kommissions
mehrheit, wie wir sie uns hart abgerungen haben. Aber ich 
sage nein zu allem, was weiter geht 

Marty Dick (R, Tl): Lorsque l'on parle de politique de l'ener
gie, c'est toujours un peu comme lorsqu'on parle de relig!on: 
II y a un rite et des professions de foi; on parle beaucoup et 
on sait pertinemment que las gens qui nous ecoutent ne 
changeront de toute fElQOll pas d'idee. II est cependant inte
ressant de remarquer Ja dffference de ton et d'ambiance qu'il 
y a par rapport aux debats d'il y a deux ans, dans cette mäme 
salle, sur las themes energetiques. On peut dire qu'il y a µne 
amelioratlon du climat, une plus grande prise de conscience 
de l'importance de fenjeu energetique. 
Je parlals de profession de foi et de foi: je constate qua l'ex
ces de foi fait souvent perdre le sens de 1a realite et Indult a 
1a fausser'. J'en veux pour preuve les calculs qul ont ete pre
sentes ces jours derniers dans la presse et dans de nom
breux ecrits qul nous ont ete envoyes sur. les consequences 
qu'aurait l'lntroductlon de la taxe telle qu'elle a ete votee par 
le Conseil national. Tout recemment encore, dans une confe
rence de presse ä Zurich, on parlait cl'une Industrie active 
dans le domalne textile et on disait qua, pour cette petite In
dustrie, l'introduction de la taxe aurait provoque une augmen
tation de 300 000 francs par annee de ses charges, ce .qui 
etalt insupportable. Or, si on anaiyse - jene vais pas vous 
faire Ja demonstration, mais je suis toujours a dlsposition 
pour vous la faire - et si on fait le calcul correctement sur les 
donnees qua cette entreprise a. elle-mäme foumles, en rea
lite la charge supplementaire n'est pas de 300 ooo,francs, 
mais de 24 400 francs, c'est-a-dlre douze fols moins qua ce 
que l'on a raconte dans las rnedias. Et de tels exemples pour
raient &tre multlplies a l'infinl. On oublie simplement que les 
gros consommateurs d'energie ont un regime special; et 
cela, dans las exemples cites, on l'a oublle systematique
mentl 
Mäme si on regarde las autres biens de consommation im
portants, on voit que la taxe - et je parle toujours de 0,6 cen
time par kilowattheure - n'a pas les consequences renver
santes qu'on veut blen dlre. 
Par exemple, pour une tonne de ciment, apres six ans, on 
aurait une augmentation de 90 centimes partonne, ca qui fait 
30 centimes pour la tonne de beton. Je crois qu'on devrait re
tablir une certaine vertte sur les consequences de ces taxes! 
On a aussi dit, et on y a deja repondu - je ne m'y attarderai 
donc pas longtemps - 1 qua nous somrnes les seuls en Eu
ropa. Ce n'est absolument pas vrail II y a tout un immense 
'mouvement qui se manifeste au plan europeen, une nou
velle conscience en mattere d'energle. Dans de tres nom
breux pays, on a deja adopte ou on s'apprAte a adopter das 
mesures telles qua las nötres, et Je ne vois pas pourquoi la 
Suisse devralt attendre qua tous les autres ralent fait avant 
de faire le meme pas. Le rapporteur l'a deja rappele: au ni
veau des prix des huiles · minerales, nous sommes le pays 
qui a las prix las plus bas de toute l'Europe - sfmplement 
pour rappeler que, lorsqu'on parle des famelJX «gleich lange 
Spiesse», II faut aussi voir lorsqu'on est nettement avantage 
chez nous. 
Je crois - et Q8 doit itre rappele !:ras clairement- que ce qua 
nous falsons avec nos ressources energetlques aujourd'hui 
n'est guere responsable. Le Jugement historique sur notre 
generation sera severe. t.es emisslons de C02 ont augmente 
d'une faoon spectac:ulaire pendant les dernieres decennies; 
le taux d'approvisionnement propre en energle a baisse 
cl'une ~n tout aussi spectacl,llaire; M. Flick l'a !:ras bien 
rappele, plus de la moltle de l'energle consommee. c'est de 
renergie de pertel Un gaspillage .absolument formidable! 
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Qu'est-ce que l'on a falt II y a quelques mois? On a vote ici sont des coats qui retombli:lnt sur l'ensemble du pays et sur 
mäme une nouvelle COnstltution federale.qui sera soumise l'ensernbiedel'economie. Decescoats, personneneveuten 
au peuple. Dans cette Constitution f6derale, permettez-moi parler. Est-ce qua le prix de l'energie est si (ondamental et si 
de vous le rappeler, on declare, dans le preambule: «Cons- determinant pour l'economie? Moi, j'ai vecu un cas qui m'a 
cients de leur responsabilite envers 1a Creation •••• cohscients ouvert les yeux. Je l'al deja cite et je le recite: Quand il a fallu 
•••• de leur devoir d'assurer leurs r'8ponsabilites envers les choisir entre Bodio et Gerlafingen, Montefomo payait r~ner-
generations futures»; a rarticle 2 ou l'on parle des buts, on gie electriqae au Tessin nettement molns eher qu'a Gerlatln• 
dit: «Elle (la COnfederation) favorise Ja prosperite commune, gen, pourtant c'est Gerlafingen qul a ete choisi. Cela poul' 
le developpement durable". Eh bien, jene crois pas qu'avec vous dlre que, malgre le fait qua la fabrication de racier est 
la situation actuelle, avec 1a politiqUe energetlque · actuelle, une des lndustries qu'i consorhment le plus d'energie electri- . 
l'on remplisse ces mandats constitutionnels. qua, c'est l'endrolt oo las prix de l'energie etalent nettement 
D'aißeurs, bien qua le peuple n'alt pas encore accepte en vo- · superieurs qui a ete choisi. Je ne clte pas cet. exemple poiJr 
tation la nouvelle constltution, en 1971 II a votli a une majorite nier l'importance du prix de l'energie, mais pour relativiser et 
de 92 pour cent en faveur de l'artlcle 24eepties qui est fonda• nuancer 1a ou les nuances ont souvent ete oubliees dans ce 
mental pour 1a protection de l'environnement et qui constitue, debat . 
comme l'a rappele le rapporteur, une base constitutionnelle Un pays avec une bonne protection de l'environnement, un 
plus qua suffisante pdur ce qua nous. voulons faire aujour- pays avec une technologie de pointe en mati~re energetlque 
d'hui. · constitue 1a mellleure conditicm-cadre. pour . urte economle 
· Eri 1990, 71 pour cent des Suisses ont dit oul.au nouvel arti: .moderne et une econonile qul salt regarder vers le futur. Ce 
cle constitutionnel sur l'energie. C'etait - et c'est le Conseil qui me trouble et me choque un peu, c'est qua, quand on 
federal qui l'ecrit dans le message qui nous est adressa ~ la parle des interäts de l'economie, on sert les lnterats de l'eco
votation la plus importante de toute rhistoire de ta polltique nomie boutlqulere d'aujourd'hili, alors qu'on ne se rend pas 
eriergetique de notre pays. C'est.ce que dlt le COnsell federal. c;ompte qu'on est en train d'accumuler des dettes qu'un Jour 
Heia&, la sulte donri~ ä cet article est plus que modeste, on devra payer. Ces tonnes d'emissions de C02 dolvent .itre 
pour ne pas dire nulle, vu qu'en 1960 on deversait 18 millions eliminees, si on ne veut pas qua tout un systeme ecologlque 
de tonnes de C02 dans l'atmosphere et qu'aujourd'hui on en · sott detrult . 
deverse 44 millions de tonnes. Alors, le moment est venu · Des lors, il est important de voter la norme constitutiohnelle, 
d'agir et d'aller au-delä de ces belles declaratio.ns deprincipe vu qu'on la veut Et si on vote cette norme constitutlonnelle; 
qua nous avons votees ä l'unanimite il y a quelques mois ici il est inutile de ~ter poui' une taxe de 0,2 centime par kilo-
meme. . • watthe1,1re, ce qui est, je le repete, un «Alibiübung», un exer-
La decision du'COnseil national me sernblait tout ä fait ade- · cice homeopathique. Je plalde donc principalement pour 1a 
quate et Je ne .vois pas tres blen pourquoi on doit creer une taxe de 0,6 centime par kllowattheure, subsidiairernent pour 
nouvelle base constltutionnelle. On veut ch~er une nouvelle celle de 0,4 centime par kilowattheure. 
oeuvre constitutionnelle, faisons donc encore cet exerclce de 
style; comme · t:a, on aura contribue ä apporter une pierre · Forstar Erika (R, SG): Ich habe bereits in der Debatte zum . 
supplemer'ltaire a redlfice constitutlonnel du pays. Mais cet Eintreten ausgeführt, dass Ich mich Jeder Erhöhung der Ab-. 
exerclce constitutlonnel ne doit pas devenlr un «Alibiübung». gabe Ober 0,2 Rappen pro Kilowattstunde widersetzen 
Le prel•ment d'une taxe de 0,2 centime par kilowatlheure, werde. Ich habe das auch ausfQhrlich begrQndet, möchte 
c'est, lalssez-moi vous le dlre, de l'hQmeOpathie pure. C'est · deshalb auf diese Argumente nicht mehr eingehen. 
mäme Interieur aux fluctuations du marche de Rotterdam. Si Eine Konsequenz höherer Abgaben möchte ich Ihnen· aber 
on veut vraiment, comme on le pretend de taute part, en.cou- doch noch vor Aug81'1 filhren, nämDch die Tatsache, dass mit 
rager l'usage rationnel de l'energie, si on v.eut vralm,ent, höheren Sätzen •die ökologische ·Steuerreform zumindest 
comme tout le monde le dit, prornouvoir l'innovaijon tectino- während einiger Zeit ,iyeitgehend ausser Kraft gesetzt würde. 
logique, si on. veut vraiment respecter les regles constitution~· Für eine Verringerung der Lohnnebenkosten von lediglich 
nelles que nous nous sommes donnees nous-märnes, il ne 1 Prozent ist eine Abgabe von mindestens 10 Prozent auf die 
taut pas seulement voter le principe de 11:l taxatlon des ener- nlchtemeuerbaren Energieträger nötig. Das ergibt eine Ge-
gies non renouvelables, il faut encore qua le systeme solt et- ~umme der Abgabe von 2,2 Milliarden Franken pro Jahr. 
flcace, et le,prtileveinent d'une taxe.de 0,2 centlme par kilo- Da die Wasserkraft und die energielntenslven Industrien von 
wattheure ne l'est certalnement pas. II ne Qanstitu.e pas une der Steuer verschont bleiben· und zusätzlich während einer 
veritable•altemative a l'inltiatlve solaire, et II ne respecte en Frist von 1 0 bis maximal 15 Jahren. ein Teil des Abgabeauf-
tout cas pas la volonte deja expriml§e du peuple suisse. ko~ filr Subventionen verwendet werden soll, dürfte so 
Je remarque entre parentheses qua le rapporteur a defendu viel von den 8nnahmen aus dem J:ltel «ökologische Steuer
brillamment, d'une f&90n absolument maglstrale, le preleve- reform» wegfallen, d~ l~dlich die Lohnnebenkosten 
ment de 0,2 centime par kilowattheure, mais qu'il a slgne · nur noch unwesentlich verringert werden könnten. ' · 
pour 0,4 centime par kllowattheure. • . • Wir würden der Bevölkerung also' mit der Grundnorm eine 

. A ceux qui lnvoquent toujours l'«Ordnun~lltik», falmerais Entlastung der\lVfrtschaft und derB0rgervon lohrineberiko-
dire - Je l'ai deja fall, mais repetita juvant - qu•on devrait stensowie Staatsquotenneutralität versprechen, während wir 
aussi l'invoquer lorsqu'on parle des centrales nucltiaires par . In Tat und Wahrheit einen vorObergehenden Umvertellungs-
exemple. Je vous rappelle qua c'est 1a COnfederation qul as- und Subventionsmechanismus In Gang setzten. Bel 0,4 Rasr 
sume les frais de responsabilite civile des centrales nucleai• pen pro Kilowattstunde wäre die Entlastung nach . meiner 
res, et ce h'est pas rienl C'est un montant qui est certaine- Schltzuhg noch gutje O,S Lohnprozente f0r Arbeitgeber und 
ment i:;uperieur au revenu de la taxe proposee aujourd'hul. Arbeitnehmer, bei 0,6 Rappen nur.noch etwa Je gut 0,2 Lohn-
Alors, si on veut faire de l'«Ordnungspolltik", II taut la faire prozente. Beider Bef!lrwoi'tung höherer Abgabesätze blei:-
partout et consEiquemment, et u .ne taut pas sortir du tiroir cet ben .somit ein Subventionstopf und falsche Anreizstrukturen. 
argument uniquement quand il convlent a ses .propa'es the- Deshalb bitte ich Sie,. die Schmerzschwelle nicht zu über-
ses. On pourrait aussi mentionner I' «Ordnungspolitik» .quand schreiten und bei einer Abgabe von 0,2 Rappen zu bleiben. 
on parle de garantie contre les risques a l'exportation. N'est- ' 
ce pas une forme de JUbventlon? Mol, Je suls pources lnstru- Rochat Erlt: (L, VD): Apres les appels au consensus de Mn;ie 
ments, mais alors jene vois pas pourquoi on l,s oublie quand Spo,eny, j'almerais tout de m&ne soutenlr:les propositlons 
t:a n'est pas en notre faveur et pourquoi on les invoque dans Jenny et Mea. II est vrai qua si nous suivons ces proposi
les autres cas. · · · · tions, nous allons decevoir ceux qui, parrnl vous, ont consa
La lol du ~e est-eße vraiment adequate torsq0'on parle crö passablement de temps a 1a preparatlon .du texte qul 
d'energies. renouvelables et d'energles. non renouvelables? nous est soumis. Nous allons rendre tres triste M. Marty, so:. 
Est-ce qu'aujourd'hul on calcule dans les prix !es degäts rement, et nous rendrions blen plus tristes aussi ceux qui, 
enormes qua produisent las energles non renouvelables? Ce . dans le cadre de l'lntroductlon d'une nouvelle taxe, es~rent 
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bien prelever au passage une part des mjllions de francs 
ainsi obtenas dans l'interet de leur entteprise, da leur region 
ou de leur cerole. 
Ces interets sont tres nombreux. La litterature que nous 
avons re<;1,1e en temoigne si necessalre, que la taxe soit eco
logique ou non. Malgre cette abondance de documentatlon, 
reconnaissons cependant que las buts de la taxe demeurent 
assez obscurs et-que .le mode de repartition de Ja nouvelle 
manne n'est pas suffisamment determine. S'il devait s'averer 
que nous penalisions notre economie d'un impöt supplemen
talre, dans le seul bul de proposer un contre-projet aux deux 
initiatives ecologiques, dites «energie et envlronnement» et 
«solaire», ce serait payer tres eher un rejet que nous pou
vons serieusernent attendre, sans contrepartle de nos conci
toyennes et de nos concitoyens, et que prevoyait d'allleurs 
deJa le Conseil federal. Ces demieres annees, nos conci
toyennes et nos concitoyens ont en effet manifeste 1a plus ex
Wme resistance a l'introductlon d'impöts nouveaux ou a l'ag-
91f!Vatlon des impOts existants, a moins que nous ne leur 
ayons falt miroiter de grands proJets, comme les nouvelles li
gnes ferrovlaires a travers les Alpes. Mais ici, pas de grands 
proJets, pas de grandes idees: il y a seulement un preleve
ment qui penalise une fois de plus les entreprises et les pla
ces de travall en Suisse et le consommateur final qui, en d6-
finltlve, va payer 1a f'acture. 
Cet lmpOt aura-t-11 reellement un effet incitatif? Alors qua 
nous avons su renoncer, dans la loi sur l'amenagement du 
territoire, a la competence federale et lalsserle soin aux pay
sans de determiner comment lls entendent produire, nous 
voulons aujourd'hui imposer a nos industries les bonnes et 
les mauvalses manieres d'ub1iser i'energie dont elles ont be
soin, qui plus est en les chargeant de coOts nouveaux. Bien 
s0r, 0,2 centlme par kilowattheure sera moins catastrophique 
que le 0,4 ou 0,6 centlme .par kilowattheure que proposent 
certains, mais ce seront tout de meme 300 milllons de francs 
qui seront retires de Ja substance vive du pays. 
lnterrogeons-nous alors sur leurs possibles effets: effet ga
rantl sur la reductlon des postes de travall et Ja perte de pos
tes de travall; effet douteux sur la recherche en energie dans 
laquelle nous investissons deja pres de 200 mlllions de 
francs par annee; effet paradoxal par la penalisatlon des pro
duits et de la place.economique suisse, quand chacun veut 
icl et allleurs 1a liberalisation des coOts de l'energie et la mon
dialisatlon des marohes. II nous faut denoncer les apötres du 
double dividende qui osent pretendre qu'on peut a 1a fois di
mlnuer la productlon et augmenter las emplois, ou, en le di
sant.differemment, ceux qui pretendent que les entreprises 
penalisees par Je prelevement d'une taxa sur l'energie s'y re
trouveront; par l'affectation de l'impOt sur l'energie aux assu
rances soclales. II y a 1a une certalne forme d'intoxlcation. 
Je vous recomrnande donc d'adopter la proposition Jenny. 

Dfe Beratung dieses Geschäftes whrf unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.05 Uhr 
La. seance est levee a 1 s h os 
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Energie-Umwelt-Initiative. 
Solar-Initiative , 
Initiative energle et envlronnemt,nt. 
Initiative solalre ', , 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 109 hlervor-Volr page 109 cl-:devant , 

B. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «ftJratnen Sotar
rappen (Solar-Initiative)» (Forts.etzung} 
B. Arrlte federal concemant /'initiative poputalre «pour rlntro
duction d'UII centime sot~re (Initiative sotalre)» (sulte) 

Art. 1aAbs; 2 (Fortsetzung)-Art. 1a at. 2 (sulte) 

Prislden1: Wir bereinigen den Text des Gegenentwurfes un
ter dem Vorbehalt der Abstimmung Ober den Antrag Jenny/ 
,Merz, der einen Gegenentwurf generell ablehnt 

Leumann Helen , (R, LU): Die Grundnorm Ist unbestritten. 
Darüber haben wir gestern abgestimmt, unddaruber sind wir 
uns ilp Ständerat einig. Problematischer hingegen wird es bei , 
den Ubel'g8'1gsbestimmungen. Da soll als Gegenvorschlag 

, zur Solar-Initiative eine auf zehn bis fünfzehn Jahre befristete 
Abgabe auf nichterneuerbaren Energien eingeführt werden. 
Der Ertrag soll der Fi,'irderung erneuerbarer Energien, der 
Energienutzung oder der Erhaltung der Wasserkraft dienen. 
Dass hier verschiedene Interessen aufeinanderprallen, Ist 
fast selbstverständlich, denn die. einen - die Bergkantone 
oder gewisse Branchen - freuen sich auf Mehreinnahmen, 
während andere die Mehrbelastung fürchten. Denn wir spre- , 
chen hier von einer zusätzlichen Steuer, welche als Subven
tion an gewisse Kreise zuruckfliessen soll, während bislang 
immer von Lenkungsabgaben die Rede war, deren , Ertrag 
vollumfängßch durch die Senkung bereits bestehender Abga
ben an Wirtschaft und Bevölkerung zuruckeratattet werden 
sollte. Ziel einer Lenkungsabgabe war bislang eine Reduk
tion der Schadstoffe durch Erhöhung der Ressourceneffi
zienz und eine absolute Verringerung des Verbrauchs von 
Ressourcen, eJne Haltung, die von breiten Kreisen auch ak~ 
zeptlert wird. . 
Energie Ist für die Wirtschaft. ein kostenintensiver Produkti
onsfaktor, bezahlt man doch in der Schweiz Im Vergleich zu 
anderen europäischen Ländern, h8t.lptsächllch für die elektr!-. 
sehe Energie, sehr hohe Preise. Durch die Marktöffnung Im 
Strombereich erhofft sich die Wirtschaft eine Kostensenkung. 
Die Einführung einer Energieabgabe, welche nicht wieder z.u
riickfliesst. bewirkt jedoch das Gegenteil, was sich d!J!Chaus 
nicht positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit und. den Arbeits
markt auswirken wird. Es Ist zwar rlchtlg, dass d.er Entwurf 
eine teilweise Befreiung von der Abgabe bei energieintensl
ven Betrieben vorsieht, aber die Mehrzahl unserer KMU fällt 
nicht unter diese Befreiung. Es Ist ebenfalls richtig, dass der 
Vorschlag der UREKsSR bedeutend tiefer Ist als die Version 
des Nationalrates. Wenn ich aber die FOlle der Anträ~ b&
trachte, so fürchte ich, dass .wir nicht bei den vorgeschlage
nen 0,2 Rappen b[efben werden •. Jede kOnstJiche Verteue-

, rung des ProduktlonsfaktOrs Energie, welche nicht europa-
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weit abgesprochen ist oder nicht wieder an die Wirtschaft zus 
ruckfliesst, ist deshalb, abzulehnen. : . -
Im Kanton L1,1Zern haben wir Unternehmen aus der Stahl- und 
Paplerindtistrie und a~ der Chemie. Auf eindrückliche 
Welse wird deutlich, wieviel diese beiden Branchen in den 
letzten Jahren bereits für diet Reduktion des Energiever-

, brauchs und gleichzeitig für die Umwelt getan .haben. Der 
Einwand, der gestem gemacht wurde,. dass nämlich unsere 
grosse Stahlindustrie. und lll'JSere grosse Chemiei!ldustrie 
nicht unter diese.Beschränkungen fallen, Ist richtig. Hingegen 
werden alle Zulieferbetriebe, alle Kleinbetriebe, die von die
sen Betrieben abhängen, darunterfallen. Einmal mehr mOs
sen sie nun für Mehreinnahmen sorgen, damit andere Bran
chen dank Subventionen Oberleben können. Dies bringt we
der einen Wettbewerbsvorteil noch einen Innovationsschub 

, mit sich. Wenn eine solche Abgabe schon erhoben wird, 
dann müsste der Ertrag in die For$chung fliessen, damit 
unproduktive oder zu teure Energieträger den Durchbruch 
schaffen, um Im internationalen · Wettbewerb bestehen zu 
können: Alles andere. widerspricht den Grundprinzipien der 
Marktwirtschaft und wird sich letztlich rächen. 
Obwohl der Antrag der UREK-SR vernünftiger Ist als der Be
schluss des Nationalrates, werde ich trotzdem den. Antrag 
Merz auf Ablehnung der Übergangsbestimmungen unterstüt
zen, und zwar weil diese nicht das beinhalten, was bislang 
galt. Sie beinhalten es nicht, weil das Ziel nicht die Verminde
rung von Umweltbelastungen Ist, sondern die Einnahme von 
neuen Steuern, und weU sich gewisse erneuerbare Energien 
ungünstiger auf das betreffende Nachhaltlgkeitspostulat aus
wirken können als herkömmliche Energien. Sie beinhalten es 
wlrtschaftspolltisch nicht; weil dies die Industrie, vor allem un
sere KMU, einmal mehr belastet, und weil der Betrag auch 
hier nicht zuruckfliesst;also nicht wieder in die Wirtschaft aus

. geschattet wird. Schlussendlich beinhalten sie es auch sozi
alpolitisch nicht, weil vor allem die Haushalte einen GJ'OS13teil 
der Kosten übernehmen milssen. Hier trifft es einmal mehr 
diejenigen, die den Rappen zweimal umdrehen mOssen. 
In diesem SIM unterstiitze Ich den Antrag Merz. 

Brunner Christiane ($, GE): Je soutlens quant ä mol les pro
positions prevoyant de fixer la taxe a o,6 ou en tout cas a 0,4 
centime par kilowattheure pour deux raisons: · 
1. Contrairement a ce qul a ete dit par de nombreux Pl'89Pi•_ 
nants, la taxe aura des effets tres positifs sur .Ja competitivite. 

· 2. J'estlme que 1a taxe sera creatrice d'emplois; fl condition 
toutefois que les recettes solent sufflsantes et d'un montant 
~ eleve pour deployer les effets que nous en attendons. 
Dans ce sens-la, une taxe de 0,2 centime par kllowattheufe 
seralt tres•nettement insulfisante. · 
Le competitlvite de. !'Industrie suisse sera arnelloree gräce a 
la situation du dweloppement de technologles. modernes 
provoquees par cette taxe,. que ce soit dans rindustrie des 
machlnes, de l'electronique, des secteu"' artisanaux tels que 
le chauffage, Ja Ventilation, les Installations san!Wres. II est 
primoi:cJial pour les entreprfses suisses d'avoir une longueur 
d'avance sur le marphe mondial, si alles veulent rester con
currentielles. Les. exemples de developpement de technolo
gie/S a 1a fols fonctionnelles et ecologiques sont tres.nom: 
breux; je pense a 1a gestion. plus rationnelle E!t plus efflcace 

· des ressources energetiques existantes, a Ja gestion electro
nique de. processus energetlques, a des systemes modernes 
de chauffage, de ventilatlon et d'oohanges thermiques, ou 
encore a toute firidustrle de l'isolation. 
A moyen terme, ra taxe energetiq1.19 constitue aussi un excel
lent instrument de promotlon economique, m&ne .si -dans 
l1mmedlat eile represente 'Une charge supplementaire pour 
les entreprises et les menages; A plus longue eoheanee, les 
effe1s seront benefiques. La reduction de la consommation . 
glQbale des energles oon renouvelables et le developpement 
de sources d'energles de rechange feront diminuer notre d&" 
pen~ance des lrnportations de retranger. Contralrement a ce 
que fal beaucoup entendu hier, on n'enleve rien a la subs
tance de notre economie. Au contralre, on lui injecte des 
moyens nouveaux en faveur' d'urte promotlon de l'economie, 
et surtout en faveur d'une promotion des emplols. 



Tai<es sur l'energie 

Ce qui m'importe le plus, c'est Justement qu'a court terme, 
ces developpements nouveaux auront pour effet de generer 
des emplois. Les specialistes chiftrent a des dizaines de mil
liers les emplois que l'on peut creer, par le bials des investis
sements flnanciers, avec les recettes de la taxe sur l'energle. 
Dans 1a technique de l'habitat, par exemple, on peut l'affir
mer, II y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui 
pourront se developper gräce a cet instrument nouveau. Ces 
emplois profiteront directement a notre economie et a l'Etat, 
,car le plein emploi n'estd'allleurs pas uniquement une reven
dication soelale ou une revendicetlon syndicale, il constitue 
un element essential pour assurer la bonne sante de notre 
marchl! interieur, gräce a l'amelioration du pouvolr d'achat, et 
gräce aussl a l'augmentation des recettes flscales. 
Si Je suis sensible a l'argumentation develop~ hier par 
Mme Spoerry, nous invitant a adopter Ja variante homeopa
thlque pour que le projet puisse passer, je dois dire aussi que 
l'homl!Opathie est en falt un traltement contre les maladies; 
or, je ne suis pas sOre que le traltement soit aussl valable 
pour la politique energetlque, qui touche de si pres 1a politi
que economlque au sens large. 
C'est dans ce sens-la que Je plaide en faveur des deux pro
positions de minorite. 

Delalay Edouard (C, VS): Je n'avais pas l'intention d'interve
nir dans ce debat, mals certaines affirmations qui ont l:3te fai
tes m'y obllgent Je voudrais en particulier revenir sur l'affir
mation de M. Hofmann, ancien directeur de l'energie du can
ton de Zurich, qul a proJ:)()Sl§ de revoir cette questlon lors de 
l'examen de la loi sur l'ouverture du marche de l'electricite. Je 
voudrais rappeler que la consultation au sujet de cette lol a 
tres clairement demontre qu'll n'y a pas d'autre solution pour 
sauver certains amenagements hydroelectriques que, dans 
1a perspective d'une ouverture des marches, de taxer le ma
zout, le gaz et l'energle nucleaire. 
D'allleurs, je veux rappeler aussi que la Conference des di
recteurs cantonaux de l'energle est en faveur de l'ouverture
des marches de l'electricite,. d'un.e ouverture rapide, large, et 
d'une taxe sur les energies fossiles et nucleaires de 0,6 cen
time par kilowatlheure. La decislon a ete prise par cette con
ference speclalisee, par 17 voix contre 4: 
Je voudrais juste mettre aussi en evidence une question de 
politique regionale dans ce debat II taut bien voir qu'en cas 
d'ouverture des marches de l'electricite, va e,aster un dese
quilibre en defaveur de la Suisse occidentale en ce qui con
ceme les prix de l'electricite, et que la taxe est de nature a 
equilibrer les coOts de l'energie 8!,ltre les diverses regionsdu 
pays, et cela en vue d'un developpement economique et In
dustrie! plus homogene dans l'ensemble de la SUisse. 
C'est pour cela que je suis favorable a une loi simple sur le 
marche de l'electricite, a une ouverture rapide et lerge pour 
que nous puisslons profiter des effets de la concurrence. Je 
suis egalement pour favoriser les forces hydrauUques 
comme source indigene propre et renouvelable afln de maln-. 
tenir, de la sorte, la creation de places de travall dans notre 
pays et d'eviter des delocaflS8.tions. 
Ce sont ces simples observations que je voulais · faire, plai• 
dant ainsi en taveur d'une taxe sur ces elements d'energie. 
Je vous lnvite donc a sulvre tout au moins la proposition de 

• minorite de 1a commission, voire mime les propositions 
Maissen et Bloetzer. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Ich habe Ihnen bei der Ein
tretensdebatte gesagt, dass es finanzpolitische Oberlegun
gen waren, die den Bundesrat sainerzeit bewogen haben, 
keine Gegenvorschläge zur Solar-Initiative und zur Energie
umwelt-Initiative zu machen. F0r die vom Bundesrat beab
sichtigte neue Rnanzordnung. mit ökologischen Anreizen ist 
nun aber die Grundnorm, die Sie vorschlagen, eine gute Ba
sis und gleichzeitig auch ein Gegenvorschleg zur Energie
Urnwelt-lnltlative. 
GestOtzt auf die Beratungen Ihrer Kommission, aber natOrlicl'! 
auch auf die Entscheide des Nationalrates, hat sich der Bun
desrat für eine Abgabe in der Grössenordnung von 0,2 biS 0,3 
Rappen pro Kilowattstunde - mit einem Ertrag also zwischen 
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320 und 480 Millionen Franken - ausgesprochen. Das hat er 
Ihrer Kommission schon letzten Herbst schriftlich mitgeteilt 
Bel dieser Grössenordnung kann nicht von einem Subventi
onsdschungel gesprochen werden, wie das geschehen ist 
Der Vergleich mit der Landwirtschaft ist ein wenig weit herge
holt Bel der Landwirtschaft geht es immerhin um einige Mil
liarden Franken, und das seit vielen Jahrzehnten; hier geht 
es jetzt einmal um 320 bis 480 Millionen für eine Zeit von 
zehn bis fünfzehn Jahren. Auch bez0gUch des Zeitraumes 
schliesst sich der Bundesrat also den Vorstellungen Ihrer 
Kommission an. · 
Per Bundesrat möchte im Gegensatz _zum Antrag Hofmann 
die Wasserkraft fördern, das ist eine verfassungsrechtliche 
Pflicht; er will das allerdings nur tun, wenn das Ganze in ei
nem engen Zusammenhang mit den technischen Erneuerun
gen steht Eine Unterst:Otzung nach Giesskannenprinzip, wie 
befürchtet wurde, will der Bundesrat nicht; vor allem will er 
bei den NAI noch restriktiver sein. Er will ganz sicher keine 
generellen NAI leisten, will sich das aber für einzelne Härte
fälle vorbehalten; z. B. dann, wenn die Weiterführung eines 
Betriebes - die nach Ablauf der Konzession mit umweltpoliti
schen Auflagen verbunden sein kann - zur Diskussion steht, 
damit im Zweifelsfall nicht geschlossen werden muss, son
dern die Wasserkraftnutzung erhalten wird. Deshalb möchte 
sich der Bundesrat diese Freiheit im Interesse der Umwelt
politik - es geht ja nicht nur um Energiepolitik, es geht auch 
um eine umweltschonende Energie - vorbehalten. 
Die Geschwindigkeit der Elektriziijitsmarklöffnung - die. Bot
schaft wird kommen - wird nat0rlich auch davon abhängen, 
wie hoch diese Energieabgabe nun ausfallen wird und wofür 
sie verwendet wird .. Ich habe beim Eintreten auch schon ge
sagt: Selbst wenn logisch kein zwingender Zusammenhang 
zwischen der Abgeltung der . NAI und der möglichen Ge
schwindigkeit der Strommarktöffnung besteht, so ist es doch 
so, dass politisch ein solcher Zusammenhang besteht Des
wegen wird die Art und Welse der Marktöffnung vom Be
schluss, den Sie nun fassen, abhingen. Ich wiH aber immer
hin sagen, dass es kein Land In der EO gibt, wo sublto und 
auf einen Schlag alles sofort geöffnet wurde. Eine gewisse • 
Abstufung wird notwendig sein. 
Es wurde zum Teil jetzt radikal nach einer schnellen Öffnung 
gerufen. Dies wird nicht möglich sein, es wird in der EU auch 
nicht verlangt und schon gar nicht praktiziert Aber wir wer
den uns darüber dann noch unterhalten können. 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich möchte zur 
Höhe der Abgabe nichts mehr sagen; hingegen muss ich nun 
zu der von Herrn Jean Cavadini beantragten Modifikation 
noch zwei Worte sagen: · 
Hier geht es um die Frage, ob man nun diese 0,2 Rappen tel 
quel als «flat rate» auf allen Kllowat.1stunden. gleich erhebt 
oder ob man die Abgabesätze nur im Mittel so gestaltet, dass 
0,2 Rappen herauskommen, aber nach Emissionen leicht dif
ferenziert 
Ich habe in meinem gestrigen Votum eigentlich alles dazu ge
sagt, möchte aber einfach in. Erinnerung rufen: Wenn Sie 
dem Antrag Cavadini Jean· folgen warden - was je nach 
standpunkt durchaus eine gewisse Logik hat-, warden Sie 
damit vermutlich das lnkraftsetzungsdatum ziemlich weit hin
ausschieben. Die Verwaltung sagt nämlich, sie werde nicht in 
der Lage sein, innert vernünftiger Frist eine sinnvolle Diffe
renzierung vorzunehmen. Wenn aber dennoch eine Differen
zlellJng vorgenommen werden müsste, dann mOsste ein po
litischer Entscheid getroffen werden, den weder die Verwal
tung noch der Bundesrat treffen· kann. Wir mOssten das 
heute im FAB tun und sagen, so viele Rappen fQr das, so 
viele für Jenes, und warden relativ willkürlich einfach ent
scheiden, ob wir nun dem Gas - von dieser Seite kommt der 
Antrag cavadini Jean - eine günstigere Ausgangsposition 
gegenüber dem Heizöl geben wollen oder nicht 
Ich glaube, das wäre unsorgfältiges Legiferieren. Wir sollten 
deshalb beim Antrag der Kommission bleiben. 

Cavadlnl Jean (L. NE): Je respecterai votre souci de conci
sion. Je n'ai Jusqu'lci pas justifle mon amendement Je me 
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perrnets alors de vous dire que la pr'oposition que je fais n'est etwa auch noch die Wasserkraft; die ist unter Litera c separat 
en rien revolutionnaire, . mais qu'elle s'inscrit ·au contralre aufgeführt- habe ich den Auftrag festzuhalten, dass auch die 
dans la parfalte IOgique de ce que nous venons de decider. Umgebungswärme, speziell die Boden- und Grundwasser- • 
Cette proposltlon reprend slmplement 1a formulation de la wärme sowie die Geothermlk, durchaus dazu~ehören. Das 
«Grundnorm», de la norme fondamentale ·dont je demande sind auch Wärmeerzeugungs- und Energiegewinnungsarten, 
qu'eße solt · reprise. dans les «Übergangsbestimmungen», die hier gefördert werden können. . 
dans~es dlsposltlons transitoires, etant donne que le delai de Zu Litera b braucht man nicht viel zu sagen; das ist wohl von 
ces disposltlons transitoires ne peut etre determine avec pre- der Wirkung her der Schwerpunkt der Förderabgabe. Dort 
clsion - cela peut aller de trols a dix ans - et que 1a modlcite, lässt sich auch in der Schweiz pro Franken· weitaus am mei-
dont parle M. Plal:b:ler, des montants en jeu n'est en tout cas steri erreichen. · 
pas un argument Nous travaillons icl sur des declmales dont Zu· Litera c braucht es eine gewisse SpeziflZierung dessen, 
nous savons qu'elles ont toutes leur importance. Le montant was wir.eigentlich mit den Worten "Erhaltung» .und «Eme.ue-
relativement faible de la taxe ne peut pas rendre dlfficlle ·1e rung» der Wasserkraft meinen •. Im EAB blieb das ja bis zum 
calcul de-cette cflfferenciation. Schluss weitgehend offen. Je nachdem, mit welchem Natio-
J'ajoute un demier point. Nous aurons toute lumiere sur la dif- nalrat oder mit welcher Nationalrätin man. gesprochen hat, 
ferenclation de la nocivite des energles dans un rapport que tönte es unterschiedlich: Gemäss de.n einen umfasst das al-
rOffice federal de l'env!ronnement, des forets et du paysage, les, von der Abgeltung der NAI bis zur Subventionierung von 
le „auwa1», nous doit depuis plusieurs mois. Son directeur durch das Gewässerschutzgesetz vorgl98Chriebenen Um-
m'a dit hier encore SEl:S regrets de ne pas pouvoir le m,ettre a weltschµtzmassnahmen; andere wiederum waren der Mei-
disposltlon des aujourd'hui, voire depuls longtemps. Or, nous nung, das sei ganz strikt ais technische Erhaltung · und . Er-
devons pouvolr inscrire cette differenclatlon des aujourd'hul · · neuerung der Wasserkraft zu spezlfizh;tren. 
dans les disposltlons transltoires, parce qu'II y aurait une con• Wir haben iri der Kommission klar folgende Meinung vertre-
tradiction entre ce que nous avons voulu dans la norme fon· ten: · . , 
damentale et dans les dlsposltlons transltolres. ·· 1. Unter Erhaltung und Erneuerung einheimischer Wasser-
C'est 1a ralson pour laquelle je serals heureux que vous puls- kraft ist nicht die rOckwlrkende, buchhalterische Abgeltung 
siez soutE?nlr ma propositi0'1, · von früher getätigten, heute in Amortisa8onsschwierigkelten 

$teckenden Investitionen zu verstehen. Es soll also keine 
Emle/tung- lntroductloo rOckwirkende Amortisation von NAI geben; da war sich .die 
Angenommen -Adopte Kommission einig. 

2. Erhaltung der einheimischen Wasserkraft helsstaber mehr, 
Art. 24 Abs. 1 -Art. 24 al. 1 ais einfach dafür zu sorgen, dass der Beton stehen bleibt und 

, die Turbinen laufen; es heisst auch Erhaltung der Proctuks 
Erste EventuaJabstimmung - Premier vote preliminaire tionsmöglichkelt Im Rahmen der Liberalisierung. M~ anderen 
F0r den Antrag der Minderheit 26 Stimmen Wprten: Darin sind durchaus Finanzhilfen rOckzahlbarer Art 
Für den Antrag Maissen/Bloetzer 9 Stimmen und zinsgunstige Darlehen eingeschlossen. Die. Instrumente 

zur Unterstlltzurig dieser Massnahmen werden in Artikel 9 
Zweite Eventualabstimmung - Deuxfeme vote prellminaire FAB alle aufgeführt; da haben ~reine breite Palette geöffnet. 
Für den Antrag der .Mehrheit 25 Stimmen Werke, die In Schwierigkeiten sind, können also hier r'ückzahl-
Für den Antrag der Minderheit 14 Stimmen bare Darlehen erhalten, die ihnen über die Runden helfen. 

l:meuerung der einheimischen Wasserkraft heisst na.türlich 
Definitiv- Definitivement einmal technische Erneuerung, also Investitionen, die von 
Für den Antrag der Mehrheit 19 Stimmen jetzt an für die Zukunft getätigt werden. Da kann man mithel-
Für den Antrag cavadinl Jean 15 Stimmen fen, wenn die Werke das brauchen. Der Bundesrat Ist aufge

fordert, das sorgfältig abzuklären, wie er das zugesagt hat 
Es umfasst aber auch eine Unterstotzung für die vom Um
weltschutzrecht vorgeschriebenen Eingriffe in bestehende 
Wassernutzungsrechte sowie' notwendige Umweltschutz
massnahmen bei der Konzessionsemeuerung, die in Zukunft 
anfallen können, wenn ohne solche Unterstützung kein wirt
schaftlicher Betrieb der Werke mehr möglich wäre. Das ver
stehen wir beillterac unter «Erhaltung und Erneuerung ein
heimischer Wasserkraft». 

Art. 24 Abs. 2 -Art. 24 a.l. 2 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Hier sdlulde .ich 
Ihnen einige Erklärungen, dieauch zuhanden der Materialien 
zu machen sind. · · 
1. Bel Absetz 2 geht es um die Förd.erzwecke. Wer<lle Ver
nehmlass1,.1ngsvorlage seinerzeit, im letzten Sommer oder 
Hert:,stl gelesen hat, hat gesehen, dass wir in Litera a ge
wisse Anderungen vorgenommen haben; wir haben das Wort 

. «einheimisch» gestrichen - «Die. Förderung der Nutzung ein
heimischer erneuerbarer Energien» ~: Das hat seinen Grund 
darin, ich habe es gestern schon kurz erläutert, dass wir die 
Möglichkeit beibehalten wollen, einen kleinen Teil der Gel
der - es geht um 15 bis 25 Millionen Franken pro Jahr - für 
die Kyoto-lnstrur:nente · einzusetzen, und zwar von dem Mo
ment an, wo diese international festgelegt sind. 
Warum man das will, ist klar: Das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
für den Globus ist weitaus am besten - um bis zu.einem Fak
tor 1 o besser-, wenn wir das Geld Im Ausland einsetzen, als 
wenn wir es In der Schweiz einsetzen. Schätzungen zeigen, 
dass wir bereits mit kleinen Beträgen vpn einigen Dutzend 
Millionen pro Jahr bis zu einem Viertel .der.internationalen 
Verpflichtungen der Schweiz, die sie bis Ins Jahr 2010 erfül
len muss, auslösen können .., allerdings nicht bei uns, son
dern im Ausland. Heute sind diese Instrumente leider noch 
nicht einsatzfähig, weil sich die internationale Gemeinsctiaft 
nicht geeinigt hat; aber das sollte Ende 2000 der Fall sein. Es 
ist deshalb durchaus denkbar, dass l'T18l1 gleich mit dem Be
ginn der Rechtsg0ltlgkelt des FAB damit anfangen kann. 
2. Betreffend die erneuerbaren Energien -, in. dieser Litera a 
sind die neuen erneuerbaren Energien gemeint und nicht 

Aml!l0hes Bußei.In der Bundesvenlammlang 

Ich bitte den Bundesrat, uns zu bestätigen, dass er das so 
verstanden hat und dass mindestens unsererseits keine wei
teren. lnterpreta.tionen dieser Bestimmung mitgemeint sind. 
Wenn man daran etwas. ändern möchte, mOsste man also 
Litera c anders formulieren. 

Malsseri. Theo (C, GR): Mein Antrag zu Absetz 2 Buchsta
be c betrifft die ökologische Aufwertung der Gewässer. Ich 
habe das gestem nur kurz gestreift und möchte hier mit we
nigen Bemerkungen doch noch sagen, worum es geht 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass seitens der Kommis~ 

· sion unter Absatz 2 Buch8t$8 C auch ökolOglsche Massnah
men verstanden werden. Ich meine Jedoch, cfie ganze Frage 
·der'ökologlschen·Autwertung der Gewässer habe eine sol
che Bedeutung, dass wir sie hier expressis verbis auffilhren 
sollten: Die Umsetzung der umweltrechtlichen'Auflagen wird 
nämlich durch die Marktöffnf.lng unter Druck geraten. Man ist 
aufgrund der· bisherigen _Vollzugserfahrungen mit dem Ge
wässerschutzgesetz zur Oberzeugung gelangt, dass anstelle 
vo.n mathematisch berechneten Restwassermengen; also 
punktuellen Massnahmen, andere, ökologisch wertvollere 
Massnahmen ergriffen werden könnten. Es steht deshalb zur 
Diskussion, ob man nicht .eher ein Modell umset;zen sollte, 
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gemäss dem die genutzten Gewässer im Alpenraum auf der 
Basis eines umfassenden Gesamtkonzeptes ökologisch auf
gewertet werden könnten. 
Zentraler Grundgedanke dieses Globalansatzes ist eine Ver
besserung des «Lebensraumes · Gewässer» ohne Produk
tionseinbusse für die Wasserkraftwerke. Als genutzte Ge
wässer im Sinne dieses Modells gelten Jedoch nicht nur die
jenigen Gewässer, die direkt zur Energienutzung genutzt 
werden, sondem auch diejenigen, die Indirekt von der Ener
gieerzeugung beeinflusst werden. 
Da unter Umständen auch Ersatzrnassnahmen der ökologi
schen Aufwertung dienen kOnnen, müssen auch Vprkehrun
gen an nicht genutzten Gewässem zulässig sein. Darunter 
fallen technische, betriebliche oder auch verwaltungstechni• 
sehe Eingriffe, die geeignet sind, die Qualität des «Lebens
raumes Gewässer» zu verbessem. Das wäre mit der von mir 
vorgeschlagenen Formulierung möglich. 
Ich möchte noch kurz eine Bemerkung zum Antrag Hofmann 
machen: Er wjll Buchstabe c streicheh und hat dazu die Hal
tung der Konferenz kantonaler Energiedirektoren erwähnt. 
Gemäss meinen Informationen ist aber die Energiedirekto
renkonferenz gegenteiliger Auffassung. Ich habe hier eine 
Medienorientierung vom 18. Februar 1999, wo seitens von 
Herrn Pierre Kohler, Präsident der Enel'Qiedirektorenkonfe
renz, gesagt wird, dass eile Verwendung der Erträ~ aus der 
Energieabgabe zur Finanzierung der NAI eine Hauptforde
rung der Energiedirektorenkonferenz darstelle und dass für 
sie die ganze Frage der Wettbewerbsfähigkeit bezüglich des 
Strommarktes ein entscheidender Punkt sei. 
Die Kemaussage der kantonalen Energiedirektoren lautet 
also, eine wirksame Förderabgabe sei die zentralste Leit
planke zur Vermeidung der Risiken der Strommarktöffnung, 
und sie möchten das . Elektrizitätsmarktgesetz wesentlich 
schlanker gefasst haben. Die Energiedirektoren wollen so- · 
mit, dass man Ober die Fragen der Emeuerung der Wasser• 
kräfte in diesem Erlass beschliesst und sie nicht auf später 
verschiebt 
Darum bitte ich Sie, den Antrag Hofmann abzulehnen. 

Hofmann Hans r,J, ZH): Ich möchte nur noch versuchen, ein 
Missverständnis auszuräumen, das hier Irgendwie im Raum 
schwebt. Auch Herr Bundesrat Leuenberger hat gesagt, der 
Bundesrat möchte Im Gagensatz zu mir die Wasserkraft för
dem. Ich bin für die Förderung der Wasserkraft, für die Er
neuerung und Erhaltung unserer Wasserkraftwerke; auch mir 
ist die nachhaltige Sicherung unserer Wasserkraftwerke ein 
Anliegen - ich habe den Antrag ja gestern begründet Ich 
möchte lediglich das ganze Problem rund um unsere Was
serkraftwerke nicht heute lösen, im Zusammenhang mit die
$81' Vorlage, sondem dann, wenn das Marktöffnungsgesetz 
auf dem Tisch liegt. Dann haben wir alle Fakten auf dem 
Tisch und können ganzheitlich, in Kenntnis aller Umstände, 
die richtigen Entscheide fällen. 
Es trifft zu, Herr Kollege jvlaissen, dass die Energiedirektoren 
dies gesagt haben. FOr sie Ist es aber eine unabdingbare For
derung, dass diese Abgabe, die wir heute beschliessen, für 
die NAIVerwendungflnden soll, und das hat nun unsere Kom- · 
mission explizit ausgeschlossen. Hier handeln wir entgegen 
der Energiedirektorenkonferenz - mit ein Grund, das ganze 
Problem dann zu lösen, wenn das Marktgesetz auf dem Tisch 
liegt, wenn wir wissen, wie das Marktöffnungstempo ist 
Ich bin sehr froh, dass Herr Bundesrat Leuenberger heute 
gesagt hat, dass dies etappenweise erfolgen soll. Denn eine 
sofortige Öffnung des Elektrizitätsmarktes Schweiz wäre 
eine Selbstdiskriminierung par excellence. Dann worden wir 
den Markt a1.1ch für ausländische Anbieter bis hinunter zur· 
Ebene der einzelnen Haushalte öffnen. Die .schweizerische 
Elektrizitätswirtschaft aber hätte noch nicht die Möglichkeit, 
dasselbe im Ausland zu tun, weß die EU den Markt ja schritt
weise öffnet. Das wäre eine Selbstdiskriminierung. Hier müs
sen wir mit dem Marktöffnungstempo der EU irgendwie 
Schritt halten. 
Ich· bin für die Wasserkraft, · aber ich 'möchte das Problem 
ganzheitlich lösen, wenn auch das Marktöffnungsgesetz al,lf 
dem ilSCh liegt Dann haben wir alle Fakten. 

In diesem Sinne bitte ich Sie, meinem Antrag auf Streichung 
zuzustimmen. 

Abstimmung- Vote 

Eventuett-A. titre pmlimlnaire 
FOr den Antrag der Kommission 
FOr den Antrag Maissen 

Definitiv- Dfifinitlvement 
FOr den Antrag der Kommission 
FOr den Antrag Hofmann 

Art. 24 Abs. 3 -Art. 24 SI. 3 

29 Stimmen 
9Stimmen 

28 Stimmen 
9 Stimmen 

Frlck Bruno (C, SZ): Es handelt sich bei diesem Konsortlal• 
antrag um einen Eventualantrag fü(den Fall, dass der För
derabgaQesatz von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde_ obsiegt 
Offenbar war der Redaktor der Fahne der sicheren Uberzeu
gung, dass der Förderabgabesatz von 0,4 Rappen pro Kilo
wattstunde obsiegen wird und dass darum ein Minderheits
antrag auf der Fahne gar nicht mehr nötig isl Er hat sich lei
der getäuscht. 
Also muss ich den Antrag begründen. Es geht um folgendes: 
Die Kommission schlägt gemäss Artikel 24 Absatz s Buch
stabe a vor, dass für jede der in Absatz 2 Buchstaben a bis c 
erwähnten Massnahmen Je mindest1:tns ein Viertel des Ertra
ges eingesetzt wird; also je ein Viertel des Ertrages für die 
Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, fOr die För
derung der rationellen Energienutzung sowie fOr die Erhal
tung und Emeuerung einheimischer Wasserkraftwerke. Ein. 
Viertel bleibt - wie beim Erbrecht - disponibel. 
.Dieser VerteßschlOssel ist wohl richtig, wenn es um erhebli
che Beträge, von 500 Millionen oder 600 Mmionen Franken 
an aufWärts, gehl Dann fliesst fOr die Forderung der Nutzung 
der emeuerbaren Energien ein erheblicher Betrag. Weil Sie · 
sich jedoch für den Satz von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde 
entschieden haben, beträgt ein Vierte! von 300 Millionen 
Franken Ertrag zur Forderung der emeuerbaren Energien 
nur gerade 75 Millionen. Das ist gegenüber der direkten För
derung heute - diese beträgt gegen 40 Mßllonen Franken -
wohl eine Verdoppelung. Wenn man aber noch die Beiträge 
an die Forschung hinzurechnen würde, dann wäre die 
Summe von 75 Millionen Franken nicht wesentlich grösser 
als heute. 

• Ich möchte Sie nun bitten, noch einmal zu beachten, dass wir 
einen Gagenvorschlag zur Solar-Initiative machen. Wenn Sie 
die Zahlen der Solar~lnitiative ins Auge fassen, dann würden 
für die Förderung der Nutzung der emeuerbaren Energien 
Ober 400 Millionen Franken anfallen. Wenn· Sie jetzt auf 
75 Millionen, auf rund einen Sechstel, zurückgehen, dann ist 
das bei Gott kein veritabler, ernsthafter Gegenvorschlag 
mehr. Damit kann sich kaum mehr jemand emsthaft anfreun
den, der Sympathien für die.Solar-Initiative hat 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, den VertellschlOssel so zu 
ändem, dass für die Förderung der Nutzung emeuerbarer 
Energien gemäss Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe a die Hälfte 
eingesetzt wird, nämlich 150 Millionen Franken. Die andere 
Hälfte wäre für die beiden anderen Förderzwecke, Energie
effizienz und Wasserkraft, zu verwenden. 
Ich glaube, das wäre, wenn wir schon von einem Gegenvor
schlag sprechen wollen, eine faire Lösung, die · auch dem 
VerteilschlOssel der Solar-Initiative entspricht, betragsmäs
sig allerdings jetzt auf viel tieferem Niveau. 
Die Minderheit Frick ist auf der Fahne nicht richtig wiederge
geben worden. Ihr gehört beispielsweise auch Herr Bisig an, 
der sich fOr einen Satz von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde 
ausgesprochen hat, aber klar sagt, dass bei diesem Satz die 

· Hälfte des Ertrages an die Förderung der Nutzung der emeu-· 
erbaren Energien fliessen muss. 
Ich bitte Sie darum, meinem Antrag zuzustimmen. 

Bfslg Hans {R, SZ): In meinem Eintretensvotum habe ich be
treffend Förderung klar zwischen Forschungsprojekten und 
marktnahen Umsetzungsprojekten unterschieden. 

Bull~ officlel de r AssemblN fl!derale 
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Forschungsprojekte sind Sache des Bundes oder privater 
Stiftungen. Für diese braucht es tatsächlich kein!:! Energieab
gabe. Anders sieht es aber, wenn schon ~ diese Klammerbe
merkung muss ich machen-, bei Projekten mit voraussehba
rem Markterfolg .aus. Bsi diesen wird es. erst noch möglich 
sein, einen grossen Teil der aus meiner Sicht lediglich als 
Starthilfe eingese1Zten Fördermittel wieder zurOckzugewln
nen und dann new einzusetzen. So etwa Im Stil eines «fonds 
de roulement». 
In die Kategorie der Projekte mit voraussehbarem M~~ 
erlolg gehören eigentlich nut die unter Artikel 24 Absatz 2 
Buchstabe a aufgezählten erneuerbaren Energien, vor allem 
die Nutzung .der UmgebUngswärme und die Sonnenenergie 
auf Oberbauten Flächen sowie ganz deutlich die Biomasse. 
l:iier liegt'das mit Abstand grösste Potential, hier sind die be-
sten Erfolgschancen auszumachen. . 
Es ist darum naheliegend und sogar logisch, dass die be
schlossenen Fördermittel schwergewichtig hier eingesetzt 
werden. Wenn schon eine Energieabgabe- ich bin von. die- · 
ser Abgabe nicht so begeistert -, dann wenigstens konse
quent Im Sinne eines Gegenvorschlages zyr Solar-Initiative •. 
Das ist ja letztlich auch Sinn und Idee der Ubung. 
Ich unterstOtze darum den Antrag Frick und b~e Sie, diesem 
auch zuzustimmen. · 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich muss lhnen 
, berichten, was die Kommission dazu gesagt hat Wir haben 
das ausfOhrlich diskutiert. gerade 'in bezug auf die. Lösung 

. von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde,· denn das war auch der 
deuUlche. WIiie der Komr:nfssionsmehrheit. Wir haben sehr 
knapp, mit 6 zu 5 Stimmen, die Aufteilung der Förderabgabe 
in drei Viertel plus ein frei verfQgbares letztes Viertel der Auf• 

· teilung in eine Hälfte und zwei Viertel; wobei von vomherein 
alles verteilt wllrde, vorgezogen. Ich tnuss übrigens noch et
was korrigieren: Der Fehler auf der Fahne besteht darin, dass 
beim Minderheitsantrag «Plattner» statt «Blslg» steht Ich ge-

. höre nicht zur Minderheit, dafQr aber offenbar Herr Blsig. , 
Was waren die Gründe fQr die knappe Mehrheit? Wir haben 
uns gesagt, wenn man schon so wenig. Geld ausgibt .,.. 
«sehon» war vielleicht meine persönliche lnterpretatior:i -, 
dann ist es nicht gut, alles zu verteilen, also die Hälfte. ge
mäss Absatz 2 Litera a und je ein Viertel fllr Literae b und c, 
sondem es ist viel besser und ermöglicht auch den Beh,örden 
eine höhere Flexibilität b!!!i der Verteilung, wenn man einen 
Viertel frei verfQgbar lässt, Ihn dann dort einsetzt, wo es nötig 
ist, und erst drei'Viertel fest!• 
Wenn es 80 ist, wie Herr Bisig sagt, nämllc~ dass es wirklich 
gute Marktchancen für emeusrbare Energien gibt, die sogar 
den.Fonds, den wir speisen werden, wieder äufnen könnten 
und Ihn wirklich als «fonds de roulernent• einsetzbar machen 
Würden, dantl wird die Verwaltung nicht so blöd sein und die
sen Viertel nicht dort einsetzen, wo er am meisten bringt. Die 
hälftige Aufteilung fQr. die · erneuerbaren Energien ist also 
auch bei der Kommissionslösung durchaus möglich, .sie ist 
aber nicht vorg~rieben.' Das ist eigentlich der el · 

· terschied zum Antrag Frick, wenn man es genau 
Ich plädiere dafOr, eine gewisse Flexibilität bei der Verteilung 
der Mittel zu ermöglichen. Wir wollen das zehn oder vielleicht 
fünfzehn Jahre lang machen. Mir scheint ·es unvernünftig, 
von Anfang a11 genaue Frankenbeträge in relativ enge Be
reiche zu schieben, .sondern man muss eine «marge de ·· 
manoeuvre» behalten. Deshalb unterstütze ich persönlich 
die Kommission und bitte Sie, d&!il auch zu tun. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Auch der Bundesrat 
schliesst sich . der Kommission an - vor. allem· wegeri der 
grösseren. Aexlbllltit, wegen i;ler Tatsache, dass während 
diesen 10, 15 Jahren einmal die Betonung auf Sparen, auf ra
tionellem Umgang mit Energie liegen kann. Er möchte aber 
nicht, dass bei noch 80 lobenswerten Büros fQr Alternativ
energie der Eindruck entsteht. es bestünde nun ein Rechts-. 
· anspruch, während mindesteos 15 Jahren koristant Subven
tionen fQr die eigene Tätigkeit zu erhalten. 

Präsident: Herr Fock beantragt, in Artikel 24 Absatz 3 Buch
stabe a festzuschreiben, dass die Hälfte des Ertrages fQr die 
Förderung emeuer'barer Energien eingesetzt wird. 

Abstimmung- Vote 
Fllr den Antrag der Kommission· · 
Fllr den Antrag Frick · 

Att. 24 Abs. 4-M. 24 ai. 4 
Angenommen -A~ 

Art 24 Abs. 5 .,- Att.24 a/. 5 

29 Stimmen 
7 Stimmen 

Malssen Theo (C, GR): Nachdem eine Förderabgabe von 
0,2 Rappen bes!:hlossen worden ist, machen nach meinem 
DafQrhalten die Anträge zu den Absätzen 5 und 6 wenig Sinn. 
Ich ziehe df)Shalb meine Anträge zu den Absätzen 5 und 6 
zurück. 

Präsident: Herr Maissan hat seinen Antrag zu Absatz 5 zu
rückgezogen. Herr Bloetzer zieht seinen Antrag ebenfalls zu
rück. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission. 
Adopte selon /a proposition de 1a commission 

Alt. 24 Abs. B -Art. 24 a/. B 

Prilsldent: Herr Maissan hJt seinen Antrag zu Absatz 6 zu-· 
rückgezogen. Herr Bloetzerzi!)ht seinen Antrag ebenfalls zu
rück. Die Minderheit Frick zu Absatz 6 entfällt 

' . 
Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Das ist der Ab
satz, der garantiert, dass - wenn sowohl die Grundnorm wie 
die Übergangsbestimmung vor Volk und· Ständen Bestand 
haben - in dem Moment, in dem die AusfOhrungsgesetz
gebung ~r Grundnorm. rechtswlrk$am wird, die Abgabener
hebung nicht mehr via die Übergangsnorm erfolgt, sondem 
dass dann aus der Grundnorm ein Teil-nämllch.300 Milli~ 
nerr Franken - fQr die Förderzwecke verwendet wird. Ab· 
satz 1 der Übergangsbestimmung fällt dann weg, wähn=,nd 
die Obiigen Absätze, die die Förderzwecke und die Modalitä
ten der Förderung enthalten, filr die Rechtsdauer der Gültig
keit der Übergangsbestimmung bestehenbleiben. 
Es ist·fQr Leute, die das nicht genau angeschaut haben, 
rechUich vielleicht etwas .undurchschaubar; aber das, W® ich 
eben erklärt habe, Ist der Sinn. Es wird auch Herrn C8vadini 
befriedigen, dass von diesem Moment an natürlich die ge
samte Abgabe, auch der Teil, der tor die Förden,ing verweh• 
det wird, nach Klima- und UmweltreleV1311Z differenziert sein 
wird, wie es die Grundnorm vorschreibt; die «flat rate»-Erhe
bung, die wir jetzt beschlossen haben, '(,lird also nur für Jene 
Zeit gelten, in der zwar die Übergangsbestimmung und der Malssen Theo (C, GR): Mit dem Beschluss fQr 0,2 Rappen, 

den wir gefasst haben, haben wir nun .Im Jahr rund 300 Mil~ 
lionen. Franken zur VerfQgung. Wenn wir Buchstabe c «Erhal· 
tung und Erneuerung einheimischerY.,asserkräfte» beibehal
ten - aufgrund der Diskussionen haben wir gesehen, weiche 
Bedürfnisse es diesbezüglich gibt -, dann möchte ich Sie 
schon bitten, den Spielraum hier nicht zusätzlich einzuengen~ 
Mit der Lösung gemäss AntT!lg Frick wären aber höchstens 
noch 75 J\,1illionen Franken filr die Wasserkraft verfQgbar, und 
man hätte keinen Spielraum mehr. 

. FAB schon Rechtskraft haben, die Grundnorm aber noch 

Ich bitte Sie also, den Antrag Frick abzulehnen. 

Amtllches Bulletln der Bundesvenlammlung • 

; kein AusfOhrungsgesetz hat. · 
Ich hoffe, das sei fQr bloss drei Jahre - 80 wird der Kummer 
der «gazlers» sich wenigstens zeitlich in Grenzen hatten. 

Angimommengemäss Antrag der M~hrheit 
Adopte selon ta prop'osition de ls msjorite 

\ ' 

Abs. 7-;-Al. 7 
Anganommen-A~ 



Taxes sur renergie 

Prisldent: Damit ist der Text des Gegenentwurfes im Sinne . 
der Mehrheit der Kommission bereinigt. Herr Marz und Herr 
Jenny beantragen, den ganzen Gegenentwurf zu streichen. 
Ihr Antrag betrifft n$en Artikel 1 a Absätze 1 und 2 auch 
Artikel 2. . 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die 
Volksinitiative abzulehnen und den Gegenentwurf anzuneh
men. 

Ant,agMerz 
Zustimmung zum. Entwurf des Bundesrates 

Antrag Jenny 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.2 
Proposition de la commission 
L'Assemblee federale recommande au peuple et aux can
tons de rejeter !'initiative populafre et d'approuver le contre
projet. 

Proposition Merz 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Jenny 
Adherer au projet du Conseil tederal 

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Ich habe noch eine Frage an Sie 
In Ihrer Funktion als Präsident der Verfassungskommission: 
Auf unserer Fahne steht bei der Fassung Bundesrat «Die 
Bundesverfassung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative 
abzulehnen,» Ich frage mich Jetzt, ob das Produkt, das im 
Schosse dieses Rates als die neue Verfassung geboren 
wurde und über das wir im April abstimmen, so lebendig ge
worden ist, dass es uns Empfehlungen abgeben kann. 

Präsident: Die Frage wühlt mich nicht auf, weil Ich sehe, 
dass die Kommission in ihrer Weisheit . "Bundesversamm
lung» geschrieben hat. (Heiterkeit) 
Mit der Abstimmung über Artikel 2 stimmen wir gleichzeitig 
über den Streichungsantrag Jenny/Merz zu Artikel 1 a Ab
sätze 1 und 2 ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission · 
Für den Antrag Jenny/Merz 

Art. 1a Abs. 1 -Art. 1a al. 1 
Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopt(j selon la proposition de la commlssion 

24Stimmen 
11 Stimmen 

. Fristverlängerung für die Behandlung der Initiativen 
Antrag der Kommission 
Falls die direkten Gegenentwürfe angenommen werden, wird 
die Frist zur Behandlung der Volksinitlativen „für die Beloh• 
nung des Energiesparens und gegen die Energieverschwen• 
dung» und «für einen Solarrappen» gestatzt auf Artikel 27 
Absatz 5bis des Geschäftsverket!_rsgesetzes um ein Jahr bis 
zum 20. März 2000 verlängert. 

Prorogation du de/ai de traitement des initiatives 
Proposition de la cornmisslon 
Au cas ou lea contre-projets direots seralent approuves, le 
delai fixe pour l'examen de rinltiatlve populaire "destinee a 
encourager les economies d'energie et a freiner le gas
pillage» et de l'inltiatfve populaire. «pour l'lntroduction d'un 
centime·solaire» sera proroge d'un an, soit jusqu'au 20 mars 
2000, en vertu de l'article 'Z'/ alinea 5bis de 1a loi sur les rap
ports entre tes Conseils. 

Angenommen -Adopte 

E 10 mars 1999 

Gesamtabstimmung - Vote sur fensemble 
FQr Annahme des Entwurfes 28 Stimmen 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

99.401 

Parlamentarische Initiative 
(UREK-SR) 
Förderabgabebeschluss 
Initiative parlementalre 
(CEATE-CE) 
Arrete sur une taxe 
d'encouragement 
en matiere energetique 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 109 hlervor-Volr page 109 ck!evant 

(Einstimmigkeit) 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Hier geht es nur 
darum, die Entscheide, die wir soeben gefällt haben, auf Ge
setzesebene umzusetzen und dafür zu sorgen, dass das, 
was wir in der Übergangsbestimmung der Verfassung festge
legt haben, von Bundesrat und Verwaltung vollziehbar ist. 

· Das braucht keine zusätzlichen Entscheide mehr. Ich glaube, 
dass die Diskussion inhaltlich beendet ist ZU den formellen 
Fragen werde ich einige Dinge bei der artlkefweisen Bera
tung sagen müssen. 
Eine Begründung bin ich Ihnen aber noch schuldig, nämlich 
die Erklärung, weshalb wir eine parlamentarische Initiative 
ausgearbeitet haben, obwohl es doch schon den Energieab
gabebeschluss des Nationalrates gab, der als Entwurf B der 
Vorlage "Energiegesetz» noch vor Ihnen liegt. Die Kommis
sion beantragt Ihnen, darauf nicht.einzutreten. Herr Zimmerli 
hat dies gestem in der Eintratensdebatte ausführlich begrQn
det; · ich fasse einfach noch einmal zusammen. 
Wir haben lange darüberdjskutlert, in welcher Form wir Ihnen 
dieses notwendige AusfOhrungsgesetz vorlegen sollen. Dass 
wir es Ihnen jetzt schon vorlegen wollen, war in der Kommis
sion unbestritten, denn es ist ein Teil des Kompromisses, den 
wir mit dem Nationalrat zu schliessen versuchen. Wu wollten 
den Zeitverlust vermeiden, der nach einer allfälligen An
nahme der Übergangsbestimmung durch Volk und Stände 
entstehen WOrde, wenn wir erst dann die Ausführungsgesetz
gebung, den FAB, ausarbeiten würden. Diese Arbeit würde 
uns vermutlich ein Jahr kosten; das wollten wir vermeiden. 
Deshalb war klar, dass wir dieses Ausführungsgesetz jetzt 
machen. Die Frage war eigentlich nur: Nennen wir es EAB, 
oder nennen wir es FAB? 
Die Kommission hat vor allem aufgrund formaler Überlegun
gen ganz klar, nämlich mit 11 zu 1 Stimmen bei 1 Enthaltung, 
entschieden, dass es nötig Ist, dass wir eine parlamentari
sche Initiative mit diesem AusfOhrungsgesetz vorlegen. Es ist 
von der Form und den Vorschriften des Geschäftsverkehrs
gesetzes her schlicht nicht möglich, wenn man genauer hin
schaut, den EAB - oder auch nur den Titel, die Geschäfts
nummer und die Form, die er hatte - zu übernehmen. Ich 
brauche dem, was Herr Zimmerli gesagt hat, nichts mehr bei· 
zufQgen, 
Diese parlamentarische Initiative ist also der Versuch, die 
ganze in der Form etwas durcheinandergeratene Prozedur 
wieder auf saubere rechtliche Grundlagen, jene des .Ge
schäftsverkehrsgesetzes, zu stellen. Die Kommission 
wünscht. dass dieser Beschluss in den weiteren Beratungen, 
inklusive Differenzbereinigung zwischen den beiden Räten, 
immer parallel zur Übergangsbestimmung behandelt werden 
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so1.1, damit am Schluss beide miteinander fertig beraten sind. Arl 1 
Es ist aqer klar - Herr Zimmerli hat .das gestern auch g&- Antrag der Kommisl:Jion 
sagt.-, dass wir den FAB nicht mit einer Schlussabstimmung Zustimmung zum Entwurf der UREK-SR 
am Ende der Differenzbereinigung verabschieden und df,Unlt Proposition de 1a commlssion 
zur Publikation im. Bundesblatt freigeben dürfen, SQlange Adherer au projet de la CEA TE-CE 
nicht klar ist, dass er wirklich eine Verfassungsgrundla~ hat. 
Diese Verfassungsgrundlage ist . eben Artikel 24 der Ober~ Angenommen ...; Adopte 
gangsbestlmmungen. Wir raten Ihnen deshalb, sich jetzt 
schon zu merken, dass wir die Schlussabstimmung.so lange . Art. 2 . 
aussewm werden - irgendwann im ijerbst dieses Jahres-,· Antrag der Kommission . 
bis Anfang 2000 Volk und Stände zur Ubergangsbest!J:nmung Zustimmung zum Entwurf der UREK~SR 
all~nfalls ja gesagt haf:?en. In der folgenden Session wäre for- Proposition de 18 commlssion 
mell nur noch diese Schlussabstimmung durchzuführen und Adherer au projetde'ta CEATE-CE 
damit der FAB einer dreimonatigen Referendumsfrist zu un-
terstellen. Das Referendum würde wohl nicht mehr ergriffen, Plattner · Glan•Reto (S, BS), Beri9hterstatter: Zu Absatz 1 
wenn Volk und Stände vorher der Verfassungsnorm zuge- habe ich zwei Bemer!<ungen zu machen: . 
stimmt haben. Der FAB könnte dann auf das Jahr 2001 in 1. WII' sind jetzt bei den technischen Details. Sie sehen in 
Kraft treten. Absatz 1: «Der· Abgaqe unterliegen die. Einfuhr _ins Inland 
Das Ist das Konzept hinter dem GanJen. Das ist alles, was sowie die Herstellung oder Gewinnung Im Inland von fossi• 
ich zum Elntre~ zu sagen.habe. len Brenn- und Treibstoffen aller Art und von elektrischem 

Strom.»•Wobel hier nicht zwischen Kernenergie und emeu-
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen erbarer Energie unterschieden wird. Das ist sozusagen ·nur 
L'entree en mattere est decidee sans op~on «vorläufig»; in einem späteren Artikel wird dann stehen, 

dass die erneuerbaren Energien und also die einheimische 
Wasserkraft Anspruch auf Rilckerstattung der Abgabe ha-

Bundesbeschluss über eine Energieabgabe zur Förde
rung des wirksamen Energieeinsatzes und der erneuer
baren Energien . · 
Arrete flklend ~ncemant une taxe sur les energles 
non renouvelables destln6e a encourager une utlllsatl
on rat1onne;1He de l'energte et le recours aux energles ~ 
nouvelables 

Detailberatung- Examen de d6tall 

Tltel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf der UREK-SR · 

Titre et pn!ambule 
· Proposition de 1a CQmmission 

Adherer au projet de la CEA TE-CE 

Plattner. Glan-Reto (S, BS), Berichterstatter:. Im Ingress 
werden, anders als noch vor einem Jahr, drei Artikel der Bun
desverfassung ang9ßProchen, und das Ist wesentlich. Natilr
lich wird einmal Artikel 24 der Übergangsbestimmungen 
angesprochen; er bildet die eigentliche Verfassungsgrund
lage. Aber wir wollten auch den Urmveltschutzartikel, Arti~ 
kel 24septles, und den Energieartikel, Artikel 24octles - er
gänzt durch die Grundnorm, die wir gestern verabschiedet 
haben-, ansprechen, und.zwar aus drei Grilnden: 
1. Es Ist klar, dass diese Förderabgabe natilrlich im Einklang 
mit den Zielen der Umweltschutzgesetzgebung stehen muss, 
die wir in diesem Land haben -des steht ja explizit drin-. und 
auch mit den Zlelen des Energieartikels. 
2. Es· ist anzunehmen, dass sich die Abgabe später einmal 
eher auf Artikel .24octles $tiltZen wird, wenn alles nach Plan 
verläuft. Das ist ein zweiter Grund, warum der Artikel erwälint 
sein muss. . · . , 
3. Das ist der technische Grund: Wir .haben je nachdem ge
wisse, allerdings kleine Schwierigkeiten mit den Gatt/WTO
Verträgen. Dort-wie Ich Ihnen später erklären werde- ist es 

·wichtig, dass man begrilnden kann, dass die Rück~ der 
Abgabe an die erneuerbaren Energien aus Umweltschutz~ 
gnlnden, aus ökologischen Grilnden erfolgt. Deshalb ist es 
wichtig, dass Insbesondere auch der Artikel 24septles Im In
gress steht. Das wird in allfälligen Diskussionen, die In die
sem Rahmen zu ~hren sind, unseren Standpunkt unterstilt• 
zen, den wir mit Nachdruck vertreten, nämlich dass der FAB 
Gatt/WTO-kompatibel sei. 

Angenommen -Adopte 

Amtliches Bulletin der Bundesvellllll!lmlung 

ben. · 
2. Die Formµllerung garantiert, dass.Abfallwärme nicht be-' 
steuert wird. Die Refuna z. B. wird soweit nicht besteuert für 
das, was sie an Wärme produziert, als sie wegen der Wär
meproduktion die mögliche Stromproduktion aus dem Kern
kraftwerk nicht drosselt Soweit sie allerdings die Strompro
duktion drosselt, um mehr Wärme zu erzeug&n - die entgan
gene Stroinproduktion würde dann als Wärme ~rkauft -, 
handelt es sich vom Prinzip her dann. eben um Strom, den 
man einsetzt. um Wärme zu machen, und das wäre steuer
pflichtig. 
Zu Absatz 2:,Hier ist die Frage der Zollausschlussgebiete und 
der Zollanschlussgebiete zu regeln: Wir haben beschlossen, 
die Zollanschlussgebiete zum schweizerischen Staatsgebiet 
zu zählen, die ~ollausschlussgebiete hingegen .... insbeson
dere das Samnauner Eck - auszuschliessen. Ich mache zl:l
handen des Zweitrates darauf aufmerksam, dass auch eine 

. Lösung denkbar wäre, wie wir sie bei der Mehrwertsteuer ge
troffen haben. Dort wird zwar die Steuer auch nicht erhoben; 
aber in einer Vereinbarung mit dem Bund wurde eine pau
schale Entschädigung durch die Gemeinden· ausgehandelt 
Der Zweitrat.sollte sich diesen Punkt, so glaube Ich, noch ein-
mal ansehen.• ' · 

Angenomm~ -Adopte 

Arl3 . , 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf der UREK-SR 

· Proposition de 1a comm/stilon 
Adherer au projet de 1a CEA~-CE 

Angenommen -Adopte 

Arl4 
Antrag der Kommission · 
Mehrheit 

· Die Abgabe beträgt 0,2 Rappel'.I pro Kilowattstunde. 

Minderheit . 
(Frick, Brändli, lnderkum, Bisig, Respini) 
Die Abgabe beträgt 0,4 F=!appen pro Kilowattstunde, 

' • . i 

Antrag Bloetzer . . 
Die Abgabe beträgt0,6 Rappen pro Kilowattstunde. 

Antrag Maissen 
" Die Abgabe beträgt 0,6 Rappen pro Kilowattstunde. 
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Art.4 
Proposition de /a commission 
Majorite 
..•• de 0,2 centime par kilowattheure •••• , 

Minorite 
(Frick, Brändli, lnderkum, Bisig, Respini) 
.... de 0,4 centime par kilowattheure .... 

Proposition Bloetzer 
...• de 0,6 centime par kilowattheure .... 

Proposition Maissen 
•... de 0,6 centime par kilowattheure •... 

Prlsldent: Diese Frage wurde vorher bei Artikel 1 a Absatz 2 
des Bundesbeschlusses Ober die Volksinitiative fOr einen 
Solarrappen (97.028) entschieden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopta selon ta proposition de /a majorita 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf der UREK-SR 
Proposition de la commission 
Adherer au projet de 1a CEATE-CE 

Abs. 1-A/. 1 

Plattner Gian-Reto (S, BS}, Berichterstatter: Was bedeutet 
Absatz 1 Buchstabe a? Wer ist von der Steuer befreit? Das 
sind wichtige Punkte, die ich hier kurz aufzählen werde. 
Es betrifft z. B. die diplomatischen Vertretungen. Was heisst 
das, wenn man Arb'kel 17 Absätze 1 und 2 des Mineralölsteu
ergesetzes anschaut? Lieferungen von Flugtreibstoffen fOr 
FIOge ins Ausland, Warenproben, dann - besonders wichtig 
fOr die Erdölindustrie - die Prozessenergie und die Fabrika
tionsverluste in Raffinerien - in Cressier - sowie Verdun
stungsverluste in Frellagem mOssen auch nicht versteuert 
werden. 
FOr die Zollverwaltung ist wichtig: Oie Einfuhr von Benzin 
oder Diese!Ol als Betriebsmittel in Fahrzeugen und Reserve
kanlstem Ist nicht steuerpflichtig. Es muss also nicht befürch
tet werden, dass hier ein «Importspionagenetz» aufgezogen 
werden muss, um jedem Touristen ein paar Rappen fOr die 
vielleicht 100 bis 150 Kilowattstunden abzuverlangen, die er 
in Form von Benzin in seinem Autotank hat 
Zu Buchstabe b: Die Abgabe wird auch nicht erhoben oder 
rOckerstattet, wenn die Energieträger «ausgeführt oder nicht 
zur Energieproduktion verwendet wurden». Was helsst das? 
«Nicht zur Energieproduktion verwendet» helsst z. B. - das 
sind meine Überlegungen, die Liste ist nicht abschliessend -
folgendes: Wenn die Energie nicht ausgenatzt wird, also 
wenn daraus Nahrungsmittel gemacht werden, indem 01 in 
Form von Margarine verkauft wird, oder wenn Plastiksäcke 
hergestellt werden, es sei denn, Sie pressen sie zu Briketts 
und verkaufen. sie als Brennstoff. Weiter betrifft das 
Schmieröl, Reinigungsmittel, die an sich auch brennbar sind 
und aus fossilen Energieträgern . hergestellt werden, c;xler · 
Graphitspray. Das ist im Prinzip Kohle, wird aber tar anderes 
verwendet Wenn die Energie also nicht ausgenatzt, sondern 
nur der Rohstoff verwendet wird, ist die Sache nicht steuer
pflichtig. 
Grundlage der Beurteilung ist--das möchte ich zuhanden der 
Materialien ganz klar sagen - der Endverbrauchszweck als 
Energie. Wenn hier steht «zur Energieproduktiori verwen
det», könnte sich jemand auf den Standpunkt stellen, mit sei
nem Auto fahre er; das habe nichts mit Energieproduktion zu 
tun. Das wäre natürlich ein Trugschluss. Wenn der Energie
träger in seiner Qualität als Energieträger verwendet wird, ist 
er steuerpflichtig .. Das schliesst also Raumwärme, Licht, 
Kraft, Transport, auch Intelligenz im Computer beim Kern-

, strom usw. ein. So Ist das _zu interpretieren. 

Ich sage das, weil die Zollverwaltung sich Sorgen machte, 
man könnte das allenfalls mutwillig falsch verstehen. 

Angenommen -Adopte 

Ab~.2-Al.2 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstlitter: Ich habe ver• 
gessen, die ganze WTO-Problematlk bei Artikel 5 Absatz 2 
zu erklären tJnd möchte das noch nachholen, denn das ist 
wichtig: . . 
Absatz 2 betrifft die ROckerstattung der Abgabe bei den er
neuerbaren Energieträgern -- auf deutsch gesagt beim eins 
heimischen .Strom. Heute schon ist die Praxis so, dass elek· 
trischer Strom aus Kleinwasserkraftwerken mit weniger als 
10 Megawatt Leistung als erneuerbar gilt Ich nehme an, de 
wird man sich den Vollzug sparen und die Abgabe gar nicht 
erheben. Aber bei den grösseren Werken kann das nicht ge
hen, vor allem aus GrOnden des WTO/Gatt-Vertrages nicht. 
Nachdem hier sehr viel darOber gesprochen worden Ist und 
wahrscheinlich noch gesprochen werden wird, muss ich dazu 
einige Dinge sagen: 
Die WTO gestattet Subventionierungen, welche allgemein 
verfOgbar und weder produkt- noch firrnenspaziflsch und 
ökologisch motiviert sind. Wenn man also eine Abgabebefrei
ung so aufzieht, wie wir das jetzt machen, indem die Abgabe 
erhoben wird, dann aber output-seitig -- mit einer ökologi
schen Motivation und unter Einhajtung dieser paar Begriffe 
und Regeln, die Ich Ihnen genannt habe - wieder zurücker
stattet wird, .Ist sie gemäss WTO grundsätzlie'1 zulässig. All 
jene, die sagen, das sei grundsätzlich unzulässig, haben die 
Verträge nicht genau gelesen •. Wir haben darüber ausfiihrlich 
mit dem Bawi diskutiert. Es hat auch ein spezielles Seminar 
de$ Bawi dazu stattgefunden, an dem Ich teilgenommen 
habe, und diesbezüglich war man sich einig. . 
Zudem erlaubt die WTO in diesem Rahmen Subventionen 
auch spezifischer Art, die also nicht allgemein verfOgbar 
sind --darum wlirde es sich hier eher handeln-,, bis zu 5 Pro
'zent des Endproduktwertes. Auch das ist normalerweise zu
lässig. Es ist klar, dass wir diese 5 Prozent bei der Förderab
gabe auf keinen Fall überschreiten werden. Die Abgabe ist zu 
klein, um bei irgend einem wesentlichen, insbesondere auch 
einem mit Strom hergestellten Produkt die 5 Prozent zu Ober
sehreiten. 
Falls man unter 5 Prozent bleibt, bleibt die Beweislast beim 
Kläger; das müsste ein ausländischer Staat sein. Er muss 
nachweisen, dass er als Staat durch die Rückerstattung un
serer Wirtschaftsabgabe wirtschaftlich beeinträchtigt ist. 
Wenn die 5 Prozent überschritten wären - das könnte bei der 
Grundnorm Probleme geben -, kann die Beweislast umge
kehrt werden: Dann muss die Schweiz beweisen, dass der 
Kläger nicht wirtschaftlich beeinträchtigt ist. Aber wie gesagt 
Bei dem, was wir Jetzt im Rahmen des Förderabgabebe
schlusses beschliessen, wird dieses Problem nicht auftreten, 
weil wir mit der Förderabgabe bei Jedem Endprodukt weit un
ter 5 Prozent sein werden. 
Dazu kommt, dass die WTO-Verträge auch einmalige Beihil
fen zur Anpassung an geänderte oder neu einzuhaltende 
Umweltvorschriften erlauben, die diese 5-Prozent-Grenze 
Obersehreiten. Bei der Grundnorm wird man sich also genau 
Oberlegen milssen, ob diese ROckgabe an die erneuerbaren 
Energien vielleicht auch teilweise In Form von einmaligen 
Beiträgen passieren könnte. Da hat die Verwaltung im Rah
men der WTO/Gatt-Verträge einen gewissen Spielraum. Sie 
wird zusammen mit dem Bawi sehrvlel nachdenken mOssen. 
Man kann das nicht dem BFE und dem Buwal allein überlas
sen, sondern da mOssen die Departemente zusammenarbei
ten. Aber sie haben ja noch zeit bis etwa Ende 2002, um sich 
hier etwas auszudenken. 
Schwierig ist, dass in der wtO relativ wenige Präzedenzfälle 
vorhanden sind und man deshalb nie ganz genau weiss, ob 
es Oberhaupt Probleme geben wird. Eines ist hingegen si
cher: Die Erfahrung bei der WTO zeigt, dass ein Verfahren, 
wenn es angestrengt wird, immer ziemlich lange dauert; den~ 
ken Sie an den Bananenstreit. 
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Nach Meinung der Kommission wird dieser FAB nach Ablauf 
von drei Jahren durch die noch zu bescihRessende AusfClh• 
rungsgesetzgebung zur Grundnorm· abgelöst; sie soll dann 
die Förderbestimmungen übemehmen. Man . wird es allen• 
falls nach· dreijährigem Nachdenken noch besser·machen 
können. Das Verfahren WOrde also auf jeden Fall-wenn eine 
Klage käme-längerdauem, als der FAB lebt, wenn Volk und 
Stände unserem Projekt zustil'nmen. Somit ist das ein weite
rer Grund, weshalb wir mindestens Jetzt auf diesem Niveau 
mit der wro keine Probleme haben werden. ' 
zusammenfassend: Der FAB ist WTO-Sicher, «WTO-proof». 
Bei der Grundnorm und der Ausffihrungsgesetzgebung wer
den sich Bundesrat und Verwaltung etwas einfallen lassen 
müssen, aber die .Chancen stehen gut, dass man das dort 
gemäs$ unseren völkerrechtllQhen Verpflfchtungen ausge
stalten kann. 

Angenommen-Adopte 

Art.6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf der UREK-SR 
Proposition de la commissioll 
Adherer au projet de 1a CEATE-CE. 

Plattner GiFµl-Reto (S, BS), Berichterstatter: Es gibt, wenn 
. Sie den Bericht gelesen haben, nicht mehr viel dazu z4 sa
gen. Einen Punkt möchte Ich Immerhin erwähnen: ßei dem, 
was die Deutschen punkto Rückerstattung ab 1. April be
schlos,sen haben - sie machen solche Rückerstattungen bei 
vielen Wirtschaftszweigen -, haben sie die Struktur betref
fend dieselbe Lösung gewählt und sogar die Untergrenze -
allerdings in 0-Mark - eingef'Dhrt. · 

Die Kommission war sich einig, dass Wmdenergie, wenn die 
Umstände stimmen, eine sehr erfolgversprechende emeuer-

, bare Energie ist Das zeigt das gr~ Wachstum von Wind
nutzungsanlagen im Ausland. Aber die Kommission war sich 
ebenso einig, ·dass in unserem seh~ dicht besiedelten Land 
eine Intensive Windnutzung aus Gründen des Landschaits
sch utzes, des IJmweltschutzes und des Lärmschutzes nicht 
in Frage kommt Dies gilt insbesondere fQr jene Orte, wo man 
die Windmühlen S:ufstellen würde, nämlich für die Höhen und 
Hügel. Wenn man sich vorstellt, dass einem dann Immer, 
wenn man den Blick Richtung Hlmmel hebt, auf allen Höhen 
und Hügeln des Mittellandes und des Juras solche doch sehr 
grossen Maschinen mit einer Höhe von 130 Metem und Ro
tordurchmessem von 80 bis 100 Metern ins Auge stechen 
würden, dann Ist klar, dass wir das nicht wollen. Wir wollen 
keine Wmdparks, wie es sie In Deutschland, Spanien und Dä
nemark gibt, at.1cl'I keine kleinen Wandparks, wie es sie in 
Südde1$Chland gibt. Man kann sie übrigens, wie mir Kollege 
Schüfe erklArt hat, an der Grenze in der Nähe von Schaffhau
sen sehen. Wir wollen • keine . Rotorgruppen auf Voralpen-
hügeln haben. . 
Mit der Streichung der Wmdnutzung wollen wir aber nicht sa-

, gen, dass es nicht In Frage komme, in speziellen FäUen, auf 
abgelegenen Höfen oder ähnlichem, eine Altemativenergie
anlage mit einem Rotor aufzustellen. Es gibt solche Fälle 
schon, z.B. auf den zwischen Mittelland, und Nordwf/St· 
schwelz gelegenen Hügeln oberhalb .von Langenbruck. 
Diese Anlagen funktionieren durchaus gut und. könnten als 
Klelnstkraftwerke der Förderung würdig sein. Aber der Wind· 
kann aufgrund qer vorhin genannten Gründe in der Schweiz 
wohl nie zu einem wesentlichen Energielieferanten werden· 
obwohl es an sich natürlich Wind genug hat, wenn man hoch 
genug hinaufgeht 

Sie sehen also, wir haben gelesen, was unser grösster Han
delspartner macht, und wir haben versucht, es ihm gleichzu
tun - und es dort nicht gleichzutun, wo nach Massgabe der 
Ungleichheit der Verhältnisse ungleich zu handeln Ist. · 

Maiseen Theo (C, GR): Wir haben zu di~. Themen, die 
diese Anträge beschlagen - nämlich elnerseitsdle Finatizle
rung der NAI und anderseits die ökologische Aufwertung der 
Gewässer.-, versQhledeneAussagen, einerseits des Kom-Es ~ eine hel',!etische, Sber qurchaus nachbarschaflskom

patible Lösung, die wir hier getroffen haben. 

Angenommen -Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf der UREK-SR 

Antrag Maissen 
Abs.1 

c. zur Erhaltung, einschllessllch allfälliger' Abgeltungen getä
tigter Investitionen, und Erneuerung einheimischer Wasser-
kraftwerke; . . . , 
d. zur ökologischen Aufwertung der Gewässer Im Zusam
menhang mit Massnahmen zur Erhaltung und Erneuerung 
einheimischer Wasserkraftwerke. 

Art. 7 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer au ,:,rojet de la CEATE-CE 

Proposition Maissen 
AJ.1 

missionssprechers und anderseits von Herrn Bundesrat Leu
en~er, gehört. Ich stelle gewisse Unschärfen fest Vom 
Kommissionssprecher wurde gesagt, bei der Kommission 
seien die NAI eigentlich eher ausgeschlossen, und von Herm 
Bundesrat Leuenberger haben wir gehört, dass der Bundes
rat durchaus gewisse ~pielräume sieht. In bezug auf die Oko-

, logische Aufwertung der Gewässer haben wir vom Berichter
statter gehört, dass in einem bestimmten Rahmen ökologi• 
sche Massnahmen möglich sein sollten. 
lcti meine nun, dass diese Unschärfen bezüglich des FAB im 

' Zweitrat, im Natl9nalrat, noch einmal diskutiert werden und 
allenfalls Unklarheiten ausgeräumt werden müssten. Meine 
Anträge würden dabei helfen. Ich weiss aber, dass die vor
hergehenden Beschlüsse im Moment nicht 'die Grundlage 
dafQr bilden, dass meine Anträge hier :elnfllessen könnten. 
Wichtig .erscheint mir die Aussage von Kollage Hofmann, 
dass man die Frage der NAI u. a. Im Zusammenhang mit 
dem Elektrizitätsmarktgesetz noch regeln müsse'. · 

~:·a permettre le malntlen, y compris le remboursement (9yen
tuel des investlssernents effectues et la renovation de centra- , 

Ich meine, das ist entscheidend mr die resche Marktöffnung. • 
Die rasche Marktöffnung bezieht sich eben nicht in erster Li
nie auf die Seite der Nachfrager, sondern es geht um die An- . 
bieter, um einen raschen Zugang der wettbewerbsfähigen 
Wasserkraftanlagen zu ausländischen Märkten, wo sie ihre 
Konkurrenzvorteile wie Regullerenergle, Ökostrom fnlW, zum 
Tragen bringen können. 
In bezug auf die NAI Ist davon auszugehen, dass ein restrik
tives Modell aufgegleist werden müsste. Die. Finanzierung der 
NAI b~l Wasserkraftwerken darf nämlich keine generelle sein, les hydrauliques $ulsses; · , 

d. a proceder a revaiuation ooologique des eaux en fonction' 
des mesures prises pour le maintlen et la renovatlon de cen-
trales hydrauliques sulss&s. ' 

Plattner Gian-Reto. {S, BS), Berichterstatter: Zu Artikel · 7 
habe ich den Auftrag, zu erklären, weshalb wir den Wind als 
Energiequelle, der · in der Vernehmlassungsvorlage und, 
wenn Ich mich recht erinnere, auch im EAB stand, gestrichen 
haben. 

Amtl!ches Bußelln der 8undesversammlung 

SQndem sie Ist auf schwerwiegende Fälle zu beschränken. 
Um dies zu gewährleisten, sind strenge Kriterien zur Finan
zierung der NAI festzulegen. Die Bezüger von r'Ockzahlbaren 
Darlehen sollten, wie das auch von Herrn Bundesrat Leuen• 
berger angesprochen WOrdenist, ihre Werkeverpfänden müs
sen. Sobald sich der Geschäftsgang wieder verbessert, müs-

. sen die gewährten Darlehen zurückbezahlt werden. Wenn 
eine restriktive Unterstützungspolitik verfolgt wird, kann nicht 
nur der Gesamtaufwand mr die NAI-Flnanzlerung in engen· 
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Grenzen gehalten werden, sondern es werden auch Wettbe
werbsverzerrungen unter den EigentOmem der Wasserkraft
werke vermieden, indem es eben keine ungerechte Bevortei- . 
lung derjenigen Werke gibt, die in der Vergangenheit eine un
genügende Abschreibungspolitik verfolgt haben, gegenüber 
denjenigen,die diesbezüglich korrekt gehandelt haben. 
Ich möchte aufgrund der gefassten Beschlüsse zum Verfas
sungsartikel mit diesen Hinweisen auf weitere zu tätigende 
Massnahmen im Hinblick auf die Beratung im Zweitrat meine 
Anträge zurückziehen • 

Präsident: Herr Maissan hat seine Anträge zurückgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
AdopM selon 1a proposition de Ja commission 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf der UREK-SR 
Proposition de la commisslon 
Adherer au projet de la CEATE-CE 

Plaltner Glan-Reto (S, 88), Berichterstatter: Hier geht es in 
formeller Hinsicht um die Art des Mitteleinsatzes im Bundes
haushalt. Wl!' wollen nach den Artikeln 11 und 20 des Finanz
haushaltgesetzes eine Spezialfinanzierung machen, den 
«Fonds». Klarstellen möchte ich zuhanden von Bundesrat 
und Verwaltung, dass die Kommission der Meinung ist, dass 
allfällige Rückflüsse und Zinserträge, die mit den Mitteln der 
Förderabgabe erzielt werden, wieder in dem Fonds gehören, 
nicht in die allgemeine Bundeskasse. Es gab solche FAiie bei 
anderen Spezialfinanzierungen, wo dann die Finanzkommis
sion plötzlich feststellen musste, dass nicht beanspruchte 
BOrgschaftsmlttel oder ähnliches an der eigentlichen Zweck
bindung vorbei in die allgemeine Bundeskasse zurückflos
sen. Das wollen wir nicht, diese Mittel gehören In den Fondsl 
Wenn es z. B. der Energieagentur der Wirtschaft gelingen 
sollte, durch moderne marktwirtschaftliche Methoden wie das 
Zur-Verfügung-Stellen von Start-up.Kapital oder Venture-Ka
pital bei. technologischen Neuerungen auch einen Ertrag zu 
erzielen, dann geht dieser zurück in den Fonds und kann 
später wieder verwendet werden. 
Bürgschaften, die der Fonds auch gewähren kann, sollen 
dem Fonds nach der Meinung der Kommission nicht einfach 
zu hundert Prozent belastet werden. Das würde dann dazu 
führen, dass -wenn sie nicht be8J'.18prucht werden, aber viel
leicht Ober die Laufzeit des Fonds hinaus gegeben wurden -
das Geld zwar nie ausgegeben wurde, aber auch nicht mehr 
zur Verfügung steht. Wir verlangen vom Bundesrat und der 
Verwaltung, dass die Bürgschaften den Fonds differenziert 
gemäss jährlich erneuerter Rislkoabschlitzung belasten, eine 
hundertprozentige Belastung der Bürgschaften aber erst bei 
einem eingetretenen Verlust vorgenommen werden soll. 
Im übrigen heisst die Bildung der Spezialfinanzierung ge
mäss Artikel 8, dass das Parlament zwar die Hoheit behält, 
Ober die jähl'.lfchen Mittel, die.In diesem Rahmen ausgegeben 
werden, zu entscheiden - das Parlament kann Jahrestran
chen beschliessen, die grösser oder kleiner sind, Und damit 
bis zu einem gewissen Punkt mit diesen Mitteln Flnanzhaus
haltpolitik betreiben '-, aber das Geld kann Insgesamt vom· 
Parlament nicht entfremdet werden. Wenn man das Geld 
also in einem Jahr nicht al.ll(lglbt, gibt es einfach Im nächsten 
Jahr mehr, oder am Ende der Laufzeit steht noch Geld zur 
Verfügung. 
Zum letzten Punkt: Dieser Fonds wird - das schlagen wir Ih
nen auch vor - eine längere Lebensdauer haben als die 
Übergangsbestimmung, also die Erhebung der Abgabe. Es 
ist die Meinung, dass auch Im Moment, wo die Abgabenerhe
bung ein Ende findet, das Geld, das sich bis dann plus allfäl
lige Rückflüsse im Fonds angesammelt hat, noch ausgege
ben werden soll. 
Esdarl nicht in Frage kommen, d~ man dann sagt: Das ist 
gut für den Bundeshaushalt; da hat es noch eine Milliarde 
Franken, es gibt Ja keine Förderabgabe mehr, also nehmen 
wir jetzt das Geld gleich in den Sack des Finanzministers. 
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Das ist mit diesem Fonds nicht möglich; es ist gewährleistet, 
dass das nicht passieren kann. 

Angenommen -AdopM 

Art.9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf der UREK-SR 
Proposition de 1a commlssion 
Adherer au projet de 1a CEATE-CE 

Angenommen -Adopte 

Art.10 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf der UREK-SR 
Proposition de la commission 
Adherer au projet de la CEATE-CE 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Dazu ist eine 
Bemerkung zu machen. Wir führen hier nun eine Abgabe auf 
Strom ein, haben aber nur das Mineralölsteuergesetz zur 
Verfügung, das die bisherige Praxis für fossile Energieträger 
beschreibt Wir haben deshalb geschrieben, dieses sei sinn
gemäss für Kohle und Strom anwendbar. Der Bundesrat ist 
dann aufgefordert, Insbesondere für den elektrischen Strom 
entsprechende Verfahrensvorschriften zu erlassen und sich 
möglichst eng an die Prozeduren anzulehnen, die sich als 
vollzugstauglich erwiesen haben. 

Angenommen -Adopte 

Art.11 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Entwurf der UREK-SR 
Proposition de 1a commission 
Adh~rer au projet de la CEA TE-CE 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Wie beim Voll
zug des Energieinvestitionsbeschlusses sollen nach Mei
nung der Kommission auch in diesem Gesetz die Subventi
onsverfügungen vom Bundesamt für Energie ausgehen, 
auch wenn es dem Bundesrat in Zukunft möglich sein wird, 
einen Teil des Vollzugs an aussenstehende, private Organi
sationen - sprich: die Energieagentur der Wirtschaft oder 
andere Institutionen - zu delegieren. Dieses System hat den 
Vorteil, dass die Subventionspraxis bestens koordiniert wer
den kann. Als Beschwerdeinstanz für negative Subventions
verfügungen setzen wir -wie es heute üb6ch ist-das Depar
tement, in diesem Fall das UVEK, ein. 

Art.12-15 
Antrag der Kommiss/an 
Zustimmung zum Entwurf der UREK-SR 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet de la CEA TE-CE 

Angenommen -AdopM 

Art.16 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf der UREK-SR 

Antrag Bloetzer 
. ••. längstens aber während 20 Jahren. 

Antrag Maissen 
.... längstens aber während 20 Jahren. 

Art.16 
Proposition de la commission 
Adherer au projet de la CEATE-CE 

Proposition Blootzer 
• ••. mais au plus tard pendant 20 ans. 
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~on·Ma,.,. .. • · . •. .. '. .. 
. , ... maJs au pi~ tard pen(iant 20 ans, 

40 
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Prisldent: Diese Frage wt.1rde YOfher bei Artikel 1a Ab$ati:2 . 
. · des BundesbesebhJismf'Dber (lle Volkslnltlatlve mr einen 
Solairappen (S7.~>,~en. · · · 

' ~ ' , , ' def l(oqm1Jss/Dn. 
Adoprd,sslon 'la ~ -~ 
Art.17 ,' 

. Antrag der K~ , \ . . . •. ·. ; 
~Zustimmung zum Entwurf der UREK-SR 
Proposition r:Js ls:cönimlssfon ·· . 

. ~rer~ projet de la Cl::A:E-OE. 
'. ' .. ' ' ' ,' ' ; ' ' 

Angenommen -Adpptlf 

~-Vate sulfensemble · 
Für Annahme d• ~ , ·. . . . . . · 31 Stlmfrien, · ·. 
Dagegen ',; ' . ' . . ·, ' 1 su,rime 

. An den .NatlonaJqat -- IW·~tlational. '. 

,96,9~?, 

Energiegesetz 
Lol sür •~•~rgle 
F()ftSBIZUnf1,-~ .. ; .. - .. 
Siehe~ 109 hlervor+o Volr ~ '.IQII~ ., 

a. 8und-.sct11uss ._ erne aml°'11sche Ene&Jl~· 
~ ·, 

ä. Antt6 f6d6raf c;:once~ une tue tkiologlque sur 
l'cinergle .. , · 

, ) ' 

. Antl!i9 r:Jsr Komrn/s/Jfcin · · '. '•. ~ =Ja~ 
Ne paa entrer en matltre • · 

. ' " : -· - - "' ~ 

Platlner G~;(s. BS), ~ Nun .folgt <f&r 
SChwanengesang dieses-~~ ... auch der: - ~/ ' 
Das hetilt aber nlotit, dass si;h die Kommlsefc:m nicht f>e:. ;_ 
Y!usst wire ;_ da8 ~ Ich noch. einmal in aller- Form und · 
in aller D&um,ohk&it sagen·-".·dass es der.li;AB war, der äen' 1 

· ~Wilfl Dt.iroht>ruch ~tltat. det.dle 8ache auf den 
Tisch des -~µses gelegt hat. Der Fort8Qhri1:twar ein.Ver•,' 
~ des Nationalrates; fch~mocht& das hi&rdeutlich sagen .. ·, 

· ·Der Stinderat hat✓ats Chaqtbre de.reflexfon ·~ seine 
Pflicht getari und die Sache nw:i so geschhltD, dass.er·dem 

. Ptojekt selber ~-·kann. ~rwelee~ 
wir nun ·aber· den eAB aufg$ben; wir haben jetzt-an:semer 
Stelle die' ~g"bestlmrnung ·pl1- ~- ·Das hat at,,er · 
mcdlts.damltzu tia,,dassslctidieserRatgegendieAd>eltdes 
Natlonalrat9' wenden möohte.odfrgewendlt haf- iln .ß~-• gerrte11.·•'•.''',,,,., ,' 

Ant)e~--AdopM.: 

An den ~onalrat '- Au ~ natlona1 

·. Parlamerdarjsche1n1t1at1ve <SteMernat\n> ... · 

. ', 
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Zwölfte Sitzung - Douzieme seance 

Mittwoch, 17. März 1999 
Mercredi 17 mars 1999 

08.10h 

Vorsitz - Presidence: 
Heber/ein Trix (R, ZH)JSeller Hanspeter (V, BE) 

97.028 

Energie-Umwelt-Initiative. 
Solar-lnHlative 
Initiative energie et envlronnement. 
Initiative solalre 

Frist - Delai 
Botllchaft und BeschlussentwOrfe vom 17. März 1997 
(BBl 1997 II 805) 
Message et projets d'arrite du 17 mars 1997 
(FF 11m II 734) 

Beschluss des Ständerates vorn 10. März 1999 
Dedslon du Conseil des Bats du 1 O niars 1999 
Kategorie V, Art 68 GRN - ~orls V, art. 68 RCN 

Antrag der Kommission . 

~ 
an 

Die Frist zur Behandlung der Volksinitiativen «für die Beloh- • 
nung des Energiesparens und gegen die Energieverschwen-
dung (Energie-Umwelt-Initiative)» und «für einen Solarrap-
pen (Solar-Initiative)» (97.028) wird gestützt auf Artikel 27 
Absatz 5bis des Geschäftsverkehrsgesetzes um ein Jahr bis 
zum 20. März 2000 verlängert. 

Proposition de la · commission 
Le delal fixe pour l'examen des initiatives populaires «desti
nees a encourager las economies d'energie et a freiner le 
gaspillage (initiative energie et environnement)» et il rinltia
tive populaire «pour l'introduction d'un centime solaire (initia
tive solaire)» (97.028) est proroge d'un an, soit iusqu'au 
20 mars 2000, en vertu de l'article 27 alinea 5bis de 1a loi sur 
les rapports entre las Conseils. 

Angenommen -Adoptl§ 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Energie. Volksinitiativen 
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Amlllches Bulfelln der Bundesversammlung 
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Sammeltitel - Titre collectif 

Energieabgaben 
. Taxes sur l'energle 

97.028 

· Energie-Umwelt-Initiative.· 
Solar-Initiative 

Energieabgaben 

Initiative energle et envlron'nement. 
fnttlative solalre · 

Fortsetzung- Sufte 
Siehe Seite m hle!vor-Volr page m oklevant 

. 99.401 

Parlamentarische Initiative 
(llREK-SR) · 
Förderabg_abebeschluss 
lnttlatlve parlementalre 
(CEAT.E-CE) 
Arrete sur une taxe 
d'encouragement · 
en mattere energetlque 

Bericht und Beschlussentwur der URSK..SR 
vom 5. Februar 1999 (BBI 1999 3365) ' 
Rappc)rtet projetd'~ de 1a CEA-re-ce 
du 5 ~ 19119 (FF 1999 3088) 
Stellungnahme lies 8undesrate!I vom· 8. März 1999 
CBBI 1999 3381) 
A.vls du Conseil ~ral du 8 mars. 1999 
(FF 1999 3104) 

Beschluss des Stlinderates vom 10. März 1999 
08olslon du ConseD des Eta1s du 10 mars 1999 
Kategorie 1, Art 68 GRN -·Categorie 1, 11ft. 68 RCN 

' ' 

Antrag der Kommlsslon · 
Mehrt,eft · 
Eintreten 
Minderheit 
(Brunner Toni, Dettling, Fischer-8eengen, Hegetschweiler, 
Phllipona, Wyss) ' 
Nichteintreten 

Proposition de 1a commlssion 
Majotite 
Entrer en matiere 
Mfnorlte 
(Brunner. Toni, Dettling, F"!SCher-Seengen, Hegetschweiler, 
Phlßpona, Wyss) 
Ne pas entrer en matlere 
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96.067 

Energiegesetz 
Loi sur l'energie 

Differenzen - Divergences 
Siehe .iahrgang 1998, Seite 1640-Voir an• 1998, page 1640 

Beschluss des S1änderates vom 10. MäJZ 1999 
Oeoislon du Conseß des Etats du 10 mars 18S9 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(= Nichteintreten) 

Proposition de /a commission 
Aclherer a la decision du Conseil des Etats 
(= Ne pas entrer en matiere) 

Ordnungsantrag Schmid Odilo 
Sistieren bis zum 20. März 2000 (= Ablauf der Frist zur Be
handlung der Solar-Initiative) 

Motion d'ordre Schmid Odi/o 
Ajoumer jusqu'au 20 mars 2000 (= expiration du delai imparti 
pour le traitement de !'initiative solaire) 

Präsidentin: Wir haben den Entwurf B zum Geschäft 
96.067, Energiegesetz, in der Sommersession 1998 behan
delt (AB 1998 N 1127; AB 1998 N 1166). Oer Ständerat Ist 
auf diesen Entwurf nicht eingetreten. 

Fischer-Seengen Ulrich (R, AG): Für heute und morgen sind 
insgesamt vier Geschäfte aus dem Bereich der Energiepoli
tik - oder präziser: Energieabgabenpolitik - traktandiert. 
Diese haben einen engen Zusammenhang, weshalb eine ge
meinsame Debatte durchgeführt wird, während die Detailbe
ratung dann getrennt erfolgt Als Kommissionspräsident ge
statte ich mir, Ihnen zunächst einen Überblick über den Stand 
dieser Geschäfte sowie über rechtliche Probleme im Hinblick 
auf die Volksabstimmungen zu geben. Hernach werden die 
Berichterstatter Strahm und Eplney vertieft auf die materielle 
Seite dieser Vorlagen eingehen. 
Im Rahmen der Beratungen über das Energiegesetz verab
schiedete der Nationalrat einen Energieabgabebeschluss 
(EAB), auf den der Ständerat nicht eingetreten ist. Im Rah
men. der Differenzbereinigung liegt dieser EAB nun erneut 
dem Nationalrat zur Behandlung vor. Der Ständerat seiner
seits befasste sich als Erstrat mit den beiden Volksinitiativen, 
der Energie-Umwelt-Initiative und der Solar-Initiative, und er: 
arbeitete zu beiden je einen direkten Gegenvorschlag, die als 
«Grundnorm» und als «Übergangsbestimmungen» bezeich
net werden. Als Umsetzungserlass für die Übergangsbestim
mungen in der Bundesverfassung verabschiedete der Stän
derat zudem einen Förderabgabebeschluss (FAB), der nach 
Auffassung des Ständerates geeignet ist, den EAB des Na
tlonalrates zu ersetzen, weshalb er auf letzteren nicht mehr 
eingetreten ist. Diese Vorlagen beraten wir als Zweitrat 
Schliessllch sieht auch die Volksinitiative «für eine gesicherte 
AHV - Energie statt Arbeit besteuern» (98.029) eine Energie
abgabe vor, weshalb sich für die UREK-NR die Frage stellte, 
ob es sinnvoll sei, auch diese Initiative in das nunmehr ge
schnürte Paket einzubinden, die Beratung gleichzeitig durch
zuführen und die Initiative für die Volksabstimmung vorzube
reiten. Aufgrund eingehender rechtlicher Abklärungen kamen 
wir indessen zum Schluss, dass dies nicht opportun wäre. 
Wenn mehrere Volksinitiativen mit ähnlichem Inhalt und erst 
noch Gegenvorschläge dazu zur Diskussion stehen, ergeben 
sich hinsichtlich des Abstimmungsverfahrens schwerwie
gende rechtliche Fragen, die wir in der Kommission anhand 
eines einlässlichen 'Gutachtens der Bundeskanzlei und einer 
Anhörung von Dr. Hans-Urs Wili k)ärten. Vor·allem geht es 
darum, Widersprüche in der Rec;htsordnung zu vermeiden, 
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die dadurch entstehen könnten, dass am gleichen Abstim
mungstag mehrere Verfassurigsbestimmungen angenom
men werden, die einander widersprechen, von denen aber 
keine dem Prinzip der «.lex posterior» unterliegt und von de
nen auch keine als Spezialnorm zur anderen eingestuft wer
den kann. 

· Zudem war abzuklären, ob eine Staffelung der verschiede
nen, die nämliche Verfassungsmaterie betreffenden Initiati
ven zulässig sei. Im vorliegenden Fall waren alle möglichen 
Kombinationen von Initiativen und Gegenvorschlägen dar
aufhin zu überprüfen, ob ein solcher Widerspruch oder auch 
ein offensichtlich politisch unerwünschtes Ergebnis in Form 
einer von keiner Seite angestrebten Doppelbelastung entste
hen könnte. Hinsichtlich einer Staffelung der Abstimmungen 
über die verschiedenen . Initiativen ergab die Prüfung, dass 
eine solche in allen vorliegenden . Fällen möglich ist, wobei 
selbstverständlich eine Initiative und der entsprechende Ge
genvorschlag gleichzeitig Volk und Ständen unterbreitet wer, 
den müssen. 
Dagegen musste festgestellt werden, dass sowohl eine 
gleichzeitige Annahme der Energie-Umwelt-Initiative und der 
Volksinitiative «für eine gesicherte AHV - Energie statt Arbeit 
besteuern» als auch eine gleichzeitige Annahme der Solar
Initiative und der Volksinitiative «für eine gesicherte AHV -
Energie statt Arbeit besteuern» die innere Widerspruchsfrei
heit der Rechtsordnung tangieren könnte und vor allem im 
zweiten Fall zu einer Mehrfachbesteuerung der nichterneuer
baren Energieträger führen würde. . 
Deshalb schlägt die Kommission dem Rat vor, die Volksinitia
tive «für eine gesicherte AHV - Energie statt Arbeit besteu
ern» erst nach der Abstimmung Ober. die beiden anderen 
Volksinitiativen samt Gegenvorschlägen zu behandeln. 
Im Gegensatz zu den genannten Kombinationen stehen die 
Energie-Umwelt-Initiative und die Solar-Initiative komple
mentär und nicht konkurrierend zueinander. Sie wurden von 
den Initianten auch in diesem Sinn verstanden und einge
reicht, so dass sie ohne weiteres miteinander zur Abstim
mung gebracht werden können, was auch für die beiden Ge
genvorschläge gilt. Ein materieller Widerspruch ergibt sich 
auch nicht, wenn in einem Fall die Volksinitiative und im an
deren Fall der Gegenvqrschlag angenommen würden, wenn 
also eine Annahme übers Kreuz erfolgen würde. Für diesen 
Fall drängt sich indessen aus formellen Gründen eine andere 
Numerierung des Gegenentwurfes zur Energie-Umwelt-In-
itiative auf. · 
Die Kommission hat diese formalrechtliche Änderung gegen
über der ständerätlichen Fassung, welche diesem Aspekt 
noch keine Rechnung trägt, vorgenommen. Überdies muss 
die Redaktionskommission die Numerierung noch an die 
neue Verfassung anpassen, ·nachdem diese die Gnade von 
Volk und Ständen gefunden hat und die Abstimmung über 
das Ihnen vorliegende Paket erst im kommenden Jahr, d. h. 
nach Inkrafttreten der neuen Bundesverfassung, stattfinden 
wird. . 
Es liegt mir daran, dass Sie diese Erfäuterungen rechtlicher 
Natur zur Kenntnis nehmen, bevor nun die Kommissions
sprecher auf den materiellen Gehalt der Vorlage eingehen. 

Strahm Rudolf(S, BE), Berichterstatter: Diese Geschäfte bil
den ein ziemlich umfangreiches Paket mit drei Bundesbe
schlüssen und erstmals auch mit direkten Gegenentwürfen 
zu Volksinitiativen. Zusammenfassend stellt die Kommissi
onsmehrheit folgende Anträge; ich nehme sie voraus, und es 
ist gleichzeitig auch eine Übersicht über die vielen Vorlagen: 
1. Beim Bundesbeschluss A zur Energie-Umwelt-Initiative 
(Entwurf 97.028) beantragt die Mehrheit, die Initiative zur Ab
lehnung zu empfehlen und den direkten Gegenentwurf der 
Bundesversammlung Volk und Ständen zur Abstimmung zu 
unterbreiten. Dieser Gegenentwurf läuft unter dem Trtel 
«Grundnorm für die ökologische Steuerreform». Dem ent
sprechenden Antrag ist in det Kommission mit 14 zu 9 Stim
men zugestimmt worden. 
2. Beim Bundesbeschluss B über die Solar-Initiative (97.028) 
wird von der Mehrheit ebenfalls beantr~gt. die Initiative Volk 
und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen und dafür einen 
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direkten Gegerentwurf ;zur Abstimmung zu unterbreiten. Die- 1. Die energetische Wirkung: Die Förderabgabe, d. h. der 
ser Gegenentwurf hat die Form einer Übergangsbestimmung Einsatz der Erträge fOr Investitionsanreize, hat eine doppelte 
in der Bundesverfassung una läuft unter dem Trtel «Förder- , Wirkung: Es wird nämlich erstens die Energie verteuert; das 
abgabe»; der Gegenentwurf läuft bei uns unter dem Trtel hat einen Spareffekt über den Preis. Zweitens werden die 
«Förderabgabenorm» oder «Übergangsnorm». Dem ent- Mittel filr Investitionen eingesetzt; und das hat auch eine 
sprechenden Antrag wurde 'in der Kommission mit 16 zu Sparwirkung durch höhere Energieeffizienz und Einsatz von 
7 Stimmen zugestimmt • emeuerbar,.en Energien. Die Modellrechnungen des Bundes-
3. Die Mehrheit der K~mmission beantragt, die pariarnentari- amtes .filr Energie haben gezeigt, dass im Jahre 2015 der In-
sehe Initiative der UREK-SR betreffend einen Förderabgabe- vestitionseffekt viel grösser ist, etwa 80 · Prozent, und der 
besc;_hiuss (99.401) - der die Förderabgabe basierend auf Preiseffekt' hur etwa eihen FOnftel beträgt Man musste also 
der Ubergangsnorm gleich umsetzt - zu beraten und zu ver- eine ökologische Steuerreform mit rOckerstatteten Mitteln 
abschieden. · etwa filnfmal höher ausgestalten, um die gleiche Sparwir-
4. Die K;ommission beantragt, den Energieabgabebeschluss kung zu .erzielen. 
(96.067), dem wir letztes Jahr zugestimmt haben, nicht mehr 2. Bei. der Förderabgabe gibt es ejne Investitions~ und eine 
weiterzuverfolgen und nicht mehr darauf einzutrete.n. Innovationswirkung bei der Solarenergienutzung, es gibt 
5. Ich bitte Sie namens der Kommission, davon Kenntnis zu grössere Serien filr neue Solartechnoiogien, auch bei Wmd-
nehmen, dass sie die Beratung der dritten Volksinitiative zum, und Holznut;zung, WKK-Aniagen, Heizungen, Feuerungen 
gleichen Komplex, nämlich die Initiative «fQr eine gesicherte· bis hin zur Prozessenergie, auch neue, innovative Technoio-
AHV - Energie statt Arbeit besteuern», zurückgestellt hat. gien, die eine AnstosssSubventlon erhalten sollen. Wir den-
Das ist das Gesamtkonzept. Konzeptionen folgt die UREK ken auch, dass dadurch fOr die Wirtschaft Konkurrenzvorteile 
formal in allen Teilen dem Stärideral Sie Obemimmt das entstehen. Zu erwähnen sind die technologiepolitische Kom-
ständerätfiche Konzept mit den direkten GegenentwOrfen zu ponente und der Arbeitsplatzeffekt von 20 000 bis 30 000 Ar-
den Volksinitiativen und Implizit auch die verfassungsrechtli- beitsplätzen pro J"'r direkt; hinzu kommt bezOglich des Ba-
chen Erwägungen des Ständerates, die Anlass zu sehr gros- schäftigl!ngseffektes noch eine Multiplikatorwirkung. Dies 
sen Differenzen zwischen den Räten gegeben haben. Mate- sind zusätzliche volkswirtschaftliche Wirkungen der Förder-
riell allerdings will die Kommission eine andere Gewichtung, abgabe. . 
Indem sie die Förderabgabe mit 0,6 Rappen pro Kilowatt- · 3,. Wir wollen ein Junktim zur Strommarktöffnung. Dies ist 
stunde und 20 Jahren Dauer zeitlich und materiell stärker ge- quasi eine Weiterentwicklung gegenOber -dem Konzept des. 
wichten will. ~kanntiich hat der Ständerat nur 0,2 Rappen Ständerates. Die Förderabgabe ist gewissermassen ein Ein-
pro Kilowattstunde und eine Geltungsdauer von nur 1 o Jah- trittspreis in die Strommarktliberalisierung. Sie wissen: FOr 
ren mit einer Verlängerung um weitere 5 Jahre beschlossen. die Abgeltung der nichtamortisierbaren Investitionen (NAI) 
Dieses Entgegenkommen gegenüber dem Ständerat sollte sah der Bundesrat im Elektrizitätsmarktgesetz ursprOnglich 
jetzt eine BrOcke bllden zu einem Kompromiss zwischen .bei~ eine StromdUrchleltungsgebührvor. Anstelle dieser Durchlei-' 
den Räten und zu einer Klärung in dem Sinne, dass auch der tungsgebühr möchte die Kommission jetzt einen Teil der För-
Bundesrat seine Haltung festigt und klärt. derabgabe für die Wasserkraft einsetzen, und zwar klar für 
Gemeinsam ist dem Gesamtkonzept von Nationalrat und bestehende Wasserkraftwerke und unter Einhaltung der be-
Ständerat eigentlich ,- jetzt ,komme ich zur politischen Wer- , stehenden qualitativen und quantitativen Gewässerschutz• 
tung -, dass es eine Steuerung des Energieverbrauches bestimmungen. FOr die NAI-Abgeltungen von der Förderab-
durch marktwirtschaftliche Lenkungsinstrumente will. gabe, die. in diesem Rat vor Jahresfrist noch sehr umstritten 
Die Zeit filr eine solche Lenkungsabgabe - sie wird seit 20 waren, hat die Kommission jetzt einstimmig einen Komp~ 
Jahren diskutiert - ist jetzt reif geworden: Es geht um eine miss mit einem restriktiven Abgeltungsmodeil gefunden, und 
Lenkung des Ressourcenverbrauchs Ober den Preis und, bei zwar: 
der Förderabgabe, zusätzlich Ober Investitionsanreize. Die · 1. NAI-Abgeltungen tor Wasserkraft nur unter der Bedingung 
Grundgedanken sind die Verminderung des Ressourcenver- rOckzahlbarer Darlehen. . , 
brauchs, der Klima- und Umweltschutz und eine nachhaltige 2. Diese Abgeltungen müssen befristet sein. 
Wirtschaft i 3. Es gibt sie nur in Ausnahmefällen und wenn dies betriebs-
Wir haben dabei eigentlich zwei. Konzepte, zwei Typen von wirtschaftlich gerechtfertigt ist . 
Energieabgaben: , 4. Es gibt sie nur gegen Sicherheiten, z. B. eine Verpfändung 
Die erste Abgabe ist im Sinne. einer ökologischen Steuerre- des Werks. , 
form ausgestaltet. Sie will die Energie verteuern und die Er- Es kann also nicht mehr die Rede davon sein, dass diese Ab
träge $taatsquotenneutral zurückerstatten. Die Energie-Um- 'gabe ein Selbstbedienungsladen filr Kantone mit Wasser-
welt-Initiative und die Grundnorm gehören zu dieser Katego~ kraftwerken ist. Wir haben jetzt eine sehr restriktive Bedin-
rle. · · gung. Wrr stehen vor der Frage, ob wir eine rasche Offnung 
Das zweite Konzept ist eine Förderabgabe mit einer doppel- des Marktes mit einer ausreichenden Abgabe von 0,6 Rap-

. ten Wirkung: Man. will die nichterneuerbaren Energien ver- pen wollen oder eine langsame Öffnung bhne jede Abgabe 
teuem (mit Preiseffekt) und - Im Gegensatz zum ersten Kon- oder mit einer kleinen Abgabe. 
zept- die Mittel für lnvestitionsanre~e einsetzen, nämlich fQr Zum Schluss eine Bemerkung zur schwer vorauszusagen-
erneuerbare Energien, fOr die rationeße Energieverwendung, den Preisentwicklung: Die UREK hatte Hearings zur Strom-
für ~ergieeffizienz und für die Wasse~ft. Dieses zweite marktliberaiisierung mit Teilnehn,em aus anderen Ländern. 
Konzept ist in der Solar-Initiative, in der Ubergangsnorm der Wir gehen davon aus, dass die Strommarktliberalisierung 
Bundesverfassung und im Förderabgabebeschluss enthai- sinkende Elektrizitätspreise bringen wird; sie könnten sehr 
ten. Das sind die beiden Konzepte. rasch, also schon in wenigen Jahren um 3 Rap~n pro Kilo
Der Nationalrat hat die Förderabgabe eigentlich schon zwei- wattstunde sinken. Die Abgabe verteuert die Energie um 
mal beschlossen: vor zwei Jahren, im Juni 1997, mit dem An- durchschnittlich 0,3 Rappen-:- nur den Atomstrom, nicht aber 
trag Suter fOr eine Abgabe von 0,6 Rappen pro Kilowatt- den Wasserstrom.Wenn Sie die Rechnungmachen-3 Rap-
stunde im Energiegesetz, und voreinem Jahr, im Juni 1998, pen tieferer Strom, 0,3 Rappen Verteuerung durch die Ab-
mit dem Energieabgabebeschluss, deutlich mit 98 zu 59 gabe -, dann sehen Sie, dass diese Abgabe auch.für die 
Stimmen. Die UREK folgt jetzt eigentlich, kohärent mit den ai- Wirtschaft trag- und bezahlbar ist 
ten Beschlüssen, diesem Konzept Aus Zeitgründen verzichte ich jetzt auf Erwägungen zur 
Ich möchte jetzt meine Zeit vor allem dazu benatzen, um zu WTO-Frage: Ich kann nur sagen: Die Kommission hat 
begrOnden, weshalb die Kommission .im Vergleich mit dem . sich· auch mit der WTO-Konformität befasst, hatte Hea
Ständerat der Förderabgabe mehr Gewicht und Priorität ein- rings auch mit Herrn Minister Wasescha vom Bundesamt 
räumt Der Ständerat will zunächst einmal die Grundnorm fOr Aussenwirtschaft durchgeführt und, dem Ständerat foi-

. ohne Ausführungsbestimmungen veran.kem. Es. gibt dazu ·gend, beschlossen, keine WTO-Vorbehaitsklausel · aufzu-
drei Grunde: - nehmen. · 
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Zusammenfassend die Anträge: 
- Beim Bundesbeschluss A (97.028) beantragt die Kommis
sionsmehrheit, die Energie-Umwelt-Initiative zur Ablehnung 
zu empfehlen und den Gegenentwurf anzunehmen. 
- Beimißundesbeschluss B (97.028) beantragt die Mehrheit, 
die Solar-Initiative zur Ablehnung zu empfehlen und auch 
hier, den Gegenentwurf anzunehmen. 
- Die Mehrheit der Kommission beantragt, auf den Förderab
gabebeschluss (99.401) einzutreten, ihn zu behandeln und 
zu genehmigen. 
.:.. Die Kommission beantragt, den letztes Jahr verabschiede
ten Energieabgabebeschluss (96.067) nicht mehr weiterzu
verfolgen und deshalb nicht mehr darauf einzutreten. 

Eplney,Slmon (C, VS), rapporteur: Vous avez pule consta
tet, les milieux de l'electricite sont en pleine ebullition. Ce 
secteur devient le secteur le plus dellcat, celui qul pese vraJ.. 
semblablement le plus de problemes et qui va retenir l'atten
tion du Partement federal pendant quelques annees. Apres la 
loi sur le C(½ et 1a loi sur l'energie, nous sommes confrontes 
a deux types d'actes legislatifs: d'abord des initiatives popuc 
laires et ensuite la loi sur l'ouverture des marches. C'est dire 
qu'il convlent de mettre un peu d'ordre dans les älfferentes 
dispositions legales qui sont soumises a notre appreciatlon. 
La 21 mars 1995, deux initiatives populaires ont ete depo
sees: rlnitiative energle et environnement et rtnitiative $0-
laire. Elles visent toutes deux a instaurer une taxe sur les 
energies, an partlculier sur les energies non renouvelables, 
dans le but d'encourager les energies renouvelables, de $0U· 
tenlr les economies d'energie, de freiner le gaspillage et de 
reduire indirectement les gaz a effet de serre. La produit se
rait ristoume aux menages et aux entreprlses sous la forme 
d'all~ements fiscaux. 
L'lnitiative energie et environnement a comme objectlf d13 sta
biliser la consommatlon des energies renouvelables dans un 
delai de hult ans et ensuite de la reduire de 1 pour cent par 
annee sur vingt-cinq ans. La taxe ne greverait pas seulement 
les energles non renouvelables, mals egalement le courant 
produit par les centrales hydrauliques d'une puissance supe
rieure. a 1 megawatt. C'est ce qui expllque ropposition de 
beaucoup de personnes a cette premiere initiative. 
Quanta !'Initiative solalre, eile veut encourager, comme son 
nom rindique, le recours a l'energie solaire. Elle veut favorl
ser rut11isation ratlonnelle et durable de renergle. Le taux qul 
est fixe varie de 0, 1 a 0,5 centlme par ldlowattheure. La moi
tie du produit de 1a taxe doit &tre affectee a l'energie solaire. 
Le Conseil federal a decide de recommander · au peuple et 
aux cantons de rejeter ces deux Initiatives sans leur presen
ter de contre-projel Notre Conseil a declde - II vous en sou
vient - le 15 juin 1998 d'adopter l'arrete federal. concemant 
une taxe ecologique sur renergie, au titre de contre-projet a 
11nitiative so!alre (BO 1998 N .1166ss.). Le Conseil des Etats 
s'est penche quant a lui sur la mime matiere quelque temps 
apres et a adopte un concept different· de celui de notre 
Conseil. Ce concept est dlcte notamment par les incertitu
des constitutlonnelles, donc sur le plan Juridique, et par la 
necessite d'avoir un concept global dans cette matiere com
plexe. 
Le concept du Conseil des Etats est destlne a servir de con
tre-projet direct aux deux initiatives. II repose sur une norme 
constitutionnelle fondarnentale qul dolt"servir de contre-projet 
a !'initiative energie et envlronnemenl .Cette norme repre
sente egalement la base pour une reforme fiscale ecotogique 
ä partlr de 2004. 
Elle prevoit de taxer les energies non renouvelables et de di• 
minuer les cherges salariales. , 
Pour contrer !'initiative solaire, le Conseil des Etats a repris le 
projet d'arr&te federal du Conseil national que nous avions 
adopte, mais en l'introduisant dans une disposltlon constitu
tionnelle de duree llmttee. Son contenu s'articule sur trois 
polnts essentiels: 
1. la taxe serait de 0,2 et non de 0,6 centlme par kllowatt
heure, comme nous l'avions decide; 
2. la duree de valldite de cet arrAte serait flxee a 15 ans, alOrs 
qua nous voulions 20 ans; 

3. le montant de la taxe sur renergie ne serait pas restltue 
aux contribuables. La taxe est destinee a promouvoir les 
energies renouvelables, ä favoriser l'utllisation ratlonnelle de 
renergie et a contribuer au maintl'1J et a 1a renovatlon des 
centrales hydrauliques. Cette taxe devrait &tre introduite, se
ien le Conseil des Etats, a partir de 2001 •. 
Votre commisslon a fait un tres long examen de ce nouveau 
concept elabore par le Conseil des Etats et a decide de faire 
un pas en dlrectlon du Conseil des Etats en approuvant glo
balement son concept, tout en maintenant notre positlon sur 
ressentiel du contenu qua le Conseil national avait arrete 
rannee passee. 
C'est ainsi que nous avons maintenu une taxe autour de 0,6 
centime par kilowattheure, que la duree de cet arr&te devralt 
&tre de 20 ans. Nous avons innove en acceptant d'lntrodulre 
1a norme constltutionnelle, mais nous l'avons assortie d'une 
condltlon lmportante, a savoir que la taxe fiscale ecologique 
ne devrait pas ou ne pourrait pas, dans le futur, depasser 
2 centimes par kilowattheure. 
Cela a ete l'occasion d'un debat tres nourri parce que, notem
ment a gauche, on estlmait qu'il fallait avolr de la flexibilite 
dans une norme constitutlonnelle. Et nous, nous avons 
pense que dans le cadre d'un referendum, il etait judlcieux de 
mettre un plafond, comme nous l'avons fait d'allleurs dans le 
projet de loi sur la taxe sur la valeur ajoutee. 
Nous sommes donc maintenant en presence d'un concept 
different, d'un contenu different. Mais je crois que nous avons 
tous les ingredlents a disposition pour trouver un consensus 
avec le Conseil des Etats, dans re cadre de la procedure d'eli
mination des divergences qui va s'ouvrir. C'est pour cette ral
son qua je vous demanderai d'approuver et de sulvre 1a pro
posltlon de la majorite de votre commission. Cette demiere a 
pris des mesures qui sont de nature a permettre un consen
sus avec le ConseU des Etats, qui avait vote de maniere as• 
sez claire sur ses propres propositions. 
Lorsque l'on parte de taxe sur renergie, il faut se rappeler 
que, depuis 1973, las prix reels de l'energie ont beaucoup 
baisse, puisque ressence est a molns 18 p011r cent, l'hulle de 
ch'aUffage a moins 34 pour cent. le gaz natural a rnolns 
26 pour cent et l'electricite a moins 9 pour cent. 
II faut rappeler egalement, lorsqu'on parte de taxe sur l'ener
gie, que cette redevance n'est evidemment pas un impOt, 
mais effectivement une redevance incitative qui repond a plu
sieurs objectifs. 
Elle repond a un objectlf constltutlonnel, puisque le 23 sep
tembre 1990, le peuple et les cantons ont approuve une lni• 
trative populalre qui demande un soutien aux energles renou
velables (art 24octles de laconstltutlon). 
Elle poursuit un objectlf environnemental. L'humanite de
verse dans ratrnosphere quelque 7 milliards de tonnes de 
gaz carbonique, donc du C(½. Ces substances chlmlques 
barrent 1a reute aux rayons lnfrarouges qui sont emis par la 
terre et qui pi~ent donc 1a chaleur, ce qul entraine le fameux 
effet de serre et genere les bouleversements climatiques que 
nous avons connus ces demleres annees. 
Elle poursuit un objectlf polltlque, c'est-a-dire celui de servir 
de contre-projet aux differentes initiatives qul sont del)osees, 
egalement aux initiatives futures qui sont an cours ou qui sont 
deposees, mais pas encore en mains du Conseil federal. 
Enfin, eile poursuit un objectlf lmportant, robjectif energe
tique. Avec l'ouverture des marcl'les, II faut anticiper les eve
nements et si nous ne prenons pas des mesures d'accompa~ 
gnement, II est clalr que les energies renouvelables, et en 
partlculier renergle hydraulique, qul produit le 60 pour cent 
de l'electricite dans notre pays, auron1 peu de chances de 
s'imposer sur le marche. Vous savez que nous vivons en ca 
moment dans une periode d'excedent, et que toute renergie 
nucleaire, soit provenant des pays de l'Est, sott de la France, 
notamment, qui a plus de 75 pour cent d'energie nucleaire 
sur son terrltoire, risque d'inonder le marche suisse et d'en
tratner un~ baisse generale des prix qui va penafiser en par
tie l'energie hydraulique. Et lorsque vous partez d'energie hy
draußque, vous devez vous referer aux demiers amenage
ments qul ont ete crees dens notre pays. Ces amenagements 
engendrent aujourd'hui un prix du kllowattheure qul peut aller 
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jusqu'a environ 10, 1.1 centimes par kilowattheure, comme il 
en est de la centrale nucleaire de Leibstadt, et 11s ne seront 
pas ooncurrentlels. Si je prends· l'exemple du prpjet «Cleu
son-Grande Dixence», cela signifie que pour une compagnle 
oomme · EOS, pour les calsses de penslons, qui ont investl 
dans ces amenagements, ou le fonds AVS ou la Suva qul ont. 
egalement investi, ces investlssements seraient. menaces 
par une ouverture debridee du marche. C'est pour cela que 
l'ouverture du marohe a un prix, et que les mesures d'accom
pagnement representent un mlnimum qua nous devons met-
tre sur pied pour pouvoir l'accepter. . 
Je rappelle egalement que la Suisse a d!J retard dans le difl. 
veloppement des energles renouvelabl~. m&ine si elle a, au 
nlveau des statlstiques, parfois un statut eriviable. Mais, par 
rapport notamment,aux pays nordiques, alle a du retard. Elle 
a donc lnter&t a &tre pionniere dans le domaine des energies 
renouvelables, a util~r dejä Je savoir-faire qu'elle a, notam
ment dans 1, domaine de l'energie solaire ou alle est a la. 
pointe du progres. Avec le developpement de l'energle so

. faire, en partlculler dans · res pays du tiers monde, on peut 
imaglner que nous avons tout inter&t a experimenter notre 
know-how, a l'ameliorer de maniere a ce qua nous puissions 
exporter un savplr-faire dans le tufur, comme nous l'avons 
fait en matlere · hydraulique durarit las, annees solxante et 
septante. . . 
Pour certains milieux de r~nomie, la taxe d'incltatlon seralt 
disproportionnee. De l'avis de la commission, une ta,<e de 0,6 
centime par kllowattheure est tout a fait derlsoire et raisonna
ble, notamment pour las motlfs suivants: d'abord, l'ouverture 
du marche va entraTner une dlmlnution des prix, en partlculier 
pour !'Industrie qui, il est vrai, de manlere generale, pale trop 
eher son· courant Par .contre, las menages soisses sont 
parml ceux qui paient1e·moins, en comparaison avec les me,; 
nages des a~ pays europeens, pu!Squ'lls se classent en · 
quatrieme p0!3ltion. Mais si, aujourd'hul, le prix de l'energle 
est. eher pour nos grandes lndustries, c'est tout simplement 
parce qua nous vivons dans un systeme cartellalre, qua nous 
n'avons pas acch aux lignes et a la llbre concurrence, ce qul 
fait que, oomme ce sont las memes qul produisent et com
mercialisent le courant electrique, les prix rencherissent arti
ficiellement 
Ensulte, avec le systeme qua nous volis proposons, las ln
dustrias gourrnandes an energle pourront Atre exom!rees to
talement de la taxe. 
Enfin, comme la taxe d'incltatlon ne touche qua las energles 
non renouvelables, le kllowattheure sera rencheri en real.lte 
de 0,22 centime, sott le trelzleme de l'augmentation du prix 
qua nous avons enreglstr.ee. entre 1991 et 1996. C'est vous 
dire, et on. aura l'occasi.on d'y revenir dans l'examen de detall, 
que la taxe d'incitatlon que nous vous proposons, m&me a 
0,6 centlme par kllowattheure, est dans l'inter&t de l'econe>-
mie, et non pas a son detriment, .. 
Voila quelquas Informations dans le cadre du debat d'entree . 
an matlere. Nous vous lnvltons ä recommander de rejeter las · 
deux initiatives populaires, ä accepter las contre-projets, et a 
adopter egalernent l'arrete sur 1a taxe d'enoouragement en 
matlere energätique, qui est donc un arr&te transltoire, de du
ree limltee, mals qui est indispensable sl l'on veut a la fols 
une ouverture du marche qui ne sott pas diM>ridee et promou
voir les energies renouvelables de fa9on a redulre les effets 
negatifs des gaz a effet de serre. 

Speck ChrlStlan {V, AG): Ich spreche für die Minderheit bzw. 
bei Artikel 2 für die Minderheit II zum Beschlussentwurf A 
(97.028) und nehme Im Interesse eines zQglgen Verlaufs der 
Debatte einige Minuten als Fraktionssprecher in Anspruch. 
In seiner Botschaft vom 17. März 1997 hat sich der Bundes
rat mit guten Griinden für die Ablehnung der beiden Initiati
ven "".' ohne Gegenentwarfe "".' ausgesprochen. Dies ist aus 
wirtschatts- und finanzpolitischen Grunden die richtige Ant· 
wort auf die masslosen Begehren. · • 
Trotz vorgeschlagenen Som:lerregelungen fOr energielnten
slve Branchen wQrde der Wirtschaftsstandort Schweiz zu
sätzlich an Attraktivität .einbüssen. Trotz sein«:tr negativen 
Haltung gegenüber den Initiativen hat der Bundesrat geltend 
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gemacht, dass er Massnahmen zur Verbesserung der Ener
gieeffizienz verstärken und die Nutzung .erneuerbarer Ener
gien fördern wolle. Diese Anliegen haben den Entwurf zum 
Energiegesetz.geprägt, und sie sind vor allem Im COiGe
setz enthalten. Es ist schlicht nicht nachvollziehbar, warum 
der Bundesrat von dieser Haltung abgewichen ist und sich 
nun·plötzlich dem Gegenentwurf des Ständerates zur Ener
gie-Umwelt-Initiative angeschlossen hat 
Die. heutige Debatte gleicht In weiten .Teilen den Diskussier · 
nen, die wir In diesem Rat bereits zweimal gefOhrt haben, Im 
Mittelpunkt stehen wiederum die cmfahrung neuer Abgaben 
Oder Steuern. Damit wird eine neue Subventions- und Um
verteilurtgsrnaschjnerie in .Gang gesetzt, deren Ende nicht 
abzusehen Ist Wiederum wird von· der Allianz der neuen 

· Subventionsbe;züger unter der Regie von Herrn Cadonau 
heftig um die Beute gestritten werden. Einige Rahmenbedin-
gungen sind jedoch nlct\t mehr die gleich81'). · 
Der $tänderat hat In seiner Weisheit erkannt, dass unsere 
damaligen VorwOrfe, die Energieabgabe gemäss dem Be
schluss des Nationalrates mit neuen Steuern von einer Milli
arde Franken pro Jahr habe keine wesentliche Lenkungswir
kung und sei verfassungswidrig, richtig gewesen sind, Mit 
· seinem ersten Schritt zur Grundnorm einer ökologischen 
Steuerreform hat er eine Steuer auf Uran, Kohle, Gas und 
Erd61 genel:lmigt Mit dem Ertrag sollen die Lohnnebenkosten 
entsprechend reduziert werden. Damit,· so die . Argumenta
tion, sei die Verfassungsgrundlage gegeben; Leider hat sich 
der Ständerat - Wissentlich oder unter Zeitdruck - nicht sehr 
grundlich mit den Anforderungen an eine ökologische Stau- .. 
erretorm auseinandergesetzt. So werden in seinem Gegen
entwurf zur Energie-Umwelt-Initiative nur einzelne Teile der 
Energieträger belastet, obschon allgemein bekannt Ist, dass 
zum Teil auch erneuerbare Energien 0kologlsche Kriterien 
nicht erfullen., Offenbar heisst das Motto: Alle nichtemeuer~ 
baren Energien sind schlecht, alle emeuerbareli aber gut 
Der Ständerat hat es auch versäumt, elr:ie Höchstgrenze ~t
zulegen, was nun die Mehrheit der UREK-NR richtlg91WEllse 
korrigiert hat. Besser wäre es allerdings, die Fragen der 
.Energiebesteuerung mit Bßck auf die Neufassung der Bun
desfinanzordnung 2006 grundrlCh anzugehen, wie das der 
Bundesrat auch vorsieht 
Bundesrat Vllllger hat gestern in der Debatte zur Dlfferenzbe. 
relnigung bei der Mehrwertsteuer die Hauptpfeller betont 
Mehf'W!:lrtsteuer, direkte Bundessteuer, Ressourcenabgabe. 
Unsere Vorgaben für die zukOnftige Energiebesteuerung in 
der Finanzordnung sind klar: konsequente Staatsquoten• 
und Wettbewerbsneutralität. Die jQngste Stellungnahme des 
Bundesrates In dieser. Sache - sie stammt vom 8. März 
1999- lässt allerdings an diesen Vorgaben Zweifel aufkom.. 
man: «Zwar sieht der Bundesrat bei der neuen Flnanzord• 
nung mit 0kologischen Anreizen primär eine Senkung von 
Lohnnebenkosten vor. Angesichts der immer noch vorhande-: 
nen Unsicherheiten Im Zusammenhang mit der'Flnanzierung · 
der Sozialversicherungen In der Zukunft sollte die Option der 
Energiebesteuerung als strategisches Steuersubstrat zur 

. Vermeidung der Erhöhung von Sozlalversicherungsbeiträ• 
gen offengehalten werden... . 
Die Grundnorm des Ständerates aberkann tnan drehen und 
wenden, wie man will: Hauptmotiv ist d(e Reaktion auf den 
Energieabgabebeschluss des Nationalrates, der Versuch, 
neuen Energieabgaben die Verfassungsrnässigkelt zu ge-: 
ben •. Unter dem Deckmantel der ökologischen 'Steuerreform 
sollen neue Mehreinnahmen erhoben werden. Die Minder- · 
halt der UREK (9 Mitglieder) lehnt den Gegenvorschlag des 
Ständerates zur Energie-:Urnwelt-lnltiatlve ab. Ich weiss 

. nicht, ob sich bei Ihnen seit der letzten Diskusslon Ober die 
Energieabgabe etwas\geärldert.hat. Wir werden es hören: 
die Anträge lassen das Gegenteil befürchten •. 
Geändert aber hat sich das wirtschaftliche Umfeld; die 
Strommarktöffnung wartet nicht auf die Politik. Schon heute 
i!lt klar ersichtlich .,.. c:la stimme ich mit Kollege Strahm Ober• 
ein -. dass sich das Preisniveau drastisch senken wird. Ein 
Konkurrenzkampf auf Biegen und Brechen ist Im Gang. Ein 
Abbau der Jährlich Ober 2 Milliarden.Franken Abgaben .und 
Steuern wäre eine ~ UntersHltzung für die Erhaltung des. 
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Stromproduktionsstandortes Seh_weiz. Leider haben die Räte 
noch . vor kurzem eine quer in der Landschaft liegende 
54prozentige Wasserzinserhöhung beschlossen, was durch
schnittlich 1 Rappen Produktionskosten pro Kilowattstunde 
bedeutet Von einer notwendigen Korrektur hat der Bundes
rat offenbar, von seinem eigenen Mut Oberrascht, abgese
hen. Wenn nun mit dem Gegenvorschlag zur Solar-Initiative 
neue Abgaben beschl0$Sen werden, tun wir das, was der 
Wirtschaftsstandort am wenigsten gebrauchen kann. Der Be
schluss des Ständerates, Im Sinne eines Kompromisses le
diglich 0,2 Rappen festzulegen, ist ein politischer Schachzug. 
Er Ist aber weder Fisch noch Vogel und bringt vor allem keine 
Lenkungswlrkung. Es wird insbesondere unseren freisinni
gen Freunden schwer fallen, nehme Ich an, angesichts ihrer 
Steuerstopp-Initiative zusätzlichen Steuern von 300 Millionen 
zuzustimmen - geschweige denn einer Milliarde Franken! 
Die SVP-Fraktion setzt sich entschieden für einen starken 
Wirtschaftsstandort Schweiz ein. Wir lehnen deshalb alle 
neuen zusätzlichen Abgaben und Steuern ab. 
Ich bitte Sie, sowohl die Initiativen zur Ablehnung zu empfeh
len wie auch die Gegenvorschläge abzulehnen. 

Teuscher Franziska (G, BE): Die Energie-Umwelt-Initiative 
(97.028; Entwurf A) verfolgt ein klares Konzept Die Res• 
souroe Energie soll schonend genutzt werd~n. Das Reduk~ 
tionsziel und der Weg dahin sind klar vorgegeben. Mit einer 
Lenkungsabgabe, die schrittweise ansteigt, sollen der Ver
brauch der nichterneuerbaren Energieträger und des Stroms 
aus grossen Wasserkraftwerken Innerhalb von acht Jahren 
stabilisiert und anschliessend um durchschnittlich 1 Prozent 
pro Jahr vermindert werden. Damit. verfolgt die Energie-Um
weit-Initiative ein ökologisches Ziel, das sich auch an der Kli
makonferenz von Rio orientiert. Im Namen der Minderheit 1 
beantrage Ich Ihnen deshalb, die Energie-Umwelt-Initiative 
Volk und Ständen zur Annahme zu empfehlen. 
Weil he~ die Energiepreise auf Umweltkosten keine Rück
sicht nehmen und daher Immer noch viel zu tief sind, lohnt 
sich das Energiesparen wirtschaftlich viel zu wenig. Diese Si
tuation bestraft die verantwortungsbewussten Leute und be
lohnt die gedankenlosen Verschwender. Dies ist nicht nur 
ökologisch, sondern auch ökonomisch gesehen ein Unsinn. 
Mit der Energie-Umwelt-Initiative könnte der Widerstand der 
«Energieverschwendungslobby» endlich ausgeschaltet wer
den, denn der Initiative liegt die Idee der Ressourcenscho-
nung zugrunde. . 
Mit der Energie-Umwelt-Initiative wird die Ausgangslage für 
die erneuerbaren Energiequellen verbessert. Damit könnten 
auch Interessante lmpulse•fOr die Schweizer Wirtschaft ge
schaffen werden. Herr Speck, wenn Sie etwas fOr die 
Schweizer Wirtschaft tun möchten, unterstützen Sie am be
sten die Energie-Umwelt-Initiative, denn sie Ist Giuant dafür, 
dass Arbeitsplätze geschaffen werden! Der Energiesektor 
und die damit direkt verbundene Bauwirtschaft sind für Inno
vationsschübe geradezu prädestiniert Als erster Schritt wOr
den dauerhafte Arbeitsplätze entstehen, denn die Nachfrage 
nach erneuerbaren Energiequellen und nach rationeller 
Energienutzung wOrde stark ansteigen. Als zweiter- Schritt 
wOrde die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Wirtschaft ge
genOber dem Ausland gestärkt, denn qualitativ hochste
hende und energieefflziente Technologien werden weltweit je 
länger, je mehr einen grossen Absatz haben. Aber nicht nur 
die Wirtschaft, sondern wir alle WOrden mit der Energie-Um
weit-Initiative profitieren. Denn die Abgabe, die erhoben wird, 
geht an die Haushalte und die Betriebe zurück. Die grösste 
Gewinnerin wäre natürlich die Umwelt, denn mit einer Len
kungsabgabe wOrde der Luftverschmutzung und der Klima
erwärmung entgegengewirkt 
Die Grundnorm, wie sie der Ständerat präsentiert, kann keine 
echte ~mative_ zur Energie-Umwelt-Initiative sein. Hier 
wird z.war auf Verfassungsebene der Grundsatz einer Ener
gieabgabe ~kert, aber das Ziel, das mit dieser Abgabe 
verfolgt werden soU, ist völlig offen. All die Anträge, die Sie 
zur Grundnorm erhalten haben, zeigen Ihnen auch, dass 
man sich hier nicht einig ist, was mit dieser Grundnorm Ober
haupt erreicht werden soll. Daher kann ich Ihnen. Im Namen 

der Minderheit I die Energie-Umwelt-Initiative bestens zur 
Annahme empfehlen. Denn hier sind die Ziele klar: 
1. Der Verbrauch vor allem der nichterneuerbaren Energien 
soll vermindert werden. Das Reduktionsziel ist klar vorgege
ben. 
2. Damit wird die Ausgangslage fOr die erneuerbaren Ener
gien verbessert. Bnzig die Energie-Umwelt-Initiative garan
tiert uns, dass die Energieverschwendung endlich gestoppt 
und die Ressource Energie nachhaltig genutzt wird. 
Wer Energie sparsamer verwendet, wird damit zum Gewin
ner oder zur Gewinnerin. 
Daher empfehle ich Ihnen Im Namen der Minderheit I der 
Kommission, die Energie-Umwelt-Initiative Volk und Ständen 
zur Annahme zu. empfehlen. 

Wyss William (V, BE): Beim Beschlussentwurf B der Vorlage 
97.028 geht es um die Solar-Initiative. Auch dazu liegt ein 
Gegenentwurf vor, den die Mehrheit der Kommission. unter
stOtzl 
Ich vertrete hier den Antrag der Minderheit Maurer zu Arti
kel 1 a, es sei nicht auf diesen Gegenentwurf einzutreten. Die 
gleiche Minderheit beantragt in Artikel 2 als Minderheit II 
(M;rurer), Im Sinne der selnerzeitigen Haltung des Bundesra
tes, Volk und Ständen die Initiative zur Ablehnung zu emp
fehlen. 
Was sind die Argumente? In letzter Zeit haben wir zahlreiche 
BeschlOsse gefasst, und diese wurden sogar vom Volk gut
geheissen. Denken Sie nur an die LSVA, an die FmöV-Vor
lage und an das, was in bezug auf, Energiegesetz und Ener
giesteuer in Bearbeitung ist Man spricht von einer ökologi
schen Steuerreform Im Jahr 2006, also von einer Steuerre
form mit ökologischen Momenten. Oberall beschliessen wir 
Abgaben und nochmals Abgaben. Wir sind der Meinung, 
dass diese beiden Initiativen der Vorlage 97.028 quer in der 
Landschaft stehen. 
Es gilt, noch einen weiteren Aspekt in die Gedanken mltein7 
zubeziehen: Unter dem Titel «Kostenwahrheit» werden 
Leute Oberall und selbstverständlich belastet, was auch ak
zeptiert wird, sei es mit Abgaben im Bereich der Wassernut
zung oder der Abwässer, sei' es mit Abgaben bei der Keh
richtbeseitigung usw. Oberall spricht man von der Kosten
wahrheit und zieht die Konsumenten zur Finanzierung all die
ser Auflagen bei. Irgendeinmal hat das Ganze aber sein 
Mass erreicht, und Ich unterstütze deshalb den Antrag der 
Minderheit Maurer bz.w. Minderheit II (Maurer), die Solar-In
itiative zur Ablehnung zu empfehlen und auf einen Gegenent
wurf zu verzichten. Wir haben in letzter Zeit genügend solche 
Vorlagen entweder verabschiedet oder sind noch daran, sie 
vorzubereiten. 

Sorel Franc;ois (S, NE): Les deux initiatives populaires dont 
nous parlons ce matin sont complementaires. II en va de 
meme pour les contre-projets. C'est la raison pour laquelle je 
me permettrai de faire une observation concemant le premier 
contre-projet, celui relatif a rinitiative energle et environne
menl 
Ce contre-projet est a mon avis. un bon, voire un tres bon 
compromis qui permet a une bonne Idee d'ätre accueillie fa
vorablement par la majorite du peuple. Pour !'Instant, n n'a 
qu'un grave defaut dans la version de la commission, c'est 
que le montant de la taxe d'incitation est plafonne. Rappe
Ions que cette taxe a pour objectif d'etre entierement redistrl
buee, qu'elle n'a donc pas d'influence sur 1a quote-part fis
cale et que, des lors, c'est iJne erreur df roothode que d'en 
prevolr le plafonnement dans une dispositlon constitution
neUe. J'ose esperer que le plenum corrigera cette erreur de 
Ja commission. 
J'en viens maintenant a 1a proposition de la minorite I a rarti
cle 2 de l'arrete federal concemant !'initiative populalre «pour 
rlntroduction d'un .centime solaire». La minorlte voudrait re
commander au peuple et aux cantons de voter deux fois oul 
et, dans la question subsidialre, de donner la preference au 
contre-projel La minorite constate que notre legislation est 
un peu absurde, etant donne que ce que le peuple a le drolt 
de faire, le Parlament n'a pas le droit de le lui recommander. 
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Nous n'avons pas le droit de recommander un dquble oui et 
une preference pour l'un des deux objets. C'est prevu dims 
notre legislation. Oes lors, la minorlte a trouve un.e autre for
mulation qul equlvaut a se taire au sujet de !'Initiative solalre 
et a dire claireo,ent que, s'il y a double .oul, il faudrait donner 
Ja preference au contre-projet. 
L'inltiative solaire marlte le oui parce que c'est un bon projet 
qui a des. effets posltlfs dans deux secteurs prioritaires. Elle 
a des effets positifs . dans le domaine energetique parce 
qu'elle donne les moyens financiers d'atteindre les buts de 
notre poJltique energetique. Elle a aussi des effets benefi
ques pour l'emploi. Elle est en fait un programme d'investis
sement conjoncturel fantastique. Les lnvestissements dans 
ce domaine vont creer des dizaines de milliers d'emplois 
dans un secteur d'avenir, non seulement sur le plan sulsse, 
mais aussi sur le plan mondlal. · 
L'lnitiative solaire ~e donc un out du peuple et des can
tons, et le Parlament doit s'abstenlr de leur recommander un 
non. . . 
Le contre-projet que propose 1a majorite de Ja commission 
sera, je l'espere, accepte en plenum. Comme je suis obllge 
de developper maintenantla propo1;11tion de mlnorite, je dois 
donc partir de l'a priori qu'elle sera acceptee, et tout ce que 
je vais dire maintenant le sera bien entendu sous reserve que 
Je contre-projet de Ja majorite de la commission ne soit pas 
compllfltement demoli dans l'examen de d~I. 
Le contre-projet ne va pas plus ou moins loin que !'initiative 
populaire, mals II est tout slmplement meilleur. II est mellleur 
'd'abord parce qu'II est plus differencie; II tient compte en par
ticulier des besoins de notre production d'energie hydraull
que lndigene. Ensuite, !'initiative solalre a ete redlgee en 
1993. Pepuis Iors, bien des choses ont change. Le marche 
de renergie s'est beaucoup modlfie. Le contre-projet tient 
cqmpte de cette evolution, et non seulement de revoiution 
passee, mais II per,nettra de s'adapter a revolutloi'l future. 
Contre-projet et initiative popullilire sont de bons projets. lls 
sont bons pour l'environnement, mals aussipour l'economie. 
lls meritent tous deux un oui, mais le contre-projet a la prefe.. 
rence de la minorite .de Ja commlssion pour les raisons que Je 
viens d'evoquer: 

Brunner Toni r,t, SG): Bekann11ich hat der Bundesrat In sei~ 
ner Botschaft 97.028 zur Energie-Umwelt-Initiative und zur 
Solar-Initiative empfohlen, beide Begehren Volk und Ständen 
ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu unterbreiten. Der
weil wurden. im Nationalrat Abgaben auf nichtemeue.rbaren 
Energieträgern salonfähig, 11"as von .der zuständigen Kom
mission ... oder besser gesagt Subkommission - d8$ Stände
rates zum Anlass genommen wurde, entsprechende Gegen
vorschläge auszuarbeiten. Als An~rt auf die Solar-Initiative 
präsentierte der Ständerat eine Ubergangsbestimmung. in 
der Bundesverfassung, welche die KQmpetenz zur Erhebung 
einer zeitlich befristeten . un(l in der Höhe festgeJegteh, 
zweckgebundenen Förderabgabe beinhaltet. Diese Uber
gangsbestimmung Ist der Gegenvorschlag. zur Solar~lnitla
tive, und der Förden:Jbgabebeschluss, der uns als parlamen
tarische Initiative de~ UREK-SR (99.401) auf dem Tisch Hegt 
und den wir als Zweitrat behandeln, Ist nichts anderes als die • 
AusfQhrungsgesetzgebung zur Übergangsbestimmung In 
der Bundesverfassung, Es Ist daher nichts als konsequent, 

. wenn eine Kommissionsminderheit auch beim Förderabga-
bebeschluss den Antrag auf Nichteintreten stellt, sind wir 
doch aus grundsätzlicher Überzeugung gegen diese zwei 
Volksinitiativen· und dementsprechend auch gegen. die for• 
meUen Gegenvorschläge. · 
Zunächst Ist einmal fElstzuhalten, dass di9S\!lr ~e~ 
beschluss nichts anderes Ist als eine neue Steuer, die die 
Staatsquote weiter erhöhen wird, sich nahtlos in die Erhöhung 
von Steuern und Abgaben auf verschiedensten.Ebenen der 
letzten Jahre einreiht und unser Land im internationalen Wett
bewerb noch ein bisschen weiter zurückwerfen wird. Unser 

·· schweizerischer Alleingang mit der kQnstlichen Verteuerung • 
der EnergiewJrd unseren Standort Schweiz unattraktiver ma- . 
chen und für einen wirtschaftlichen Aufscl;lwung.fflehr hem
mend denn fördernd sein. Ordnungspolitlsch Ist das also ein ' 
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weiterer Sündenfall, den es zu verhindern gilt, bevor er be
schlosi,ene Sache ist. Die LSVA lässt grüssen, die CO:! Ab
gabe lässt grüssen, und bald schon - das ist zu befürchten -
grilssen weitere Steue.m aus dem Bereiche der Energie. 
Wie hoch letztendlich die Abgaben, also die neuen stevem, 
sein werden, Ist beim Förderabgabebeschluss noch völlig of
fen. Bel einer Annahme zeichnet sich aber ab, dass das An
sinnen des Ständerates nach einem möglichst moderaten 
Gegenvorschlag zur Solarslnltiative aufs. übelste z•rzaust 
und zerpflückt und ein Mehrfaphes an Milliarden von Ausga
ben nach sich ziehen wird. Somit ist der Förderabgabebe
schluss schlussendlich nicht einmal mehr im Interesse des 
Ständerates. Er wird zum Spielball der ~lltischen Kräfte. Die 
Frage, ob es ein paar Milliarden mehr oder ein paar Milliarden 
weniger, sein dorfen, wird· wie folgt beantwortet werden: Es 
dürfen einige Milliarden mehr.sein, und es darf selbstver- · 
sttindlich auch noch einige-Jahre länger dauern als ursprilng
lich vorgesehen. Eine l"iesige neue Subventionsmaschinerie 
wird aufgezogen. Die Bezeichnung Giesskanne wäre wohl 
angebracht, würde sie genug Platz für all das viele Geld1bie-
ten; das verteilt werden will. · · 
Es bleibe dahingestellt, ob auch wirklich alle profitieren wer
den, die jetzt glauben, sie könnten· von dem vielen, vielen 
neuen Geld· profitieren, das via diesen Förderabgabebe
schluss zur Verteilung geiangen soll. Was aber mit Bestimmt
heit gesagt werden kann, ist, dass die Zeche in erster Unie 
die· Wirtschaft, die kleinen und mittleren Betriebe, das Ge
werbe, aber auch die Haushalte in Form von grosseren Bela
stungen und mehr Abgaben zu bezahlen h~. · · 
Ich bitte Sie daher, auf den Förderabgabebes(.)hIU$S nicht. 
einzutreten· und somit meiner kleinen, aber bestimmt feinen 
Minderheit zu folgen. 

Teuscher Franziska· (G, BE): .Es ist doch sonnenklar: Die 
Energiepolitik der Schweiz muss endlich auf Nachhaltigkelt 
umgepolt werden. Diese .Forderung wird heute. nicht nur von 
rot~rünen Parteien unterstOtzt, mittlerweile hat sich eine so
genannte «All-Parteien-Allianz» zur Energieabgabe- und So
lar-Initiative gebildet, die der heutigen Energiepolitik den 
Kampf angesagt hat. ·So tönt es. denn auch aus bürgerlichem 
Munde, dass die Atomenergie seit langem jedes Jahr mit Mil
Hardenbeiträgen quersubventioniert werde.oder dass 60 Pro
zent der Primärenergie,. die wir in der Schweiz einsetzen, 
sinnlos und somit völlig unwirtschaftlich verpufft werden. 
Es Ist unbestljtten ein Verdienst der Energie-Umwelt-,. und der 
.Solar-Initiative, dass. in der Energiepolitik nach langem•Still
stan~ endlich einiges in f:luss gekommen Ist. Ohne diese bei· 
den Initiativen würden wir heute weder Ober eine GrundnQl'm 
noch, über den Förderabgabe- oder den. Energieabgabebe
schluss debattieren. Wir haben heute die einmalige Chance, 
die energi$politlschen Grundlagen richtig zu polen und die 
Widerstände der mächtigen Energleverschwendungslobby 
endlich aUSZUSchalten. Wenn uns dies nicht gelingt, sind ge. 

· fährliche Kurzschlüsse vorprogrammiert, ganz besonders im 
Hinbliek auf die Strorymwktliberelisierung. . · · 
Die grOne Fraktion ~eht hinter der Energie-Umwelt• und der 
Solar-Initiative. Die Energie-Umwelt-Initiative Ist sozusagen 
die Vorstufe.der ökologischen steuerreform, welche wir von 
grüner Seite se,1t langem fordern. Die ökologische Steuerre
form wird in der Initiative «für eine gesicherte AHV - Enetgie 
statt Arbeit. besteuern» konkretisiert, welche bereits 1996 von 
der Grünen Partei eingereicht wurde. . . '. 
Konnten die Grünen der Grundnorm, wie sie vom Ständerat 
verabschiedet wurde, noch Wohlwollen entgegenbringen, so 
müssen wir die Grundnorm in der Form der Mehrheit der 
UREK-NR klar zurückweisen. Wenn der HOchstsatz der 
Energieabgabe In der Verfassung festgeschrieben ,wird, 

. $1tzt man der Energieabgabe gleich zu Beginn die Flügel. 
Wir werden in der Detailberatung darauf zurückkommen. 
Bessere Arbeit hat die.Kommission beim Gegenentwurf des 
Ständerates zur Solar-Initiative. geleistet, denn hier werden 
die Anliegen der Solar-Initiative weitgehend berücksichtigt 
Die. Solar-Initiative hat ein sonnenklares Ziel: Mit einer Ab
gabe von hOchstens einem halben Rappen · pro Kilowatt
stunde sollen die nichterneuerbaren Energien belastet wer-
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den. Mit dem daraus resultierenden Ertrag sollen Jährlich die 
Sonnenenergie- und die rationelle Energienutzung gefördert 
werden. Die Solar-Initiative schafft noch viel direkter als die 
Energie-Umwelt-Initiative Arbeitsplätze. Eine Annahme der 
Solar-Initiative würde der Schweiz weltweit einen Spitzen. 
platz im Bereich der zukunftsträchtigen Solartechnologie si
.chem. Dies sollte doch Grund genug sein, um zu strahlen. 
Der Gegenentwurf -des Ständerates zur Solar-Initiative 
kdnnte'.in der UREK·NR in ökologischer Hinsicht verbessert 
werden. Die Energieabgabe von 0,6 Rappen, die der Natio• 
nalrat. Im Energieabgabebeschluss klar befOrwortet hat, 
wurde Im Gegenentwurf des Ständerates integriert. Ebenso 
wurde die Dauer, während der die Förderabgabe erhoben 
werden soll, auf 20 Jahre erhöht. Während die Solar-Initiative 
prioritär die Sonnenenergie fördern wlll, sollen im Gegenent
wurf die emeuerba.ren Energien, die rationelle Energienut
zung und auch die einheimische Wasserkraft gleichwertig 
zum Zug kommen. Diese Erweiterung um die Wasserkraft ist 
gerade im Hinblick auf die Strommarktliberalisierung äus
serst wichtig. Dadurch bekommt der Gegenentwurf eine brei
tere UnterstQtzung als die Solar-Initiative, weil sich auch die 
Wasser- und die Gebirgskantone dahinter stellen können. 
Man kanri sagen, die Solar-Initiative habe ihr Ziel erreicht und 
einen umfassenderen G'3Qenvorschlag bewirkt. Ein schöner 
Erfolg, falls der Gegenentwurf In der Form derUREK-NR ver
abschiedet wird. 
Um zu verhindern, dass der Verfassungsbestimmung fOr 
eine Förderabgabe das gleiche Schicksal widerfährt wie der 
Mutterschaftsversicherung, dass wir nämlich einen schönen 
Grundsatzartikel haben, aber konkret während Jahrzehnten 
rein gar nichts passiert, hat der Ständerat auch gleich eine 
parlamentarische Initiative Förderabgabebeschluss vorge
legt Die grüne Fraktion unterstQtzt dieses Vorgehen, weil da
mit sichergestellt wird, dass der Förderabgabebeschluss 
bald _greifen wird. 
Die Offnung des Strommarktes ist auch in der Schweiz be
reits voU im Gang. Die beiden vorliegenden Initiativen und die 
entsprechenden Gegenentwürfe sind ein Gebot der Stunde, 
denn ohne Lenkungsabgaben · und ohne gezielte Erhaltung 
der einheimischen Wasserkraft werden wir schon bald zu
schauen mOssen, wie verschiedene Wasserkraftwerke in der 
Schweiz aus Rentabifrtätsgründen verschwinden. 
Im Namen der grünen Fraktion bitte ich Sie, die beiden Volks· 
Initiativen zur Annahme zu empfehlen und dem Förderabga
bebeschluss Im Sinne der Mehrheit der UREK-NR zuzustim
men. Ich bitte Sie somit, den Nichtelntretensantrag der Kom
missionsminderheit Brunner Toni zum Förderabgabebe
schluss und den Strelchungsantrag der Minderheit Speck 
betreffend den Gegenentwurf zur Energie-Umwelt-Initiative 
abzulehnen. 

Durrer Adalbert (C, OW): Die energie- und umweltpofltischen 
Themen, die wir zu behandeln haben, stehen im Moment 
nicht zuoberst auf der politischen Traktandenliste. Trotzdem 
kann man sicher davon ausgehen, dass global gesehen die 
Energiepolitik neben der Ernährung die zentrale Problematik 
der Zukunft sein wird. Insofern ist es gut, dass wir uns in die
ser Eintretensdebatte auch grundsätzlich mit Energiepolitik 
befassen können. 
Die Schweiz ist zurzeit daran, die Energiepolitik neu zu defi
nieren; Baustein um Baustein werden in die Diskussion ge-

. bracht. Ich spreche vom Energiegesetz. Wir werden uns mit 
der Liberalisierung der Strommärkte zu befassen haben. Das 
Aktionsprogramm «Energie 2009» wird auslaufen, auch das 
Kemenergierno~torium. Alles spricht von Nachhaltigkeit; der 
Grundsatz der Nachhaltlgkeit beherrscht die politische Dis
kussion. Das Bewusstsein. ist gewachsen, dass nur durch 
das Zusammenwirken von gesellschaftlicher Solidarität, öko
nomischer Effizienz und ökologischer Verantwortung lokale, 
regionale und auch globale Probleme gelöst werden können. 
Auch in dieser Eintretensdebatte werden die verschiedenen 
gegenläufigen Tendenzen klar, insbesondere in der Frage 
der Energieabgaben. Wir werden die vielen Zielkonflikte 
auch bei der Strommarktliberalisierung sehen - und erst 
recht allenfalls bei einer späteren ökologischen Steuerre-

form. Wir haben aber heute zumindest die Chance, aufgrund 
des Beschlusses des Ständerates und des Antrages der 
Mehrheit derUREK-NR wieder einen wichtigen Baustein zur 
Energiepo6tik beizutragen. Wir haben auch allen Grund, uns 
mit der Energiepolitik im umfassenden Sinne zu befassen. 
Der Handlungsbedarf ist ausgewiesen; die Schweiz als roh
stoffarmes Land importiert zurzeit 83 Prozent ihrer Energie, 
die wir verbrauchen. Nur 17 Prozent werden aus inländischer 
Energieproduktion gewonnen, vornehmlich aus-Wasserkraft 
und Holz. 
Auch andere Zahlen sind sehr eindrücklich: Wenn man z. B. 
sieht, dass wir 1997 einschiiesslich Abgaben mehr als 19,5 
Milliarden Franken oder 5,6 Prozent des Bruttosozialproduk
tes fQr den Energieverbrauch aufgewendet haben, erkennt 
man auch die Wichtigkeit und die Brisanz der Fragestellung, 
mit der wir uns heute zu befassen haben. Die gängigen 
Energieszenarien zeigen es auf: Die Energienachfrage wird 
auch in Zukunft ansteigen. 
Für unsere Fraktion ergeben sich aus dieser Ausgangslage 
einige wichtige Grundsätze; ich kann sie nur ganz summa-
risch ansprechen: . 
1. Für eine langfristig sichere, wirtschaftliche und umweltver
trägllche Energieversorgung muss der Schwerpunkt unserer 
Energiepolitik auf der rationellen Energieverwendung, also 
auf dem Sparansatz, beruhen - und natOrlich auch auf den 
erneuerbaren Energien. . . . 
2. Forschung und Entwicklung sind für eine rationelle und 
umweltgerechte Energieverwendung in Zukunft sehr zentral. 
Die Anstrengungen in diesem Bereich mOssen ganz klar ver
stärkt werden. 
3. Es ist schwierig, die Zielkonflikte unter einen Hut zu brin
gen. Der Wirtschaftsstandort Schweiz ist nach wie vor auf 
eine sichere, preislich konkurrenzfähige Energieversorgung 
angewiesen. Eine längerfristige Verteuerung der Energie 
darf daher nur bei einer gleichzeitigen Entlastung in anderen 
Bereichen erfolgen. 
Unsere Partei hat bisher wichtige energieporltische Schritte 
unterstOtzt. Ich darf als. erstes den Energieartikel erwähnen, 
der seit 1990 In Kraft ist. Er bildet meines Erachtens nach wie 
vor eine gute Verfassungsgrundlage. Eine zweite Säule ist 
das C02-Gesetz, das nur noch eine kleine Differenz auf
weist, die wir sicher ausräumen werden. Es beruht auf Prin
zipien, die wir hochhalten, nämlich vor allem auf der Eigen
verantwortung und auf der Subsidiarität Mit diesen beiden 
Prinzipien will man diese C~-Reduktion erreichen. 
Elne dritte Säule der Energiepolltlk ist durch die Energiedi
rektoren der Kantone wesentlich mitbestimmt worden und 
wird wahrscheinlich auch in Zukunft von ihnen mitbestimmt 
Ich meine das ehrgeizige Programm «Energie 2000», das ja 
verschiedene quantitative Sparziele verfolgt, vor allem auf 
der Basis von freiwilligen Massnahmen operieren will und 
Grundlagen fur Bundessubventionen fur die Förderung der· 
erneuerbaren Energien schafft. 
Die vierte Säule Ist das Energiegesetz. Wir haber:i es In die
sem Saal beraten und verabschiedet; es ist seit dem 1. Ja
nuar 1999 in Kraft. Wir haben damals dazu beigetragen, dass 
das ganze Paket der Energieabgaben, das wir jetzt zu disku
tieren haben, in einer separaten Vorlage behandelt wird. Wir 
werden uns in Zukunft mit der Öffnung des Elektrizitätsmark
tes zu befassen haben, und km bin mir völlig bewusst, dass 
es sehr schwierig sein wird, die folgenden Ziele, die auch un
sere Ziele sind, zu erreichen: dass die Wirtschaft und die ge
samte Bevölkerung - und nicht nur einzelne Bereiche der 
Wirtschaft 7 von einer künftigen Strommarktliberalisierung 
profitieren können; dass· wir die Chancengleichheit fOr die 
schweizerische Elektrizitätswirtschaft Im Vergleich mit dem 
Ausland garantieren; dass die flächendeckende Grundver
sorgung sichergestellt . bleibt unter . wichtigen Bedingungen 
wie der hohen Versorgungssicherheit und gleicher Kosten, 
also distanzunabhängiger Tarife. 
In diesem Kontext können wir der Frage der nictitarnortlsier
baren Investitionen (NAI) nicht ausweichen, und selbstver
ständlich darf die Wasserkraft, eine wichtige volkswirtschaft
liche Domane auch Im Berggebiet,,nicht grundsätzlich der Li
beralisierung geopfert werden. 
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Das ist die Ausgangslage, in der wir heute die Konzeption schluss einzutreten. und Ihm ebenfalls zuzustimmen; danri 
des Ständerates - die Grundnorm, die Qbergangsbestim- würde sich der Energieabgabebeschluss erilbrigen. 
mungen und den förderabgabebeschluss - zu diskutieren 
haben. · Bioober Christoph r,J, ZH): Herr KoUege Durrer hat vorhin 
Aus der Sicht der ländlichen, der . voralpinen und alpinen · gesprochen und dabei zehn- oder ZWOlfmal das Wort «grund
Räume möchte ich noch einmal In Erinnerung rufen, dass es sätzllch» gebra.ucht «Wir unterstOtzen grundsätzlich die 
vor allem auch darum geht, die Wa.sser;kraft entsprechend zu Grundnorm, wir unterstOtzen grund$ätzlich das Staatsquo
berilcksichtigen, zur Wasserkraft Sorge zu tragen und zu se- tenneutrale, aber selbstverständlich sind wir auch fOr eine 
hen, welche Gefahren mit der kilnftigen Liberalisierung den befristete Lenkun~.• Sehen Sie, die grundsätzliche 
Berggebieten drohen: Die langfristige Erneuerung der Was• ZUstimmung ist die höflichste Form der Ablehnung. · 
serkraft könnte gefährdet sein, wenn wir nicht die richtigen Selen Sie sich Im Klaren: Sie schaffen hier die Grundlage für 
Regeln finden. Ein Jährliches Investitionsvolumen, das heute eine weitere massive Besteuerung der Energie. Damit treffen 
in diesen strukb:irschwachen Gebieten sehr wichtig ist, Sie in diesem Land alle diejenigen, welche Energie als Pro-
könnte stark sinken, und die Heimfallrechte der Kantone µnd duktionsmlttel. brauchen. Das. Ist die Situation - eine Säule 
Gemeinden könnten. faktisch a~höhlt werden. Das sind · der Schweiz sind unsere Energieträger. 
alles Gefahren; qle letztlich drohen. Wir haben es fertig gebracht, dass das «Energieschloss» Eu-
Insofern ist unsere Fraktion mit der Grundkonzeption, wie sie ropas, wie unser Land frilher hiess, die teuerste elektrische 
der Stintlerat und die UREK•NR vorschlagen, einverstan- Energie von ganz Europa hat, währencl in Frankreich lndu-

. den, also mit Artikel 24octles Absatz 6 der Bundesverfassung ·· strlebezQger von Elektrizität 45 Prozent des schWeizerischen 
als Grundnorm für eine Lenkungsabgabe auf nlchtemeuer- Preises zahlen, In Belgien 48 Prozent, in den USA- natürlich 
baren· Energietrigem, welche zur Senkung der Lohnneben• • am tiefsten - 40 Prozent, in der Bundesrepublik Deutschland 
kosten eil'lgesetzt werden soll und in der längerfristigen Aus- · 80 Prozent usw. Sie kommen und schaffen heute weitere 
legung durchaus staatsquotenneutral Ist. Wir sind ab$r auch Grundlagen -für eine massive Verteuerung. Das gllt fQr die 
für Artikel 24 der. Übergangsbestimmungen der Bundesver- Elektrizltftt ;.. beim Gas sind Wir noch. viel weiter darilber. 
fassung, nämlich fQr eine befristete Lenkungsabgabe, um In allen Bereichen, die der Staat in die Hände genommen hat, 

- eben diesen ganzen Llberalisierungsprozess, wie Ihn gerade hat er .nichts anderes fertig gebracht, als die Energie massiv 
die Wirtschaft wünscht. Oberhaupt zu ermöglichen und des• zu verteuem. Das sagen Sie selbstverständlich nicht, son-
sen Machbarkeit sicherzustellen. Wir sind auch für den För• dem Sie geben dieser Abgaben- und Steuererhöhung wun-
de~luss, der das Instrument ist, um kurzfristig · derbere Namen und Deckmäntel. «Grundnorm• - das tönt 
den Übergang von einem weitgehend· geregelten Markt In solid, nach Verwurzelung in der Erde, «Förderabgabe» - qa 
eine freie Marktordnung in der Elektrizitätswirtschaft zu ga- sind Sie g~radezu gemeinnutzig geworden, .. ökonomische , 
rantieren. Steuerreform» - wer möchte denn da dagegen ,sein? (Zwi• 
Wir wollen die auch heute von verschiedenen Rednern in der . schenrofe Im Ssal) Ökologlsch meinen Sie? Vorhin lst.immer 
Eintreten.sdebatte hochgespielte Abgabenkumulation ver• gesagt worden, es gehe um Arbeitsplätze! Die grune Redne
melden, indem bei einer allfälligen Annahme \/On ·Grundnorm · rin. hat nicht mehr vom Umweltschutz gesprochen, sondern 
und Förderabgabebeschluss der Förderabgabebeschluss sie hat gesagt "!'Das schafft Arbeitsplätze, Sie schaffen eine 
nach Inkrafttreten vori Artil<el 24octies AbsaJz 6 gerade au&:- ökonomische Reform!» In der Initiative steht «ökologisch». 
ser Kraft gesetzt werden soll. Ferner geht die Kommission Jetzt beginnen Sie es bereits Ins Wirtschaftliche zu drehen. 
auch davon aus, ~ sich. Grundnorm und COz-Gesetz «Lenkungsabgabe»I Sie lenken Irgendwo! Ist das schön: 
grundsätzlich gegenseitig ausschliessen. Da die Energieab- «lenken»! Sie lenken Arbeitsplätze ins Ausland, das Ist die 
gabe ja direkt den Verbrauch von Energie senken sollte, Wahrheit. · 
würde sich in diesem Fall die Einführung der co.i-Abgabe er• Wir sind nicht nur «grundsätzlich» dagegen, sondern wir sind 
Obrlgen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eile Wechselwlr• . wirklich· dagegen, dass Sie die. Energie weiter besteuern. 
kung dieser verschiedenen Instrumentarien sieht Lassen Sie die Finger von dieser' unheilvollen Geschichte, 
Das Ist auch der Grund, weshalb wir diese beldenVolkslnltia- Welchen Namen Sie geben, Ist gleichgQltig, «Staatsquoten< 
tlven, die Solar-Initiative und die Energie-Umwelt-Initiative, · neutral» - ein neuer Zauber! Was nOtzt es dem Arbeiter, der 
guten Gewissens zur Ablehnung empfehlen können; Wir stel- in der Fabrik steht, und der Energie braucht, dass dem 
len Ihnen ein Konzept gegen Ober, das realistisch ist. und das Staatsangestellten die Lohnabzüge reduziert werden, weil er 
wirklich auch einen konstruktiven .Ansatz bietet Die lnitlatl• · zum Arbeiten weniger strom braucht? Wenn er ins Büro 
ven, das ist ganz klar, ha.ben verschiedene Schwachpunkte. . kommt, Ist es ohnehin schon hell, dann muss er das Licht 
Ich. denke zum Beispiel daran, dass dort auch die saubere nicht mehr anzOnden. 
einheimische Energie W.-serkraft bestraft wQrde oder dass Die in der Schweiz ohnehin zu teure Energie darf nicht durch 
völlig einseitig die Solarenergie subventioniert würde. Abgaben oder durch rn.arktwldrige, staatliche Regulierungen 
Wir werden uns in der Detailberatung noch zu den verschle- zusätzlich verteuertwerden-hierwürde die GrundlagedafOr 
denen heiklen Punkten der Vorlage äussem. Ich möchte nur geschaffen, mit Initiativen, mit Grundnormen, mit A!>gabebe
noch ganz kurz folgendes ansprechen: Bel der Grundnorm schlossen. Dafür treten wir im Interesse dieses Landes ein, 
unterstOtzen wir den Höchstsatz von 2 Rappen pro Kilowatt• im Interesse der Arbeitsplätze und Im Interesse einer genO• 
stunde in der Verfassung. Dann vielleicht noch ein zweiter genden Energieversorgung. Ich bin auch dagegen, dass man 
Punkt Bezüglich der Abgabe sind in unseren Reihen die Mei-• dfe Energie für die Konsumenten, für die Haushalte verteuert. 
nungen geteilt, .welches die richtige Höhe Ist Die Mehrheit Es Ist doch. d.urnmes Zeug zu sagen, diese. bräuchten dann 
unserer. Fraktion unterstOtzt OA Rappen, aber selbstver- weniger. Wollen Sie, dass die Leute das Licht weniger anzQn-
ständllch werden viele Vertreter des Berggebietes 0,6 Rap- den? Ist das die Meinung? Das bringt überhaupt nichts! 
pen unterstOtzen und andere halt nur 0,2 Rappen. Wir unter- Nun ist ja eine unheilvolle Allianz im Gange, das sehe Ich. 
stDtzen aber mit der Kommission die Geltungsdauer von schon, Ich welss auch, dass es viele Leute'aus der Wirtschaft 
zwanzig Jah~. . . i gibt, Herr Bundesrat Leuenberger, die für die Verteuerung 
Dann darf lch noch erwähnen, dass wir.in Artikel 7 Absatz 1 der Energie sind. Am 21 • Mai - das sind ja wirklich schöne 
Litera c ( «Förderzwe9ke») des. Förderabgabebeschlusses ZUstindel -wurde im «Bemerhof» bereite eine Pressekonfe-
dle Regelung bezüglich der nichtamortislerbaren lnvestltlo- renz zu diesen Volksinitiativen gemacht, selbstverständlich ' 
nen grundsätzlich unte"11Qtzen. Ich glaupe, wir haben hle.r ei• unterstOtzt von den Unternehmen, die dann Subventionen er-
nen guten Weg gefunden, wir haben in der Kommission ei- halten. Diese haben die Pressekonferenz im . «Bemerhof» 
nen Konsens erzielt Das ist eil'le Bestimmung, die ich auch schon vor dem Beschluss dieser Abgaben gemacht, damit . 
hier im Rat empfehlen kann. · . . sie nachher den Weg finden, um das Geld abzuholen! S-ie ho-
ln diesem Sinne empfiehlt Ihnen die· CVP-Fraktion, die bei- len dann das Geld bei Herrn Villiger; ich nehme nicht an, dass 
den Initiativen zur Ablehnung. zu empfehlen, die. beiden Ge- es bei Ihnen - Herr Bundesrat Leuenberger ,- verteilt wird. So 
genvorschläge gutzuhelssen, auf den . Förderab_gabebe- unverschämt wie heute waren die Subventionsempfänger 
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noch nie; das können sie sich erlauben, weil sie unter einem 
wunderbaren Deckmantel operieren. 
Die bestehenden fiskalischen Belastungen des Produktions
faktors Energie sind abzubauen. Sie müssen das Gegenteil 
machen, die Energiemärkte in der Schweiz müssen rasch 
und umfassend liberalisiert werden. Ich sprec_he als Kraft
werkeigentOmer, ich habe eigene Kraftwerke. Es ist ctoch 
nicht einzusehen, w111rum wir uns nicht der Uberalisierung 
aussetzen. Es hat uns niemand gezwungen, diese Kraft
werke zu bauen. Das hat man auch schon lange gesehen, · 
dass die Uberallslerung kommt. Alle industriellen Energiever
braucher - alle! - mOssen einen freien Zugang zu den Ener, 
giemärkten erhalten, nicht nur die grossen, nicht nur diejeni
gen, die viel brauchen. Es ist nicht einzusehen, Herr Strahm, 
weshalb einer, der viel braucht, Jetzt billiger Energie bekom
men soll, und der Produktionsfaktor bei jemandem, bei dem 
der Energieanteil weniger ausmacht, verteuert werden kann. 
Der Staat hat hier in diesem Bereich nichts zu suchen! Tut er 
es trotzdem, so entzieht er der freien Marktwirtschaft einen 
weiteren Bereich. Die Energiemärkte funktionieren am be
sten, wenn der Staat seine Finger davon lässt Dringßch ist 
die I.Jberalisierung nicht nur Im Elektrizitätsbereich, sondern 
auch Im Gasbereich, hier ist sie nämlich auch möglich. 
Diejenigen, die dauernd von den Liberalisierungen schwat
zen und in die EU wollen, um diese dort zu erreichen, die sind 
jetzt selbstverständlich gegen die I.Jberalisierung, das ist ja 
klar- die sind eben auch «grundsätzlich» daflir, Herr Durrer, 
um dann in einem spezifischen Fall dagegen zu sein .. 
Wir sagen nein zu den Abgaben und Steuern auf Energie, wir 
dutden keine neuen Profiteure, und wir wollen keinen neuen 
Raubzug auf das Portemonnaie unserer Bürger. Das Ist ver
antwortungslos, und das ist bis zum Schluss zu bekämpfen. 
So leicht wie bei der Schwerverkehrsabgabe kommen Sie 
nicht durch, wo Sie dem Schwelzervolk weisg~cht haben, 
wenn man dem zustimme, würden die Lastwagen auf die 
Bahn gehen. Damals hat man es Ihnen vielleicht noch ge
glaubt. Die Rechnung ist schnell gemacht, dass das auf Ko
sten der Konsumenten und der Arbeitsplätze geht · Ich bitte 
Sie, all diese Dinge abzulehnen; sagen Sie. nein zu diesem 
Humbug, sagen Sie ja zu den Arbeitsplätzen, zu einer guten 
Energieversorgung. 

Günter Paul (S, BE): Herr Blocher, Sie sind etwas sehr ins 
Feuer geraten. Aber ich möchte trotzdem nachfragen, ob Sie 
das meinen, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie 
seien nicht_ nur grundsätzlich gegen jede Form der Energie
besteuerung, Sie seien gegen jede Form der Energiebe
steuerung. Ich möchte Sie fragen: Wollen Sie auch die Steu
ern auf dem Benzin abschaffen? Habe ich wirklich richtig ge
hört? 

Blocher Christoph r,t, ZH): Wenn Sie mit diesem Antrag 
kommen, werde ich dafOrstimmen, ja! (Heiterkeit) 

Flecher-5eengen . Ulrich (R, AG): Die freisinnig-dernokrati
sche Fraktion wird erst heute nachmittag Ober diese Frage 
Beschluss fassen. Aufgrund früherer BeschlOsse aber kann 
ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das aus
fQhren, was wir heute nachmittag beschllessen werden: Wir 
werden zu einer klaren Ablehnung der beiden Volksinitiativen 
kommen. 
Die Energie-Umwelt-Initiative beinhaltet eine unlimitierte 
Kompetenz zur Abgabenerhebung, sie verlangt auch die Re
duktion des Verbrauchs an nk:htemeuerbaren Energien in ei
nem Mass, das völllg Oberrissen und unrea!istlsch ist. Die So
lar-Initiative Ihrerseits baut einen einseitigen neuen Subven
tionsmechanismus auf. Mit einer neuen Abgabe soH einseitig 
eine Energieform unterstützt werden, nicht etwa, um die.For
schung zu finanzieren; sondern um die Anwendung dieser 
En~rgie zu fördern. Es wird eine grobe Marktverzerrung .ge
schaffen, nicht nur gegenüber den nichterneuerbaren Ener
gien, sondern auch gegenllber den übrigen erneuerbaren 
Energien. Wenn beide Initiativen angenommen würden, was 
die Vorsehung verhüten möge, wäre eine Kumulation von 
Abgaben zu beflirchten. Die Initianten haben das in der Korn-

mlssionsberatung klar zu erkennen gegeben. Da wäre dann 
die Massloslgkeit auf die Spitze getrieben. Wir werden also 
zu einer klaren Ablehnung beider Initiativen kommen. 
Der Ständerat hat zu jeder der beiden Initiativen einen Ge
genvorschlag gemacht Er hat sich einer differenzierten Be
trachtungsweise beflelssigt Zur Energie-Umwelt-Initiative 
hat er eine Grundnorm statuiert, die als Basis für die ökologi
sche Steuerreform im Hinblick auf die Erneuerung der Fi
nanzordnung im Jahre 2006 dienen könnte. 
Obwohl ich persönlich die ganze Geschichte verfrllht und 
noch nicht nötig finde, gehe ich davon aus, dass unsere Frak
tion sich mit der Grundnorm wird einverstanden erklären kön
nen. Aber die Abgabeerhebung muss an klare Leitplanken 
gebunden sein. 
An erster Stelle möchte ich die Staatsquoten- oder Aufkom
mensneutralltät nennen, die als Conditio sine qua non ver
langt werden muss. Das helsst, die ökologische Steuerre
form darf nicht Anlass dazu sein, die Steuerlast insgesamt zu 
erhöhen. Zum· zweiten müsste eine genügend lange Über
gangsfrist gewährleistet sein, damit sich die Wirtschaft an
passen kann. Dann müssen Sonderregelungen flir energie
intensive Betriebe getroffen werden. Schliesslich ist fllr uns 
unabdingbar, dass wir eine betragsmässige Obergranze die
ser Abgabe haben und dass dem Prinzip nachgelebt wird, 
dass die Steuersätze in der Verfassung enthalten sein müs-
sen. Es Ist bedeutungsvoll, das immer wiede onen. 
Der Gegenvorschlag zur Solar-Initiative als gsbe-
stimmung zur Grundnorm bewirkt demgegenüber einen 
neuen Subventionsmechanismus. zwar wird nicht nur die 
Solarenergie gefördert, sondern die Erträge sollen auch zur 
Förderung der rationellen Energieanwendung und übriger er
neuerbarer Energieträger eingesetzt werden. Insofern ist 
diese Übergangsbestimmung etwas vernünftiger als die So
lar-Initiative. Trotzdem sprechen gewichtige, vor allem ord
nungspolitische Gründe gegen diesen Gegenvorschlag: 
1. Die Erforschung der alternativen Energien wird schon bis
her stark gefördert. Die Mittel werden fast iährlk:h erhöht, vor 
allem auf Kosten der Kernenergieforschung. Hier geht es 
aber nicht um die Finanzierung der Forschung, sondern uin 
die Finanzierung der Anwendung. Bei seiner Anwendung 
muss sich unseres Erachtens aber ein Produkt auf dem 
Markt durchsetzen. Was wir hier machen, ist ein grober 1:m
grlff in den Marktmechanismus. Der Staat hat In diesem Sta
dium nichts zu suchen. 
2. Wir schaffen neue Subventionstatbestlnde. Wir schaffen 
einen neuen :Verteilmechanismus von staatlichen Mitteln. 
Auch wenn dieser befristet ist, wird• er kaum mehr abge
schafft werden können. Ich erinnere an das Beispiel der 
Landwirtscha~ wo im Moment Anpassungen sehr schmerz
haft sind und nur sehr m0hsam durchgesetzt werden können. 
3. Man argumentiert, diese Abgabe sei geringfligig, kaum 
sp0rbar, und fOr energielntensive Industrien seien Ausnah
men statuiert worden. Aber ich möchte festhalten, dass diese 
Abgabe dann nicht mehr aufkommensneutral ist. Es ist eine 
neue Steuer, und jede neue Steuer ist eine zusätzliche Bela
stung unserer Wirtschaft und bewirkt eine Verminderung der 
Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft. Was hier vorgelebt 
wird, ist ein typisches Beispiel flir Salamitaktik, und es ist 
grundsätzlich egal, ob man 0,2 oder 0,6 R~ppen lleschßesst. 
Der Unterschied besteht nur darin, dass die Salamlscheibe 
etwas dicker oder etwas dllnner ausfällt Vor die Wahl ge
stellt, werden wir uns selbstverständlich fQr 0,2 Rappen ent
scheiden, fQrden weniger gravierenden Eingriff, fürdasJdel
nere Übel. Bei der Befristung werden wir tar die kürzere Frist 
stimmen, obwohl uns der Glaube· fehlt, dass dieser Subven
tionsmechanismus je wieder abgeschafft wird. 
Wenn wir auf die Übergangsbestimmung verzichten, ist auch 
der Förderabgabebeschluss nicht notwendig, auf diesen kön
nen wir auch verzichten. 

Dupraz John (R, GE): U est vral que si nous faisons un calcul 
purement comptable, il ne faut pas prendre en consideration 
les deux Initiatives populalres en question, II ne taut pas non 
plus introduire une taxe sur l'energie. Au nom du liberalisme 
economique, qul est a la mode et qul sevit dans le monde en-
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tier, et du proflt Immediat, comme le dit M. Bloche!': «Llbera- dies noch kein ~emeinplatz war, fOr einen marktwlrtschaftli-
lisons et ainsi on va ereer des places de travail.dans le pays.» chen Umweltschutz eingesetzt. Ich möchte hier nicht wieder~ 
Cependant, Je crains que la liberalisatlon ait Jusqu'a mainte- · holen, was meine Vorgängerinnen und Vorgänger in den 
nant bien plus permis la delocalisatlon des emplois que leur siebziger und achtziger -l~ren zu diesem Thema ausgeführt 
craation, chez nous, et qu'elle ait apporte les plres difficultes haben. Die Idee der Umweltabgabe, die zurückerstattet wird, 
aux paysans que veut defendre M. Blocher plutotque des so- lief damals noch unter dem Titel «Ökobonus». Heute·verkauft 
lutions.a leurs problemes. _ man sie etwas übertrieben unter dem Titel «ökologische 
Mais revenons au sujel Nous sommes confrontes ä d~ux lni- Steuerreform». Das Ist sie. zweifellos nicht. Wir wolleJ1 nicht 
tiatives populaires: rlnltlative eoergie et environnement et die Umwelt schützen und gleichzeitig Wirtschaft und Gesell-
.l'lnltiative solaire; et a la llberalisatlon du marche de l'electrl· schaft in einer Art und Weise bc)lasten, dass sie nicht konkur-
cite. U est du devoir des. politiques de tenter d'apporter des re~ig und stark beeinträchtigt sind. , . 
solutions a ces probleines et de repondre aüx aspirations du Mit diesen beiden Gegenentwürfen machen Sie heute den 
peuple. ersten Schritt in Richtung ökolpgische Steuerreform oder 
Le Conseil des Etats a fait un ,excellent ttavail en adoptant besser gesagt ökolpgische. Abgabenreform. Wir ersetzen ja 
deux contre-projets dlrects aux Initiatives populaires et· l'ar- nicht Steuern, sondern Sozialabgaben. Wir haben, wie be-
r8te sur une taxe d'enaouragement en. matiere energetique, reits gesagt, unsere Meinung dazu hier schon oft gesagt, zu 
afin de repondre a cette problematique; La commisslon de einem Zeitpunkt, als man fOr solche Ideen - die Energie zu 
notre· Conseil vous propose de soutenir ce conef!Pt, d'entrer besteuern - noch Drohbriefe erhielt 
en.matiere et d'opposer ainsi deux contre-pro]ets directs aux Es besteht die an sich richtige Absicht, den Staat und. die So-
initiatives populaires. Par ces dispQSltions, -nous · repondons zlalwerke vermehrt über Umweltabgaben zu alimentieren, 
non seulement dans une grande mesure aux Initiatives popu- d. h. Lohnprozente und später direkte Steuem durch Umwelt-
laires, mais nous encourageons l'utillsation econome de abgaben zu ersetzen. Diese Umweltabgaben werden die 
l'energie et l'utillsatlon des energles renouvelables. . Form von UIT!SatZ$taUem annehmen. Zuglelc;h besteht eine 
A !'heure de l'ouverture du marche de l'electricite, alors Tendenz-das haben wir gestern bei der Motion Schmld·Sa-
qu'aujourd'hui encore, des · centrales · nucleaires du mäme muei deutlich gehört -, die Mehrwertsteuer', ebenfalls eine 
type que .celle de Tchemobyl fonctlonnent toujours dans les . Umsatzsteuer, zu erhöhen. 
anclennes democratles de l'Est, comment est-ce qu'on. peut Auch an diesem Weg ist eigentlich alles richtig, weil nämllch 
ne pas prendre des mesures afln,d'encourager in de mainte- der. Produktionsfaktor Arbeit billiger wird •. Aber - das muss 
nir dans notre pays notarnment 1'.energie hydraullque ~ ener- deutilch ~estellt werden :... dieser Weg ist nicht unproble-
gie renouvelable qui est une richesse pour notre pays - et matlsch. Die Probleme. ergeben sich vor allem unter dem 
pour repondre ä 1a problematique des investlssemsnts non Aspekt der Steuergerechtigkeit. Umsatzsteuem .sind nun mal 
amortissables, comme le prevoit notamment l'utilisation de Ja regressiv und nicht progressiw Sie sihd nQch regressiver als • 
taxe qui serait p81yue? Encore une. fois, il ne s'aglt pas d'un die Lohnprozente, die sie letztrlCh ersetzen sollen.. 
nouvel impöt, mais d'une taxe qui est entierement redistri- Mit dem jetzt eingeschlagenen Weg senken wir also die Pro-
buee et qui perrnetde repondreauxdifferents problemesqui gressionswlrkung des· gesamten Steuer• •und Abgabesy-
sont poses par les deux initiatives populalres et a notre ~ stems •. Das ist teuer und gesellschafts- und sozialpolitiseh 
clete. nicht unbedenklich. Eine logische Begleitrnassnahme wäre 
C'est pourquoi, au nom d'une minorlte signiflcative du groupe • es, die Progression der direkten. Steuern zu verstirken,. um 
radlcal-democ:ratlque, je VOIJS demande d'entrer en mattere die Progresslonskurve des Gesamtsystems konstant zu hal-

, et de vous en tenlr le plus possible, devant l'avalanche de ten. Dies Ist aber wegen der föderalistischen Finanzordnung. 
propositioos indMduelles, aux proposltions de la majorite de nicht so einfach. ·· 
·1a commisslon. DI~ neuen, nlchtprpgresJ5iven Abgaben ~ind sinnvollerweise 

nur durch den Bund zu erheben. Das machen wir jetzt Die 
SChaller Anton (U, ·. ZH): Die vorlieg,enden. \/olksinitiativen Korrekturen müssten aber zu elnei;n grossen Teil bei den 
bzw. Gegenentwürfe sind letztiich daran zu messen, ob sie kantonalen und kommunalen Steuern erfolgen. Wenn wir 
umweltpolltisch zumindest Im Ansatt greifen !Jnd. ob sie fis. jetzt den eingeschlagenen Weg stur weiterverfolgen, ohne 
kalpolitisch kohärent sind, In die so dringend notwendige die notwendigen Beglemnassnahinen zu ergreifen, ist das 
grundsätzliche und umfassende Steuerreform passen wer- .Resultatsozlalpolltisch l)lcht zu verantworten. Der jetzige, er
den. oder nicht.. Bundesrat VWiger .hat gestern dargelegt, auf ste Schritt ist meiner Ansicht nach noch vertretbar. Wir dQrfen 
welchen und wie vielen fiskalpolltischen Ba.t,lp.lätzen er zur- aber nicht be6eblg in dieser Richtung weitergehen. Wenn wir 
zeit werkelt, projektiert, plant, erwägt, vertieft und neu auf• immer mehr Geld über die Umweltabgaben und die· Mehr• 
legt Auch wir werkeln an einem flskalpolitlscheti Bauplatz wertsteuer erheben, sind die Kantone an diesen Erträgen zu 
herum, an dieser Energiesteuer. Der Energieminister muss betenigen. Die Kantone hätten die EinkQmmenssteuem zu 

, gegen seinen Willen waokermitbauen. Der Bundesrat war ja senken, sie hätten an sich die Progression zu verstärken. Ich 
gegen diese Volksinitiativen und gegen die Gegenentwürfe. will damit aufzeigen, dass wir mit diesen Energiesteuem In 
Bundesrat Villlger hat gestern die Behandlung der finanzpo- ein Steuersystem eingreifen. Dieser Eingriff hat Konsequen-
litischen Fragen angekOndlgt Bundesfinanzordnung·. 2006, zen und muss besser und lärtgerfrlstig durchdacht werden. 
Lastenausgleich zwischen Bund und Kantonen, das Verhäll- Die Problematik ist also komplex, Handlungsbedarf Ist ange-
nis zwischen der direkten und der indin~kten Bundessteuer, zeigt. Ich frage deshalb den Bundesrat an, wieweit ersieh mit 
das ungelöste Problem der Finanzierung der AHV, das wett- dieser komplexen Steuermechanik bereits auselnanderge-
bewerbspolitische und steuerpolitische Behaupten gegen- setzt hat Steuerreform, Buru:lesfinanzordnung 2006, eine 
Ober dem Ausland. Gegenüber dem Ausland stehen wir noct, grundsätzliche steuerflche Belastung der Energie usw. - all 
gut da - sehr gut Doch es liegt wohl an üns, eine umfas• dies hat grosse Auswirkungen auf das ganze Steuersystem. 
sende Steuerreform an die,Hand zu nehmen, qamltdle Bela- Jch denke, dass die Betrachtung der einzelnen Massnahmen 
stung der Arbeit geringer wird, damit die Besteuerung der Ar- einer Gesamtbetrachtung weichen musste. · 
beitseinkommen vor allem des. Mittelstandes sinkt · Wir sagen trotz diesen Bedenken ja zu den. Gegerivorschlä· 
Die zentrale Frage heute morgen lautet also: Passt die Ener~ gen und zum Förderabgabebeschluss. Die Energie zu be-
glebesteuerung In diese Politik? Sind wir mit den vorliegen- steuern ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Künftige 
den Volksinltlatil(en und Gegenentwürfen auf dem richtigen · Schritte aber;.. das ist sehr wichtig- beqürfen einer.umtas-
Weg? · senden und vor allem kohärenten Steuerpolitik.. Die Betracl;t-
Dle LdU/EVP-Fraktion unterstützt die Gegenentwürfe zu den tung von einzelnen Massnahmen, wie wir sie jetzt machen, 
beiden Initiativen. Wir könnten auch durchaus mit den lnltia• Ist nur eine kurzfristige; sie darf nicht verhindern, dass wir 
tiveri leben. Wir halten abet dafOr, dass die Gegenentwürfe eine umfassende Stauerreform - eine echte, f>kolpgische 
das verkörpern,· was politisch jetzt elnnvoll und vor allem Steuerreform, die diesen Namen auch verdient- an die Hand ' 
auch möglich isl Unsere Fraktion hat sich schon damals, als nehmen. 
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Scherrer JOrg (F, BE): Die Fraktion der Freiheits-Partei lehnt 
das gesamte Paket, d. h.·die beiden Volksinitiativen wie auch 
die entsprechenden Gegenvorschläge, ab. Wir werden.beim 
Förderabgabebeschluss und beim Energiegesetz.die Nicht• 
eintretensanträge unterstOtzen. 
Mit dem Gegenvorschlag zur Energie-Umwelt-Initiative 
macht man eine Energie-, eine Umwelt-, eine Wirtschafts
und eine Sozialpofrtik. Das ist eine völlige Vermischung von 
politischen Schwerpunkten, oder ich kann auch sagen, eine 
völlige Desorientierung in Sachen Zielvorstellungen. Wenn 
man nicht weiss, wohin man will, muss man sich dann nicht 
wundem, wenn man woanders ankommt Wäre eine Volksin
itiative mit einem solchen Inhalt eingereicht worden, wäre 
diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fOr 
ungültig erklärt worden, weil sie die Einheit der Materie ver-
letzt hätte. . 
Eine ökologische Steuerreform ist bis heute weder vom Par• 
lament noch vom Volk Im Grundsatz beschlossen worden. 
Die Ausrohrungsbestimmungen existieren nicht, die Konse
quenzen sind unklar und die Resultate sowieso nicht be
.kannL Aber irgend ein grOnes Hirn hat einmal dieses Schlag• 
wort «ökologische Steuerreform» in die Welt gesetzt; und 
schlimm Ist, dass die Bürgerlichen - allen voran CVP und 
FDP - dieser Ideologie nun blindlings nachrennen und nach
plappem, was ihnen von den llnksgrOnen Vordenkern aufok
troyiert wird. 
Es ist einfach, vorauszusagen, dass jede Energiebesteue
rung, jede· Energieabgabe unsere Volkswirtschaft belasten 
wird. Die Mär von der Rückverteilung an das Volk, die Mär 
von der Staatsquotenneutralität glauben wir schon lange 
nicht mehr. Die Abgabe wird die Entlastung bei den Lohnne
benkosten überkompensieren. Und wenn Sie mit diesen 
Steuern die Ziele erreichen, die Sie vorgeben, werden Sie ei
nes Tages ein böses Erwachen erleben. 
Was wollen Sie mit diesen Energieabgaben? Sie wollen den 
Verbrauch der nichterneuerbaren Energien reduzieren, die 
Sie besteuern. Wenn dann der Verbrauch der besteuerten 
Energien zurückgeht, gehen natürlich auch die Steuerein
nahmen zurück. Und nuri beantworten Sie mir bitte diese 
Frage - Ich richte jetzt direkt an Sie, Herr Bundesrat Leuen
berger -: Was machen Sie dann, Herr Bundesrat? Ich über
treibe und sage jetzt noch: Wir werden !fflles Tages über
haupt keine nichterneuerbaren Energien mehr verbrauchen 
und Sie keine Steuererträge mehr haben. Was machen Sie 
dann? 
Der Gegenvorschlag zur Solar-Initiative ist Planwirtschaft in 
Reinkultur! Eine kostengünstige, rentable Energieproduktion 
wird einfach solange belastet, bis sie nicht mehr rentabel und 
nicht mehr kostengünstig isL Auf der anderen Seite fördert 
man unrentable, kostenintensive Energien, bis sie dann -
wenigstens von den Finanzen her - . rentabel sind. Das ist 
eine zusAtzliche Belastung unserer Volkswirtschaft, eine zu
sätzliche Schädigung der schweizerischen Exportwirtschaft. 
Das gleiche gilt fOr den Förderabgabebeschluss. Die Umver
teilung von finanziellen Mitteln ist reine Quersubventioniere
rei. Ich bin gespannt, welche Organisationen oder Firmen von 
diesen Förderbeiträgen profitieren können. Ich sage Ihnen 
voraus, d.ass dies Bastlerbuden sein werden; ich brauche die
sen Ausdruck ganz bewusst. Es werden Firmen sein, die sich 
auf dem Markt niehtbehaupten können, weil sie mltOberholten 
Arbeitsmethoden, die am freien Markt schlicht und einfach 
nicht bestehen können, Energien verkaufen wollen. 
Dies erinnert mich an die Landwirtsch;tftspolitik, wo man 
auch heute noch untaugliche Produktionsmethoden und Pro
duktionsmittel finanziell unterstützt und künstlich am Leben 
erhAJt. Die Resultate sind allen bekannL Die Folge des För
derabgabebeschlusses wird sein, dass Energiebereiche, 
Energieformen, die am Markt keine oder nur eine geringe 
Chance haben, unterstützt werden. Wer von Staates wegen 
Finanzhilfe erhält, der muss sich nicht mehr anstrengen •. Er 
behauptet einfach, er produziere umweltfreundliche Energie, 
holt die finanzielle Unterstützung beim Steuerzahler - denn 
Jener bezahlt ja letztendlich seinen Batzen ab - und bastelt 
munter vor sich hin. Rentabilität, Marktwirtschaft, KostengOn• 
stigkelt sind dann kein Thema mehr. 

Frau Teuscher Ist nicht im Saal, aber es hat auch andere 
Redner, die schon seit Jahren ähnlich votieren: Da wird be
hauptet, man würde Arbeitsplätze schaffen. Ja, wenn Sie 
eine MIDiarde In Arbeitsbeschaffungsprogramme investieren, 
schaffen Sie auch Arbeitsplätze - aber Sie müssen auch be
achten, wie viele Arbeitsplätze auf der anderen Seite, närn· 
lich in der Privatwirtschaft, verloren gehen. Es wird behaup
tet, unsere Umwelt gesunde, und die Chancen der Schweizer 
Wirtschaft auf dem Weltmarkt steigerten sich. Sie wissen na
türlich, dass dies gelogen ist-das sind Ammenmärchen. Un
sere Arbeitslosigkeit sinkt nicht, und wenn sie sinkt, dann nur 
deswegen, weil jeden Monat Tausende von Arbeitslosen 
ausgesteuert werden. 
Die entscheidende Frage ist aber - und auf diese hätte ich 
gerne von irgendwem, vielleicht von den Kommissionsspre
chern, vielleicht vom Bundesrat eine Antwort -, wie wir In 
der Schweiz und in Europa oder In der westlichen Welt ei
gentlich unseren hohen Standard, den Lebensstandard, 
den technischen Standard erreicht haben. Wie hat es die 
Industrie in den vergangenen Jahrzehnten geschafft, den 
Energieverbrauch von Geräten, Maschinen, Staubsaugern, 
Kuchengeräten; Mixern, Autos, Arbeitsmaschinen derart zu 
senken, wo doch nirgends durch Energieabgaben umver~ 
teilt wurde, wo kein Staat in den Markt eingegriffen hat, wo 
man nicht Planwirtschaft und Okosoziallsmus betrieben 
hat? Dort, wo dies getan wurde, In den ehemaligen Ost
staaten, ist Im Gegenteil das Wirtschaftssystem ;zusammen
gebrochen. Ich begreife nicht, warum dieses Parlament so 
dumm sein will, nicht alJS den Fehlern anderer zu lernen, 
sondern diese Fehler vielmehr erst noch selber machen 
wird. 
Die Energieliberalisierung steht vor der Tür. Ich kann Ihnen 
sagen, dass fOr die privaten Haushalte - wenn überhaupt -
nur eine geringe. Prelsermässigung resultieren wird, und 
zwar aus dem einfachen Grund, weil der Strompreis fOr pri
vate Haushalte in der Schweiz zu den niedrigsten in Europa 
gehört. Entlastet werden Industrie und Gewerbe-dort gehört 
der Strompreis in der Schweiz zu den teuersten. 
Jetzt schauen wir einmal, was zusätzliche Steuern - um 
diese• geht es hier und jetzt- fOr den privaten Konsumenten 
bedeuten: Im Laufe der. letzten Jahre haben die Arbeitneh
mer in der Schweiz Ober immer weniger reales Einkommen 
verfOgt. Das reale Einkommen der Arbeitnehmer ist in der 
Schweiz in den letzten. Jahren gesunken. Erstens: Es hat 
praktisch keine Lohnerhöhungen mehr gegeben. zweitens: 
Die Teuerung Ist auch In der Privatwirtschaft - wenn über
haupt - nur zum Teil ausgeglichen worden. Dazu sind, um 
nur zwei Beispiele zu nennen, höhere Arbeitslosenversiche
rungsprämien und vor allem - das ist wichtig -massiv gestie
gene Krankenkassenprämien gekommen. Wenn Sie dem Ar· 
beitnehrner jetzt noch eine weitere Steuer aufbürden, dann 
wird der private Konsum weiter zurückgehen, dann werden 
die Investitionen zurückgehen, und es ist logisch, was nach• 
her mit unserer Wirtschaft passieren wird: Die Energiesteu
ern werden zu weiteren Einbussen führen. 
Jetzt komme ich zum letzten Punkt, zu unseren AHV-Rent
nem: Eln AHV-Rentner, der notabene geholfen hat, den 
Wohlstand unseres Landes aufzubauen, hat zeit seines Le
bens AHV-Beiträge bezahlt. Wenn Sie Jetzt die Energie be
steuern und dafQr die AHV senken, heisst das zwangsläufig, 
dass unsere Rentner wieder AHV-1;3 bezahlen werden. 
Ich überlasse den Entscheid, ob das lltisch richtig ist, 
Ihnen. Ich bin der Meinung, dass es falsch ist. 
Jetzt schllesst sich der Kreis wieder. Qie sogenannte ökolo
gische, Steuerreform Ist nichts weiter als ein Schlagwort. Es 
ist nicht untersucht worden, welche negativen Konsequen
zen sie hat. 
Die Fraktion der Freiheits-Partei lehnt daher das ganze Paket 
klipp und klar und rundweg ab! 

Eymann Christoph (L, BS): Diese beiden Volksinitiativen ha
ben Bewegung in die eidgenössische Energiepolitik ge
bracht Ich glaube, diese Feststellung kann auch unterschrei
ben, wer sich nicht im Sinne meines Vorredners als «grünes 
Hirn» bezeichnet. 
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Verschiedene wichtige Zielsetzungen sollen mit einer neuen Wir haben zu entscheiden: Wenn wir für die ökologische Um-
Energiepolitik erreicht werden: die Verbesserung der Um- strukturlerung bezahlen, bezahlen wir für die Energie einen 
weltsituation, die. Schaffung von Arbeitsplätzen, die Förde- höheren P.reis und entlasten die Arbeitskraft von Sozialabga~ 
rung heuer Technologien, die Mitfinanzierung der Sozialver- ben. Wenn wir tiefe Energiepreise bezahlen, bezahlen wir 
sicherung - statt mit Lohnprozenten - und die Gewährlel- langfristig für wesentlich höhere Umweltschäden und tragen 
stung der Versorgungssicherheit Es Ist den lnitiantinnen und nichts zur Stabil~erung des Umweltverbrauchs und zur SI-
Initianten zu danken, dass das Thema Energie durch Ihre In- ch!ä)rung unserer Lebensgrundlagen bei. 
itiativen an Bedeutung gewonnen hat Beide Initiativen haben Wir stimmen dem vorliegenden Paket daher aus folgenden 
die Chance, angenommen zu werden. Es Ist daher richtig, ein Gründen zu: . 
ßegenkonzept auszuarbeiten. Nur so können nötige Ve~s- 1. Es geht um das Anliegen, schädliche Emissionen, atomare 
serungen vorgenommen werden. Mit den Gegenentwürfen Abfälle und Risiken zu verteuern und dadurch endlich Ko-
soll einer breiteren Akzeptanz das Wort geredet werden, da- steRwahrhelt herb,elzuführ!ä)n. . . 
mit diese wichtige Weichenstellung In der Energiepolitik voll- · 2. Es geht um die· Schonung nichterneuerbarer Rohstoffe. 
zogen werden kann. . Mag man zu Zeiten der Ölpr!ä)iskrise etwas überreagiert ha-
ln beiden Räten haben wir einen guten Arbeitsprozess hinter ben, wird die geologische Ressourcenverknappung. heute 
uns. Breite, neue Allianzen haben sich gebildet. Es ist an.der einde verharmlost 
Ausgewogenheit gearbeitet worden, und heute liegt ein funk- t um neue Arbeitsplätze durch die Verschiebung der 
tlonstaugliches neues System vor. Die Akzeptanz der wicht!- relativen Preise der Produktlonsftlk.toren Arbeit und Energie. 
gen Neuerungen dürlte damit erhöht worden sein. Nachhal- Was knapp ist- Energie und Umwelt-, soll uns teuer sein. 
tige Entwicklung ist ein Schlüsselbegriff der Zukunft - Herr Der Faktor Arbeit hingegen soll von fiskalischen Belastungen 
Durrer hat mit Recht darauf hingewiesen. Der Energiepolitik · eher entlastet werden. · 
kommt in der Nachhaltigkeitsdiskussion sicher eine beson· 4. Es geht um die Stromllberalisl~ng, wo dringend flankie-
dere Bedeutung zu. Das Ziel.der Nachhaltlgkelt kann mit dem rende 11/lassnahmen zugunsten der gefährdeten Wasserkraft 
neuen Konzept erreicht Werden. · und der erneuerbaren Energien getroffen werden . müssen. 
Als ~llkommene Nebenwirkung können· wir in der Schweiz Es ist eine Schande, dass zum Beispiel das Rheinkraftwerk 

, Erwerbsarbeit generieren. Mit d!ä!n Abgaben sollte es möglich In· Rheinfelden nicht renoviert wird, denn. die Baubewilligun-
sein, Im Bereich der •Energieeffizienzsteigerung und der er- gen Degen vor. Mit dem bestehenden Kraftwerk, mit dem be- . 
neuerbaren Energien eine international führende Rolle einzu- stehenden Wehr, könnte die f;;nergleproduktion mehr als ver-
nehmen. Wir können dann etwa mit Staaten wie Japan, wo drelfacht werden. Es ist wirklich. eine Schande, dass wir nicht 
grosse staatliche Förde~elder feststellbar sind, glelchzie- einmal die Nutzung derWasserkraft In Ordnung halten, wä.h-
hen. Es muss uns gelingen, eine neue Branche fOr die Ex- rend verantwortungsvolle Mitb0rgerinnen und Mitb0rger be- , 
poitwirtschaft reif zu· machen, sie zu formieren und in der reit sind, Fr. 1.20 fOr Solarstrom tu bezahlen. · ' 
Schweiz zu stärken. Von Beispielen aus Basel weiss Ich, - An dieser Stelle auch noch die Frage: Weshalb ist der lndu
dass mit i:llner neuen Energiepolitik tatsächlich Arbeitsplätze · striestrom In der Schweiz so teuer? Herr Blocher hat uns hier 
erhalten und auch neue gesc!Jaffen werden können. lnsge- eine Statistik vorgeführt. Ich möchte Ihnen die Antwort ge-
samt, davon bin Ich 0berzeµgt. wird der Wirtschaftsstandort ben, Herr Blocher. Ihr Sitznachbar, Herr SpSQk, wüsste da 
Schweiz gestärkt werden,.·wenn W.ir dieses Konzept der Ge- auch Bescheid. Er Ist im Moment daran, in der Kommission 
genvorschläge annehmen. · die Strommarktliberalisierung möglichst lange hlnauszu-. 
Ich bitte um Eintreten und Zustimmung zum Gegenkonzepl schieben. Der hohe Prels'fOr Strom Ist nötig, um die falschen 
Die Fraktion Ist sich hier nicht ganz einig. Ich bitte Sie aber Bestellungen, die Bezugsverträge mit Frankreich - zweieln-
persönllch darum, einer neuen Welchenstellung In der Ener- halbmal Gösgen -, z1,1 amortisieren. Die Überschüsse beim 
giepolitlk zuzustimmen. · · Atomstrom sorgen nun dafür, dass alle Konsumentinnen und 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Nachdem der .natlonalrltllche 
Versuch, Im Energiegesetz eine Lenkur:igsabgabe einzufüh~ 
ren, Im Ständerat zweimal auf Ungnade gestossen ist, 
kommt nun aus dem gleichen Ständerat ein GesamtPaket zu 
den beiden Volksinitiativen, das sich sehen !$Sen kann. Die 
Grundideen beider Initiativen sind in konstruktiver Welse auf
gegriffen. Das ist zweifellos ein ~ritt in die richtige Rich
tung. Ganz besonders freut den Sprechenden, daes nicht nur 
die zweckgebundene Energieabgabe befllrwQrtet, sondern 
dass endUch auch ein Sch.rltt In Richtung ökologische Steu
erreform getan wird. Auch wenn Im ständeritllchen Paket die 
Obergangsbestlmmung mit dem Förderabgabebeschluss 
noch .nicht voll ~ befriedigen vermag, unterstOtzt die sozial
demokratische Fraktion die Suche nach gangbaren l..ösun• 
gen. · 
Die Energiefrage ist eine der zentralen Herausforderungen 
der Industriegesellschaft.. Die beiden Initiativen. haben die 
Diskussion eindeutig In die richtige - neue ..;. Richtung ·ge
lenkt. Es kann aber keineswegs die Rede davon sein, dass 
die Schweiz zu den europäischen PlonieT!äln In -Sachen 
Energieabgaben gehört Wir haben mjttlerweile europaweit 
die tiefsten Energieabgaben. · Nirgends In · Westeuropa ist 
Heizöl so billig wie In der Schweiz.· Die Schweiz bildet im 
Bereich des ·. marktwirtsQhaftllchen Umweltschutzes das 
Schlusslicht 
Nun will uns Herr Blocher weismachen, dass billige Energie 
fQr die Schweiz die beste Energie sei. Das Ist leider nicht 
wahr. Wir bezahlen für die biUige Energie einfach .In anderer 
Form. Wir bezahlen in Form von Umweltschäden, Krankhei
ten, kü~rer Lebenserwartung, Atembeschwerden bei Kin
dern, .Ernteausfällen oder Katastrophen wie in Tschernobyl. 
Nur Dummköpfe glal,lben, dass t:illllge Energie gratis seil 
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Konsumenten fOr die Fehler der Energiewirtschaft zahlen 
müssen. 
Die Industriepreise sind aber auch deshalb höher, weil es 
jahrelang zu Quetsubven:ttonen fQr Elektroheizungen' und 
Wärmepumpen gekommen 1$. Das ,Geld hat. man' bei den 
Kleinverbrauchem und bei der Industrie geholt. Im weiteren 
ist die Statistik, die Sie uns. erläutert haben, Herr Blocher, 

. ganz einfach falsch, weil die offizielle schweizetlsche Strom
preisstatistik sämtliche Rabatte, die Sie. und Ihre Freunde 
von der Grosslndu$1rle erhalten, gar nicht erfasst. ·Die Son
derrabatte sind darin nicht enthalten. Ausserdem ist die 
schweizerische Grosslndustrie kleiner als die ausländische. 
Von der Kalibrierung diese~ Fnrnen her vergleicht man hier 
Äpfel mit Birnen. · 
Die Hauptfehler, die gemacht worden sind, liegen nicht bei 
den Abgaben; denn in der Schweiz haben wir auf d!ä)m Strom 
gar keine steuerlichen Abgaben. Die Hauptfehler liegen bei · 
der Fehlplanung der Elektrowirtschaft, die nun bei den klel• 
nen Kundinnen und Kunden abkassieren will. · 
5. Es geht· bei diesem Gesamtpaket . um Technologieförde
rung. Wir d0rfen uns heute nicht einfach damit zufrieden ge-

·• ben, fOr Forschung und Wissenschaft Geld zu sprechen, .son
dem wir müssen auch dafür sorgen, dass sich jene Techno
logien durchsetzen, welche die Lebensgrundlagen der nach
folgenden Generationen'erhalten. 
6. Es geht nicht zuletzt um die Unabhängigkeit der Schweiz, 
um· eine Energieversorgung, die weniger verletzlich Ist, die 
nicht 87 Prozent der Energie aus dem Ausland importiert und 
nachher bei jeder Ölkrise - eine solche kommt bestimmt wie-
der -- ins St,ottem gerät , 
Die beiden Volksinitiativen und die Gegenvorschläge bilden 
ein Ganzes. Die neuen Technologien sollen mit Beiträgen 
gefördert werden, bis ,ein Massenmarkt vorhanden ist· und 
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bis die externen Kosten internalisiert sind. Wenn die relati• 
ven Preise der schädlichen Energieträger nach 15 bis 20 
Jahren auch wirklich deutlich erhöht worden sind, können 
wir die Subventionen mit gutem Gewissen wieder herunter• 
fahren. ' 
Es Ist welss Gott nicht so, dass Subventionen immer persi• 
stentsind. 
In der Schweiz Ist der ganze Gewässerschutz- 35 Milliar
den Franken - mit Subventionen durchgeführt worden. WII' 
haben heute sauberere FIQsse und Seen. Wir haben das 
Problem gelöst, und wir haben Inzwischen auch Im Gewäs
serschutz die Subventionen wieder ganz abgeschafft Das 
Märchen, dass Subventionen immer verewigt werden, ist 
weiss Gott nicht wahr. Auch bei der Abfallwirtschaft ist In 
den ersten Jahrzehnten mit Subventionen operiert worden. 
Heute haben wir Kehrlchtsackgebühren. Heute haben wir 
das Verursacherprinzip. Wir haben das Problem auch dort 
gelöst 
Das gleiche wollen wir nun bei der Energie in Angriff neh• 
men - Im Wissen darum, dass wir in der Schweiz viele un
genutzte erneuerbare Energien haben. Das Holz, das Im 
Wald verfault, ist das deutlichste und drastischste Beispiel. 
Dazu gehören auch die Wasserkraft, die Solarenergie und 
die Geothermie - ganz zu schwelgen vom nicht erschlosse
nen Effizienzpotential, das Tausende von Arbeitsplätzen 
und eine tiefere Netto-Gesamtenergierechnung bewirken 
könnte. 
Das CC>a-Gesetz hilft hier leider nicht weiter, denn solange 
Strom aus schmutzigen tschechischen Kohlekraftwerken 
od!ilr aus französischen Kernkraftwerken unbesteuert impor
tiert werden kann, vermag das CO:r-ßesetz die Rentabilität 
der erneuerbaren Energien nicht wesentlich zu verbessern. 
Der Beschluss des Ständerates bringt hier deshalb Wesent
liches in Ordnung. Erstmals steht auch ein kleines Förder
budget zur Verffigung - ein Förderbudget, welches leider 
noeh zu klein ist, weil diese 0,2 Rappen für die Solarenergie 
bedeuten worden, dass Oberhaupt keine zusätzlichen Mittel 
zurVerffigung stünden, wenn man in Rechnung steßt, wieviel 
Geld jetzt in dieser neuen Vorlage fOr die Wasserkraft und fOr 
die flankierenden Massnahmen bei der Stromliberalisierung 
abgezweigt werden müssen. 
WII' bitten Sie deshalb dringend, am Satz von 0,6 Rappen 
festzuhalten. Wir sind sicher. Wenn diese Förderung zu stark 
gekürzt wird, wird die Solar-Initiative erfolgreich sein. Wir wis
sen aus Umfragen, dass 70 Prozent der Bevölkerung dafür 
sind, dass wir die erneuerbaren Energien fördern und dass 
wir die nichterneuerbaren Energien marktwirtschaftlich mit je
nen Kosten belasten, die sie tatsächlich erzeugen. 

Gusset Wilfried (F, TG): Herr Rechsteiner, Sie bezeichnen 
die Schweiz beim marktwirtschaftlichen Umweltschutz als 
Schlusslicht Was Ist denn für Sie die LUftreinhalte-Verord
nung, die in dieser Art und belastenden Mechanik, in der sie 
vor tonfzehn Jahren eingeführt wurde, bis heute in keinem 
Staat In Europa praktiziert wird und unsere Wirtschaft im ln
tematlonalen Wettbewerb und sogar In unserem eigenen 
Land laufend benachteiligt? 
Als was bezeichnen Sie das dann? 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Ich beantworte diese Frage 
sehr geme, Herr Gusset. Die Luftreinhalte-Verordnung war 
früher einmal ein Vorschrittenwerk, das tatsächlich Pionier
haftes leistete. Es wurden in der Schweiz die Low-NOx•Bren
ner entwickelt, die wir heute exportieren. 
Leider Ist es aber so, dass wir heute bei den Vorschriften 
auf dem gleichen Stand sind wie BrOssel. Es Ist nicht mehr 
so, dass die Schweiz in diesem Bereich in irgend einer Art 
und Weise vorausgeht Das Entscheidende Ist vor allem: Mit 
Vorschriften mschen Sie die sauberen Energien nicht renta
bel. 
Wir wissen heute, wie ein Sonnenkoßektorfunktioniert Wir 
wissen, dass wir nicht mehr viel mit Forschung verbessern 
m0ssen. Trotzdem werden die Sonnenkollektoren nicht ver
kauft. Weshalb? Weil sich der Ölpreis um den Faktor vier ver
billigt hat Im Jahr 1981 bezahlten wir 80 Franken für 1,00 Ki-

logramm Öl. Heute bezahlen Sie noch 23 Franken dafOr. Da 
kann ein Sonnenkollektor nicht rentieren. Deshalb müssen 
wir jetzt bei den Preisen ansetzen. · 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
La debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr 
La seance est tevee a 12 h 45 
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.Baumberger Peter (C, ZH): Alle scheinen sic!'I, wie ich ge
stern gehört habe, Ober die Ziele einig zu sein: Die Ressour-
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cen sollen geschont und die schädlichen Emissionen redu-
ziertwerden. · ·, 
Die offenen Fragen sind jedoch erstens, wie das geschehen 
soll, · und zweitens. ob verschiedene Gruppierungen hehre 
Ziele nicht nur «vorschieben», um für sich Vorteile in Form 

· von Subventionen hereinzuholen. Nun, vorweg - das ist mir 
wichtig - ist festzustellen, dass unsere Schweizer Energiepo
litik -- gestOIZt auf den 1990 angenommenen Energieartikel, 
welcher Enefgiesteuem ausdrücklich ausgesctllossen hat -
zwar nicht perfekt ist, aber sie. ist viel besser, als verschie
dene Redner gestern dies wahrhaben wollten. Denken Sie 
daran: Die Substitution der f0$Sllen Energie ist im Gange, die. 
Mitteltor die Energieforschung wurden in den letzten Jahren 
massiv aufgestockt, auch In Richtung erneuerbare Energien; 
bezOglich Energieeffizienz - ich glaube, das kann man fflg
lich sagen - ist die Schweiz Spitze. 
Die beiden Volksinitiativen (97.02ß), Ober die wir zu diskutie
ren haben, mögen zwar vereinzelt richtige Ansätze enthalten. 

• Sie sind aber inhaltlich missglOckt, und zwar besonders stark 
im sqgenannten «Kleingedruckten», nämlich in dfm rigoro
sen Übergangsbestimmungen. Was die Solar-Initiative an
geht, so bedeutet sie in meinen Augen primär eine Subventi
onsmaschinerie. Ich werde mich mit diesem Konstrukt dann 
als Minderheitssprecher bei der Frage nach der Höhe solcher 
· Förqerabgaben näher befassen~ · 
Wenn man, die beiden Initiativen näher ansieht, kann man 
sich fragen, ob es nicht richtig wäre, die Volksinitiativen - zu
mindest die Solar-Initiative- ohne Gegenvorschlag In die Ab
siimmung zu schicken, wie dies der Bundesrat ursprünglich 
tun wollte. Indessen handelt es sich namentlich bei der Ener
gie-Umwelt-Initiative und bei der vom Ständerat als Gl:)Qen~ 

··· vorschlag konzipierten Grundnorm um .einen Einstieg in eine. 
ökologische Steuerreform, wie wir Ihn im Nationalrat - es ist 
noch nicht lange her - per Motion ausdrücklich verlangt ha-
ben. . 
Einern solchen Einstieg unter klaren ModalltAten - Internali
sierung externer Kosten, ~nkUngsabgabe mit Staatsquoten~ 
neutralltät - kann Ich durchaus etwas abgewinnen. Ich bin 
davon Dberzeugt, dass auch· die Wirtschaft nicht grundsätz
lich gegen derartige Abgaben ist. wenn es wirklich Lenkungs. 
abgaben sind. Sie hat das mit ihrer Zustimmung zur C~Ge-
setzgebung bewiesen. · . 
Untragbar bei der Energie-Umwelt-Initiative sind nicht.nur die 
absolut unflexiblen Obergangs~timmungen, welche es 
nicht erlauben, auf Änderungen auch der internationalen Ent
wicklung zu reagieren, sondern untragbar sind auch die Be
lastungen, die daraus entstehen. Ich erinnere daran, dass 
beispielsweise Heizöl und Gas bis zum Jahre 2030 - dem in 
Aussicht genommenen Endtermin - um 162 Prozent und 
Strom um 74 Prozent teurer werden sollen, Derartiges ist 
volkswirtschaftlich schlicht unverdaulich. Denn mit der Ener
gieverteuerung ':'" zumal wenn sie im schweizerischen Allein
gang geschle.ht - schafft man zwar vielleicht in gewissen 
Sektoren Arbeitsplätze, aber man gefährdet vor allem andere 
Arbeitsplätze. ,Die Substitutlonsbezlehungen zwischen Ener
gie, Arbeit und Kapital sind nämlich keineswegs eingleisig. 
Das gilt zumal in unse.rer kleinen Binnenwirtschaft. 
Sie haben in den letzten Jahren verfolgen können, wie die.zu
nehmende Steuerlast dazu geführt hat, dass die Schweizer 
Wirtschaft zwar gewachsen ist - aber wo? Im Ausland! Weil 
ja die Energiekosten fflr jedes Unternehmen ein Kostenfaktor 
sind, werden Produktionsprozesse schon heute, auch ohne 
zusätzliche .. Steuern, optimiert, und es .wird Energie einge
spart. Genau das, ist letztlich die Botschaft, welche die küra
lich lin Auftrag von Greenpeace erarbeitete Prognos-Studie 
aufzeigt,.dass auch ohne Energiesteuem-diese·hatdie Stu
die nämlich ausgeklammert. - weitere erhebliche Schritte 
Richtung Nachhaltlgkeit möglich sind, und zwar .auch 
Schritte, .die uns das Kyoto-Ziel, diese 1 o Prozent Elnsparun
'gen an CO:rEmlsslonen, erreichen lassen. 
Zwei Fragen im Zusammenhang mit dem Gegenvorschlag 
des Ständerates habeo mich schon in der Kommission inten
siv bewegt, und ich habe sie auch dort zur Oiskusslon gestellt 
1. KöMte d.le Grundnorm des Ständerates nicht statt Ober 
eine spezielle Energieabgabe, d. h. Ober ein spezielles "Käs-
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seli» mit grossem administrativem Aufwand, in Form eines 
Zuschlags zur Mehrwertsteuer umgesetzt werden? Ofl'!:ln
sichtlicher Vorten eines solchen Vorgehens wäre natarlich 
vorweg die Aussenhandelsneutralltät 
Ich weise darauf hin, dass auch Bundesrat VHliger am Mon
tag im Zusammenhang mit der Motion Schmid Samuel 
98.3330 («Verlagerung von Bundessteuern auf die Mehr
wertsteuer») in diesem Sinne gesprochen hat. 
Leider hat sich In der Kommission gezeigt, dass derartige Zu
schläge zu einer Vielzahl von verschiedenen Steuersätzen 
flihren, jedenfalls 'dann, wenn wir nach Emissionsqualitäten 
abstufen. Eine solche Vielzahl von Steuersätzen ist kaum 
EU-kompatibel, und vor allem wäre sie mit grossem admini
strativem Aufwand flir die Direktbetroffenen, beispielsweise 
die KMU, verbunden. Deswegen haben wir darauf verzichtet 
2. Die zweite wesentliche Frage war jene nach der Veranke
rung eines Maximalsatzes in der Verfassung. Die Kommissi
onsmehrheit hat die 2,0 Rappen pro Kilowattstunde auf mei
nen Antrag hin beschlossen. Ich erinnere daran, dass wir bei 
den Bundessteuern - und es geht letztlich um eine ökologi
sche Steuerreform - In der Bundesverfassung durchwegs 
Maximalsätze haben. Dort, wo wir Lenkungsabgaben In eng 
begrenzten . Gabieten haben (VOC, HEL und Ähnliches), 
sieht das andeis aus. Da sind auch die Konsequenzen bere
chenbar. 
Hier aber sol~der Bllrger meines Erachtens wissen, wohin die 
Reise geht Gerade bei einem Vorhaben, das mit derartigen 
Ungewissheiten bezliglich seiner Auswirkungen verbunden 
ist, rechtfertigt es sich doppelt, dem Bllrger im gegebenen 
Zeitpunkt mittels des obligatorischen Referendums die Frage 
nach der Weiterflihrung, der Intensivierung oder dem Ab
bruch einer derartigen ökologischen Steuerreform erneut 
vorzulegen. 
Zusammenfassend möchte Ich Ihnen vorschlagen, die bei• 
den Volksinitiativen Volk und Ständen zur. Ablehnung zu 
~pfehlen, auf die Grundnorm des Ständerates einzutreten, 
aber unbedingt mit einem in der Bundesverfassung festge
legten vorläufigen Maximalsatz von 2,0 Rappen pro KIiowatt
stunde. Jch erinnere daran: Das entspricht immerhin 20 Rap
pen pro Liter Benzin oder Heizöl. Das ermöglicht !!uch, naben 
den rund 300 Millionen Franken, welche gemäss Ubergangs
bestimmungen mit· einem Ansatz von 0,2 Rappen fllr Sub
ventionen bestimmt sind, eine Senkung der Lohnnebenko
sten um 1 Prozent 
Ich bitte Sie, In diesem Sinne Beschluss zu fassen. 

Donat! Franco (C, Tl): Gestatten Sie mir einmal, meine Inter
vention italienisch zu halten. Es schadet sicher nicht, wenn In 
diesem Parlament manchmal auch die Sprache der dritten 
Schweiz zu hören ist. 
E doveroso sottollneare quanto lmportante sia per nol pofrtici 
approfondire.11 tema energetico e dare degll indirizzl legisla- . 
tM chiari e oggettM, assolutamente importanti per II futuro 
del nostro paese e della piazza del lavoro svizzera. 
Gli aspetti fondarnentali di una moderna politica energetica 
sono pratlcamente quattro: Dobblamo tener presente un 
aspetto tecnico, un aspetto economico, un aspetto sociale 
e - last, but not least- un aspetto ecologlco. 
Nella conferenza intemazlonale di Kyoto del 1997 i maggiori 
esponenti del mondo polltico intemazlonale si sono .dati un 
obiettivo essenziale: quello di uno sviluppo sostenibile, au
spicando un mlglioramento continuo della qualita di vita su 
tutti .e cinque i continenti. Questo importante postulato non 
puo lasciare indifferenti noi svizzerl. Dobblarno q1.1indi per il 
futuro renderci conto ehe necessltlamo di conslderare un 
equUibrfo tra gli lnteressi prettarnente economicl e quell! eco
logici. Se vogliamo consegnare al figH dei nostri figli un paese 
vivlblle, dobbiarno tenere In considerazione nellimposta
zlone dl una polltlca energetica I blsogni di compatibDita eco
nomica, soclale ed ecologica. 
Per queste ragioni, 100 000 e piu cittadlni svizzeri, al quall 
dobbiamo il masslmo rispetto, hanno inoltrato da un lato l'lnl
ziativa per lncoraggiare i risparmi in materia energetica e per 
frenare lo spreco di energia, e dall'altro quella denominata 
solare per incoraggiare e sviluppare rimpiego delle energie 

rinnovabili. Per rfspondere a quaste due lniziative di cui si 
propone il rigetto al popolo, II nostro Conslgllo e da ultimo il 
Conslglio degli Stati hanno proposto due controprogetti nel 
senso dl prelevare· una tassa sui vettori energetici non rinno
vablli. Questa tassa sara impiegata per ridurre, presso rindu
stria e I commerci, una parte degli oneri salariali obbligatorf. 
SI wole introdurre, secondariarnente, una tassa dl sostegno 
delle energie rlnnovabili quali il solare, il termlco e fotovol
taico, reolico, le pompe a calore ecc., tassando le forme di 
energla non rinnovabile con 0,2, 0,4 o 0,6 centesiml al ki
lowattora. Dovrer'no ancora decldere quale tasso lntrodurre. 
II nostro Consiglio aveva declso per 0,6 centesimi, II Consl
gllo degll Stati per 0,2 centesimi al kllowattora. 
Gia dal 1989, quale lngegnere ed imprendltore, mi occupo dl 
energia solare, specialmente per quanto attiene agil «inver
ter» ehe servono per trasformare 1a corrente continua prove
nienti dalle celle solari in corrente altemata, da lmmettere 
nella rete dl distribuzione dell'energla elettrica. Dovrei quindi 
essere il primo accanito sostenltore dell'applicazlone delle 
energie rlnnovabili e qulndi fare dl tutto affinche II nostro Par
lamento declda dl tassare le energie non rinnovablli con 0,6 
centesimi al kllowattora. Non lo posso fare, in quanto bisogna 
pur stare con i pi8f,li per terra. lnfatti, queste forme di energie 
rinnovabili quale il solare, l'eolico ecc., non saranno mai in 
grado di rimpiazzare I vettorf energetlci tradizlonalj quall l'olio 
diese!, II gas, l'energia idroelettrica o nucleare. E sbagliato 
pero non dare alcuna importanza alle fonne di energia rinno
vabill, come fanno molti anche in questo Parlamento ehe . 
quasi disprezzano chi lavora in questo campo. 
Sono quindi dell'oplnlone dl sostenere i controprogetti della 
nostra commlssione, attenendoml alle ultima correzionl ap
portate dal Conslglio degll Statl. La tassa sulle energie non 
rinnovabili, oltre a rafforzare i lavori di ricerca e di svlluppo 
nell'amblto dell'energia solare, eollca, in quello delle pompe 
a calore ecc. serve pure a dare 1a possibilita al Consiglio fe
derale," su speclfica rlchlesta specialmente del cantoni di 
montagna, per stanziare determlnati prestitl a lunga sca
denza. Essl servono a flnariziare degll investimenti fatti nel 
campo dell'energia elettrlca, generata da centrali ldroelettri~ 
ehe ehe domanl, quando II mercato dell'energia elettrica sara 
llberalizzato, saranno difficilinente ammortizzabili. 
Tenendo in considerazlone ehe con questa nuova tassa an
dlamo ad influire dlrettamente sui costi dl produzlone della 
nostra industria, sono dell'opinione ehe una tassa di 0,6 cen
tesimi al kllowattora e pure Ja durata prevista dl 20 annl siano 
eccessive. Propendo qulndi per una tassa di 0,4 centesimi e 
per una durata di riscosslone della stessa dl 15 annl. 
In Anbetracht all dieser Oberiegungen bin ich der Auffas
sung, dass wir die beiden Initiativen dem Volk zur Ablehnung 
empfehlen, aber auf das Konzept des Ständerates eintreten 
müssen. Ausserdem ist die Förderabgabe, die auf nichter
neuerbare Energien zu erheben ist, gemäss dem Minder
heitsantrag Ruckstuhl auf 0,4 Rappen pro KIiowattstunde 
festzulegen. Die Laufzeit ist gemäss.Ständerat auf 15 Jahre 
anzusetzen. 

Semadenl Sllva (S, GR): Due volte il Consigllo nazlonale si 
e espresso a chiara maggioranza per una tassa di 0,6 cente
siml al kllowattora sulle energie non rlnnovablli. Nel 1997 ha 
votato anche una mozione per una riforma fiscale ecologica. 
Su questa llnea si muove oggi anche II Consiglio degli Stati 
ehe ha «camblato il vestlto» alla nostra proposta per una 
tassasulle energie non rinnovab_lli, l'ha purtroppo «snelllta» e 
trasformata in un controprogetto costltuzlonale con decreto 
esecutivo da contrapporre all'iniziativa solare. II Consiglio de
gli Stati ci presenta a" sua volta un articolo costituzlonale 
quale base per una riforma flscale ecologlca e quale contro
progetto all'inizlativa popolare «Energia e amblente». Alline
ato su questa posizlone troviamo oggi anche II Consiglio fe-
derale. · 
E sicurarnente glusto ehe oggi l~Consiglio nazionale scelga
almeno formalmente - questa via; in questo concordo coo il 
collega Donati. A mattere in movimento l'ingranaggio non 
contnbuiscono solo le iniziative popolari oggi all'ordine del 
giomo. Noi tutti sappiamo, e dovremo spiegarlo meglio anche 
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al popolo, ehe e necessario aglre. Dal 19 febbraio 1999, nel 
mercato dell'energla attomo a noi crollano i monopoli. Che ci 
piaccJa o no, il mercato europeo delrenergia si sta aprendo 
progressivamente alla c:qncorrenza, e la dlnamica del mer
cato llbero gilt lnfll.renza tutte le decisioni nel settore energe
tico, anche in SVizzera. II prezzo dell'energla sublsce cali 

· drammatlci, come dimostra lo «SWiss Electricity Price Index» 
dl Laufenburg. Sttl merceto libero H prezzo di un kilowattora 
in questi giomi e sceso sotto f 2 centesimL 
Per salvaguardare la poslzlone delle energle rinnovabili, e 
necessario correre ai ripari. In Svizzera, II 60 per cento della 
produzione di energla elettrica proviene dalle centl'.ali idriche. 
La loro concorrenzlalitä in un mercato llberalizzato Viene mi
nacciata dalle energle f~ili. inqulnanti, ehe non sono tenute 
a conglobare I loro costi esteml. Non e nelrinteresse gene
rale del nostro paese sostitulre l'energia idroelettrica con 
quella fossile. Per questo, le lniziative e I controprogetti all'or
dine del glomo hanno acqulstato una nuova attualitä della 
quale dobbiamo assolutamente tener.conto. · · 
Nelladlscussione odiema, l'articolo costituzionale transitorlo 
e II decreto federale per la promozione delle energle rinnova
blli («Förderabgabepeschluss» in tedesco), rivestono una 
partk::olare importanza, poiche prevedono una rapida introdu
zione di una ta$Sa sulle energie inqulnantl. Prevedono inoltre 
contributl aJ risanamento delle i:lentrali Jdroelel:triche, come 
pure una soluzione niolto restrittiva per le imprese ldroelettri
che in difficolta. economlche, In prestiti per coprlre gll lnvestl
mentl non ammortlzzablli. . · 
Una tassa. di 0,6 centesimi aJ kilowattora sulle energle non 
rinnovablli, questo e II prezzo per la liberalizzazlone del mer
cato, come va ripetendo ormai da anni la Conferenza dei Go
vemi dei Cantonf di montagn9:- II Consiglio nazionale fa bene 
a confertnare la sua posizione. In questo punto, non pos
siamo seguire II Conslglio deg)i Stat.i perche Ja sua pi'oposta 
di 0,2 centesimi al kilowattora e lnefflcace e lnsuffloiente. 
Wir können heute zum dritten Mal die Weichen zugunsten 
der emeuertiaren EnerQien, zugunsten der einheimischen. 
Wasserkraft, stellen. Wir können dafür sorgen, dass die 
Strommarktliberalisierung nipht zum E~tz der . sauberen 
Wasserkraft durch fossil erzeuQten, billigen Importstrom 
fOhrt. . 
Selbst die Uberalislerungsrichtlinle der. EU ermöglicht Mass
nahmen zum Schutz der Umwelt und zur. Förderung der ein
heimischen erneuerbaren Energien. Diese Fragen und die 
Frage der nlchtamortlsierbaren lnvestltlonen _bei Wasser
kraftwerken können mit der Energieabgabe gelöst werden. 
SQ werden die Probleme der.erneuerbaren Energien und der 
Wasserkraft Im liberalisierten Markt entschärft. · 
Wer ein schlanl<es und mehrheitsfähiges Elektrizitätsmarkt• 
gesetz, · d. h. eine rasche Strommarktliberalisierung, will, 
muss Jetzt in diesem Sinne haitdeln. Gestutzt auf unsere frü
heren BeschlQsse können wir heute die Eckwerte des stän
derätlichen Förderabgabebeschlusses verbessern. Wir mOs
sen nur unsere Positionen noch einmal bekräftigen und die 
Kommlssionsmehrh~it unterstil1zen, die 0,6 Rappen pro Kilo
wattstunde auf nlchtemeüerberen Energien für zwanzig 
Jahre beantragt. Dem Ständerat können wir bei der Grund• 
norm folgen, eine Grundnorm ohne HöchstsätZe als valabler 
Gegenvorschlag zur Energie-Urnwelt"lnltiative. So können in 
Zukunft die Chancen, die eine ökologische Steuerreform fOr 
die Umwelt und fOr die Finanzierung der Sozlalverslcherun
gen bietet, auch in einem liberallsieit~n Strommarkt mög
lichst wirtschaftsfreundlich genutzt werden. 

Welgelt Peter (R, SG): In der Debatte vom . vergangenen 
Montag zur Motion Schmid Samuel 98.3330 hat Bundesrat 
VDliger festgehalten, dass bei den Steuern heute offenslcht
lich alles in Bewegung sei. Er wurde gar noch konkreter und 
hielt fest «Manchmal hat man den Eindruck, die Rechte 
welss nicht mehr, was die Unke tut.» (AB 1999 N 827) Ob~ 
woh) hier eine e'lergiedebatte stattfindet, kommt diesen tau
frischen Zitaten unseres Finanzministers Bedeutung zu. 
Denn letztlich zielen alle MliSShahmen der Initianten gemäss 
den beiden Energie-Initiativen wie auch die Energieabgaben 
auf eine zusätzliche Abschöpfung des bestehenden Steuer-
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substra1s ab. Daran ändern auch verharmlosende Begriffe 
wie beispielsweise «aufwandneutral», «Staatsquotennewa
lltät» oder «Lenkungscharakter» nichts. Denn letztlich ver" 
bleibt unter dem Strich vor allem fOr. die produzierende Wirt
schaft eine Mehrbelastung~ die in der heutigen Zeit kaum und 
in der Zukunft wohl gar nicht mehr bewältigt werden kann. 
KQrrekterweise möchte Ich an dieser Stelle meine lnteres
senbindungbekanntgeben, stehe ich doch als Präsident dem 
Kuns1stoff-Verband Schweiz vor. Ich vertrete'also eine Bran
che, die sehr intensiv auf Energie zurilckgreift, eine Branche 
aber auch - das möchte ich unterstreichen -,., die als eine der 
wenigen in der Schweiz heute noch Wachstumszahlen aus
weisen kann,. vor allem im Export. So konnte man in der 
«NZZ» vom 26. Mai 1999 lesen, dass der schweizerische 
Au.ssenhandel im Monat April um Insgesamt 5 Prozent zu
rilckgegangen ist Einzig die Präzisionsinstrumenten-und die 
Kunststoffindustrie konnten sich diesem Negativtrend entzie-
hen. . 
Mit einer zusätZll_chen Belastung der Ressource Energie wOr
den diese hart erkämpfte Wettbewerbsposition. der schweize
rischen Kuns1stoffindustrie und mit Ihr verbunden die. rund 
20 000 Arbeitsplätze ernsthaft gefährdet. Doch nicht. nur das: 
.Aus zahfreiphen persönlichen Gesprächen wels8 Ich, dass 
allein schon diese Diskussionen um En,ergieabgaben .und zu
sätzllche Belastungen Im· Energiebereich .lnvestitionsent
scheide tangieren und der Verlegung von Produktionskapa
zitäten ins Ausland Vorschub leisten. 

, Völßg ausserhalb Jeder Realität erscheint mir die Forderung 
der Energie-Umwelt-Initiative, während · 25 . Jahren . Jährlich 
1 Prozent Energie .zu sparen, also den Verbrauch zu reduzie
ren. · Denn einerseits wirkt sich der aktuelle Wettbewerbs
druck wesentlich direkter auf eine Ressourceneffizienz aus,' 
und andererseits · wären · gerade Zukunftsl:!ranchen wie die 
schweizerische Kunststoffindustrie in ihrer Wachstumsent
wicklung massiv tangiert. Dies kann nicht die Zielsetzung 
sein. · 

. Es ist absolut widersinnig Und grotesk,. dass dieselben Politi
kerinnen und Politiker, die am letzten Samstag an ihrem Par
teitag Vollbeschäftigung forderten, heute mlt Energieabga
ben Rahmenbedingungen durchboxen wqllen, die gerade 
denjenigen Wachstumsbranchen, die in der Zukunft rndustrl
eUe Arbeitsplätze bereltsteilen, zuwiderlaufen. Auch hier 
hat man - um bei den Worten von Bund~ Villjger zu blei~ 
ben -:- manchmal das .<3ef0hl, dass a:uch bei den Unken die 
Rechte nicht weiss, was die Unke tut. 
Erlauben Sie mir noch~ln Wort zur beschönigenden Formu
lierung der Staatsquotenneutralität oder der ~neutra
lltät Was nQtzt es einem ernergieintenslven, rationalisierten 
tndustriebetrleb, wenn er Ober seine· staatsquotenneutralen 
Energieabgaben die LohnabzQge von personalintenslven 
. Verwaltungen und Unternehmungen des dritten Sektors mit, 
. finanziert und vergiinstigt? Eine solche Umverteilung vom 
zweiten In den dritten Sektor unserer Volkswirtschaft hat 
enorme Auswirkungen, die ·weder der Arbeitnehmerschaft 
noch cten Untemehmem nQtzllch sind und dai;nlt der Allge
meinheit schaden. Denn Energieabgaben, wie immer sie 
auch ausgestaltet sind, führen zwangsläufig zu einer weite
ren Erosion der industriellen Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Volkswirtschaft. Gerade im industriellen Bereich mQssen wir 
in Zukunft wieder Arbeitsplätze schaffen können. . 
Als . Präsident eines Verbandes · einer energieintenslven; 
wachstu!'OSOrlentierten und zukunftsträchtigen Branche rufe 
Ich Sie auf, in der Steuerpolitik Im allgemeinen und In der 
Energiepolitik im beso.nderen Mass zu halten. Denn wir set
zen mit unserer Gier nach staatlicher Lenkung,_ nach steuer
licher Abschöpfung zuviel aufs Spiel, das später nicht mehr 
wiedergutgemacht werd8J'.1 kann oder wenigstens auf lange 
Zeit verloren Ist. 

Rennwald Jean.Claude (S, JU): Las differents elements du 
dossler qui nous occupe sont extrAmement lrnportants lt plu
sleurs · egards, en particulier sur les plans ecologique, ener
getique et finanoier. En effet, avec le dlsposltlf prevu, on de
vrait enfin se diriger vers une reforme ecologique de la: flsca
lite. Dans cette perspective, Je partage entlerement les con-
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sider:ations de mon groupe, s'agissant du. soutien aux 
differents contre-projets et initiatives populalres qui nous sont 
soumls. 
Je voudrais toutefois me concentrer ici sur un element. a sa
voir celui de l'emplol, et cela en relation avec 1a taxe d'encou
ragement en matiere energetique. En effet, dans certalns mi
lieux economlques, il est de bon ton de pretendre qu'une teile 
taxe serait penalisante pour l'industrie et pour l'emploi. Or, 
c'est tout le contraire qui est vrai. Cette taxe ne tuera pas des 
emplois, eile en generera par dizaines de millieis, en particu
ßer dans les secteurs de l'energle solaire et des autres ener
gies alternatives, du bols ou encore de la technique du bäti
ment En effet, cette taxe agira en quelque sorte comme un 
bonus a l'investissement. avec rettet multiplicateur qui est at
tache a ce systeme. Enfln, cette taxe augmentera la compe
titivite de l'industrie suisse en lul conferant une avance sur le 
plan technologique. Dans ce contexte, les syndicallstes peu
vent parfaltement soutenlr ce proJet. Mals, a notre sens, tout 
cela ne pourra se realiser qu'a Ja condition que la taxe soit 
fixee a 0,6 centime par lolowattheure. 
Je voudrais encore souligner que, de mon point de vue, cette 
taxe, aussl utile soit-elle, ne serait pas suffisante pour contre
balancer du point de vue de l'emploi une liberalisation par 
trop rapide du marche de l'electricite. Ce point de vue, il est 
bon de le rappeler, est partage par la majorlte des socialistes 
et des syndlcalistes, car si la liberalisation se fait trop rapide
ment, un seul concurrent etranger sera a mäme de destabili
ser les structures de l'lndustrle electrique suisse, avec ä la cle 
la suppresslon de 8000 a 1 O 000 emplois, et cela je ne peux 
pas le cautionner. 
On me dlra que la taxe d'incitation creera 20 000 a 30 000 
emplois et que cela perrnettra de compenser tres largement 
les emplois perdus dans l'industrie electrique que ron pour
rait qualifier de classique. Mais attention! Je vous me1s en 
garde, car ce qui est vrai sur le plan macroeconomique ne 
l'est pas toujours au niveau du terrain, en ce sens; par exem
ple, que l'on ne convertit pas, par quelques cours du soir, un 
electrlcien qui a 30 ou 40 ans de metier en technicien de l'ha
bitat ou encore en producteur de vehicules solaires. Je crols 
aussl · que, de ce point de vue, toirtes les experiences, avec 
leur cOte positif mais aussi un certaln nombre d'aspec1s ne
gatifs ooncernivrt la liberalisation dans les secteurs du rail, de 
la poste et des telecoms doivent nous inciter a la plus grande 
prudence et a 1a plus grande vigilance. 
On nous dira enfin que la liberalisation decoule de ce qui se 
decide sur le plan europeen, et cela est absolument juste 
comme constat, mais je crois aussl que l'Eu~pe que l'on veut 
construire et que ron souhaite n'est pas forcement unique
ment celle de 1a l~ralisation et des marches flnanciers. A ce 
propos, il est tres interessant de souligner - ce sera ma coh
clusion -que selon une enqu&te realisee dans les 15 pays de 
l'Union europeenne et publiee hier par le · Joumal «Le 
Monde», on constate que la majorite des Europeens sont de-
9us de l'Europe, mais que la mäme majorite d'Europeens 
souhaitent une Europa a la fols plus democratique et plus so
ciale, et les quelques bemo1$ que j'ai mis s'agissant de la li
beralisation de l'electricite s'integrent parfaitement dans ce 
cadre-ta: . 

Kalbermatten Ruth (C, VS): Das vom Ständerat verabschle- · 
dete Konzept einer Förderabgabe auf nichterneuerbaren 
Energieträgern, der befristeten Verwendung zugunsten der · 
Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Res
sourcen unter Einschluss der einheimischen Wasserkraft 
wurde von der UREI< übernommen. Damit ist nach jahrelan
gen Auseinandersetzungen der Durchbruch zugunsten einer 
ökologischen Steuerreform. Im wesentlichen geschafft wor
den. Die Meinungen gehen nur noch in bezug auf die Höhe 
der Förderabgabe bzw. die Notwendigkeit einer Obergrenze 
bei der Grundnorm für die ökologische Steuerreform ausein
ander • 
. (m Vordergrund des neuen Abgabekonzeptes, das auch vom 
Bundesrat unterstützt wird, stehen die Förderung des ökolo
gischen Umbaus der schweizerischen Energieversorgung 
nach den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung sowie 

der Schutz der einheimischen Wasserkraft als wichtigster 
_sauberer und erneuerbarer Energiequelle unseres Landes 
vor der umweltpolitisch und volkswirtschaftlich unerwünsch
ten Konkurrenzlerung durch billige Stromimporte aus fossilen 
und nuklearen Produktionsanlagen. Deshalb ist der National
rat aufgerufen, die umwelt- und regionalpolitischen Errun
genschaften nicht ohne Not einer schrankenlosen Uberallsie
rung zu opfern. 
Auf der anderen Seite hat unser Land ein grosses Interesse 
an einer raschen und breiten Strommarktöffnung. Der über
wiegende Tell der schweizerischen Wasserkraftwerke weist 
Produktionskosten zwischen 3 und 6 Rappen pro Kilowatt
stunde auf. Einzelne der in den letzten fünfzehn Jahren ge
bauten oder erneuerten Wasserkraftanlagen werden bei ei
ner raschen und breiten Strommarktöffnung flllanziell unter 
starken Druck geraten. Deshalb braucht es L,ösungen zur 
wirtschaftlichen Sanierung von Wasserkraftunternehmen, 
die durch die Marktöffnung gefährdet sind. Nur mit einer Be
lastung von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde wird es möglich, 
der attraktiven, aber in der Verwendung etwas einseitigen 
Solar-Initiative eine glaubwürdige Alternative gegenQberzu
stellen. · 
Deshalb ist die Energieabgabe als Förderabgabe nicht nur 
energetisch wirksam; sie. hat einen doppelten Energiesparef
fekt, Indem sie die Energie angemessen verteuert und gleich
zeitig Investitionen fördert Ich bin überzeugt, dass der Sou
verän einer solchen Vorlage zustimmen wird, denn sie er
möglicht einerseits eine rasche und breite Strommarktöff
nung im Interesse der Konsumentan; andererseits bildet sie 
die Grundlage für eine ökologisch verantwortbare Strom- und 
Energiezukunft unseres Landes. · 
Ich unterstatze daher den Antrag der Mehrheit der UREI< für 
eine Abgabe von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde, befristet 
auf 20 Jahre. 

Kofmel Peter (R, SO): Vor einiger Zeit haben wir ein Ener
giegesetz beschlossen; damit haben wir einen Bundesver
fassungsauftrag erfüllt und auch die Energienutzungsbe
schlüsse abgelöst Sozusagen aus dem Hinterhalt ist damals 
eine Energieabgabe in die Gesetzesberatungen eingebracht 
worden. Damit war die Schleuse für Irrungen und Wirrungen 
in unserer Energiepolitik geöffnet Mit dem «Rückenwind» ei
niger Volksinitiativen begann ein Raubzug sondergleichen 
gegen energienutzende Subjekte In Wirtschaft und GeseU
schaft. Zwecks Absicherung all dieser Aktionen wurde die 
Beute auch gleich an möglichst viele im voraus verteilt. 
Ich empfinde das als wenig seriöse Politik, zweimalige Zu
stimmung dieses Rates hin oder her. Mir sch~int Wir.stehen 
an der Schwelle eines neuen Subventionslabyrinths - wenn 
auch alle diese politischen Vorstösse mit Nachhaltigkeit be
grOndet werden. 
Der Ständerat hat immerhin versucht, etwas Ordnung in die 
Angelegenheit zu bringen; das ist ihm zum Tell geg!Qckt. Po
sitiv ist jedenfalls, dass die UREl<-NR grundsätzlich der stän
derätlichen Linie gefolgt ist Geblieben ist das ungute Gefühl, 
dass hier Energiepolitik mit Umwelt-, Finanz-, Steuer- und 
Sozialpolitik ~rrnlscht wird. 
Dass die UREl<-NR auch die NAI mit Geldern aus dem För
derabgabebeschluss finanzieren will, ohne dass wir die· ge
ringste Ahnung von den detai!Uerten Modalitäten dieser Aus
zahlungen. haben, und dann noch behauptet, es brauche 
diese 0,6 Rappen pro Kilowattstunde, scheint mir ein schla
gender Beweis dafür zu sein, dass wir hier Verschachte
lungspolitik betreiben. Jeder KV-Lehrling, jede KV-Lehrtoch• 
ter hat gelernt «Ein Brief, ein Thema!» Wir täten gut daran, 
den Grundsatz zu befolgen: «Ein Erlass, ein Ziel!» 
Wir müssen uns also fragen, was wir wirklich WQllen. Wollen 
wir mehr Steuersubstrat? Dafür eignet sich die Energiesteuer 
nun wirklich nicht- schon gar nicht, wenn man nur die nicht
erneuerbare Energie belasten will, weil diese ja per definitio
nem gegen Null strebt 
Wollen wir neue Energieformen. fördern? Wenn ja, dann 
mQssten wir uns wirklicher marktwirtschaftlicher Instrumente 
bedienen. Dann müssten wir die Forschung, die angewandte 
Forschung, die Entwicklung und zielgerichtete Projekte uri-
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terstOl:zen. Dann mussten wir wirklich aufhören, nlch.t ausge
reifte Technologien in Produktion und Installation zu. unter
stOtzen, was hier von den Kommissionssprechem schönfärs 
berisch als «Förderung der Investitionstätigkeit in der 
Schweiz» bezeichnet wird. · . 
Dieses Vorgehen wird nicht zur Findung neuer Energien füb• 
ren., es wird die Findung hindern, jedenfalls verlangsamen, 
weil damit nämlich der ökonomische Druck, Neues zu finden, 
weggenommen wird. So entstehen, Herr Kommissionsspre
cher, keine volkswim\chaftlichen Spareffekte. 
Wenn wir sogenannte erneuerbare Energien fördern wollen, 
dann mOssen wir bedenken, dass wir _noch jahrzehntelang 
fossile Energien brauchen. Nur ein Hinweis: Wie wollen wir 
denn z. e: in kurzer Zelt den Wärmemarkt versorgen, der ab
solut -- absolut! -- von Öl und Gas dominiert wird? Wenn wir 
aber auch f~ile.Energlen·brauchen, um zu Nachhaltigkeit 
zu gelangen, ist es dann richtig, nur die nichterneuerbaren 
Energien zu belasten? 
Die Wi~aft der fossilen Energien, lier ich als Präsident 
von Swissoil-Commerce nahestehe, weiss, dass die fpsslle 
Energie - wie das so schön. formuliert wird ...; nur «das 
Streichholz Im Dunkel der Ewigkeit» Ist Aber diese Wirt
schaft welss auch, dass dieses Streichholz etwa 500 Jahre 
lang zOnden kann. Wir stehen noch nicht In der Mitte dieser 
Zeitspanne, und trotzdem investiert diese lndustrle MUlionen 
in die Suche und Förderurig erneuerbarer. Energien. Nach
haltlgkeit, nachhaltige Entwicklung im Sinne-von ökologisch, 
ökonomisch und sozial - ich erinnere an Arbeitsplätze -, 
braucht deshalb zurzeit auch fossile Energielliger, -und sie 
braucht sicherlich keine Verteuei:ung dieser Energieträger. 
Ich rufe Sie deshalb auf, in aller Ruhe eine zielgerichtete, kla
rere, transparentere Energiepolitik zu entwerfen und In aller . 
Ruhe marktwirtschaftliche Instrumente zur Förderung wirk
lich zukunftsgerlchteter Energieprojekte zu entwiekeln •. Was 
uns heute vorliegt, .. Ist ein energie-, umweit•, flnanz-, steuer-
und sozialpolitisches Patchwork. ' 
Deshalb lehne ich beide Volksinitiativen und auch die Be
schl~ des ständerates ab. · 

Hollenstein Pia {G, SGJ: Ich gehe in meinen Forderungen 
weiter als die meisten Vorrednerinnen und Vorredner von 
heute morgen und gestern. Ich bitte ~ie, die Energie-Umwelt~ 
und die Solar-Initiative zur Annahme zu empfehlen. 
Die Initiativen sind ein längst fälliger Schritt in die richtige 
Richtung. Die Staatengemeinschaft hat 1992 in Rio die nach-· 
haltige Entwicklung als Ziel festgelegt Die Verantwortftchen 
der Weltpolitik haben Im Bewusstsein. gehandelt. dass .das 
Überleben der Menschheit von einem verantwortungsvollen 
Umgang mit dem Naturla$pltal abhängt. Seither ist lekter auf 
der Handlungsebene nicht sehr viel passiert Von der vlelge
rOhmten Eigenverantwortung und Eigeninitiative ist auch 
nach Jahren nicht viel zu spOren. Jetzt ist die Politik gefor
dert! Wir· dOrfen. uns nicht länger selbst betrOgen, indem wir · 
Naturkapitalien verbrauchen, die eines Tages erschöpthein 
werden, die uns zusätzliche Umweltprobleme bescheren und 
ihre volkswirtschaftlichen Kosten nicht decken. 
Deshalb gilt es, das Potential der umweltfreundlichen Ener
gien vermehrt zu nutzen. Es wird heute noch Immer sehr viel 
Energie verschwendet Es Ist unabdinglich, Massnahmen 
einzuleiten, damit die Energie effizienter genutzt wird •. Dazu 
können die vorliegenden Initiativen beitragen. Die Energie
umwelt-Initiative ist nur ein Schritt auf dem Weg zu 'einer tat~ 

· sächlichen Wende in der EnerglenQtzung. Ich sehe diese In
itiative als ersten Schritt hin zu einer echten ökologischen 
Steuerreform, wie es die Initiative der GrOnen, «fOr eine gesi
cherte AHV - Energie statt Arbeit besteuem», fordert. Nur 
di~ Art des Umbaus garantiert eine nachhaltige Entwick
lung. Nur ein echter Umbau, wie es unsere Initiative fordert, 
wird helfen, die gegenwärtige.Energieverschwendung genO
gend zu reduzieren; 1 

• ·· • 

Die von der Kommission vorgeschlagenen Varianten mit ei
ner begrenzten Lenkungsabgabe sind VOlllg ungenDgend, 
um Steuern und Energieeinsatz wirkungsvoll zu lenken. Der 
nötige ökologische Umbau des Steuersystems wird damit 
nicht eingeleitet Ziel der gesamten Energiepolitik muss die 
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Einsparung sein. Im Sparbereich liegt ein ungeheures Poten
tial, das dringend ausgeschöpft werden sollte. Professor 
Binswanger von der Hochschule St. Gallen sagt «Die Ein
sparung Ist die umweltverträgllchste Ressource.» Die Ein
sparung ist aucfl die-bUligste Ressource, weil man weniger 
Energie kaufen muss, und der ents~ende .Investitions
aufwand fOr Elnsparungsmassnahmen ist relativ gering. 

· Nur durch eine l:111Sparung kQnnen die Ziele zur Verminde
rung der Treibhausgase, die an der Klimakonferenz in Kyoto· 
1997 beschlossen worden sind, rechtzeitig verwirklicht und 
kann glek:;hzeitig ,ein Ausstieg aus der.Atomenergie in Aus
sicht genommen werden. 
Noch ein Wort zu all den Votanten von gestern und heute 
morgen, die nicht kapieren wollen, dass eine ökologische 
Steuerreform Arbeitsplätze schaffen wOrde: Wenn gleichzel-, 
tlg der Fal<tor Arbeit verbilligt wird, so, wie das die Initiative 
det GrOnen will, fahren. viele Unternehmen gunstlger, denn 

· der AufWand für die Eoerglesteuer wird geringer sein als die · 
Reduktion der Lohnprozente auf Arbeitgeberseite. Da die Ar· 
beitskosten in der Regel einen hohen Anteil an den Gesamt
kosten eines l,lnternehmens aus,nachen, werden· die mei
sten Unternehmen trotz Energiesteuer nicht mehr belastet 
werden als bisher. Die Verteuerung der Energie und die Ver
billigung der Arbeit werden dazu führen, dass das· Preisver
hältnis zugunsten der Arbeit verändert wird. Deshalli lohnt es 
sich schlussendlich, Arbeitsplätze zu schaffen; langfristig er
zielt die Schweiz Wetlbewe~vorteile, weil sie rechtzeitig auf 
zukunftsweisende, umweltschonende• Produktionsweisen 
umgestellt hat. Dies Ist ein weiterer Vorteil fOrdie Wirtschaft 
Die vorliegenden Initiativen tragen zu einem dringend gebo
tenen Sparen und zur Förderung der Nuttung erneuerbarer 
Energien bei. Die Initiativen stellen mit der finanziellen Bela
stung der Energiequellen die Weichen richtig. . 
Ich bitte Sie, die Initiativen zur Annahme zu empfehlen. Diese 
weitestgehende Lösung Ist in Anbetracht der Problematik der 
ganzen Energiefrage ein Minimum. 

Milller Erich (R, ZH}: Wer zur Natur keine Sorge trägt, scha
det den Menschen und zerstö.rt Ihre Lebensgrundlage. Wer 
aber z1.1rWirtschaft keine Sorge trägt, schadet ebenfalls den 
Menschen, weil er Arbeitspmtz, zerstö"!; Darum m~ un
sere Losung «Ökologische ~tlastung ohne ökonomische 
Belastung» helssen. Dazu folgende BegrOndung: · 
1. Die Vorlagen, die wir fetzt zu besprechen und debattieren 
haben, sind so konzipiert, dass sie unsere Produktion verteu
ern. Der wohl grösste Standortnachteil .der Schweiz ist Ihr 
sehr hohes Kostannlveau. Es gefährdet unsere Wettbe
werbsfähigkeit - und was tun wir nun? Wir erhöhen unsere 
Kosten, anstatt sie zu reduzieren, dies el'St noch freiwillig. 
2. Wir-stellen uns schlechter -gegenOber der ausländischen 
Konkurrenz. Wieder einmal hendeln wir -im Alleingang. Wir 
verteuern unsere Produkte nicht nur absolut, sondern auch 
im Verhältnis zu 1.1riserer K-onkurrenz, insbesondere zu.jener 
aus den Nachbarländern. Dies verteuert nicht nur den Ex• 
port. sondern auch die inl.ändlschen Produkte im Vergleich 
mit den ausländischen. . 
3. Obwohl die energlelntensiven Branchen von der Energie
abgabe ausgenommen sind, zwingen wir sie, ihre Zukunfts.. 
Investitionen im Ausland vorzunehmen, weil die Kostenbela
stung dort viel geringer ist Die BefQrworter der Energleab
gabEI -- Sie haben jetzt Frau Hollenstein gehört - glauben, 
dass .die Unternehmen Ihre Mittel für Energiesparmassnah
men einsetzen werden. Leider täuschen sie sich - die ener
gleintenslven Unternehmen· haben dies schon lahge·getan. 
Gehen Sie einmal zur Vetropack ln.BOlach oder in die Papier
fabrik Perlen, und betrachten Sie diese Anlagen und die 
enormen erzielten Energlereduktlo11enl . · 
Die energteintenslven Untemehmen sind selbstverständlich 
froh, dass sie Im Mol'T1E!nt von der Energieabgabe ausgenom
men sind. Niemand sichert ihnen aber zu, dass dies auch In 
Zukunft der Fall sein wird. Die Ökologielobb)' wird bei ihrer· 
leider nur allzu bekannten Hartnäckigkeit alles daransetzen, 
ihre Fänge auch auf sie auszuweiten. Bel lnvestitlonsent• 
scheiden werden die Unternehmen sich dieses Risikos sehr 
wohl bewusst-sein und ausländische Altematlven evaluieren. 
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Es ist zu b&fOrctrten, dass ihre Entscheide zu Verlagerungen 
von Arbeitsplätzen ins heute schon gOnstigere Ausland füh-
ren. · 
Ich akzeptiere das Argument, dass durch diese BeschlOsse 
auch in · gewissen Teilbranchen Arbeitsplätze geschaffen 
werden - aber diese stehen in keinem Verhältnis zu den Ar
beitsplätzen, die wegrationalisiert werden. 
4. Wir dOrfen die emeuerbare Energie nicht mit der Belastung 
der nichtemeuerbaren Energie quersubventionieren. Elne 
subventionierte angewandte Entwicklung von Prozessen und 
Produkten im Bereich der emeuerbaren Energien - ich unter
scheide damit klar von der Grundlagenforschung - ist meist 
ineffizient, zu aufwendig und führt zu Produkten, die am 
Markt nicht bestehen können, sobald die Subvention weg
fällt Die Firma Sulzet investiert jährlich Miffionen von Fran
ken In die Entwicklung von energie- und umweltfreundlichen 
Brennstoffzellen. Sie tut dies, weil sie an diese Produkte 
glaubt und weil sie davon Ob&rzeugt ist, dass die Energieeffi
zienz erreicht und ein marktgerechtes, marktfähiges Produkt 
realisiert werden kann. FOr gute Projekte braucht es keine 
Subventionierung und schon gar keine Quersubventionie-
rung. · 
5. Die doppelte DMdende erreichen wir mit diesen Initiativen 
und BeschlOssen nicht. Wir schaffen lediglich eine neue Ka

. tegorie von Subventionen. 
Darum brauchen wir ökologische Entiastung ohne ökonomi
sche Belastung, darum bitte ich Sie, alle entsprechenden An
träge abzulehnen. 

Ostermann Roland (G, VD): lmaginons un instant qu'a 
l'aub& du XIXe siecle des savants, tel Ampere, aient pese 
non seulement les fondemen!s de l'electriclte, mais deve
loppe ses applications, sl gourmandes parfois en energle. 
Supposons qu'on alt alors declde que cette nouvelle et ge
niale energie contribuerait au chauffage des bätiments et 
qu'elle devait &tre au service de ceux qui ne tiennent pas en 
place et qui pourraient l'utiliser pour se deplacer. lmaginons 
qu'on alt aussi deja decouvert qua le petrole peut &tre utillse 
par des moyens de locomotion·favorisant, la encore, des be
soins egoistes de deplacemen!s tout empreints de.confort in
dividual. lmaginons que Lavoisier alt remarque tout ce que le 
petrole peut apporter a la chimie. Ne poussons pas la moro
slte. jusqu'a imaginer que les Egyptlens de la haute epoque, 
ayant decouvert renergle nucleaire, nous alent legue des de
chets dont auJourd'hui encore nous ne sauoons que faire. 
Restons-en modestement a raub& du XIXe siecle. 
Si rexploitation des ressources energetiques avalt debute a 
pette epoque et s'etait developpee au rythme de notre glou
tonnerle actuelle, est.,ce peindre le diable sur la muraille de 
dire qu'alors nous vivrions, depuis 1950, une penurle defini
tive de petrole, de gaz natural peut-&tre, un manque d'ener
gle en general, que l'industrie chimique, voire pharmaceuti
que, toumerait au ralenti, que nous devrions restrelndre a 
presque rien nos deplacements, que les avlons seraient des 
mus6es dlidies a la mobilite passee? C'est blen pourtant ce 
que nous preparons pour le mUieu du siecle prochain, si nous 
coiltinuons a &tre si voraces en energie et si gaspllleurs. 
Les initiatives populalres qul nous sont soumises proposent 
de prendre modestement nos responsabilltes envers les ge
nerations futures, soit leur laisser une chance de goQter a no
tre confort. Ces initiatives nous invitent a partager nos aises 
avec les enfants des enfants de nos enfants, dont le sort ne 
devralt pas nous laisser lndlfferen!s. L'avenir de notre Indus
trie chimlque, lie a bien des egards au petrole, devrait, lui 
aussi, nous preoccuper. 
Si l'on se penche plus particulierement sur !'Initiative solalre, 
on constate qu'elle n'a rien d'effrayant, meme .pour notre In
dustrie. Au contraire, eile favorise un creneau d'innovations 
technologiques qul peut se revt§ler ,extrOmement fructueux 
pour nombre de petites et moyennes entreprises, dans un 
champ d'activlte qui s'elargit jusqu'aux poseurs d'lnstalla
tions. La Sulsse pourrait se trouver a la pointe de la recher
che et de !'Innovation. 
Encourager le recoUIS a l'energie solaire est un juste retour 
des choses, apres tout ce que l'on a lnvesti dans 1a recherche 

et l'utilisation du nucleaire - et la, le plus dur et le plus coO
teux est encore a venir: le demantelement des Installations, 
sans parier du problerne non resolu des dechets. 
L'initlative solaire, il taut le souligner, est moderee .. Elle offre 
une chance ä notre Industrie, qu'elle peut motiver pour deve
nir plonniere en matiere d'energie solaire, pour son plus 
grand profit et le nötre. Cette initiative est si moderee qu'elle 
ne propose mime pas de ram;onner les cretins qui font se
cher leur linge en aoOt dans des sechoirs electriques, alors 
que, dehors, le soleil pennet d'attelndre le m@rne resl.lltat, 
sans transformation energetique, donc sans perte. II est vrai 
qu'ils sont parfois victimes de plus stupides qu'eux qui ont 
supprime les etendages a linge pour en faire souvent. des pla
ces de parc a voitures. 
II faut appuyer l'esprit qui prevaut dans ces initiatives et con
cretiser les bonnes idees qu'elles avancent Elles sont une 
lueur d'espoir qua nous offrons aux generations futures, pour 
notre plus grand prorrt actuel. Nous vous proposons de ne 
pas porter les oellleres de M. Blocher, qul refuse de voir ce 
que nous reserve ravenlr energetique si nous ne le baflSOns 
pas. ; 
AM. Scharrer, qul semble s'obstiner a condulre son vehicule 
en regardant dans le retroviseur, il me taut dire qua le pro
bleme qua pose un tel conducteur se resout en general de 
lui-rmmle, mais qua c'est dornipage pour ses victimes inno
centes. Les initiatives populaires nous permettent de regar
der devant nous: il faut en soutenir l'esprit 

Vallender Dorle (R, AR): Es ist das Verdienst des Ständera
tes, insbfsondere der UREK-SR, die Diskussion um eine 
Energieabgabe auf eine breitere und vor allem auf eine ver
fassungsrechtiiche Basis gestellt zu haben. 
Von einer ökologischen Steuerreform verspricht sich die 
volkswirtschaftliche Forschung Vorteile für die Erhaltung von 
Arbeitsplätzen in der Schweiz. Jede Verteuerung eines Prcr 
duktlonsfaktors bewirkt indessen eine ErhOhung der Produk
tionskosten fOr Untemehmen. Um volkswirtschaftlich nega
tive Effekte zu vermeiden, ist daher gleichzeitig ein anderer 
Produktionsfaktor zu entlasten. Es 13rscheint sinnvoll, den 
Produktionsfaktor Arbeit zu entlasten und die Einnahmen aus 
der Energiesteuer fOr die Senkung der Lphnnebenkosteo zu 
verwenden, weil sowohl Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeber 
durch die hOheren Energiekosten belastet werden. 
Damit können negative Effekte auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der schweizerischen Wirtschaft Im In- und Ausland sowie 
eine Umverteilung zu Lasten der unteren und mittleren Ein
kommen vermieden werden. Nur unter diesen Voraussetzun
gen kann die Verteuerung der Energie einen Innovations
schub bei den Produktionsverfahren und Maschinen auslö
sen, und die Schweiz kann sich so eigentliche Wettbewerbs
vorteile vor anderen Lindem verschaffen. Der sogenannte 
«first rnover advantage» wird positive Auswirkungen auf die 
Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen haben. 
Dennoch hat das vorgelegte Konzept zumindest zwei Schön
heitsfehler: 
1. Der Energiemarkt wird gespalten, da nur und ausschlies1r 
lieh die nichterneuerbare Energie besteuert werden soll. Dies 
kann zu Begim des Umbaus unseres Steuersystems richtig 
.sein, es können dann erneuerbare Energien gegenOb&r den 
nichterneuerbaren Energien bevorzugt werden. Dies, um die 
Entwicklung von Innovationen, die auf erneuerbaren Ener
gien basieren, zu fördern. langfristig Ist das aber abzuleh
nen. Es ist volkswirtschaftlich gefährlich, wenn der Staat in 
die Kombination der Produktionsfaktoren eingreift. Er setzt 
nämlich durch diese Massnahme auch «lncentives», in eine 
bestimmte Richtung der Energieforschung tätig zu werden. 
Dieses einseitige Eingreifen ver.terrt den Markt und kann in
temational gesehen negative Wll'kungen zeitigen. Ein derar
tiger einseitiger Eingriff zugunsten der erneuerbaren Ener
gien wäre nur dann verantwortbar, wenn nachgewlesener
massen einzig die emeuerbaren Energien keine negativen 
externen Kosten verursachen wOrden. Dies ist indessen nur 
fOr die passive Sonnenenergie und Sonnenkollektoren anzu
nehmen. 
2. Die Schweiz ist keine Insel, und der Handel mit Energie 
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wird dank dem Eleklrizitätsmarktgesetz noch zunehmen. Da- Steuerreform. Wir verlangen eine Energiesteuer, die in rege!• 
mit kommen wir zu einem rechtlichen Schönheitsfehler der mässigen, voraussehbaren Schritten eingefOhrt wird.· So 
Vorlage: Es ist daran zu erinnern, dass die Schweiz sich im kann die Wirtschaft ihre Messnahmen planen. 
Rahmen von WTO/Gatt verpflichtet hat, keinen anderen Die Energie-Umwelt- und die Solar-Initiative der Umweltver-
wro-staat zu diskriminieren. Die Schweiz muss daher phy- bände sind für uns Gtur1e ein richtiger Zwischenschritt In die 
sisch gleichartige ausländische·Produkte, sogenannte «like. richtige Richtung. Deshalb finde ich die Botschaft des Bun-
products», gleic;trbehandeln wie inländische. , desrates, die dl• Initiativen ablehnt, äusserst kläglich; es 
Auch Differenzierungen nach der Produktionsart sind unzu- fehlt ihr ein zukunftsweisendes Konzept 
lässig, soweit sie nicht zu einer nachweisbaren Produkh!dif- Herr Bundesrat, wieso legen Sie zur Lösung all dieser Pro-
ferenzlerung führen. Typischerweise ist beim Endprodukt bleme keine Konzepte vor? Kurzfristig ~usserst falsch Ul')d 
Strom eine Differenzierung nach der . E:rzeugunQ$8rt nicht unakzeptabel sind fOr uns auch mehrere Anträge der UREK, 
mehr möglich. In diesem Sinn ist nun. (!er importierte Strom . notwendige Energielenkungsabgaben auf einem unwlrksa-
als «like Rroduct» steuerlich gleich zu behandeln wie der gün• men Niveau - auf Verfassungsebene - zu blockieren. 
stigste inländische Strom. Ich frage daher Herrn !;Sundesrat Es ist an der Zeit, die Energieeffizienz als dfe wohl wichtigste 
leuenberger, wie er verhlndem will, dass wir z. B. den aus unmittelbar vorhandene «Energieressource» zu nutzen. 
dem Ausland bezogenen Atomstrom, weD. nicht mehr diffe-. Durch den Einsatz von Intelligenz und ,:noctemster Technolo-
renzlerbar, steuerlich entlasten. gle kann mit viel weniger Energie ein qualitativ und quantitativ 
Das gleiche Problem stellt sich auch mit Blick auf die EU. Ar- identisches Resultat erreicht werden •. Die Lösungsansätze 
tikel 95des EU-Vertrages bestimmt, dass die Mitgliedstaaten sind bekannt Ernst Ulrlch von Weizsäcker, der Autor des 
auf Waren aus anderen ten weder unmittelbar Bestsellers ,«Faktor vier», hat es übrigens vor vielen Jahren 
noch mittelbar höhere in he Abgaben,' gleich welcher in diesem Saal ··anlässlich einer Tagung über· die Rio•Be-
Art, erheben dürfen als jene, die glei9hattige inländische Wa- . schlüsse schon eindrücklich geschlldert · 
ren unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben. · Es· ist in. diesem ausgehenden Jahrhundert ganz klar, dass 
Nach dem Entscheid des .Etiropälschen Gerichtshofes vom . der notwendige Prozess hin Z!J einem fortschrittlichen und In-

. 2. APril 1998 darf Finnland die Steuer auf seiner Elaktrizität je telligenten Klirriaschutz eine Frage des politischen Willens 
nach der Art der Erzeugung verschieden hoch ansetzen. In- · · Ist. Es ist unsere Verantwortung gegenüber den kommenden , 
dessen Hegt eine Verletzung von Artikel 95 vor, wenn die Generationen. und der Dritten Welt, jetzt die Welchen richtig 
Steuer auf das elngefQtlrte Erzeugnis und die Steuer auf das · zu stellen und die verantworttJngslose Verschleuderung von 
gleichartige · inländlsch.e Erzeugnis In . unterschiedlicher nichterneuerbaren Energien lntelfigent zu stoppen. 
Weise und nach unterschiedlichen Modalitäten berechnet Die Lenkung geht In unserer freien Marktwirtschaft nur über 
werden, so dass das eingefOhrte Erzeugnis - sei es auch nur · den PreiS. Die Prognos-Studie, die kürzlich von Greenpeace 
in bestimmten Fällen -höher belastet wird. Auch hier erwarte In Auftrag gegeben wurde, hat klar gezeigt, dass die ökologi-
ich eine Antwort von Herrn Buntlesrat leuenberger, wie dies sehe Steuerreform, wie wir sie mit unserer Initiative wollen, 
vermieden werden kann. ' den Rohstoffverbrauch und den Energieverbrauch bis zum 
Ich unterstütze das Projekt der ökologischen Steuerreform .Jahr 2020 um 25 bis 30 Prozent senken und-erst npch Ar-
mit dem Förderabgabebeschluss. Es ist indessen zu verhin- beltsplätze schaffen wird. . 
dem, dass aus kurzsichtigem Eigennutz das langfristige Pro- Ich bitte Sie deshalb, jetzt die Weichen in die richtige Rlch-
jekt der ökologischen Steuerreform geopfert wird. tung zu stellen, aus Verantwortung für unsere Gesellschaft. 

Lehnen Sie die verantworttJngslose, nur auf kurzfristige Ge
Gonsetll Ruth (G, BL): Es ist an der ZeH, die Weichen für die . winne ausgerichtete Blockadepolitik von Blocher. und· Kon° 
energiepolitische Zukunft in die richtige Richtung zu stellen. sorten ab. Nutzen wir die Chance, die wir jetzt habenl 
Unser leben und unsere Wirtschaft sind enorm von einem 

. normalen Klima abhängig; Di~ wi.rd unserer Gesellschaft in , Stucky Georg .(R, ZG); Der Präsident der UREK, Kollege Fi-
den letzten Jahren durch die Auswirkungen extremer Witte- scher-Seengen, hat zu Beginn dieser Debatte zu.Recht dar-
rungserscheinungen immer· deutlicher · vor Augen . gefOhrt, auf hingewiesen, dass die beiden Initiativen, die Energie-Um• 

· seien es Hochwasserkatastrophen, wie wi.r sie jetzt gerade weit-Initiative einerseits und die Solar-Initiative anderseits, 
erleben, seien es die mächtigen Schneefälle in diesem Jahr, einander nicht in . einem Entweder-Oder gegenüberstehen, 
seien es tropische Wirbelstürme, die ganze Landstriche weg- sondern nach der ~elnung der Initianten kumulativ zu verste-
fegen, seien es extreme Dürreperioden, um nur einige Bei- hen sind. Damit ergibt sich aber eine gewaltige Belastung un-
spiele zu nennen. Diese Fakten-Schleckt keine Gelss weg, sererVolkswirtschafl 
auch nicht die SVP mit ihrer Blockadepolitik. . Ole 89lar-lnltiatlve «kostete», wllrde sie angenommen, ·etwa 
Wissenschaftliche Kllmarnodelle zeigen, dass die mittleren eine Milliarde Frankan; die Energie-Umwelt-Initiative wtirde 
Temperaturen In den näqhsten 50 Jahren steigen werden, mehrere Milliarden Franken «kosten», wenn nämlich das Ziel. 
und zwar so hoch, wie sie in den letzten 100 000 Jahren noch dieser Initiative, jährlich 1 Pmzent der Energiebilanz von den 
nie gewesen sind, und so schnell, dass unser Ökosystem in traditionellen auf die alternativen Energien umzulegen, er-
allergrösste Schwierigkeiten geraten wird, sich darauf einzu- reicht werden soß. Das ist eine ausserordentlich. hohe Rate; 
stellen. Ällderungen. des .Klimas werden sich aber erheblich,. das sehen Sie schon daran, dass die Sonnenenergie heute 
wenn auch meist indirekt, auf unsere Gesundheit auswirken, 0,12 Prozent unserer Energiebilanz ausmacht und es 25 
z. B. indem die Ökologie von Krankheitserregern und deren Jahre brauchte, bis dieser Stand erreicht wurde. Olfensicht• 
Übertragungsorganismen,. die· Nahrungstnlttelproduktlon lieh sind sich die Initianten Ober die Grössenordnung - auch 
oder die f~hwasserversorgung gestört werden oder Indem über die finanzieße Grössenordnung-, die sie im Modal split. 
der Hautkrebs wegen der Zerstörung der stratosphärischen des Energieverbrauchs anstreben, nicht ganz bewUsst gewe-
Ozonschlcht zunehmen wird. sen. 
Angesichts dieser prognostizierten Auswirkungen der globa- Ich kann Ihnen auch darlegen, wie ähnliche Vorlagen in den 
len Klimaerwärmung ist die Forderung nach einer ökologi- Volksabstimmungen absqmitten: Das Volk hat Z)Velmal eine 
sehen Steuerreform mit schrittweiser Besteuerung aller nicht- Belastung. von Heizöl extralelcht abgelehnt,· einmal, als es 
erneuerbaren Energien nicht die Erfindung einiger «Okospin- darum ging, zusätzlich~ Franken Zoll pro 100 Kilogramm ein· 
ne.r» oder Grüner gegen die Wirtschaft, sondern eine rational zuführen, b!:lii'n zweiten Mal ging es um 3 Franken; d.ie Vorla-
begrDndete Notwendigkeit im Interesse unserer ganzen Ge- gen fielen In der Abatimmung durch. . 
sellschaft un.d ein Gebot der Verantwortung fOr cfie kommen- Jetzt kommt man und verlangt eine Erhöhung des Preises 
den Generationen. um rund 68 Pmzent. Ich nehme an, dass sich dieser Preis-
Wir Grünen Zl3igen mit unserer Initiative «für eine gesicherte sprung auch auf die Volksumfragen :.. die Initianten der «So-
AHV - Energie statt Arbeit l:>esteuem» einen fortschrittlichen, lar-lnltiative» zitieren . geme solche Umfragen - auswirken 
notwendigen Weg in die Energiezukunft. Unsere Initiative ist wird. Sie werden vielleicht noch staunen, was dabei heraus-
das verlässliche Verfassungsfundament für die ökologische kommt. 
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Aber wesentlich ist folgende Frage: Können wir die Standort
qualität unseres Landes im Vergleich mit dem Ausland ver
bessern? Es ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, 
dass einerseits der Produktionsfaktor Arbeit, vor allem aber 
der Produktionsfaktor Energie berührt wird .. Der Faktor Ener
gie wird verschlechtert, ohne dass die Mittel zur Effizienzstei
gerung voll zur Verfügung stehen. 
Das beste Beispiel dafür ist die Verwendung für die nicht
amortisierbaren Investitionen bei der Wasserkraft. Dort wfrd 
mit dem Geld, das fliesst, ledigllch eine Ausbuchung bei den 
Elektrizitätswerken veranlasst, ohne dass dadurch auch nur 
eine einzige Kilowattstunde gewonnen werden könnte. 
Zur Hauptsache sollen diese Mittel aber in Subventionen 
fliessen. Wir stellen ja jetzt schon fest, wie sich die Subven
tionsjäger um die Staatskrippe versammeln, um gemeinsam 
zu versuchen, die Beute schon zu verteilen. · 
Die Erfahrung mit Subventionen lehrt aber, dass es sich bei 
Subventionen meistens um eine falsche Allokation von Mit
teln handelt. Sie führen zur Verkrustung, zu «Sofarenten», 
aber nicht zur doppelten DMdende, die hier so geme be
schworen wird; eine höhere Wettbewerbsfähigkeitwird damit 
nicht erreicht Professor Bomer- um nur einen Fachmann zu 
zitieren - hat den Irrtum der doppelten Dividende schon 
längst widerlegt. . 
Es wäre etwas anderes, wenn man diese Mittel zielgerichtet 
in die Forschung und Entwicklung stecken wQrde, z. B. in die 
Photovoltaik. Statt dessen gehen wir dazu Ctber, selbst 
Kleinstinvestitionen und -projekte zu unterstiitzen. Wir betrei
ben also in der Administration schon im voraus einen grossen 
Aufwand an Planung und Leerlauf, den wir mitfinanzieren. 
Das fCthrt nicht zu einer Wertschöpfung In unserem Staat und 
damit auch nicht zu einer Verbesserung der Standortqualität 
unseres Landes. Eine ökologische Steuerreform erfordert 
nun einmal ein sorgfältiges Einbetten in unser Steuersystem, 
aber auch in die gesamte Volkswirtschaft. Beide Initiativen, 
aber auch der Gegenvorschlag des Ständerates, erfüllen 
diese Anforderungen nicht 
Deshalb bitte ich Sie, die beiden Volksinitiativen zur Ableh
nung zu empfehlen, aber auch den vom Ständerat ausgear
beiteten Förderabgebebeschluss abzulehnen. 

Stump Doris (S, AG): Wenn ich den Herren von der rechten 
Seite im Saal zuhöre, dann bekomme ich den Eindruck, als 
ob wir in einer Wirtschafts-· und Fmanzdebatte wären und 
nicht in einer Umweltdebatte. Es geht bei diesen Vorlagen, 
sowohl bei den Initiativen als auch bei den Gegenvorschlä
gen, um Umweltpolitik und nicht in erster Linie um Wirt
schaftspolitik. Wenn diese Herren - ich spreche absichtlich 
ausschüesslich von den Herren, denn die Frauen haben hier 
differenziertere Positionen· eingenommen:- immer von Abga
ben reden, die neu erhoben werden, und damit unterschla
gen, dass es für die Wirtschaft auch Entlastungen gibt, dann 
ist das, so meine ich, eine sehr einseitige Pqlitik, eine sehr 
einseitige Argumentation. 
Die beiden zur Diskussion stehenden Initiativen haben der 
schweizerischen Energiepolitik effektiv die.richtige Richtung 
gewiesen:. 
1. Mit einer Lenkungsabgabe, wie sie die Energie-Umwelt-ln
ltiative fordert, soll eine Reduktion des Verbrauches ins
besondere von nichterneuerbaren Energieträgern erreicht 
werden. Wir wissen, es ist dringend nötig, dass wir da eine 
Reduktion erreichen, damit wir unseren internationalen Ver-' 
pflichtungen · betreffend die Klimapofd:ik Ctberhaupt nach-
kommen können. . 
2. Die Nutzung erneuerbarer Energie soll mit einer speziellen 
Abgabe gefördert werden; dies fordert die Solar-Initiative. 
Diese beiden Massnahmen sollen eine Wende einleiten: 
Y{eg vom Energleverschleiss, hin zu einer Nutzung erneuer
barer Energien.• Erfreulich ist, dass die beiden Anliegen 
grundsätzlich In den Gegenvorschlägen aufgenommen wur
den und die Grundlage fOr eine ökologische Steuerreform ge
schaffen wurde. Allerdings ist angesichts der verschieden
sten Minderheitsanträge und der vielen Einzelanträge -- Ctbri
gens auch von Kommissionsmitgliedern - zu befOrchten, 
dass die Gegenvorschläge schliesslich nicht genCtgend griffig 

sein werden, so verwässert werden, dass sie von unserer 
Seite nicht mehr unterstntzt werden können. Eine Begren- , 
zung der Abgaben z. B. auf Verfassungsstufe wird die Len~ 
kungswirkung verkleinern bzw. vollständig vernichten. Wir 
als Parlament haben aber die Verantwortung, nicht nur für die 
Wirtschaft - die Ctbrigens angesichts all ihrer internationalen 
Skandale immer mehr an Vertrauen verliert-, sondem auch 
fOr die Erhaltung unserer Umwelt, für die Sicherung der· Le
bensqualität für die ganze Bevölkerung. 
Wir haben vor nicht allzu langer Zeit den Massnahmen zu ei
ner nachhaltigen Entwicklung zugestimmt, die u. a. die Re
duktion des 002-Ausstosses um 10 Prozent bis im Jahr 201 O 
enthalten. Das kann erreicht werden, weM u. a. nichterneu
erbare Energieträger durch erneuerbare ersetzt werden. 
Solche Systemänderungen sind aber nicht gratis. Sie benöti
gen neue Ideen und zusätzliche Investitionen. Das Paul
Scherrer-lnstitut hat errechnet, dass Investitionen von fünf 
Mßliarden Franken in neue Anlagen nötig sind, um im Jahr 
2020 fCtnf Prozent des Schweizer Stroms aus den erneuerba
ren Quellen SoMe, Wind und Biomasse zu erzeugen. Wei
tere 15 MIiiiarden Franken mCtssen investiert werden, um 
20 Prozent uhseres. Wärmebedarfs aus erneuerbaren Ener
gieträgern zu gewinnen. 
Nur wenn die Lenkungsabgaben effektiv lenken können -
wenn tatsächlich ein Lenkungseffekt erreicht wird; er wird 
nicht bei kleinsten zusätzlichen Belastungen erreicht - und 
nur wenn erneuerbare Energieträger tatsächlich in einem 
Ausmass, wie z. B. das Paul-Scharrer-Institut es berechnet 
hat, gefördert werden, können wir die Ziele unserer, Umwelt
politik errelclien, Ziele, Ctber die wir uns eigentlich einig sind. 
Wenn hingegen die Gegenvorschläge so verwässert werden, 
bleibt den umweltbewussten Frauen und Männern in diesem 
Land nur noch die Zustimmung zu den Initiativen. 

·Randegger Johannes (R, BS): Die beantragte Grundnorm, 
die BundesbeschlQsse bzw. die Volksinitiativen zielen darauf 
ab, unter dem Deckmantel des Umweltschutzes und der fal
schen Etikette von Übergangslösungen mehr Steuem einzu
treiben, Umverteilungen vorzunehmen, Wettbewerbsverzer
rungen durch neue Subventionen zu schaffen, die Konkur
renzfähigkeit der Wirtschaft zu verschlechtern und trotz ge
genteiliger Beteuerung die Staatsquote zu erhöhen. 
Die Energieabgaben sind deshalb als Ressourcensteuern zu 
charakterisieren. Solche als Lenkungsabgaben ka$chierte 
Ressourcensteuern sind deshalb aus der Sicht derjenigen, 
die für die Wirtschaft Verantwortung Ctbemehmen, klar abzu- ·· 
lehnen. Eine Energielenkungsabgabe ist im Sinne eines An
reizsysterns nur dann akzeptabel, wenn sie emissionsorien
tiert ist und dem Steueizahler vollumfänglich zurückerstattet 
wird. Beide Bedingungen mCtssten also erfüllt sein, damit von 
einer echten Lenkungsabgabe die Rede sein kann. In diesem 
Sinne ist die Verabschiedung des COz-Gesetzes ein Schritt 
in die richtige Richtung. 
Die vorliegenden Projekte beschränken sich jedoch auf die 
nicht verteilungsneutrale RCtckgabe, sei es in Form von Sub
ventionen oder zweckgebundenen Beiträgen, um die sonst 
nicht mehrheitsfähige Ressourcensteuer mehrheitsfähig zu 
machen. Mit solchen Abgaben verteuern wir den Produkti
onsfaktor Energie, ob wir dies wollen oder nicht, Frau Stump, 
und verschlechtern damit die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Exportindustrie. Das verstärkt schUesslich den Trend zu Aus
lagerungen von Produktionsstätten aus der Schwe~ und zu 

, Arbeitsplatzabbau. 
Der globale Wettbewerb und die Öffnung der Märkte rufen, 
im Gegenteil, nach billiger Energie, damit die Wettbewerbs
fähigkeit in der Schweizer Wirtschaft erhalten und gesteigert 
werden kann. In den Nachbarstaaten bringt die Uberalisie-c 
rung des Elektrizitätsmarktes beachtliche Preisreduktionen, 
die zu bedeutenden Standortverbesserungen der Produk
tionsstätten fCthren werden; 
Die in den verschiedenen Gesetzesprojekten beabsichtigte 
Einführung einer Energieabgabe entpuppt sich klar als Sub
veritionsvehikel für sogenannte energieefflzlente Technolo
gien. Vorgeschlagfi!n wird dabei, die mit neuen Abgaben ge
wonnenen Einnahmen zur Förderung der Solarenergie, zur 
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Erhaltung und Emeuerung. von bestehenden Wasserkraft- muss kommen! Die Frage ist hOchstens, wie rasch er kommt. 
werken sowie .für ökologisch motivierte Projekte zur Energie- Die beiden vorliegenden Initiativen können helfen, diesen 
sanierung zu verwenden. Eine solche Politik wOrde einen gi- Übergang zu beschleunigen. Das ist dringend, denn die 
gantischen Umvertellungsapparat schaff®'und den Grund- Schattenseiten unseres gewaltigen Energieverbrauches 
piinzipien der Marktwirtschaft widersprechen. Wie in. der werden immer deutlicher; Immer neue und grössere Pro-
Agrarpolitik wäre mit einer neuen Subventionswirtschaft, in- bleme schieben sich in den Vordergrund. 
effizienter Ressourcenverteilung, Wettbewerbsverzerrungen Nicht mehr die lokale Luftverschmutzung, zu deren Bekämp-
und einem _sehr kostspieligen Verwaltungsapparat zu rech- fung wir die Mittel kennen, aber noch einzusetzen'.sc:heuen, 
nen. · • . . ist das dringendste Problem, und auch nicht die Endlichkeit 
Wenn schon aus umweltpolitischen Oberlegungen heraus er- del' Ressourcen - die bei heutigem Verbrauch gesicherten 
neue:rbare Energien gefördert werden sollen, dann stehen Reserven für Öl liegen. etwa bei 50, fOr Erdgas bei 80 und tor 
hierfür die Grundlagenforschung und. die angewandte For- · · Steinkohle bei 200 Jahren - ist d~ gl'Osste Sorgenkind. Es_ 
schung zur Ver:tagung. Die :zur Debatte stehende Ökosteuer sind die Risiken regionaler Klimaereignisse _als Folge zuneh:-
beruht auf dem Trugschluss einer doppelten Dividende, d. h., mender Trelbhausgaskonzentrationen, • vor allem C(½, wel-
neben dem ökologischen Lenkungseffekt soll glelchzeitlg ein ehe von Wissenschaft, Forschung und RQckversicherungen 
positiver Beschäftigungseffekt er.zielt werden. Die Einnah- einhellig als bedrohlichstes Element gewertet werden. 
men aus derEnergleabgabe vermöchten abet nur.einen mar- Auf die Wissenschaft allein können wir hier nicht vertrauen, 
ginalen Beitrag 2;ur En~tung der Lohnnebenkosten zu lei- deM sie selber setzt immer wieder auf die ihr vertrauten 
sten. Gemäss Schätzungen wurde eine zehnprozentige. «end of the,plpe»'-L.ösungen, indemz. 8. geforscht wird, ob 
Energiesteuer die Lohrmebenkosten nur um ein Lohnprozent die C~-Problematik durch Abtrennung und Entsorgung von 
senken, was zu _ lqillner spürbaren. Beschäftigungszunahme C(½ in alten Erdgaskammern oder auf dem'Grund des Oze-
führen würde. · , ans gelöst werden kann. . . . 
Die vorgeschlagenen Konzepte für ei_l'le Energieabgabe sind Ich möchte nicht. dass wir bei den Luftabfällen ähnlich lange · 
auch mit wichtigen laufenden oder geplanten Reformvorha- warten und ähnlich lange ip die falsche Richtung weiter for-
ben nicht kompatibel. Sie sind d!JShalb kontraproduktiv, z. 8. sehen wie bei den Kehrichtabfäilen, bevor wir endlich Ver-
fOr das Bektrlzitätsmarktgesetz, und verfrüht bezüglich der meidungsstrateglen akzeptieren. 
ökologischen Steuerreform. Die erw_ünschte Umweltwirkung Vor uns Begen also zwei Initiativen, zwei Gegenvorschläge, 
kann mit dem C0:2-Gesetz erreicht werden, ohne dass die ein Förderabgabebe$chlu~. dem wir zustimmen, und ein 
Nachteile der verschiedenen Konzepte für die Energieab• Energieabgabebeschluss, den wir sistieren sollten; das 
gabe in Kauf genommen werden müssen. Ganze garniert mit 24 Anträgen. Die Energiepolitik scheint im 
Ich empfehle Ihnen {ieshalb, die Initiativen, die Sundesbe- Moment eine Grossbaustelle zu sein. Ob auf- dieser 
schlüsse bzw. die Grundnorm abzulehnen. · Grossbaustelle' ein ökologischer Umbau· entsteht, wie wir 

' Granen uns das vorstellen, ist noch offen, denn die Zielset
Gonseth Ruth (G, BL): Herr Randegger, Sie haben jetzt ein • zungen sind setir vielseitig: weniger Energieveischwendung, 
Lamento angestimmt, wie s,ehr die Wirtschaft belastetwürde. mehr Arbeitsplätze, etwas gegen dje negativen Auswirkun-
Wir haben gerade Jetzt In Basel folgendes Beispiel: Da.wurde gen der Strommarktliberalislerun13 und etwas für den _Klima-
~on eine kleine ökologische Steuemm:irm mit diesen Len• · schutz, tiefe Lohnnebenkosten tJnd höhere Förderbeiträge 
kungsabgaben begonnen, und ausgerechnet die Grosslndu~ fQr erneuerbare Energien -:- und dazu noch jede Menge Ein-
strie hat eine «Extrawurst» erhalten! Sie bezahlt .nämlich · zellnteressenl · · 
nichts; sie kann die billigen Energiepreise haben. Die Wirt• Das macht die Aufgabe für den Nationalrat nicht leicht. Noch 

· schaft hat also die «Extrawurst», und die BevOlkerung und \liel mehr Schwierigkeiten sieht offensichtlich der Bundesrat 
die _Kleinbetriebe _werden belastet. Jetzt bringen Sie hier Seine Botschaft zu den beiden Initiativen ist ein Jammer. 
nochmals das gleiche. Finden Sie; diese Rechnung gehe Noch weniger Courage zeigt er höchstens noch bei seiner 
schlussendlic:h auf? · · Botschaft zur Initiative «fOr eine gesicherte AHV - Energie 

statt Arbeit besteuern» von uns Grünen. . 
Randegger Johannes (R, BS): Man hat in.· Basel. den Aber vor demselben Problem, nämlich eine klare Strategie zu · 
~rossstromabnehmem die Wahl gelassen, ob sie am Strom- .finden, steht nun auch der Nationalrat, in dem sich eine Art 
bonussystem teilnehmen wollen oder nicht Die. Industrie hat oriEmtalischem Basar entwickeln könnte, wo die einzelnen 
gesagt, sie bleibe auf dem freien Markt, und wir hoffen, dass Zielrichtungen, wo die Gesamtstrategie leicht verlorengehen 
wir die ~gekündigten Preisreduktionen auch erhalten. Sie könnten. 
sind aber wesentlich geringer als jene, die einige hundert Me- Doch Ich glaube. der lebhafte orientalische Basar des Natio-
ter Jenseits des Rheins auf der französischen Seite anzutref- nairates könnte Immer nocti ein Stack wirkungsvoller sein als 
fen sind. . . die mutlosen Botschaften des Bundesrates zu den beiden 
Frau Gonseth, bei uns hört der Wettbewerb nicht an der Kan- Volksinitiativen, · 
tonsgrenze und an der Landesgrenze auf, sondem wir befin
den uns in einen, globalen Wettbewerb. Wenn Sie mir aber 
schon die exzellente Chance geben, Ober das Basler Modell , . 
der Lenkungsabgaben auf Strom zu sprechen, möchte ich Ih
nen gleich sagen, was bei der RQckerstattung an die Ge
werbe- und Kleinbetriebe herausgekommen isl · 
Sie wissen, dass die Rückerstattung im Umfang von 0,5 Pro
zent der Arbeitslosenversicherungssumme ausbezahlt wird. 
Jetzt ist es so, dass gewisse Unternehmen - nehmen Sie ein 
Advokaturbüro tnit gutbezahlten Leuten - mehr _Geld zuruck
erstattet .bekommen, als Ihre Stromrechnung ausmacht Da
gegen bezahlen Gewerbebetriebe .,- nehmen Sie solche mit 
hohem Energieverbrauch, vielleicht Bäckereien mit Leuten 
mit relativ tiefen Löhnen - mehr tor den Strom, als sie vorher 
bezahlt haben. So ist das System in Basel herausgekom-
men! · · · 
Ob ein solches System eihe Sparwirkung bringen wird, ist 
fraglich. Sicher.werden wir noch lange darauf warten milssen. 

Kuhn _Katrin (G, AG): Egal, was Herr Randegger sagt: Der 
Übergang von der fossilen Energie zur Solarenergie wird und 
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. . 
Herczog Andreas (S, ZH): In der Energiedebatte stehen wir 
heute an jenem Punkt, wo wir vor fOnt bis sieben Jahren in 
der Verkehrspolitik standen. Es existiert mit dem Energiearti
kel zur Förderung erneuerbarer und effizienter Energiefor
men ein Volksauftrag; die Hauptprobleme sind bekannt, und 
die politischen Ziele sind gesetzt Aber auf der einen Seite 
will ein Teil der Wirtschaft von Lenkungsabgaben nichts wis
sen, auf der anderen Seite will ein Teil der Umweltverbände 
nicht von Maximalpositionen abrücken. . , . 
Schliesslich bringt die SVP wieder einmal dfe Kraft nicht auf, 
an moderrien und konstruktiven Lösungsvorschlägen mltlu•. 
wirken. Vor neun Jahren· wurden der Energieartikel und das 
Atommoratorium in einer Volksabstimmung angenommen. 
Der damalige SVP-Energieminister sprach dann.zumal von 
«Energiewende» und 1<Taten statt Worte». Demgegenüber 
prlsentlert sfch die Situation heute wie folgt Die fossile 
Energie ist zu bllllg, die externen Kosten sind nicht gedeckt, 
die Strommarktliberalisierung wird die . Strompreise. ~- und 
dies vor allem bei den «falschen Strompreisen» - stark sen
ken, ein Ökodumping ist nicht auszuschliessen. Die. Kemen• 
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ergie ist nicht nur seit Jahren umstritten, lSOndem ttnwlrt
schaftlich, teuer und Je länger, desto weniger. wettbewerbsfä
hig. Die vorliegenden Initiativen und die Gegenvorschläge er
mögliche-n jetzt die dringend nötige strategische 
Neuorientierung in der Energiepolitik, so dass: 
, • der Anteil der erneuerbaren Energie an der Energieversor
gung erhöht werden kann; 
2. die externen Kosten der Energieerzeugung intemalislert 
werden; , 
3. der Ausstieg aus der Atomenergie vorbereitet werden 
kann. -
Hierzu ist die Energieabgabe unerlässlich, und i.war weil die 
Energieabgabe einen klaren und einleuchtend~n Lenkungs
effekt zur Sicherstellung der einheimischen Wasserkraft und 
zur Förderung weiterer erneuerbarer Energien bewirkt Zu
dem ist es kiar, dass die Energieabgabe der Eintrittspreis in 
die StrQmmarktliberaUsierung ist 
Wenn Jetzt die Vertreter der SVP-Fraktlon die Energielen
kungsabgabe ablehnen, dann wollen sie den Volksauftrag von 
1990 nicht erfullen, dann wollen sie die ökologische Neuaus• 
rlchtung in der Energiepontik und insbesondere die Möglich
keit, die Erneuerung der einheimischen Wasserkraft in der 
Energiepolitik zu erreichen, eben nicht unterstützen und die 
innovative Technologie filr sichere Arbeitsplätze verhindern. 
Wenn Herr Kofmei als Vertreter des Brennstoffhandels ge
gen die Lenkungsabgabe ist, ist das zwar verständlich, aber 
pofrtisch nicht ganz allgemeinverbindllch. 
Ich bitte Sie deshalb, jener mehrheitsfähigen Lösung, die in 

,der Kommission bere-its gefunden worden' ist - nämlich 0,6 
Rappen Energieabgabe -. und dann der Grundnorm des 
Ständerates zuzustimmen. Denn diese beiden BeschlOsse 
filhren uns wirklich zu einer neuen Energiepolitik, die heute 
dringend notwendig ist 

Suter Maro (R, BE): Die Gegner der Energieabgabe singen 
In dieser Debatte das Hohelied der Marktwirtschaft und der 
tiefen Strom• und Erdölpreise. Da werden meines Erachtens 
Behauptungen in die Weit gesetzt, dass sich die Balken bie
gen. Es gibt kaum ein Gebiet, wo weniger Marktwirtschaft 
herrscht als Im Energiebereich. ' 
Die Konsumenten und Steuerzahler müssen Milliarden an 
Quersubventionen bezahlen. Nehmen wir nur das Beispiel 
der Atomenergie: bei Kalseraugst und Graben 600 MIiiionen 
Franken; bis heute 1700 Mfllionen Franken Forschungsbei
träge des Staates filr die Atomforschung; 800 Millionen Fran
ken mr die Kernfusionsenergie-Forschung. · 
Wir, die wir mr eine Lenkungsabgabe sind, sagen ja zum 
Prinzip «Weniger Staat, Abschaffung von Subventionen». 
Würde man beispielsweise das Haftungsrisiko der Kernkraft 
in den Preisen internalisieren, dann hätte dies zur Folge -
das Hess die Bundesregierung Kohl in Deutschland berech
nen -, dass der Strompreis auf 3 Mark 60 Pfennig pro Kilo
wattstunde ansteigen müsste. 
Aber auch in Zukunft werden Konsumenten und Steuerzahler 
weiterhin zur Kasse gebeten. Als Beispiel darur nehme ich 
das Kernkraftwerk Leibstadt Zu diesem schrieb die «NZZ», 
es sei eine «Kepitafvemlchtungsmaschine». Hier rechnet 
man wiederum mit Sanierungsausgaben von mindestens 
2 Milliarden Franken. 
Anstatt diese Kosten in die Atomstrompreise einzubezie
hen - bei den fossilen Energieträgern könnte man solches 

· genau gleich nachweisen - und das marktwirtschaftlich Aich• 
tlge zu tun, bietet man uns nun an, aus dem Ausland zu Dum• 
pingpreisen AlOmstrom zu importieren. 
Was heisst dies nun? Dies kann beispielsweise den Strom· 
bezug aus Atomkraftwerken im Osten bedeuten, die am Ver
lottern sind und wo ein zweftes·«Tschemobyl» vorprogram
miert ist DerVorfall in Tschernobyl kostete eine Billion Fran
ken an Schäden. Wir wollen eine Abkehr von dieser ganz und 
gar unwirtschaftlichen Energiepolitik. Wir lehnen die kurzfri• 
söge Ausbeutung' der Ressourcen ab. Wir wünschen eine 
nachhaltige Nutzung und die Bewahrung dieser Ressour
cen - besonders unserer einheimischen Ressourcen. 
In diesem Bereich eröffnen die neuen Technologien ganz 
neue Perspektiven. Ein Kurswechsel weg von den schweren -

und hin zu dezentralen Infrastrukturen, hin zu effizienten und 
die Natur schützenden Technologien ist im Gang. Es Ist also 
ein Kurswechsel im Gang, der von den Dinosauriern weg und 
hin zu den Schmetterlingen führt, wenn Sie mir dieses Bild er• 
lauben. Wir setzen das Nachhaltlgkeitsprinzip in der Energie
politik um und finden - zumindest Im Nationalrat-eine Mehr• 
heH, weil das Bewusstsein filr die Notwendigkeit dieser neuer 
Energiepolitik_ breit verankert ist Dahinter steht die Einsicht; 
dass die Verteuerung der Energie und die Verbilligung der 
Arbeit zentrales Thema einer nachhaltigen Entwicklung sind. 
Die nichterneuerbaren Energien milssen verteuert werden, 
ansonsten die Förderung· der Alternativenergien und eine 
bessere Energieeffizienz - vergessen Sie nicht, dass_ wir 
noch heute 60 Prozent der Nutzenergie verschwenden -
chancenlos wären. Die externen Kosten der fossilen Energie
träger wie auch der Kernenergie milssen in die Energiepreise 
einfliessen. 
Der Arbeitsmarkt wird von dieser neuen Energiepolitik profi· 
tieren. Wenn wir beispielsweise 2,5 Mßlionen Bauten in der 
Schweiz energetisch sanieren, profitieren das Bauhaupt- und 
-nebengewerbe. Wenn wir der Land- und Forstwirtschaft mit 
der besseren Nutzung der Biomasse neue Perspektiven er
öffnen, werden gerade in den Randregionen Low-Tech-Ar· 
beitsplätze gefördert Wenn Risikokapital für High-Tech-B~ 
triebe filr Solartechnik, Recycling, Heizung, Lüftung, Energie
gewinnung durch Wärmekraftkoppelung oder durch Block
heizkraftwerke usw. zur Verfilgung steht, bekommen 
zukunftsgerichtete Branchen mit Exportchancen neue 
Schubkraft, und last, but not least Wenn wir die einheimische 
Wasserkraft unterstiltzen, bewahren wir · unser Wasser• 
schloss, also die wirtschaftliche Wasserkraft und damit einen 
entscheidenden Standortvorieil unseres Landes. 
Nachhaltige Entwicklung heisst filr mich vom blinden Veriel
digen des Prinzips der tiefen Kosten Abschied nehmen. Nur 
wer Reformen verhindert, wird in der pofrtischen Auseinan
dersetzung den Umweltschutz und die Arbeitsplätze gegen
einander ausspielen. Das knappe Gut ist letztlich die Natur, 
nicht die Arbeit. Die Umwelt zu bewahren wird die grösste 
Aufgabe des nächsten Jahrhunderts sein. Es Ist an der ZeH, 
sich auch bei uns Im offenen Dialog an die Arbeit zu machen. 
Ich bitte Sie, die Energielenkungsabgabe zu unterstiltzen 
und auch die Grundnorm herzhaft zu bejahen. Wir wollen 
dies beschwingt tun, wie Schmetterlinge. In sauberer Luft ge
deihen sie prächtig und· leben freudig. Die Dinosaurier sind 
trotz ihrer Macht, Grösse und Kraft ausgestorben. 

Dettflng Toni (R, SZ): Nach den vielen materiellen Argumen
ten erlauben Sie mir ein kurzes Votum zum Verfahren und 
zur Steuerpolitik dieses Landes. , 
Vor zwei Jahren wurde quasi handstreichartig eine Art För
derungsnorm in das schlanke Energiegesetz eingefilgt, 
nachdem zuvor der Bundesrat sowohl die Solar• als auch die 
Energie-Umwelt-Initiative - und zwar wohlverstanden ohne 
Jeden Gegenvorschlag - zur Ablehnung empfohlen hatte. 
Der Nationalrat hat dann in der zweiten Runde einen separa
ten Förderungsbeschluss gefasst, während der Ständerat 
eine sogenannte Grundnorm und eine Obergangsbestim
mung mit Förderungscharakter - alles auf Verfassungsstu
fe- beschlossen hat. Der Nationalrat will Jetzt grundsätzlich 
dem Ständerat folgen, allerdings mit gewissen Anreicherun
gen bzw. Beschränkungen. 
Seltsamerweise hat sich der Bundesrat in dieser sehr bedeu
tungsvollen Frage einer sogenannten ökologischen Steuer
reform neuerdings sehr zurOckhaltend bis lauwarm gellus
sert. Jedenfalls hat er bis heute seine Karten nie ganz offen 
auf den TISCh gelegt Inoffiziell hört man, dass der Bundesrat 
zur Zustimmung zur Ständeratslösung gedrängt worden sei, 
weil das Parlament oder die vereinigten Lobbyisten ein Ent
gegenkommen gegenüber den Initianten woltten. Diese wan
kelmütige Haltung des Bundesrates in dieser filr unser Land 
steuerpolitischen Grundsatzfrage mutet doch sehr seltsam 
an. Bekanntlich soll nämlich nach dem_bundesrätlichen Kon
zept erst nach Ablauf der geltenden Finanzordnung, d. h. auf 
das Jahr 2007, eine ertragsneutrale Steuerreform eingefilhrt 
werden. 
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Wenn wir nun hier .und heute Eintreten beschliessen, wird 
dieses Konzept des Bundesrates punkto Steuerreform in, 
Frage gestellt oder zumindest präjudiziert Ich möchte Bun
desrat Le1.1enberger fragen, wie der Bundesrat seine Ab
sicht :- eine erst auf das Jahr 2007 geplante grundlegende A
nanz~ und Steuerreform - realisieren wlll, wenn heute schon 
wesentliche Präjudizlen .g~haffen Werden. Warum hat der 

· · Bundesrat seine 13nfänglich klare Haltung zugunsten eines 
vorgezogenen Teilkonzeptes aufgegeben, welches nicht nur 
die ~tere Finanz- und Steuerreform präjudiziert, sondern 
noch einen nicht ertragsneutralen Förderungsbeschluss um-
fasst? ' . , . 
Struktur(:llle Änderungen unserer Finanzreform sind doch, so 
möchte man meinen, In einer Gesamtschau zu behandeln. 
unä nicht sektortell anzugehen. Ansonsten wird der Hand
lungsspielraum fOrdie grosse Reform von vornherein einge
engt Kommt hinzu, dass so «Schnellschüsse» passieren, 
die gerade irrt vielfältigen' und sehr sensiblen Energiebereich 
leicht in die Sackgasse fQhren. Dies· ist um so mehr der Fall, 
als ja noch andere wichtige Steuerprojekte anstehen. Offen
sichtlich haben aber die Fiskalisten in diesem Haus nach wl.e · 
vor Oberwasser. Ich frage mich, wie lange wir uns in diesem 
Land noch ein rapides Wachstum der Steuerquote leisten 
können. 
Nebst den materiellen Bedenken sind es vor allem die feh~ 
lende Gesamtschau bzw. das fehlende Gesamtkonzept Ober 
die 2006 anstehende grosse Finanz- und Steuerreform, wel
che ganz klar gegen Eintreten, auf die beiden Gegenyor-
schläge sprechen. , 
Ich bitte Sie daher, sich der Fraktion der FDP anzuschlies
sen, welche gestern ganz klar beschlossen ht:Jt. auf beide 
Gegenvorschläge nicht einzutreten. · 

Baumann.Alexander (Y; TG): Die vorgeschlagenen Übun
gen, in welcher Reihenfolge oder Kombination wir diese auch 
Immer betrachten, sind eigentliche BumerangwQrfe, die auf 
den Werkplatz und Wirtschaftsstandort Schweiz zurOckfal
len. In den ·Sonntagsreden. der· Politiker - .dies gerade auch 
von Leutell; und Gruppierungen, die jetzt hinter den diversen 
Werkplatz-PIQOJ:lerungsprojekten stehen -werden Massnah
men zur Erhaltung Lind .Neubildung von Arbeitsplätzen •In un
serem Land lautstark und fromm gefordert In solchen Mo
menten wird jeweils sogar anerkannt - aUerdings um einige 
Dezibel weniger lautstark--, dass es zur Sicherung und Meh
rung von Arbeitsplätzen erforderlich sei, dass das Umfeld fOr 
die Wirtschaft - auch . als Rahmenbedingungen bekannt -
laufend verbessert werde.. · · 
Doch heute ist ur.izweifelhaft Werktag. Hier scheinen die In- · 
halte der Sonntagsreden vergessen worden zu sein. Unter 
dem bunten «Deckmänteli» von Umweltschutz ui;id Nachhal
tigkeit sollen schlicht und . ergreifend einfach neue Steuern 
und mehr ~uem eingetrieben werden; damit die «steuer
vogtlichen" Knappen nicht. eines Tages selber arbeitslos 
werden können, wird das Geld vorsorglich auch schon wie
der grosszugig «verputzt». Sozialistische Umverteilerei feiert 
Urständ. Die starke Fraktion des Ordens der hohl$n Hände 
zu Bern, getragen von Vertretern nicht nur der.Gebirgskan
tone, applaudiert, soweit die Hänc;le gerade frei sind. 
Dass die Wirtschaft diese neu eröffneten Rechnungen zu be
zahlen hat, kümmert die angeblichen Freunde· einer falsch 
verstandenen Nachhaltlgkeit nicht Im geringsten, Das ein
zige, worin sich die Nachhaltlgkeit zeigen Wird, wird die nach~ 
haltlge SubventionsausschQttung, die nachhaltige Steuerbe
lastung und die nachhaltige ZUsatzbelastung der Wirtschaft 
sein. Es kOmmert die BefOrworter dieser neu erfundenen 
Mehrbelastungen fQr die Schweizer Wirtschaft nicht, dass fQr 

. die Schweizer.Betriebe, die ohnehin europaweit mit den teu
ersten Energiepreisen oolastet sind, die Produktionskosten• 
durch die nochmals verteuerte Energie zusätzflch ansteigen. 
Es kOmrnert sie nicht, dass die Schweizer Wirtschaft dadurch 
im·lntemationalen Wettbewetl;> wichtige Punkte einbOsst und 
dass dadurch neue Wettbewelbsverzerrungen geschaffen 
werden. Es. kOinmert sie auch nicht, dass die dadurch er~ 
wachsenden Mehrbelastungen In vielen Fällen durch Wegra
tionalisierung von Arbeitsplätzen kompensiert werden mus-
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sen, sofern nicht noch einschneidendere Massnahmen an 
die Hand genommen werden müssen. · 
Die Initianten werden wohl in die schweizerische Wirtschafts
geschichte einge~; und zwar als die grossen Wandler, wel• 
che den blCihenden Export von Waren und Dienstleistungen 
zum rekordträchtigen Export von Arbettsprätzen gewandelt 
haben werden. Der Kreis schliesst sich. Die befOrwortenden 
Kreise haben wieder ein Thema fQr neue .Sonntagereden. 
Das Wirtschaftssystem unseres Landes ist zu wertvoll und 
für das Gedeihen unseres Volkes zu wichtig. als dass wir es 
mit derartigen l;:xperimenten mit voraussehbar negativem 
Ausgang exponieren dOrfen. Es wäre in jeder Hinsicht vorzu
ziel1en1 den Alternativdrang der Solararibeterinrten und 
WindmOhlenmänner dadurch zu befriedigen, dass man ihneri 
einen unbefristeten Aufenthalt in Äquatomähe anbietet. 
Die Übungen sind in ihrer Gesamtheit abzubrechen. Selbst 
der gigantische Umvertellungsapparat, der mit den geplanten 
Massnahmen entstehen ~l'Qe, wäre nicht in der Lage, auch 
nur Teile der mit c;liesen Neubelastungen vernichteten Ar-
beitsplätze zu kompensieren. · · · 
Es wird geltend gemacht, das neue Energil\l,Zehntensystem 
würde neue: Arbeitsplätze schaffen. Das Beispiel Deutsch
land ist ja beeindruckend: Die EinfOhrung der sogenannten 
Ökosteuer kreierte 7600 neue Staatsstellen. Wirklich eine 
echte Berelchli:ll'Ung fQr eine Volkswirtschaft! 
Es bestehen auch keinerlei Indizien dafOr, dass eine nach
haltig erhöhte Staatsquote;' wie sie aus den vorliegenden Plä
nen erwachsen WO$.de, je dazu beigetragen hätte, die Stand· 
ortqualltäten eines Landes zu verbessem. . • . 
Ich werde daher die Minderheiten Speck, Maurer und Brun~ 
ner Toni unterstOtzen. ·Ich bitte Sie, dleser'Arbeitsplatzver
nlchtungsaktion In allen lhten Verästeiungen eine deutliche 
Abfuhr zu erteilen. 

Frldericl Chartas (1:, VD): La position . de 1a majortte du 
groupe liberal est oonforme au prograrnme politique suivi de
puis de nombreuses annees par le Partl liberal sulsse, soit 
rencouragement de.reconomie helvetique en amenageant 
des conditions-cadres qui lui permetteint d'affronter a armes 
egales la concurrence ,etrangere •. 
Or, renergle est certalnement le blen de consommation le 
plus necessaire, pour ne pas dlre Indispensable, aux lndus
trles appelees a se profiler sur les marches lnteml\11onaux. 
Taxer l'energle revient donc a creer une nouvelle taxe occulte 
qul penalisera les exportations sulsses. A ce tltre, nous 
n'avons pas besoin d'attendre une annee electorale pour an~ 
noncer, · a grands fracas med.iatique, Je lancement d'une Ini
tiative populalre den'landant un moratolre fiscal de sept ans, 
.ceci afin de contrertoute vellelte d'lntroductlon d'impOts nou• 
veaux. 
A la place d'un nouvel artlcle conatitutionnel, nous preferons 
compter sur la volonte du leglslateur de moderer sa boufrmle 
fiscale. D'ailleurs, avep le delai de recolte des signatures et 
celui encore plus important necessaire au traitement des ini• 
tiatlves par les Chambres, les sept ans dE!mandu par !'initia
tive populalre du Partl radical-democratique seront largement 
ecoules. · 
Certes, on peut jouer sur les mots et pretendre que nous ne 
traitOns pas en l'occurrence d'.un impOt nouveau, mais d'une 
taxe d'incitation destlnee a 6tre prelewe aupres des.consom
mateurs d'energie, et redistnbuee l1 tous les babitants de notre 
pays afin d'aileger le fardeau des assurances sociales. Cela . 
revient a prelever de la poche droite de chaque habltant con
sommateur un montant predetermine tout en Jul promettant, 
en saquallte d'assure, un montant, lul, non determlne, destine 
a ~ poche gauche. Encore faudra-t-il, pour que cett.e pro
messe SQlt tenue, que les finances.de 1a Confederation le per
mettent En tertnes clairs, ceci s'appelle un marche. de dupes. 
C'est donc sans fracas, mals aussi sans etat d'&:me, que ta 
majorite du groupe liberal vous lnvite l1 repou!IS9T a la fois 
I1nltlative populaire et le contre-projet a rart1cre 1 ade l'ai:r4te 
federal qui nous est soumis aujourd'hui. . 
Plusleurs raisons militant en faveur de ces deux refus: 
1. On rie lutte pas contre une initiative populalre, jugee ex
cessive par une majorite du monde politlque, en lul opposant 
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un contre-projet qul reprend les grandes lignes de cette initia
tive. 
2. Le nouvel alinea 6 de l'article 24octies fait appel a un nou
veau type de flSCalite dont le Parlement n'a pas encore de
battu et qui devrait prealablement etre soumis au verdict po
pulaire. En agissant ainsi, on ferait entrer par 1a petite porte 
un syst;me fiscal nouveau dont on ignore encore les conse
quences reelles sur l'economie. Une teile reforme n'est ad
missible que lorsque ron en connait les buts, les consequen
ces et les effets negatlfs sur certaines industrles. II n'est ega
lement pas admisslble que lesdits effets negatlfs soient com
penses par de nombreuses exceptions au regime fiscal, ce 
qui constitue autarit d'entorses a l'egalite de traitement entre 
les differentes branches economiques. · 
3. La modiflcation constitutionnelle proposee ne permet pas 
de juger de 1a balsse reelle des coOts salariaux et de leur in
fluence sur le niveau de remploi en Suisse. Or, si cet effet est 
trop faible, il faudra augmenter fortement le taux de 1a taxe 
pour generer l'effet escornpte, ce qul, ä rinstar de l'ancien im
p6t sur le chiffre d'affalres, risque d'influencer defavorable
ment nos exportations par une croissance de la taxe occuite. 
4. En demier lieu, il faut craindre que cette nouvelle forme 
d'imposition soit deviee de son but et qu'elle constitue finale
ment une nouvelle ressource fiscale indirecte pour la Confe
deration, sans profrter aux assurances sociales. 
Avant de conclure, je desire m'adresser aux quelques ap
prentis sorciers encore presents dans cette salle. J'ai eu roc
casion d'entendre sur une chaine fran~, il y a une dizalne 
de Jours, un debat politique entre M, Dominique Strauss
Kahn, ministre socialiste frani;ais de l'economie, des finan
ces et de rindustrie, et un depute de l'opposition, donc de 
droite, dont le nom m'echappe aujourd'hui. Le mlnistre fran
yais expliquait les difficultes qui doivent ~ surmontees pour 
introduire une fiscallte ecologique. Ses collaborateurs de
valent encore apprecier les effets posilifs, mais egalement 
les effets negatlfs de cette nouvelle fiscalite. La oCI un minis
tre franyais de l'economie et des finances et son bataillon de 
fiscaristes avouent leur scepticisme, un quarteron de specla
llstes de l'environnement d'une commission helvetique, sans 
doute indult par une science infuse, griflonne sur le coin 
d'une table un projet de taxe incltative sans en apprecier le 
moins du monde les effets. 
En consequence, la majoritedu groupe liberal soutient la pro
position de minorite Speck et vous invite a en faire de mäme. 

BOhrer Gerold (R, SH): Ober den Wolken kann die Freiheit 
grenzenlos sein, hat einmal Reinhard Mey in seinem schO,. 
nen Ued gesungen. Hie und da komme ich um den Eindruck 
nicht herum, ~ wir uns sehr weit vom Boden der marktwirt
schaftlichen Grundsä1ze hin zu den Wolken entfernen. 
Aber lassen Sie mich mit einem gemeinsamen Nenner aller 
Kräfte in diesem Rat beginnen. Wir aße stehen hinter der 
Bundesverfassung, hinter der Verpflichtung zur WohHahrt, 
d. h. zum Wirtschaftswachstum, aber auch zur Verpflichtung 
zur Nachhaltigkelt. Ich glaube, dazu stehen wirklich alle • 

. Auch diejenigen, die dieses Konzept ablehnen, wollen sich 
der ökologischen Herausforderung steUen. 
Anstatt jetzt schwarzweisszumalen - hier ökologisch be-. 
wusst, dort ökologisch nicht bewusst-, lassen Sie mich ganz 
kurz zu den drei Kernfragen zurückgehen, um die es geht. 
Die Kernfrage muss gestattet sein, ob dieser Weg, wie er ins
besondere mit der Energieabgabe vorgeschlagen wird, öko
logisch unabdingbar ist Ferner: ob er ökonomisch die dop
pelte DMdende bringt und ob er finanzpolitisch richtig ist 
Diese drei Fragen müssen Sie sich gefallen lassen. 
Hie und da habe ich den Eindruck, die Schweiz wQrde zu den 
grossen ökologischen SQndem dieser Welt zäh.len. Die Rea
lWit Ist anders. Wir sind in der Spitzengruppe in bezug auf 
Energieeffizienz. Die Industrie in diesem Land hat in den le1z
ten zehn Jahren das Verhältnis Energieverbrauch zu Pro
duktions-Output um rund 20 Prozent verbessert, und das 
ohne Energieabgabe! · 
Die Frage sei erlaubt, ob mit einer Energieabgabe das Kon
sumverhalten in dem Sinne beeinflusst wird, wie Sie es glau
ben. Man muss nicht gross in die Wirtschaftsgeschichte ge-

hen: Die Antwort ist nein. Sie werden auch mit einer zwanzig
. prozentigen Erhöhung der Energiepreise die ElastizWit der 
Nachfrage nicht in die Richtung bringen, wie Sie es glauben. 
Mit anderen Worten: Wir brauchen, um die ökologische Ziel
setzung zu erreichen, keine Energieabgabe, die nichts ande
res ist als eine Ressourcensteuer, sondern, wenn schon, 
eine Abgabe, die bei der Emission ansetzt Wir können uns 
eine Erhöhung d~r Steuer- und Staatsquote, auch unter dem 
Deckmantel der Okologie, nicht leisten. 
Zur zweiten Behauptung, zur sogenannten doppelten DM
dende. Hier geht es eher um eine Ökonomie jenseits der 
Realitäten. Es wäre schön, eine Steuer zu haben, die ge
samtwirtschaftlich mehr Arbeitsplätze und Wachstum schafft 
und gleichzeitig beim · Ressourcen-Input Wunder bewirken 
würde. Ja, es ist richtig, wir werden in einigen Branchen mehr 
Arbeitsplä1ze haben. Aber wir sind dieser Volkswirtschaft ge
genüber verantwortlich, und es gibt keine Beispiele in der 
Okonomie, dass Sie mit derartigen Steuern per saldo mehr 
Arbeitsplä1ze und mehr Wachstum schaffen können. Eine 
Steuererhöhung - und die Energieabgabe ist nichts 
anderes - hat Oberall in der Welt die Arbeitslosigkeit erhöht 
und die wirtschaftliche Dynamik geschmälert 
Wer dieses Projekt vor dem Hintergrund der Steuerlawine -
7 Mehrwertsteuerprozente tor die Sozialwerke, Kapitalge
winnsteuer, Bundeserbschaftssteuer - anschaut und den 
Schluss zieht, mit dieser Energieabgabe würden wir eine 
doppelte Dividende erzielen, der verwechselt die marktwirt-, 
schaftllchen RealWiten mit Illusionen. Aber Illusionen sind 
kein Fundament fQr eine gesamtwirtschaftlich verantwor
tungsbewusste Politik. 
Schliessllch zum f,skalischen Aspekt: Es .wird so getan, als 
ob mit der ökologischen Steuerreform der Faktor Arbeit ent
lastet werden könnte und dadurch die Nachfrage nach Arbeit 
steigen würde. Kommen wir auf den Boden der RealWit zu
rOckl Wir mOssten die nichterneuerbare Energie um etwa 
20 Prozent erhOhen, um auch nur 1 Lohnprozent zu substitu
ieren. Wer sich darauf kapriziert, dass wir mit Energiesteuem 
die Arbeit dermassen entlasten, dass wir einen grossen 
Wettbewerbsvorteil erzielen, der spricht eine Sprache, die 
wenig mit den Fakten gemeinsam hat. 
Es geht um nichts anderes, als dass wir heute nein zu einer 
Steuererhöhung unter dem Deckmantel der Ökologie sagen. 
Wir müssen nein sagen, weil die volkswirtschaftlichen Effekte 
negativ und die ökologischen Vorteffe vernachlässigbar sind. 
Die FDP• Fraktion hat gestern nachmittag klar entschieden: 
Wir sagen nein zu den vorliegenden Volksinitiativen, weil sie 
die Arbeitsplätze exportieren und unser Land existentiell ge
fährden. Wir sagen nein zur Förderabgabe, weil wir nicht die 
offene Volkswirtschaft predigen und gleichzeitig ein Subven
tionsgebilde errichten können; das werden Subventionsrui
nen werden. Wir sagen nein zum Gegenvorschlag des .Stän
derates, weil wir der Meinung sind, dass wir jelzt eine Ge
samtbeurteilung brauchen, und nicht die Bundesfinanzord-
nung steuerpolitisch präjudizieren wollen. · · 
Im Interesse der Arbeltsplä1ze, im Interesse unseres Landes 
sagen wJr nein, damit wir im Rahmen der gesamten Ananz
ordnung eine ökologische Steuerreform im 13igentllchen 
Sinne des WortEis an die Hand nehmen können. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Der Bundesrat unterstiilzt 
das Konzept des Ständerates und Ihrer Kommission, wobei 
er für die Förderabgabe von einem Abgabeertrag von 320 bis 
480 Millionen Franken ausgeht. In diesem' Zusammenhang 
behandeln wir heute zwei Volkainitiativen, eine Grundnorm 
für die ökologische Steuerreform und die Förderabgabe als 
Gagenvorschiäge. Wir mQssen aber sehen, dass gleichzeitig 
das COa-Gesetz, die Strommarktliberalisierung und das 
Nachfolgeprogramm «Energie 2000» sich In Beratung befin• 
den oder in Vorbereitung sind. 
Herr KOfmel hat gefragt, ob all diese verschiedenen Vorlagen 
nicht eher ein Patchwork denn eine kohärente Energiepolitik 
seien. Ich möchte dieser Frage nachgehen und gleichzeitig 
Herrn Dettling erklären, warum der Bundesrat nach zunächst 
völliger Ablehnung der beiden Initiativen zu seiner heutigen 
Haltung gekommen ist ' 
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Basis fOr unsere Energiepolitik muss die Nachhaltlgkelt sein. tlonen bei der Wasserkraft abgelten können •.. Das alles hat 
Nachhaltigkelt beruht auf drei Säulen: wirtschaftliche Ent- deswegen mit Sozialverträglichkeit zu tuh, weil die Wasser-
wicklung, Sozial- und Umweltverträglichkeit, Das heisst also, kraft mit Regionen, Kantonen und Gemeinden sehr eng ver-
die .Erde nicht auszubeuten, sondern sie und deren Schätze flochten Ist und die dortigen Strukturumwandlungen zu sozia-
unseren folgenden Generationen s_o zu übergeben, wie wir len Problemen fOhren könnten, 
sie angetreten haben. Das ist ein schönes Prinzip, da sind wir Wir sind auch der Meinung, dass diese Energieabgabe und 
uns alle einig, aber es ist ein abstraktes Prinzip. Denn es wird die FörderuRg erneuerbarer Energien Arbeitsplätze schaffen 
natürlich In der Praxis immer darüber di,s~ert wer:den müs- können, indem diesbezüglich investiert wird. Herr Schalter 
sen, wie diese drei Elemente zu gewichten sind. Davon zeugt hat die Frage gestellt, ob durch diese Änderung der Steuer-
die Dabatta, die sie hier geführt .haben. Es zeigt uns aber · politlk nicht sozlal Schwache benachteillgt würden; Da kann 
auch, dass in einer direkten Demokratie· mit den Initiativen, ich vorläufig nur· darauf hinweisen, dass die Energieabgabe 
wie wir sie hier haben, auch ~r eine rriehrheltsfähige Lö- eben auch die Möglichkeit schafft, die Sozlalversicherungs-
sung gesucht werden muss. Auch dieser Gedanke hat eine kosten zu senken oder - ich will mich bescheiden ausdrük-
Rolle bei dem Weg gespielt, den der Bundesrat in der Ener- ken -:- zumindest nicht zu erhöhen. Das ist eine Option dieser 
glepolltik gegangen ist. Wir sind nicht in der Lage, eine Ener- · ~ ökologischen Steuerreform. 
giepolltik auf dem Reissbrett zu entwerfen und sie da,tn ein- Der wichtigste· ~eiler der nachhaltigen Energiepofrtik ist na-
fach durchzusetzen, sondern wir. mOSSen eine Lösung fin- torlich die Umweltverträglichkeit. Da ist einmal mehr festzu-
den, die sich an den gegebenen Rahmenbedingungen und · halten, dass . die Welt ein. Energieproblem hat, indem bei 
an den politischen'Kräftaverhältnissen in diesem Land orlel'I- nichterneuerbaren Energien z. B. Treibhausgase, Schad-
tiert. ~-oder radioaktive Abfälle entstehen, die die Gesellschaft 

. Zunächst zur . wirtschaftlichen Entwicklung als dem ersten · belasten. · · 
Element unserer nachhaltigen Energiepolitik: Es geht vor .al- Deswegen wollen wjr eine sparsame _und fliltlonelle Nutzung 
lern darum; dass wir gegen0be~ dem Ausland wettbewerbs- der Energie anst,reben und sind der Uberzeugung, dass. der 
fähig sein· mOSSen. Diesbezüglich hat Frau Vallender di.e Markt'dlese Probleme allein nicht lösen kann. Der Markt be-
FflilQe gestellt, wie wir es denn vel'l!lntWOrten könnten, unsere nlcksichtigtdie externen Kosten nicht Er orieritiert sich kurz-
einheimische erneuerbare Energie nicht zu besteuern, dann fristlg, und Energiepolitik kann nicht einfach nurWirtschafts-
aber sämtlichen Importierten Strom - unabhängig davon,wle politik und schon gar nicht nur Deregullerungspolltik sein. Der 
er erzeugt worden sei - zµ besteuern; ob das WTO-verträg- Markt definiert ja seine Rahmenbedingungen, die dann fOr 
lieh sei. uns gelten, zum Tell auch im Ausland. Bedenken Sie, d~ 
Unser Prll'lzip ist, dass wir allen Strom .Im Inland besteuem; Erdöl zwanzig bis drelssfg Rappen pro Uter kostet, aber Mi-
wenn ·es sich aber um erneuerbare Energie handelt, soll die neralwasser fOnffnal .mehr kostet, Wie sollen wir die Energie-
Abgabe zurückerstattet werden. Aller Strom, der importiert , politlk einfach nur df!lm Markt Obertassen können, wenn Erdöl 
wird, soll besteuert.werden, ohne dass eine entsprechende . derrnassen billig ist? 
Rückerstattung erfolgt; denn es Ist nicht möglich, den Strom Herr Scherrer fragte: Was würde Schreckliches. eintreffen, 
nach seiner Herkunft zu differenzieren. Es gibt ja immer noch wenn wir Oberhaupt keine Abgaben mehr erzielen könnten, 
diesen Traum von einem Gerät ( «Astrosep» ), das man in die weil niemand mehr die endlichen Energien nutzen würde? 
Steckdose stecken kann und bei dem man dann genau sieht, Das wären energiepolitisch gesehen gute Zustände, weil wir . 
ob der Strom aus einam Kernkraftwerk kommt oder nicht - dann . Oberhaupt , keine nichterneuerbaren Energien mehr 
also ein sogenannter Atomstromseparator. Ein solcher Ist lel- brauchen würden, weil wir überhaupt f<elne Energien mehr 
der noch immer nicht erfunden worden. Importieren müssten, also völHg autark wären. Aber das war 
Dieses Prinzip, dass aller ausländische Strom best"'uert wird, natürlich eine hypothetische und rhetorische Frage.· 
hat nun auch Fln~land -auf das Sie, so gla~be ich, verwiesen Weil wir also eine Energiepolitik betreiben wollen, die nicht 
haben-angewendelWegenderWTO-Verträgewurdeeszu- nur eine Wirtschaftspolitik ist, sondern auf die beiden ande-
nächstelngeklagtundhatdann~inePolltlkgeändert,sodass ren Elemente- Sozialverträglichkeit einerseits Lind Umwelt• 
sie jetzt auch WTO-kompatlbel sein müsste. Wenn es nicht verträgllchkeit andererseits - Rücksicht nimmt, unterstotzt • 
um Strom, sondern um andere Energi'eträge(ginge, z. B. um der Bundesrat heute das Konzept des Ständerates und Ihrer 
Holz, dann könnten wir eine RQ~ttung vornehmen. Bel Kommission. 
Strom aber geht dies nicht Unsere Motive sind 0kologlsche, 
hier gibt es keinen Aufbau eines Handelshernmnlsses. Des-
wegen sind wir der Meinung, dies sei WTO-verträgllch. Entwurf 97.028 - Pro/et 97;029 
Ein anderes Element bei der wirtschaftlichen Entwicklungsfä-
higkeit im Zusammenhang mit ein,r nachhaltigen Energiepo- Eintreten 1st obllgstodsch 
ljtik Ist natürlich, cless wir Abgaben staatsquotenneutral iiJrhe- L'entn§e en matiere est acquise de ptein droit 
ben wollen, wenn wir denn solche erheben. Wir wollen diese 
nicht so benrrtzen, dass der Bund sich bereichern kann. Des
wegen wollen wir mit diesen Abgaben die Möglichkeit schaf
fen, Lohnnebenkosten zu senken oder sie der produzieren-
den Wu'tschaft zurückzuerstatten. . . 

A. Bundesbeschluss. über die Volkslnltlatlve «für die 
Belohnung des Energiesparens und gegen die Energie

, verschwend1Jng (Energie-Umwelt-Initiative)» 
A. Arrite flkleral concernant l'lnltlatlve populalre «des
tlm!e a encourager les economles cfenergle et ä frelner 
le gJsplllage (lnltlatlVe energle et envlronnement)» 

\ 

Der Bundesrat unterstützt eine Förderabgabe-:- so, wie ich 
dies gesagt habe -von 320 bis 480 Millionen. Franken, das 
sind 0,2 bis 0,3 Rappen, Diese Grössenordnung erachtet er 
als fOr die Wirlschaft erträglich. Im übrigen sieht unser Zeit
plan so aus, dass die Botschaft zu den A!JsfQhrungsbestlm- . Detailberatung --Examen de,detail 
mungen zur Grundnorm bis zum Jahr 2001 erarbeitet werden 
soll and die Finanzreform bis zum Jahr 2006, zur Zeit der Er-

- öffriung der. Olympischen Winterspiele, realisiert sein wird. 
ntel und Ingress. Art. 1 
Antrag der Kommission 

, Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

ntre et preambule, art. 1 
Proposition de ls commission , 
Adhllrer ll 1a dqion du Conseil des Etats 

Zum zweiten Element nachhaltiger Energiepblltlk, zur Sozial
verträglichkeit: Die Strommarktliberalisierung, aber auch die 
Einführung einer Energieabgabe führen zu Strukturverände
rungen in unserer Wirtschaft. Diese Strukturveränderungen 
~ollen sozialverträgllch bewältigt werden können. Dies hat ei
nen Einfluss auf das Tempo und auf die Dauer: Die Förder-
abgabe beispielsweise wollen wir deswegen• auf zehn bis Angenommen -Adoph!J 
fünfzehn Jabr~ angelegtverstanden wissen; deswegen woI-· 
lan wir mit ihr auch in Einzelfällen nichtamortlslerbare lnvesti-

Aml!lolles SuJletln der Bundesversammltmg 

Prisldentin: Wir bereinigen nun den Gegenentwurf. 
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Art. 1a Abs. 1 
Antrag der Kornmission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Speck, Brunner Toni, Dettling, Fischer-Seengen, Heget
schweiler, Maurer, Scharrer Jürg, Stucky, Wyss) 
Streichen 

Art. 1a al. 1 , 
Proposition de Ja commfssfon 
Majorite 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Speck, Brunner Toni, Dettling, Fischer-Seengen, Heget
schweller, Maurer, Scharrer Jürg, Stucky, Wyss) 
Biffer . 

Verschoben - Renvoye 

Art. 1a Abs. 2 
. Antrag der Kommission 
Einleitung 
.•.• durch einen neuen Absatz 6 mit folgendem Wortlaut ..•• 

• Art. 24octies Abs. 6 Einleitung 
Der Bund erhebt auf nichterneuerbaren Energieträgern eine 
besondere Abgabe. Für diese Abgabe gilt: 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. a 
a Sie ist TeH der Energie- und Ufflweltpolitik. Ihr Ertreg wird 
vollumfänglich zur Entlastung von obligatorischen Sozialver
sicherungsprämien verweridet. 

Art. 24octies Abs. 6 Bst. b 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(= Art. 24octies Abs. 7 SR) 
Minderheit 
(Teuscher, Berberat, Eymann, Grobet, Herczog, Rechsteiner 
Rudolf, Semadeni, Stump, Wiederkehr) 
streichen · 

Art. 24octies Abs. 6 Bst. C 
c. Bei Unternehmungen, die in hohem ••.• 
(= Art. 24octies Abs. 8 SR) 

Art. 24octiesAbs. 6 Bst. d 
Mehrheit 
d. Die Abgabe nimmt Rücksicht auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft. Sie wird gestaffelt eingeführt. Der Höchstsatz 
der besonderen Energieabgabe beträgt Indessen 2,0 Rap
pen pro Kilowattstunde. 
Minderheit 
(Rechstainer Rudolf, Berberat, Herczog, Semadeni, Stump) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(= Art. 24octies Abs. 9 SR) 

AntragKuhn 
Art. 24octies Abs. 6 Einleitung 
Der Bund erhebt auf der gehandelten Energie eine beson
dere Abgabe. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. 

Antrag Hegetschweiler 
Art. 24octies Abs. 6 Einleitung 
Der Bund erhebt auf der gehandelten Energie eine beson
dere Abgabe. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. b . 
b ...•• wie sie mit anderen Abgaben bzw. Wasserzinsen bela
stet sind. 

Antrag Vallender 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. a 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(= Art. 24octiesAbs. 6 SR) 

Antrag Stucky 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. b 
b .. Der Abgabesatz bemisst sich nach dem Energieinhalt. 

Antrag Baumberger 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. b 
b. Bei der Bemessung der Abgabesätze wird berücksichtigt, 
wie die einzelnen Energieträger mit anderen Abgaben bela
stet sind. 

Neuer Antrag Stuoky/Baumberger 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. b 
b. Der Abgabesatz bemisst sich nach dem Energieinhalt. Da- . 
bei wird berücksichtigt, wie die einzelnen Energieträger mit 
anderen Abgaben belastet sind. 

Antrag Suter 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. b 
b. Bei der Bemessung der Abgabesätze ist auf die Wettbe
werbsfähigkeit der Wirtschaft Rücksicht zu nehmen und der 
Belastung der einzelnen Energieträger mit anderen Abgaben 
Rechnung zu tragen. 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. d 
d •••.. wird gestaffelt elngefütnt. Der Höchstsatz der besonde
ren Energieabgabe wird so bemessen, dass der Anteil der 
nichterneuerbaren Energieträger und die schädlichen oder 
lästigen Einwirkungen daraus bis 201 o möglichst stabHisiert 
und danach jährlich um durchschnittlich 0,5 bis 1 Prozent ver
mindert werden. 
Dieser Höchstsatz gilt, bis der Nutzenenergieanteil die Ener
gieverluste übersteigt und · die Schweizer Eigenenergiever
sorgung mindestens 50 Prozent erreicht. 

Antrag Rechsteiner Rudolf 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. c 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(= Art. 24octles Abs. 8 SR) 

Antrag Gonseth 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. d 
d. Die Abgabe wird In regelmässigen, voraussehbaren 
Schritten eingeführt. 

Art. 1a al. 2 
Proposition de 1a commission 
lntroduction 
••.• par un allnea 6 nouveau suivant: 
Art. 24octies al. 6 introduction 
La Confederation preleve une taxe particuliere sur les agents 
energetiques non renouvelables. Les regles sulvantes sont 
applicables a cette taxe: · 
Art. 24octies al. 6 let. a 
a La taxe fait partie de la politlque de l'energie et de l'envi
ronnement. Son produit est entlererrient utilise pour attenuer 
la charge des contributions aux assurances sociales obliga
tolres. 

Art. 24octies al. 6 Jet. b 
Majortte 
Adherer a la decision .du Conseil des Etats 
(= arl 24octles al. 7 CE) 
Minorite 
(Teuscher, Berberat, Eymann, Grobet, Herczog, Rechstelner 
Rudolf, Semadeni, Stump, Wiederkehr) 
Biffer 

Art. 24octies al. 6 let. c 
c .••.• pour les entreprises obllgees de falre appel a de gran-· 
des quantltes d'energies non renouvelables. 
(= art. 24octies al. 8 CE) 

Art. 24octies al. 6 Jet. d 
, Majorite 

d. La taxe tient compte de la capacite concurrentielle cie 
l'.economle. Elle est lntrodulte par etapes. Toutefois, le taux 
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de la taxe particuliere ~e depassera pas 2,0 centimes par 
kilowattheure. 
Mlnorlte . 
(Rechstelner Rudolf, Berberat, Herczog, Semadeni, Stump) 
Adherer a la d~ion d!J Conseil des. Etats 
( == art. 24octles al. 9 CE) 

Proposition Kuhrr 
Alt. 24octfes al. 6 introduction 
La ConMderation preleve urie taxe particullere sur l'energie 
commercialisee. La loi peut prevolr des exceptlons. · 

Proposition· Hegetschweiler 
Alt. 24octles al. 6 introductfon 
La Confederation preleve une taxe partlculiere sur l'energie 
commerclallsee. La loi peut prevoir des. exceptions. 
Alt. 24octfes al. 6 let. b 
b ..... ainsi que d'autres taxes, rtotamrnent la redevance hy
draulique, qui grei,ent deja. ces agents energetiques. · 

Proposition Vallender 
Alt. 24octfes al. 6 let, a 
Adherer a. la d~ion du Conseil des Etats 
(= art. 24octies al. 6 CE) 

Proposition Stucky 
Alt. 24octfes al. 6 /et. b , 
b:. Le taux de la taxe est fb(e en fonction du contenu energe
tlque. 

Proposition Baumberger 
Alt. 24octfes al. B let. b 
b. Le l~lateur fixe les taux de la taxe en tenant campte des 
autres taxes qul grevent deJa. ces agents energetiques. 

NouveHeproposition Stucky/Baumberger 
Art. 24octfes al. B let. b 
b. Le taux de 1a taxe estfixe en fonction du contenu energe
tlque. II est tenu compte des autres taxes qui grlalvent d~ja. 
ces agents energetlques. · · 

Einleitung - lntroductlon 
Angenommeri-Adopte 

Art. 24octfes Abs. 6 f=lnieitung 
Art. 24octfes al. 6 introduction 

Hegetschwell,er Rolf (R, ZH): Ich beantrage Ihnen, dass der 
Bund Abgaben auf der gehandelten und nicht nur auf der 
nichterneuerbaren Energie erhebt. Gemäss Beschluss des 
Ständerates und Antrag der Mehrheit soll eine Abgabe auf 
nichterneuerbaren Energien und. nur auf solchen erhoben 
werden. Die Trennung von. nichterneuerbaren Energien Und 
erneuerbaren Energien Ist jedoch aus sachlichen und ·recht-
llchen ·GrOnden problematisch. ' 
ZU den sachllchen GrOnden: Der Ständerat setzt mit seinem 
Beschluss auf die Förderung erneuerbarer Energien, wäh
rend billigere und wirksamere. Alternativen in Fonn der ratio
nellen Energienutzung, z. B. Erhöhung der Energieeffizienz, 
Wärmekraftkoppelung, Energiesparmassnahmen, zur Ver!O
gung stehen, um die gleichen oder sogar bessere ökologi
sche Wirkungen dµrch. fnergleeinsparungen zu erzielen. 
Wenn man rechtzeitig eine CC>z-Minderung erreichen wßl, 
sollte man in erster Linie bei der sparsamen Nutzung aller 
Energien ansetzen. Die Konzentration auf rationelle Energie
nutzung ist sinnvoller, effizienter und vor allem auch billiger. 
Nu~•die zielgerichtete und konsequente Anwendung dieser 
Massnahme kann Innerhalb der vorgesehenen Fristen zum 
Erfolg filhren. 
In der Fassung des Ständerates wird im Hinblick auf schäcfü
che ökologische Nebli)nwirkungen bei den erneuerbaren 
Energien nlch.J genügend zwischen den verschiedenen Ener
gieträgern differenziert. Solche ergeben sich vor. allem· bei 
Windenergie, bei. Kleinwasserkraflwerken · und 'nachwach
senden Rohstoffen. Damit wird das grundlegeode Ziel einer 
ökologischen Stl:tuerreform, das Postulat der Nachhaltigkeit, 

. nicht nur in ungenügendem Masse erreicht, es wird diesem 
sogar entgegengewirkt. . . 
Die Fassung des Ständerates führt zu einer kOnstllcheri Auf
spaltung des Energiemarktes in nichterneuerbare Energien, 
sogenanntschlechte, und erneuerbare Energien, die man als 
, gut bezeichnet. Der Ständerat teilt den Energiemarkt in ein!,ln 

Proposition Suter ungeschützten Markt für nichterneuerbare Energien un.d el-
Art. 24octfes al. B let. b nen geschützten für erneuerbare Energien ein, inde~ er die 
b. Le legislateur fixe les. tall)!: de la taxe en tenant·compte erneuerbaren von der vorgesehenen Energieabgabe befreit. 
d'une part de la capacite concurrentlelle de l'economie et Dazu k.orrtmen. die andernorts vorgesehenen Verpflichtungen 
d'autre part des autres taxes qul grevent deja ces agents der Energiekonsumenten, die im Rahmen von M'indestquo-
energetiques. ten erneuerbare Energien zu höh(!ren Preisen abzunehmen 
Alt. 24octles al. 6 let. d haben. Die mit solch!,lr Marktaufspaltung verbundenen indi-
d ..... par etape. Le taux maximal de la taxe particullere est rekten. Sl.lbventionierungen bringen eine grosse finanzielle 
caicule de manlere a. ca que 1a part des agents energetiques , Ineffizienz mit sich und· ermöglichen ungerechtfertigte Ge- · 
non renouvelables et les effets polluants ou nulsibles qu'lls winne. . . 
produlsent soient stabilises d'lci.a l'an 2010, et qu'ilsdimi- Auch rechtliche GrQnde sprechen gegen die Formulierung 
nuent ensulte en moyenne de 0,5 a 1 pour cent par annee; des Ständerates, der nur nichterneuerbare Energie besteu-
Ce taux maximal est en vigueur jusqu'a. ce que le pourcen, · em will. Gemäss dem Dlskriminierungsverbot'der EU und der 
tage d'energie utilisable depasse les pertes d'energie et que WTO muss eine unterschiedliche Behandlung einer Ware, 
l'autoapprovisionnement de la Suisse en energie attelgne au wie sie l:>eispielsweise auch der Strom darstellt, lnsbeson-
moins so pour cent. · dere durch Abgeben Im Inland, zu einer unterschiedlichen 

Behandlung beim Import führen. Würde im Inland zwischen 
Strom aus·nichtemeuerbarer und aus erneuerbarer Energie 
unterschieden, milsste dies also auch beim Import der F.all 
$ein. Das Ist aber p~ nicht möglich. Die Konsequenz 
bei der Aufrechterhaltung der Differenzierung im Inland Ist 
daher, dass man den Importstrom Oberhaupt nicht besteuern 

Proposition Rechstelner Rudolf 
Alt. 24octfes al. B let. c 
Adherera. la decislon du Conseil des Etats ' 
(= art. 24octles al. 8 CE) 

ProposltJon Gonseth 
Alt. 24octfes al. B /et. rJ 
d. La taxe est introdulte de maniere progressive. 

Präsidentin: . Zur Systematik der GegenentwOrfe: Artikel 
24octies Absätze 5 bis 9 der Bundesverfassung gemäss Be
schluss des Ständerates sind Im Antrag der Kommission in 
Artikel 24octles Absatz 6 zusammengefasst worden, der 
analog aus einer Einleitung (= Abs. 5 des Beschlusses des .. 
Ständerates) und den Buchstaben a .bis d (= Abs. 6-9 des 
Beschi.usses des Ständerates) besteht. 

Amt!~ Bulletin der Bundesversammlung 

dl.irfte; . . . . 

Daraus wOrde aber genau das Gegenteil dessen re,sultleren, 
was man bezweckt; nämlich die Bevorzugung der emeuerba• 
ren einheimischen Energien, Also bleibt auch juristisch nur 
die Alternative, von einer solchen Differenzierung abzuse
hen. Im Kommeritar zum.ständeriitilchen Beschlusswii'd.die
ses Problem auch erwähnt, dann aber ziemlich hilflos gesagt, 
man mOsse es halt darauf ankommen lassen. Vlelleicht 
werde ja niemand reklamieren oder klagen. 
Dies mag vießeicht bej einer Ausführungsverordnung noch 
~gehen, weil sie relativ schnell geändert werden kann. si
cher aber nicht bei einer Verfass!Jtlgsnorrn; zumal in unserer 
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neuen Bundesverfassung ja ausdriicklich der Vorrang inter
nationalen Rechtes stipuliert wird. 
Grundsätzlich bin ich sowohl im Energiebereich wie andern
orts gegen neue Steuern, insbesondere wenn damit die 
Steuerquote erhöht wird. Wenn trotzdem eine neue und zu. 
sätzllche Energiebesteuerung beschlossen werden sollte, 
verlange ich in meinem Antrag, dass alle gehandelten Ener
gien und nicht bloss die nichterneuerbaren mit einer beson
deren Abgabe besteuert werden. 
Die Verankerung des Begriffes «gehandelte Energie„ be
zweckt dabei den Ausschluss der zum Eigenbedarf produ
zierten Energie. Dies deshalb, weil erneuerbare Energien, 
insbesondere die Sonnenenergie, am effektivsten am Ort ih
rer Erzeugung genutzt werden; Eine solche dezentrale Nut
zung entspricht auch dem generellen Postulat der Nachhal
tigkeit, weil auf diese Weise Verluste beim Transport der 
Energie vermieden und vor allem die Risiken reduziert wer
den, die sich durch eine zu hohe Konzentration der Energie
versorgungssysteme ergeben. Darüber hinaus sollen aber 
Ausnahmen für erneuerbare Energien möglich sein, soweit 
dies ökologisch gerechtfertigt ist Die Bedingungen sollen je
doch auf Gesetzesstufe festgelegt werden. 
Die Fraktion der FDP stimmt diesem Antrag mit grosser 
Mehrheit zu. Mit Ihrer Zustimmung geben Sie dem Energie
sparen eine bessere Chance, was langfristig sicher die rich
tige Lösung ist Ich danke Ihnen dafür. 
Zu meinem Antrag zu Artikel 24octies Absatz 6 Buchstabe b 
der Bundesverfassung: Die ökologisch förderungswOrdige 
Wasserkraft soll im bisherigen Umfang durch Berücksichti
gung der Wasserzinsen geringer belastet werden. Wasser
zinsen sind gemäss Definition aber keine Abgaben, sondern 
eine Eigentumsrente des Wasserbesitzers oder eine Kon
zessionsgeb0hr. Es geht also nur um die Klarstellung, dass 
Wasserzinsen . wie Abgaben zu behandeln sind. Deshalb 
mein Antrag, dass in Buchstabe b die Wasserzinsen explizit 
erwähnt werden. · 

Kuhn Katrin (G, AG): Grundsätzlich wäre einem Tell von uns 
Granen eine solche Verfassungsgrundnorm recht, die die 
Energie generell unter Abgabe stellt und nicht unterscheidet 
zwischen erneuerbarer und nichterneuerbarer Energie, son
dern diesen Unterschied mit der Formulierung «das Gesetz 
kann Ausnahmen vorsehen„ erst .auf Gesetzesstufe einfüh
ren wOrde .. Es ist in der Energiepolitik nicht so einfach wie in 
den alten Westemfilmen, wo der mit dem schwarzen Hut 
böse war und der mit dem weissen Hut gut Es ist nicht immer 
so, dass erneuerbare Energie etwas Gutes und nichterneu
erbare Energie etwas Schlechtes ist. Es ist auch nicht so, 
dass z. B. die Ökologie der Wasserkraft gleichzusetzen wäre 
mit der Ökologie der Gewässer. Grimsel und Curciusa lassen 
grüssen. 
Wir sehen das auch daran, dass sowohl die Energie-Umwelt
initiative als auch die Volksinitiative «für eine .gesicherte 
AHV - Energie statt Arbeit besteuern» der GrOnen die gros
sen Wasserkraftwerke aus ökologischen GrQnden besteuern 
woUen. Deshalb ist diese harte, abrupte Entscheidung zwi. 
sehen erneuerbar und nlchtemeuerbar nicht korrekt. 
Auch bezOgllch nachwachsender Rohstoffe ist es nicht ein
fach so, dass diese immer sehr ökologisch angebaut werden. 
In den Gesprächen haben wir aber bemerkt, dass diese 
Grundhaltung keine Mehrheit .oder zumindest nicht immer 
die richtigen Mehrheiten findet Das ist schade, und im Sinne 
eines Kompromisses - um am Schluss doch wenigstens ei
nen Tell des Ganzen zu retten - ziehe ich diesen Antrag zu
rOck.. 
Ich möchte noch etwas anfügen: Wir gehen davon aus, dass 
wir mit diesem Rückzug halt den Spatz in der Hand statt die 
Taube auf dem Dach haben. Wir hoffen sehr, dass dieser 
Spatz in der Hand sich nicht eines Tages zu einer hübschen 
kleinen Ente entwickelt, die auf irgendeinem neuen Pump
speicherstausee in unseren Alpen herumschwadert. Das 
heisst, wir hoffen, dass der Verzicht auf die umfassendere 
Grundnorm, die mein Antrag verlangt hätte, nicht eines Ta
ges zum Bau neuer grosserWasserkraftwerke in den Alpen 
führt. 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Was Herr Hegetschweller hier 
vorstellt, ist gerade eine Ressourcensteuer. Er will einfach 
alle· Energien besteuern - ganz gleich, ob sie sauber sind 
oder nicht. . 
Der Zweck der Energieabgaben ist aber nicht, den Energie
verbrauch generell zu verunmöglichen, sondem er besteht 
darin, die schädlichen Energieträger zu verteuern, indem 
man die extemen Kosten, die sie verursachen, intemafisiert. 
Das kann nicht gelingen, wenn man einfach Energie qua 
Ressource undifferenziert belastet 
Die Handelbarkeit, Herr Hegetschweller, ist unseres Erach
tens ein schlechtes Indiz für externe Kosten. Ich möchte fol
gende Energien nennen, die prinzipiell sauber sind oder min
destens ~neutral und die nicht besteuert werden sollten, · 
aber unter den Begriff Handelbarkeit fallen: einmal die ge
samte Geothermle, eine saubere Energiequelle; der Solar
strom, der wie Sie wissen, an Solarstrombörsen gehandelt 
wird; die gesamte Holzenergie; aber auch solare Wärme in 
Nahwärmeverbünden. All diese Energien müssten gemäss 
Ihrem Konzept besteuert werden. 
Wir bestreiten nicht, dass es auch bei emeuerbaren Energien 
externe Effekte geben kann, die lntemalisiert werden müs
sen. Tatsache ist aber, dass die Wasserkraft und die Wind
energie Im Moment weit davon entfernt sind, gegen Gas und 
Erdöl konkurrenzieren zu können. Es wOrde beim Volk gar 
nicht verstanden, wenn diese Energien, die am Markt M0he 
haben, jetzt einer Besteuerung unterzogen wOrden. 
Nachdem bereits Herr Couchepin die Abschaffung der Was
serzinsen als Postulat in die Welt gesetzt hat, muss man 
doch feststellen, dass in den Bergkantonen eine sehr grosse 
Verunsicherung über die Zukunft der Wasserkraft und der 
damit verbundenen volkswirtschaftlichen Erträge vorhanden 
ist Auch deshalb, meinen wir, ist es im heutigen Zeitpunkt 
falsch, der Wasserkraft neue Abgaben anzudrohen. 
Ein grosser Ausbau der Wasserkraft ist sowieso nicht mög
llcti. Wir stellen in der Förderabgabe nur Mittel für die Moder
nisierung und die Erhaltung von bestehenden Anlagen bereit. 
Der Ausbau der Windenergie ist in der Schweiz auch an ei~ 
nem kleinen Ort, weil wir viel weniger Wind haben als Küsten
länder. 
Bei aller Skepsis gegenüber dem ökologischen Umbau soUte 
man nicht einfach unterstellen, dass bei der Förderung er
neuerbarer Energien jeglicher gesunde Menschenverstand 
verloren geht Wenn ich von nachwachsenden Rohstoffen 
spreche, möchte ich einfach einmal festhalten, dass es zual
lererst einmal darum geht, die Holzreserven zu nutzen, die 
derzeit ungenutzt in den Wildem verfaulen, und dass wir 
selbstverständlich nicht wollen, das$ es beim Einsatz von 
nachwachsenden Rohstoffen zum Einsatz von Pestiziden 
und Düngern kommt Das kann man sich energetisch ohne
hin nicht leisten und käme finanziell teuer zu stehen. Solche 
Technologien wären nicht konkurrenzfähig gegenüber den 
billigen fossilen. 
Deshalb bleiben wir dabei: Die nichtemeuerbaren Energien 
sind ein sehr zentrales Kriterium für die Besteuerung. Mass• 
geblich ist, dass bei all diesen Energien Emissionen entste
hen: C02 oder atomare Abfälle. Es ist deshalb auch falsch, 
Herr Bührer, immer wieder zu behaupten, es handle sich um 
eine Ressourcensteuer. Eine Ressourcensteuer wäre es 
dann, wenn wir einfach jegliche Energieressourcen, auch die 
erneuerbaren, besteuern wOrden - und das tun wir gerade 
nicht · 
Wir wollen von den Zinsen leben und nicht vom Naturkapital. 
Die erneuerbaren Energien sind umweltpolitisch viel weniger 
problematisch. Wer diesen Unterschied nicht merkt und nicht 
anerkennen will, hat von Ökologie relativ wenig begriffen. 

Eplney Simon (C, VS), rapporteur. A rarticle 24octies, res, 
pectivement a ralinea 5 pour le Conseil des Etats, et a l'ali
nea 6 pour 1a majorlte de votre cornmlssion, est prevu le prin
cipe selon lequel «la Confederation preleve une taxe particu
liere sur les agents energetlques non renouvelables.» A rali
nea 6 introduction, la proposltion Hegetschweiler, reprise par 
Mme Kuhn, vous soumet un tout autre concept, avec des mo
tlvations differentes. 
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M. Hegetschweller, qul est contre toute taxe, veut en realite, auf die Erhaltung und Schaffung von_ Arbeitsplätzen haben 
par sa proposition, alourdlr le projet de manlere ä ce qu'il ne wird, 'wenn die. Erhöhung . der · Energiekosten gleichzeitig 
soit plus presentable nl acceptable, aussi blen par las mllieux durch die Senkung der Arbeitskosten kompensiert wird. · 

~~~~~::e que les milleux du solaire, et egalement de- ~rd~r::::u~nn:we:r~t~ ~cJ';:g~b~::~~ 

La proposition selon laquelle 1a Confederatlon pourrait prele- sc)'ler Sozialversicherungsbeiträge zu verwenden sind. Dies 
ver une taxe particuUere sur l'energie commerciafisee est une ist aus mindestes drei GrOnden abzulehnen: 
Idee connue, qul-:est reprise du professeur Hans Christoph 1. Die Krankenversicherungsprämien stellen keine Lotinne-
Binswanger, notamment Elle veut imposer taute l'energle benkosten, sondern reine Kopfsteuern dar. Daher können 1 

commercialisee, sauf celle necessaire ä 1a consommation 110n einer Senkung der·Krankenverslcherungsprämien auch 
propre du producteur. C'est un autre concept. qui ne repond ·. keine positiven Wirkungen auf die Arbeit ausgehen. Positlye, 
pas ä. l'inltiative populaire ac:ceptee par le peuple en 1990, qui Wirkungen auf den Arbeitsmarkt sind eben nur und einzig fQr 
veut soutenir les energies renouvelables. den Fall zu erwarten, dass die Kosten des Produktionsfaktors 
n y a• egalement une arriere-pensee, dar,ts la propositlon Arbeit fQr den Unternehmer sinken. Dann sinkt fQr ihn der An• 
Hegetschweller, qui consiste a soutenlr essentlellement le reiz, menschliche Arbeitskra~ durch maschinelle Arbeitskraft 
nucleaire, lequel pourrait &re penaHse par la proposition de zu substituieren oder den Standort In sogenannte B!Uiglohn-
la majorite. linder zu verlegen. Einer unserer wesentlichen Standort-
II faut rappeler, Monsieur Hegetschweiler, qua pendant des nachteße gegenüber anderen Lindem sind .die für unsere 
annees·J'lndustrie nucleaire a pu vendre, aussi bien sur le Unternehmungen zu hohen Lohnnebenk0$ten. Die Verteue-
marche lnterieurque sur0 le marche exterieur, le courant d'ori- rung der Energi& muss daher dringend und zwingend über 
gin& nucleaire, parce qua dBl'ls la corbelllede la marlee, vous eine Kompensation der für den Wettbewerb schädlich hohen 
avez pu mettre l'energie hydraullque, l'energie de pointe, qul Arbeitskosten verwendet werden. Nur wenn der Preis der Ar-
pouvait ·Mre vendue .sur Je marche europeen jusqu'a 25 cen• belt sinkt, ist mjt positiven Effekten auf die Beschäftigung zu 
times fe kilowattheure. C'est gräce ä renergie de pointe que rechnen. · · · 
vous avez pu vendre cette energie nuclealre qul a fait dire - 2. Mit emer Deckung der obligatorischen Krankenkassenprä
Y compris a un representant de l'Union des centrales su~ mien würden total falsche Signale ausgesandt· Das Gesund
d'electricite - qu'il devait recoMaitre que pendent de norn- heitswesen wäre dann geradE! nicht mehr gezwungen; Ge-
breusea. annees, c'est rhydraulique qui a subventlonne sundheitskosten bei gleichem Leistungsstandard einzuspa-
renergie nucleaire. ran. Alle Bemühungen in Sachen Spltalplanung und Bonus-
Aujourd'hui, lorsque vous presentez une proposltlon qui pe. system - , kurz:·· zur Effizienzsteigerung bei gleichem 
nalise cette energie pourtent indlgMe, propre, sQre et renciu• Leistungsstandard · - könnten. vergessen werden. · In der 
velable, qul permet encore aujourd'hui de donner un avenir- Folge.würden die Kosten unseres Gesundheitswesens unge
un avenlr restreint, c'est vrai- au nucleaire sulsse, vous allez · hemmt weiter steigen. Dies dOrfen wir nicht zulassen, weil ein 
effeQtivement dans la mauvalse directlon. Vous faltes un pro- derartiges Gesundheitssystem langfristig nicht einmal mehr 
ces d'intention aux reglons de montagne, qui malgre 1a rede- mit einer ergiebigen Energiesteuer bezahlbar wäre. 
vance hydraullque, ont ete les regions penalisees ces demie- 3. Das Argun'lent, .es sollten über die Rückerstattung der 
ras annees, parce que ceux qul ont encaisse ies benefices de · Krankenversicherungsprämien die AHV-Rentner für die öko-
renergle hydraulique ne sont pas les proprietaires, donc pas logische Steuerreform g8't\'01lnen werden, ist sächfremd. Un, 
las collectivites publiques, mais les societes concedantes. ser AHV-6ystem mit dem Generatlonenumlageverfahren 
Nous sommes tout ä. fait reconnalssants a ces sociiätes führt auch regelmässlg im Fall. von Revisloneri der AHV dazu, 
d'avoir joue le Jeu, mals ne l'aVQir pas joue totalement et es- dass die Bezüger bessere Leistungen erhalten als jene, die 
sayer aujourd'hui de torplller un projet qui va dans 1a bonne sie selber fOr die Generationen vor ihnen finanzieren muss
dlrection, qui ne penalise pas du tout reconomil!I, eist une.de- ten. Diesea Argument entpuppt sich daher als schlichte 
marche que deplore la majortte de la commlsslon. • Schutzbehauptung, um die Kosten des Gesundheitswesens 

querzusubventionieren. Für diesen Fall - aber nur für diesen 
Leuenberger Moritz, Bundesrat Mit den Anträgen He-: Fall - braucht es dann' auch bei der soqenannten .Grundnorm 
getschweiler und Kuhn solldas Kriterium der.nichterneuerba;. dringend eine Bindung des Bundesgesetzgebers auf maxi-
ran Energie ersetzt werden durch gehandelte Energie. Aus- mal 2 Rappen, die Ich eigentlich,. wenn das Geld zwingend 
geschlossen wären nichtgehandelte Energien auf der einen zur Senkung der Lohnnabenkosteri verwendet wird, ablehne. 
Seite, eingeschlossen dagegen wären die erneuerbaren Ich bitte Sie daher, dem Ständerat zu folgen, die Erträge ein-
Energien. Dass auch die .erneuerbaren Energien. einge- zig fQr die Senkung der Lohnnebenkosten zu reservieren und 
schlossen sind, widerspricht der ökologischen Zielsetzung, das Ziel . einer ökologischen Steuerrelforrn nicht anderen, 
welche wir dem ganzen Untemehmen voranstellen wollen. sachfremden Begehrlichkeiten wie dem Krankenverslche-
Zugleich enteteht eine weitere Marktverzerrung, also. eine rungswesen zu opfern. 
Ungerechtigkeit, in dem Sinne, dass beispielsweise ein Indu-
striebetrieb, der für die eigen, Produktion ein eigenes Was- Strahm Rudolf (S, BE), Berichterstatter: Etwas zur Begriffs-
serkraflwerk kauft, diese Energie dann nicht liersteuem mQs- klärung: Der Ständerat will die Lohnnebenkosten senken, die. 
ste. Er wäre also gegenOber denjenigen Betrieben, die ihre . Mehrh&it schlägt Ihnen vor, den Begriff «Entlastung von obll
Energie anderswo beziehen müssen,.bevortellt Das ist die gatorischen Sozialversicherungsprämien» zu brauchen. Der 
zweite Ungerechtigkeit, welche diese· Antrlge beinhalten; Oberbegriff ist «obligatorische Sozialversicherungsprä• 
deshalb empfehlen wir Ihnen, die·Anträge Hegetschweller mien». Diese bestehen aus ,verschiedenen Komponenten, 
und Kuhn abzulehnen. · &inmal aus den Lohnnebenkosten der Arbeltg&ber, dann aus 

qerf Lohnnebenkosten der Arbeitnehmer und auch aus den 
Präsidentin: Frau Kuhn hat Ihren Antrag zurückgezogen. obligatorischen Krankenversicherungsprämien. Alles das zu-

sammen läuft unter dem Oberbegriff «obligatorische Sozial. 
Abstimmung - VQte versicherungsprämien». Die Mehrheit. der Kommission 
Für den Antrag der Kommission ; 93 Stimmen schlägt Ihnen nun vor, diesen Oberbegriff zu verwenden. 
Für den Antrag Hegetschweller '• 65 Stimmen Im Vollzug ist der Unterschied folgender: Wenn. Sie dem 

Präsidentin: ·Die Abstimmung gilt auch für Buchstabe b. 

,Art. 24octies Abs. B Bst. a -Art. 24octies aJ. B fet. a 

VaOender Dorfe (R, AR): Es Ist unbestritten, dass das Projekt 
der ökologischen Steuerreform nur dann positive Wirkungen 

r~ '-, 
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Ständerat mit dem engen Begriff «nur Rückerstattung via 
LohM&benkosten» zustimmen,. haben . Sie kein l\11ttel, die 
Rentnerhaushalte auch mit ROCkerstattungen zu bedienen. · 
Diese haben nämOch keine Löhne mehr - andere haben 
auch keine, wenn sie nicht berufstitlg sind -, · deswegsn 
kommt der RückJrstattungsmechanismus nicht zum Tragen. 
Das wäre verteilungspolitlsch natürlich bedenklich, wenn Sie 
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bei der Rückerstattung der Beträge - das werden ja mit der 
Zeit namhafte Beträge in Milliardenhöhe sein - 1,2 Millionen 
Rentnerinnen und Rentner und zusätzlich die ande!lffl Nicht
erwerbstätigen einfach ausklammem. Deswegen braucht 
es - das ist der Antrag der Kommission - auch den Mecha
nismus der Rückerstattung über die Entlastung der Kranken
versicherungsprämien. 
Frau Vallender, die Kommission hat nie i:ile Absicht gehabt, 
hier Sozial- oder Krankenversicherungspolitik zu betreiben, 
sondem sie benützt das nur als Rückerstattungsmechanis
mus, damit man das Geld dem einzelnen Bürger, der ein
zelnen Bürgerin oder den Unternehmen nicht sozusagen 
per Briefträger Ins Haus zurückschicken muss. Deswegen 
möchten· wir einen möglichst breiten Begriff verankert ha
ben. 
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen; das lässt mehr Mög
lichkeiten zur Ausgestaltung zu. 

Präsidentin: Die SVP-Fraktion IAsst ausrichten. dass sie 
den Antrag Vallender unt~ 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich ersuche Sie, den Antrag 
der Kommissionsmehrheit deswegen zu unterstützen, weil 
die Formulierung offener ist. Die Ausführungsgesetzgeburtg 
wird ohnehin noch kompliziert genug sein. Es hat keinen 
Sinn, sich jetzt dermassen einzuschränken. 
Dazu kommt, dass das Wort «Entlastung» um einiges besser 
ist als das Wort «Senkung». Wer weiss, vielleicht ist es in vie
len Jahren trotzdem einmal notwendig, die entsprechenden 
Sozialversicherungsprämien anzuheben, aber sie müssten 
dann wegen dieser Entlastung nicht oder weniger angeh<>:
ben werden. Deswegen ist der Ausdruck «Senkung» etwas 
fragwürdig. -
Warum mit der Formulierung der Mehrheit auch die Rentner 
und Rentnerinnen betroffen sein. können, mit dem Antrag 
Vallendar aber nicht, hat Ihnen der Kommissionsspr«:her 
schon plausibel erklärt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Vallendar 

83Stimmen 
64.Stimmen 

M. 24octies Abs. 8 Bst. b-M. 24octies al. 8 let. b 

Teuscher Franziska (G, BE): All die Anträge, die zu dieser 
Bestimmung vorliegen, machen klar, dass wir uns hier nicht 
einig sind. Deshalb beantrage Ich· Ihnen im Namen einer 
Kommissionsminderheit, Absatz 6 Buchstabe b gleich ganz 
zu streichen. 
Bereits in der Grundnorm auf Verfassungsstufe nach ver
schiedenen Energieträgern zu differenzieren, hält die Min
derheit für falsch. Daher schlägt sie Ihnen vor, diese Bestim
mung aus der Grundnomt zu streichen und auf Gesetzes
stufe festzulegen, was wie zu besteuem sei. 
Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es zwei Meinungen, wie Im 
Hinblick auf eine ökologische Steuerreform die Energie zu 
belasten ist. Diese zwei Meinungen drQcken sich Im. Antrag 
der Mehrheit und im Antrag Stucky aus. 
Die Frage, Wie die Energie zu besteuem sei, diskutieren wir 
hier aber nicht unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten, 
sondern unter politischen. Hier heisst es «Öl g$Qen Gas». 
Für die eine Seite, die durch die Herren Stucky und Baumber
ger vertreten ist, ist für- das Bemessen der Energieabgabe 
einzig und allein der Energieinhalt von Bedeutung. Das 
würde z. B. heissen, dass 'Erdöl und Gas ungefähr gleich 
teuer würden, hingegen der Atomstrom teurer, weil er eine 
schlechtere Energieeffizienz hat Auf der anderen Seite, die 
hier durch die Mehrheit vertreten wird, wird postuliert, dass 
auch Umwelt- und Klimaziele zu berücksichtigen seien. In 
diesem Modell würde das Gas viel besser wegkommen als 
das Erdöl. · 
Die Minderheit, die· ich vertrete, .ist der Meinung, dass der 
Streit zwischen den verschiedenen Energieträgern nicht auf 
Verfassungsstufe ausgetragen werden soll. Es kann ökolo
gisch durchaus sinnvoll sein, die Auswirkungen auf Klima 

und Umwelt bei der Belastung der Energie zu berQckslchti
gen. Aber man wird wohl kaum je objektiv festlegen können, 
Wie stark die einzelnen Energieträger die Umwelt belasten. 
Hier wird es immer einen Ermessensspielraum gegen. 
Genau dieser Ermessensspielraum bringt mich als grüne Po
litikerin dazu, den Streichungsantrag zu unterstützen; denn 
so, wie die Bestimmung jetzt formuliert ist, laufen wir Gefahr, 
dass der Atomstrom sehr gut wegkommt. Wir wissen es alle: 
Es wird Immer wieder behauptet, der sauberste Strom sei der 
Atomstrom. 
Ebenso falsch ist es, bereits auf Verfassungsstufe festzule
gen, dass beim Bemessen der Abgabesätze andere Abga
ben berQckslchtigt werden müssen; dies ist eine Gummiaus• 
sage. Was heisst «andere Abgaben berücksichtigen»? Wenn 
wir ein Lenkungszlel vorgeben, müssen wir dieses erreichen 
wollen und nicht bereits auf Verfassungsstufe Einschränkun
gen vorsehen. Belasten wir also den Gegenentwurf nicht mit 
einer Glaubensfrage, worauf sich die Energieabgabe stützen 
soll! Lassen wir da den Gesetzgeber ganz genau formulie
ren, wie dies zu geschehen hat. Denn so können wir alle 
möglichen Faktoren wie z; B. die Auswirkungen auf Klima• 
und Umwelt, Risikofaktoren und die Lagerproblematik detail· 
liert mit einbeziehen. 

Stucky Georg (R, ZG): Frau Annemarie Huber, Generalse
kretärin der Bundesversammlung, hat sich als «Heiratsver
mittlerin» betätigt und den. Antrag Beumberger mit meinem 
Antrag verheiratet. Aber es scheint, dass es zu einer vorzei
tigen Trennung kommt. Ich werde zum ersten Satz sprechen 
und nur eine Bemerkung zum zweiten Satz anfügen. Den 
zweiten Satz überlasse Ich dann Herrn Baumberger zur Be
gründung. 
Worum geht es mir mit meinem Antrag? Ich möchte eine 
klare Grundlage für die Abgabe. Der Beschluss des Stände
rates vemebelt die Situation. Er gibt etwas vor, das alles an
dere als präzis ist. Jeder kann die Abgabegrundlage in den 
ständerätllchen Beschluss hinein interpretieren, die ihm 
passt. Das ist darauf zurückzuführen, dass ein Ständerat für „ 
das Erdgas eine bessere Ausgangslage schaffen wollte. Sie 
ersehen diese Absichten aus einem Propagandablatt der 
Erdgaswirtschaft mit der gleichen Tendenz, das Ihnen allen 
zugestellt wurde. Dieses Propagandablatt enthält übrigens 
ein paar gravierende Fehler und veraltete Angaben. Aber Sie 
ersehen aus dem Beschluss des Ständerates vor allem ei
nes: Es wird zu einer unerfreulichen Auseinandersetzung 
zwischen den einzelnen Energleträgem kommen, und es 
wird nicht möglich sein, festzulegen, wie stark die einzelnen 
Energieträger die Umwelt beeinträchtigen. 
All diese Auseinandersetzungen kann es mit meinem Antrag 
nicht mehr geben, weil er auf das Wesentliche abstellt auf 
die Energieeffizienz. Es ist ja bezeichnend, dass der Be
schluss, d.en wir heute als Gegenentwurf diskutieren, bereits 
auf die Kilowattstunden abstellt, weil .der Ständerat auch 
keine bessere Grundlage gefunden hat. Wir machen damit 
übrigens keinen Spezialerlass. Wir haben die Tradition, dass 
wir in unserer Verfassung sehr oft das Steuerobjekt genauer 
bezeichnen. Wir tun das iri den Übergangsbestimmungen, in 
denen Immer wieder abgegrenzt wird, wie die Besteuerung 
erfolgen soll. 
Eine zweite Absicht ist, den Wettbewerb unter den Energie
trägern nicht zu beeinträchtigen. Übrigens ein Postulat, das 
auch von grüner Seite und von selten der Wirtschaft kommt. 
Heute morgen ist Ihnen eine BroschOre von einer Organisa
tion ÖBU auf den Tisch gelegt worden. Wenn Sie diese le
sen, entnehmen Sie Ihr den Wunsch, dass man die Steuer -
wenn man sie schon einführt- wettbewerbsneutral gestaltet. 
Das sind die Gründe, warum Ich Sie bitte, die Basis mit der 
Kilowattstunde deutlich festzulegen. 
Zum zweiten Satz nur so viel: Wenn wir die bisherigen Abga
ben nicht berücksichtigen wµrden, würde das für das Dieselöl 
in der Schweiz praktisch d~ Aus bedeuten. Dieselöl würde 
dann so hoch besteuert- die Schweiz besteuert es von allen 
umliegenden Staaten bereits heute mit Abstand am höch
sten -, dass es praktisch nicht mehr bezahlbar wäre. Jeder
mann, der könnte, würde dann ins Ausland fahren und dort 
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auftanken. Das Ist naUirllch auch nlcllt sinnvoll, besonders 
nicht im Sinne des Umweltschutzes. 

Baumberger Peter (C, ZH): Es liegt in der Tat ein ganzer 
Strauss von Anträgen vor. Das hängt damit zusammen, dass 
wir in der Kommission mehrfac:;h und teilweise unterschied
lich abgestimmt haben. Auch ich Wl.1$te erst am Schluss auf
grund der Fahne,-was wirklich.gilt. 
Jetzt liegen Einzelanträge von Kommissionsmitgliedern vor. 
Sie haben zunächst die Fassung der Mehrheit· Die Bemes
sung der Abgabe nach den Auswirkungen auf Klima- und 
Umwelt Das führt im Ergebnis zu sehr verschiedenen Steu
ersätzen. Jedenfalls Ist eines meiner Anliegen, Zuschlag zur 
Mehrwertsteuer, damit dann nicht mehr erfQllbar. 
Die Begründung zum Antrag Stucky haben Sie gehört Er will 
eine Besteuerung nach Energiegehalt Das hat den Vorteil 
der Einfachheit, der Klarheit. Es gibt eine Lenkungswirkung 
in Richtung Energieeffizienz, urid selbstverständlich - ich 
glaube, davon gehen wir alle aus - geht es dort um die End
energie, die besteuert werden soß. . 
Mein eigener Antrag geht dahin - da stimme ich mit Frau 
Teuscher Qberein; das gibt es-, dass wir es dem Gesetzge
ber überlassen und nicht auf Verfassungsstufe regeln, wie 
die Energieabgabe •äch6ch bemessen werden soll. Wenn 
es nämlich um eine ökologische Steuerreform geht, die wir 
hier instradieren wollen, muss mari sich fragen, ob wir nicht 
versuchen, allzu viele Ziele mit einem Schlag tu erreichen, 
und damit das Ganze in Fl'li\Qe stellen. . 
Ich erinnere daran, dass das Vorhaben Ja trotzdem gemäss 
Litera a Teß der Energie.:. und Umweltpolitik bleibt, auch wenn 
Sie Jetzt zu dieser Frage ..,. Besteuerung ruich l;nergiegehalt 
oder Besteuerung nach Emissionen - nichts sagen. Ich 
würde. meinen, der Gesetzgeber könne sich dann im Detail 

, klar darOber werden, wie diese Besteuerung auszugestalten 
set · . 
Ich möchte einfach daran erinnern: Einfaehheit und Klarheit 
eines Steuersystems sind ganz wichtige, zentrale Punkte fQr 
die Steuerpflichtigen. Ich darf mich auf das beziehen, was 
HerrBundesratVilligeramvergangenen Montag im National
rat gesagt hat 
Meines Erachtens sollten wir Jetzt dem Stimmbürger die 
Möglichkeit geben, sich darOber auszusprechen, ob er über
haupt einen ersten Schritt zu dieser Steuerreform machen 
will, und uns nicht schon über Einzelheiten der Ausfilhrung 
streiten, welche wir wie gesagt dem Gesetzgeber überlassen 
können. · , 
Was wir Jedoch - da unterscheide ich mich von der Minder
helt,Teuscher - bereits auf Verfassungsstufe verhindern und 
daher regeln mllssen, Ist eine unüberlegte Kumulation ver
schiedener Abgaben,· wie auch Immer deren Name. ist Wir 
wissen, dass wir Schweizer da sehr erfinderisch sind. Jede 
Steuer hat einen eigenen Namen; da steckt offenbar die Ab
sicht dahinter, dass mari nicht mehr genau wissen soll, was 
gemeint Ist Da muss ich sagen: Hier gehört auf Verfassungs
stufe wirklich eine Bremse hinein. 
Ich bin der gleichen Meinung wie Kollege . Hegetschweiler: 
Wasserzinsen ·sind auch BelilStl.ingen; ob das Jetzt Steuern 
sind oder was auch Immer, das bleibe dahingestellt. Ich habe 
nichts gegen eine Präzisierung im Sime eines Zusatzes ge-
mäss Antrag Hegetschweller zu meinem Antrag. · 
Ich spreche auch noch zum Antrag Suter. Der Antrag Suter 
geht ja in die gleiche Richtung wie mein eigener Antrag, in-. 
dem er die Wettbewerbsflhlgkeltder Wirtschaft noch einmat 
auflistet. Herr Suter Qbersleht allerdings, dass auch die 
Kommission sie explizit aufgefQhrt hat,. einfach zwei Buch
staben. weiter unten zusammen mit der Höchstgrenze. Ich 
würde meinen, der Antrag Suter könnte zurQckgezogen wer
den. 
Im Ergebnis möchte ich Sie bitten, und. ich bitte Sie dies auch 
namens der CVP„F~. meinem vorliegenden Antrag -
Delegation dieser Frage an den Gesetzgeber, aber Klarstel
lung tiezOgllch Vermeidung von unOberlegten Abgabenku
mulatlonen -- zuzustimmen und in diesem Sinne wohl auch 
dem seinerzeitigen Willen der Kommissionsmehrheit zu ent„ 
sprechen. 

· Am1llchEIS BuJJelln der Bundeaveniammlung . 
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Si.der Marc (R, BE): In Artikel 24octies Absatz 6 Buchstaben 
a bis d wird umschrieben, nach welchen l(riterien die Ener
gieabgabe erhoben werden soll. Hier kann 'man die einzelnen 
Begriffe nun in eine Reihenfolge bringen. FQr mich wäre ei
gentlich wichtig gewesen, im Anfang die Wirtschaftsverträg
lichkeit zu erwähnen - diese hat für mich eine grosse Priori• 
tilt. Wie Herr Baumberger aber bereits sagte, hielt die Kom
mission den Begriff der. Rücksichtnahme auf die Wirtschaft 
unter Buchstabe d fest. Somit liegt hier in bezug auf Buch-

. staqe b im Streit, ob man zwischen den einzelnen Energieträ
gern - Insbesondere' nach Ihren umweltrelevanten Auswlr~ 
kungen -- differenzieren soll, Mit den Herren Stucky und 
Baumberger meine ich, dass hier ein unnötiger Streit zu ver; 
meiden ist· · 
ETH-Professor Wehrli - (;Ir Ist für Umsetzung und Anwen
dung dieser Abgabe ein Experte -- meint · dass die Unter„ 
scheidung, so wie der Ständerat sie vorgenommen hat, «hei
kel bis unmöglich umzusetzen» sei. Es Ist technisch schwie
rig - wenn man sich Oberhaupt einmal über die Umweltbela„ 
stungskriterien einig wäre -, dies dann noch In .der Praxis 
auselnanderzunehmen und nachvollziehbar zu belegen, ge
schweige denn nachher die einzelne Zuordnung dieser 
Rechnungsfaktoren auf die Abgebe umzulegen. 
Ich meine,. dass es. hier entscheidend ist, dass man• im Ge
setz nicht schon ein Hickhack zwischen Energieträgern vor-

' programmiert, sondern die Abgabe klar nach der Energieein
heit - wie Herr Stucky dies fordert -- bemisst. Da wird man 
den anderen Abgaben, die bereits auf den EnergietrAgem la
sten, Rechnung tragen mQssen - so wie Herr Baumberger 
und ich mit meinem Antrag dies wollen. WIChtlgJst aber, dass 
man hier bei der Frage, welche Emissionen die schädfiche- ' 
ren seien, auf eine Unterscheidung verzichtet 
Darf. ich noch ein Wort zur Frage «Erdgas oder Erdöl?». -
wozu auch Diesel gehört-verlieren? Sehr wahrscheinlich Ist • 
Erdgas etwas umweltverträglicher -- aber Methan, eine für 
die hflhere Atmosphäre sehr schädliche Emission, geht vom 
Erdgas aus. 
Man kann daher nieht einmal die TI:iese vertraten -- die wohl 
dem Ständeratsentscheid zugrunde lag 7 , dass das Erdgas 
weniger umweltbelastend sei als das Erdöl. Das wäre ja die 
Rechtfertigung, wenn . man schon· das Erdgas privilegieren 
möchte. Ich glaube, dieser Nachweis Ist wissenschaftlich 
nicht erbracht; ganz abgesehen davon, dass dann - wie 
schon gesagt-die Probleme In der Umsetzung wohl unüber
windbar wären. Die Sache. Ist mit dieser Unterscheidung mit-

-hin keum durchführbar. •. · 
ZUsammenfassend kann ich mich . 11eshalb den Anträgen 
Baumberger und Stucky anschliessen, halte aber fest, dass 
das Kriterium der Wlrtschaftsvertrigllchkelt bei Litera d drin 
bleiben muss. Unter dieser Voraussetzung können wir auf 
die Unterscheidung der einzelnen Energietr,äger nach ihrer 
SchädOchkelt für Klima und Umwelt unter Litera b verzich-
ten. ' 
In diesem Sinne ziehe. Ich meinen Antrag. zugunsten der 
,Kombination der Anträge Baumberger/Stucky zurück. 

Binder Max (V, ZH): Die Mehrheit der UREK beantragt Ih
nen, bei Litera b dEim Beschluss des Ständerates zuzustim, 
men. Eine Minderheit schlägt Ihnen hingegen die Streichung 
dieser Bestimmung vor. Ich mache Ihnen beliebt, bei diesem 
Punkt der Mehrheit der UREK und damit dem Ständerat zu 
folgen. . . .. 
Für eine Differenzierung der Abgabesätze nach den Auswir
kungeh der einzelnen. Energieträger auf Kllrria und Umwelt 
sprechen folgende Gründe: 
Die zur Diskussion stehende Energieabgabe wird in erster U
nlEi damit begründet; dass die schädlichen Auswirkungen des 
Energieverbrauchs auf Umwelt und Klima reduziert werden 
sollen. Demzufolge ist eine BerOckslchtlgung der u"'9r
schiedllchen ökologischen Auswirkungen In den Abgabesät· 
zen eigentlich zwingend. Mit einer solchen Massnahme kann 
doch gerade bei denjenigen Energieträgern, die bei unserem 
Energieverbrauch noch lange den Löwenanteil ausmachen 
werden, die Nachfrage auf diEi die Umwelt weniger stark be
lestenden Energien gelenkt werden: Damit ~n ein wesent-
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licher Beitrag zur Entlastung von Umwelt und Klima geleistet 
werden. 
Wenn im Zusammenhang mit dem Streichungsantrag der 
Minderheit nun geltend gemacht wird, es gebe hinsichtlich 
der Umweltvertraglichkeit bei den klassischen Energieträ
gern keinen nennenswerten Unterschied, ist dem zu wider
sprechen. Angenommen, es gäbe wirklich keine Unter
schiede, wieso würdedann der Bund in der Luftreinhalte-Ver
ordnung beispielsweise für Heizöl extralelcht einen um 50 
Prozent hOheren Stickoxidgrenzwert festschreiben als für 
Erdgas? Wieso würden. dann · fast alle westeuropäischen 
Länder ihre Energiesteuer nach Energieträgern differenzie
ren, d. h. hohe Steuern für HelzOI, tiefe oder keine Steuern für 
Erdgas? Die Behörden dieser Länder wissen doch auch, was 
sie tun. 
Auch mit dem kommenden C~•Gesetz wird der Bund Obri
gens die Unt$rschiede zwischen fossilen Energieträgern an
erkennen. Entsprechend sind die Abgabesätze im Gesetz 
differenziert Das Argument, ejne Differenzierung der heute 
diskutierten Abgabe sei deshalb nicht nötig, weil im C02-Ge
setz differenziert werde, ist nur beschränkt stichhaltig. Die 
COz-Abgabe Ist bekanntlich subsidiär, sie wird wohl kaum 
eingefOhrt, wenn eine andere Abgabe kommt. Deshalb ist es 
geboten, diese andere Energieabgabe zu differenzieren. 
Zur GE!SChichte mit dem Methan, wie sie Herr Suter vorhin er
wähnt hat, Ist zu bemerken, dass dieses Gas, das den Haupt
bestandteil des Erdgases bildet. natilrlich auch ein Treib
hausgas ist Aber die Untersuchungen renommierter Unter
nehmen haben auch belegt, dass die Verluste der Erdgas
wirtschaft so gering sind, dass sie die Vorteile des Erdgases 
punkte ~Ausstoss bei weitem nicht aufheben können. 
Ich gehe davon aus, dass der Bundesrat ebenfalls eine Diffe
renzierung unterstützt, weil sie seiner Strategie zur Revision 
der Schadstoff- und Trelbhausgasemissionen elltspricht Der 
Bund verfügt heute schon Ober genOgend Grundlagen, um 
differenzierte Abgabesätze zu begründen und zu berechnen. 
Dem Vernehmen nach soll beim Buwal eine neue, zusätzli
che und publikationsreife Studie vorhanden sein, welche die 
unterschiedlichen UmweltelnflOsse verschiedener Energie
träger zum Gegenstand hat 
Ich bitte Sie deshalQ. dem Antrag der Mehrheit respektive 
dem Beschl""8 des Ständerates zu folgen. 

Rechstelner RudoH (S, BS): Zuerst möchte Ich festhalten, 
dass meines Erachtens der ..Antrag HegetschweDer erledigt 
ist Sie können nicht Wasserzinsen berOcksichtigen, wenn 
Sie die Wasserkraft gar nicht besteuern. Meines Erachtens 
haben wir darOber abgestimmt; damit steht das nicht meht 
zur Diskussion. 
Wir hätten es eigentlich geschätzt, wenn aße nichterneuerba
ren Energien primär nach dem Energieinhalt besteuert wür
den, aber Innerhalb der fossilen Energieträger nach dem 
Ausstoss von Tr~ausgasen unterschieden würde. Da 
hat - Herr Binder hat recht-das Gas kleine Vorteile. Sie sind 
allerdings nicht so gross, wie die Gasindustrie immer be
hauptet. weil man auch das Methan mit einbeziehen muss, 
das bei der Förderung und in den Pipelines freigesetzt wird, 
die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Da sind die 
Verluste immer noch relativ hoch. Aber trotzdem, wir geben 
zu: Das Gas verdient eine gewisse Prlvilegierung, und das Ist 
bei einer Besteuerung nach Energieinhalt nicht möglich. 
Trotzdem möchten wir uns dem Antrag Stucky anschliessen, 
weil wir die Formulierung des Ständerates für zu wolkig hat
ten. Und zwar geht es da darum, dass bei den Begriffen 
Klima und Umwelt unterschiedliche Interpretationen möglich 
sind. Wir w!Ssen und wir fürchten, dass die «Schlaumeier» 
von der Atomlobby kommen werden und, ~ auf diese 
Bestimmung, Steuernachlässe verlangen werden mit der Be
grOndung, die Atomenergie sei umweltmässig besser als die· 
anderen nichterneuerbaren Energien - eine Behauptung, die 
wir in keiner Weise akzeptieren können. 

, Wenn wir die radioaktiven Emissionen bei Normalbetrieb, 
also den AtommOII inklusive Atomtransporte, inklusive Uran
gewinnung und die Hütekosten, aber auch die unversicher
baren Unfallrisikan für die Atomenergie in Rechnung stellen, 

dann stellen wir fest, dass auch bei dieser Energie die glei
chen externen Kosten vorliegen wie bei den fossilen Ener• 
gien. Summa summarum ist es dann eben richtig, Herrn 
Stucky zu folgen - es ist das kleinste Übel - und nach .dem 
Energieinhalt zu belasten. 
Wir können uns auch dem Antrag Baumberger anschliessen, 
dass bestehende Abgaben zu berOcksichtigen sind; wir sind 
aber der Meinung, dass etwa beim Benzin ganz objektiv auch 
die Qualität der Emissionen zu berOcksichtigen i~. Da hier 
jetzt eine Differenz zum Ständerat entstehen wird, hoffe ich 
sehr, dass es im Ständerat gelingt, vielleicht eine etwas 
gtocklichere Formulierung zu finden, die in diesem Absatz 
auch den Aspekt Umweltschutz mindestens einmal erwähnt, 
so dass man hier dann etwas objektiver abwägen. kann. 
Wie gesagt werden wir uns gegen eine Differenzierung inner
halb der fossilen Energien .nicht wehren, aber wir können auf 
keinen Fall unterstOtzen, dass die Atomenergie an.der Be
steuerung herausfällt. Die Atomenergie - das noch zuletzt -
hat nämlich einen gewaltigen Vorteil, weil die Endenergie be
steuert wird. Man besteuert eben nicht das Uran und die zwei 
Drittel Verluste, die bei der Stromerzeugung als Wärme in die 
Luft gehen, sondern man besteuert nur die Elektrizität Des
halb Ist die Belastung der Atomenergie - Jedenfalls wenn 
nach dem Endenergieinhalt besteuert wird - kleiner als etwa 
beim Gas, wo ja, z. B. bei der Stromumwandlung, noch be
deutende Wärmeverluste mit besteuert werden. In .diesem 
Sinne ist das eben nur ein Minimalkompromiss. 

Wiederkehr Roland (U, ZH): Wir machen hier eigentlich eine 
lustige Sache; wir halten nämlich eine erweiterte Kommissi
onssitzung ab. Die tfälfte der Anträge, die jetzt gekommen 
sind, stammt von Kommissionsmitgliedern, auch Herr Baum
berger und Herr Stucky sind in der Kommission. Deshalb 
wäre es vielleicht besser gewesen, das Ganze an die Kom
mission zurOckzuweisen, damit sie sich noch einmal hätte 
streiten können; nun streiten wir halt hier. 
Ich möch~e an Sie, Herr Baumberger, appellieren, den Antrag 
Stucky, Besteuerung nach Energieinhalt, doch mit Ihrem An
trag zu «verheiraten». Dann hätten wir nämlich das Beste, 
das wir dem Ständerat gegenObersteJlen können. Dieser Ap
pell an Sie ermöglicht dann unserer Präsidentin, nicht gegen
einander abzustimmen, sondern sowohl Ober Ihren Antrag 
als auch Ober den Antrag Stucky mit Ja oder Nein abstimmen 
zu lassen. Dann gäbe es doch noch eine ccHeirat». Ich er
achte das als die beste Möglichkeit, hier voranzukommen. 
Diese «Heirat», zusammen mit dem Antrag Hegetschweiler,. 
wäre das Allerbeste gewesen, aber wir haben den Antrag He
getschweiler bereits ganz am Anfang abgelehnt. 

Eplney Simon (C, VS), rapporteur: Conformement au prin
clpe du pollueur-payeur, il para1t normal, aux yeux de la com
mission, que le taux de. la taxe sur renergle soit module en 
fonction des effets sur le cßmat et sur l'environnement On 
parle, en effet, d'une·taxe ooologique sur renergie qui justifie, 
des lors, cette differenciatlon. Evidemment, la commisslon ne 
tient pas a provoquer une guerre entre les partisans du gaz 
ou les partisans du mazout On satt que le mazoqt degage 
environ 30 pour cent de plus de C~ dans ratmosphere que 
le gaz naturel, mals on satt egalement que le gaz naturel, 
quant a lui, produit du methane qui a un effet d'une vingtaine 
de fo~ plus prejudiclabte pour l'environnement 
Aux yeux de la commission, II parait essential d„mscrire dans 
1a constitution ce prlncipe de differenclation de la taxe et, des 
lors, nous vous invitons, a la tattre b, a soutenir 1a propositlon 
de 1a maJorlte de la commission, et a rejeter par la la propo-
sitlon de mlnorite Teuschei' ainsi que les propositlons Stucky 
et Baumberger. 
Aux yeux de la commission, l'energie produite par le nu
cleaire qul ne degage pas de C~. est evidemment aussl con
cemee par cet article--ta, puisque l'energie nucleaire produit 
en particulier des dechets radloactifs dont l'impäct dolt etre 
egalement pris en compte. 

S1rahm Rudolf (S, BE), Berichterstatter: Noch zwei Ergän
zungen zur Klärung der Kommissionsmehrheit 

eu11s11n officlel de rAssemblee federale. 
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1. Es ist der Wille der Mehrheit, dass die Atomenergie voll be
lastet wird, dass aber eine Differenzierung zwischen Öl und 
Gas möglich Ist. . . . . 
2. Trotz der vielen Anträge, die jetzt gestellt sind,· ist zu be
rücksichtigen, dass der letzte Teil des satzes; der beider 
Mehrheit erscheint und dann wieder in den Anträgen Baum
berger und Stucky/Baumberger, nämlich dass berOckslchtigt 
werden muss, wie die Energieträger «mit anderen Abgaben 
belastet sind», mit Ausnahme der Minderheit Teuscher von 
den Kommissionsmltglledem geteilt wird. Der Satz bedeutet 
konkret, dass beim Bemessen der Energieabgabe Treibstoff-
abgaben berOckf!lchtlgt werden können. · 
Ich bitte Sie, wenigstens diesen letzten Teil zu retten. Das 
wGrde dann, wenn man nur das will,.zumlndest fQrden An-
trag Baumberger sprechen. · · . • 
Im Obrigen bitte Ich. Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Leuenberger MQritz, Bundesrat .Wir sind uns bewusst, dass 
die Festlegung von Kriterien schwierig ist, und es bestehen 
ja einige Bedenken. Auf der ,einen Seite. denkt man an das 
Gas, auf der anderen Seite denkt man an die Kernenergie. 
Aber wir sind doch mit der Kommissionsmehrheit der Mei
nung, eine Differenziel1.ll'ig sei angebracht. Für die Energie
abgabe gemlss Grundnorm soll eine Klima- und Umweltpo- , 
litik auf jeden Fall möglich sein. Eine Ökoste1.1er, die nicht dif 
Klima- und Umweltbelastung berücksichtigt, sondern . blOiilS 
den Energiegehalt, macht eigentlich wenig Sinn, so dass ajr 
gleicher Meinung sind wie die Kommissionsmehrheit. 

Präsidentin: Der Antrag Hegetschweiler Ist.mit der Abstim
mung zu Absatz 6 Einleitung bereits erledigt worden. Herr 
Suter·hat seln,en Antrag zurückgezogen. 
Herr Stucky und Herr Baumberger konnten sich nicht auf den 
gemeinsamen Al)trag einigen. Diese Anträge schllessen ein
ander gegenseitig aus, weshalb ich In der. ersten Abstim
mung den Antrag Stucky dem Antrag Baumberger gegen- . 
überstelle. - Herr Stucky ist damit l"iicht einverstanden. 

Stu~ Georg (R, ZG): Die Anträge; Baumbergar und Stucky 
schßessen sich nicht aus. . 
Ich bitte Sie, Ober die beiden getrennt abzustimmen, zuerst 
Ober den Antrag Stucky, dann Ober den Antrag Baumberger 
und dann noch Ober den Antrag der Minderheit Teuscher. 

Präsidentin: Herr Baumberger• wollte Ihrem Antrag•nicht zu
stimmen. 

Stucky Georg (R, ZG): Das muss er ja nicht tun, er kann ja 
den ersten Satz weglassen. · · 

Präsidentin: Dann stelle Ich dem Antrag Baumberger zu
nächst den Antrag Stucky/Baumberger gegenQber. Der An~ 
trag Stucky gilt In diesem Sim allt erledigt. 

Erste EventualsbstJmmung-Premier.vote prellminaire 
Für den neuen Antrag Stucky/Baumberger . 105 Stimmen 
FQr den Antrag Baumberger 54 Stimmen 

Zweite EventualaJ,stimmung- De,pdeme vote preliminalre · 
FQr den neuen Antrag Stucky/Baumberger 127 Stimmen 
FQr den Antrag der Mehrheit ~ Stimmen 

Definitive Abstimmung - Vote definltH 
Für den neuen Antrag Stucky/Baumberger 105 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit ·. 62 Stimmen 

Alt. 24octies Abs. 6 Bst. c - /fit. 24octies al. 6 let. c 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Eine Freistellung aller energie
intensiven .Unternehmen anstelle nur der Produktlonspro-

. zesse schlesst doch etwas Ober das Ziel hinaus, das wir und 
der Ständerat gesetzt haben. Es geht hier darum, in erster Li
nie Betriebe von Energieabgaben zu befreien, die Im Wettbe
werb stehen. Dies gilt ausgeprägt ffir .den Produktionssektor. 
Die GOterherstellung beinhaltet graue Energie, und diese 
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grau1;1 Energie kann auch 1:1xportiert oder importiert werden. 
Weniger Probleme hingegen bestehen bei den Dienstlelstun· 
gen •. Dort gibt es zum einen viel weniger energieint811$1ve 
Prozesse, und wenn es sie glbt, betrifft dies Branchen, die 
dem internationalen Wettbewerb wenig ausgesetzt sind. 
Die Formulierung der Kommission könnte Insbesondere be
deuten, dass das gesamte Transportgewerbe von der Ab
gabe befreit werden mDsste, obschon gerade. dort die be
kannten · Rationallsierungsmöglichkelten bestehen. Aber 
auch Betriebe wie Wäschereien oder Abwasserrelnigungs- · 
anlagen könnten oder müssten von der Abgabe befreit wer
den, obschon wir dort eigentlich kein Wettbewerbsproblem 
haben. Es gibt keine ausländische Konkurreni fQr diese 
Dienstleister, und deshalb bedarf es keiner solchen .Steuer-
befreiung. . . . : 
Ich verweise auch auf ein Schreiben .der Interessengemein
schaft energielntensiver Branchen. Di~e Interessengemein
schaft ist mit der Stinderatslösung einverstanden; sie hält 
fest, dass geml$8 Stinderatsbeschluss ungefähr 150 Be
triebe in der Schweiz vollkommen von der Abgabe befreit 
wGrden. Die Branchen sind bekannt Papier, Aluminium, 
Glas, Zement usw. 
Mit der Formußerung gemlss Nationalrat wGrde dil;l Abga
benbefreiung hingegen auf eine Zahl von vielen Tausend 
Betrieben ansteigen; Es ist völlig unQbersehbar, was ein 
solcher Freipass konkret bedeuten wilrde, ganz zu schwei
gen von den administrativen Problemen; die dabei entstir 
hen. . . . 
Vergessen Sie nicht, dass die Abgabe in vollen, Umfang rOck
erstattet wird, d. h., d.ie Wirtschaft erhält als Ausgleich ffir die 
höhere Energiebelastung tiefere Lohnnebenkosten. Deshalb 
gibt es das Kostenproblem in dieser Form nicht. Wir haben 
das auch im Kanton Basel-Stadt geseh~, wo wir eine Ener
gieabgabe mit ROckerstattung eingefOhrt haben. Die Strom
preise sind jetzt 5 Rappen höher, aber die AL V-Prämien sin
ken um ein halbes Prozent. Wenn man einmal die energlein
tensiven BetrlElbe ausgenommen hat, hat man das Problem 
des Wettbewerbs ge!öst. Die M•hrbelastungen fQrdie einzel
nen Betriebe, die dann . noch verbleiben, bewegen .sich im 
Promilleberelch des Umsatzes, Es wäre unverhältnismässlg, 
hier Im grossen Stil mit Steuerbefreiungen zu operieren. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Ständerat zu folgen und den An
trag Rechetelner Rudolf anzunehmen. 

Speck Christian (V, AG): Ich habe die grosse Freude, flir ein: 
mal dem Kollegen Rech$teiner Rudolf zuzustimmen und sei
nen Antrag zu unterstützen. 
Ich hebe nach den Kommissionsberatungen aueh Überle
gungen angestellt. Wir waren damals davon ausgegangen, 
dass wir möglichst viell;I Betriebe einbeziehen möchten, denn 
es.gibt auch KMU. kleine und mittlere Unternehmungen, die 
energieinten._slv produzieren. Aber diese Lösung hält einer 
genaueren UberprClfung doch nicht stand, schon aus Grün
den der Machbarkeit. Es macht keinen Sinn, einen Flächen- . 
brand zu veranstalten, der administrative Umtriebe verur
sacht, die In keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. Ich 
glaube, es ist richtig, wenn wir da derri Ständerat folgen und 
die wirklich energleintenslv produzierenden Betriebe von·der 
Abgabe befreien. Wir verhindern damit auch, dass Arbeits
plätze Ins Ausland verlegt werden. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Ständerat 'zu folgen. 

Eplney Simon (C, VS), rapporteur. A rartlcle 24ol;ties all
n6a 6 lettre c äe la constitutlon, Ja majorite de 1a commission 
a voulu lilargir le cerole des ben~alres de l'exoneration de 
la taxe aux entreprises grandes·consommatrlces d'energies 
non renouvelables. Le Conseil des Etats veut limlter rexone
ration aux.seuls modes de productic>n d'energle necessltant 
•Une grande consommation d'energie non · renouvelable. La 
majorite de votre commlssion a voulu faire beneflcier egale
ment toutes les entreprises qul sont gourmandes en ener- . 
gles non renouvelables. En vue de dimlnuer la bureauGratie, 
les entreprises auxquelles II faudrait ristoumer moins de 
1000 francs sur la taxe sur renergie·ne seront pas exone-
raes. · 
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Leuenberger Moritz,. Bundesrat Der Bundesrat stellt Ihnen 
den Entscheid anheim. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag Rechsteiner. RudoH 
Für den Antrag der Kommission 

121 Stimmen 
25 Stimmen 

Art. 24octies Abs. 6 Bst. d -Art. 24oclies.al. 6 let. d 

Rechstelner Rudolf (S, BS): zur Diskussion steht, ob in der 
Grundnorm bereits ein Höchstsatz für die maximale Energie
abgabe eingefügt werden soll. Mit einem solchen Höchstsatz 
wird die ökologische Steuerreform, also die kontinuierliche, 
langfristige Verteuerung der Energieträger bei gleichzeitiger 
Absenkung der Lohnnebenkosten leider sozusagen im Em
bryonalstadium abgewürgt. Der vorliegende Antrag der 
Mehrheit würde bedeuten, dass wir den Strom um maximal 
0,8 Rappen pro Kilowattstunde verteuern dürften, wenn Sie 
berücksichtigen, dass ja nur der Atomstrom der Abgabe un
terliegt. Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass mit der 
Strommarktliberalisierung eine Preisreduktion von 3 bis 4 
Rappen zu erwarten ist Beim Heizöl und Benzin liegt die ma
ximale Verteuerung mit diesem Antrag der Mehrheit bei un
gefähr 20 Rappen' pro Liter. Das mag auf den ersten Blick 
nach.viel aussehen, aber um eine Kontinuität beim ökologi
schen Strukturwandel zu erreichen, sollten wir keine solche 
Bremse einbauen. 
Ein Rappen pro Kilowattstunde Strom ist z. B. weniger, als 
was bei der deutschen ökologischen Steuerreform In der er
sten Runde beschlossen wurde. Ich denke, wenn der dritte 
Satz gemiss Mehrheit installiert wird, bedeutet dies, dass wir 
das tiefe schweizerische Energiepreisniveau per Verfassung 
zementieren würden. Es ist auch unklar, ob dann der Um
weltartikel, der heute eine nach oben unbeschränkte Ver
teuerung von schädlichen Energieträgern erlaubt, noch Gül
tigkeit hätte oder nicht Unseres Erachtens wäre er noch gül
tig, aber der Streit wird so kaum beigelegt. 
Praktisch würde die Begrenzung der ökologis«hen Steuerre
form auch bedeuten, dass wir auf ewig mit Subventionen 
operieren· mussten, weil die externen Kosten der fossilen 
Energien und der Atomenergie nicht wirklich internalisiert 
werden können. Schauen Sie sich doch einmal die Preisent
wicklung der letzten zwanzig Jahre an. Heizöl kostete 1981 
80 Rappen pro Liter. Das entspricht etwa Fr. 1.1 0 zu heutigen 
Preisen. Heute ist auf dem Spotmarkt aber effektiv Heizöl für 
25 Rappen zu haben. Jetzt wollen Sie den maximalen Zu
schlag auf 20 Rappen beschränken. Das würde ja bedeuten, 
dass Sie in den nächsten zehn Jahren nie mehr auch nur das 
Preisniveau des Jahres 1981 erreichen. 
Ich möchte doch festhalten, dass in den Jahren der höheren 
Heizölpreise-1973 bis 1985-der Energieverbrauch stabili
siert werden konnte und viele erneuerbare Energien und 
viele Energlesparmassnahmen rentabel waren. Aber eine 
Höchstgrenze ist auch rechtssystematisch falsch. Denn 
diese Grundnorm beinhaltet keine neue Steuer; es sind dies 
keine Abgaben, die In den Topf von Herm Vllliger fliessen. 
Die Einnahmen werden vielmehr vollumfänglich für die Re
duktion von bestehenden Abgaben - sprich: Lohnprozen.: 
ten - verwendet 
Die Lohnprozente, das wissen Sie, sind ja nicht nach oben li
mitiert Lenkungsabgaben verfolgen ein Lenkungsziel -
schreiben wir doch ein Lenkungsziel in die Verfassung, dann 
wissen wir, wo wir hinwollen! Weder die Alkoholsteuer noch 
die Tabaksteuer, die LSVA, die CO:. oder die VOC-Abgabe 
kennen Höchstgrenzen in der Verfassung. Wir wollen sau
bere Luft - dies ist das Lenkungsziel. Wir wollen Klimastabl
fisierung, erneuerbare Energien - dort wollen wir hin. Also: 
Machen Sie doch das Kind nicht kaputt, bevor es auf die Welt 
gekommen ist. 
Wenn überhaupt eine Quantifizierung- Ich habe Verständnis 
für dieses Mliegen -, dann folgen Sie doch dem Beispiel der 
Initianten, die einen Absenkpfad für die nichterneuerbaren 
Energien angeben. Auch eine Erhöhung dieser Maximal
grenze von 2 Rappen bringt keine Lösung, weil jeder Maxi
malsteuersatz in der Verfassung, der ansprechend hoch ist, 

nur Ängste weckt, auch wenn man de~ Leuten erzählt, dies 
strebe man erst auf lange Sicht an. Solche Lösungen werden 
dann selbstverständlich vorsorglich abgelehnt ' 
Der Höchstsatz würde aber auch verhindern, dass die 
Schweiz ihre Energiepreise mit dem europäischen Umland 
harmonisieren kann, wo heute bedeutend höhere Energieab
gaben Installiert sind und wo der Wille, eine koordinierte öko
logische Steuerreform auf europäischem Niveau durchzufüh
ren, klar erkennbar ist 
Wir sollten hier nicht länger das Schlusslicht spielen, wir soll
ten etwas für die innovativen Energien, für die ökologische 
Umstrukturierung tun. Ich bin überzeugt, dass wir damit auch 
das . Land vor neuen Preisschocks schützen; denn Öl wird 
nicht immer so billig bleiben. Irgendwann kommt wieder die 
Krise; für dannzumal sollten wir heute schon die Maschinen 
und Anlagen so bauen, dass sie eben möglichst energiespa
rend sind. 

Gonseth Ruth (G, BL): Mein Antrag für Absatz 6 Buchsta
be d lautet «Die Abgabe wird in regelrnässlgen, voraussah: 
baren Schritten eingeführt.» Das ist der Text, wie er auch in 
unserer Volksinitiative «für eine gesicherte· AHV - Energie 
statt Arbeit besteuern» steht Das Ist einfach und klar und 
ohne Details, die nicht in die Verfassung gehören, sondern 
auf Gesetzesstufe geregelt werden müssen. 
Der Antrag Suter geht für uns wohl in die richtige Richtung, 
aber er ist zu detailliert fQr die \'erfassung. Der Antrag der 
Kommissionsmehrheit ist für uns inakzeptabel, weil er auf 
Verfassungsstufe einen Höchstsatz zementiert. Herr Rech
stelner Rudolf hat die Argumente dagegen eben angeführt 
Wir können uns ihm anschliessen. · 
Wir Grünen sind auch der Meinung, dass für Unternehmun
gen, die in hohem Mass auf den Einsatz von nichterneuerba
rer · Energie angewiesen slnd, besondere Regelungen und 
Ausnahmen vorgesehen werden müssen. Dem haben wir ja 
vorhin bei Absatz 6 Buchstabe c zugestimmt Weitere Rück
sichtnahmen auf die Wirtschaft scheinen uns aber nicht nö
tig, weil sonst am. Schluss von der Energieabgabe, von der 
ökologischen Steuerreform, nichts mehr übrig bleibt. 
In welchen voraussehbaren Schritten die Abgabe eingeführt 
werden soll, wird nachher ohnehin im Gesetz festgelegt, und 
darin - das ist voraussehbar, wie ich den «Laden» hier ken
ne - wird nichts gemacht, was der Wirtschaft zuwiderläuft. 
Immerhin möchte Ich jenen hier, die sich immer wieder für 
Kurzsichtiges entscheiden, nochmals die Prognos-Studie in 
Erinnerung rufen, die ja besagt, dass wir unter dem Strich, 
wenn wir Lenkungsabgaben in voraussehbaren Schritten 
einführen, bis zum Jahr 2020 25 bis 30 Prozent Energie spa
ren können, ebenfalls Rohstoffe In diesem Ausmass und zu
sätzlich noch Arbeitsplätze schaffen. Je früher wir damit be
ginnen, ohne all diese vielen Ausnahmen, um so mehr hat die 
Schweiz im internationalen Wettbewerb die Nase vorn. 
Das ist unser zukunftsweisender Antrag. Wir wenden uns mit 
dem ,Antrag auf Streichung des Höchstsatzes gegen den 
Ausnahmesatz der Wirtschaft nicht gegen die Wirtschaft: Wir 
sind für eine Wirtschaft, die über die egoistischen, kurzfristi
gen Interessen hinaus handelt 
Eine Internationale Harmonisierung der Energiebesteuerung 
ist sinnvoll. Auch da sind wir einverstanden. Die europäi
schen Grünen setzen sich für eine europaweite ökologische 
Steuerreform ein. Sie ist jetzt In vielen Lindem Im Gange: Es 
macht aber keinen Sinn, dass wir jetzt warten, bis sie überall 
in Europa eingeführt wird und wir dann die letzten sind. Wir 
müssen auch hier.eine Vorreiterrolle übernehmen, weil uns 
das langfristig Vorteile bringt 
Die ökologischen Konsequenzen aus ihrer Vorreiterrolle sind 
zwar global gesehE!f) fOr die Schweiz·vielleicht gering. Aber 
schon die Reduktion der Schadstoffe wird sich posltiV auf un
sere Luft auswirken. Ökonomisch gesehen würde die 
Schweiz damit - wenn ·wir. das jetzt anfingen - zu einem 
Standort für energiesparende Spitzentechnologie und emeu
erbare Energieproduktion werden. Da ist eben der Allein
gang, die VorrelterroUe wichtig. , 
Ich möchte Sie bitten, jetzt hier anzufangen und nicht weitere 
Hürden in die Verfassung zu schreiben. 
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Suter Marc (R, BE): Vorweg möchte Ich erklären, dass sich 
bei der Formulierung der schriftlich ausgeteilten Version mei• 
nes Antrages eine Unklarheit. eingeschlichen hat. Mein An· 
trag berührt die ersten beiden Sätze der LHera d nicht; mithin 
bleibt: <1Die Abgabe nimmt RO®licht auf die Wettbewerbsfä• 
higkeit der Wirtschaft. Sie wird gestaffelt elngefllhrt.» Nach
her kommt mein Antrag, wie , er ausgeteilt worden ist .Ich 
möchte das nur festgehalten haben fOr die Abstimmung und 
zuhanden des AmtHch~n BuHetlns. 

·Sodann.möchte ich am Votum von Herrn Rudolf R~iner 
anschllessen. Es erscheint aus Gründen der Rechtssicher
heit als erforderlich, ein Lenkungszlel und Oberhaupt das Ziel 
einer Abgabe in einem Erla,39 festzuhalten. Es Ist hier mein 
Anliegen, dass. wir sagen, welche Ziele mit dieser Abgabe, 
verfolgt werderi. Im bisherigen Text fehlt eine solche Veran• · 
kerung. . · 
Wir haben ja den Grundgedanken, dass einerseits die emeus 
erbaren Energien gefördert.und auf der anderen Seite auch 
•die Energieeffizienz verbessert werden soll. Das.Ziel muss 
sein, den Anteil der einheimischen erneuerbaren Energien zu 
Lasten der aus dem Ausland Importierten nichterneuerbaren 
Energien zu erhöhen. ' 

• Wir haben heute eine schlechte Situation. Noch 1950 sah 
dies anders aus: Da lag der AnteU dieser einheimischen er~ 
neuerbaren Energieträger bei 36 Prozent. Nun sind wir Ober 
die Jahrzehnte hinweg auf einen Anteil von nur noch 15 Pro
zent abgesunken. 85 Prozent der Energie werden importiert, 
und qas sind nat(irlich nichterneuerbare· Energieträger, vor 
allem Erdöl. ' 
Mit dem Aktionsprogramm «Energie 2000» konnte aufge
zeigt werden, dass dieser Trend eigentlich umkehrbar wäre, 
dass man hier Änderungen herbelfllhren kann, lnsbeson<lere · 
wenn auch die Wasserkraftproduktion effizienter ausgestaltet 
wird. Was wir deshalb eigentlich anstreben - die Verwaltung 
hat bestätigt. das· sei erreichbar -: Innerhalb von zwanzig 
Jahren soll der Anteil der einheimischen erneuerbaren Ener
gieträger bei der Nutzung auf 50 Prozent erhöht und so das 
VerhAltnis zwi8chen -einheimischen und importierten Ener
gien ausgeglichen werden. Einheimische Energieträger sind 
eben die erneuerbaren Energien Wasser, Wald, Wind und 
Solarenergie In itJren verschiedenen Ausgestaltungen, bei
spielsweise Solartherrne .usw., dann aber aucti die Biomas
sennutzung, die Nutzung ne1,1er Recyclingmethoden, die effi
zientere Ressourcennutzung bei der AbfaJlverwertt.ing, bei
spielsweise die Biogasgewlnn1,1ng aµs AbfAllen usw. 
Es wäre machbar, diesen Anteil Ober die Jahre auf 50 Pro
zent heraufzusetzen,oderdoch zumindest wesentlich zu stei
gern. Wenn dieses Lenkungszlel aber nicht erreicht wird, er-

, lischt die Abgabe eben vorher, und zwar nach Ablauf des 
Zeitrahmens, der im Erlass verankert isl Wenn wir dieses 
Ziel emsthaft anstreben, dann werden wir die Effizienz ver
bessern und die Abhängigkeit von Energieimporten senken. 
Das alles fOhrt dazu, dass wir den einheimischen Werk- 1.1nd 
Energieplatz stärken. · · 
Die Bestimmung, die ich Ihnen vorschlage, mag etwas kom-' 
pliziert tönen - wie es_ Frau Gonsettr sagte -, sie Ist aber 
nichts anderes als die Ubemahme der Formulierung aus der 
EU-Richtlinie. Sie wird dazu beitragen; dass wir die hohe 
Energieverschwendurig von heute 60 Prozent endlich verrin-
gern können. . 
Beim Energieabgabebeschluss haben. wir im Nationalrat das 
Lenkungsziel im Beschluss verankert. Mir scheint, dass wir 
dies nun auch bei dieser Grundnorm In der VerfasslJng klar 
zum Ausdruck bringen solH~. damit die'leute wissen, wel~ 
ches Ziel, welche Stossrichtung und welcher Grundgedanke 
mit dieser Abgabe verfolgt werden; 
Deshalb bitte ich Sie, ganz im Sinne von Herrn Rechsteiner 
Rudolf, nicht einfach bei der gestaffelte,n ElnfOhrung aufzuhö
ren, sondern• auch zu sagen, weshalb wir diese Abgabe wol
len und welches Ziel witdamlt ei:reichen möchten.· 

'.Semadenl Silva (S, GR): Zuerst möchte ich zwei gnmdsätz
llche Feststellungen zur ökologischen Steuerreform machen. ' 
Praktisch alle Studien haben gezeigt, dass er&Jens Abgaben 
auf ,Energie umweJtpolitlsch klar nützlich sind, und zweitens 
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die Beurteilung der · Folgen fOr Beschäftigung und Wirt
schaftswachstum - auch bei bürgerlichen Vertretern, bei bilr
gerlichen Professoren -- zwischen. «nicht negativ» und .«leicht 
positiv» schwanken. Durch die vollumfängliche Rflckerstat
tung B.11 Unternehmungen und Bevölkerung bringt die ökolo
gische Steuerreform eine Entlastung der obll!,jatorlschen So
zialversicheningsprämlen und somit eine Entlastung des 
Faktors Arbeit. Die Verteuerung des Energie- und Ressour
cenverbrauchs macht neue Spartechnologien wirtschaftlich 
interessant, und In allen Wirtschaftszweigen kann die ökolo
gische Sanierung vorwärtsgetrieben werden. Anstelle einer 
pollzeirechtlich ausgsrlqhteten Umweltpolitlk · geben markt
wirtschaftliche Instrumente wie Lenkungsabgaben die richtigen Preissignale. 
Schon 1997 hat der Nationalrat eine Motion der UREK über
wiesen, eine Motion fOr etne fiskalquotenneutrale ökologi:
sche Sieueoeform. Dass essjch nicht um schöne Worte han
delt, wie gestern ein Interessenvertreter behauptet hat, zei
gen die Erfahrungen in anderen Ländern wie z. 8. in Däne
mark, · wo schon 1993 eine ökologische . Steuerreform 
durchgefilhrt w.urde. 
Der Ständerat hat nun die wesentlichen Eckpfeiler - die we
~entlichen Eckpfeiler! - für. die ökologische Steuerreform in 
einen Verfassungsartikel gekleidet Bewusst hat der Stände
rat eine offene Forrnußerung gewählt, die dem Gesetzgeber 
Spielraum in der. Konkretisierung lässt; bewusst hat der Stän
derat auf einen Höchstsatz verzichtet, w1;1II im Verfassungs
text festgehalten Ist, dass der Gesetzgeber auf die intemetlo
nale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ROcksicht nehmen 
muss. Die gestaffelte EJnfQhrung wird im Verfassungstext 
zwingend vorgeschrieben .und muss in einem referendums
pflichtigen Ausfllhrungsg~etz konkretisiert.werden. 
Mit diesem Ausführungsgesetz wird die Belastung filr die Be
triebe voraussehbar und berechenbar, wie das Frau ßonseth 
verlangt lnvestitlonen Im Energiebereich zahlen sich mit der 
steigenden Abgabe aus. Durch die vollumfängliche RQcker
stattung der Erträge wird die Abgabe kompensiert, so dass 
·die Wetlbewerbsfähigkeit der. Wirtschaft kaum tanglert ist 
Aus diesen GrOnden ist die .Festlegung :eines Höchstsatzes 
in diesem Verfassungsartikel völlig unriötig und systemwid
rig. Der HöchS,tsatz widerspricht der Idee der ökologischen 
Steuerreform, wo es nicht um eine Besteuerung aus fiskali
schen Gründen gehl 
Die ökologische Reform ist ein P,:ozess; das Ziel ist die auch 
In diesem Saal viel beschworene nachhaltige Entwicklung, 
das Ziel Ist die Entlastung von Umwelt und Klima, ohne Be
einträchtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Wird 
ein H~ festgelegt, kani:i. die ökolog~e Steuerre
form ihre Wirkung ansatzweise entfalten, aber das Ziel nie
mals erreichen. Wenn schon ein. Höchstsatz festgelegt wer

. den soll, dann nur in der Form einer Zielsetzung, wie sie von 
Herrn Suter vorgeschlagen wird. , . · ·. 
Im Namen der SP~Fral<tlon bitte 1cn· Sie, dem Ständerat und 
dem Bundesrat zu folgen und der Minderheit Rechstein1:1r 
Rudolf zuz~mmen. " · 

.Baumberger Peter (C, ZH): Bereits zum Eintreten ham, Ich 
darauf hingewiesen, dass wir überall dort, wo es in unserer 
Bundesverfassung um Steuem geht, von Verfassung wegen 
Höchstsätze fixiert haben. Im vorliegenden Fall geht es - der 
Titel der Sache sagt dies bereits - nicht einfach om eine Len.
kungsabgabe, sondern um einen Einstieg In eine ökologi
sche Steueoeform. Wenn .dies so ist, dann muss der Bürger 
meines Erachtens - dies ist auch die Meinung der CVP~Frak• 
tlon - wissen, wohin die Reise geht. Dies gilt beSOnders bei 
einem Geschäft, das mit derart vielen Unsicherheiten ver
bunden ist wie der Einstieg in die ökologische Steuerreform. 
Frau Kollegin Semadeni hat soeben ebenfalls darauf hinge
wiesen, dass hier auch Professoren im Unklaren sind, wel
ches die Auswirkungen sind,. wie die E!astiiitäten zwischen 
etergie und. Arbeit tatsächlich verlaufen; ich erinnere auch 
an die ÄUS!3811Jngen von Vertretern µer.Wl~aft- wie der · 
Herren Kollegen Bührer oder MOller - von heute morgen, 
Auch diese haben hier grösste zweifel geäussert. Wir ken• 
nen die Auswirkungen nicht. 
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Wenn wir in der Verfassung einen Höchstsatz einfOhren, 
dann machen wir folgendes: Wir geben den Bürgern die Mög
lichkeit, mittels eines obligatorischen Referendums - nach
dem die Sache einmal zu «spielen» begonnen hat - zu ent
scheiden, ob sie weitergeführt oder intensiviert werden soll 
und wenn Ja, wie. 
Damit, Herr Kollege Rechsteiner Rudolf, töten wir nlct)t das 
Kind, bevor es geboren wurde, sondern woJlen die Mögßch
keit haben, das Kind auch bezüglich seiner späteren Ausbil
dung und Erziehung zu begleiten. Dies ist das entscheidende 
Kriterium für den vorgeschlagenen Höchstabgabesatz. 
Zur Höhe dieses Höchstabgabesatzes gemäss Antrag der 
Mehrheit Im vorliegenden Fall gibt es wahrscheinlich zwei 
Kriterien, vielleicht sogar drei. Eines ist die Frage der Lohn
nebenkosten. Wir wollen Energie statt Arbeit besteuern -
was können wir mit dem Ertrag tun? En Lohnnebenkosten• 
prozent bedeutet ungefähr 2,3 Milliarden Franken. Zweitens 
haben wir kraft Übergangsbestimmung Ja noch etwas für För
derung, Finanzhilfen sowie Investitions- und Anschubsub
ventionen zu tun. Dies ergibt nochmals etwa 300 Millionen 
Franken. Wenn Sie dies zusammenzählen, dann kommen 
Sie eben_ auf diese 2 Rappen pro Kilowattstunde. Dies ist 
nicht wenig, Herr Rechstelnerl Wenn Sie mit der Wasserkraft 
und dem Strom argumentieren, dann ist dies daneben -
Wasserkraft wird Ja gar nicht besteuert Aber wenn Sie mit 
Benzin rechnen, so sind es eben doch 20 Rappen - das ist 
nicht nichts. 
Nachdem ich kürzlich den Brief des WWF vom 27. Mal an alle 
Parlamentarier, wo man uns aUf Artikel 24septies, den Um
weltschutzartikel, aUfmerksam macht, gelesen und heute 
Herrn Kollege Rechsteiner Rudolf zugehört habe, muss Ich 
Ihnen sagen: Die Forderung nach Lenkungsabgaben ohne 
Obergrenze mag dort berechtigt sein, wo wir tatsächlich klare 
Lenkungsabgaben mit einem klaren Lenkungsziel haben. 
Das trifft für VOC-Lenkungsabgaben und auch für HeizOI ex
tralelcht zu. Da haben wir ein klares Lenkungsziel. Hier, bei 
dieser ökologischen Steuerreform, in dieser Vorlage, haben 
wir kein klares Lenkungsziel! Das wurde von gar niemandem 
bestritten, es wurde im Gegenteil bedauert. 
Kollege Rechsteiner Rudolf hat nach einem Ll:mkungsziel ge
rUfen, Frau Semadeni hat nach einem gerUfen, und Kollege 
Suter will es Ja konkret einführen. Aber wenn Sie kein Len
kungsziel haben, müssen Sie zwangsläufig einen Maximal
satz einführen, sonst ist die .Sache nach oben offen, und fis
kalischen Begehrlichkeiten sind Tür und Tor geöffnel 
Es ist hier offensichtlich zwingend, wenn Sie einfach das 
Prinzip «Energie statt Arbeit besteuern» einführen, eine 
Grenze zu setzen. Die Grenze gemäss Antrag der Mehrheit 
ist, ich habe es Ihnen gesagt, recht hoch. 
Zum Schluss zwei Bemerkungen zu den übrigen Anträgen: 
Der Antrag Gonseth will gleich noch die Rücksichtnahme aUf 
die Wettbewerbsfähigkeit streichen. ~ kommt ohnehin 
nicht in Frage. Beim Antrag Suter muss Ich Sie daraUf auf
merksam machen, dass er am gleichen Problem krankt wie 
die Volksinitiative selbsl Wir bekämen einen starren «Fahr
plan», der In keiner Weise geändert werden kann. Wir wilr
den in der Verfassung festschreiben, dass die Einwirkungen 
Jährlich um durchf!chnittlich 0,5 bis 1 Prozent zu vermlndem 
sind. Das ist eine Ubemahme aus der Initiative, In Anlehnung 
daran formußert; aber so geht das nichl Weil wir also kein 
klares Ziel haben, müssen wir einen H61:;hstsatz einführen. 
Ich bitte Sie namens der CVP-Fraktlon, diesem fOr den An
fang zweifelsfrei genügenden Ansatz von 2 Rappen zuzu
stimmen und alle anderen Anträge abzulehnen, d. h. also Zu
stimmung zur Kommisslonsmehrheil 

Stucky Georg (R, ZG): Namens der FDP-Fraktion möchte 
ich Sie-bitten, dem Höchstsatz von 2 Rappen zuzustimmen. 
Es ist eine gute Tradition, dass wir quasi ein Sicherheitsventil 
in die Verfassung einbauen, wenn wir neue Steuem einfüh
ren, so geschehen bei der Mehrwertsteuer, als wir zuerst ei
nen Höchstsatz von 6,5 Prozent hatten und das zusätzliche 
Prozent bereits In der Verfassung vorsahen, weshalb wir 
heute einen Satz von 7,5 Prozent haben. Wenn die Mehr
wertsteuer erhöht werden soll, braucht es wieder eine Volks-

abstimmung, und zwar braucht es eine Mehrhelt von Volk 
und Ständen. Übrigens haben wir dieses Sicherheitsventil 
auch bei der direkten,Bundessteuer. Genauso wird hier ver
fahren: Das Volk soll sich in einem obligatorischen Referen
dum zu Erhöhungen äussem können. Daran möchten wir 
festhalten. 
Die Steuer muss auch kalkulierbar sein. Mit diesen 2 Rappen 
Höchstsatz können wir wenigstens eine rohe Angabe ma
chen und können vor allem sagen, dass die Steuer begrenzt 
sein wird. Das kann auch die Wirtschaft zur Kenntnis neh
men. Wenn Sie dem nicht zustimmen, muss ich Sie darauf 
aUfmerksam machen, dass die Energie-Umwelt-Initiative im 
Unterschied zur Solar-Initiative keine finanzielle Höchstbela
stung kennt, sondern sie kennt ein ökologisches Ziel, das, 
wenn man die· Unterlagen des Paul-Scharrer-Instituts stu
diert, Milliarden verschlingen wilrde, Milliarden! 
Da muss ich' Frau Gonseth sagen, dass der Standpunkt der 
Grünen wirtschaftsfelndlich ist, weil diese Milliarden von der 
Wirtschaft und den Haushalten getragen werden müssen. 
Die Haushalte werden wenigstens zum Teil die·Zusatzbela
stung wieder über den Index abwAlzen, höhere Löhne for-

.1'dem. D!ilffl,it kommt die Wirtschaft doppelt zum Handkuss, sie 
trägt die doppelte Belastung: indirekt über höhere Löhne -
teurere Arbelt - und Ober die höheren Preise. 
Ich möchte mich noch zum Antrag Suter äussem. Er macht 
die Bemessung des Höchstsatzes von einer Jährlichen Ver
änderung abhängig. Wenn diese Parameter, die er setzt, 
nicht erreicht wilrden, müsste der Höchstsatz wieder geän
dert werden. Diese Kriterien sind eigentlich gar nicht kalku
lierbar. Sie nennen nämlich z. B. das Kriterium «schädliche 
oder lästige Einwirkungen». Das kann man nicht eindeutig 
definieren, und damit wäre auch die Basis,· aUf der die Steuer 
berechnet werden müsste, gar nicht kalkulierbar. 
Auch der zweite Teil Ihres Antrages, dass näinllch der 
Höchstsatz gilt, «bis der Nutzenergieanteil die Energieverlu
ste übersteigt», ist nicht bestimmbar. 
Wir haben keine BHanz der Energieverluste. Ich· weise Sie 
darauf hin, dass In einem kalten Jahr die Energieverluste hö
her sein können als die Nutzenergie und. in einem anderen 
Jahr dies wieder nicht der Fall ist-a1so·auch das KHma kann 
eine Rolle spielen. Wir können aber sicher keine.Steuer er- · 
heben, sie jährlich ändern und darüber hinaus auch noch 
vom Klima abhängig machen wollen. 
Politisch betrachtat begreife ich eigentlich die rotgrüne Alli
anz nicht, die Jetzt gegen den Höchstsatz kämpft. Sie haben. 
es in einem Abstimmungskampf doch viel leichter, wenn Sie 
sagen können: Die Steuer kann maximal so viel betragen; sie 
ist also durch die Verfassung begrenzt Wenn Sie das nicht 
tun, werden Sie gewärtigen müssen, dass Ihnen die Gegner 
mit Recht entgegnen und auch dem Volk sagen werden, 
dass die Abgabe eine Steuer ist, die kein oberes Ende kennt, 
sondern Immer steigen kann. Das ist keine gute Ausgangs
lage, wenn man eine Vorlage, die ohnehin umstritten ist, 
durchbringen will. 
Ich will aber keine Belehrungen geben. leh empfehle Ihnen, 
beim Höchstsatz zu bleiben. 

Kuhn Katrin (G, AG): Herr Stucky, Sie haben soeben gesagt, 
die SP-Fraktion und die grüne Fraktion wollten der Wirtschaft 
und ebenfalls den Haushalten Milliarden von Franken neh
men. Wohin, vermuten Sie, gehen diese Milliarden nachher? 
Haben Sie das Gefühl, die Grünen und die SP hätten einen 
Safe, in dem sie dles13 Milliarden aUfbewahren? Gehen Sie 
nicht mit mir einig, dass wir hier sehr viele Vorschläge und 
konkrete Beispiele haben, wohin wir sie dann tun - beispiels
weise mit der Solar-lnitialive? Satien Sie nicht auch den gan
zen volkswirtschaftlichen Nutzen, den wir mit dieser neuen 
Regelung erreichen? · 

Stucky Georg (R, ZG): Ich nehme nicht an, dass diese 
Steuer Ihnen die Kasse für den Wahlkampf füllt, das. sicher 
nichl 
1. Ich habe schon beim Eintreten gesagt Ein Tell dieser Ab
gaben wird schon durch,dle blasse Administration und durch 
die Planung verbrauchl Es war verschiedentlich auch von 
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der Mass& von neuen Verwaltungseinheiten und Beamten 
die Rede. 
2. Ein Teil soll an die nichtamortisierbaren Investitionen ge
hen. Das Ist ein typischer Fall, wo gar keine neue EnEll'g(e 
produziert wird, sondern es findet blass eine Umbuchung 
statt. Es wird dabei keine einzige Kilowattstunde produzieri. 
3. Sie schlagen Streusubventionen vor. Es ist doch ein altes 
Lied, dass die Wirkung bei Streusubventione.n Im Verhältnis 
zu den aufgewendeten Kosfen ausserordentlich gering ist 
Das Kostan-Nutzen-Verhältnls Ist sehlecht. Darum bin ich ge
gen die Streusubventionen und Oberhaupt gegen Subventio
nierungen von allern möglichen. Sie sehen Ja, was fOr Pro
jekte eingereicht worden sind. Hier wird Geld nicht sinnvoll 
eingesetzt · · 

Eplney Simon (C, VS), rapporteur: Au riom de la majorite de 
la conynisslon, Je vous demande d'inscrire dan1:1 la constitu
tion Je .taux maximal de la taxe, c'est-a-dlre 2 centlmes par 
kllowattheure. 
Notre Parlament a accepte un ,certaln ·nombre de taxes: la 
taxe poids Jourds, .la taxe sur le CO:! et malntenant une taxe 
sur renergie. Cette multiplicatio_n des taxes pourrait entrainer. 
un phenomene de reJet. et ce d'autant pJus que plusieurs tex
tes seront soumls en meme temps a 1a votation populalre. Le 
pMnomi!lne de "Nein~er» pourralt a nouveau apparaitre. 
Lors du .changement de systeme fiscal, nous avons fixe un 
taux maximal pour 1a TV A. Aujourd'hul, avec cette dlspol:lltion 
constltutiennelle, nous introdulsons un nouveau sysb)rrie fls
cal qui est 1a reforrne fiscale ecologlque. Des lors, sl vous 
avez le soucl de faire passer ce projet, a cause des opposi
tlons tantOt des gazlers, tantOt des representants du petrole, 
de l'economie ou des cantons alpins, il faut prevoir un certaln 
nombre de garanties; pour faire passer tme reforrne QscaJe 
ecologlque minimale, c'est ce qu'il faiJt prevolt'. Le falt d'intro- · 
duire dans une norme constitutionnelle le taux maximum de 
la taxe que ron petit percevoir est une gerantie qui permet de 
mieux defendre le projet 

· Nous vous demandons, des lors,• de prevoir une teile. dlspo
sltlon et de creer ainsi une nouvelle dlvergence avec le Con-
seil des Etats. . 

Teuscher Franziska (G, BE): · Ich spreche Z!l Litera· d, 
Höchstsatz; und knOpfe bei. der von Herrn Baumberger er
wähnten Kindererziehung an: Herr- Baumberger, Sie haberl 
zwar·sehr engagiert gesprochen, und Ich gebe Ihnen l'Qcht, 
dass es bei der Erziehung.der Kinder wichtig Ist, engagiert 
und Oberzlilugend zu sprechen; von allen Rednern - das 
muss ich sagen - haben Sie das am besten gemacht Nur 
mich persönlich haben Sie nicht umgestimmt 

higkeit d~r Wirtsehaft ROcksicht genommen wird. Pamit öff
nen wir aber wieder TOr und Tor fOr Ausnahmebestimmun
gen und willkOrliche Entscheide. Denn wer wird entschei- ·. 
den, wie es um . die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 

,steht? . 
Auch wir GrOnen sind der Meinung, dass die Energiepreise 
nicht von hEWte auf morgen verdoppelt werden können, son
dern dass sie allmählich erhöht werden mOssen. Deshalb ist 
ja gerade die Energie-Umwelt~lnitiative so be$chend. Sie 
gibt ein .klares ökologisches Ziel und einen definierten Weg 
dazu vor •. Auch Herr Stucky hat anerkannt, dass die Energie-
Umwelt-lnitia.1;ive ein ökologisches Ziel verfolgt. · 
Herr Stucky, ich. habe mich ges1em in meinem Votum zur 
Energie-Umwelt-Initiative dazu geäussert, wie sich die GrO
nen eine Wirtsehaftspol111k vorstellen könnten und wie die 
Wirtschaftspolitik mit der Energie-Umwelt-Initiative ver
knüpft Ist. Sie können diesen Text vielleicht einmal in einer 
ruhigen Minute nachlesen und werden entdecken, dass 
auch wir GrOnen ganz interessante Ideen haben, wie die 

.. WettbeWerbsfähigl(eit der schweizerischen Wirtschaft geför
dert werden könnte und wie neue Arbeitsplätze zu sehaffen 
sind. 
Im Namen der grOnen Fraktion beantrage ich Ihnen, den An

. trag Gonseth zu unterstOtzen. Nicht von heute .auf morgen, 
aber in voraussehbaren, regelmässigeri Schritten soll die 
Energieabgabe erhöht werden. . · · 

Strahm Rudolf {S, BE},. Berichterstatter: 1. Ich möchte sa
·gen, was die Höchstgrenze - 2 Rappen pro Kilowattstunde -

. bedeutet, damit klar wird, was das .fOr das Portemonnaie 
heisst: Beim Benzin wQrde das etwa 18 Rappen pro Liter 
Benzin oder Diesel bedeuten, beim Heizöl extra.leicht - .fOr 
die Haushaftfeuerungen - käme das einer Verteuerung ab. 
heutigem Marktpreis von etwa 80 .Prozent gleich. 
2. Beim Geplänkel zwischen. Herrn Stucky und Frau Kuhn Ist 
von der Verwendung der Mittel gesprochen worden. Ich 
muss hier nochmals ganz klar festhalten: In Artikel 24octles 
Absatz 6 Buchstabe a der Bundesverfassung Ist gei:näss An
trag der Mehrheit der Kommission festgehalten, dass die Mit
tel aus dieser Abgabe «vollumfänglich zur Entlastung von ob- . 
tigatorlsehen Sozialversicherungsprämien verwendet» wer
den sollen. Das Geld wird also nicht fOr Solarzwecke verwen
det, Frau Kuhn, und auch nicht fOr nichtamortlslerbare 
Investitionen, Herr Stucky. 
Die Kommissionsmehrheit will prinziplell eine Obergrenze 
setzen. Sie wtll ein ftskalisches Sicherheitsventil; aber es gibt 
auch abStirnmungspolitische Gründe: Ohne Obergrenze 
kann der Interpretation Tor und Tor geöffnet werden. 
Ich muss Ihnen namens. der .Kommissionsmehrheit - contre 
coeur - empfehlen, diesem Maximalansatz zuzustimmen. 

· Die Ab$timmung In der Kommission war allerdings mit 11. zu 
11 Stimmen· und Stichentscheid des .Präsidenten knapp aus
g~gen. 

Ich finde es Immer noch völlig fragwQrdlg und höchst unver
nOnftlg, in der Grundnorm .einen Höchstsatz. festzulegen. 
Wird fOr die Energieabgabe ein Höchstsatz festgelegt, stut
zen wir der Lenkungsabgabe die AOgel. Eine Lenkungsab- · 
gebe darf nicl:it nach oben beschränkt sein, wenn es uns mit 
der ökologischen St!iuerreform, die diesen Namen auch ver- Leuenberger Morltz, Bundesrat Der Vorteil einer Höchstab-
dient, ernst ist Die ökologische Steuerreform will den Res- gabe besteht darin, · dass man bei der Volksabstimmung 
sourcenverbrauch einsehränken. Dazu ·muss ein Lenkungs- weiss, was· maximal eingefOhrt wird. Wenn es .danr, später 
ziel festgelegt werden. In der Grundnorm soß festgehalten einmal um die Ausführungsgesetzgebung .geht, wird das · 
werden, dass eine Abgabe erhoben wird und wie dies In den- dannzumallge Parlament nicht. noch einmal eine so lange 
Grundzügen zu erfolgen hat. Es Ist aber'völlig unmöglich, Diskussion Ober den dort elnzufOhrenden Maximalsatz fOh-
heute auf·Verlassungsstufe festzulegen, wie hoch diese Ab- ren. 
gebe .höchstens sein darf •. · . . Aber auf der anderen Seite ist es schon.so, dass ein Höchst-
Wenn wir ein Lenkungszlel festlegen, mOssen wir dies. auch satz der Lenkungswlrkung widerspricht · Eine Abgabe, die 
erreichen wollen; wir dOrfen nicht durch einen Höchstsatz r:Ockerstattet wird, sollte nicht begrenzt werden, well sie sonst 
den Spielraum einsehränkens Eio Höchstsatz von _2 Rappen systemwidrig. wOrde. Der Gestaltungsspielraum der. neuen 
mag im Moment hoch erscheinen. Längerfristig karin er aber Finanzordnung mit ökologischen Anreizen wOrde dann ein-
zu tief sein, um eine Lenkungswlrkung zu haben. Steuer- gesehränkt, und die Aexlbilität fOr allfällige Anpassungen 
sätze mOssen Im Gesetz und nicht auf Verlassungsstufe fest- ginge verloren - wobei ich 'sagen muss: Wenn Sie denno,.:h. 
gelegt werden, denn nur so kann genOgend Flexibilität ge- . eine Höchstgrenze einführen, wird das fOr uns nicht.Anlass 
währielstet werden. ~ls der Höchstsatz fOr die Lenkungsab- · sein - wie offen~r fOr.dle. grOne Fraktion -, zur Grundnorm 
gabe in der Grundnorm festgesqhrieben wird, wird die grOne ganz generell nein zu sageri. 
Fraktion die Grundnorm ablehnen. 
Im Namen ·der grOnen Fraktion möchte ich noch etwas zum 
Minderheitsantrag Rechsteiner Rudolf. sagen. Auch hier Wird' 
auf Verfassungsstufe verlangt, dass auf .die Wettbewerbsfä-
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Zweite, namentliche Eventualabstimmung 
Dewcieme vote preliminaire, nominatif 
(Ref.: 3075) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votent pour /a proposition de /a majorits: 
Antille, Aregger, Baader, Bangerter, Baumann Alexander, 
Baumberger, Back, Bezzola, Binder, Bircher, Blaser, Bonny, 
Borer, Bortoluzzl, Bosshard, Brunner Toni, Bührer, Cavadlni 
Adriano, Christen, Columberg, Comby, Debons, Dettling, 
Donati, Dreher, Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegl, Eggly, 
Ehrler, Engelberger, Epiney, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, 
Fischer-Häggllngen, FISCher-Seengen, Florio, Föhn, Freund, 
Frey Claude, Frey Walter, Frlderici, Gros Jean-Michel, Gros
senbacher, Guisan, Gusset, Hasler Ernst, Hegetschweiler, 
Heim, Hess Otto, Hess Peter, Hochreutener, · 1mhof, Kalber
matten, Keller Rudolf, Kofmel, Kühne, Kunz, Lachat, Lan
genberger, Lauper, Leu, Loeb, Maiire, .Milhlemann, Müller 
Erich, Oehrli, PhDipona, Raggenbass, Randegger, Ruck
stuhl, 5andoz Marcel, Schenk, Scherrer Jürg, Scheurer, 
Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, 
Simon, Speck, Steffen, Steinegger, Steiner, Theiler, Tschup
pert, Vetterli,Vogel, Waber, Welgelt, Weyeneth, Widrig, Wrt
tenwiler, Wyss (95) 

Für den Antrag der Minderheit stimmen: 
Votent pour 1a proposition de 1a minorits: 
Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Schoch, Banga, Baumann 
Ruedi, Baumann Stephanle, Beguelin, Berberat, Borel, Bühl
mann, Burgener, Carobbio, David, de Daniel, Dormann, 
Dünki, Eymann, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Jacque
line, Geiser, Genner, Goll, Gonseth, Grobet, Gross Andreas, 
Gross Jost, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner 
Ursula, Hämmerte, Herczog, HoUenstein, Hubmann, Jans, 
Jaquet, Jeanpritre, Jutzet, Keller Christine, Kuhn, Leemann, 
Leuenberger, Martl Werner, Maury Pasquier, Meier Hans, 
Milller-Hemmi, Ostermann, Rechsteiner Paul, Rechsteiner 
Rudolf, Rennwald, Roth, Ruf, Schaller, Schmid Odilo, Sema
deni, Spielmann, Stamm Judith, Strahm, Suter, Teuscher, 
Thanel, Tschäppät, Vallender, Vermot, Vollmer, von Allmen, 
von Feiten, Weber Agnes, Widmer, Wiederkehr, Zbinden, 
Zwygart . (75) 

Entschuldigt/abwesend sind- Sont excuseslabsents: 
Blocher, Cavalll, Chiffelle, Ducrot, Engler, Fritschi, Gadlent, 
Glezendanner, Gysln Hans Rudolf, Lötseher, Maspoli, Mau
rer, Meyer Theo, Meyer Therese, Moser, Nabholz, Pelli, Pi
doux, Pin~ Rattl, Ruffy, Rychen, Stamm Luzl, Steinemann, 
Stucky, Stump, Tschopp, Zapf!, Ziegler (29) 

Präsidium, stimmt nicht- Presidence, ne vote pas: 
Heberlein (1) 

Definitive Abstimmung- Vote definitlf 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Gonseth 

147Stlmmen 
10$timmen 

Prisldentln: Damit ist der Text des Gegenentwurfes berei
nigt. Die Minderheit Speck bzw. die Minderheit.II (Speck) 
beantragt, den ganzen Gegenentwurf zu streichen. Dieser 
Antrag betrifft neben Artikel 1a Absätze 1 und 2 auch 
Artikel 2. 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit I 
(Teuscher, Berberat, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Stump) 
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die 
Volksinitiative anzunehmen. • 

Minderheit II 
(Speck, Brunner Toni, Dettling, Fischer-Seengen, Heget
schweiler, Maurer, Scherrer Jürg, Stucky, Wyss) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.2 
Proposition de Ja commission 
Majorits 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 

Minoritel 
(Teuscher, Berberat, Herczog, Rechstelner Rudolf, Stump) 
L'Assemblee federa]e recommande au peuple et aux can· 
tons d'approuver !'initiative populaire. 

Minorite/1 
(Speck, Brunner Toni, Dettling, Fischer-Seengen, Heget• 
schweller, Maurer, Scherrer Jürg, Stucky, Wyss) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abstimmung- Vote 

Eventuell-A titre preliminalre 
Filr den Antrag der Minderheit II „ 
Filr den Antrag der Minderheit 1 

Definitiv- Definitivement 
Filr den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II 

Alt. 1aAbs. 1-Alt. 1a al. 1 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte sefon Ja proposition de Ja majorits 

Namentliche Ge_samtabstimmung 
Vote sur fensemble, nomlnatif 
(Ref.: 3079) 

95Stlmmen 
71 Stimmen 

110 Stimmen 
62Stlmmen 

Für Annahme des Entwurfes stimmen -Acceptent le proJet: 
Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Schoch, Antllle, Banga, Bau
mann Ruedi, Baumann Stephanie, Baumberger, Beguelin, 
Berberat, Bezzola, Blrcher, Borel, Bühlmann, Burgener, 
Carobbio, Christen, Columberg, Comby, David, de Dardel, 
Debons, Donatl, Dormann, Oünki, Oupraz, Durrer, Eber
hard, Ehrler, Epiney, Eymann, Fankhauser, Fasel, Fässler, 
Fehr Jacqueline, Geiser, Genner, Goll, Gooseth, Grobet, 
Gross Andreas, Gross Jost,. Grossenbacher, Günter, Gysin 
Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Helm, 
Herczog, Hass Peter, Hochreutener, Hollenstein, Hub
mann, Jans, Jaquet, Jeanpretre, Jutzet, Kalbermatten, Kel
ler Christine, Keller Rudolf, Kühne, Lachat, Langenberger, 
Lauper, Leemann, Leu, Leuenberger, Maitre, Martl Werner, 
Maury Pasquier, . MQller-Hemmi, Ostermann, Philipona, 
Raggenbass, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, Renn
wald, Roth, Ruckstuhl, Ruf, Sandoz Marcel, Schaller, 
Schmid Odllo, Semadeni, Simon, Spielmann, Stamm Judith, 
Steffen, Steinegger, Strahm, Stump, Suter, Teuscher, 
Thanei, Tschippät. Vallendar, Vermot, Vollmer, von Allmen, 
von Feiten, Weber Agnes, Widmer, Widrig, Wiederkehr, 
Zbinden, Zwygart (108) 

Dagegen stimmen - Rejettent /e projet: 
Aregger, Baader, Bangerter, Baumann Alexander, Binder, 
Blaser, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, 
Bührer, Cavadini Adriano, Dettling, Dreher, Egerszegi, Eggly, 
Engelberger, Fehr Hans, Fehr Usbeth, Fischer-Hägglingen, 
Fischer-Seengen, Florlo, Föhn, Freund, Frey Claude, Frey 
Walter, Friderici, Gros Jean-Michel, Gusset, Hasler Ernst, 
Hegetschweller, Hess Otto, lmhof, Kofmel, Kunz, Loeb, Müh· 
lemann, Müller Erich, Oehrli, Randegger, Schenk, Scharrer 
Jilrg, Scheurer, Schliler, Schmid Samuel, Schmied· Walter, 
Seiler Hanspeter, Speck, Stamm Luzi, Stelner, Stticky, Thei
ler, Tschuppert, Vetterli, Vogel, Waber, Weigelt, Weyeneth, 
WrttenWller, Wyss (61) 
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Der Stimme enthalten sich- S'abstlennent: 
Beck, Guisan, Kuhn, Meier Hans (4) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuseslabsents: 
Blocher, Cavalli; Chiffelle, Ducrot, Engler, Fritschi, Gadient, 
Glezendanner, Gysin Hans Rudolf, Lötseher, Maspoli, Mau
rer, Meyer Theo, Meyer lherEISe, Moser, Nabholz, Pelll, Pi
doux, Plni, Rattt, Ruffy, Rychen, Steinemann, Tschopp, 
Zapfl, Ziegler . , (26) 

PrlJ.sidium, stimmt nicht- Presidence, ne vote pas: 
Heberleln · . (1) 

B. BundesbeSchluss Ober die Volkslnltlatlve «fDr einen 
Solarrappen (Solar-Initiative)» , · · 
B. Arrti f6cleral. cone/!mant l'lnltlatlve populalre «pour 
l'lntroductlon d'un centlme solalre (Initiative solalre)» 

Ordnungsantrag Suter . . 
1. Die Abstimmung über die Solar-Initiative w(rd $USg~ 
bis beide Parlamentskammem den Gegenvorschlag («Uber-. 
gangsbestlmmung») . berelJ,'IIQt haben, •längstens bis zum 
20. März 2000. 
2. Die Gesal'ntabstlmmung über die parlamentarische Initia
tive aFörderabgabebeschluss» (99.401) ist vor der Abstim
mungse~pfehlung über die Solar-Initiative durchzuführen. 

Motion d'ordre Suter 
1. Le vote sur l'lnitlative solaire est sus~du jusqu'a ce que 
les de!J)( Chambres aient termlne l'examen d1,1 contre-projet 
(adisposltlons transitoires»), mals au plus tard jusqu'au 
20 mars 2000. · 
2. Le vote sur l'ensemble sur l'inltlative parlernentaire «Arl"Me 
sur une taxe .d'encouragement en matlere energetique» 
(99.401) dolt fltre effectue avant que le Conseil se prononce 
sur une recommandatlon de vote pour l'inltlative solaire. 

Präsidentin: Der· Ordnungsantrag Suter Ist zunickgezogen 
worden. 

Detailberatung- Examen de detai,I 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der KommlS$1on 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerat8!3 

Tftre et pniambule, art. 1 , 
Proposition ,de 1a commission 
Adherer a 1a declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Präsidentin: Wir bereinigen nun den Gegenentwurf. 

Art. 1 a Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit . 
(Maurer, Brunner Tonl, Dettling, Fischer--Seengen, 

eiler, Sche~r JOrg, Stucky) 
He-

en 

Art.1a aL 1 
Proposition de /s commission 
Majorite 
Adherer a 1a decisfon du Conseil des Etats 
Minorite 
(Maurer, Brunner Tonl, Dettling, Fischer-Seengen,, He-. 
getschweiler, Scharrer JOrg, Stucky) · 
Blffer ·· · 

Verschoben - ReffllOyt§ 

Amtlk:hes BuDelln der BundesvelSamm!u 

Art.1a A ... 2 
Antrag der Kommission 
Einleitung 

Energieabgaben 

Zustimmung zum Beschluss des Ständ~rates 

Art. 24 Abs. 1 
Mehrheit 
.••• 0,6 Rappen pro Kilowattstunde. 
Minderheit I ' 
(Baumberger, Brunner Toni; Dettllng, Ehrler, Fischer-seen
gen, Hegetschweller, Maurer, Philipona, Stucky, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates · 
Minderheit II 
(Ruckstuhj) 
•... 0.4 Rappen pro Kilowattstunde. 

Art- 24 Abs. 2 

a ••••• Flächen, der geothermischen Efiergie und .... 

Art. 24 Abs. 3 

bbls. Flr'lanzhltfen nach Absatz 2 Buchstaben a und b können 
auch im Ausland ausgerichtet werden für die ErfOllung von 
schweizerischen Verpflichtungen zur Reduktion von Treib
. hausgasen. 

Art. 24 Abs. 4 
Bei Unternehmungen, die in hohem ; ••. 

Art. 24 Abs. 5 
Mehrheit 
Die Befugnis zur l:rhebung der Förderabgabe endet zwanzig 
Jahre nach lnkrafttl'.eten der Ausf!:lhrungsgese1zgebung: 
Minc/erheit · , · 
(Hegetschweiler, Baumberger, Brunner Tonl, Oettling, Ehrler, 
PhJllpona. Stucky, Wyss) . . · 
Zustimmung zum Beschlt.!88 des Ständerates 

Art. 24 Abs. 6 
Mehrheit 
Wird gestützt auf Artikel 24octies Absatz 6 der ••.. 900 Millio
nen Franken •••• 
Minderheit/ 
(Baumberger, Brunner Tonl, Dettllng, Ehrler, Fischer-Seen
gen, Hegetsehweiler, Maurer, PhJlipona, Stucky,Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, aber: 
Wird gestützt auf Artikel 24octies Absatz 6 der .... 
Minderheit II 
(Ruckst9hl) . . . 
. Wird gestützt auf Artikel 24octies Absatz 6 der •••• 600 MllHo-
. nen Franken .... . 

Art. 24 Abs. 7 
Streichen 

· Antrag Vallender 
Art. 24 Abs. 3 

a· F0r Massnahmen gemäss Absatz 2 Buchstaben a und c 
wird je ein Viertel, filr Massnahmen nach Buchstabe b die 
Hälfte des Ertrages eingesetzt. 

Antrag Suter 
Art. 24 Abs. 5 . . 
, •.• der Ausfllhruhgsgesetzgebung. Die Energieabgabe er• 
llscht, sofem die Landesversorgung mindestens z.u50 Pro
zent durch einheimische erneuerbare Energieträger sicher
gestellt ist und der Nutzenergieanteil 'die Energieverluste· 
übersteigt. • 
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Art.1a al. 2 
Proposition de la commission 
lntroduction 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Art.24al. 1 
Majorite 
...• 0,6 centime par kilowattheure. 
Minorite, 
(Baumberger, Brunner Toni, Oettling, Ehrler, Fischer-Seen
gen, Hegetschweiler, Maurer, Phillpona, Stucky, Wyss) 
Adherer a la decision du Consen des Etats 
Minorite II 
(Ruckstuhl) 
•••. 0,4 centime par kilowattheure. 

Art.24al.2 

a ..... sur les zones construites, la geothermie et l'energie .... 

Art. 24al. 3 

bbis. Des aides financieres, selon ralinea 2 lettres a et b, 
peuvent aussi Atre versees a retranger en vue de satisfaire 
aux engagements federaux pour la reduction de gaz a effet 
deserre. 

Art. 24al. 4 
La lol prevoit des reglementations partlculieres et des excep
tlons pour les entreprises obligees de faire appel a de gran
des quantltes d'energie non renouvelables. 

Art.24al. 5 
Majorite 
La competence de prelever une taxe de soutien est limitl§e a 
vlngt ans des l'entree e~ vlgueur de rarrAte federal. 
Minorite 
(Hegetschweller, Baumberger, BrunnerTonl, Dettling, Ehrler, 
Phßipona, Stucky, Wyss) . 
Adherer a la decision du ConseH des Etats -

Art.24al. 6 
' Ma;orite 

•••• selon l'article 24octies allnea 6 •••. 900 millions de francs 

Minorite 1 
(Baumberger, Brunner Tonl, Oettling, Ehrler, FISCher-Seen
gen, Hegetschweiler, Maurer, Philipona, Stucky, Wyss) 
Adherer a Ja decislon du Conseil des Etats, mais: 
•••. selon l'article 24octies alinea 6 •••• 
Minorite/1 
(Ruckstuhl) 
...• seJon l'article 24octies alinea 6 ••.. 600 millions de francs 

Art.24al. 7 
Biffer 

Proposition Vallender 
Art. 24al. 3 

a. Un quart du produit est affectl§ aux besolns de chacune 
des lettres a etc de l'allnea 2, la moitie du produit est affectee 
aux besoins de la lettre b de l'allnea 2. 

Proposition Suter 
Art.24al.5 
.... de l'arrAte federaJ. La redevance ecologique sur renergie · 
expire pour autant que rapprovisionnement du pays en ener
gie renouvelable locale est assure au moins a 50 pour cent 
et pour autant qu11 le pourcentage d'energi~ utillsable est su
perieur aux pertes d'energie. 

Einleitung- lntroduction 
Angenommen -Adopte 

Art. 24 Abs. 1 - Art. 24 al .. 1 

Baumberger Peter (C, ZH): Sowohl die Solar-Initiative als 
auch der Gegenvorschlag gemäss Kommissionsmehrheit 
sind stark am seinerzeltigen Energieabgabebeschluss. des 
Nationalrates orientiert, auf den wir nicht mehr eintreten wol
len. Sie sind, mit anderen Worten, eine Subventionsmaschi-
nerie. . 
Die Kommissionsmehrheit orientiert sich, mit der vorgeschla
genen Abgabe von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde, le1ztlich 
einfach daran, wie man Mehrheiten finden kann, um mög
lichst viele Mittel für eine derartige Zwecksteuer hereinzuho
len. Richtig wäre, wenn schon, sich daran zu orientieren, für 
welche Mittel wo sinnvollerweise Bedarf besteht. 

· Meines Erachtens und nach Meinung der Minderheit I ist es 
nicht notwendig, Subventionen für Dinge einzuholen, bei de
nen es um blosse · Mitnahmeeffekte geht Ich erinnere bei
spielsweise an Gebäudesanierungen, die auch ohne Sub
ventionen laufend vorgenommen werden. Wir müssen auch 
vermeiden, Installationen und Techniken zu subventionieren, 
die lediglich einen heute noch ungenügenden Stand der 
Technik festschreiben. Das gilt beispielsweise für verschie
dene Ausprägungen, auch der Solarenergie. Das Vorhaben 
geht fälschlicherweise von Input-Oberlegungen aus, statt 
dass man sich überlegt, wie der Output sinnvoll organisiert 
und verwendet werden kann. 
Der Bundesrat sieht in seiner Botschaft für echte Anschubin
vestitionen für erneuerbare Energien und für eine gewisse 
Hilfe für die Wasserkraft einen Bedarf von rund 300 Millionen 
Franken im Jahr. Das entspricht ungefähr dem vorliegenden 
Ständeratsbeschluss mit einer Abgabe von 0,2 Rappen pro 
Kilowattstunde, und das für eine sehr breitgefächerte Emp
fängerschaft 
Nach Meinung der Minderheit 1, die sich dem Ständerat an
schliesst, muss der Abgabesatz zwingend für reaJislerbare 
Projekte von ausreichender QuaJität und mit einem vemünftl.. 
gen Kosten-Nutzen-Verhältnis reserviert bleiben. Wir sind, 
Sie wissen es alle, in unserem Parlament daran, den beste
henden Subventionsdschungel zu lichten. Wenn das so ist, 
dürfen wir doch nicht hier einen neuen Dschungl:ll schaffen! 
Das gilt übrigens auch für das Thema, das wir nachher noch 
behandeln, nämlich für die Befristung solcher Subventionen. 
Das Bundesamt für Energie hat kürzlich in einem Workshop 
zum Förderprogramm Energie Oberlegungen angestellt für 
den Fall der Annahme solcher Energieabgaben in der Volks
abstimmung. 
Abgesehen davon, dass sich bereits heute verschiedene 
Energieagenturen konstituieren, um sich an diesen neuen 
Fleischtöpfen zu laben - in Klammem möchte ich dazu be
merken: Die Energieagentur der Wirtschaft, die in Gründung 
ist, gehört nicht dazu; sie lehnt diese Subventionen.ab-, be
ginnt nun der Verteilkampf nicht nur von selten der einzelnen 
Empfängern her, sondern auch regional. Nicht nur sollen also 
die Mittel,. die da kommen, segmentiert, sondern sie sollen 
auch noch regional ausgeglichen verteilt werden. Sie erse
hen ·daraus, dass von einer zielgerichteten Förderung von 
Projekten, die d.as wirklich verdienen, keine Rede.mehr sein 
kann. Beschränken wir uns daher - wenn wir schon Subven
tionen sprechen wollen im Sinne dieser Übergangsbestim
mung - auf Flrojekte, die sinnvoll scheinen! 
Damit aber auch diese Mittel aufgrund der 0,2 Rappen - auch 
gemäss Minderheit I zu Artikel 4 des FAB - noch zusätzlich 

· gestreckt werden können, haben Sie nachher Gelegenheit, 
den Subventionsansätzen der Minderheit zu Artikel 9 des 
FAB - und im übrigen auch meinem Einzelantrag, der sagt, 
Subventionen seien dann zurückzubezahlen, wenn.kommer
zielle Gewinne erzielt werden - zuzustimmen. Wenn Sie 
diese Ansätze ebenfalls vernünftig wählen, so reichen die 
0,2 Rappen bei weitem für das, was sinnvoll getan werden 
kann. 
Dass der Mehrheitsantrag mit 0,6 Rappen im übrigen aus der 
Sicht der Minderheit I nicht in Frage kommen kann, ergibt 
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sich sodann schon allein aus der schlichten Überlegung, 
dass der Gegenentwurf mit 0,6 Rappen wesentlich weiter , 
geht als die Solar-Initiative selbst - sie verlangt nämlich zwi
schen o, 1 und 0,5 Rappen-; das .kann ja nicht der Sinn eines 
Gegenentwurfes sein. Wer fQr unsere Wirtschaft und gleich
zeitig fQr unsere Umwelt mit sinnvollen Projekten Verant
.wortung Obemehmen will, der muss der Minderheit 1, die 
0,2 Rappen will, 1;1nd damit dem Ständerat zustimmen. 

Ruckstuhl Hans (C, SG): Steuern und Abgaben mussen 
grundsätzlich sozlatvertrilglich, aber auch umweltvertrilglich 
sein. Während die Sozialverträglichkeit bei jeder Vorlage 
mehr oder weniger umfassend diskutiert und abgewogen 
wird;. steckt die. Diskussion um die Umweltverträglichkeit 
noch in den Kinderschuhen. Diese Tatsache zwingt uns, 
auch bei dieser Vorlage in relativ kleinen und wohlOberlegten 
Schritten vorzugehen. Nur damit haben Wir die Chance, den 
Zielen im Bereich Energiesparen und der Verlagerung auf er-· , 
neuerbare Energieträger näherzukommen 
Mit einigen Sprechern, die sich in der Eintretensdebatte ge
äussert haben, bin ich der Meinung, dass Sparen an und fQr 
sich effizienter Ist als die Verlagerung auf die emeuerbaren 
Energieträger. Beides bringt aber die Entlastung der Umwelt 
Ich bin der Mehrheit des Rates dankbar, dass sie bei Art!-· 
kel 24octies Absatz 6 der Energie-Umwelt-Initiative fQr die 
Fassung der Kommissionsmehrheit gestimmt hat und damit 
der groben Fehlinformation, wie sie vor allem von Professor 
Binswanger verbreitetwlrd, nicht gefolgt ist Damit haben wir 
auch für,diese Vorlage eine vemOnftige Gruodlage geschaf-
fen. · 
Die.Höhe des Abgabesatzes Ist ein politischer Entscheid, der 
sich zwischen Wirksamkeit und politischer Machbarkeit ein
zupendeln· hat Während sich bei der Abgabe von 0,2 Rap
pen pro Kilowattstunde kaum der Verwaltungsaufwand recht
fertigen wurde, scheint mir aus heutiger Sicht eine Abgabe 
von 0,6 Rappen politisch kaum realisierbar. Mit meinem An
trag, der Obrigens von der Mehrheit der GlfP mitgetragen 
wird, scheint mir ein vemOnftiger W8f,1 gefunden zu sein, 
der - wenn nicht heute schon - spätestens nac;h einem lang
wierigen Differenzbereinigungsverfahren mit dem Ständerat 
.ohnehin obsiegen wird. ·, • · 
Ich beantrage Ihnen Zustimmung zum Antrag der Minderheit 
II, wie Sie Ihn auf Seite 7 der Fahne·fioden. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr 
La seance est levee a 12 h 45 
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Sammeltitel - Titre collectif 

Energieabgaben 
Taxes sur l'energle 

97.028 

Energie-Umwelt-Initiative. 
Solar-Initiative 
Initiative energie et envlronnement. 
Initiative solalre 

Fortsetzung- Suite 
Siehe Seite 859 lllervar-Volr page 859 cklevant 

B. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für einen Solar
rappen (Solar-Initiative}» (Fortsetzung} 
B. Arräte federal concemant /'initiative populaire «pour fintro
duction d'un centime solaire (Initiative solsire}» (suite} 

Präsidentin: Wir sind daran, den Text des Gegenentwurfes 
(Art. 1 a Abs. 2 des Entwurfes B) unter dem Vorbehalt der Ab
stimmung Ober den Antrag der Minderheit Maurer zu bereini-
gen. · 

Art. 24 Abs. 1 (Fortsetzung} -Art. 24 al. 1 (suite} 

Kuhn Katrin (G, AG): Die grOne Fraktion unterst:Otzt den An
trag für eine zweckgebundene Förderabgabe von 0,6 Rap
pen pn;> Kilowattstunde, um den Fonds bereitzustellen. 
Wenn Sie diesen Antrag mit der Solar-Initiative vergleichen -
immerhin handelt es sich um den Gegenvorschlag zur Solar
Initiative -, sehen Sie, dass dort eine Abgabe von 0,5 Rap
pen pro Kilowattstunde gefordert wird - grösstenteils zur För
derung der Solarenergie. Gemäss Förderabgabebeschluss 
sollen aus diesem Fonds, der mit maximal 0,6 Rappen pro Ki
lowattstunde gespiesen wird, nicht nur sämtliche ern8!,Jerba
ren Energien und Energiespartechnologien gefördert, son
dern auch die Sanierung der Wasserkraftwerke, die NAI-Ab· 
geltungen und die „Joint implementations», alS9 die Investi
tionen im Ausland zur Reduktion des Treibhauseffektes, 
unterst:Otzt werden. 
Das ist eine enorme Zunahme der Aufgaben, und deshab 
scheint uns die Abgabenhöhe von 0,6 Rappen pro KilQwatt
stunde absolut nötig. Wir werden froh sein mOssen, wenn auf 
diese Weise wenigstens noch ein paar Sonnenstrahlen der 
Solar-Initiative in den Gegenvorschlag hinübergerettet wer
den köMen. 
Eine zweite Bemerkung noch: Bei den erneuerbaren Ener
gien, aber auch bei den Energiespartechnologien handelt es 
sich eindeutig um Anschubfinanzierungen, um Anschubför• 

derungen. Mit diesen Technologien ist es gleich wie in der 
Physik und in der Wirtschaft: Wenn Sie etwas neu anschie
ben mOssen, dann braucht das am Anfang ein bi~en mehr , 
als den Schub mit dem kleinen Finger. Da braucht es am An
fang einen recht intensiven Schub, damit überhaupt etwas,in. 
Bewegung kommt. In der Wirtschaft ist es genau dasselbe. 
Wenn Sie ein neues Geschäft, ein neues Produkt aufbauen, 
haben Sie am Anfang massive lnvestltionen, und mit der Zeit 
bewegt es sich dann leichter. 
Sie können erneuerbare Energien und Energiespartechnolo
gien nicht emsthaftfördem-was das Wort.«Förderabgabe" 
ja beinhaltet-, wenn Sie mit dem kleinen Finger anschieben, 
d. h., mit einer winzigen Abgabe Geld sammeln. Sie müssen 
am Anfang wirklich kräftig anschieben. Deshalb ist diese För
derabgabe auch zeitlich begrenzt. 
Helfen Sie mit, am Anfang wirklich kräftig anzuschieben, und 
unterstützen Sie den Antrag der Kommissionsmehrheit auf 
eine Abgabe von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde. 

Donatl Franco (C, Tl): Im Namen der CVP-Fraktion b1tte Ich 
Sie, bei der Förderabgabe Ihre Zustimmung dem Satz von 
0,4 Rappen pro KDowattstunde zu geben, wie es die Minder
heit II (Ruckstuhl) beantragt. 
Wie ich heute morgen gesagt habe, müssen wir vier 
Aspekte in Betracht ziehen, um auf dem Gebiet der Energie 
eine sinnvolle Politik zu entfalten: den technischen, den 
wirtschaftlichen, den sozialen und last, but not least den 
ökologischen. In unserer Bevölkerung ist der Sinn für ein 
nachhaltiges Wachstum immer stärker vorhanden. Auf der 
einen Seite wollen wir Sicherheit und Wohlergehen für alle, 
auf der anderen Seite müssen wir die Ressourcen rationel
ler einsetzen und der Natur einen grossen Respekt entge:
genbringen. 
In der CVP-Fraktion· haben wir lange. über diese Aspekte dis
kutiert Wir wollen die erneuerbaren Energien fördern; wir ha
ben aber auch über die Produktionskosten, die durch eine 
solche Förderabgabe verursacht werden, diskutiert. Einige 
Damen und Herren - vorwiegend aus den Bergkantonen -
wollen einen Satz von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde erhe
ben; andere- wie Herr Baumberger -wollen 0,2 Rappen pro 
Kilowattstunde erheben. 
Die Mehrheit der CVP-Fraktion hat sich dafür entschieden, 
den Minderheitsantrag II zu untenrtützen. Das heisst, dass 
wir Ihnen beliebt machen möchten, die Förderabgabe auf 
0,4 Rappen pro Kilowattstunde festzusetzen. 

Semadenl Silva (S, GA): Die SP-Fraktion beantragt mit der 
Kommissionsmehrheit Festhalten an unseren früheren Be
schlOssen. 
Zweimal hat der Nationalrat schon für 0,6 Rappen pro Kilo
wattstunde gestimmt Mit der Abgabe auf nichterneuerbaren 
Energien wollen wir eine doppelte Wirkung erzielen. Einer
seits soß die Verteuerung der nichtemeuerbaren Energien 
eine Lenkungswirkung entfalten. Anderseits sollen die Er
träge der Abgabe beschäftlgungswlrksame Investitionen zur 
Förderung der erneuerbaren Energien, zur Steigerung der 
Energieeffizienz und zur Sanierung von Wasserkraftwerken 
ermöglichen. Die Energieabgabe sorgt so für einigermassen . 
gleich lange Spiesse bei den erneuerbaren und nichterneu
erbaren Energieträgern. Die enorm hohen externen Kosten 
der nichterneuerbaren Energieträger - man spricht von jähr
lich 11 bis 16 Milliarden Franken - werden heute auf die All
gemeinheit abgewälzt. 
Die direkte Lenkungswirkung ist bei 0,6 Rappen pro Kilowatt
stunde bescheiden, und erst recht bei 0,4 oder sogar 0,2 
Rappen. Dies, weil die fossilen Energieträger zu billig sind. 
Gemessen an der Kaufkraft sind die Energiepreise in den 
letzten dreisslg Jahren real gesunken. Im internationalen 
Vergleich liegen In der Schweiz insbesondere die Treibstoff• 
und die Heizölpreise deutlich unter dem Niveau der Preise in 
unseren Nachbarländern. 
Beim elektrischen Strom ist die Verteuerung auch bei 
0,6 Rappen pro Kilowattstunde minimal, weil nur die nichter
neuerbaren Energien belastet werden. Das macht also für 
40 Prozent Atomstrom 0,22 Rappen pro Kilowattstunde. 
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Zu den Schweizer Strompreisen für die Industrie muss Ich 
noch festhalten: Sie werden immer wieder"'." auch in diesem 
Rat - als zu hoch bezeichnet Dabei wird Obersehen,. dass 
gerade die Industrie von Sondertarifen und Rabatten profi
tiert. Ein brauchbarer europäischer Vergleich ergibt sich aus 

, der länderObergreifenden Zusammenfassung der Elektrizi• 
tätspreise für die Industrie des statistischen Amtes. der- EU. 
Dort rangiert die Schweiz an fünfter Stelle- mit billigerem In• 
dustriestrom als Deutschland, Osterreich, Belgien und lta, 
llen. · 
Eine leichte Verteuerung. um die hier geplante von 0,6 Rap• 
pen pro Kilowattstunde, die für den Industriestrom 0,2 Rap-. 
pen pro Kilowattstunde ausmachen wird, Ist sicher vertretbar. 
Solche Preiserhöhungen haben die Elektrizitätswerke in frü· 
heren,Jahren immer wieder durchgesetzt. ohne dass jemand 
irgend etwas·gesagt hätte. 
Bei 0,6 Rappen pro Kilowattstunde sind die Preissignale be
scheiden. Darum sollen mit dieser Förderabgabe wenigstens 
genQgend Mittel bereitgestellt werden. Mit 0,6 Rappen pro Ki
lowattstunde sind es 900 Millionen Franken. Damit kann die 
gewünschte Entwicklung in Gang gesetzt werden. Allein für. 
die Erneuerung der Wasserkraftwe~. die ja Im llberalisier- . 
ten Strommarkt In Frage gestellt ist. hat eine im Auftrag der 
Regierungskonferenz der. Gebirgskantone erarbeitete Studie 
einen jährlichen Finanzbedarl von rund 500 Millionen F~~ 
ken errechnet 
Bel einer Abgabe von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde stehen 
für die Erhaltung und Erneuerung d.er Wasserkraft nicht mehr 
als 200 bis 400 Mllllonen Franken jährlich zur Verfügung. Mit ' 
diesem Geld sollen in Ausnahmefällen auch rOckzahlungs
pflichtige Darlehen an notleidende Wasserkraftwerke ge
währt werden. Bei einer tieferen Abgabenhöhe wäre das Sa
nierungsproblem im liberalisierten Strommarkt ungelöst. FQr 
die Geblrgskentone Ist eine· ausreichende Abgabe von. 0,6 
Rappen pro Kilowattstunde gewisserrnassen der Eintritts-

. preis In den llberallslerten Strommarkt. · · 
Auch hinsichtlich der Förderung der erneuerbaren.Energien 
und der rationellen Energienutzung sollteJi endUch entschei- · 
dende Fortschritte erzielt werden. Nur eine intensive und 
kontlnulerUche Förderung wird echte Fortschritte und eine 
Verbesserung der Situation der Umwelt bringen'. 
Ich möchte noch betonen, dass bei 0,6 Rappen pro Kilowatt
stunde auch die ausgelösten Investitionen und die nach
weislich ~itlven Auswirkungen auf d.ie · Beschäftigung. hö
her sein werden. Die Abgabe wird die nachhaltigen Techno
logien und die Produkteinnovation .fördern und letztlich zur 
Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Wirtschaft 
beitragen. . .· . . 
ich bitte Sie also, bei unserem Beschluss zu bleiben und mit 
der · Kommissionsmehrheit ein drittes Mal für eine Abgabe 
von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde zu stimmen. Damit stel
len wir der populären Solar-Initiative einen glaubwürdigen 
Gegenentwurf gegenQber. 

Dettllng Toni (R. SZ):. Ich möchte Ihnen hier gsnz kurz die 
Haltung und Stellungnahme der FDP-Fraktion zur Höhe der 
Abgabesätze darlegen. Ich will es vorwegnehmen: Die FDP
Fraktion wird sich vehement für 0,2 Rappen einsetzen, wenn 
es denn Oberhaupt eine Abgabe sein soll.Warum? Es sind Im 
wesentlichen drei GrOnde, welche die FDP-Fraktion zu die
ser Haltung bewOgen haben: 
1. Es handelt sich hier um eine neue Steuer, nämllch um eine 
Steuer zur SUbventlonierung.verschleder,er Förderungst,e;. 
reiche im Energiesektor. Bei Steuern sind wir von der FDP
Fraktion aber bekanntlich sehr zurOckhaltend, um nicht zu 
sagen ablehnend. Sie kennen unsere Bestrebungen für eine 
neue Steuerstopp-Initiative. Diese neue Abgabe passt des
halb sehr schlecht in unser Konzept. Im Obrigen möchte Ich 
darauf hinweisen, dass diEi$e Abgabe natOrlich auch· nicht 
harmlos ist, zumal sie beispielsweise beim Heizöl Immerhin 
eine Verteuerung um Ober 20 Prozent auslOsen wird. 
2. Wir heben bereits eingehend dargelegt, dass wir nicht an 
den Förderungseffekt glauben - auf jeden Fall nicht an den 
prognostizierten Umfang des Förderungseffektes, wie er hier 
dargelegt,worden Ist Ein beachtlicher Teil der Abgabe wird ja 
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fOr die nichtamortlsierbaren Investitionen (NAI) gebraucht 
Damit wird aber Oberhaupt keine Förd19rungswirkung erzielt. 
Wir sagen deshalb nein zu den NAI-Subventlonen. 
3. Es handelt sich nicht um ein dringend notwendiges Steuer
und Subventionsprojekt, Man kann höchstens sagen, dass 
es vielleicht wllnschenswert Ist Es ist aber nicht eindeutig 
dringend notwendig. Aufgrund unserer .Situation Im Fln·anz. 
und Steuerbereich l"{!Ossen wir endlich die entsprechenden 
Prioritäten setzen und dOrfen nicht Wünschbares mit Not-
wendigem verwechseln. 
Aus diesen drei Gründen ersuche ich Sie namens einer gros
sen Mehrheit der FDP~Fraldioh, auf 0,2 Rappen einzu
schwenken, sofern Sie nicht mit der Mehrheit der FDP-Frak• 
tion für Nichteintreten stimmen. · · · 

Speck Christian (:t/, AG): Ich möchte ihnen in drei kurzen 
Überlegungen die Haltung der SVP~Fraktion zur Höhe der 
Abgaben darlegen: 
1. Wir haben In der Eintretensdebatte bereits betont. dass wir 
der Überzeugung sind, dass diese Abgaben zur Verteuerung 
des Produktlonsfal$)rs Energie fOhren, dass sie die Wettbe
werbsfähigkeit der Wirtschaft beeinträchtigen und dass auch 
die privaten Haushalte neu belastet werden .. Deshalb auch 
unsere Anträge, auf die Vorlagen gar nicht einzutreten, son~ 

· dem eine Nullvariante zu beschliessen. 
2. Die neuen Abgaben - man kann es d.rehen und wenden, 
wie man will - sind eine .neue Steuer, uriabhähgig von ihrer 
Höhe. Sie sind eine Steuer ohne Lenkungswirkung; das mQs
sen auch die Befürwortar zugeben. Es ist nach unserer Über
zeugung auch kein Argument, dass man der Solar-Initiative · 
etwas gegenOberstellen muss, weil sie sonst eventuell von · 
Volk und Ständen angenommen werden. könnte. Wir mOssen 
den Mut haben - wie ihn der Bundesrat ursprOnglich hatte-, 
diese Solar-Initiative ohne Gegenentwurf zur Abstimmung zu 
unterbreiten: 
3. Wir unterstiltzen In der Eventualabstimmung den Kompro
miss .des Ständerates mit einer Förderabgabe von 0,2 Rap
pen •als das kleinere Übel. In der Debatte des Ständerates 
wurde mehrfach betont. dass ein höherer Satz nicht toleriert 
werde. Die Stunde der Wahrheit wird dann In dW' Differenz
bereinigung Im Ständerat )(ommen. Ich glaube aui:h, dass die 
Höhe der Abgabe d!e Front der neuen SubventionsbezQger 
wesentlich beeinflussen wird. ·· 
Aus ·der Überzeugung,. dass die Festlegung der Abgaben
höhe der Kernpunkt der Vorlagen ist. über die wir zu befinden, 
haben, hat unsere Fraktion !i)ine Abstimmung unter Namens-
aufruf verlangt. . . 
Ich bitte Sie, der Minderheit 1 (Beumberger) zuzustimmen. 

Wled ... hr Roland (U, ZH): Herr DeWing; mir sind vorhin 
fast die Tränen gel«>mmen, als Sie sagten:· keine neuen 
Steuern, Haushaltgelder einsparen. Wenn die 0,6 Rappen fOr. 
die Hauseigentümer wären, wären Sie dafür. 
Ich will mich ganz kurz fassen: Die LdU/EVP-Fraktlon unter-
~ den Anb'ag der Mehrheit, also 0,6 Rappen.. ' 
Herr Bundesrat• Leuenberger, Sie heben heute morgen 
schon durchschimmern lassen, dass sich die-Wirtschaft mit 
einem Ansatz zwischen 0,2 und 0,4 Rappen :Zufriedengeben 
k(innte, vielleicht eher mit einem Ansatz gegen 0,4 Rappen. 
Ich .stelle Ihnen . nur. eine Frage: Welche Wirtschaft .meinen 
Sie? Es Ist ja !19rade der $inn dieser 0,6 Rappen, einen 
neuen Bereich der Wlrtechaft mit grossen Zukunftsmöglich
keiten ,zu unterstützen. 

Strahm Rudolf (S, BE), Berichterstatter: Wir haben uns die 
Aufgabe geteilt;. Ich spreche zu zwei Einwänden. Da ist die 
Frage'der Verwendung der Mittel. Es wird sich beim Antrag 
der Kommissionsmehrheit von 0,6 Rappen pro Kilowatt
stunde netto um etwa 900 Millionen Franken Ertrag pro Jahr 
handeln. Es können auch nur SSO Millionen Franken sein, 
weil wir doch erhöhte ROckerstattungen für die energleinten;. 
siven Betriebe vorsehen. Der Tenor der Einwände gegen 
diese Abgabe war, es handle sich um Streusubventionen, um 
neue Verteilmechanlsmen, um die Politik der hohlen Hand 
usw. Ich möchte dazu zwei Dinge sagen: · 
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Zu den NAI-Abgeltungen: Die Kommission hat sich - ich 
habe das schon bei der Einleitung gesagt und möchte das 
einfach nochmals zum Fenster hinaus sagen - sehr intensiv 
mit der Abgeltung der nichtamortisierbaren Investitionen be
fasst Sie kommt nicht mehr, wie letztes Jahr, mit einem ge
nerellen NAI-Abgeltungsmodeß in dem Sinne, dass die Was
serkraftwerke oder die Kantone einfach die hohle Hand ma
chen können. Das Medell der Kommission Ist restriktiv. 
Vier Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man für nicht
amortisierbare Investitionen Geld abholen kann: 
1. Es sind nur Darlehen; sie sind rückzahlbar. 
2. Sie sind befristet. 
3. Nur in Ausnahmefällen, wenn sie betriebswirtschaftlich ge
rechtfertigt sind, können diese Mittel bezogen werden. 
4. Der Bezug erfolgt nur gegen volle Sicherheiten, z.B. die 
Verpfändung des Werks. 
Deswegen müssten Sie jetzt das Argument, das sei einfach 
die hohle Hand der Vertreter der Gebirgskantone, relatlvie
r~n:. Ich möchte nochmals daran erinnern - Herr Epiney wird 
dazu noch mehr sagen -, dass die Strommarktliberalisierung 
auch schmerzhafte Verzerrungen und Veränderungen bringt. 
Ich möchte zweitens etwas, zum Argument der Verwendung 
der übrigen Gelder nach den Förderbereichen gernäss den 
Buchstaben a und b und zu den Streusubventionen sagen. 
Es wurde. gesagt, man wisse nicht, wofür das Geld dann ein
gesetzt werc;le. Ich möchte dazu drei Punkte erwlhnen: 
1. Wir haben ein Jahrzehnt Erfahrung mit dem Aktionspro
gramm «Energie 2000». Der Bund und die Kantone wissen, 
wie die WirtsQhaft reagiert, wo es nQtzlich und sinnvoll Ist, wo 
es Energiespareffekte gibt und wo nicht. Es gibt auch Förder
beiträge - das Ist nicht bestritten - mit Mitnahmeeffekten. 
Abe( auch damit haben wir zehn Jahre Erfahrung. 
2. Das Parlament hat Im April 1997 Im Rahmen.des zweiten 
Beschäftigungsprogrammes 64 MIiiionen Franken für Ener
gieförderungsmassnahmen und. Energieeffizienz eingesetzt, 
und wir wissen aufgrund dieses Miniprogramms, wieviel es 
auslöst und wie die Wirtschaft und die Haushalte auf diese 
Anreize reagieren. Dazu liegt auch ein Bericht des Bundes
rates vor. Ich will nicht ins Detail gehen, aber wir haben die
sen zur Kenntnis genommen. 
3. Es wurde gesagt, es fehlten konkrete Konzepte. Es sind In 
der Zwischenzeit von der Privatwirtschaft bereits drei Agen
turen gegründet worden, sogenannte Energieagenturen, die 
bereit sind, solche Mittel in einer bestimmten Richtung, in ei
nem bestimmten Förder- oder Effizienzbereich.der Energie
politik, einzusetzen. 
Die. zuletzt gegründete Energieagentur wurde übrigens vom 
Vorort initfierl Der Vorort hat, obschon er gegen das ganze 
Abgabeprojekt war, auch eine solche Energieagentur vorge
sehen, welche die Mittel - das haben wir in der Kommission 
von einem Mitglied der Agentur gehört- zu Recht im Bereich 
Energieeffizienz und Prozessenergie einsetzt. Ich glaube, 
dass wir wissen, welche Effekte zu erwarten sind. 
zusammenfassend:. Wir haben einen Arbeitsplatzeffekt, wir 
.haben einen Investitionseffekt, und wir haben einen Innovati
onseffekt. Nach Meinung der Kommissioi:ismehrheit soll das 
Geld nicht einfach nach der Politik der hohlen Hand verteilt 
werden, sondern nach Kriterien der Energieeffizienz und der 
Technologiepolitik, und es sollen möglichst auch Schwerge
wichte gesetzt werden. Man· kann also nicht daherkommen 
und sagen, das Geld verpuffe Irgendwo in der Wrrtschaft, 
sondern man will einen Investitionsanreiz mit Multiplikatoref
fekten, von denen sehr viele Betriebe, kfeine und mittlere Be
triebe, Haustechnik, Solartechnik usw., profitieren werden. 
Das Ist eine Rechtfertigung dafür, dass die Kommission Ih
nen vorschlägt, auf 0,6 Rappen zu gehen und nicht dem 
Ständerat zu folgen, der bekanntlich eine Miniabgabe will. 
Ich bitte Sie - das Ist jetzt wahrscheinlich die zentrale Abstim
mung -, diesen 0,6 Rappen zuzustimmen. 

Eplney Simon (C, VS), rapporteur: Nous abordons, avec l'ar
ticle 24 des disposltlons transitoires, effectivement le coeur 
du debat Quel taux faut-11 fixer pour que la taxe sur l'energie 
reponde a un objectif constitutionnel: soutenir les energies 
renouvelables; a un objectif politique: servir de contre-projet; 

a un objectif environnemental: reduire Ies gaz a effet de 
serre, et enfin, reponde a un objectif energetique: proteger 
l'energie indigene propre, sQre et renouvelable? 
Chäteau d'eau de l'Europe, plaque tournante de l'economle 
electrique europeenne, la Suisse Joue son avenir energe
tique. Elle produit en effet, a partir de l'energie hydraullque, 
60 pour cent de son elect~cite. Elle abrite les principales 
lignes de transport a haute tension desservant l'Eutope. Elle 
gere a Laufenburg le coeur du marche europeen des echan
ges. Enfln, avec renergle des barrages, elle permet de regu
ler tout le marche europeen. 
Cette energie de pointe est aujourd'hui objet de convoitise, 
parce que 1a plupart des pays europeens ne disposent pas 
d'energie de pointe. Les Franyais ontplus de 75 pour centde 
leur approvisionnement qui depend du nucleaire. Les Alle
mands n'ont pour'ainsi dire pas d'energie hydraulique. Bref, 
en moyenne, les pays europeens utilisent .pour 40 pour cent 
de l'energie provenant de combustibles fossiles, et 40 pour 
cent provenant du nucleaire •. 
Dans ce contexte-la, nous avons donc tout intertt a proteger, 
dans le bon sens du terrne, l'energie hydraufique. Si vous 
ouvrez le marche, les prix baisseront, et vous allez mettre en 
difficulte certalns amenagements hydroelectriques. De plus, 
les societes etrangeres allernandes et fran!;Sises, qul se sont 
deja introduites dans le marche suisse, pourront mettre le 
grappln sur un pactole pourtant essentiel a la securite d'ap
provlslonnement du pays. Je rappelle a nos fameux patriotes 
que nous dependons deja a plus de 70 pour cent de retran
ger pour notre approvisionnement energetique. SI vous 
ouvrez totalement le · marche sans mesures d'accompagne
ment, vous allez provoquer, a travers tout le pays, une multi
plication d'lnstallations de couplage chaleur/fome. Les nui
sances atmQSpheriques vont aggraver rettet de serre. 
Cette taxe, dont certains dramatisent 1a portee, est tout a falt 
supportable pour l'economie. On redoute, dans certains mi
Ueux economiques, 1a perte de competitivite et d'attrait pour 
1a place economique sulsse. On denonce la boullmle fiscale · 
et le nombre d„mitiatives en cours qul risqµent d'irrlter le peu
ple. On invoque radoption deja d'une Ioi sur le CO:! qui de
vrait constituer un contre-projet suffisant On denonce une 
distorsion du marche. 
La taxe sur l'energle, contralrement a ce qu'ont dit certains 
milieux de reconomle, n'est, en aucune maniere, une taxe de 
nature a defa110rlser la place econornique suisse; je vais vous 
le dernontrer par deu:x graphlques. 
Le prernier graphique concerne les taxes en Europe: 
1. Cette taxe ne touchera pas l'energie produite notamment 
i!l partir de l'hydroelectriclte. 
2. Les entreprises gourmandes en energies non renouvela
bles pourront ~tre exonerees jusqu'a 100 pour cent 
3. A l'etranger, le courant est. donc produit avant tout par des 
centrales therrniques et par l'energie nucleaire. Lorsqu'on im
pute au:x taxes le rencherissement du courant - il est dom
mage que M. Blocher ne soit pas la aujourd'hul pour suivre 
mes expllcatlons -. on occulte la realite des chiffres. La 
Suisse est, mis a part le Luxembourg, le pays qui a le molns 
de taxes sur renergle, puisque noµs nous trouvoris en avant
derniere positlon. Alors, qu'on cesse de dire que ce sont les 
taxes qui rencherissent le courant, alors que ce sont les mo
nopoles et les cartels qul ont cause un rencherissement du . 
courant electrique dans notre pays. 
Le deuxieme graphique represente raugmentation du coQt 
du courant electrique dans Ia periode 1990--1996: 
Entre 1990 et 1996, le courant electrique a augmente en 
Suisse de 3,31 centimes par kilowattheure. Les redevances 
hydrauliques ne representent qu'une petite partie. La taxe de 
0,6 centirne par kilowattheure en moyenne pour 111ndustrie ne 
represente qu'une tres petite partie. Je defie les represen
tants de reconornie pure et dure de contredire la realite des 
chlffres articules ici. 
Alors, soit on mene un combat d'anier~e en utilisant .de 
manlere correcte les chlffres, ou blen alors on admet que le 
combat livre aujourd'hui s'apparente a une allergie a une taxe 
fiscale ecologique, ce qui serait beaucoup plus correct Vis-a
vis de l'opinion publique de l'ensemble du pays. 

Bulletfn officlel de rAssemblee Mderale 
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C'est pour cette raison qu'avec la majorlte de la commission, 
je vous demande de vous en tenir a notre declsion de fixer le 

. montant de 1a taxe li 0,6 centime par ldlowattheure. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Als Energie- und Umwelt
min.ister könnte ich mit 0,6 Rappen pro Kilowattstunde natür
lich sehr gut leben. Das ergäbe 0,9 MHliarden Franken Ertrag 
pro Jahr. Wir wüssten auch, was wir mit diesem Geld machen. 
könnten, und wir könnten es auch. effizient einsetzen. Denn 
Je mehr Geld man In diesem Bereich zur VerfOgung hat, de
sto mehr Wirkung kann man erzielen. Aber der Bundesrat hat . 
die Vorstellung des Ständerates unterstOtzt. nämlich 0,2 bis 
0.3 Rappen mit einem Ertrag von 320 bis 480 MilU9nen Fran
ken. Das hat der Bundesrat getan, und ich habe neute mor
gen nicht gesagt, die Wirtschaft wolle qas oder könne damit 
leben. Herr Wiederkehr muss sich verhört haben. Die Ver
wechslung von Bundesrat und Wirtschaft. ist offenbar ein 
«Freudscher Verhörer» auf seiner Seite. 
Der Bundesrat Ist deswegen fOr eine geringere Abgabe, weil 
es um eine sehr grosse Umstellung geht, die hier besch~
sen wird, und well diese nicht in allzu radikaler Weise vorge
nommen werden sollte. 
Wichtig ist auch die Zeitdauer. Ihre Kommission sieht eine 
Zeitdauer von 20 Jahren vor. Ehrlich gesagt ist es besser, 
eine niedrigere Abgabe während einer relativ langen Zeit -
wie z. B. während 20 Jahren - zu haben, als eine sehr hohe 
Abgabe während nur 1 O .Jahren •. Das würde nämlich dazu 
fOhren, dass zunächst einmal alle. Betriebe umstellen müss
ten und dass später der ganze Apparat, auch der Bezugsap
parat, der. aufgebaut wurde, wieder abgebaut warden müss
.te. Das sind Bocksprilrige, die die Energiepolltt1c eigentlich 
nicht gut erträgt. Es geht auch um die Akzeptanz,. und da 

.. muss Ich auf die Debatte im Ständerat verweisen. Die ganze 
Sache muss dereinst auch noch durch eine Volksabstim-
mung abgesegnet W(:lrden. • . 

. Das sind alles GrOnde, die den Bundesrat dazu bewogen ha
ben, sich für die niedrigere Abgabe el!)ZUS8tten. 

Prisldentln:·Diese Abstimmung gilt auch fOr'Artlkel 24 Ab
satz 6 sowie fOr Artikel 4 d8$ Förderabgabebesehlusses 
(99.401) ... 

Eventualabtimmung - Vote pn§llmlnaire · 
Für den Antrag der Minderheit II · 
Für den Antrag der Miriderheit 1 

Definitive~ namentliche Abstimmung · 
Vote definitff, nominatif 
(Ref.: 3083) 

Für den Antrag der Mehrt,eit stimmen: 
Votent pour la proposltlonde 1a majQcite: 

97Stimmen 
69Stimmen. 

Aeppli, Aguet, Alder,. Ammann. Schach, Antllle, Banga, Bau
mann Ruedi, Baumann Stephanie, Beguelin, Berberat, Bez
zola, Borel, Bühlmann, Burgener, Carobtllo, Comby, David, 
de Dardel, Debons, Dünkl, Dupraz, Durrer, Eplney, Eymann, 
Fankhauser, Fasel, Fissler, Fehr Jacqueline, Geiser, Gen
ner, Goll, Gonseth, Grobet, Gross .)ost, Günter, Gysln Remo, 
Haering Binder, Hafner Ursula; Hämmerle,. Herczog, Hollen• 
stein, Hubmann, Jans, Jaquet, Jeanpretre;. Jutzet, Kalber~ 
ml)ltten, Keller Christine, Kuhn, Leemann, Leuenberger, 
Lötseher, Marl! Wemer, Maury Pasquler, Meier Hans, MOi· 
ler-Hemml, Ostermann, Rechsteiner Paul,. Rechsteiner 
Rudolf, Rennwald, Roth; Schaller, Schmid Odllo, Semadeni, 
Spielmann, Stamm Judith, Strahm, Stump, Suter, Teuscher, 
Thanei, Tschäppät, Vermot, Vollmer, von Feiten, Weber 
Agnes, Wldmer, Wiederkehr, Zbinden, Zwygart (80) 

I • 

Für den Antrag der Minderheit II stimmen: 
Votent pour Ja prr:,posJtion de 1a minocite II: 
Baumberger, Beck, Blrcher, Blaser, Borer, Christen, Donati, 
Dormann, Eberhard, Ehrler, Fehr Hans, Föhn, Freund, Gros
senbacher, G1.1isan, Gusset, Helm, Hess Otto, Hess Peter, 
Hochreutener, Keller Rudolf, K0hne, Lachat, Lauper, Leu, 
Maitre, Meyer Th~, Moser, Phllipona, Raggenbass, 
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Ruckstuhl, Sani:ioz Marcel, Schenk, Scharrer Jürg, Scheli• 
rer, Schmid ~uel, Simon, Steffen, Waber,Weyeneth, Wid
rig, Wd:tenwiler, Wyss, Zapfl (44) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent 
Aregger; Baader, Bangerter, Baumann· Alexander, Binder, 
Bonny, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Ton!, Bührer, Cavacllni 
Adrlano, DE!fillng, Dreher, Egerszegi, Eggly, Engelberger, 
Fehr Lisbeth, FIScher-8eengen, · Frey · Claude, Frey Walter, · 
Friderici, Gros Jean-Michel, Hasler Ernst, Hegetschweller, 
lmhof, Kunz, Langenberger, Loeb, Maurer, M0hlemann, Mül
ler' Erich, Randegger, Schl0er, Schmied Walter, Speck, 
Stelnegger, Stucky, Theiler, Tschuppert, Vallender, Vetterli, 
Vogel, Weigelt (43) 

. ' . . ' . 
Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuses/absents: 
Blocher, · CavaU~ · Chiffelle, Columberg, Ducrot, Engler, 
Fischer-Häggl~gen, Florio, Fritschi, Gadient,.Glezendanner, 
Grass Andreas, Gysln Hans Rudolf, Kofmel, Maspoll, Meyer 
Theo, Nabholz, Oehrli, Pein, Pldoux, Plni, Ratti, Ruf, Ruffy, 
Rychen, SeHer Hanspeter, Stamm Luzi, stelnemann, Stei
ner, Tschopp, .von Allrnep, Ziegler .. (32) 

Präsidium, stimmt nicht- Presidence, ne rote pas: 
Heberleln ' · (1) 

Art. 24 Abs. 2, 4 - Alt. 24 al. 2, 4 
·· Atlg!mommen -Adoptt§ 

Art. 24 Abs .. 3 -Art. 24 al. 3 

Vallender Dorfe (R; AR): Für Massnahmen gemäss Absatz 2 
Buchstaben a und c wird je ein Viertel, .für solche gemäss 
Buchstabe b die Hälfte des Ertrages eingesetzt Die mit <;!er 
Grundnotn1 eingeläutete ökologische Steuerreform setzt ein
seitig bei der Belastung der nichterneuerbaren Energien an. 
Dies ist mit Blick auf WT.O/Gatt und die EU aus rechtlichen 
Granden ein N~htell. Wenn ,die Erträge nun aber für die 
Massnahmen nach. den Buchstaben a, · b und c zu gleichen 
Teilen einzig· fOr die Subventionierung def erneuerbaren 
Energien verwendet werden sollen, dann stellt sich, hier wie
der elnmai die' Frage nach dem Ziel von Grundnorm und Förs 
derabgabe. Wollen wir e,reichen, dass der Verbrauch von 
Energie generell zurOckgeht, d. h., soll die rationelle Energie
nutzung im Interesse der Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unse
rer BernQhungen iJtehen, oder 'Ist das Ziel unserer gesetzge-

. barischen BernQhungen die · • Förderung der Wettbe-
werbsvorteile erneuerbarer ? Wenn Sie die erste 
Frage bejahen, dann ist es dringend geboten, deri weitaus 
grössten Teil der Förderabgabe zur Effizienzsteigerung des 
Energieverbrauchs einzusetzen. Wenn Sie dagegen die 
zweite Frage bejahen, dann betreiben Sie einseitig Struktur
politik, die nur im Sinne von Anschubsubventionen Sinn ma• 
chen kann - was nach Buqhstabe a auch mögli.ch ist Aus 
volkswirtschaftlichen· Granden ist es Indessen abzulehnen, 
die erneuerbaren Energien langfristig· zu subventionieren. 
Sie müssen sich schliesslich im Wettbewerb. bewähren. Oa• 
gegen macht es sehr viel Sinn, die Steigerung der Energieef
fizienz besonders zu privilegieren. 

· ·Etne der wesentlichen «Energiequellen» ist das Energiespa
ren. Da die fossilen Energiequellen zu billig sind, fOhlen die 
Konsumentinnen und Konsumenten sich nicht verptrlchtet, 
Energie zu sparen. Dies erklärt denn auch die Zunahme des 
Verbracchs \Ibn Prlmärenergle Im letzten,Jahr um 5 Prozent 
Dies wiederum hat schädliche Auswirkungen bezüglich des 
COz-AU$SlOSSes. Programme zur Änderung der Konsumge
wohnheiten sind darer ebenso notwendlQ wie die.Einspar
massnahmen im Strom- und Wärmebereich. 
Des weiteren sind neben Informationen auch Ausbildungs
programme und die Entwicklung von Fmanzierungsmodellen 
nötig, dank denen die Steigerung der Energieeffizienz im Be
reich .der Licht- und Wärmenutzung erst möglich ist; weiter ist 
der Stromverbrauch durch die Vermeidung des Stend·by
Modus bei Computern, .Unterhaltungselektronik und anderen 
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Apparaten zu senken. Smarte Haushaltmaschlnen sowie 
Zeitschaltgeräte für alte Anlagen helfen ebenfalls, den Ener
gieverbrauch zu reduzieren. Die dadurch erreichte Reduktion 

· der Treibhausgase kann zusammen mit den im ~esetz 
anvisierten freiwilligen Massnahmen die Emission von ~ 
wesentlich verringern. · 
Ich bitte Sie daher um Unterstützung meines Antrages. Set
zen wir auf die Energiequelle, die am wenigsten belastet! 
Schonen wir die Vorräte an fossilen Energieträgern, und lei
sten wir damit einen Beitrag an die Verhinderung einer Klima-
katastrophe zu Lasten späterer Generationen! · · 

Borel Fran~is (S, NE): Le groupe soclaliste vous lnvite a re
pousser la propositlon Vallendar; 
La premiere raison est 1a suivante. II est prevu de diviser le 
produit de la taxe en quatre quarts: un quart pour l'encoura
gement de l'utilisation d'agents renouvelables, un quart pour 
l'encouragementde l'utilisatlon rationnelle de l'energie et un 
quart pour le maintlen et le renouvellement des centrales hy
draufiques indigenes. Le quatrieme quart, c'est la marge de 
manoeuvre pour ne pas itre totalement lie par les disposi
.tions constltutionnelies: il taut que la Confederatlon pulsse 
manoeuvrer entre ces trois domaines et, seloh les situations, 
donner un peu plus de moyens ä l'un ou a rautre, selon ce 
qul s'avere concretement necessaire. 
Je l'ai dit dans la discussion d'entree en matiere, ce contre
projet est meilleur que l'lnitiative, en partlculier parce qu'il est 
beaucoup plus concret, plus pragmatlque, plus proche des 
realites. Une des approches de la realite, c'est justement de 
ne pas fixer de maniere defin1tive rentier du financement, 
mais de prevoir une marge de manoeuvre qui permet d'expri
mer une politique concrete d'annee en annee. C'est la pre
mlere raison. 
Deuxierne ralson, je comprends tout a falt les Intentions de 
Mme Vallendar, qui trouve que 1a lettre b de l'alinea 2, «l'en
couragement de l'utirisation rationnelle de renergie» est en 
fait prioritaire. On peut itre d'accord avec eile sur le principe. 
D'ailleurs, comme eile, j'imagine, je connais aussi un certain 
nombre de personnes, d'ingenleurs-conseils qui travaillent 
dans ce secteur, qui ont beaucoup de bonnes idees et qui di
sent ,..Qn aimerait aussi profiter de cette manne financiere.» 
Mais, ce qui me parait important, c'est 1a chose suivante. 
C'est justement ce secteur-la qui, a priori, est le meilleur mar
che pour chaque mesure. Comme a la lettre b relative ä l'uti
lisatlon rationnelle de l'energie, on demande deJä te quart des 
moyens financiers a dlsposition, on va poUVl)ir avoir une 
grande efllcacite, parce que, dans ce domaine, les mesures 
sont relativement bon marche. II y a donc besoln de moins 

· d'argent que dans les deux autres domaines mentlonnes aux 
lettres a etc, qui meritent aussi d'itre soutenus pour avoir de 
l'efflcacite. 
Des lors, pour ces deux ralsons, je vous inllite ä rejeter la pro
positlon Vallendar. 

Eplney Simon (C, VS), rapporteur: D'abord, une petlte re
marque pour le Bulletin officiel: dans la version fran98ise du 
depliant II faut lire, a l'article 24 alinea 2 lettre a des dlsposi
tlons transitoires, «zones construites» en lieu et place de «si• 
tes urbanlses", par analogie ä rarrAte federal que nous exa
mlnerons tout ä l'heure. 

. Concemant 1a propositlon Vallendar, Je vous demande, au 
nom de la commission, de bien vouloir 1a rejeter. En effet, 
nous avons prevu une repartltion de 1a taxe qui est dejä rela
tivement ~ite, puisque les trois quarts sont deja affectes. Si 
vous modifiez encore 1a repartltion des,ressources provenant 
de 1a taxe sur renergie, vous enlevez a cette disposition le
gale le peu de fle.xibilite qui lui raste. De plus, les cantons 
pourront recevoir des montants globaux. Cela necessite une 
certalne marge de manoeuvre pour pouvoir proceder a l'af
fectation de ces fonds. 
Pour ces deux motifs principaux, la commission vous invite ä 
rejeter la propositlon Vallendar. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Grundsätzlich ist die Stoss
richtung des Antrages richtig, weil bei der rationellen Ener-

gieverwendung der realisierbare Energieertrag sicher am 
grössten ist. Aber wir sind eher für die Lösung der Kommis
sion, weil sie flexibler ist Eine genaue Zuweisung der Mittel 
kann vor allem deswegen nicht möglich sein, weil die Kan
tone mit_ Globalbeiträgen in den Vollzug einbezogen werden 
sollen. Uber diese sollen sie dann selbst entscheiden kön
nen. 
Deswegen sollten Sie eher der Kommission zustimmen. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Kommission 
F0r den Antrag Vallendar 

Art. 24 Abs. 5 - Art. 24 al. 5 

93Stimmen 
41 Stimmen 

Hegetschweller Rolf (R, ZH): Wir haben vorhin eine sehr 
hohe Energieabgabe beschlossen, und wenn es naeh dem 
Willen der Mehrheit ginge, müsste die jetzt Ober 20 Jah~ be
reitgestellt werden. Herr Bundesrat Leuenberger hat vorhin 
erklärt, dass ihm eine bescheidene Abgabe. Ober !ängere Zeit 
lieber sei als eine hohe Abgabe für kurze Zeit. 
Logischerweise mOsste er eigentlich jetzt den Minderheitsan
trag unterstützen, weil wir jetzt immerhin den dreifachen Be
trag dessen, was der Ständerat vorgesehen hat, zur VerfQ
gung stellen möchten. Ich nehme nicht an, dass auch er auf 
die Maximalvariante gehen wil~ also möglichst viel für mög
lichst lange Zeit 
Namens der Minderheit bitte ich Sie also, der Fassung des 
Ständerates zu folgen, der die Abgabe bis Ende 2010 befri
stet hat, allerdings mit der Möglichkeit, sie mit einem referen
dumsfähigen Bundesbeschluss um fQnf Jahre zu verUlngem. 
Immerhin zwingt diese Fassung dazu, nach Ablauf von 10 
Jahren eine Neubeurteilung vorzunehmen und sich die Ver
Ulngerung schon wegen der Möglichkeit eines Referendums 
gut zu Oberlegen. 
Die Einführung einer Energieabgabe, wie sie unser Rat vor
sieht, wird ja immer wieder als erster Schritt hin zu einer um
fassenderen ökologischen Steuerreform bezeichnet, die 
dann aber gegenQber unserer heutigian Energieabgabe viel
leicht ande~ gestaltet oder umgestaltet werden müsste. Die
ser Freiraum sollte auch terminlich gewahrt bleiben, also ist 
es richtig, die Erhebungsbefugnis fOr die hier beschlossene 
Abgabe nicht schon irh voraus auf 20 Jahre festzulegen und 
den Druck wegzunehmen, vor Ablauf der 10 Jahre Ober die 
Bücher zu gehen und sich vielleicht bessere Lösungen zu 
überlegen. 
Es ist heute schon mehrmals betont worden, die Subventio
nen, die aus der Energieabgabe finanziert würden, seien als 
Anschubhilfen zu betrachten. DafOr mQssten die 1 O Jahre ei
gentlich vollauf genügen. Innerhalb dieser Zeit müssen geför
derte Projekte und Technologien die Marktfähigkeit errei
chen. Wenn sie nur mit praktisch unbefristeter Förderung und 
Unterstützung bestehen können, wären das Im voraus schon 
falsch investierte Mittel. 
In der Kommission haben wir auch über kürzere Fristen dis
kutiert, als sie der Ständerat vorsieht, nämlich in Überein
stimmung mit dem C02-Gesetz Ober eine Frist bis 2008 mit . 
Verlängerung bis 2012. Die Minderheit unterstützt aber die 
Version des Ständerates. 
Subventionen sind so lange auszuschOtteri, bis gewisse 
Ziele erreicht sind. Innerhalb absehbarer Zeit muss ein 
Marktdurchbruch.möglich sein. Die Anhänger der Mehrheit 
argumentieren, eine kOrzere Frist als 20 Jahre wQrde zu einer 
sogenannten Stop-and-go-Politik führen. Wir bestreiten das 
und sind der Ansicht, dass sieh effiziente Förderungspro
gramme auch in· 1 0, längstens 15 Jahren durchführen lassen. 
Ich bitte Sie in diesem Sinne um Zustimmung zur Fassung 
des Ständerates. 

SUter Marc (R, BE): Derjetzige Antrag zielt in die gleiche 
Riehtung wie der Antrag, den ich diesen Vormittag begrOndet 
habe. Ich spreche jetzt zu jenen, die mich dort nicht unter- • 
stOtzt haben; vielleicht können sie es jetzt tun. 
Worum geht es?· Ich möchte den Gehalt und die Stossrich
tung der ökologischen Energieabgabe verdeutlichen. Er-
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stens soß die Energieaqgabe erlöschen, wenn die Lenkungs
zlele, die wir uns mit diesem Beschluss setzen, erreicht sind, 
aber spätestens und in jedem Fall 20 Jahre nach dessen In" 
krafttreten. Zweitens möchte ich klargestellt haben: Die Ener
gieabgabe würde vor diesen 20.Jahren erlöschen, wenn die 
Lenkungsziele vorher erreicht werden. 

ans, on peut le dire, c'est certainement Lin peu trop. Le. Con
seil fikteral, dans son message, lui, parle d'une duree de 1 Q 
a 15 ans, et il me sembledonc que 1a moyenne la plus raison
nable et la plus economlque - w que.dans cette salle, on 
parle souvent d'economies .et de soutlen d'entreprjses ..,. se:. 
raft une duree de 20 ans. 
Le grpupe democrate-chr6tien soutlent donc la proposition 
de. la majorite de la commission. · 

Wir haben eigentlich zwei Lenkungsziele: Wrt- möchten die 
erneuerbaren Energien fördern und die Energieeffizienz ver
bessem. Ich. beginne bei der Energieeffizienz; 
Wir haben heute eine Situation, die .schlechter ist als noch ~hatelner Rudolf (S, BS): Die beiden Vorlagen haben ha-
1950, als ein Wirkungsgrad von über 50 Prozent bestand. tQrilch • einen · inhaltlichen ZUsammenhang.. Wenn Sie eine . 
Das heisst, In den fünfziger Jahren betrugen di!3 Energiever- gute ökC>logische Steuerreform machen, die die Ölpreise in 
luste noch weniger als die Hälfte des Nutzenergiea.rm:,lls. 10 Jahren wieder auf deo Stand von 1985 hochfährt, dann 
Nun stehen'wir heute - Ende des Jahrhunderts,,.. schlechter brauchen wir in der Tat nur noch 1 0 Jahre SubventiOnen. 
da, Indem die Energieverluste fast 60 Prozent ausmachen. Aber die rechtsbilrgerlichen Kreise haben jetzt die ganze 
Dieser Trend ist Vftrheerend, weil er aufzeigt. dass d~ Spar- Vorlage mit einer Superbremse versahen. Das he!S$t, die 
potential nicht genutzt wird und wir 'nicht haushälterisch mit ökologische Steuerreform darf in den nächsten Jahren höch
den Ressourcen. umgehen, obwohl wir das tun könnten und stens um 2. Rappen pro KIiowattstunde, sprich 20 Rappen 
obwohl heute, Im ~egensatz. zu den fünfziger Jahren, die . beim Heizöl, operieren. Sie sind damit hauptverantwortlich 
technologischen Möglichkeiten viel besser sind. dafür, dass.wir Jetzt natOrllch länger mit SubventiOnen operie-
Parallel dazu gilt natürlich, dass wir das Verhältnis zwischen ren müssen •. Deshalb beantragen wir Ihnen eine Laufzeit von 
importierter und einhelmiscl)er Energie ~erbessem sollten. 20 Jahren; die Solar-Initiative will ja 25 Jahre. 
Einheimische. Energie ist eben die emeuerbare Energie - Den Antrag Suter-lehnen wir ab; wir wollen keine ewige Sub
Wasser, Sonne, Wald, Biomasse, Wind, .Geothermie -; da ventlonswirtschaft, wir wollen das Problem lösen, und es 
haben wir ein enormes Potential, das brachliegt. wäre uns lieber, wir würden bei den Preisen ansetzen als bei 
Nehmen wir das Holz: Heute verfault die Hälfte des Holzauf- den Subventionen. Aber als kurzfristige Massnahme. sind 
kommens, das Jedes Jahr .nachwachst und das man nutzen j111zt halt Subventionen Mode. Meine Herren von der Wirt• 
könnte, ungenutzt; das ist ökologisch, aber auch ökolll)misch schalt, Sie sind ein Stück weit selber dafür verantwortlich. 
verfehlt. · Es gibt Supertechnologien in diesem Landl Die beste Solar
Wenn also dieses Verhältnis verbessert.wird, und.zwar so, zelle der Welt .wird im Mome,tt in Neuenburg gebaut Ich 
dass es dem Durchschnitt der EU.-Staaten entspricht-dieser stehe mit Herrn Professor Arvind Shah seit einigen Jahren in 
liegt heute bei 50 Prozent Eigenenergieversorgung -, dann Korrespo11denz. Er hat mir einen Brief geschrieben - dieser 
haben wir das Hauptziel dieser Energieabgabe erreicht, und Brief istwn mir nicht bestellt worden-, aus dem ich Ihnen zi-
unsere eiQ9ne Energieversorgung ist im Vergleich zu heute tieren möchte: «Unsere Resultate an der mlkromorphen Tan
erheblich verbessert worden. . · demzelle zeigen meines Erachtens das grosse künftige lndu
Nun werden Sie einwenden, das sei unmöglic;ti,.dleses Ziel striel~ Potential diesEir Neuenburger Technologie, wobei efn 
könne man nicht erreichen: Ja, wenn es so ist, dann schadet realistischer Zelthorizont für eine Large--scale-Produktlon -
es Jedenfalljs nicht, wenn man das Ziel aufnimmt, weil die , 10 bis 20 Megawatt - 2003, 2004 beträgt Immer mehr aus
Energieabgabe ja ohnehin nach 20 Jahren erlischt Mir ländische Firmen interessieren sich schon jetzt sehr stark für 
scheint es aber wichtig zu sein, dass die Grundsätze und die unsere Arbeit. WIii man die Technologie auch in der Schweiz 
Zielsetzungen der Enetgleabgabe in diesem Förderbe- behalten, so muss mao aber für den Aufbau einer PV-Pro
schluss klar verankertwerden. duktlon dringend Standortvorteße an interessierte Industrien 
Damit setzen wir .nichts anderes um, als das, was seit 1990 geben -:-Vorteile, welche vergleichbar sind mit den Standort
als Volksauftrag im Energieartikel steht Förderung der er- vorteilen, die sie im Ausland erhalten, zum Beispiel in den 
neuerbaren Energien, Verbesserung der Energieeffizienz. Niederlanden, In gewissen deutschen Bundesländern oder 

aber im US-Bundesstaat Virginia. . Die . Firma Glas Trösch; 
Prlsldentln: Die SVP°Fraktlon lässt ausrichten, das.sie die .. d8!3 heisst Herr Trösch selber, Ist zum Beispiel an unseren 
Minderheit Hegetschweiler unterstützt. Resultaten grundsätzlich Interessiert Er wird aber sicher nur 

in•eren, wenn das Risiko für ihn nicht zu gross wird. Hier 
Debons Gßbert (C, VS): Le groupe democraw-chreflen squ- muss der Staat die Rahmenbedingungen schaffen, dass eine 

· tlent la proposition de 1a ma]orite. de la commlssion, solt. la PV-Produktlon In der Schweiz entstehen kann.• Herr Profes-
competence de prelever une taxe de soutien llmltee a 20 ans. sor Shah sagt auch, d~ im Moment die Standortvorteile in 
La decislon du Conseil des Etats de. limiter.cette oom~nce den Niederlanden am besten sind. 
ä 10 ans, plus 5 ans au moyen d'un arrete federal, ne peut Diese Umstellung der Energieversorgung Ist kein Wunsch
pas entrer dans un concept d'un cycte d'investissernents rai- traum: Sie ist ein vöUig realistisch.es Projekt, das aber nicht 
sonnable. II suffit, par exemple, de penser aux assalnisse- beiläufig oder mit einem kurzen Investitionsprogramm erle-,, 
ments des chauffag~. pour comprendre qu'une duree de 20 digt werden kann. Wenn wir neue Industrien aufbauen, dann 
ans est indispensable .pour donner un ryttime realiste a ces muss man eine gewisse Kontinuität in der FölWffl.lng dlE!Ser 
travaux d'assainissement,. pou{ eviter. un gaspillage, et, en Industrien garantieren. Denken Sie an .die Generierung der 
clair, eviter une surchauffe. En effet, la duree de vie d'une Wasserkraft In der Schweiz-' wie viele Jahrzehnte man da In
teile Installation s'etale entre 20 et 25'ans. Donc, vouloir tout vestiert hat, und was für eine erfolgreiche Industrie schlless~ 
faire en 10 ans ou en 15 ans, ce seraft vralment un gasplllage lieh entstanden ist Das kostet mehr als ein Trinkgeld, es 
inutlle. braucht Geduld, und wir werden die Erfolge nicht sofort ha-
Deuxieme reinarque: l'assainissement des amenagements ben. · · 
hydro6Iectriques·necesslte egalement un etalement dans le • Ich bitte Sie: Stehen Sie nicht schon jetzt .wieder auf die 
temps. lci, les sommes engagees sorit tres lmportantes, et un Bremse; Wenn Sie. nicht mit Preisen operieren wollen, dann 
risque de surchauffe et de gaspillage est encore plus evident. müssen wir bei den Subventionen vernünftige Zeitraume set• 
Je rle parle pasdes INA - des investissements non amortls- zen, damit wir diese Technologien wirklich marktfähig ma-. 
sables.., qui, eux, rencontrent une autre problematlque, mals chen kÖrinen. Bei derPhotovoltaJ"kslnd die Preise.in den letz
Je pense uniquement aux amenagements hydroelectriques .•. ten ~ 0 Jahren halbiert worden. Es braucht noch einmal zwei 
1e1s que prevus par cette loi. · · Halbierungen, bis diese Technologie konkurrenzfähig Ist. 
Toute cette question. a ete, comme vous l'imaglnez, etudlee . Aber dann haben wir wirkl.ich ein grosses Potential, mit dem 
par le Groupement suisse pour les reglons de montagne - le, wir uns sauber versorgen können. · 
SAB. Le SAB a definl, sur la base d'une etude economique Ich bitte Sie um ZUstimmung zu den 20_.Jahren, wie Ihnen das 
serieuse, un espace-temps pourcette duree de 25 ans. 25 die CVP-Fraktlon auch beantragt hat 

. . ·? 
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Borer Roland r,,,, SO): Herr Rechsteiner, ich freue mich na
türlich. über Ihre Sorge für den Forschungs- und Wirtschafts
standort Schweiz. Sie haben vorhin die Firma Glas Trösch zi
tiert Könnten Sie uns bitte sagen, wo die Firma Glas.Trösch 
ihre neueste Unternehmung aufgebaut hat? Es ist ja ganz in 
Ihrer Nähe. Dies einfach, damit wir wissen, wohin dann die 
Forschungs- und Entwicklungsgelder fliessen. 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Offenbar wissen Sie das besser 
als ich, Herr Borer. Ich sage Ihnen einfach: Wenn Sie eine 
Photovoltaik-Industrie mit Schweizer Technologie aufbauen 
wollen, die hier besteht und entwickelt wird, dann mllssen Sie 
die entsprechenden Rahmenbedingungen auch hier schaf
fen. Denn die anderen Länder tun etwas für diese Technolo
gien und werden nicht warten, bis wir Schweizer auch so weit 
sind. Diese Unternehmen werden einfach In die Niederlande 
gehen oder ins Bundesland Nordrhein-Westfalen, wo die 
Strukturpolitik weg von der Kohle und hin zur Solarenergie 
ganz bewusst durchgeführt wird. 

Borer Roland r,,,, SO): Diese Information kann ich Ihnen ge
ben. Die Firma Trösch .... · 

Präsidentin: Herr Borer, erledigen Sie das bitte persönlich 
mit Herrn Rechsteiner. 

Strahm RudoH (S, BE), l;lerichterstatter: Es geht hier um die 
Dauer der Abgabe: 20 Jahre oder 1 o Jahre - Mehrheit oder 
Minderheit? · 
Ich muss zuerst etwas klarstellen: Hier steht zwar die Zahl 
von 20 Jahren, aber die volle Abgabe wird nur 14 Jahre lang 
erhoben. Ich möchte - im Vorgriff auf den Förderabgabebe
schluss - vorlesen, was jetzt schon festgelegt ist .• In Artikel 4 
des Förderabgabebeschlusses heisst es: «Die Abgabe be
trägt 0,6 Rappen pro Kilowattstunde. Die Abgabe wird innert 
6 Jahren gestaffelt eingeführt und kann für bestehende Anla
gen ausgerichtet werden.» Während 6 Jahren also wird die 
Abgabe erhöht, und dann wird die volle Abgabe nur noch 14 
Jahre lang erhoben. Würden Sie jetzt für die Minderheit stim
men - 1 O Jahre - betrüge die Dauer der vollen Abgabe nur 
noch 4 Jahre. Das will die deutliche Kommissionsmehrheit 
nicht Wir wollen keine Stop-and-go-Politik mit Investitionsan
reizen, sondern wir wollen fOr die Dauer eines normalen In
vestitionszyklus - z. B. rechnet man in der Haustechnik bei 
Heizungen und Feuerungen mit einer Betriebsdauer von 
etwa 20 Jahren - die relativen Preise verschieben. Der Kom
missionsvorschlag ist nicht irgendeine Zwängerei, sondern er 
folgt der Logik, dass voraussehbar 20 Jahre lang beim Er
neuem von Heizungen, Feuerungen, Wärme-Kraft-Koppe
lungsanlagen . usw., zwecks Erreichen der Energieeffizienz 
mit dieser Abgabe, mit diesen Bundesbeiträgen, gerechnet 
werden kann. 
Das ist übrigens auch für den Förderbereich Wasserkraft 
gemäss Übergangsbestimmungen Artikel 24 Absatz 1 Lite
ra c nötig. Die Gebirgskantone haben . uns elf! Gutachten 
vorge~ das zeigt. dass fQr die alternden und schon alten 
Wasserkraftwerke in den nächsten 20 Jahren rund 20 Milli
arden Franken Sanierungskosten anfallen und dass in den 
nächsten zwei Jahrzehnten sehr viele Kraftwerke sogenannt 
anheimfallen. Die Kantone und Gemeinden werden grosse 
Lasten zu tragen haben. Wenn sie keine HIife erhalten, wer
den solche grossen Erneuerungen im Rahmen der Strom
marktliberalisierung für viele nicht mehr tragbar sein. Des
wegen braucht es diese lange Frist 1 O Jahre wären zu we
nig. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit - 20 Jahre Laufzeit -
zuzustimmen. 
Der Antrag Sµter lag schon In der Kommission vor, in etwas 
modifizierter Form, und die Kommission hat ihn abgelehnt. In 
dem Sinne muss Ich Ihnen die Ablehnung des Antrages Su
ter empfehlen~ 

Definitive, namentliche Abstimmung 
Vote d{Jfinltif, nominatff 
(Ref.:3086) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votent pour la proposition de la majorittJ: 
Aeppli, Aguet, Alder, Antllle, Banga, Baumann Ruedi, Bau
mann · Stephanie, Beguelin, Berberat, Bezzola, Borel, Bühl
marm, Burgener, Carobbio, Colurnberg, Comby, David, de 
Dardel, Debons, Donati, Dorrnann, Dünki, Dupraz, Epiney, 
Eymann, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Gei
ser, Genner, Goll, Grobet, Gross Jost, Günter, Gysin Remo, 
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hollen
stein, Hubmann, Jans, Jaquet, JeanprMre, Jutzet, Kalber
matten, Keller Christine, Keller Rudolf, Kuhn, Lachat, 
Lauper, Leemann, Leuenberger, Lötseher, Marti Werner, 
Maury Pasquier, Meier Hans, Meyer Therese, Müller
Hemmi, Ostermann, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, 
Rennwald, Roth, Ruf, Schaller, Schmid Odllo, Semadeni, 
Spielmann, Stamm Judith, Strahm, Stump, Suter, Tuuscher, 
Thanei, Tschäppät, Verrnot, Vollmer, von Feiten, Weber 
Agnes, Wtdmer, Wiederkehr, Zbinden, Zwygart (85) 

Für den Antrag der.Minderheit stimmen: 
Votent pour /a proposftion de 1a minorite: 
Aregger, Baader, Bangerter, BSl,lmann Alexander, Baumber
gar, Binder, Bircher, Blaser, Bonily, Borer, Bosshard, Brun
ner Toni, Bührer, Cavadini Adriano, Christen, Dettling, 
Dreher, Ducrot, Eberhard, Egerszegi, Eggly, Engelberger, 
Fehr Hans, Fahr Lisbeth, F'lscher-l:lägglingen, .Fischer-Seen
gen, Freund, Frey Claude, Frey Walter, Gros Jean-Michel, 
Gusset, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Helm, Hess · Otto, 
Hess Peter, Hochreutener, lmhof, Kühne, Kunz, Langenber
ger, Leu, Loeb, Maurer, Moser, Mühlemann, Müller Erich, 
Philipona, Raggenbass, Randegger, Sandoz Marcei, 
Schenk, Scharrer Jürg, Scheurer, Schlüer, Schmied Walter, 
Speck, Steffen, Steinegger, Steiner, Stucky, Theiler, Tschup
pert, Vallendar, Vetterli, Vogel, Waber, Weigelt, Widrig, 
Wyss, Zapfl (71) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuseslabsents: 
Ammann Schoch, Beck, Blocher, Bortoluzzi, cava111, Chif
felle, Durrer, Ehrler, Engler, Florio, Föhn, Friderici, Fritschi, 
Gadient, Giezendanner, Gonseth, Gross Andreas, Grossen
bacher, Guisan, Gysin Hans Rudolf, Kofmel, Maitre, Maspoli, 
Meyer Theo, Nabholz, Oehrll, PelU, Pidoux, Pini, Rattl, Ruck
stuhl, Ruffy, Rychen, Schmid Samuel, Seiler Hanspeter, 
Simon, Stamm Luzi, Steinemann, Tschopp, von AJ!men, 
Weyeneth, Wittenwiler, Ziegler (43) 

·Präsidium, stimmt nicht- Prrlsidence, ne vote pas: 
Heberlein (1) 

Prisldentln: Diese Abstimmung gilt auch fQr Artikel 16 des 
Förderabgabebeschlusses. 

Art. 24 Atis. B - Art. 24 sl. 6 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
AJioptt, se/on /a proposltion de 1a majorite 

Art. 24 Abs. 7 -°Art 24 al. 7 
Angenommen -Adoptt, 

Präsidentin: Damit ist der Text des Gegenentwurfes berei
nigt. Die Minderheit Maurer bzw. die Minderheit II (Maurer) 
beantragt. den ganzen Gegenentwurf zu streichen. Dieser 
Antrag betrifft neben Artikel 1 a Absätze 1 und 2 auch Arti
kel 2. 

Art. 2 
Antrag der Kommission Eventua/abtimmung - Vote preliminalre 

Für den Antrag der Mehrheit 132 Stimmen Mehrheit 
Für den Antrag Suter 16 Stimmen Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Minderheit I 
(Borel, Herczog, Rechsteiner Rudolf, Semadeni, Stump, 
Strahm, Teuscher, Wiederkehr) . 
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, den 
Gegenentwurf anzunehmen und ihm in der Stichfrage gegen
über der Volksinitiative den Vorzug z~ geben. 

Minderheit 11 . 
(Maurer, Brunner Toni, Dettling, F,scher-Seengen, Heget
schweiler, Scharrer Jürg, Stucky) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art2 
Proposition de Ja, commission 
Majorite . 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Minorite I 
(Bore1, • Herczog, Rechsteiner Rudolf, Semadeni, Stump, 
Strahm, Te~her, Wiederkehr) 
L~Assemblee-federale recommande au peuple et aux can~ 
tons d'approuver Je contre-projet et de lui donner Ja prefe
rence sur rinitiative populaire en reponse a la question s_ub-
sidiaire. • · 

Mlnorite II 
(Maurer, Brunner Toni, Dettllng, Fischer-Seengen, Heget-
schweiler, Scharrer Jürg, Stucky) · 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abstimmung- Vote 

=ventue/1- A tltre pre/lmina/re 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 1, 

Definitiv- Definitivement 

83Stimmen 
76Stimmeri 

90Stimmen 

Egerszegi, Eggly, Engelberger, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, 
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Freund, Frey Claude, 
Frey Walter, Gros Jean-Michel, Gusset, Hasler Ernst, . 
Hegetschweiler, Helm, Hess Otto, Hess Peter, Hochreute
ner, lrnhof, Kühne, Kunz, Leu, Loeb, Maurer, Moser, Mühle
mann, Müller Erich, Raggenbass, Randegger, Schenk, 
Scharrer Jürg, Scheurer, Schlüer, Seiler Hanspeter, Speck, 
steffen, Stein~r; Stucky, Theiler, Tschuppert, V~llender, Vet
tern, Vogel, Waber, Weigelt, Widrig, Wyss (64) 

Der Stimme enthalten sfch - S'abstiennent: 
Langenberger, Phißpona, 5.teinegger (3) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuses/absents: 
-· Beck, Blocher, Bortoluzzi, Cavalli, Chiffelle, Durrer, Ehrler, 

Engler, Aorio, Föhn, Friderici, Fritschi, Gedient, Giezendan
ner, Gonseth, Gross Andreas, Grossenbacher, Guisan, 
Gysin Hans Rudolf, Kofrl')el, Maitre, Maspoli, Meyer Theo, 
Nabholz, Oehrli, Pell!, Pidoux, Pini, Ratti, Ruffy, Rychen, 
Schmid Samuel,.Schmied Walter, Simon, Stamm Luzi, Stei
niamann, Tschopp, von Allmen, Weyeneth, Wrttenwiler, Zieg
~ ~) 

Präß/dium, stimmt nicht - Presldence, ne vote pas: 
Heberlein (1) 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

99.401 
Für den Antrag der Mehl'heit 
Für den Antrag der Minderheit II 

Alt.1aAbs.1-Art.1aa/;1 . 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja prop~on de Ja majorite 

67 Stimmen Parlamentarische Initiative 
(UAEK-SR) 
f:örclerabgabebeschluss 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur fensemble, nominafif 
(Ref.: 3089) 

· Für Annahme des Entwurfes stimmen -Acceptentle projet: 
Aeppli, Aguet, Alder; Ammann Schech, Antllle, Banga, Bau
mann Ruedi, .Baumann Stephanie, Beguelin, Berberat, Bez
zola, Borel, Bühlmann, Burgener, · Carobblo, Christen, 
Columberg, Comby, David, de Dardel, Debons, Donat!, Dor
mann, Düriki, Dupraz, Eberhard, Epiney, Eymann, Fankhau
ser, Fasel,• Fässler, Fehr Jacqueline, Geiser, Genner, . Goll, 
Grobet, Gross Jost, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, 
Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hollenstein, Hubmann, 
Jans, Jaquet, JeanprAtre, Jutzet, Kalberrnatten, Keller Chri
stine, Keller Rudolf, Kuhn, lachet, Lauper, Leemann, Leuen
berger, Lötseher, Marti Werner, Maury · Pasquier, Meier 
Hans, Meyer Therese,• Müller-Hemmi, Ostermann, Rech
stei,ner Paul, Rechsteiner Rudolf, Rerinwald, Roth; Ruck. 
stuhl, Ruf, _ Sandoz Marcel, Schaller, Schmid Odilo, 
Semadeni, Spielmann, Stamm Judlth, Strahm, Stump, Suter, 
Teuscher, Thanei, Tschäppät, Vermot, Vollmer, von Feiten, 
Weber Agnes, Wldmer, Wiederkehr, Zapfl, Zbinden, Zwy
gart · · (91) 

Dagegen stimmen - Rejeftent Je projet: 
Aregger, Baader, Bangerter, Baumann Alexander, Baumber
ger, Binder, Bircher, Blaser, Bonny, Borer, Boss~, Brun
ner Toni, Bührer, Cavadini Adriane, Dettllng, Dreher, Ducrot, 

Amtllches BuOetln der Bundesversammlung 

Initiative· parlementalre 
(CEATE-CE)' 
Arrete sur une taxe , 
d'encourageiJ,ent 
en matlere energetlque 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 859 hiel'W!' _; Volr -page 859 cl-devant 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 
Minderheit 

. (Brunner Toni, Dettling, Fischer-Seengen, Hegetschweiler, 
Philipona, Wyss) 
Nichteintreten 

Proposition de Ja commiss/on 
Majorite 
Entrer en mattere 
Minorite 
(Brunner Tonl, ,Dettllng, Fischer-Seengen; Hegetschweller, 
Phillpona, Wyss) ' 
Ne pas entrer en mattere 

Abstimmung.:.. Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

~Stimmen 
61 Stimmen 

1 
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Bundesbeschluss Ober eine Energieabgabe zur Förde
rung des wirksamen Energieeinsatzes und der erneuer
baren Energien 
Arrete federal concernant une taxe sur les energles 
non renouvelables destlnee ä encourager une utillsa
tlon ratlonnelle de l'energle et le recours aux energles 
renouvelables 

Detailberatung - Examen de detail 

Präsidentin: Der Ständerat hat die Detailberatung zum För
derabgabebeschluss am 10. Mär:z 1999 (AB 1999 S 147) 
durchgeführt. 

Titel und Ingress, Arl 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, art 1 
Proposition de Ja commlss/on 
Adherer a la dec:ision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Arl2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 , 
Als Inland gelten das schweizerische Staatsgebiet und die 
Zollanschlussgebiete. 

Arl2 
Proposition de Ja commisslon 
Al. 1,3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2 / 
Le tenitolre suisse comprend le territoire de 1a Confederatlon 
et les enclaves douanieres etrangeres. · 

Angenommen -Adopte 

Arl3 
Antrag der Kom1T1lsslon 
Abs. 1 

c. fOr die Abgabe nach Artikel 10bis die Gemeinden 
Samnaun und T.schlin. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Arl3 
Proposition de Ja commlsslon 
Al.1 

c. pour les redevances, en vertu de l'article 10bis, les com
munes de Samnaun et de Tschßn. 
A/.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Arl4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Die Abgabe beträgt 0,6 Rappen pro Kilowattstunde. Die Ab
gabe wird innert sechs Jahren gestaffelt eingeführt und kann 
fOr bestehende Anlagen ausgerichtet werden, sofern diese 
nicht linger als ein Jahr seit der Inkraftsetzung des Erlasses 
In Betrieb sind. 
Minderheit I 
(Baumberger, Brunner Toni, Dettllng, Ehrler, Fischer-Seen~ 
gen, Hegetschweiler, Maurer, Philipona, Stucky, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit II 
(Ruckstuhl) 
Die Abgabe beträgt 0,4 Rappen .... 

Arl4 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
La taxe est de 0,8 centime par kilowattheure. Elle est intro
duite progressivement en l'espace de six ans et peut etre 
consacree a des installations existantes mises en service 
une annee, au plus, avant l'entree en vigueur du pr~ent ar
rätä. 
Mlnorlte I 
(Baumbergar, Brunner Toni, Dettling, Ehrler, Fischer-Seen
gen, Hegetschweiler, Maurer, Philipona, Stucky, Wyss) 
Adherer a la dec:ision du Conseil des Etats 
Minorite 11 
(Ruckstuhl) 
La taxe est de 0,4 centime •..• 

Präsidentin: Darüber haben Sie bereits beim Bundesbe
schluss B über die Volksinitiative «fOr einen Solarrappen» 
(Abstimmung zu Art. 1 a Abs. 2 Art. 24 Abs. 1) entschieden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja maforlM 

Arl5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a 1a dec:ision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Arl6 
Antrag der Kommission 
11tel 
Energieintensive Unternehmen 
Abs. 1 
Unternehmen, die in hohem Masse .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Stinderates 
Abs.3 
Der Bundesrat bezeichnet die Unternehmen, welche .••• 
Abs. 4, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Stinderates 

Antrag Rechstelner Rudolf 
Titel, Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Weyeneth 
Abs.4 
Überschreitet bei einem betroffenen Unternehmen der Auf
wand fOr nichterneuerbare Energieträger 2 Prozent des Jah
resumsatzes, so reduziert sich der Abgabesatz verhältnis
mässig abgestuft um höchstens 80 Prozent, sofern diese Be
triebe dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Den . 
Betrieben, die nach dem neuesten Stand der Technik produ
zieren, können zusätzliche Ausgleichsleistungen im Verhält
nis zur eingesetzten Solar- und Biomasseenergie ausgerich
tet werden. 

Arl6 
Proposition de Ja commlssion 
Tttre 
Entreprises grosses consommatrices d'energie 
Al. 1 
La taxe est restituee en tout ou en partie aux entreprlses qui 
sont obligees de faire appel a de grandes quantites d'energie 
et qui seraient .... 
Al.2 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 
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Al.3 
Le Conseil federal definit·les. entreprises qui remplissent ••.• 
Al.4„5' · 
Adherer a la declslon du Conseil des·Etats 

Proposition· Rechsteiner Rudolf 
Tttre, aJ. 1, 3 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats' 

Proposition Weyeneth 
Al.4 . 
Si pour une entreprise donnee les depenses llees aux ener-

. , gies non renouvelables depassent 2 pour i;:ent du chiffre d'af
falres annuel, le taux de 1a taxe est reduit progressivement de 
80 pour cent au plus, pour autant que Iadite entreprise soit 
contorme a l'etat le plus recent de 1a ~nique. Une. entre-:, 
prise dont les ~thodes de prodt.iction sont conformes a l'etat 
le plus recent de la technique p~ut d'autre part ~nMicler de 
compensations proportionnelles a l'energie solaire et a la bio
masse utilisees .. 

Abs.2,5-Al.2, 5 
Angenommen -Adopte 

Titel, Abs. 1, 3- Titre; al. 1, 3 

Rechstefner Rudolf {S, BS): Auch hier geht es um die Unter
scheidung zwischen Produktionsprozessen und. Dlenstfei~ 
stungsprozessen. Wir1-Sind d13r Meinung, dass Dienstlei
stungsprozesse dem Wettbewerb nicht gleich ausgesetzt 
sind wie Produktionsprozesse. Die BegrOndung ist die glei
che wie heute morgen. 
Ich bitte Sie um Zustimmung ... ·. 

Prlsldentln: Ober den Antrag wurde t;iereits bei der Be
ratung des Beschlussentwurfes zur Energie-Umwelt-Initia
tive entschl~en {siehe Abstimmung zu Art· 1a Abs. 2 
Art 240ctles Abs. 6 Bst. o). · 

Angenommen gemäss Antrag Rechsteiner Rudolf 
Adopte selon Ja propositlon Rechstelner Rudolf 

Abs.4-Al.4 

Abstimmung - Vote 
F0r den Antrag der Kommission · 
F0r den Antrag Weyeneth 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Einleitung 
ZUStlmmung zum BeschlUSS'.des $tänderates 
Abs. 1 Bst. EI . . 

. a. .... ' 
- .... Umgebungswärrnl;t; 
- Windenergie; 
Abs. 1Bst. b 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates ·. · 
Abs. 1 Bst. c 

95Stimmen 
43Stimmen 

o •. zur Erhaltung und Erneuerung bestehender.Wasserkraft
werke. . . . .. 
In vom Bundesrat zu bezeichnenden Ausnahmefällen kön, 
nen auch Darlehen .an Wasserkraftwerke ausgerichtet wer
den, deren Träger wegen der Öffnung des Elektrizitäts.. 
marktes vorQbergehend nicht In der Lage sind, die be
triebswirtschaftlich. notwendigen Amortisationen vorzuneh- . 
man. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs •. 3 ' , 
Finanzhilfen dürfen nur ausgerichtet werden, wenn sicher
gestellt ist, dass den Anliegen des Landschafts- und Orts
bildschutzes Rechnung getragen wird und die Vorschriften 
über den· Umwelt· und Gewässerschutz eingehalten wer
den. 

Amtliches Bulle11n .der Bundesvamammlung 

Abs.4 . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Schmied Walter 
Abs. f Bst.a 
a ..... 
- geothermischer Energie; 

· - Windenergie; 
: {Streichen: Umgebungswärme). 
Abs. 1 Bst. b 
b. ~ ... 
- Wärme-Kraft-Koppelung mit Abwärmenutzung und Wär-
mepumpen; · · 

Antrag Vallendar 
Abs. 1Bst.a 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Anttag Kofmel 
Abs. 1'8stb 
b ..... 
- Wärme-Kraft-Koppelung; 
{Streichen: in Verbindung mit Wärmepumpen) 

Antrag David 
Abs. 1bis 
Finanzhilfen gernäss Absatz 1 Buchstabe o erster Satz 
können auch fOr Gewässersanierungsmassnahmen im 
Sinne von Mikel 33 GSohG in Verbindung mit Artikel 80 
Absatz 2 oder Artikel 83 Absatz 2 GSchG ausgerichtet wer:. 
den.' 

Art. 7 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 introduction 
Adherer A 1a dkislon du Conseil des Etats 
Al. 1 /et. a 
a. .... . 
- .... ohaleur ambiante; 
- a l'energie eollenne; 
Al. 1 Jet. b 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats ~ 
Al.1 let. C 
o. a permettre le maintien et la renovation de oentrales hy• 
draullques .existantes. Dans des cas exoeptiOnnels, designes 
par le Conseil federal, des prets peuvent aussi itre accon:les 
a des oentrales.hydraullques dont les propnetaires sont. du 
fait de l'ouverture du marche de l'eleotriclte, temporairement 
hors d'etat de.proceder aux amortissements requis. 
Al.2 . 
Adherer a la deoision du ConseU des Etats 
Al.3 · 
Des aides firiancleres ne sont versees qu'une fois verifie le 
respeot des imperatifs de 1a proteotion du paysage et du pa
trimoine ainsi que. des presoriptions re!atives a 1a proteotion 
de l'envlronnement et a 1a proteotion des eaux. 
Al.4 . . 
Adherer a la dkislon du Conseil des Etats . 

Proposition Schmied Walter 
Al. 1 Jet. a ' 
a. .... 
- a l'energie geothermlque; 
- a l'energie eollenne; 
(Blffer: et a la chaleur amblante) 
Al. 1 let. b · 
b •.. , •. 
- du couplage chaleur~foroe lie a l'utillsation de 1a chaleur 
ainsi produite et a l'emploi de pompes a chaleur; 

Proposition VaJJender 
Al. 1 Jet. a 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
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Proposition Kofme/ 
Al. 1 /et. b 
b ..... 
- du couplage chaleur-force; 
(Biffer: lle a l'emploi de pompes a chaleur) 

Proposition David 
- Al. 1bis 

Les aldes flnancleres vlsees a l'alinea 1er lettre c premiere 
phrase, peuvent egalement etre versees pour financer des 
mesu~ d'assainissement des eaux telles qu'elles sont pre
vues par l'article 33 LEaux en relation avec Jes articles 80 ali
nea 2, ou 83 alinea 2 LEaux. 

Schmied Walter r,J, BE): L'article 7 du projet d'arrete sur une 
taxe d'encouragement en matiere energetique de la CEATE· 
CE enurnere les activites qui sont a encourager avec l'affec
tation du produit de la taxe. Ce projet ouvre trois possibilites, 
a savoir l'encouragement · au recours d'energies renouvela• 
bles, la promotlon de travaux d'assainissement energetique . 
ou d'amelioration du rendement et le soutien aux centrales 
hydraullques suisses en vue de leur maintien et de leur reno
vation. 
Les P91T1pes a chaleur apparaissent impllcltement a deux enc 
drofts dans les enumerations. De ce fait, Ja solution preconi
see par le proJet est a conslderer comme inopportune et ine
quitable. II s'agit donc de declder clalrement ou ron veut 
mentlonner les pompes a chaleur dans notre texte de loi. En 
consequence, je vous prie de supprimer 1a mention de la cha• 
leur ambiante a l'alinea 1 er lettre a, car la chaleur amblante 
n'est pas a considerer comme une energie primaire, contrai
rement aux energies foumies par le bois, la biomasse, le so
leil ou encore le vent. Elle repose simplement sur Je principe 
de l'utilisatlon de 1a pompe a chaleur. Or, cette derniere est 
de toute evldence traitee de maniere explicite a l'article 7 ali
nea 1 er lettre b. 
Ce faisant, nous maintenons notre ligne politlque decldee en 
juin 1998, lorsque nous avlons adopte, par 111 voix contre 
54, la proposition de minorite Durrer et. par 101 voix contre 
64, la proposition de minorite Eymann, dans le cadre du de
bat qui portait aussl sur la politique energetique (BO 1998 
N 1175). . 
D'autre part, je vous demande, a 1a lettre b, de limiter le sou
tlen du couplage chaleur-force aux Installations qui utilisent 
aussl 1a chaleur alnsi produlte. En cela, nous nous confor
mons a 1a loi sur l'energie que nous avons votee en juin 1 ~8. 
A son article 7 alinea 1 er, ladite loi stipule clairement que, 
lorsqu'll y a couplage chaleur-force, l'obligation de,reprendre 
l'energie produite par les producteurs lndependants «n'est 
applicable que si la chaleur produite est utilisee simultane
ment». Astreignons-nous donc a evlter de creer des anoma
lles et des contrad"ICtlons inutiles et nuisibles. 
En resume, je vous dernande, premierement, a la lettre a. 
d'exclure des subventlons rexploitatlon de la chaleur am
biante, tout en reservant le sort des pompes a chaleur a la let· 
tre suivante, et. deuxiemement, de limiter, a la lettre b, les 
subventlons destlnees au couplage chaleur-fon::e aux instal
latlons qui utilisent reeUement 1a chaleur ainsi produlte. Etant 
donne qu'il s'agit de deux propositlons qui ne s'exclue par 
l'une l'autre, je demande a Mme la presidente de proceder a 
un vote separe sur les deux lettres a et b. 

Vallendar Dorle (R, AR): Mein Antrag ist kein Antrag gegen 
die Förderung c;ler Windenergie an sich, mein Antrag möchte 
den Stellenwert der Windenergie in den «richtigen Wind» 
rücken! 
Wenn es heisst, dass die Erträge aus der Abgabe zur Förde
rung erneuerbarer Energien, insbesondere von Sonnenener
gie und anderen, zu verwenden sind, dann ist darin auch die 
Wind$nergle enthalten. Dennoch kommt der Windenergie im 
Vergleich mit der Sonnenenergie oder mit Holz in der 
. Schweiz ein geringerer Stellenwert zu, was auch in den An
gaben des Paul-Scharrer-Institutes zu lesen ist. Nach den 
Berechnung dieses Institutes mOssten 20 Jahre lang Jedes 
Jahr mindestens fünf Windanlagen a la Mont-Crosin instal-

fiert werden, um das Ziel von 200 ßigawattstunden zu errei
chen. 
Möchten Sie wirklich ·die Schweiz derart mit Windanlagen 
überbauen, möchten Sie wirklich unsere Landschaft an expo
nierten Stellen Im Jura mit den geplanten 3500 Windturbinen 
überbauen? Dazu kommen die Investitions- und Betriebsko
sten, die in keinem Verhältnis zur möglichen Energienutzung 
stehen. Es macht daher energiepolitisch keinen Sinn, der 
Windenergie den gleichen Stellenwert einzuräumen wie den 
anderen, in der Fassung des Ständerates erwähnten erneu
erbaren Energien. 
Ich bitte Sie daher, meinen Antrag zu unterstützen. 

Prisldentin: Die Kommissionssprecher lassen mitteilen, 
dass die Kommission alle. Einzelanträge ablehnt 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich bitte Sie auch, der Kom
mission zu folgen und alle Einzelanträge abzulehnen. Es ist 
für uns einfacher, mit der Kommissionslösung zu arbeiten, 
sie enthält auch alle Möglichkeiten, während alle Einzelan
träge letztlich auf Einschränkungen der Möglichkeiten hin
auslaufen. 

Abs. 1 Einleitung, Bst. c -Al. 1 introduction, /et. c 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 Bst. a - Al. 1 Jet. a 

Präsidentin: Erste Abstimmung: Herr Schmied beantragt, 
den Ausdruck «Umgebungswärme» aus dem ständerätli
chen Entwurf zu streichen.· 
Zweite Abstimmung: Die Kommission möchte die «Winden
ergie» in den Entwurf aufnehmen; Frau Vallendar will diesen 
Ausdruck streichen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag Schmied Walter 
Für den Antrag der Kommission 

Zweite Abstimmung- Deuxieme vote 
FürdenAntragderKommission 
Für den Antrag Vallender 

Abs. 1 Bst. b -Al. 1 /et. b 

Abstimmung- Vote 

Eventuell -A titre preliminaire 
Für den Antrag Kofrnel 
Für den Antrag Schmied Walter 

Definitiv- Definitivement · 
Für den An~g der Kommission 
FOr den Antrag KofrnE;II 

Abs.1bfs-AI. 1bis 

72Stimmen 
58Stimmen 

86Stimmen 
52 Stimmen 

92Stimmen 
51 Stimmen 

74Stimmen 
71 Stimmen 

David Eugen (C, SG): In Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c 
heisst es in. der Einleitung, dass die Mittel, die Finanzhilfen 
«zur Erhaltung und Emeuerung bestehender Wasserkraft
werke» verwendet werden köMen. Ein wesentlicher Teil der 
Erhaltung und Erneuerung bestehender Wasserkraftwerke 
spielt sich bei der Frage des Restwassers ab. 
Wir haben im Gewässerschutzgesetz Ober das Restwasser 
Regeln aufgestellt Wenn Sie ein Wasserkraftwerk emeuem 
wollen, muss die Behörde die entsprechenden Auflagen ma
chen, damit das Gewässerschutzgesetz eingehalten ist Das 
ist auch richtig so, das steht in Absatz 3. Diese Auflagen kön
nen aber Entschädigungen auslösen, d. h., die 8ehörde -
das kann der Kanton, aber auch eine Gemeinde sein - muss 
aufgrund der Auflagen unter Umständen Entschiidigungen 
an das Kraftwerk zahlen. 
Mir geht es mit meinem Antrag darum klarzustE!llen, dass die 
Mittel, die hierffir die Wasserkraft bereitgestellt werden, auch 
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verweridet werden können, um diese Entschädigungszahlun
gen abzugelten, die wegen Restwassersanien,mgen auf Ge
meinden und Kantone zukommen. Das ist ein Teil der Sanie
rungsanstrengungen im Wasserkraftbereich, !iber ein wichti~ 
ger. Mir geht es darum, dass die Restw~rregeln eingehal
ten werden. Die Gemeinden, die auch darauf pochen, sollen 
das nachher nichtin erster Linie aus der eigenen Tasche be
zahlen müssen, sondern es sollen die Mittel eingesetzt wer
den können, die über diesen Beschluss hier für die Wasser• 
kraft beschafft werden. 
Mir ist aus der Kommission gesagt worden, dass dieses Be
gehren. eigentlich bereits im Satz, wie er jetzt von der Korn, 
mission beantragt wird, enthalten sei. Wenn es einfach „zur 
Erhaltung und Erneuerung bestehender Wasserkraftwerke» 
helsse, sei das mit eingeschlossen. Wenn ich das lese, geht 
das für mich nicht ohne weiteres daraus heM>r. Es.würde 
aber bedeuten, dass zwischen dem Kommissionstext und 
meinem Text materiell keine Differenz besteht. Aber mein 
Text wäre dann eine eindeutige Klarstellung, dass die Mittel 
im Rahmen der Erhaltung und Erneuerung bestehender 
Wasserkraftwerke auch fördiese Entschädigungszahlungen 
zufolge der Restwasservorschriften an Kraftwerke verwendet 
werden können, also an me betroffenen Gemeinden und 
Kantone gehen. . . · . 
Ich bitte Sie aus diesen Gründen, diesem Antrag zuzustlm- . 
rnen. · 

dass das, was auch im Text des Berichtes der UREK-SR vom 
4. Fet>ruar 1999 (S. 15) steht, gilt- ~Förderungsberechtigt 
sind insbesondere die von der Umweltschutzgesetzgebung· 
vorgeschriebenen Eingriffe in bestehende Wassernutzungs
rechte» - und in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c erster Satz 
enthalten ist. · · 
Nachdem dies der ·Fall ist, kann ich den Antrag zurückziehen. 
Dann müssen wir darüber nicht abstimmen. 

Präsidentin: Herr David hat seinenAntrag zurückgezogen: 

Abs. 2-4. ""Al. 2-4 . 
Angenommen-,. Adopte 

ArLB 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de 1a commission 
Adherer a 1a decislon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

ArL9 
Antrag der Kommission 

Eplney Simon (C, VS), rapporteur: La proposltion David n'a · · Abs •. 1 
pas ete examihl§e en tant que teile, en commission. Toute- Mehrheit 
fois, au nom de. la commission, ,je vous lnvlte a · 1a. rejeter, ZUStimmung zum. Beschluss des Ständerates 
dans 1a mesure ou Ja part consacrl§e a la renovatton et au Mindsrheit . 
maintien du parc hydraulique.est deja ßmltl§e. Si nous la re- (Baumberger, Brunner .Toni, Durrer, Ehrler,. F'l$Cher~n~ · 
duisons encore, les collectlvites publiques retrouveront a la gen, Hegetschweiler, Speck, Stucky, Wyss) 
fln de la concesslon des amenagernents qui ne seront plus Ananzhilfen nach diesem Gesetz d0rfen 40 Prozent, In Fäl-
en etat de fonctlonner et qul risquent d'Atre il l'etet de ruines. len in denen die (IAehrkosten gegenüber konventionellen 
II ne faut pas encore enlever le peu de moyens qul est con- Techniken subventioniert werden, 60 Prozent der anrechen-
sacre au maintien et a 1a renovatlon des amenagements hy- baren Kosten nicht übersteigen. 
drauliques. · Abs. 2, 3 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Strahm Rudolf (S, BE), Berichterstatter: Die Kommission hat Abs. 4 
das Thema diskutiert und beschlossen, das, was Hert David .... gewährt werden. Bei Darlehen müssen die Darlehensneh.· 
jetzt explizit formuliert, nämlich den Verweis auf das Gewäs- mer Sicherhfllten leisten. · 
serschutzgesetz..hler nicht aufzunehmen •. Aber Ich muss hier Abs. 5 . 
namens der Kommission noeh eine Erklärung dazu abgeben, . Darlehen und Darlehenszinsen für Wasserkraftwerke· nach 
wie sie ihre Haltung versteht E.s ist Im Protokoß sogar ver- ·. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c sind in den Fonds nach Arti-
merkt, dass die Kommissionssprecher lin Plenum des Natfo. kel .8 zurückzuzahlen, sobald die Ertragslage dies ermög• 
nalrates auf den Sachverhalt hinweisen sollen. licht Erfolgen die Rückzahlungen nach Ablauf der . Gel• 
Es geht nicht um die Frage der Sanierungen von Wasser- tungsdauer dieses Beschlusses, sind diese im Sinne von 
kraflwerken. Diese sind ganz klar als Subventionstatbestand Artikel 24octles Absatz 6 der Bundesverfassung zu verwen-
abgedeckt. E.s geht lll11 die Frage, wer Sanierungen oder den. · · 
auch Ausfälle zahlt, wenn die Wasserkraftwerke die Gewäs- Abs. 6 
serschutzbestlmmungen, und zwar konkret die Erhöhung der Bund und Kantone einigen sich auf ein Förderprogramm 
Restwassermengen, bis Im Jahr 20Q7 einhalten müssen. E.s . gemäss Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a und b. Der Bund 
geht um diese spezielle Frage. Die Kommission ist der Mei• · kann .den Kantonen zur UntersfOtzung von flankierenden · 
nung, dass solche Sanierungsmassnahmen subventioniert Massnahrnen jährliche Globalbeiträge ausrichten. Soweit 
werden sollen, wenn sie im Sinne der Gewässerschutzbe· .der Bund Globalbeiträge nach diesem BeschlulilS ausrich• 
stimmungen im Zuge von anderen Sanierungen stattfloden. tet, findet Artikel 15 des Energiegesetzes keine Anwen-
Das ist also ein Subventionstatbestand. · dung. 
Es ist aber nicht die Meinung, dass Mittel an Wasserlaaft· 
werke ausgerichtet werden, wenn ~ie nachträglich der Pflicht 
zur ökologischen Sanierung ohne weitere bauliche Sanierun
gen nachkommen müssen. Das muss im Einzelfall geklfirt 
werden; s\cher muss der Bundesrat hJer eine. klare Abgren
zung vornehmen. Herr David möchte etwas weiter gehen und 
das ganz klar im ~esetz.verankem. Pie Kommissioh wollte 
das nicht tun, aber Ich muss sagen, dass die Kommission 
eine TOr in Richtung des Antrages David geöffnet hat, so 
dass eben auch Gewässerschl,!tZl'nassnahmen im Zuge bau• 
llcher Sanierungen mit subventioniert werden können. 
Die Kommission beantn~gt lt,nen, den Einzelantrag D.avid ab
zulehnen, aber bei der Interpretation im Sin~ des Antrages 
David eine Tür zu öffnen. · · 

David Eugen. (C, SG): Herr· Strahm hat· hier namens der 
Kommission und ohne Widerrede des Bundesrates bestätigt. 
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Antrag Stucky 
Abs.3 , 
.... und die anrechenba(en Kosten 5000 Franken 'überstei
gen. 

Antrag Baumberger 
Abs.5bis 
Die Ruckzahlung von A-fonds•perdu-BeltrJgen in den Fonds 
nach Artikel 8 kann.Vf)rlangt werden, wenn eln Gewinn erwlrt• 
schattet wird. Dar Bundesrat ragelt die Voraussetzungen und 
das Ausmass der Rückzahlung. Erfolgen die Rückzahlungen 
nach Ablauf der Geltungsdauer dieses Beschlusses, so sind 
sie Im Sinne von Artikel 24octles Absatz 6 der Bundesverfas• 
sung zu verwenden. 
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Antrag VaJ/ender 
Abs. 5bis 
Der Bund kann privaten Organisationen, welche Drittfinan
zierungsprojekte verbürgen, A-fonds-perdu-Beiträge als 
Grundkapital oder Bürgschaften zur Verfügung stellen. 

Antrag Burgener 
Abs.6 
.•.• Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a und b. Der Bund kann 
den Kantonen zur Unterstützung von direkten und flankieren
den Massnahrnen im Sinne des Förderprogrammes jährliche 
Globalbeiträge ausrichten. Soweit .... 

Art9 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Ma}orite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Baumberger, Brunner Toni, Durrer, Ehrler, Fischer-Seen-
gen, Hegetschweiler, Speck, Stucky, Wyss) . 
Les aides financieres prevues par la presente loi ne peuvent 
exceder 40 pour cent des coüts imputables, 60 pour cent 
lorsque seuls sont pris en compte les surcoüts par rapport 4 
des techniques conventionnelles. 
Al.2,3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.4 
.•.• d'un capital initial. Les beneficiaires de prets doivent four
nir des garanties. 
A/.5 
Les prets et emprunts portant interets consentis en vertu de 
l'article 7 alinea .1 er lettre c pour des centrales hydra!,lliques 
doivent etre rembourses au fonds seien l'artlcle 8 des que la 

· situation financiere de l'entreprise le permet Si le rembour
sement a lieu apres l'echeance du present arrete, le montant 
rembourse devra etre utilise au sens de l'article 24octies ali
nea 6 de la Constitution federale. 
Al.6 
La Confederation et les cantons adoptent conjointement un 
programme d'encouragement au sens de l'artlcle 7 alinea 1 er 
lettres a et b. La Confederation peut verser aux cantons des 
contributions globales annuelles pour soutenir les mesures 
connexes. Dans la mesure Oll elle le fait conformernent au 
present arrete, l'article 15 de la loi sur l'energie ne s'applique 
pas. 

Proposition Stucky 
Al.3 
..•• si les coüts imputables excedent' 5000 francs. 

Proposition Baumberger 
Al. 5bis 
En cas de realisation d'un benefice, il peut etre demande 
qu'une contribution non remboursable solt reversee au fonds 
vise a l'artlcle 8. Le Conseil federal fixe les conditions du rem
boursement et l'importance de 1a somme a rembourser. Si le 
remboursement intervient apres l'echeance de la duree de 
validite du present arrete, la somme concemee est utilisee 
conformement a l'article 24octies alinea 6 de la Constitution 
federale. ' 

Proposition Vallender 
Al. 5bis 
La Confederation peut mettre a disposition des organisations 
privees qui se portent garantes de projets de flnancement de 
tiers soit des contributions, remboursables ou non, destinees 
a servir de capital initial, seit des cautionnements. 

Proposition Burgener 
Al. 6 
••.• de l'artlcle 7 alinea 1 er lettres a et b. La Confederation 
peut verser aux cantons des contributions globales annuelles 

pour soutenir les mesures directes ou connexes prevues par. 
le programme d'encouragement Dans la mesure oll ..•. 

Baumberger Peter (C, ZH): Die umweltpolitische Effizienz 
der neuen Subventionsmaschinerie, wie wir sie soeben mit 
0,6 Rappen pro Kilowattstunde beschlossen haben, ist 
höchst zweifelhaft. Ich habe um so mehr Zweifel, als Herr 
Bundesrat Leuenberger erklärt hat: Je mehr Mittel, desto ef
fizienter. 
. Ich glaube, das ist ein schlechter neuer Wahlspruch. Wenn 
Sie zu viele Mittel haben, werden Sie nicht effizienter, son
dern Sie subventionieren auch Vorhaben; die keineswegs 
ausreichend zukunftsgerichtet und ökologisch sind, oder sol
che, deren Stand der Technik ungenügend ist .. 
Ich muss Ihnen einfach sagen: So attraktiv Sonnenenergie 
ist, genau hier haben wir ein Problem. Ich bin zwar langfristig 
auch optimistisch in bezug auf die Solarenergie. Aber Sie 
müssen zugeben, dass ohne entscheidende technische 
Durchbruche nichts geht. Sie können höchstens Mitnahmeef
fekte hervorrufen, wenn jeder die heutige Technik mit Bun
dessubventionen auch noch auf seinem Dach installiert. Die 
Zukunft der Solarenergie liegt aber schon mangels ausrei
chender Besonnung nicht in der Schweiz, sondern in solar-
thermischen Werken im Sonnengürtel. . 
Wenn Sie sich dessen bewusst sind, müssen Sie doch nicht 
noch mit der Kommissionsmehrheit solche Subventionen zu 
einem Ansatz von 60 Prozent der Kosten prämieren! Dann ist ' 
nämlich die Eigeninitiative dessen, der etwas in ökologischer . 
Richtung unternimmt, gar nicht mehr gefragt Wenn eine 
Subvention 50 Prozent der Kosten überschreitet, liegt es auf 
der Hand, dass der Anreiz, selbst etwas zu tun, geschwächt 
wird. Man kann daryn nämlich den gesamten Aufwand fremd
finanzieren. 
Sie haben seinerzeit auf meinen Antrag hin im En13rgiegesetz 
der Vemun~ zum Durchbruch verholfen und den Maximalan
satz für den Normalfall auf 40 Prozent angesetzt - mit der 
Ausnahmemöglichkeit 60 Prozent So steht es in Artikel 14 
Absatz 2 des Energiegesetzes. 
Ich muss Sie fragen: Warum sollten Sie hier mit der Kommis
sionsmehrheit 60 Prozent beschliessen? Vielmehr ist es 
doch richtig, hier grundsätzlich eine gleiche Grenze zu set
zen, also einen Subventionsansatz von 40 Prozent 
Ich habe diesen Minderheitsantrag nicht in der eigenen Kü
che entwickelt, sondern zusammen mit d13m BFE. Deswegen 
gibt es dazu auch einen Ausnahmetatbestand, nämlich dann, 
wenn die Mehrkosten gegenüber konventioneller Technik 
subventioniert werden. Wenn also bereits eine erheblich hö
here Eigenleistung vorliegt, kann man ebenfalls 60 Prozent 
subventionieren. Damit ist auch die nötige Beweglichkeit ge-
geben. . 
Selbstverständlich hat auch das Finanzdepartement den An
trag der Minderheit in der Kommission unterstützt. Es geht 
also nicht vom Grundsatz «je mehr Geld, desto effizienter» 
aus, sondern es sieht a1,1ch, dass hier Ansätze in Überein
stimmung mit dem Energiegesetz gewählt werden müssen, 
die die Eigeninitiative nicht erlahmen lassen, sondern stär
ken. 
Dementsprechend schlägt Ihnen die Kommissionsminderheit, 
in Artikel 9 Absatz 1 vor, Finanzhßfen im Regelfall nur bis zu 
40 Prozent zu gewähren und nur im bereits erwähnten Aus
nahmefall bis auf 60 Prozent zu gehen. Entscheiden Sie 
auch hier in Übereinstimmung mit Ihrem seinerzeitigen Ent
scheid beim Energiegesetz! 
Zur Begründung meines Antrages zu Absatz 5bis: Sie ken
nen wahrscheinlich meine Haltung zu Subventionen. Es gibt 
vier Randbedingungen für Subventionen: Erstens muss eine 
zeitliche Befristung vorliegen - mit diesen 20 Jahren haben 
Sie jetzt schon etwas Unsinniges beschlossen. zweitens 
muss die Überprüfung der Resultate gewährleistet sein, 
sonst sind Subventionen in den Sand gesetzt Drittens muss 
die 5ache. output-orientiert sein - man muss Projekte haben; 
die die Subvention verdienen. Die vierte Rahmenbedin
gung - das ist Inhalt meines Antrages - ist, dass dann Rück
leistungen von Subventionen erfolgen sollen, wenn als Re
sultat der Subvention ein kommerzieller Gewinn resultiert. 
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Nachdem Sie aus meiner Sicht mit 0,6 Rappen nicht zwee.k
mässig entschieden haben, muss ich Ihnen sagen, dass die 
Rückle{stung von Subve.ntionen, wenn jemand gestützt dar
auf kommerzielle Gewinne erzielt, selbstverständlich sein 
musste. Auch in, der Kommission war dieser Grundsatz nicht 
umstritten. · 
Ich habe diesen Eihzelantrag in der Kommission angemel
det Im Anschluss an die In der Kommission unöestrittener
massen formußertei Rflvkzahlungsverpflichtung von Darle
hen ·nach.Absatz S schlage ich Ihnen nun einen analogen Ab· 
satz 5bis vor. Es geht also. darum, dass auch bel A~fonds• 
perdu-Beiträgen, wenn kommerzieller Erfolg da ist. wenig
stens Teile davon zurOckbezahltwerden, in elnen Fonds ein
fliessen, damit man in diesem Fonds dann wieder Mittel hat, 
um sinnvolle Projekte zu -subventionieren. 
Eine optimale Verwendung der Mittel steht und fällt eben mit 
der Selektion der Projekte: Ich glaube, ~enn rrl!:Ul eine solche 
Rückzahlung zu Lasten kommerzieller Gewinne geltend 
macht, so Ist das in jeder Hinsicht sinnvoll. 
Es wäre natürlich noch sinnvoller gewesen, wennSielm Sinne 
der Kommiss.ionsminderheit seinerzeit 0,2.Rappen beschlos
sen hätten. Auch dann wären nämlich genügend Mittel vor
handen gewesen; Ich weili!S natürlich hkmt. ob Sie heute sa
.gen: Wir haben ohnel:lin fast eine Milllarde pro Jahr; deshalb 
brauchen wir auch keine Rückzahlungen. Sachgerecht wäre . 
es Jedoch, wenn Sie auch diesem Antrag zustimmen würden. · 

Wichtig ist nun, dass d!eser private Bürgschaftsfonds direkt 
für die Bürgschaften haftet. Er allein trägt das Verlustrisiko. 
Das zwingt zu strengster Projektprüfung und Projektüberwa
chung. Es zwingt auch zu einem risikogerechten Preis für die. 

. Bürgschaften zu Lasten der Bürgschaftsnehmer. 
En privater Bürgschaftsfonds arbeitet unabhängig vom Jähr
lichen Budgetproz~ und braucht keine mehrjährigen Rah
menkredite. Es kann daher mit einer stetigen Ausrich1ung 
von Bürgschaften gerechnet werden. Zudem kann. sich ein 
prlv!lter Bürgschaftsfonds auf dem Kapitalmarkt weitere Gel-. 
der beschaffen. Es ist durchaus denkbar, dass er sich länger
fristig zu . einem. gemischtwirtschaftJichen . oder vorwiegend 
privaten Bürgschaftsfonds entwickeln könnte. 
Das durch einen privaten Bürgschaftsfonds ausgelöste. Pro-· 
Jektvolumen kann bei einem SOrgsch~teil von 25 Pro
zent der . Bürgschaftskosten' mit 100 · Millionen Franken 
Grund~ltal 1,6 Millionen an Projekten auslösen. Dies unter · 
der. Annahme, dass· die Burgschaften für. durchschnittlich 
10 Jahre gewährt werden. 
Die.finanziellen Mittel we.rden für beide Arten der Bürgschaf
ten - man könnte auch noch Rückbürgschaften einführen -
mit der Förderabgabe beschafft.· Die Burgschaften belasten 
also die Bundeskasse nicht 
Ich hatte Im Rahmen des EnergleabgabebeschJusses genau 
denselben Antrag gestellt. Diesem sind Sie damals mit 114 
zu·13 Stimmen gefolgt. Dies unter anderem darum, weil wir 
damit die Möglichkeit schaffen, dass private KMU 'dank Burg

Stucky Georg (R, ZG): Mein Antrag richtet sich vor allem an . schatten die Kredltmögllchkeiten .der PrlvaU,anken besser 
jene, die Bedenken wegen de~ Streusubventionen geäussert nutzen können. . · 
haben. Kurzlich hatte ich die Gelegenheit, mit· einem lnge. Aus volkswirtschaftJichen Übedegungen ist anzufügen, dass 
nieur, der ein eigenes Büro hat und standardmässlg Planun- die Instrumente der Bürgschaften vor den Ftnarizhllfen - · 
gen Im Energiebereich durchführt. über seine Erfahrungen zu · sprich Subventionen - den Vorrang verdienen. 
sprechen. Da kamen wir fast per Zufall darauf, ~ teuer sol- Ich bitte Sie daher um Zustimmung zu meinem Antrag. · 
ehe Planungen oder Projekte sind. Wir stellten fest, dass In · 
den allermeisten Fällen die anrechenbaren Kosten schon Burgener Thomas (S, VS): Artikel 7 des Förderabgabebe-
rein durch die Planungsvorarbeiten ohne weiteres 1000 · schlusses umschreibt, für welche. Zwecke die Erträge der 
Franken übersteigen, Förderabgabe verwend!rt werden sollen. Dort geht es im we
Es ist nun nicht der Sinn dieser Sache, dass wir den.Subven- sentllchen um drei Bereicne: erstens um die Förderung der 
tionsmechanlsmus bei jeder Kleinigkeit In Gang setzen. Viel- Nutzung von erneuerbaren Energien; zweitens um energie-
mehr sollte man sich auf etwas grössere - und dies sind an technische Sanierungen und Effizienzverbesserungen; drit-
sich. immer noch kleine - Projekte beschränken: Deshalb tens um Massnahmen. zur Erhaltung und Erneuerung der ein-
möchte ich die Subventionen nur dann auslösen, wenn die heimischen Wasserkraft. , 
anrechenbaren Kosten mindestens 5000 Franken betragen. • Diese Zwec~mmung blieb vorhin in diesem Rat mehr 
So findet eine Konzentration statt. Damit besteht bei den al- oder weniger unbestritten. Artikel 9 des Beschlusses befasst· 
lermeisten Solaranlagen, Dachsanierungen usw. immer noch, sich nur mit den Flhanzhilfen und in Absat:Z 6 insbesondere 
die MOglkmkeit der Subvention - nur Kleinstprojekte wären mit den Förderprogrammen. Gemäss diesem Absatz 6 elni-
niciht mehr berechtigt. 1 

• gen sich der Bund und die Karitone·bezügßch der Förderung 
Ich bitte Sie, wenigstens dieser kleinen Hürde ~mmen. und der Nutzung von erneuerbaren Energien einerseits und 

betreffend die energietechnischen Sanierungen und Effi. 
zienzverbesserungen anderseits auf ein gemeinsames För
derprogramm. 

· Vallendar Dorle (R, AR): .Mein Antrag möchte den Förderab
gabebeschluss um eine Bestimmung ergänzen, die Sie im 
Jahr 1998 . In · den Energieabgabebeschluss aufgenommen 
hatten. Ich möchte kurz erläutern, was der Zweck der Bürg• 
schaften ist: Häufig gibt es tech-nlsch ausgereifte, lnnovati)le 
Projekte, auch zur Nutzung.erneuerbarer Energien, die aller
dings keinen Kreditgeber finden, weil die Eigenkapitalbasis 
des Kreditnehmers zu klein ist oder weil die Banken die l(o;. 
sten für die PrOfung des Investitionsprojektes scheuen. Dies, 
weil das Investitionsvolumen aus Sicht der Banken zu klein 
ist. Diese Situation ist zu bedauem. 
Ein mögllcher Ausweg wären Garantien,·also Bürgschaften 
von Dritten, gegen0ber dem Kreditgeber. Bel meinem Antrag 
geht es darum, die rechtliche Möglichkeit für solche Bürg-· 
schatten Dritter im Förderabgabebeschluss zu schaffen. Es 
soll möglich sein, einen privaten Bürgschaftsfonds :tu grQns 
den, der vom Bund ein einmaliges Grundkapital erhält Mit 
diesem Grundkapital sollen Bürgschaften ausgerichtet wer
den, und zwar Bürgschaften für langfristig rentable bzw. 
knapp · rentable Investitionen. Die Bürgschaftsbeiträge kön
nen bis zu 60 Prozent der Investitionen betrageri. Flir die Ge
währung der B0rgschaften ist die private Organisation zu~ 

· ständig. Ihr obliegt auch die Prüfung des Projektes, das rea
lisiert werden soll. Diese Prilft,!ng muss sowohl die techni- .. 
sehe, wirtschaftliche, rechtliche als auch .versicherungs
technische. Projektprüfung umfassen .. 
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In diesem Punkt bin ich mit der UREK einverstanden; es ist 
. auch für mich sonnenklar, dass es ein 0bergeordnetes, von 
.Bund und Kanton gemeinsam erarbeitetes Förderprogramm 
geben muss. Es kann. nämlich nicht a,ngehen, dass alle 
Kantone eigene Programme auf die Beine stellen; das wäre 
ein F6deraf,smus, der nichts brächte und kontraproduktiv 
wäre. . 
Hl!lgegen bin ich der Auffassung, dass den Kantonen Global• 
belträge nicht nur für flankierende Massnahmen gewährt 
we~ sollten, sondern !!Uch für direkte Fördel'Uflgsmass
nahmen. Mein Antrag lehnt sich Im wesentlichen ao einen 
Vorschlag der EnergiedirektorenkonferEinz an, allerdings mit 
dem Unterschied, dass den Kantonen nicht nur direkte Bei
träge, sondem· auch Beiträge für flankierende Massnahmen . 
gewährt werden, wie beispielsweise fur Marketing·, Aus- und 
Weiterbildung oder auch für die Information. 
Vielleicht wird nun in der Diskussion jemand einwenden, 
dass•. bei Annahme meines Antrages die Gefahr bestehe, 
dass es kfinftig 26 kantonale Förderprogramme gebe. Diese 
Position wäre aber ebenso falsch, wie wenn j.-nand heute 
behaupten wOrde, es sei Sonntag, obwohl es eigentlich Mitt-
woch ist. Weshalb? , 
Absatz 6 meiner ergänzten Formulierung enthält drei Siche-
rungen: ' 
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1. Es bleibt dabei, dass sich Bund und Kantone auf ein För
derprogramm, das Obergeordnete Förderprogramm, einigen, 
will man die Kräfte nicht verzetteln. 
2. Es handelt sich um eine Kann-Vorschrift. Wenn nun ein 
Kanton irgendeine Massnahme vorschlägt, die dem Oberge
ordneten Förderprogramm nicht entspricht, dann muss er 
entweder sein Programm anpassen, oder er bekommt vom 
Bund keine Unterstützung. 
3. Die direkten Massnahmeo der Kantone mOssen - das Ist 
wichtig - im Sinne des Förderprogrammes ausfallen. In die
sem .Sinne hat>en die Konferenz der kantonalen Energiedi
rektoren und die Konferenz der kantonalen Energiefachstel
len ein harmonisiertes Fördermodell erarbeitet. Dieses be
inhaltet einmal einen Grundteil, insbesondere mit Kriterien, 
welche in Sachen energlee{flziente Gestaltung von Gebäu
den zu beachten sind. Zum anderen, und das ist der wichtige 
Teil, ist ein Zusatzteil vorgesehen, der den Kantonen die 
Möglichkeit gibt, die F11anzhilfen je nach unterbreiteter Pro
jektausgestaltung gezielt zu erhöhen oder herabzusetzen: 
Wer mehr Wind hat, kann mehr auf Windenergie setzen; wer 
mehr Sonne hat, macht mehr für die Sonnenenergie; wer viel 
Holz hat, setzt im Rahmen der allgemeingültigen Kriterien, 
die von Bund und Kantonen gemeinsam festgelegt werden, 
etwas mehr auf Holz. · 
Es ist dringend nötig, dass die Kantone im Rahmen des Ober
geordneten Förderprogrammes Akzente setzen und auf die 
kantonalen Gegebenheiten RQcksicht nehmen können. Die 
Interessen, aber auch die Möglichkeiten der Kantone sind 
nämDch verschieden. 
Bei der Verteilung der Gelder muss meines Erachtens auch 
auf die Qualität der kantonalen Programme ROcksicht ge
nommen werden. Wenn ein in der Energiepolitik aktiver Kan
ton wie beispielsweise der Kanton Basel-stadt mit guten Vor
schlägen und Programmen kommt, denn ,geht es nicht an, die 
Höhe der Beiträge auf die Bevölkerungszahl abzustOtzen. 
Vielmehr muss, wie gesagt. der Qualität der Programme 
Rechnung getragen werden. Ich habe auch nichts dagegen, 
wenn im Rahmen des Obergeordneten Programmes ein kon
strukliVer Wettbewerb zwischen den Kantonen entsteht, wo
bei die Kantone .mit aktiven und zukunftsgerlchteten Model• 
len aufwarten mOssen und jene mehr unterstOtzt werden sol
len, Q.le eine bessere Energiepolitik machen. 
Zum Schluss weise ich darauf hin, dass auch Artikel 15 des 
Energiegesetzes das hier vertretene Modell bereits um
schreibt, wonach den Kantonen mit eigenen Programmen in 
diesem Bereich Globalbeiträge zugestanden werden kön
nen. 
Ich bitte Sie im Interesse einer guten, zukunftsgerichteten 
Energieporltik, diesen Antrag zu unterstOtzen. 

Schmid Odilo (C, VS): Ich spreche zum Antrag Burgenar: Im 
Rahmen der Erarbeitung des neuen Energiegesetzes haben 
sich Bund.und Kantone auf eine Kompetenzaufteilung geei
nigt. die für die Bereiche «umbauter Raum» und «erneuer
bare Ressourcen» die hauptsächliche Zuständigkeit der Kan
tone vorsieht 
In Artikel 15 des Energiegesetzes wurde denn .auch festge

. halten, dass den Kantonen mit eigenen Förderungsprogram
men Globalbeiträge tor direkte Förderungsmassnahmen 
ausgerichtet wQrden. 
Die. von der UREK verabschiedete Bestimmung sieht nun 
aber nur noch Globalbeiträge für flankierende - also indirek
te - Massnahmen (wie Aus- und Weiterbildung und Marke
ting) vor. Oamit sollen die Kantone keine Förderungsabgabe
mittel zur Betreibung direkter Förderungsmassnahmen erhal
ten. Dies Ist.eigentlich eine M'8sachtung der Abmachung zwi
schen dem zuständigen Bundesamt und den Kantonen und 
gemäss Artikel 15 Absatz 2 des Energiegesetzes zudem eine 
Beschneidung der Kantonskompetenzen. Hier heisst es 
nämlich: «Globalbeiträge erhalten Kantone mit. eigenen Pro
grammen zur Förderung von Massnahmen zur sparsamen 
und rationellen Energienutzung sowie zur Nutzung von er
neuerbaren Energien und Abwärme.» 
Das Ist sinnvoll, denn die Kantone sollen auch weiterhin teil
weise eigene energiepolltische Akzente setzen durfen, denn 

sie kennen die örtlichen Gegebenheiten eindeutig besser 
und können den unterschiedlichen klimatischen Bedingun
gen, den strukturellen und ökonomischen Besonderheiten 
besser Rechnung tragen. La Brevlne. z. B. hat sicherlich an
dere klimatische Bedingungen als Basel, und die Sonnenein
strahlung in einem Hochgebirgstal ist nicht dieselbe wie in 
Lugano. 
Die Befürchtung, es . gäbe dann in der Schweiz 26 unter
schiedliche Förderungsprogramme, Ist daher unbegrOndet, 
weil von einem zweistUfigen Förderungsmodell ausgegan• 
gen werden kann. Der Grundteil enthält nämlich die tor die 
gesamte . Schweiz, also für alle Kantone, allgemeingOltlgen 
Kriterien' zur effizienten Energienutzung und bildet den Kern 
dieses Förderungsprogrammes. Der Zusatztell gibt den Kan
tonen die Möglichkeit, massgeschneiderte Anreize zu schaf
fen, die der jeweiligen spezifischen Situation gerecht werden. 
Zu bemerken gilt es, dass der Antrag Burgener die sanfte 
Kann-Formulierung aufweist, die es dem Bund jederzeit er
laubt, regulierend einzuwirken. 
Aus all diesen GrOnden lade ich Sie dazu ein, dem Antrag 
Burgenar.zuzustimmen. 

Strahm Rudolf (S, BE), Berichterstatter: Es geht hier um De
tails des Subventionsmechanismus, um vier Anträge. Ich 
sehe keine grossen Probleme, die ersten drei Anträgen an
zunehmen. Der gewichtigste ist wahrscheinlich der Antrag 
Burgenei:, wo es um das Verhältnis zwischen Bund und Kan
tonen geht Zl!ffl Antrag Burgener wird dann mein Kollege 
Epiney reden. · 
Zum Antrag Baumberger zu Absatz .5bis: Herr Baumberger 
will eine GEiwinnrOckerstattung, das heisst, wenn A-fonds
perdu-Beiträge ausbezahlt worden· sind, wenn wirklich ein 
Gewinn erwirtschaftet wird und es sich um Firmenbeiträge 
handelt, dann will er eine Rückerstattung. Ich kann diesen 
Antrag eigentlich nicht bekämpfen, er stand nicht zur Dis
kussion. Ich wQrde sagen, diesen Antrag könnte man an
nehmen, aber unter folgender klarer Bedingung: Gewinn
rOckerstattung nur, wo es sich um Firmenbeiträge gehan
delt hat, z. B. um Entwicklungskosten oder Forschungsbei· 
träge. 
Herr Baumberger, es ist natOrllch nicht möglich, einen Ge
winn zurQckzuerstatten, wenn z. B. Hausfeuerungen, Block· 
heizkraftwerke oder Wärmepumpen gefördert worden sind. 
Es geht natürlich nicht, dass der Staat dann nach x Jahren 
mit der hehlen Hand kommt und die Gewinne aus dem Ener
giesparen zurQckhaben will. Geht es dagegen nur um För
derbeiträge an spezifische Firmenprojekte, dann - wQrde ich 
sagen - kann man das annehmen. . 
Zum Antrag stucky zu Absatz 3: Er will die VerfahrenßOkono
mie mit der Rückerstattung erleichtern und. erst ab 5000 
Franken eine ROckerstattung an die Betriebe vornehmen. I.ch 
WOrde meinen, dass es eigentlich auch im Sinne der Kom
mission liegen könnte, dass man nur bei grösseren Anlagen 
Rückerstattungen macht. Ich empfehle Ihnen, den Antrag 
Stucky anzunehmen. 
Zum Antrag Vallendar zu Absatz 5bis Ist vielleicht noch ein 
Wort zu sagen; das ist sehr wichtig. Es geht hier um das Con
tracting, um sogenannte Drittfinanzierungsprojekte, tor wel
che der Bund auch A-fonds--perdu-Beiträge als Grundkapital 
oder tor Bürgschaften zur VerfQgung stellen kann. 
In dieser Konkrethelt haben wir In· der Kommission nicht dar
Ober gesprochen; aber eigentlich war es immer klar, dass aus 
den Mitteln der Förderabgabe auch Contracting-Projekte der 
Privatwirtschaft finanziert werden können. In der Beratung 
des Energiegesetzes vom 15. Juni 1998, wo der gleiche Sub
ventionstatbestand auch behandelt wurde, sagte der Bericht
erstatter unserer Kommission gemäss dem Amtlichen Bulle
tin ganz klar, für Contr~ng-Projekte - also sogenannte 
Drittfinanzierungsprojekte - solle der Staat auch Grundbei
träge an das Grundkapital bezahlen können. 
In Analogie zu diesem frOheren Entscheid möchte ich Ihnen 
beliebt machen, den Antrag Vallendar anzunehmen. Ich erin
nere daran, dass in Deutschland ein regelrechter Contrac
ting-Boom stattfindet, d. h. Drittfinanzierungen, bei denen auf 
diese Weise privatwirtschaftlii:11 und flächendeckend in neue 
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Technologien - in Blockheizkraftwerke, WKK-Anlagen - in
vestiert wird. 
Ich bitte Sie - auch in eigener Kompetenz -, den Antrag Val
lendar anzunehmen. 

Eplney Simon (C, VS), rapporteur: La proposition Burgener 
s'lnscritparfaitement dans le cadre de la philosophie de la loi 
sur l'mergie. Son. article 15 allnea 2 prevoit en effet que les 
cantons sont compätents dans le domaine des bätlinents et 
au chapitredes mergies renouvelables et que la Confedera
tion peut leur accoi'der des montants globaux, pas seulement 
pour des mesures de soutien indirect, mals epalement pour 
des mesures de soutien direct. A l'alinea 6, votre commission 
a pris en compte las praoccupations de M. Burgener, dans la 
mesure ou elle a essaye detrouver un compromis par rapport 
avec la poslt!on de !'Office fäderal de renergle qui s'ecartait 
de 1a philosophie convenue avec les cantons dans la loi sur 
l'en·ergie. C'e;n pour cette raison qu'elle a voulu eviter vingt
six programmes d'encouragement Elle a exige aussi que .les 
cantons puissent percevolr des montants glObaux pour des 
mesures d'encouragement direct qui s'appliquent beaucoup 
mieuk, par exemple, a leur topographie. Par exemple, un 
canton de montagne pourra mettre raccent sur !'Isolation des 
bätiments, ou un canton des Prealpes voudra mettre l'aooent 
sur les installatlons de chauffage a boisl Donc, sontjustifi• 
cette souplesse et cette flexibilite. Les cantons doivent dispo- · 
ser egalement d'une rnarge de manoeuvre et pouvoirtoucher 
un montant forfaitaim pour raffecter a leurs propres besoins. 
Tout cela doit se faim toutefols en collaboration avec la eon~ 
federation. 
C'est pour cette raison que je vous lnvlte il soutenir la propo
. sition de la commlsslon, etant entendu que 1a proposlt!on 
Burgener - qu'a titre personnel je soutiendrai - repond au 
souci de votre commlsslon. · 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: ich bin dankbar, dass Sie 
ihr Abstimmungsverhalten nach der Meinung des Bundesra
tes auszurichten geaenken. Es war auch schon anders; In 
diesem Falle sage ich natürlich etwas. . 
Zunächst zum Antrag der· Minderheit Baumbe~r mit den 
beiden Sätzen 40 und-60 Prozent Wir mach~ Ihnen beliebt, 
diesen Antrag abzulehnen, und 'Z:Nar deswegen, weil es in 1;11-
ler Regel darum geht, dass die Mehrkosten gegenOber einem 
konventionellen Projekt verglichen werden mOssen. Das 
heisst,. dass der, Betroffene ohnehin den grössten Teil der 
Ausgaben selbst Obemimml Daher WClrden wit einen m$xi- . 
malen Satz von 60 Prozent bevorzugen. · 
zum Antrag Stucky zu Absatz 3; Herr Stucky möchte Baga
tellsubventionen vermeiden. Er beantragt, die Grenze von 
1000 auf 5000 Franken hinaufzusetzen. Dazu,ist Immerhin 
zu sagen, dass eine Solaranlage an einem Einfamilienhaus 
eben auch einmal· geringere Mehrkosten als 5000 Franken · 
haben kann. Wir finderi, dass 1000 Franken schon genQ- · 
gen .sollten, .um eigentliche Bagatellsubventionen zu ver
meiden. Wir stehen auch diesem Antrag eher ablehnend 
gegenüber. · · 
Am wichtigsten Ist aber der Antrag Burgener zu Absatz6: Ich 
möchte betonen, dass wir uns einig sind, dass die Kantone 
im Falle eines Förderprograrnmes·eine sehr wichtjge Rolle zu 
spielen haben. 
Erstens soll die Förderstrategie in der Strategiegruppe, .die 
wir dann gründen wollen, ent)Vickelt werden; .Zur Strategie 
gehömn · alle wichtigen Fragen - zum Beispiel Förderkrite-:. 
rien, Förderbemlche, Allokation der Mittel. In dieser Gruppe 
sollen neben dem Bund auch die Kantone und die Wirtschaft 
vertreten sein. · , · 
Zweitens sollen die Kantone Mitverantwortung übemehmen 
und Globalbeiträge des Bundes erhalten, und .'Z:Nar z. B. fOr 
die Entgegennahme und allenf~lls fOr die PrOfung der Gesu
che, fOr den Vollzug, fOr die Erfolgskontrolle, vor allem im Ge-, 
bäudebereich, für das Marketing auf regionaler Ebene und 
für ergänzende direkte Fördermassnahmeri. Damit können 
die Kantone je nach regionalen und ~tonalen Gegebenhei; 
ten !=',Uch Schwerpunkte setzen. Der Bund aber bleibt In Je-
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dem Fall verantwortlich . für Förderprogramme in der Wirt
schaft, im Verkehr und zur Erhaltung und Erneuerung der 
Wasserkraft. · 
Wir möchten vermeiden, dass · es verschiedene kantonale 
Programme und Bundesprogramme gibt Das wäm nicht 
mehr zu kommunizieren. Es gäbe einen riesigen administra
tiven Aufwand und käme zu Doppelspurigkeitlim. · Ein effizien
tes Controlling wäre fast nicht mehr möglich. Es muss so 
sein, dass wir ein nationales Programm haben. Die Kantone 
sollen eine Rolle· 1n· diesem nationalen Programm spielen, 
aber wir wollen keine Zersplitterung. Es wäre auch für die 
Volksabstimmung verheerend und nicht gut zu vemiltteln, 
wenn mehrere Programme auf uns zukämen. . . . 
Aus diesen Gründen sind wir der Auffassung, dass. die Kom
mission den besseren Vorschlag unterbreitet hat 

' . 

Präsidentin: Die SVP-Fraktion lässt ausrichten, dass sie die 
Minderheit Baumberger unterstützt. · 

Abs.1-AJ. 1 

Abstfmmung-.Vote · 
Für den Antrag der Mehrheit 
FOr den Antrag der Minderheit 

Abs. 2, 4, 5-AJ. 2, 4, 5 
Angenommen-Adopte 

Abs. 3-AJ. 3 

Abstlmr:nung-Vote 
FOr den Antrag Stucky 
Für den Antrag der Kommission 

Abs. 5bis -Al. 5bis 

Erste Abstimmung- Premier vote 
FOr den Antrag Baomberger 
Dagegen 

ZweitQAbstimmung- Deuxieme vote 
Für den Antrag Vallendar 
Dagegen 

Abs. 6-AJ. 6 

Abstimmung-_Vote 
Für den Antrag Burgener 
FOr den Antrag der Kommission 

80 Stimmen 
73Stimmen 

93Stimm8f1 
61 Stimmen 

82 Stimmen 
12 Stimmen 

150 Stimmen · 
2 Stimmen 

86Stimmen 
68Stlmmen 

Prlsldentln: Ich habe eine Abstimmung über die Ausgaben~ 
bremse bei Artikel 9 angekündigt. Die Firianz- und Sachex
perten sind sich uneinig, ob Artikel 9 der Ausgabenbmmse 
unterliegt. Weil sich die natlonalrä.tliche Kommission und 
auch der Ständerat nicht darOber unterhalten haben, ob Arti
kel 9 der Ausgabenbmmse unterliegt, schlage Ich vor, dass 
wir· diese Abstimmung nach der Differenzbereinigung .vor-
. nehmen. ' · 

Baumann Alexander (V, TG): Ich nehme nicht Stellung dazu, 
ob diese Bestimmung der Ausgabenbremse untersteht oder 

· nicht. Aber Ich möchte, dass die Sache materiell entschieden 
wird. Unter dem Vorbehalt, dass diese Bestimmung der Aus
gabenbmmse unterste~ kommt unsere Abstimmung darin 
zum Tragen. . . -
Ich-beantrage.also eine Eventualabstimmung, deren Ergeb
nis dann zum Tragen kommt. für den Fall, dass. die Schriftge
lehrten entscheiden, das Geschäft unterliege der Ausgaben-
bremse. : .· 

Strahm Rudolf (S, BE); Berichterstatter: Ich weiss njcht, ob 
solche. Eventualabstlmmungen möglich sind, · 
1. Di.e Kommission hat sich keine Sekunde•.mit der Frage 
der Ausgabenbremse auseinandergesetzt. Wir Berichter-

.. 



-to-1 
Taxes sur l'energie 904 N 2 Juin 1999 

statter haben erst nachträglich vom Kommissionssekretär 
mitgeteilt erhalten, es müsse über die Ausgabenbremse ab
gestimmt werden; das sei von der Verwaltung so mitgeteilt 
worden. 
2. Ich muss festhalten, dass auch der Ständerat nie über eine 
Ausgabenbremse diskutiert oder darüber beschlossen hat 
Wlr sind Ja Zweitrat; man hätte schon seitens unserer weisen 
Kollegen von der Kleinen Kammer diesen Vorbehalt anbrin
gen müssen. 
3. Die Frage Ist noch ungeklärt: Wenn eine Ausgabenbremse 
nötig Ist, ist sie d_ann nicht schon auf Verfassungsstufe nötig, 
nämlich bei der Ubergangsbestimmung, der Fördernorm, die 
wir schon als Gegenentwurf zur Solar-Initiative verabschie
det haben? Das müsste auch noch aekl~ werden. 
Deswegen schlage ich Ihnen vor - mit der Ausgabenbremse 
betreten wir Ja Immer noch Neuland -, dass diese Frage von 
der Verwaltung Jetzt ganz gründlich geklärt wird. Im zweiten 
Durchgang kann dann im Ständerat und daraufhin auch in 
diesem Rat ein Beschluss gefasst werden, wenn wir klar wis
sen, an welcher Stelle - und ob überhaupt-eine Ausgaben
bremse nötig ist 

Rechstelner Rudolf (S, BS): .E.s gibt einen Punkt, der fürs 
Verschieben spricht Wlr wissen nicht, wie hoch die Ausga
ben sind. Lassen Sie uns doch die [?ifferenzbereinigung ab
schliessenl (Unruhe) 

Abstimmung- Vote 
Für den Ordnungsantrag Baumann Alexander 56Stimmen 
Dagegen 94 Stimmen 

Priisldentln: Die ständerAtliche und auch die nationalrätliche 
Kommission haben die Aufgabe, diese Frage zu klären. 

Art.10 
Antrag der Kommission 
~mmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de 1a commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 10bls 
Antnlg der Kommission 
Titel . 

· Zollausschlussgebiete 
Woltlaut 
Solange die Talschaften Samnaun ·und Sa!llpuoir aus dem 
schweizerischen Zollgebiet ausgeschlossen sind, sind die 
Abgabenausfälle durch die Gemeinden Samnaun und 
Tschlin zu kompensieren. Der Bundesrat regelt das Verfah
ren sowie die Einzelheiten im Einvernehmen mit den Ge
meinden Samnaun und Tschlin. 

Art.10bls 
Proposition de la commlssion 
Tdre 
Les. enclaves douarlieres 
Texte 
Aussi longtemps que les reglons de Samnaun et de Sam
puoir seront exclues du territoire douanier suisse, les pertes 
de recettes seront compensees par les communes' de sam: 
naun et de Tschlin. Le Conseil federal regle la procedure et 
fixe Jes modalites en accord avec les communes de Sam
naun et de Tschlin. 

Angenommen -Adopte 

Art.11-15 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de 1a commlssion 
Adherer ä Ja declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 16bls 
Antrag der Kommission 
Titel 
Koordination mit dem COz-Gesetz 
Woltlaut 
Die Wirkung der Abgabe wird an die Zielerreichung des CO:z
Gese~es angerechnet und beim Entscheid über Notwendig
keit und Höhe der COz-Abgabe berücksichtigt 

Art. 15bls 
Proposition de 1a commission 
Tdre 
Coordination avec la loi sur le CO:! 
Texte , 
L'effet de Ja taxe sera lmpute aux retombees de la loi sur Je 
C02 et pris en compte dans ta decision relative a la necessite 
et au taux de la taxe sur le 00:!-

Angenommen -Adopte 

Art. 16 
Antrag der Kommission 
.... während 20 Jahren. 

Antrag Suter . . 
.... während 20 Jahren. Die ökologische Energieabgabe er
lischt, sofern die Landesversorgung mindestens zu 50 Pro
zent durch einheimische .erneuerbare Energieträger sicher
gestellt Ist und der Nutzenergieanteil die Energieverluste 
übersteigt 

Art.16 
Proposition de Ia commission 
•••• pendant 20 ans. 

Proposition Suter 
•.•• La redevance ecologlque sur renergie expire pour autant 
que l'approvlsionnement du pays en energie renouvelable lo
cale est assure au moins ä 50 pour cent et pour autant que le 
pourcentage d'energie utilisable est superieur aux pertes · 
d'energie. ,_ 

Priisldentln: Ober den Antrag Suter ist bei den Übergangs
bestimmungen Artikel 24 Absatz 5 des Bundesbeschlusses 
über die Volksinitiative «für einen Solarrappen» bereits ent
schieden worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon 1a proposition de 1a commission 

Art.17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer ä la decision du Conseil des E'8,ts 

Angenommen -Adopte 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur l'ensemble, nominatlf 
(Ref.: 3104) 

Für Annahme des Entwurfes stimmen -Ac.ceptent /e projet: 
Aguet, Alder, Ammann Schoch, Antille, Banga, Baumann 
Ruedi, Baumann Stephanie, Beguelin, Berberat, Bezzola, 
Borel, Bühlmann, Burgener, Carobbio, Christen, Columberg, 
Comby, David, de Dardel, Debons, Donati, Ducrot, Dünki, 
Dupraz, Durrer, Eberhard, Epiney, Eymann, Fankhauser, 
Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Geiser, Genner, Goll, Gon
seth, Grobet, · Gross Jost, Grossenbacher, Günter, Gysin 
Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerte, Herczog, 
Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet, Jutzet, 
Kalbermatten, Keller Christine, Kuhn, Lachat, Lauper, Lee-
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mann, Leuenberger, Lötseher, Marti Werner, Maury Pas
quier, Meier . Hans, Meyer Therese,. Müller-Hemmi, 
Ostermann, Rechsteiner Paul, Rechstelner Rudolf, Renn
wald, Roth, Ruckstuhl, Ruf, Sandqz Marcel, Schaller', 
Schmid Odilo, Semaderii, Spielmann, .Stamm Judith, Stef
fen, Strahm, Slump,. Suter, T.euscher, Thanei, Tschäppät, 
Vallender, Vermot, Vollmer, von Feiten, Weber Agnes, Wie
derkehr, Zapfl, Z131nden, Ziegler, Zwygart · · · · • (94) 

Dagegen stimmen·...;. Rejettent Je projet: 
Baader, ·. Bangerter, Baumann Alexander, Baumberger, Bin
der, Blrcher, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, · Brunner 
Toni; Bührer, cavadini Adrlano, Dettling, Dreher, Eggly, Ehr~ 
ler, Enge r, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, Fischer-Hägglin-
gen, Fi Seengen, Freund, ~rey Cfaude, Gros. Jean-
Michel, Gusset, Hegetschweiler, Heim, Hess Otto, Hess 
Peter, lmhof, Kofmel, Kühne, Kunz, Leu, Loeb, Maurer, 
Moser, Mühlemann, Raggenbass, Randegger, Schenk. 
Scharrer JOrg, Scheurer, SchlOer, Schmid Samuel, Speck, 
Steiner, Stucky, Theiler, Tschuppert, Vetterli, Vogel, Weigelt, 
Widrig, Wlttenwiler, Wyss (57) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Sc_hmied Walter (1_} 

EntschuldigVabwesend sind- Sont excuses/absents: 
Aeppli, Aregger, Beck,. Blaser; Blocher, Csvalll,(- Chiffelle, 
Dorrnann, Egerszegi, Engler, Rorio, Föhn, Frey Walter, Fri
derici, Fritschl, Gadient, Glezendanner, Gros,s · Andreas, 
Guisan, Gysin Hans RudoH, Hasler Emst, JeanpnMre, Keller 
Rudolf, Langenberger, Maltre, Maspoli, Meyer Theo, Müller 
Erich, Nabholz, Oehrli, Pelli, Philipona, Picloux, Pinl, Ratti, 
Ruffy, Rychen, Seiler Hanspeter, Simon, Stamm Luzi, steln• 
egger, Steinemann, Tschopp, von Allmen, Waber, Weye
neth, Widmer (47) 

Präsidium, stimmt nicht - Prt,sldence, .ne vote pas: 
Heberlein (1) 

An den Ständerat -Au Conseil des Etats 

'- Amtliches Bulletln der Bundesversammlung 

96.067 

Energiegesetz 
Lol sur 1'6nergle 

. Fortsetzung - Suite 
Sle!le 8elte 859 hlervor -Volr page 859 cklevant 

Ordnungsantrag Schmid Odllo 
Die' Behandlung des Bundesbeschlusses Ober eine ökolo
gische Energieabgabe (Energieabgabebeschluss) bis ium 
20. März 2000 sistieren(= Ablauf der Frist zur Behandlung 
der· Solar-Initiative) · 

Motion d'ordre Schmid (:Jdilo 
.Ajoumer l'arriJte federal concemant une taxe ecologique sur 
l'energie (arriJte concemant la taxe sur l'energie} jusqu'au 
20 mars 2000 ( = explration du delai impartl pour le traitement 
de finitiative solaire} ' 

Präsidentin: Der Prdnungsantrag Schmid Odilo auf Sistie
rung der Vorlage wurde zurückgezogen. 

B. Bundesbeschluss über eine ökologische Energieab
gabe 

. B. Arrete federal concernant une taxe ecologlque sur 
renergle . 

. Antrag der Kommission · 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(Nicht&intreten) 
Proposition de Ja comrnlssion 
Adherer a 1a decislon du Conseil des Etats 
(Ne pas entrer en matiere) · 

Angenommen -AdoptfJ 

' . 
SchlU$S der Sitzung um 17.35. Uhr 
La ·S11S11ce est Jevee a t 7 h 35 
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Dritte Sitzung - Troisieme seance · 

Mittwoch, 22. September 1999 
Mercredl 22 septembre 1999 

08.00h 

Vorsitz- Presidehce: 
Rhinow Rene (R, BL)/Schmid Carlo (C, Al) 

97.028 

Energie-Umwelt-Initiative. 
Solar-Initiative 
Initiative energle .et envlronnement. 
Initiative solalre 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 141 hlervor- Volr page 141 ckfevant 
Beschluss des Natlonalratell vom 2. Juni 1999 
OOclslon du Conseil national du 2 juin 1999 

A. Bundesbeschluss über die Volkslnltlative «für die 
Belohnung des Energiesparens und gegen die Energie
verschwendung (Energle-U~lt-lJiltlative)» 
A. Arrite fck:1"81 concernant !'Initiative populalre 
«destlnee ä encourager les economles d'6nergle et ä 
frelner le gasplllage (Initiative energle et envlroime
ment)» 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich gebe Ihnen 
einen kurzen Überblick über die Anträge der Kommission 
und über den Zeitplan. 
Wir schlagen Ihnen vor, insgesamt etwa die Hälfte der Diffe
renzen, die im Nationalrat entstanden sind, zu bereinigen. 
Dies ist wichtig, denn wir sollten versuchen, dieses Geschäft 
In dieser Session zum Abschluss zu bringen. Morgen wird 
bereits die Nationalratskommission tagen. Nächste Woche 
kann eile Vorlage wieder Im Plenum des Nationalrates behan
delt werden und kommt dann noch einmal zu uns. Eine allfäJ. 
lige Einigungskonferenz würde In der dritten Sessionswoche 
stattfinden.· Ich bitte Sie also auch aus diesen Gründen zu 
versuchen, keine neuen Differenzen zu schaffen. 
Zur Differenz in Artikel 1 a: Die erste Änderung, die der Natio
nalrat vorgenommen hat, ist rein formener Natur. Der Natio
nalrat hat die ganzen Bestimmungen von Artikel 24octles Ab
sätze 5 bis 9. der atten Bundesverfassung, den wir eingefOgt 
haben, in einem Absatz 6 zusammengefasst Wir haben uns 
entschlossen, uns dieser Art der Aufzählung anzuschliessen. 
Das ist keine materielle Differenz. 

ArL 1aAbs.2 
Antrag der Kommission 
Bn/eltung, Art. 24octies Abs. 6 Einleitung 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. a 
Festhalten 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. b, c 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. d ' . 
Mehrheit 
d .•••. gestaffelt eingefOhrt. Während der ersten zehn Jahre 
der Erhebung darf der Abgabesatz 2,0 Rappen pro Kilowatt-
stunde nicht übersteigen. · 

Amtllches Bulletin der Bundesversammlung 

• 

Minderheit 
(Brändli, Blsig, Schweiger) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Cavadini Jean 
Art. 24octies Abs. 6 Bst. b 
b. Der Gesetzgeber bemisst den Abgabesatz unter Berück
sichtigung der Auswirkung der verschiedenen Energieträger 
auf die Umwelt sowie anderer Abgaben, die diese Energie
träger bereits belasten. 

Art.1a al. 2 
Proposition de Ja commission 
/ntroduction, art. 24octies al. 6 introduction 
Adherer a la decision du Conseil national 
Art. 24octies a/. 6 /et. a 
Malntenir 
Art. 24octies al. 6 /et. b, c 
Adherer a 1a decision du Conseil national 
Art. 24octies al. 6 /et. d 
Majorlte 
d ..... par etapes. Pendant les dix premieres annees de pre
levement, le taux ne doit pas depasser 2,0 centimes par kilo
wattheure. 
Minorite 
(Brändli, Bisig, Schweiger) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Cavadini Jean 
Art. 24octies al. 6 /et. b 
b. Le legislateur fixe les taux de 1a taxe en t!!lrlant compte de 
l'effet des differents agents energetiques sur l'environnement 
ainsi que d'autres laxes qui grevent deja ces agents energe
tlques. 

Einleitung, Art. 24octies Abs. 6 Einleitung, Bst. a 
lntroduction, art. 24octies al. 6 introduction, /et. a 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: In der Beratung 
des Nationalrates ist eine erste wichtige materieße Differenz 
bei Artikel 1a entstanden, wo vorgeschlagen wird, Arti
kel 24octies der Bundesverfassung zu ergänzen. Wir haben 
seinerzeit mit der Zustimmung zu Absatz 6 (neu Abs. 6 
Bst. a) beschlossen, den Ertrag aus der Gl'\,lndnorm -wie wir 
sie nennen - zur Senkung der obligatorischen Lohnnebenko
sten zu verwenden. Der Nationalrat hat beschlossen, dass 
man diese Gelder «zur Entlastung von obligatorischen Sozi
alversicherungsprärriien» verwenden soll. Der Unterschied 
liegt darin, dass nach der Version des Nationalrates auch die 
Krankenversicherungsprämien dazugehören würden, wäh
rend sie nach unserem Beschll.1ss nicht dazugehören. In den 
Lohnneben~n sind Ja die Krankenversicherungsprämien 
nicht enthalten. Das bedeutet natürlich, dass gemäss der 
Fassung des Nationalrates auch Nlchterwerbstätige in den 
Rückgabestrom der Gelder eingeschlossen werden könnten, 
weil alle Personen Krankenkassenprämien bezahlen müs
sen, während nur die Erwerbstitlgen Lohnnebenkosten be
zahlen. 
Die Kommission beantragt, am Beschluss unseres Rates 
festzuhalten. Die Hauptgründe dafür sind folgende: 
Wir möchten wirklich eine Senkung der. Lohnnebenkosten er
reichen. Mit den Erträgen, wie wir sie vorsehen, könnte das 
etwa 1 Prozent der Lohnnebenkosten sein, die verschwinden 
und aus Energiesteuern bezahlt würden. Wir wollen das, weil 
wir mit dieser Grundnorm eine.fiskalquotenneutrale Abgabe 
einführen möchten und nicht eine Abgabe, deren Ertrag in 
andere Kanäle fliesst 
Die Frage, ob man dl!ll Erwerbslosen in den Rückgabestrom 
der Gelder einschliessen soll, haben wir,djskutiert. Es wurde 
in der Kommission ein Antrag eingereicht, dies dem Gesetz
geber mindestens zu ermöglichen, es also hier nicht völlig 
auszuschliessen. Die Kommission hat aber den entspre
chenden Antrag mit 9 zu 1 Stimmen abgelehnt 
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1 Die hauptsächlichsten Gründe sind: 
1. Es gibt Vollzugsprobleme. Man müsste die Nichterwerbs
tätigen erfassen bzw. einen Nachweis der Njchterwerbstätig
kelt verlangen. Das würde, wenn man es genau nähme, er
hebliche Probleme schaffen. Die Verwaltung hat uns dazu 
ein Papier geliefert, weichem man entnehmen kann, dass die 
Verwaltung selber diesen Vollzug fürchtet. 
2. Die Kommission findet. es sei den Nichterwerbslätigen 
durchaus zuzumuten, für einmal mit den Erwerbstätigen soli
darisch zu sein. Die Solidarität spielt gerade bei den Rent
nern; aber auch bei Arbeitslosen und anderen grundsätzlich 
meist umgekehrt Die Erwerbstätigen bringen die Mittel auf, 
c,fie dann an die Nichterwerbstätigen verteilt werden können. 
Hier würden für einmal die ·Erwerbstätigen durch die Sen~ 
kung der Lohnprozente von Lenkungsabgaben · profitieren, 
welche auch die Nichterwerbstätigen beim Verbrauch von 
nichterneuerbaren Energieträgern bezahlen milssen. 
Die Meinung der Kommission ist Wir wollen die reine Len-

. kungsabgabe erhalten, äie wirklich gemlss · dem Motto 
"Energie statt Arbeit besteuern» funktionieren soll. Wir beah· 
tragen Festhalten·am Beschluss un~res Rates. 

Angenomrmm -Adopte 

Art. 24ooties Abs. 6 Bst b -Art. 24ooties al. 6 Jet .. b 

Plattner Gian-Reto (S,. BS), Berichterstatter: Auch hier ha
ben wir eine wesentliche mat:erlelle Differe11Z. Wir haben sei-· 
nerzeft beschlossen, die Abgabe nach den Auswifl(ungen der 
Energieträger auf Klima und Umwelt zu erheben, d •. h., bei
spielsweise für Heizöl eine höhere Abgabe zu erheben als fQr 
Erdgas. Im Nationalrat ist dieser Beschluss aber sehr ungnä
dig aufgenommen we>rden. Die Gründe dafür sind vor allem 
zwei: Bei uns haben sich eher.die «Gasinteressen» durchge
setzt Im Nationalrat hat das Heizöl «zurückgeschlagen», ·. 
und die Atomkraftgegner befürchteteh,· dass aufgrund einer 
solchen Differenzierung der Strom aus Atomkraftwerken mit 
der Begründung, dass er kein cq2 erzeuge, weniger stark 
belastet werden könnte, dass also die Umweltprobleme, die 
wegen Radioaktivität entstünden,. als nicht so erheblich an
geschaut werden könnten. Sie haben deshalb ZU$81Tlmen mit 
den «Ölern» dafilr gestimmt, dass man'nicht nach den Aus
wirkungen auf Klima und Umwelt differenzieren sollte, son
dern als \/eranlagungsgrund!age schßcht den Energieinhalt 
nehmen sollte. · ' . ' ' · · 
Wir haben darüber ausfilhrlich diskutiert Der Energieinhalt 
ist eine gute Annäherung. an die Umweltbelastung eines 
Energieträgers und somit als Mass durchaus vertretbar. Es 
wäre denkbar 1.md wn der Wissenschaft her vielleicht auch 
machbar, gewjsse Differenzierungen .innerhalb der fossUen 
Energieträger vorzunehmen: Man könnte aufztirechnen ver
suchen, welches die Schadenpotentiale. sind. Man müsste 
sich aber beWl,IS;it sein, dass diese Schitzungen nur Schät-· 
zungen wären, sicher keine.exakten Angaben, und dass des
halb jeder solchen. Regelung eine gewisse WIiikür anhaften 
würde. 
Es sind aber auch rein wirtschaftliche Gründe geltend ge
macht worden: 
1. Man wollte durch die Lenkun~ keine zusätzliche 
«.Verzerrung» zwischen Gas und Öl schaffen - und um diese 
beiden geht 'es vor allem-, sondern die,Lenkungsabgabe 
strikt aufgrund des Energieinhalts berechnen, d. h., die Preis
unterschiede, wie sie zwischen Gas und Öl heute schon be· 
stehen, nicht weiter beeinflussen. . · 
2. Zudem wäre es schwierig geworden, den H~. den 
der Nationalrat eingeführt hat und den wir in einem Kompro
missvorschlag übernommen haben, umzusetzen. Wäre die
ser Höchstsatz nur filr die am stärksten belastete. Energie 
gültig gewesen, dann hätte man alle anderen Energien unter
halb des Höchstsatzes ansiedeln müssen, was erhebliche 
Wirkungseinbussen der Lenkungsabgabe zur Folge hätte. 
Oder.müsste man eher argumentieren, dass der mittlere Satz 
diesem Höchstsatz entspricht? Das Ist ein weiterer Grund, 
weshalb die Kommission Ihnen beantragt, sich dem National
rat anzuschliessen. 
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3. Vor allem aber gibt der 8eschluss des Nationalrates den 
Leuten, die sich wegen dem Strom aus Atomkraftwerken 
Sorgen machen, die Gewlsshefti dass. der Strom, der aus 
Atomkraftwerken Jcomrirt; genau gleich besteuert wird wie .die 
fossilen Energieträger. Qeshalb wird die Lösung des Natio
nalrates konsensfähig sein. ' 
Wir beantragen Jhnen, sich in diesem.Punkt-- Energieinhalt 
als Bemessungsgrundlage statt Auswirkungen auf Klima und 
Umwelt - dem Nationalrat anzuschliessen. 

Cavadlnl Jean (L, NE): J'al.blen entendu le developpement 
de M. Plattner concemant la reflexion de notre commlssion 
de se rallier A la declsion du Conseil . national. J'alrnerais 
poortant vous demander de maintenir notredeclsion. 
Je vous rappelle que c'est notre Conseil qul a imaglne 1a sys
tematique d'un contre-projet aux deux Initiatives populaires 
en proposant une. norme constitutlonnelle. II a introdult dans 
cette norme constltutionnelle, dans sa premlere verslon, Ja 
notion de 1a 'dlfferenciation, pour une raison .qui a bien sDr des. 
incidences economiques, c'est l'evidence. Et s'H avait Intro-· 

. duit cette distln~on, c'est pour 1a ralson simple et forte qul 
milite en faveur de cet argument: on veut une taxe sur, l'ener
gle, encore que nous ne soyons pas des p~ionnes de cette 
taxe et que nous nous battrons pour eile jusqu'ii la mort, rt1ais 
exclusivemenl Cette taxe dolt etre definie dans la constitu
tion comme falsant partie integrale de la politique energe
tlque et environnemeritale, dans l'artlcle 24octles allnea 6, 
C'est dans le but de poursuivre et de dev'elopper une polftl
que ecologique. Des lors; II convient de tenir compte'<fes.dif
ferences ecologiques conslderables constatees entre Ies.dif• 
ferentes energles pour le ealcul des taux. Nous avions admls 
ce prlnclpe au nom de Ja coherence, de la logiqu& et .confor-
mement a l'objectif vlse. · 
Le Conseil national .a fait valoir qu'il pouvait Mre dlfficlle~ 
M. Plattner ra dft tout a !'heure, de calculer ces dfflerences de 
taux. Or, heureuse nouvelle, nous pouvons vous rassurer sur 
ce poinl Le demier rappdrt de l'Offlce federal de l'environne
ment, des for&s et du paysage-, qui a vu le jour, et nous le 
regrettons, Monsieur le Conseiller federal, avec un retard 

. eönsiderable, un retard prejudiciable d'allleurs ä la proposl
tion que nous faisons; mals enfin le rapport est la- le montre 
bien: ~ sur une approche ecologique globale, II apporte la 
preuve qu'uh tel calcul s'effectue sans problemes majeurs. 
Au raste, nous observons que tous les pays europeens occi
dentaux le pratiquenl II serait tres s1c1rprenant que la Confe
'deratlon sott dans rincapacite de. maitmJer ur:ie telle opera
tlon. Le montant de 1a taxe n'entre pas en ligne de compte sur 
ce prlncipe-lä. II s'aglt du respect qui nous engage ä ancrer 
1a differenciatlon dans un aiticle constitutionnel et, plus vive-
rnent ·encore, a malntenir notre decision initiale. · 
.C'est la ralson pour laquelle je serals heureux que vous'sou- · 
tenlez ma propositlon. 

Schwelger Rolf (R, ZG): Ich beantrage Ihnen Zustimmung 
zum Antrag der Kommission und demzufolge auch zur Fas
sung des Nationalrates. Ich benenne hierfür drei Argumente: 
1. Di.e Bem~ng der Abgabesätze unter Berücksichtigung 

· der Umweltauswirkungen wäre in der Praxis.., vorsichtig aus-· 
gedrückt-- alles andere als einfach. Indiz hierfür Ist allein -
schon der Umstand, dass sich die Erdgas- und die Erdölindu
strie schon heute mit dieser Sache kontrovers auseinander
setzen. Unter Hervorhebung der Je fflr sie positiven Aspekte 
werden die Unterschiede entweder verniedlicht odet übertrie
ben. Auch der Wissenschaft fällt es schwer, klare, zahlen
massig fassbare Aussagen zu den unte~iedllchen Auswir
kungen von Erdgas und Erdöl zu .machen. Grund hierfür Ist, 
dass. über die Gewichtung der einzelnen Belastungsele
mente keine Einigkeit besteht und letztlich auch nicht beste
hen kann. 
Es beginnt dies bereits· bei der Frage, welche Kriterien. be
züglich der Auswirkungen auf die Umwelt denn überl'laupt 
massgebend sein soJlen. Kontrove~ ist übel'.di~ ob und wie 

' die vorgelagerten Prozesse - Förderung und Transport -- zu 
berücksichtigen sind. Wie beeinflusst beispielsweise- insbe
sondere beim Erdgas - das dabei freiwerdende Methan den 
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Treibhauseffekt? Einfach wäre eine Unterscheidung zwi
schen Erdgas und ErdOl dann, wenn allein auf das C~ ab
gestellt würde. Das aber wäre nicht verfassungskonform, 

· weil die Umweltbelastung eben in ihrer Gesamtheit betrach
tet werden muss. 
Noch bedeutend komplizierter wäre es, die unterschiedliche 
Belastung durch Erdgas und Erdöl einerseits und durch die 
Kernenergie andererseits zu quantifizieren und zu gewich
ten. In der Kommission haben wir ~en. dass dies nur 
mittels einer .Fiktion möglich sein kann, weil - kurzfristig be
trachtet - die Umwelt durch die Kernenergie eben gerade 
nicht belastet wird und langfristige Belastungen je nach poli
tischem Standpunkt mehr oder weniger wahrscheinlich bzw. 
unwahrscheinlich sind. Wie angesichts dieser Kontroversen 
und Unwägbarkeiten eine saubere und transparente Unter
scheidung bezüglich Umweltbl:)lastung und, darauf abge
stiltzt, eine Abstufung der Abgabesätze vorgenommen wer
den können, ist deshalb nur schwer vorstellbar. 
Vorstelhy ist dagegert .die Austragung einer Kontroverse 
zwischen den verschiedenen Interessengruppen dann, wenn 
die Verfassungsnorm dereinst in ein konkretes Gesetz umge
setzt werden mOsste. 
2. Nicht auszuschliessen ist, dass dem gesetzgeberischen 
ein juristisches Hickhack folgen w!lrde. Gemä.ss der von uns 
bereits angenommenen beschränkten Verfassungsgerichts
barkeit wäre es nämlich möglich, dass konkrete Verfügun
gen, beispielsweise also die konkreten Rechnungen Ober 
Energieabgaben, gerichtlich arigefochten werden könnten 

. und die Gerichte dann deren Übereinstimmung mit der Ver
fassung beurteilen mQssten. Die Gerichte hätten also zu prü
fen, ob die Abstufungen in den verschiedenen Ansätzen 
durch den Gesetzgeber sachgerecht, also entsprechend der 
Umweltbelastung, erfolgt wären. Eine Kassation wäre zwar 
nur bei Willk!lr möglich, was für die erste Zeit nach Erlass der 
AbgabegesetzgeQung kaum wahrscheinlich sein d!lrfte. Die 
rechtliche Situetlon aber könnte sich sehr rasch dann ändern, 
wenn in relevanten Umweltbereichen, z. B. bezüglich Treib
hauseffekt, neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen 
würden, dies beispielsweise hinsichtlich der Belastungsinten
sität der verschiedenen Energiearten. Solche Änderungen in 
der wissenschaftlichen Betrachtungsweise treffen· aber recht 
häufig ein. . 
3. Der Hauptgrund. aber, warum die Energieabgabe nach 
dem Energieinhalt bemessen werden muss, ist die vom Na
tionalrat beschlossene und von der Kommissionsmehrheit 
tell.weise !lbernommene Stipulierung eines Höchstsatzes. 
Gemäss Artikel 24octies Absatz 6 Litera d in der Fassung des 
Netlonalrates beträgt der Höchstsatz der besonderen Ener
gieabgabe 2 Rappen pro KIiowattstunde. Nach der Fassung 
der Kommissionsmehrheit darf während der ersten · zehn 
Jahre der Erhebung der Abgabesatz wiederum «2 Rappen 
pro KIiowattstunde nicht übersteigen». Diese Wortwahl lässt 
Interpretationen schlicht nicht zu und wäre bei Annahme des 
Antrages Cavadlni Jeen Insofern bedeutsam, als nur die die 
Umwelt am meisten belastende Kohle mit 2 Rappen belastet 
werden d!lrfte und bei allen anderen Energiearten signifikant 
tiefere Sätze gelten müssten. Persönlich könnte Ich damit le
ben, glaube aber, dass dies von denjenigen, die eine FOrder
abgabe wollen, so nicht gewollt sein kann. 
Deshalb beantrage Ich bei Buchstabe b Zustimmung zum 
Antrag der Kommission. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Cavadini Jean 

18Stimmen 
17Stimmen 

Art. 24octies Abs. B Bst. c - Alt. 24octies al. B /et. c 
Angenommen -Adopte 

Art. 24oct/es Abs. 6 Bst. d -Art. 24octies al. B Jet. d 

Platlner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Bei Litera d ist 
vom Natlonal~t der Höchstsatz eingeführt worden, den wir 
schOn · zweimal erwähnt haben. Dift Hauptbegründung 
dafür - ein entsprechender Antrag kam aus dem Rat - war, 
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dass man bei Steuem immer. einen Höchstsatz in der Bun
desverfassung habe, vermutlich um den Politikern nicht all
zuviel Freiheit zu gewähren, die Steuern zu erhöhen. Der 
Fehler an diesem Argument ist aber folgender: Hier handelt 
es sich nicht um eine Steuer, sondern um eine fiskalquoten
neutrale Abgabe, die wieder zurückerstattet wird. Es ist des
halb im Ansatz falsch, sie einfach für Immer nach oben zu be
grenzen. Die Höhe dieser Abgabe muss sich schliesslich an 
den Zielen orientieren, die damit erreicht werden sollen. Die 
Ziele, die damit im Moment erreicht werden sollen, sind die 
internationalen Verpflichtungen, welche die Schweiz in Kyoto 
unterschrieben hat Diese Verpflichtungen werden sicher 
noch verschärft werden ·massen - das ·w1ssen Sie selber 
auch -, denn das Klimaproblem ist mit den Kyoto-Vereinba-
rungen leider nicht aus der Welt geschafft. , 
Es wäre deshalb auch sachwldrig, für Immer einen Höchst
satz in die Verfassung zu schreiben. Wenn man sich nämlich 
einmal an diese Abgabe gewöhnt hat und es eine gute Sache 
findet; die Energie zu besteuern und den Produktionsfaktor 
Arbeit zu entlasten, würde das folgendes bedeuten: Jedes
mal, wenn man diesen Umlagenmgseffekt etwas verstärken 
wollte, m!lsste man obligatorisch eine Vol.ksabstimmung 
durchführen. 
Die Kommissionsmehrheit hat aber dennoch beschlossen, 
dem Nationalrat einen Schritt entgegenzukommen, auch im 
Sinne der Bereinigung der Differenzen: Sie ist bereit, diesen 
Abgabesatz zu übernehrpen, aber nur für die ersten zehn 
Jahre nach der Einführung der Abgabe. Es entspricht so
wieso den Vorstellungen, die die Kommission immer hatte, 
dass man einmal mit einer Abgabe in der Grössenordnung 
von 2 Rappen pro KIiowattstunde anfängt. Das entspricht 
etwa 3 Milliarden Franken pro Jahr und bewegt sich damit in 
der Höhe der C02-Abgabe, wenn man diese als Alternative 
betrachtet. Wenn man nach vermutlich zehn Jahren festge
stellt hat, dass die Kyoto-Vereinbarungen nicht gereicht ha
ben - also etwa in den Jahren 20.12 bis 2014 -, sollte es 
dannzumal möglich sein, die Abgabe nach oben zu korrigie- · 
ren. Ich persönlich bin über.zeugt davon, dass das die ver
n!lnftigere LOsung ist. 
In der Kornn:iission obsiegte der Höchstsatz für die Dauer von 
zehn Jahren gegenüber dem zeitlich unbegrenzten Höchst
satz gemäss Beschluss des Nationalrates mit 6 zu 4 Stim
men. Mit 7 zu 2 Stimmen haben wir uns dann diesem Kom
promissvor:schlag gegenüber der ursprünglichen Version des 
Ständerates.angeschlossen. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen, diesen zeitlich 
begrenzten Höchstsetz einzuführen. 

Briindll Christoffel {:/, GR): Es geht hier um die Frage, ob wir 
dem Natipnalrat folgen sollen oder nicht, und darum, ob wir 
einen Höchstsetz festlegen wollen oder nicht. 

· Die Minderheit vertritt die Auffassung, dass eine Begrenzung 
in der Verfassung notwendig ist, weil sonst der Gesetzgeber 
die Möglichkeit erhält, beliebige Erhöhungen zu beschliessen 
und durchzusetzen. Die Auffassung des Nationalrates, hier 
eine Begrenzung einzubauen, ist vor allem eine abstim
mungspoUtische, eine taktische Frage. 
Aus diesem Grund beantragen wir Ihnen, dem Nationalrat zu 
folgen. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich unterstOtze die Minderheit 
Brändll. Enerseits scheint es mir richtig, dass In der Verlas
sun.9 ein Höchstsatz festgelegt wird, so, wie der Netionalrat 
dies beschlossen hat. Bei Steuern und Abgaben ist es in der 
Schweiz üblich, dass die Höchstsitze in der Verfassung ver
ankert sind. Nun will die Mehrheit der Kommission -zwar auch 
einen Höchstsatz verankern, dazu aber sagen, dieser solle 
nur während der ersten zehn Jahre der Erhebung in dieser 
Höhe gelten, nachher könne dieser Satz ansteigen. 
Aus meiner Sicht ist dies ein unrealistisches Szenario. Wir 
wenden für die gesamte Energie in der Schweiz etwa 20 Mil~ 
Uarden Franken auf. Schon heute sind 8 Milliarden davon 
Steuerabgaben. Wenn wir mehr als ein Lohnprozent über 
Energieabgaben ersetzen wollen, gibt das eine steuerliche 
Belastung der Energie, die nun wirklich die Konkurrenzfähig-
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keit und das Verhältnis gegen Ober dem Ausland stören kann. 
Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass diese 2 Rappen 
ein vemOnftlger Höchstsatz sind. Sollte je eine andere Situa
tion entstehen, so kann man wiel:ler einen anderen Satz hin
einschreiben, dies aber erneut unter Mitsprache von Volk 
und Ständen. 
Ich befOrworte eine ökologische Steuerreform, eine aufkom
mensneutrale Steu81'1'8form. Dies Ist ein umweltpolitisch ver
nünftiger Schritt. Man muss aber auch die Grenzen sehen, 
die diesem Vorgehen aufgrund des Sf!!hr limitierten Steuer
substrat~ innewohnen, das hier Oberhaupt zur .Verfügung 
steht. . 
Deswegen finde ich die Fassung des Nationalrates besser 
und werde die Minderheit Brindll unterstatzen. ' 

Platlner Gian-Reto' (S, BS), Berichterstatter: lc.h möchte zu . 
den vorgebrachten Argumenten doch noch einmal SteUung 
nehmen. · · · . 
Das erste Argument habe Ich - so meine ich - ~hon wider
legt. Es handelt sich hier nicht um eine Steuer; deshalb kann 
man nicht sagen, man müsse auch hier einen Höchstsatz ha
ben. Es geht hier um eine Umverteilungsabgabe, und diese 
hat es in sich, dass sie von der Sache her so hoch sein muss, 
dass die Ziele, die man mit ihr erreichen will, auch wlrkl!ch er
reicht werden. Es Ist widersinnig, hier einen Höchstsatz eln
zufOgen. Der Staat bereichert sich Ja ,nicht daran, sondern es 
ist einfach eine Verlagerung der Abgaben vom Produktions
faktor Arbeit auf die Energie. .. ' ·. · 
Zum zweiten Argument: Frau SpoerrybegrOndet den Höchst
satz d~ dass man die Energie sowi* nicht höher be
steuern könne, weU sonst die Wirtschaft darunter leide. er
stens muss Ich Ihnen dazu sagen, dass genereß in gEYlZ Eu
ropa ... da$ haben wir im Kommissionsbericht nachgewie
sen - im Moment Oberall schon Abgaben In grösserer Höhe 
existieren. Zweitens zeigt die Tendenz eindeutig nach oben. 
Die europäische Tendenz geht In die Richtung, .die Energie 
stärker zu besteuem und den Produktionsfaktor Arbeit zu 
entlasten. Das Ist- angesichts der Tatsache, dass wir in den 
OECD-Ländern generell viel zuviel Energie verbrauchen und 
zuwenig Arbeitsplätze haben - auch genz logisch. Es Ist eine 
vemünftlge Politik, die hier in allen Ländern verfolgt wird. 
An die langfristige Gefährdung. der Konkurrenzfthigkelt der 
Schweiz bei einem Satz von.mehr als 2 Rappen pro Kilowatt
stunde vermag Ich nicht zu glauben. Im Gegenteil, wir wer, 
den nach zehn Jahren mit unseren·2 Rappen wahrscheinlich 
wiederum diejenigen sein, die bei weitem den tiefsten Abga
besatz haben. 
Ein weitel'er Grund Ist, dass wlr uns verpflichtet haben, ge
wisse Emissionsziele betreffend den Treibhauseffekt einzu
halten. Wir müssen diese Ja auf irgendeine Art erreichen, und 
ich denke, der für die Wirtschaft verträglichste Weg Ist der 
hier vorgeschlagene. Damit wird eine Abgabe zurOckerstat
tet, die teilweise auch an die Wirtschaft zurOckfliesst. Somit 
halte Ich es fOr falsch, Jetzt schon zu erzwingen, dass .wir 
dann in 1 Q oder 15 .Jahren jedesmal eine Abstimmung von 
Volk und Ständen über diese Vertassungsbe&tlrrimung 
durchfahren mOssen, wenn wir die Wirkung dleseu1euarti
gen Instrumentes aufgrund internationaler Abmachungen et-

. 1 was verstärken sollen und mOssen. 
Ich bitte Sie also, dem Kompromissvorschlag der Kommis
sionsmehrheit zu folgen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Rein logisch gesehen ver
trägt sich eine Höchstgrenze nicht mit der Lenl<ungswirkung 
einer Abgabe. Das muss man sehen; langfristig soll man ei
nen Lenkungseffekt erzielen können. Andererseits betreten 
wir Neuland und mOssen mit der Vorlage In. eine Volksabstim
mung gehen. Da könnten BefOrchtungen wach werden; die 
Lankungsabgabe könnte z.B. bis 15 Franken gehen. Von 
daher Ist der Höchstsatz abstimmung&taktisch vielleicht rich
tig, damit man weiss, wo die Obergrenze liegt. 
Eine Befristung auf zehn Jahre Ist zwischen der «Unlogik» 
des Höchstsatzes einerseits und dieser Beruhigung anderer
seits vleHeictit tatsächlich ein Kompromiss. Sie verschafft uns 
allen die notwendige Zeit, um Veränderungen, wenri es diese 

gibt. so vorzunehmen, dass das · Parlament auf jeden Fall 
wieder involviert sein wln:I. • 
Deswegen Ist der Antrag der Mehrheit auch in unseren Au
gen ein möglicher Kompromiss. 

1 ' ' 

Abstimmung_ ... Vote 
FOr den Antrag der Minderheit 
Für den Antreg der M.ehrheit 

1ßStimmen 
14Stimmen 

B. Bundesbescllluss Ober die Volkslnftlatlve «für einen 
Solarrappen (Solar-lnftlatlve)» 
B. Arrete federal concemant l'lnltlatlve populalre «pour 
l'lntroductlon d'un centlme solalre (lnftlatlve solalre)» 

Arl 1a.Abs.2 
Antrag der Kommission 
Art24Abs. 1 
Mehrheit ' 
.••• 0,4 Rappen pro KIiowattstunde. 
Minderheit 
(Forster, Bislg, Buttlker, Cavadini Jean, Schwelger, Spoerry) 
Festhalten · ·· 

M.24Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 24 Abs. 3 

bbis. Finanzhilfen nach Absatz 2 Buchstaben a. und b können 
zur ErfOllung von SQhweizerischen Verpflichtungen zur Re
duktion von Treibhausgesemissionen auch im Ausland aus
gerichtet werden; 

M.24Abs.5 
Festhalten 

M.t24Abs. 6 
Mehrheit 
.... 600 Millionen Franken ••• ~ · 
Minderheit , 
(Forster, Blslg, BOttlker, Oava.dlni Jean, Schweiger, Spoerry) 
Festhalten · · · · 

Art. 24 Abs. 7 
Festhalten 

Antrag Sieri 
Art. 24 Abs. 1 
.... Förderabgabe von 0,3 Rappen pro Kilowattstunde. 
Art. 24 Abs. 6 
•••• 450 Millionen Franken .... 

Antrag Maissan 
Art. 24 Abs. 5 
Zustimmung zum Beschluss des Natlont;tlrates 

Antrag Hess Hans 
Att.24Abs.7 
Der Bundesrat kann die Förderabgabe im Sinne von· Air 
salz 4 auf energielntensive Unternehmungen ausdehnen, 
diese vorzeitig aufheben oder senken ••.• · 

• Arl1aal. 2 
Proposition de /a commlsslon 
Art. 24 al. 1 
MaJortte • 
.... 0,4 c:entlme par kllowattheure. 
Minorlte 
(Forster, Blsig, BOttlker, Cava.dinl Jean, Schwelger, Spoerry) 
Maintenir 

Att. 24 a/. 2 , 
Ai:fherer a la decision du Conseil national 
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Alt.24aJ.S 

bbis. des aides financieres selon l'alinea 2 lettres a et b peu
vent aussi &tre v.ersees a l'etranger en vue de satlsfaire aux 
engagements de 1a Suisse pour Ja reduction des rejets de 
gaz a effet de serre; 

Alt.24a/.5 
Maintenir 

Alt. 24aJ. 6 
Ma/orite 

· •••• 600 mlllions de francs .... 
Minorite 
(Forstar, Blsig, Büttiker, cavadinl Jean, Schweiger, Spoerry) 
Maintenlr 

Alt. 24 aJ. 7 . 
Maintenlr 

Proposition Bleri 
Alt.24aJ. 1 
•••• 0,3 centlrne par kllowattheure. 
Art.24al. 6 
.... 450 mlUions de francs .... 

Proposition Maissen 
Alt.24al.5 
Adherer a 1a decision du Conseil national 

Proposition Hess Hans 
Art.24a/. 7 
Le Conseil federal peut prevoir que la •taxe de soutien visee 
a ra1inea 4 s'applique egalement aux entreprises grandes 
consommatrices d'energie, II peut l'abroger avant terme ou la 
~uire ••.• 

Jahr. Da die Wasserkraft und die energieintensiven Indu
strien von der Steuer verschont bleiben und zusätzlich wäh
rend einer Frist von 15 Jahren ein Teil des Abgabeaufkom
mens fOr Subventionen verwendet werden soll, würde so viel 
von der ökologischen Steuerreform wegfallen, dass letztend• 
lieh die Lohnnebenkosten kaum mehr verringert werden 
könnten. · Wir würden also mit der ökologischen Steuerre
form -, ich wiederhole es - eine Entlastung der Wirtschaft und 
der BOrger von Lohnnebenkosten sowie Staatsquotennelf
tralität vorgeben, während wir in Tat und Wahrhett einfach ei
nen gigantlschen Umverteilungs- und Subventionsmechanis• 
mus in Gang setzten. Bei 0,4 Rappen pro Kilowattstunde 
wäre die Entlastung nach meiner Schätzung noch gut 
0,3 Lohnprozente fOr Arbettgeber und Arbettnehrrier; bei 
0,6 Rappen wären .es nur noch etwa gut 0,2 Lohnprozente 
und entsprechend dem Antrag Bieri fOr 0,3 Rappen ungefähr 
0,35 Lohnprozente. 
Dass sich die potentiellen Nutzniesser vehement tor einen 
möglichst hohen Abgabesatz einsetzen, .ist verständlich. 
Wann wird dieser Branche je wieder ein staatlicher Geldsegen 
von solchen Dimensionen in Aussicht gestellt? Das sett neun 
Jahren laufende Aktionsprogramm «Energie 2000„ wurde mit 
jährlich 50 Millionen Franken dotiert und war recht erfolgreich • 
Eine massive Subventionierung der heute bekannten Tech
nologien, wie sie mtt 0,4 Rappsn oder noch mehrvorgesehen 
wäre, ginge am Markt vorbei und wäre grundsätzlich falsch. 
Wie kann denn damtt vermieden werden, dass bloss - oder 
in erster Linie- ein gewaltiger Produktionsapparat aufgebaut 

~ wird, fOr den keine Nachfrage besteht? 
FOr meine These - dass der. Förderabgabebeschluss mtt 
dem moderaten Satz von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde 
durchgehen muss, weil sonst die Wettbewerbsverzerrungen 
tellwelse grotesk werden - möchte Ich noch ein Beispiel an
fQgen: Im Rahmen des Lobbying fOr die Förderabgabe und 
die gleichzeitige Befreiung energielntensiver Betriebe hat ein 
mir bekannter Inhaber einer Industriefirma, zu welcher auch 
ein energielntensiver Spinnereibetrieb gehört, intensiv mitge-

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Die erste Diffe- wirkt zum Firmenkonglomerat gehört auch ein Wasserkraft· 
renz ist die wichtigste. Sie finden sie bei Artikel 1a. Es geht werk, aus dessen Energieerzeugung nicht nur die eigenen 
um die Höhe der Förderabgabe; ich brauche dazu nicht viel Industriebetriebe versorgt werden, sondern auch die halbe 
zu sagen. Region. Als Konsequenz unserer BeschlOsse würden Im spe-
Nochmals die Zahlen: Wir haben ursprOnglich 0,2 Rappen zifischen Fall zuerst die Industriebetriebe von der Energieab-
pro Kilowattstunde beschlossen, das wären 300 Millionen gabe befreit, sodann die Wasserkraftanlagen «aus Subven-
Franken pro Jahr, aufzuteilen auf die verschiedenen Förder- tionstöpfen» · erneuert und schliesslich Firma und Mitarbeiter 
zwecke. Der Nationalrat hat pagegen 0,6 Rappen pro Kilo- im Rahmen der ökologischen Steuerreform von Sozialabga-
wattsfunde beschlossen, das wären 900 Millionen Franken. ben entlastet. 
Eine knapp zustande gekommene Mehrhett der Kommis- Das heisst ja nun keineswegs, dass .in Sachen Grundnorm 
sion - mit Stichentscheid des Kommissionspräsidenten, nichts zu tun wäre. Die externen Kosten der Energienutzung 
Herrn Resplni - schlägt jetzt 0,4 Rappen pro Kilowattstunde sind hoch und werden heute von den. Verursachern nicht ge-
vor. tragen. Deshal~ braucht es - unter BerOcksichtigung der 
Fairerwelse muss ich sagen, dass die Kommission ihre Mei- aussenwirtschaftlichen Entwicklung - .eine ausreichende 
nung nicht geändert hat, sondern dass nur die Zusammen- Verteuerung der Energie durch staatsquotenneutrale Len-
•Setzung der Kommission anlässlich der Abstimmung eine an- kungsabgaben. Hiervon aber wieder Hunderte. von Millionen 
dere war: Zwei Mttglleder fehlten, deshalb wäre aus der Min- Franken abzuzweigen macht wenig Sinn. In dieser Angele-
derheit - hätten wir noch einmal abgestimmt - wieder eine genhett ist fOr mich die Schmerzgrenze bei jeder höheren Ab-
ebenso knappe Mehrhett geworden. • gabe als 0,2 Rappen pro Kilowattstunde Oberschritten und 
Sie· müssen sich entscheiden; was die Zahl sein soll: fOhrt mich ins Lager der grundsätzlichen Gegner. 
0,2 Rappen, 0,3 Rappen, 0,4 Rappsn, 0,5 Rappsn oder Ich bnte Sie deshalb um Zustimmung zur Kommissionsmin-
0,6 Rappen. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. derhett. · 

Forster Erika (R, SG): Wie Sie wissen, habe ich bereits In der 
Eintretensdebatte in der FrOhjahrssession ausgefOhrt, dass 
.ich mich jeder Erhöhung der Abgabe Ober 0,2 Rappen pro Ki
lowattstunde widersetzen werde. Ich habe das auch ausfOhr
lich begrOndet: Wettbewerbsverzerrungen, falsche Anreiz
strukturen, Innovationshemmung, Subventionswirtschaft zu
sammen mtt allen unschönen bürokratischen Nebenerschei
nungen sind die Stichworte. Aber auch die Tatsache, dass 
die ökologische Steuerreform mtt höheren Sätzen zumindest 
während vieler Jahre wettgehend ausser Kraft gesetzt würde, 
stimmt mich negativ. 
FOr eine Verringerung der Lohnnebenkosten um lediglich 
1 Prozent lst eine Abgabe von mindestens 10 Prozent auf 
den nichterneuerbaren Energieträgern nötig. Dies gibt eine 
Gesamtsumme der Abgabe von 2,2 Milliarden Fran.ken pro 
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Blerl Peter (C, ZG): Ich stelle Ihnen den Antrag, einer Förder
abgabe von 0,3 Rappen pro Kilowattstunde zuzustimmen. 
Ich tue dies nicht einfach leichtsinnig oder bloas aufgrund der 
Tatsache, dass zwischen 2 und 4 offensichtlich 3 llegt. NatOr• 
lieh ist es auch ein Kompromiss, aber es ist mehr als dies: 
Der Antrag hat seine sachlichen und auch politischen Hinter
grOnde und Ber~gungen. 
Zur sachlichen Uberlegung: Es ist ja weniger die Abgabe von 
0,2 oder. 0,4 Rappen pro Kilowattstunde, die etwas aussagt, 
als vielmehr der Umfang der Beträge, die auf diese Weise zu
sammenkommen. Bei 0,3 Rappen pro Kilowattstunde ergibt 
dies einen Betrag von 450 bis 480 Millionen Franken. Das ist 
in etwa die Hälfte der von der Solar-Initiative geforderten Ab
gaben. Vom Betrag von 480 Millionen Franken, der sich bei 
einer Abgabe von 0,3 Rappen pro Kilowattstunde ergibt, soll 
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gemiss unseren bereits gefassten Beschlüssen mindestens 
ein Viertel. für die Förderung der neuen erneuerbaren Ener
gien genutzt werden. Mit einel"(I Betrag von rund 120 Millio-. 
nen Franken .errelehen wir zwar in keiner Welse die von den 
Initianten der Solar-Initiative verlangten Beträge, wir erhöhen 
Jedoch in erheblichem. Masse die Mittel für die Forschung und 
Entwicklung erneuerbarer Energien. Dieser Unterstützungs
' bedarf wird aueh ganz klar vom Paul-SCherrer-lnstitut postu
llert. dort insbesondere vom zuständigen Direktor, Herrn Pro
fessor M.elnrad Eberle, der klar aussagt, dass im Bereieh der 
neuen erneuerbaren Energieträger Forschungsnolwendig• 
keiten vorhanden sind. . 
Wir erhöhen auch die Mittel für die Förderung der rationellen 
Energienutzung in erheblichem Masse: Auch hier wOrden .wir 
die bis heute zur Verfügung stehenden Mittel, wie sie etwa Im 
Aktionsprogramm «Energie 2000» vorzufinden sind, aufsfok
ken. Dies ist sicher sinnvolf, zumal allgemein bekannt Ist, 
dass hier die grössten Potentiale zur verbesserten Energie
nutzung existieren, werden doeh ln diesem Bereieh schät
zungsweise 60 Prozent der Energie- um es etwas einfach 
auszudrücken - «verschwendet». 
Der dritte Viertel dient zur Erhaltung 1,md Erneuerung elnhei• 
mischer Wasserkraftwerke und schüesst gemäss Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe c des Förderabgabebeschlusses in der 
Fassung des Nationalrates und der Kommissionsmehrheit 
die Darlehen für die NAI nieht aus. Es Ist unbestritten, dass 
der frei verfügbare Anteilmehrheitllch fQtdie Erfüllung dieser 
Aufgaben verwendet werden müsste. Wenn man von 1,5 bis 
1,8 Milliarden Franken für die NAI in den nächsten fünfzehn 
Jahren ausgeht, in.etwa rundet und annimmt, .dass gewisse 
Darlehen zurückbezahlt w1;1rden, ergibt sieh hier ein Bedarf 
von grob geschätzt gut 100 MUllonen Franken. Dieser~ 
ist zwar knapp, sollte aber In etwa ausreichen. Nicht zt.i ver
_gessen in diesem Viertel sind aueh die Substanzerhaltung, 
die ökologische Sanierung und die Auflagen des Gewässer
schutzes. Dies ist der erste Teil meiner Argumentation zµ
gunsten von 0,3 Rappen. Mein Antrag Ist.also auch sachlich 
begründet 
Zur politischen Argumentation: Der Nationalrat hat o;s Rap
pen beschlossen, was Insbesondere in, der Wirtschaft äus
serst hart kritisiert wurde. Auch die nun von einer äusserst 
knappen Kommissionsmehrheit beantragten · 0,4 Rappen 
werden von der Wir!Schaft als nicht verträgßch kritisiert. 
Während 0,2 Rappen von der Wirtschaft noeh widerwillig ge
schluckt werden, wird dieser Betrag kaum als veritabler Ge
genvorschlag zur durchaus aussichtsreichen Solar-Initiative 
betrachtet Ich habe Im Zuge der Vor!)ereitung auf deri heuti
gen Tag sowohl von Initianten- als auch _indirekt von Wirt
. schaftsseite, aber auch von selten der Gebirgskantone ge
spürt, dass man sich bei 0,3 Rappen finden könnte, weil die-' 
ser Betrag in quantitativer, d. h. finanzieller Hinsicht und auch 
Im Hinblick auf die Zielsetzung als Limite angenommen wer
den kann. Auch der Bundesrat hat sich für einen Betrag zwi. 
sehen 0,2 und 0,3 Rappen ausgesprpChen. 
Nachdem nun der Nationalrat mit seinem Beschluss doeh 
sahr weit von unserem Wert entfernt liegt, könnte man mit 
dem Pokerspiel in dem Sinne beginnen, dass jeder etwas 
entgegenkommt; bis man sich irgendwo In der Mitte· trifft. 
Diese Taktik möchte ich hier nicht anwenden, da es mir wich
tig scheint, dass wir die Beratung In di~r Session zu Ende 
führen und dann mit voller Konzentration an das Elektrizitäts· 
marktgesetz herangehen können, wo es um die Öffnung des 
Elektrizitätsmarktes geht. Dies ist ein Vorhaben, das sowohl 
von der Wirtschaft als auch von den Konsumenten als dring
lich betrachtet wird. Hier Ist wirklich. Elle geboten. 
Ich. meine, al!s unserer früheren Beratung schliessen zu kön-. 
nen, dass gegenüber den. vom Natlonalr!it geforderten 88trä
gen eine klare Ablehnung vorhanden ist. Deshalb ist es mei
ner Meinung nach richtig, dass wir hier und jetzt unseren 
«point of no retum» - um es neudeutsch zu sagen - gemein
sam festlegen und.dann auch durchziehen. Damit nehmen 
wir gegenDber dem Nationalrat klar unsere Positi~n ein. 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich meinen Uberleguna 
gen anschliessen könnten, und bitte Sie, meinem Antrag für 
0,3 Rappen pro Kilowattstunde zuzustimmen. 

lnderkum Hansheiri (C; UR): Auch 'wenn wir heute keine Ein
tretensdebatte mehr führen, so erscheint es mir doch ange:
zelgt, die Thematik der Förderabgabe als solche und vor al• 
lem deren quantitativen Aspekt in den Kontext unserer Ener-· 
giepolitik zu stellen, · , ·· 

· Wir wollen ja eine Energiepolitik, die eine ausreichende, 
breitgefäeherte und sichere, Wirtschaftliche µnd umweltver
trägllche Energieversorgung gewahrlelstet In einem nun glo. 
balislerten wirtschaftlichen Umfeld sind wir mit zwei Ereignis
sen bzw. Zuständen konfrontiert erstens mif verschiedenen 
Initiativen - hier möchte ich vor allem die Solar-Initiative er
wähnen, die in Richtung Ökologie tendiert- und zweitens mit 
der Liberalisierung des Strommarktes, der oat(lrllch vor allem 
der Aspekt der Wirtschaftlichkeit inhärent Ist. 
Die Solar-Initiative stellt uns vor die politische Frage, ob ein . 
Gegenvorschlag von der Sache her und vor allem_ pofitlsch 
gesetien.gerechtfertigt oder gar erforderlich sei. Auch wenn 
die Anliegen des Umweltschutzes es heute etwas schwerer 

.. haben als auch schon, dürfen die Erfolgsctiancen der Solar
Initiative nicht unterschätzt werden. Die Konstellation ist mei
nes Erachtens eine ähnliche wie seinerzeit bei der Alpen-ln
itiatlve: Damals ging es um die Frage, wercfenn vernünftiger

. weise dagegen sein könne, dass der Schwerverkehr von der 
Strasse auf die Sphlene verlagert wird. Hier nun stellt sich die 
Frage: Wer kann denn vernünftigerweise gegen die Förde
rung von erneuerbaren Energien sein? Wenn wir uns also für 
einen GegenVQrschlag entsch118$Sen, bereits entschlossen 
haben oder zumindest zu entschllessen im Begriffe sind, 
dann ist eine b$1ristete Förderung der erneuerbaren Ener
gien.die logische Konsequenz - eine Konsequenz, mit der 
sieh auch diejenigen Kolleginnen und Kollegen abfinden 
müssen, denen dies ordnungspolitiseh nicht ins Konzept 
~ ' ' 

Zur Öffnung des Strommarktes: Wir sind uns wohl alle einig, 
dass dadurch de Wasserkraft vorübergehend «unter massi
ven Druck» kommt Ob sich die Elektrizitätswirtschaft nicht 
rechtzeitig auf die Änderung de.r Spielregeln - sprich: Markt~ 
öffnung _-' eingestellt hat, mag dahingestellt blel"ben. Nach 
meiner. Uberzeugung gibt es gute Gründe, von ihrem guten 
Glauben auszugehen. · 
· Das Problem der Erhaltung und Erneuerung· der Wasser
kraft..: die nichtamortislerbaren Investitionen (NAI) sind ledig
lich ein wichtiger Tell davon - besteht und muss gelöst wer
den. Denn· Elektrizität aus Wasserkraft ist eine effiziente, eine 
saubere Energie. Sie ist nach gneiner vollen Überzeugung 
«die Energie der Zukunft». Wir. haben dieses Problem zu lö
sen, und zwar Im öbergeordneten staatsP9litischen Inter- · 
esse . 
Für diese Lösung bieten sich ~el Wege an: Wir können das 
Problem Wasserkraft im Elektrizitätsmarktgesetz lösen, oder 
wir können es hier bei den Übergangsbestimmungen der 
Bundesverfassung und beim Förderabgabebeschluss lösen. 
Ich bin der Meinung, dass die Lösung hier beim Förderabga~ 
bebeschluss richtig ist. Denn wir haben - darauf muss Ich 
hinweisen - dle Verwendung der Energieabgabe für die Er·, 
haltung und Erneuerung einheimischer Kraftwerke beschl0$-. 
sen. Hierübe~ besteht keine Differenz mehr. Die Förderab
gabe ist bis Ende 2010 befristet. wenn es nach dem Willen 
unserer _Kommission geht, mit einer Option auf eine Verlän
gerung um weitere fünf Jahre; sie soll also kein Dauerzu
stand sein. 
Das Elektrizitätsmarktgesetz soll Grundsätze für den Elektri
zitätsmarkt enthalten, kurz; die neue Marktordnung. Die För
' derung der Wasserkraft ist nicht ein dauerndes Element .die
ser Marktordnung, sondem nur eine vorübergehende, aller
dings wichtige Stützungsmassnahrne, damit sich die einhei
mische Wasserkraft im liberalisierten Strommarkt behaupten 
kann. . . · 
Einige Worte zur Höhe der Förderabgabe. Es Ist offensicht
lich, dass wir mehr als 0.2 Rappen pro Kllowattstu.nde brau
ehen. Ich. möchte emeutdarauf hinweisen:· Es geht nicht nor 
um die Lösung der Problematik der NAI, sondern es geht um 
die Erhaltung und Erneuerung einheimischer Wasserkraft
werke Insgesamt. Vor allem geht es um die Modernisierung , 
der Anlegen. 
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Herr Bier! hat die Gewässersanlerung erwähnt; diese möchte 
ich jetzt weglassen. Wenn wir von zehn Jahren und der Op-, 
tion von weiteren fünf Jahren ausgehen, haben wir pro Jahr 
einen Finanzbedarf von etwa 353 Millionen Franken. Wenn 
wir einen Satz von 0,4 Rappen_pro Kilowattstunde beschlies
sen, dann stehen uns Im Minimum ein Viertel oder 160 Millio
nen Franken zur Verfügung. Wenn wir von der freien Quote 
noch etwas bekämen, Frau Spoerry, so würde sich dieser 
Betrag zwar etwas erhöhen, aber wir wären immer noch un
ter dem, was wir effektiv benötigten. 
Ich möchte Ihnen daher beantragen, der Mehrheit zuzustim
men, welche 0,4 Rappen pro Kilowattstunde beantragt, und 
zwar nicht nur im Interesse der Bergkantone, sondern im 
übergeordneten staatspolitischen Interesse unseres Landes. 

Frlck Bruno (C, SZ): Wir sind alle auf dem Weg zu einer po
litischen Lösung. Wir ringen darum. Der Nationalrat hat auf 
0,6 Rappen gesetzt Wir, nach gründlicher Arbeit, hatten uns 
ursprOnglich auf. 0,2 Rappen geeinigt Nun, wie soll die Lö
sung aussehen? 
Ich bedaure, dass der Nationalrat in der letzten Lesung In kei
ner Welse den vielfach berechtigten Anliegen unseres Rates 
entgegengekommen ist und starr auf seiner Lösung beharrt 
hal Hier ist Geschirr zerschJagen worden, das wir nun müh
sam wieder zusammenkleben müssen. Eine Lösung, so 
meine ich, darf nicht arithmetisch begrOndet werden. Wohl 
liegen 0,4 Rappen zwischen 0,2 und 0,6; zwischen O und 
0,6 Rappen lägen deren 0,3. Doch es muss eine wirklich be
qrOndete Lösung sein, die sich auf. den Fmanzbedarf und die 
Notwendigkeit dieser Mittel abstützt. 
Der Finanzbedarf lässt sich · aus den drei Förderzwecken 
recht gut begrQnden. Der erste •Förderzweck betrifft die er
neuerbaren Energien, urid zwar deren Förderung In der An
wendung. 
Was bringen 0,2 Rappen? Sie bringen total rund 300 MDlio
nen, für diesen Bedarf also einen Viertel oder etwa 70 bis 
SO Millionen Franken pro.Jahr. Das Ist zwar kaum mehr als 
das, was der Bund bereits heute aufwendet, aber politisch ist 
unser Vorschlag ein Gegenvorschlag, die Alternative zur So
lar-Initiative. Glauben wir wirklich,· einen gangbaren politi-, 
sehen Weg einzusdllagen, wenn wir überhaupt keinen 
Schritt entgegenkommen? Das kann doch.nicht die Lösung 
sein! Auch von der wirtschaftlichen Seite her ist eine stärkere 
Förderung der erneuerbaren Energien nötig. Wir wollen, so 
schreiben wir Im FAB, Anschubinvestitionen finanzieren. Die 
Erkenntn.is der letzten Jahre zeigt, dass der Markt allein keine 
Verbreiterung der erneuerbaren Energien gestattet, weil die 
Bedingungen zu schlecht sind. Nicht weil fossile Energien so 
wettbewerbsstark wären, sondern einfach, weil heute die 
Vorräte geplündert werden und weil der reale Energiepreis 
fossiler Energien noch halb so hoch ist wie vor 25 Jahren. 
Ich habe mein erstes Natel vor drei Jahren gekaufl Es hat 
1200 F!"'1ken gekostet Handys waren damals noch nicht 
verbreitet, die Verkaufszahlen waren bescheiden. Dasjenige, 
das ich letzthin gekauft habe, leistet doppelt soviel und ko
$tete 350 Fl'anken. Auch die erneuerbaren Energien Werden 
In der breiten Anwendung günstiger, das ist klar. Wenn aber 
die Voraussetzungen für eine. breite Anwendung völlig feh
len, wenn die fossile Energie derart gOnstig verscherbelt 
wird, dann herrscht nicht Markt, sondern ein · Plündern der 
Vorräte. So haben die erneuerbaren Energien keine Chance. 
Wir brauchen di.e Abgabe also auch, damit der Markt Ober
haupt entstehen kann: Wo wir diese Anschubinvestitlonen 
gaben, verzeichneten wir in den letzten Jahren grösste Er
folge. Beispielsweise hat sich die Photovoltaik-Anwendung 
mit relativ kleiner Unterstützung verdrei- bis vervierfacht Die 
Erfahrungen zeigen also, dass es aus WettbewerbsgrQnden 
nötig ist, eine höhere Abgabe als 0,2 Rappen und mehr als 
nur die 70 Millionen Franken für.die Förderung erneuerbarer 
Energien zur Verfügung zu stellen. 
Aber es gibt dafür auch wirtschaftliche und polltische Grunde: 
Wir wollen ja einen substantiellen Gegenvorschlag zur Solar
Initiative machen, und da braucht es mehr als nur das bishe-
rige Förderrnass. · 
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Der zweite Förderungsgrund istdle Energieeffizienz. Wirwol
len die Förderabgabe dafür verwenden. Wenn wir bei 
0,4 Rappen «landen», dann heisst das, die Energie um etwa 
3,5 Prozent zu verteuern. Wir wissen, dass in der Industrie 
ein durchschnittliches Energieeinsparungspotential von bis 
zu 40 Prozent vorhanden ist; bei den Privathaushalten ist es 
noch grösser. Diese Zahlen lasstin sich belegen. Wenn also 
die Energie zur Verbesserung der Energieeffi~z um 3 bis 
4 Prozent verteuert wird, kann dieser Betrag bereits in ein, 
zwei Jahren wieder eingespart werden. 
Der dritte, heute politisch wichtigste Förderungsgrund· betrifft 
die Wasserkraft. Die Alarmglocken läuten bereits schrill. Wir 
wissen heute, dass In den nächsten Jahren durch den Bedarf 
an Wasserkraft der NAJ von rund 2 Milliarden Franken entste
hen, wenn der Energiepreis auf etwa 7 Rappen sinkt; wenn 
er noch tiefer sinkt, dann werden die Beträge noch höher 
sein. Dafür brauchen wir Mittel - nicht, um das Geld zu ver
teilen, sondern um unseren Wasserkraftwerken eine Ober• 
brQckungshilfe auf spätere Zeit zu gaben, damit sie zurecht
kommen können. 
Was ist die Folge, wenn wir dies nicht tun? Dann werden 
viele unserer Wasserkraftwerke verscherbelt und von aus
ländischen Eigentümern unter ausländischer Betriebsfüh
rung weitergeführt. Die Alarmzeichen sind da, wir müssen 
handeln. Unser Bedarf ist mit rund 200 Millionen Franken pro 
Jahr ausgewiesen; dies erreichen wir nicht, wenn wir bei 
0,2 Rappen pro Kilowattstunde bleiben. Wir müssen also we
sentlich höher gehen, denn dies ist nur eine Hilfe bei bereits 
bestehenden Investitionen. Es braucht auch mehr Geld, 
wenn wir Beiträge an künftige.Sanierungen bzw. Leistungs
steigerungen der Wasserkraftwerke leisten wollen. Auch 
deshalb ist die Einführung einer höheren Abgabe gerechtfer
tigt. Eine Unterstatzung der Wasserkraftwerke bringt ja einen 
doppelten Nutzen. Erstens einmal können wir sie sanieren, 
zweitens werden sie Im Wettbewerb starker, weil sie durch 
die Förderabgabe eben nicht belastet werden. 
Wir könnten uns auch entschllessen, die Frage der NAJ beim 
Elektrizitätsmarktgesetz zu regeln. Einzelne Mitglieder unse
res Rates wollen das. Was heisst dies nun aber? Wenn wir 
diese Abgeltungen bzw. Unterstützungen via Elektrizitäts
marktgesetz leisten wollen, dann mOssen wir dort eine n'3ue 
Abgabe einführen, oder wir müssten zwei Milliarden Franken 
aus den allgemeinen Bundesmitteln nehmen, was wir uns 
nicht leisten durfen. Beides wird nicht möglich sein. Fairer
weise müssen wir mit dem Elektrlzltätsmarktgesetz eine 
neue Abgabe einführen. Beides wird nicht möglich seinl Also 
müssen wir die Abgabe, die hier geschaffen wird, auch dazu 
benatzen, die Wasserkraftwerke zu sanieren. Anders geht es 
nicht. Mir scheint dies der einzige politisch·gangbare Weg: 
hier bei der Förderabgabe nämlich die Mittel zu sprechen, da
mit den Konnex zum Elektrizltitsmarktgesetz herzustellen 
und es rasch zu behandeln. Allerdings hat es ~ Nationalrat 
in einer Art ahold-up» unter Verschluss genommen. Er mOss
te sofort zur· Beratung übergehen. Diese beiden Erlasse ge
hören zusammen; wir müssten das Problem mit einer einzi-
gen Abgabe lösen. ' . 
Aus diesen Gründen ist einfach ein Bedarf - Herr lnderkum 
hat die Zahlen detailliert genannt- von mehr als 0,2 Rappen 
pro Kilowattstunde nötig. Ich meine, 0,4 Rappen seien ange
messen. Wenn aus politischen GrOnden später nur 0,3 Rap
pen realisierbar sind, müssen wir uns dem realpolitisch viel
leicht fügen. Aber sachpolitisch sind 0,4 Rappen nötig. 
Ich bitte Sie daher, einem höheren Betrag zuzustimmen. Ich 
persönlich werde 0,4 .Rappen pro Kilowattstunde, d. h. der 
Mehrheit, zustimmen. 

SpoerryVrenl (R, ZH): Ich möchte vorerst kurz auf das Vo
tum von Herrn lnderkum eingehen. Er hat die Frage gestellt, 
wer vemilnftigerweise gegen die Förderung der erneuerba
ren Energien sein könne. Sollte diese Fragestellung den Vor
wurf beinhalten, dass jene, die sich auf eine Förderabgabe 
von 0,2 Rappen für zehn Jahre beschränken wollen, nicht für 
die Förderung der erneuerbaren Energien seien,· müsste 
man diesen in aller Form zurOckweisen. Ich möchte noch
mals - ich habe es schon das letzte Mal gesagt- darauf hin-
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weisen, dass_ dieser Förderabgabebeschluss keine isolierte 
Vorlage ist, sondem dass er in ein Gesamtkonzept eingebun
den ist, das nichts anderes zum Ziel hat als die Förderung der 
emeuerbaren Energien. 
Wl.r verabschieden ein C02~esetz. das staatsquotenneutral 
ein echtes Umweltschutzgesetz ist Im CO:r(3esetz geht es 
nicht um neue Geldquellen, es geht um die Senkung von 
Emissiom!m, um die Reduktion von Treibhausgasen, welche 
die Atmosphäre beeinflussen. Wenn wir aber die COz-Ab
gabe einführen mOssen, weU wir sonst die Ziele nicht errei, 
chen können, führt das zu massiven Mehrbelastungen der 
konventionellen Energien und·damit zu einem klaren Preis-
_vortell für die erneuerbaren Energien. , 
Genau dasselbe ist bei der Grundnorm der Fall. Wenn wir die 
Grundnorm einmal haben, werden die relativen Preise der 
nichterneuerbaren Energien massiv erhöht. ·Damit erhöhen 
sich automatisch die Chancen der erneuerbaren Energien. 
Jetzt kommt noch dieser Förde~luss dazu. Die0 

ser ist ein Gegenvorschlag zur Solar-Initiative; Die Solar~ln
itiative verlangt die Förderung der Sonnenenergienutzung 
auf überbauten Flächen sowie "die effiziente und nachhaltige 
Energienutzung. Von Unterstützung der Wasserkraft und Ab-
geltung von NAI war nirgends die Rede. · 
Obwohl wir also ein Gesamtkonzept haben, das nichts ande
res will als die Förderung erneuerbarer Energien, sind wir zu
sätzlich bereit, während einer beschränkten' Zeit einen be
schränkten Betrag für zusätzliche Anschubinvestltionen zu-
. gunsten der erneuerbaren_ Enetgien zu .bewilligen. Aber hier 
darf man nun wirklich das Mass der Dinge nicht aus den Au
gen verlieren, will man am Schluss zu einem Erfolg kommen. 
Wenn man sagt, man b~che mehr Geld für die Abgeltung 
der NAI, muss ich festhalten: Ich anerkenne das Problem der 
NAI, es besteht Aber wir lösen dieses Problem ja über Dar- . 
lehen; Wir können es gar nicht anders lösen, wet1 es sonst 
ungerecht gegenQber jenen Werken wäre, welche die not
wendigen Abschreibungen bereits gemacht unci deshalb 
keine NAI mehr haben. 
Für Darlehen müssen wir doch keine neuen Steuern erhe
ben~ Darlehen kann der Bund aus seiner Kasse geben,_ und 
er muss sie wieder zurOckbekommen, wenn diese Werke 
wieder In die Gewinnzone kommen, sonst ist das ungerecht 
all Jenen Werken gegenüber, die ihre Abschreibung aus eige
ner Kraft gemacht haben. Deswegen brauchen wir für die Lö
sung dieses Problems der NAI keine Förderabgabe, keine 
zusätzliche Subvention, sondern das gehört ins Elektrizitäts
mark_tgesetz. Die NAI-Problematlk ist eine unmittelbare Folge 
der Öffnung des Elektrlzltätstnarldes und hat mit den Anlie
gen der Solar-Initiative, der wir elnei:t Gegenvorschlag ge- · 
genOberstel!en, nichts zu tun. 

BOttlker Rolf {R, SO): Der Flskalkrug geht zum Energiabrun
nen, bis er bricht 
1. Als Vertreter eines Industriekantons muss ich die BefOrch
tung haben, dass diese 600 Millionen oderi Je nach Höhe des 
Abgabebetrages, diese Milliarde Franken vor allem einen In
dustriekanton hart treffen. Wenn ich an Bally denke, von.Roll, 
Härterei Gerster, lsola-Werke, Metallwerke, Attishoiz lusw., 
habe ich die Befürchtung, · dass .letzten Endes solche_ Be
triebe dlej38n R~ubzug auf die Energie berappen mOssen. Im 
Hinblick auf die Wahlen wollen jetzt alle die KM!J, _ den Werk
platz und den lndustr.iestandort fördern. Aber wenn es dann 
um den TatbeWeis geht, stehen alle.wieder abseits und ver
hängen wieder zusätzliche Belastungen für diese Betriebe. 
2. ZUr Frage der Verhl1itnlsmässlgkelt 0,2 Rappen pro Kilo~ 
wattstunde ergeben eine Jährliche Fördersumme von 300 
Millionen Franken. Als Vergleich dazu: Das ~Aktionspro
gramm Energie 2000» verschlingt jährlich 50 Mllfionen Fran
ken, öffentliche Ausgaben für die gesamte Energieforschung 
verschlingen jährlich 200 Millionen Franken. Ich glaube, 
diese Verhäitnlsmässlgkeit müssen wir bei unserem Be
schluss em~ut In Betra<;ht ziehen. 
3. Ich bin mit Frau Spoerry völlig einig, dass die NAI In diir 
sem Beschluss nichts zu suchlffl haben. Sie gehören dorthin, 
wo sie verursacht wurden! Sie gehören In die Beratung des 
Elektrlzitätsrnar~gesetzes und mOssen _mit Darlehen abge-

golten werden, damit alle Werke gleich lange Splesse haben. 
. Wenn nun die Befürworter einer höheren Abgabe mit uns 

darin Obereinstimmen, dass die NAI im_ Elektrizitätsmarktge
setz geregelt werden .mOssen, _sieht die Rechnung etwas an
ders aus, Herr Frick: 0,2 Rappen Abgeltung ohne NAI bedeu
ten, Je nach Höhe der NAI, einen höheren .Förderbeitrag als 
z. B. 0,4 Rappen pro Kilowattstunde mit NAI-Abgabe. 
Die Rechnung sieht Jetzt so aus: '0,2 Rappen pro Kilowatt
stunde während zehn Jahren ergeben 3 Milliarden Franken 
Förderbeiträge; -0,4 Rappen pro Kilowattstunde während 
zehn Jahren ergeben total· 6 Milliarden Franken Förderbei
träge, aber abzüglich NAI. Gemäss einer Studie der Credit 
Suisse beläuft sich der Betrag aller NAI auf Ober 5 Milliarden 
Franken; .gemäss Botschaft zum Elektrizitätsmarktgesetz lie
gen die NAI zwischen 700 Millionen und 1,8 Milliarden Fran~ 
ken. Die Befürworter einer Förderabgabe von 0,4 oder-von 
0,6 Rappen pro KIiowattstunde gehen aber Im allgemeinen 
von einem noch höheren· Bedarf an NAI-Entschädigungen 
aus. 
Wenn Sie dann die Nettorechnung machen - ohne NAI, das, 
ist auch sachlich richtig -:-, haben Sie für die ·erneuerbaren 
Energien einen höheren Förderbeitrag bei 0,2 Rappen pro 
Kilowattstunde. 
4. _ Die Situation sieht r:iun so aus: Es gibt Leute, die keinen 
Betrag festlegen wollen; die _Minderheit beantragt 0,2 Rap
pen pro Kilowattstunde; Herr Bferi beantragt 0,3 Rappen; die 
Mehrheit beantragt 0,4 Rappen; der Nationalrat hat0,6 Rap
pen beschlossen; Das Ist nichts anderes1 als ein türkischer 
Basar, den wir beenden müssen! Das hat mit einer seriösen 
Fiskalpolitik nichts mehr zu tun! Das ist eher ein unWOrdiges 
Sch8!,1bleten für unterschiedlich& Abgabenhöhen! 
Ich muss Ihnen sagen: Ich kann mit 0,2 Rappen pro Kilowatt
stunde leben, würde aber einen höheren Förderbeitrag zum 
Anlass nehmen, die g8$al'Tlte Vorlage abzulehnen. 

Cavadlnl Jean {1;., NE): La taxesur l'energle est devenue une 
sorte de supermarche dans lequel plusleurs cllents se bous
·cu1ent; M. Büttiker vient de parler de bazar, c'est une.ques
tion de continentl Je regrette quant a moi que se multipllent 
ies appetlts entre tenants du solalre, ·de la geothermle, de 
renergle eolienne, proprletaires de- centrales eleotrlques et 
representahts des cantons de montagne, qui sont aussl tres 
vigilants. Chaoun est sur le devant de fa scene, mais peu sont 
devant 1a calsse. · 
On aglte le spectre du possible succes des ll')itlatlves popu
lalres, a defaut d~un· referendum_ qu'Qn ne peut pas lancer, . 
pulsque nous avons affalre a une norme constitutlonnene ~ 
que, de toute fagon, le souverairi s'exprlmera Je regrette 
qu'on additlonne les catE\Qories des personnes interessees ·
parce que si je vois bien tous les benMiclaires potentlels, je . 
ne distlngue qu'un seul payeur: le consommateur. 0,2 cen
tlme par kllowattheure reprelSente une recette qul laisserait 
90 millions de francs a peu pres ä chacune des quatre cate
gories retenues. 0,2 centime par kllowattheure, c'est une re
ponse a une preoccupatlon compr.ehenslble, mais non la sa
tlsfactlon p0SSJ'ble de tous ceux qui souhaltent trouver des ~ 
-1:ettes supplementaires. On a dit tout le blen qu'on ,envisa
geait pour l'ave11ir de notre environnement, mais- nous . 
sornmes plus reserve sur les bienfaits des consequences 
economiques, Mme Spoeriy a developpe ce th~e. Nous 
n'avons pas rnesure, . par exemple, las consequences 
qU'aura sur notre energie electrique la prochaine llberellsa-
tlon de son marche. · 
Dans le but de menager un equtUbre entre las besolns res
sentls et les capacites reelles de les satisfalre, nous serons 
pour un 0,2 centlme par kllowattheure .ou alors pour rlen du 

~tout . . ' 

Blslg Hans (R, SZ): Wir streiten uns um die Höhe dieser Ab
gabe, und niemand spricht vom wirklichen Verwendungs
zweck und davon, warum wir überhaupt einen Gegenvor
schlag ausarbeiten wollen. Gegeben ist die Solar-Jnltiatlve, 
und viele betrachten es als selbstverständlich, dass diese In-

. ltiatlve von-Volk und Ständen ang8l'.)orumen wird. Für wen Ist 
es so selbstverstän~lich, dass wir gezwungen sind, einen zu-

Bulliltin offic!el de f Assernbl4e Mderale 



22. September 1999 S 

mlndest in der Höhe der ,Abgabe fast gleichartigen Gegen
vorschlag vorzulegen? Man kann sich in guten Treuen fra
gen: Wollen wir Oberhaupt einen Gegenvorschlag? Persön
lich bin ich nicht unglQcklich, wenn wir uns in diesem Rat bei 
einer vemOnftigen Grössenordnung finden WOrden. Wir ha
ben immerhin eine Grundnorm verankert. Ich habe energie
politisch kein schlE)chtes Gewissen. Unser Gewissen hätten 
wir -wenn schon-. mit dieser Grundnorm beruhigen mOssen. 
Jetzt geht es nur noch ums Geldverteilen, und das stimmt 
mich etwas. traurig, denn offensichtlich wird hier extremer 
Lobbyismus betrieben: Jeder versucht noch'etwas herauszu
schinden: Eigentlich geht es gar nicht mehr so sehr um die 
Sache. · 
Ich komme von der Baubranche und kann Ihnen sagen, wie 
am meisten Energie gespart wird: indem man sie erst gar 
nicht verbraucht! Das erreicht man, indem man die Häuser 
vernünftig baut Die Schweizer Bauwirtschaft katm das, und 
sie macht es auch! Sie braucht keinen Anstoss durch Sub
ventionen, sie macht das von sich aus, weil die Rechnung 
letztlich aufgeht und weil vemQnftige Planer das ihrer\ Bau
herren frQhzeitig beibringen. Die Sünden der jüngeren Ver
gangenheit dürfen uns nicht immer vorgehalten werden, sie 
wurden erkannt und korrigiert. Alle guten Beispiele, die durch 
die Medien kommuniziert werden, sind immer gut iso6erte 
Häuser, wie «Minenergie-Häuser». Nur ein ganz kleiner An
teil der Energieeffizienz wird durch Photovoltaik und ähnliche 
Hilfsmittel erreicht Der ganz grosse Teil des Erlolges kommt 
daher, dass die Häuser so gut gebaut sind, dass sie mög
lichst wenig Energie verbrauchen. So gesehen, erscheint die 
Frage des Energiekonsums in einem anderen ganz anderen 

. Ucht. 
Das scheint mir zentral zu sein, und dafOr brauchen wir nicht 
Jede Menge Subventionen. Unter diesem Gesichtspunkt gibt 
es eine obere Schmerzgrenze; diese liegt fQr mich bei 
0,2 Rappen pro Kilowattstunde. So weit kann ich noch mit
machen, weil damit genug bewirkt werden kann. Ob es nötig 
Ist oder nicht, bleibe dahingestellt. 
Ich selber bin eher der Meinung, dass der Anstoss vom Markt 
kommen muss und auch kommt wir mOssen gar nicht mehr 
allzuviel dazu beitragen. Aber wenn man mit diesen 0,2 Rap
pen pro Kilowattstunde das bisschen noch tun kann, das un
ter Umständen nötig Ist, schmerzt mich das nicht besonders.. 
Aber dann hört es auf, dann geht es nur noch um Geldvertei
lerei, und da mache Ich nicht mit. 
Ich bitte Sie,daran zu denken, dass wir vom Gegenvorschlag 
zur Solar-Initiative sprechen - zu einer Initiative, die noch 
lange nicht angenommen worden ist 0,2 Rappen pro Kilo• 
wattstunde sind das höchste meiner GefQhle. 

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Als Nichtmitglied der Kommission 
habe ich durch unsere heutige Debatte zwei Eindrücke ver
mittelt bekommen: 
Da isterstens die Grundnorm. Es scheint mir die zentrale Er
kenntnis und vielleicht Errungenschaft des heutigen Tages 
zu sein, dass wir diese Grundnorm erhalten. Mit dieser 
Grundnorm Ist nämlich das Bekenntnis zu einer ökologischen 
Steuerreform verbunden. Niemand·- das wurde heute auch 
gesagt - kann Ja ernsthaft daran· zwelfel11, dass wir uns auf 
einem solchen Weg bewegen mOssen. Ich bin auch bereit, 
diesen Tatbeweis zu erbringen, und ich möchte all Jenen, 
welche diese ökologische Steuerreform echt wollen, WOn· 
sehen und empfehlen, dass sie sich dann nächstes Jahr, zu 
Beginn der neuen Legislatur, recht bald an dieses Programm 
heranmachen, denn die nächste Frist, die. uns gesetzt Ist, ist 
das Jahr 2006. Bis dann muss nämlich die geltende Finanz
ordnung abgelöst werden, und es wird einiger Arbeit bedür
fen, wenn .wir uns auf diesem ökologischen Pfad bewegen 
wollen. 
Damit komme Ich zum zweiten Eindruck des heutigen Tages: 
Der Debatte war eine gewisse Unbeholfenheit gegenOber 
diesen Fragen anzumerken. Es Ist doch in dar.Tat so, dass 
wir hier nicht Ober einen Förderabgabebeschluss diskutieren, 
sondern das, was man hier macht, ist ein Sammelbecken un
erfüllter WOnsche, einesteils im HinbliQk auf die Förderung -
Förderung ist etwas Zukunftsgerichtetes-, andernteils In be-
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zug auf die Vergangenheitsbewältigung. Da sind Probleme, 
die wir nicht lösen konnten, weil sie in der Vergangenheit ir~ 
gendwo falsch oder unrichtig aufgegleist wurden. Dann kom· 
men zusätzlich noch die einfachen - ich WOrde fast sagen, 
billigen - SubventionsWOnsche. Eigentlich mOsste man diese 
Vorlage anders nennen, nämlich «Förder-, Sanierungs-, For
schungs- und Subventionsbeschluss». Damit wäre in etwa 
das Wiedergegeben, was sich hier Jetzt ansammelt. 
In Tat und Wahrheit - deshalb habe ich das letzte Mal trotz 
des ökologischen Tatbeweises den Nlchteintretensantrag 
gesteilt und bin dann leider unterlegen - beschli~n wir 
heute mit der Förderabgabe nur eine neue Steuer, schlicht: 
eine neue Steuer. Das passt nicht in unsere heutige Zelt hin• 
ei11! Wir haben schon genug Steuern. Verschiedene lnitiati• 
ven sind In Vorbereitung von selten von Parteien, die sagen, 
jetzt müsse ein Steuerstopp eingefilhrt werden, und wir ma
chen hier genau das Gegenteil! Wir sollten die Energie nicht 
im Alleingang verteuern, bevor wir ein Konzept haben, das 
eine echte Steuerreform beinhaltet 
Ich habe letztes Mal schon gesagt· und wiederhole es gerne: 
Wir haben In der Aprilsession einer Vorlage zur Förderung 
von Bildung, Forschung und Technologie in den Jahren 
2000-2003 zugestimmt, und in dieser Vorlage sind Beiträge 
von 675 Millionen Franken - wohlgemerkt allein im Zusam· 
menhang mit Energie - vorgesehen. Ich möchte Ihnen das in 
Erinnerung rufen. Vielleicht kann uns Herr Bundesrat Leuen
berger sagen, wie man das verwenden will. In der Botschaft 
steht nämlich, das werde filr die Grundlagenforschung und 
filr Pilot· und Demonstrationsobjekte eingesetzt, also auch 
für die angewandte Forschung - genau das, was wir hier 
auch wollen. Es Ist nicht so, dass gar keine Mittel vorhanden 
wären, sondern diese haben wir bereits gesprochen. Ich bin 
deshalb der Meinung, dass alle Probleme, die berechtigter• 
weise einer Lösung zugeführt werden müssen - Stichwort: 
NAI -, auf anderen Wegen gelöst werden mOssen. Die Stich
worte dazu sind gefallen: Darlehen, Elek:trizitätsmarkesetz. 
Wir mOssen Wege finden, um Gleiches mit Gleichem zu ver
binden. Es bleibt denjenigen, die gegen diese Steuer sind, in 
der Differenzbereinigung heute nichts mehr anderes Obrig, 
als Schadensbegrenzung vorzunehmen. Diese Schadensbe
grenzung Ist bei 0,2 Rappen, und am Ende mOssen wir viel
leicht sagen: Wir stimmen dem Ganzen nicht zu, In der Hoff
nung, dass wir uns dann für eine echte ökologische Steuer• 
reform zusammenfinden. 
Ich plädiere deshalb filr 0,2 Rappen, werde aber am Ende 
der Vortage nicht zustimmen. Ich verbinde das mit der Hoff
nung, dass wir sobald als möglich mit einem echten Projekt 
einer ökolo!;Jlschen Steuerreform vorwärtsschreiten können. 

Malssen Theo (C, GR): Wenn Ich diese Diskussion verlolge, 
dann bekomme ich den Eindruck, dass nicht alle Beteiligten 
wissen, was auf dem Spiele steht Wenn man diese ganze 
Vorlage-hier geht es nun um die Höhe der Abgabe-einfach 
auf Geldverteüen und billige SubventionswOnsche reduziert, 
dann geht man meines Erachtens an der Sache vorbei. Auf 
dem Spiel steht nämtich nicht mehr und nicht weniger als die 
längerfristige Sicherstellung einer landeseigenen Strompro
duktion ....; das Ist an und ffir sich das Problem, vor dem wir 
stehen -, und zwar geht es um eine eigene Stromproduktion 
auf möglichst hohem Niveau. Hierfür stehen uns bei einer 
längerfristigen Betrachtungsweise mit Sicherheit erneuer
bare Energien zur Verfügung, und zwar in erster Unie die 
Wasserkraft Ob wir mit Strom aus den Kernkraftwerken län
gerfristig aus Eigenproduktion rechnen können, möchte ich , 
offenlassen. 
Es geht also um eine sinnvolle Nutzung einer der wenigen 
Ressourcen, die dieses Larid hat; gerade das setzen wir mit 
dieser Diskussion und in der Art, wie wir an diese Sache her• 
angehen, aufs Spiel. 
Ich meine, verschiedene, die hier gesprochen haben, sind 
sich dessen zuwenig bewusst. Es ist eine gesamtschweizeri
sche und nicht eine regionalpolitische Frage; es Ist nicht eine 
Frage des Berggebietes, sondern es Ist eine Frage des Wirt• 
schaftsstandortes und des Werkplatzes Schweiz. Wenn wir 
nämlich im ZUge der Strommarktöffnung nicht bereit sind, 
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den Standortvorteil der Schweiz mit ihrer sau~ren; emeuer- Lassen Sie mich zum Schluss noch die politischen Szenarien 
baren Wasserkraft zu verteidigen, riskieren wir bei einer aufzeigen, und zwar unter anderem in bezug auf dle Solar-In-
schrankenlosen und ungehinderten Öffnung des Strommark- itiatlve, aber auch .,. das möchte ich hier festhalten - in bezug 
tes bedeutsame volkswirtschaftliche Einbussen und geftilir- auf. das kOnftige Elel(lrizitätsmarktgesetz: Wenn wir beim 
den damit gleichzeitig regional-, energie- und umweltpoliti- Förderabgabebeschluss unzureichende flankierende Mass-
sche Errungenschaften. Wir dürfen nic;htvergessen, dass wir nahmen einführen, dann garantiere. ich dafür, dass gegen 
bereits einen Energieartikel in der Verfassung haben, der das Elektrizitätsmarktgesetz das Referendum ergriffen wird, 
Bund und Kantone zt1 einer ausreichenden, breitgefächerten wenn die Situation auch dort nicht bereinigt wird. 
und sicheren, wirtschaftlichen und umweltverträgllchen Ener- Noch etwas zur Beurteilung der Solar-Initiative: Da rnuss ich 
gleversorgung und zu einem sparsamen und rationellen den Votanten, welche hier die Haltung der Wirtscheft ange-
Energleverbrauch verpflichtet. · führt haben, doch einiges in Erinnerung rufen. Erstens sieht 
Mit anderen Worten:. Die geltende Verfassung zwingt uns bei . die Solar-Initiative einen zwischen o, 1 und 0,5 Rappen inde
der Energieversorgung zu einer Zieloptimierung. Deshalb Ist xierten Abgabesatz vor, und zweitens sind 50 Prozent .der 
die Str:ommarktöffnung nur möglich, wenn sie vc;,n griffigen Mitglieder des lnitlativkomltees Wirtschaftsvertreteroderwirt-
flankierenden Massnahmen begleitet ist. Zu den hsute ge- · schaftsnahe Leute. Es hat Industrielle dfUUnter, es hat Ge-· 
hörten Vorschlägen der Kräfte, die das Ganze über da& Elek- werbler darunter, es hat Touristikar darunter. Es sind Vertre-
trlzitätsmarktgesetz lösen wollen oder zum Votum von Frau ter nicht nur der Berggebiete, sondern aller Landesteile. Da-
Spoerry, die uns auf das C(½-Gesetz verweist, muss ich ein- her Ist es falsch, wenn man sagt,· «die Wlrtscheft» woße nur 
fach sagen: Da fehlt mir absolut der Glaube, dass dahinter 0,2 Rappen pro Kilowattstunde einführen. &i gibt Wirt-
eln Wille für eine Lösung steht Das sind VertrOstungen -wie schaflsvertreter, die hinter diesen 0, 1 bis 0,5 Rappen der So-
auch der Vorschlag, dass wir die Lösung bis· .zur ökologl- lar-lnltiative stehen. Wenn wir hier keine. griffigen Lösungen 
sehen Steuerreform vertagen -, die uns in dieser Situation finden, werden sich jene Wirtschaftskreise, die fOr die Solar-
nichts nützen, denn • wenn dannzumal UmsE)ltzungsvor~ Initiative sind, in der Abstimmung für die Solar-Initiative ein-
schliige zur Diskussion stehen, werden sie viell~icht auch setzen. Ich kann mir vorstellen, dass sich auQh Organisatio-
wieder von den gleichen Kreisen bekämpft. · nen.der Berggebiete und verschiedene Kantone - ich habe 
Umstritten ist der Mittelbedarf in bezug auf die Wasserkraft das schon von Energiedirektoren gehört;..,. fOr die Solar-lnltia-
und die emeuerbaren Energien. Ole Berechnungen dazu tlve au.ssprechen werden, wenn wir hier unzureichend leglfe-
wurden x-mal vorgetragen; Ich kann sie einfach zusammen- rleren. Das wollte Ich noch sagen, weil ich meine, dass wir die 
fassen. Bel der Wasserkraft geht es im Grunde genommen . Chancen der Solar-Initiative in der Volksabstfmmung im Ver-
um drei Punkte: Es geht erstens um die rund 1,8 Milßarden gleich zu diesen, Gegenvorschlag nicht unterschätzen soll-
Franken bei den NAI, zweitens ·um das Investitionsvolumen ten. 
von· rund 1,75 Milliarden Franken zur Erneuerung bestehen- Ich bitte Sie also, hier 0,4 Rappen pro Kilowattstunde zu be-
derWasserkreftwerke und drittens-das dQrfen wir nicht ver- schllessen und meinem Antrag für eine Laufzeit von zwanzig 
gessen - um die rund 5,3 Milliarden Franken fQr die ökQlogi- Jahren zuzustimmen,. wie sie auch der Nationalrat vorsieht 
sehe .Aufwertung der Gewässer. Da sind wir im Zllgzwl\lng, 
weil wir ein Gewässersch~esetz verabschiedet haben, Bloetzer Peter (C, VS): Ich ersuche Sie, einer Förderabgabe 
das nun Auflagen mit sich bringt, die -wie die LirmsanienJJlg von 0,4 Rappen und damit dem Antrag der Mehrheit zuzu- • 
bei den l:,senbahnen - abzugelten sind. Ich meine qeshalb, stimmen. Dieser Antrag hat den grossen VorteUi.~ass er der. 
dass die vom Nationalrat beschlossenen o;s Rappen in der Forderung nach einer. raschen und breiten unnung des 
Sache begründet sind, wenn man diesen Mittel- bzw. Abgel- . ..schweizerischen Energiemarktes gerecht wird. l:;lne rasche 
tungsbedarf berücksichtigt Der betreffend die NAI -darge- Marktöffnung Ist notwendig. Sie bietet unserem lande Chan-
legte Stafldpunkt Ist lnsofem falsch, als dies keine Frage der cen, welche es zu nutzen gilt Diese Chancen liegen darin, 
Gerechtigkeit ist zwischen solchen Werken, die abgeschrie- . dass unser l,.and derzeit eine Stromdrehscheibe Europas ist 
ben haben, und solchen, die nicht abgeschrieben haben. Die Chancen liegen insbesondere auch In der Regulierbar-
Vielmehr geht es darum, dass langfrfstige Investitionen getä- keit der Wasserkraft, die 60 Prozent unserer Stromproduk-

' tigt wurden und die Rahmenbedingungen inzwlscheri vom, tlon ausmacht Ein erheblicher Teil entfällt auf die Speicher-
Staat geändert wurden. Damit Ist der Staat In die Pflicht gt3- kraftwerke. Eine verzögerte ·Marktöffnung würde vor allem 
nornmen. · die Kleinkonsumenten-die KMU, die wir ja .unterstützen wol-
lch meine· deshalb, dass In bezug auf dieses ganze Paket len, unsere Gewerbebetriebe, aber auch die Haushalte-tref-
auch das in Betracht zu ziehen Ist, was Ich bereits am 10. fen. 
März.1999 mit einem Antrag einbringen wollte lJT1d was Im Unser Land als Ganzes braucht diese Marktöffnung, wenn 
Nationalrat von KoUege David diskutiert worden ist Es geht wir unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten und ausbauen wol-
nämlich auch um die Frage der Beitragsleistungen 1ür Sanie- len. Dazu gehört aber nicht nur die Öffnung, sondern dazu 
rungen im Zusammenhang mit der Gewässerschutzgesetz- gehören auch die notwendigen flankierenden Massnahmen. 
gebung. Kollege Dallid .hat dann seinen Antrag zurQckgezo- Die Öffnung Ist nicht nur notwendig,' sondem sie ist Realität 
gen, weil der Berichterstatter der natlonalrätlichen Kommis- Betrachten wir unseren Haupthandelspartner in Europa, die 
sion, Herr Strahm, bestätigt hat-das kann man im Amtlichen Bundesrepublik Deutschland, sehen wir ganz klar, dass dort 
Bulletin vom 2. Juni 1999 nachlesen -, dass .die Kommission'· \ diese Marktöffnung Realität jsL Sie wird fOr uns, ob wir das 
«dieTQren» In Richtung des Antrages David geöffnet hat, so wollen oder nicht, auch zur Realität, und zwar viel rascher, 
dass eben auch Gewässerschutzmassnatimen bzw. die öko- als manche sich das heute vorstellen. Eine rasche und breite 
logische Aufwertung der Gewässer Im Zuge beullcher Sanle- Marktöffnung· mit den entsprechenden flankierenden Mass-
rungen mit Beiträgen unterstützt werden können. Dies eben nahmen Ist das, was wir.brauchen. 
deshalb, weil der Staat durch die geänderte Gesetzgebung In . Aus diesem Grund ersuche. Ich Sie, dem Antrag der Mehrheit 
die Pflicht genommen WQrden Ist. zuzustimmen. Es Ist aber so, dass wir diesen Antrag nicht für 
F0r micfl ist ganz klar. Aufgrund dieser Analyse ist sowohl sich allein betrachten dürfen, sondern wir müssen Ihn Im Zu-
eine Abgabe von 0,2 Rappen wie auch eine von 0,3 Rappen sammenhang mit der Befugnis betreffend die Dauer der Er-
pro Kilowattstunde unzureichend. 0,4 Rappen sind für mich - hebung sehen. · .. 
es wurde hier schon von der anderen Seite von Schmerz- Was die Dauer anbetrifft, ersuche ich Sie, derri Nationalrat 
grenze gesprochen - die Schmerzgrenze, weil der eigentli- bzw •. dem Antrag Maissan zuzustimmen. · 
ehe Bedarf.höher wäre. 
Auch kann die Befristung auf zehn bi& fünfzehn Jahre, wel- Relmann Maximilian ('I, AG): Weil wir .im Ständerat, im Ge-

, ehe von unserer Kommission vorgeschlagen wird, der Sache gensatz zum Nationalrat, keine Möglichkeit haben; die per. 
nicht genügen. Ich habe deshalb den Antrag gestellt,· dem sOnliche Stimmabgabe öffentilch festhalten zu. lassen, geht 
Nationalrat zu folgen, der eine· Befristung von zw~lg Jah- es mir wie ~llege Merz: Ich sehe mich zu einer kurzen Wort-
.ran vorsieht meldung veranlasst und bitte Sie dafür um Verständnis. 

Butlalln offlciel de r Assen1bllie ~ 
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Als Präsident der föderalistisch breit abgestützten Aktion fQr 
vernünftige Energiepolitik Schweiz (Aves) erwartet man von 
mir schliesslich auch im Land draussen einen klaren Posi
tionsbezug. Ich bin nach wie vor ein entschiedener Gegner 
von solch neuen Sondersteuem auf Energieträgern. Entspre
chend kann, ich weder einem Satz von 0,6 noch von 0,2 Rap
pen, noch Irgendeinem Kompromiss dazwischen zustimmen. 
Aus ab$timmungstaktischen Gründen müsste Ich den jeweils 
höchsten Satz unterstützen, denn ich bin überzeugt. dass die 
Mehrheit unseres Volkes diese neue Verbrauchssteuer nicht 
will. 
Leider Ist die Euphorie der eidgenOssischen · Räte. fOr diese 
neue Steuer nicht mehr zu bremsen. Wundem kann ich mich 
höchstens, dass auch das Gros der FDP-Vertreter diese 
neue Energiesteuer will, obwohl man bereits den Startschuss 
zur Unterschriftensammlung fur eine. neue Steuerstopp-ln
ltiative gegeben hat. Diese widersprüchliche Haltung ver, · 
stehe ich nicht 
Man wird mir nun sagen, es brauche diese neue Steuer, um 
Schlimmeres zu verhüten. Diese Meinung teile ich im Gegen
satz zu den Vorrednern aus den Bergkantonen nicht. Die bei
den hängigen wirtschaflsfeindlichen Energie-Initiativen las
sen sich- davon bin Ich überzeugt- auch vom Tisch bringen, 
ot,ne. dass man ordnungspolitisch fragwürdige Zugeständ
nisse in Gestalt dieser neuen Steuern macht. 
Die Aves bietet Hand zur Prüfung einer generellen Steuerre
vision, trage diese nun den Titel ökologisch, arbeitsplatzför
demd oder einen sonstigen litel. Wichtigste Bestimmung 
und Auflage .. Ist und bleibt, dass eine solche Steuerreform 
staats- .und fiskalquotenneutral realisiert werden muss. Die
ser Forderung entspricht aber die vorliegende Förderabgabe 
in keiner Weise. Sie öffnet neue Subventionsschleusen ,
Herr Bisig hat es Ihnen deutflCh genug gesagt -, und sie ist 
administrativ höchst aufwendig. Deshalb liegt sie ordnungs
politisch quer in der Landschaft und Ist abzulehnen, späte
stens durch den Souverän. 

Hofmann Hans (V, 21-1): Ich möchte kurz auf das Votum von 
Kollege. Maissen eingehen. Er hat gesagt. dass es Ihm ein 
Anliegen sei, die einheimische Stromversorgung zu sichern. 
Dieses Ziel wollen wir alle erreichen. Es Ist ein wichtiges Ziel 
Wir müssen unsere einheimische Stromproduktion sicher
stellen. Ich bin auch der Meinung, dass wir zur Wasserkraft 
unseres Landes Sorge tragen müssen. 
Aber dieses wichtige gesamtpolitische Ziel gehört nicht In ei
nen Gegenvorschlag zu einer Solar-Initiative. Dieses wich
tige Ziel muss mit dem Bektrlzitätsmarktgesetz gelöst wer
den. Denn welche Mittel zur Erreichung dieses Zieles nötig 
sind, welche Mittel es braucht, um die NAI abzugelten, um die 
Wasserkraft nachhaltig zu fördern, das hingt letztlich stark 
von der Ausgestaltung dieses Gesetzes ab, vom Marktöff
nungstempo, von den Marktöffnungsschritten, vom Tempo 
der Zulassung der Endverteiler und der Verbraucher zu die-
ser Marktöffnung. · 
Ich habe in der ersten Lesung einen entsprechenden Antrag 
gestellt. Ich bin damit aber unterlegen und möchte nicht dar
auf zurückkommen, denn ich bin es gewohnt, Entscheide zu 
akzeptieren. · 
Die UREI< des Nationalrates hat mich Jedoch schwer ent
täuscht. Sie ist in der ersten Lesung gar nicht auf den En~rf 
zum ElektriZititsmarktgesetz eingetreten und hat gesagt, s~ 
spreche dann Ober das Bektrlzitätsmarktgesetz, wenn Ober 
die Förderabgabe Beschluss gefasst worden sei. Das Ist 
scf)on fast Erpressung. DerweD läuft die Marktöffnung an uns 
vorbei, und die Wirtschaft und die Elektrizitätswirtschaft war
ten darauf, endlich zu erfahren, wie diese Marktöffnung aus
gestaltet ist. Hier ist ein halt:ies Jahr verlorengegangen. 
Jetzt will man irrt November auf den Gesetzentwurf eintreten. 
Man kann ihn also dieses Jahr nicht mehr zu Ende beraten. 
Es wird FrQhJahr oder Sommer 2000, bis der Nationalrat den 
Entwurf zum Elektrizitätsmarktgesetz In erster Lesung bera
ten kann. Wir im Ständerat werden In einem Jahr darauf zu
rückkommen, was bedenklich ist. Das dringendste Problem 
ist nämlich, dass wir wissen müssen, wie diese Marktöffnung 
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bei uns vonstetten gehen soll, weil der Markt nicht auf unser 
Gesetz wartet, $0ndem sich an uns vprbei entwickelt 
Ich denke, wir sollten das Problem lösen, wenn wir alle Fak
ten auf dem Tisch haben, nämlich wenn das Elektrizitäts
marktgesetz bei uns zur Beratung ansteht. Erst dann können 
wir genau wissen, welche Mittel wir dazu benötigen. 
FOr die Förderung der erneuerbaren Energien, filr d/e Forde
rung der. rationellen Energieanwendung, denke icli, ist die 
Abgabe von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde vollauf genü
gend. Ich werde nur einer solchen zustimmen können. 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Be,richterstatter: Wenn ich mir 
die Debatte anhöre und wohl zu Recht von der Annahme 
ausgehe, dass alle, die heute morgen in diesen Saal gekom
men sind, schon wussten, was sie stimmen werden, fällt mir 
für einmal nicht Schmer, sondern Wilhelm Buschs «Max und 
Moritz» ein: «Jeder legt noch schnell ein Ei, denn es komrrlt · 
die Wahl herbei.» Aber lassen wir das. 
Namens der Kommission · und In meinem eigenen Namen 
möchte ich Sie dringend noch auf folgenden Punkt aufmerk
sam machen: Was der Nationalrat, der dieses Projekt ja an
gefangen hat. mit seinen 0,6 Rappen pro Kilowattstunde er- • 
reichen will, an denen er immer noch festhält, ist gemäss 
meiner persönlichen Meinung und jener der Kommission 
nicht mehrheitsfähig, wenn man sich alle Hürden ansieht. Es 
ist zwar im Nationalrat gelungen, aber hier nicht mehr. Wie 
das Volk darüber befinden würde, wo doch der Slogan «no 
more taxes» aus Amerika auch bei uns Eingang gefunden 
hat, können Sie sich selber denken. 
Die Kommissionsmehrheit schlägt Ihnen mit den 0,4 Rappen 
pro Kilowattstunde .das Höchstmögliche vor, das Oberhaupt 
eine Chance hat. durchzukommen. Jene, die mehr erreichen 
wollen - das sage Ich dem Nationalrat -. riskieren, am 
Schluss gar nichts zu haben. 
Ob allerdings die 0,4 Rappen wirklich der Weisheit letzter 
Schluss sind, um schliesslich vom Volk etwas zu bekom
men - im ganz pragmatischen Sinn -, weiss ich auch nicht. 
Ich. bin deshalb sehr froh, dass auch 0,3 Rappen beantragt 
werden. Wir haben nun die ganze Palette des Möglichen, und 
wir können darüber befinden. Ich persönlich möchte die 
höchstmögliche Abgabe während möglichst langer Zeit ein
führen, aber Ich möchte auf jeden Fall eine einfOhren, und ich 
möchte nicht, dass im Nationalrat und im Ständerat die höchst
mögliche Abgabe für eine möglichst lange Zelt beschlossen 
wird und nach der Volksabstimmung dann gar nichts mehr da
von bleibt. Diese Gefahr halte Ich noch nicht fOr gebannt. 
Natürlich Ist dies ein Gegenvorschlag zur Solar-Initiative, und 
es besteht In der Tat eine gute Chance, dass die Solar-Initia
tive, die manche Teile dieses Beschlusses nicht enthält, beim 
Volk eine Mehrheit findet. Herr lnderkum hat es richtig ge
sagt: Wie soll man auch gegen diese Initiative argumentie
ren, da sie ja etwas eminent Vernünftiges will? Da könnte 
sich noch einmal genau dasselbe wie bei der Alpen-Initiative 
wiederholen. Diese wollte halt auch etwas Im Grundsatz emi
nent Vemunftlges, und das Volk hat ihr deshalb zugestimmt. 
Es hat keinen Sinn mehr, irgendwelche Argumente für ir
gendeinen Satz anzuführen. Sie sind alle vorgebracht wor
den. Es geht jetzt darum auszumehren, und wir werden dann 
sehen, welcher Satz eine Mehrheit findet. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Vor einem Jahr hat Ihnen 
der Bundesrat mitgeteilt. was seine Vorstellung Ist: Er kann . 
sich einer Abgabe von 0,2 bis 0,3 Rappen pro Kilowattstunde . 
anschliessen. Das entspricht einem Ertrag von 320 bl$ 
480 Millionen Franken. Damals waren noch zusätzliche Er
klärungen zur Liberalisierung des Strommarktes notwendig. 
Diese Vorstellungen des Bundesrates kennen Sie mittler
weile. Es liegt In der Hand des Parlamentes, die Vorlage nun 
zu behandeln oder nicht bzw. rasch zti behandeln oder nicht. 
Die grosse Streitfrage, ob nun die Marktöffnung innert neun 
oder sechs Jahren. stattfinden soß, wird fast obsolet, wenn 
sich das Parlam.ent einfach seine Zelt nimmt, um die Vorlage 
überhaupt zu behandeln. Da würde man besser. Jahreszah
len in die Vorlage schreiben statt «Öffnungszahlen», damit 
man auch wirklich weiss, woran man ist. 
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Der Bundesrat hat sich zu dieser relativ geringen Abgabe 
auch die Überlegung gemacht, dass es.doch um eine recht 
radikale Änderung geht, die akzeptiert werden muss und die 

· im Abstlmmurigskampf auch verschiedene Kräfte dieser Ge-. 
sellschaft hinter Sich haben muss. Die Tatsache, dass man 
eine•akzeptierbare Vorlage ausarbeiten will, hat zu einer re
lativ geringen Abgabe geführt, mit. der der Bundesrat .einver~ 
standen Ist Denken Sie daran: Als die AHV eingeführt wurde, 
betrug die erste Rente meinesWlssen•etwa 20 Franken pro 
Monat. Wenn man so einen Umbau macht, geht es zunächst 
um den Umbau als solchen; er ist wichtig. Dies gilt es zu be
achten, sonst riskieren Wir, bei der kommenden Volksabstim
mung vor einem Scherbenhaufen zu stehen. 
Der Bundesrat ist immer bei seiner Stellungnahme für 0,2 bis 
0,3 Rappen pro KilowattstUl'lde geblleben •. Er hatseine Mei
nung nicht geändert. Er nimmt nochmals Stellung, wenn sich 
die beiden ·Kammern geeinigt haben~ · 

Art. 24 Abs. 1 --Art 24 al . .1 

Abstimmung- Vote 

EventueH-A titre pm/imlhaire 
FOr den Antrag der Minderheit 
FQr den Antrag Bier! 

Definitiv - Definltivement. 
FOr den Antrag der Minderheit 
FQr den Antrag der Mehrheit 

22Stlmmen 
14Stlmmen· 

22 Stimmen 
16Stimmen 
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Art. 24 .Abs. 5 -Art. 24 al. 5 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: In Absatz 5 geht 
es um die Dauer der Förderung. Wir haben seinerzeit zehn 
Jahre beschlossen; in der festen Überzeugung, dass die 
Volksabstimmung darüber nächstes Jahr stattfinden werde -
der gesetzliche Ausführungsbeschluss in Form des FAB liegt 
ja bereit-, dass also im.Jahre 2001. mit dieser Erhebung be
gonnen werden könne. Deshalb haben wir konsequenter
weise 'C:las Jahr 201 o in den Text geschrieben, und zwar mit 
der Verlängerungsfrist um fOnf Jahre, falls es sich im Jahre 
2010 zeigen sollte, dass es sinnvoll wire, diese Frist durch 
einen referendumspflichtigen Bundesbeschluss um fOnf 
Jahre zu verlängern. · 
Der Nationalrat hält an einer längeren Dauer fest. Er hatte 
seinerzeit Im sogenannten EAB fOnhmdzwanzig Jahre fest
geschrieben. Er ist uns Jetzt einen Schritt entgegengekom
men und ha.1 zwanzig Jahre t.,eschlossen. Aber wir liegen im
mer noch zehn oder..,. wenn man will - fOnf Jahre auseinan
der. In der Kommission wurde mit 7 zu 1 Stimmen beschlos
sen, an zehn Jahren festzuhalten. Der Gegenvorschlag war,, 
fünfzehn Jahre jetzt schon festzuschreiben und nicht erst als 
Verlängerungsmöglichkeit anzubieten. 
Die Kommission beantragt also mit grosser Mehrheit, festzu-
halten. . 

Malssen Theo (C, GR): Ich kann mich hier bei der Begrrsn-· 
dung kurz halten, denn es ist dieselbe wie jene, die ich vorher 
bei der Höhe der Abgabe gegeben habe. · 
Die Situation ist folgende: Man kOnnte die Probleme, die Ich 
dargestellt habe, lösen~ indem man eine angemessene Ab-
gabe während fünfundzwanzig Jahren erheben WOrde; Nun·. 

Art. 24 Abs. 2-Att. 24 al. 2 ist der Nationalrat hier auf zwanzig Jahre eingeschwenkt, wo-
bei ich mir bei meinem Antrag nun Oberlegen müsste, ob es 

Plattner Gian-Reto (S, BS); Berichterstatter: Wir habel'l In noch einen Sinn macht, an zwanzig Jahren festzuhatte,1, 
Absatz 2 bei Buchstabe a noch eine Differenz. Der National- · . wenn wir lediglich eine Abgabe von 0,2 Rappen erheber:i. Ich 
rat hat die geothermische Energie explizit in die Übergangs- · möchte aber, dass diese Abstimmung hier durchgeführt wird, .. 
bestlmmungen eingefügt Wir haben sie nur auf der Stufe des damit der Nationalrat die Position des Ständerates kennt 
FAB eingefQgt. Wir kOnnen uns als Kommission dieser Nen- Ich möchte Sie aufgrund meiner vo,:angehenden Begriln-
nung hier anschllessen. Es war immer die Meinung, dass dung ersuchen, mindestens hier die Möglichkeit vorzusehen, . 
auch geothermische Energie, .d. h. · Tiefenwärme und Umge- dass elnlgermassen genugende Mittel zur Verfügung gestellt 
bungswärme, förderungswürdlg ist . werden, um die dringendsten Probleme vor allem Im Bereicb 
Wir l:ieantragen Ihnen, dem Nationalrat zu folgen. derWasserkraftwerke zu lösen. 

Angenommen -Adopte Abstimmung- Vote 
FQr den· Antrag der Kommission 

Art 24 Abs. 3 - Art. 24 al. 3 
FCrr den Antrag Maissen 

Art. 24 Abs. 8-Att. 24 al. 6 
Plattner. Gian-Reto (S, SS), Berichterstatter: Bel Absatz 3 

24Stlmmen 
13Stlmmen 

Buchstabe bbis schlägt Ihnen die Kommission vor, grund- Plattner Gian-Reto (S, BS), Bericht~r: Bel Absatz 6 
sätzlich dem Nationalrat zu folgen. Es geht um das Problem besteht keine Differenz mehr. Die Zahlen von 900, 600 bzw. 
der rörderung von Treibhausgas-Emissionsverminderungen 300 Millionen Franken waren nur eine Konsequenz der ver-
im Ausland im Rahmen der lntematlonal noch zu schaffen- schi~enen Abgabesätze. · . 
den Instrumente «Joint implernentation", «clean air develop-
ment mechanism» usw. In unserer Debatte hab.an wir festge- Angenommen gemllss Antrag der Mindemelt · 
halten, dass diese Ziele förderungswOrdlg seien. Wir haben • . Adopte se/on 1a proposltion de /a minorite 
es aber nicht explizit in dil:) Verfassung geschrieben. per Na-
tionalrat möchte das explizit haben. Es besteht also keine in- Art. 24 Abs. 7.,. Art. 24 ai 7 · 
haltliche Differenz, SOl')dem nur eine In der Frage: Schreibt 
man das Jetzt hin, oder schreibt man es nicht hin? FOr uns Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: In Absatz 7 ha-
war es implizit mltgemelnt ben wir eine Differenz. Unser Rat hat vorgesehen, dem Bun-
Aus diesem Grund schlägt Ihnen die Kommission vor, dem desrat. die Möglichkeit zu geben, diese. FörderabQSbe, die 
Nationalrat zu folgen. Allerdings Ist der Text des Nationalra- · von vielen so wenig geliebt wird, dann aufztlheben oder zu 
tes sehr unglQckllch geraten .. Er möchte die «Treibhaus- senken, wenn-was denkbar, aber nicht sehr wahrscheinlich 
gase» reduzieren - das kann die Wissenschaft leider nicht ist - schon in den zehn bis fOnfzehn Jahren ihrer Dauer die 
bieten, aber man kann die Emissionen verrlngem. Deshalb Energiepreise auf dem Markt explodieren sollten. Dass das 
haben Wir nun eine Reduktion der Emissionen In die Verfas- einmal eintrifft. halte ich fOr sicher, aber wann cfas ist, ist un- . 
sung geschrieben und nicht die Reduktion der Gase selber. klar. Es hängt vor allem vom Wachstum der Volkswirtschaf-
Was halt einmal weg ist, das kann nur die Natur selber wieder . ten In Asien ab. . • . · 
regenerieren, wir könner:i das nicht. Wir wollen diese Bestimmung beibehalten, und ich sehe nicht 

.. Ich bitte Sie namens der einl;!tlmmigen Kommission, diesem ein, warum sie der Nationalrat streichen wollte. ·Au8 dem 
Antrag zu folgen. Amtlichen Bulletin des Nationalrates Ist es nicht ersichtlich; 

ausschlaggebend müssen also ·kommissionsi$3me Überle-
Angenommen --Adopte gungen gewesen sein, die nicht vermittelt wurden. 

BuUetln offlclel c:1e rAssembl4eflkWrele 
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Ihre Kommission hat keinen Anlass gesehen, diese Bestim
mung fallenzulassen, denn wenn der Fall eintreten sollte, 
dass die Energiepreise von sich aus stark in die Höhe gingen, 
dann gibe es allenfalls keinen Grund mehr fOr diese Förder
abgabe. Deshalb empfiehlt Ihnen die Kommission, festzuhal
ten. 
Es gibt aber noch einen Antrag Hess Hans, der zwar nicht ge
nau dieses Thema betrifft, der aber in diese Übergangsbe
stimmung hineingehört 

Hess Hans (R, OW): Ich bin mir bewusst, dass mein Antrag 
systematisch und materiell zu Absatz 4 dieses Artikels gehört 
hätte. Nachdem aber in Absatz 4 keine Differenz besteht, 
bleibt mir nichts anderes Qbrlg, als das Problem der energle
intensiven . Unternehmen im Differenzbereinigungsverfahren 
zu Absatz 7 nqchmals zur Sprache zu bringen. 
In Absatz 4 sind ausschliessllch fOr Produktionsprozesse, die 
In hohem Masse auf den Einsatz von nichterneuerbaren Ener
gieträgern angewiesen sind, besondere Regelungen und 
Ausnahmen vorgesehen. UrsprQnglich war die Absicht, auch 
andere energieintensive Unternehmungen den Produktions
prozessen gleichzustellen. Dies wurde dann aber im Natio
nalrat fallengelassen, weil befOrchtet wurde, dass damit das 
ganze Transportgewerbe befreit werden mOsste, was nach 
Ansicht der Mehrheit des Nationalrates zu weit fOhren würde. 
Mit der gänzlichen Streichung des Begriffes der energieinten• 
siven Untemehmungen hat man nun aber das Kind mit dem 
Bade ausgeschOtlet, indem beispielsweise Bergbahnunter
nehmungen, die mit Pistenfahrzeugen energielntensiv Pisten 
präparieren und dazu auf nichterneuerbare Energie angewie
sen sind, nicht von der Abgabe befreit werden könnten. Da
mit schafft man eine offensichtliche Rechtsungleichheit, was 
zweifellos niemand will. 
Ein Beispiel mag das erläutern. Ein Bergbahnunternehmen 
mit einem Energieaufwand von 2,48 Millionen Franken und 
einer Energieintensität von 11,8 Prozent bezahlt Jährlich eine 
Energieabgabe von ungefähr 56 000 Franken, während ein 
Produktionsbetrieb im Mittelland bei gleichem Energieauf
wand und gleicher Energieintensität keine En'3rQieabgabe zu 
leisten hat. Solche Ungerechtigkeiten mOssen wir eliminie
ren. Das gleiche gilt fOr andere Bahnen, fOr Wald- und·Forst
tmtemehmen. 
Im Nationalrat wurde argumentiert, dass es in erster Linie 
darum gehe, Betriebe von Energieabgaben zu befreien, die 
im Wettbewerb stehen und die dem internationalen Wettbe
werb ausgesetzt sind. Ich glaube, wir alle in diesem Saal wis
sen, dass vor allem die Tourismusbranche dem Wettbewerb 
und insbesondere dem internationalen Wettbewerb ausge
setzt ist 
Sie können meinem Antrag also ohne weiteres zustimmen. 
Der Bundesrat wird damit ermächtigt, soiche Ungerechtigkei
ten auszuräumen. 
Die neue Bundesverfassung wird voraussichtlich auf den 
1. Januar 2000 in Kraft gesetzt. In Artikel 127 Absatz 2 wird 
fOr die Besteuerung folgender Grundsatz festgehalten: «So
weit es die Art der Steuer ~ulässt, sind dabei insbesondere 
die Grundsätze der Allgemeinheit und der Gleichmässigkeit 
der Besteuerung sowie der Grundsatz der Besteuerung nach 
der wirfschaftlichen Leistungsfähigkeit zu beachten.» Der 
Grundsatz der Allgemeinheit verbietet es, einer kleinen Grup
pe von Steuerpflichtigen erheblich grössere Lasten aufzuer
legen als der Masse der übrigen Steuerpflichtigen. Gegen 
diesen Grundsatz ve~n wir, wenn wir die energieinten
siven Unternehmen im Beragebiet nicht den energieinten
siven Produktionsstätte.n im Mittelland gleichstellen. · 
Ich ersuche Sie, meinem Antrag zuzustimmen. Wir geben 
damit den beiden Kommissionen die Möglichkeit, Im Diffe
renzbereinigungsverfahren nochmals auf diese grundsätzli
che Frage zurOckzukommen. 

Brindll Christoffel ty, GR): Es handelt sich um eine Frage, 
die wir ganz kurz auch in der Kommission angeschnitten ha
ben. Weil keine Differenz mehr besteht, waren wir dann der 
Meinung, das könne nicht mehr in die Vorlage aufgenommen 
werden. Es wOrde gemäss Geschäftverkehrsgesetz nur noch 

. . 
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die Möglichkeit bestehen, der anderen Kommission die Gele
genheit zu geben, das Anliegen wiederaufzunehmen. In die
sem Fall könnte der Nationalrat die Frage prQfen, und wenn 
er zustimmte, hätten wir in der nächsten Runde die Mögfich
keit, uns nochmals damit zu befassen. 
FOr mich persönlich ist es in der Tat so, dass Artikel 6 FAB 
so, wie wir ihn verabschiedet haben, nicht befriedigen kann. 
Wenn wir hier nur vorsehen, dass Unternehmen, die GOter 
herstellen, diese ROckerstattungsmöglichkeit haben, tJl'.ld 
wenn alle anderen energieintensiven Betriebe von dieser 
Möglichkeit ausgeschlossen sind, ist das eine rechtsunglei
che Bellandlung, die meines Erachtens nochmals geprOft 
werden sollte. 
Es ist mir klar, dass der Antrag Hess Hans jetzt ein Kunstgriff 
Ist, um der nationalrätllchen Kommission die Möglichkeit zu 
geben, diese Frage nochmals zu .erläutern. Ich glaube aber, 
dass es die Sache rechtfertigt, diesen Weg zu beschreiten. 
Wenn der Nationalrat dann diese Frege aufnimmt und allen
falls diesem Antrag zustimmt, kann man die Bestimmung im
mer noch in Artikel 6 FAB integrieren. 
Ich bitte Sie, dem Antrag Hess Hans zuzustimmen. 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich möchte vor
ausschicken, dass ich ein gewisses Verständnis fOr das An• 
liegen habe, das nicht nur Herr Hess Hans, sondern auch an
dere bezOglich der Steuergerechtigkeit zwischen produzie
renden Unternehmen und Dlenstlelstungsuntemehmen ha
ben. Ich muss Sie aber trotzdem davor warnen, diesen 
Antrag anzunehmen. Die GrOnde sind folgende: 
1. Wir haben bei der Ausarbeitung unseres Projektes lange 
darQberdiskutiert, wen wir Oberhaupt ausnehmen wollen. Wir 
haben uns klar dafOr entschieden - das wurde weder hier 
noch im Nationalrat durch Anträge bestritten -, nur jene Un
ternehmen auszunehmen, die erstens GOter produzieren und 
zweitens Ins Ausland abwandern mOssten, wenn wir sie zu~ 
sätzlich besteuern wOrden. Das war die Konzession an die . 
Industrien vor allem Im Zement-, Stahl·, Glas- und Kartonbe
reich. Diese brauchen einfach hohe Produktionsenergien, 
um üt;>erhaupt ihre Produkte erzeugen zu können, weil oft
mals die Energie am Schluss als graue Energie im Produkt 
selber drinsteckt. Das sind alles Firmen, die ohnehin eine re
lativ geringe Wertschöpfung haben und einfach abwandern 
bzw. zumachen mOssten. Das war die Konzession. Im übri
gen gingen wir aber davon aus, dass jeder und ,Jede in der 
Schweiz diese Steuer bezahlen soll, denn das ist ja der Sinn 
dieser Abgabe. 
2. Wenn Sie hier nun beschliessen, die Ermässigung statt nur 
fOr Produktionsprozesse allen - auch Dienstleistungsbetrie-. 
ben - zu geben, die halt fOr ihre Dienstleistung viel Energie 
brauchen, machen Sie erstens einen gew~gen Abstrich am 
Ertrag dieser Abgabe. Dann ergeben 0,2 Rappen pro Kilo
wattstunde mit Sicherheit nicht mehr 300 Mißionen Franken 
pro Jahr, sondem deutlich weniger; denn die Zahl dieser Un
,temehmen ist natOrllch viel höher als die paar Betriebe des 
Industriellen Bereiches, die wir mit Absatz 4 ausnehmen. Sie 
schmälern den Ertrag nochmals !:!eutlich. 
zweitens wird der Verwaltungsaufwand - das hat uns die 
Verwaltung mehrfach klar dargestellt- beträchtlich höher. Es 
wird sich dann nicht mehr bestenfalls um einige hundert Fir

. men handeln, sondern um Tausende, die man nun sehr sorg-
fältig untersuchen m.Osste. . 
3. Hinzu kommt, dass wir die ganze Sache Im Zusammen
hang mit dem Förd9.rabgabebeschluss noch einmal diskutie
ren mOssen. Kann man genau die gleichen Zahlen benOt
zen - ich denke an die FOnf-Prozent-Grenze usw.--, wenn 
man das plötzlich auch fOr Dienstleistungsunternehmen öff
net? Damit wäre vermutlich das ganze Transportgewerbe 
von der Abgabe ausgenommen. Ich nehme an, dass nicht 
nur die Bahnen,· sondem auch die Lastwagen einen hohen 
Energieeinsatz haben. Wollen wir wirklich, nachdem wir eine 
LSVA erheben, auf der anderen Seite der Astag das Ge
schenk machen, sie von der Förderabgabe zu befreien? Ich 
halte das fOr falsch. 
4. Schliesslich bitte ich Sie, den t'ntrag auch aufgrund seines 
Wortlautes abzulehnen. Lesen Sie ihn noch einmal! Abgese-
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hen von der Fragwürdigkeit, ob man auf diese Art eine bereis 
nigte Differenz noch einmal zur Diskussion stellen kann oder 
eine nicht existierende Differenz schaffen kann, schlägt Kol
lege Hess vbr, die FOrderabgabe «auf energieintensive Un
ternehmungen auszudehnen»; das will er in die Kompetenz 
des E3undesrates geben. Er Jprlcht also nicht von den Aus
nahmebestimmungen, die man ausdehnen soll. Das wäre 
das Richtige, aber dann WOrde die Unterbringung in Absatz 7 
völlig scheitern. In dieser Formulierung helsst das, dass dll! , 
Ausnahmebestimmungen, die wir weiter o~n im Gesetz ma
chen, vom Bundesrat .wieder umgangen werden können, In
dem er die Förderabgabe doch auf energieintensive Unter
nehmungen ausdehnen kann und sie auph von der Zement
industrie, der Kartonnageindustrie und der Glasindustrie er
heben kann. Das ist zwar nicht das, was Herr Hess will, aber 
es ist das, was da steht. . 
Ich WOrde Herrn Hess empfehlen, den Antrag zurückzuzie
hen. Wir haben ja ;.. wenn Sie festhalten, wie ~ Ihnen die 
Kommission empfiehlt -:- in Absatz 7 ohnehin eine Differenz, 
weil der Nationalrat Ihn nämlich gestrichen hat Falls sich also . 
da etwas n,achen lassen sollte, könnte.das der'Nationalrat 
noch tun. Aber die Bestimmung, die Herr Hl:lSS vorschlägt, '. 
sollte er nicht· Obernehmen, denn sie besagt nicht das, was, 
Herr Hess selber will. Ich rate also entweder Herrn Hess, den 
Antrag zurOckzuziehen, oder Ihnen, ihn abzulehnen. Wenn 
Sie hier darauf eintreten, dann öffnen Sie eine BOchse der 
Pandora mit Ausnahmen, mit Vollzugsproblemen, mit 
Schmälerung des. Ertr1Jges. Das wollen wir alle nicht, beson
.ders jetzt nicht, wo wir ja nur 0,2 Rappen pro Kilowattstunde 
als wahrscheinlichstes Ziel erreichen werden. 

Brindll Chrlstoffel (Y, GR); Unser Kommissionspräsident 
spricht In seiner Begründung davon, dass .man diese Aus-

. nahme nur fOr Betriebe vorgesehen habe, die sonst abwan
. dem WOrden. Das. ist aber natarlich. keine stichhaltige Be
grOndung. Selbst In einem touristischen Gebiet hänm die 
Frage, ob eine Anlage gebaut wird oder nicht, eben mit der 
Wettbewe~ählgkeit zusammen; dort kann es diese Ab
wanderungstendenzen auch geben. 
Der entscheidende Punkt Ist, dass wir gesagt haben, wir woll
ten Wirtschaftsbetriebe, die einen gi:ossen Energieverbrauch 
hätten - Ober diese 5 Prozent kann man auch diskutieren -. 
nicht so stark belasten, dass sie· 1m Wettbewerb Probleme 
bekämen. Es Ist natarlich nicht einzusehen, warum wir das 
nur In der Gaterproduktion-tun, bei den übrigen Wirtschafts
bereichen aber sagen, die Wettbewerbsver.zerrungen ~lei
ten keine Roße. Die Frage der Arbeitsplatzsituation mOsste in 
der natlonalritlichen Kor:nmission schon nochmals eingehen
der erörtert werden. 

Gems>.-11 Paul (C, SG): Ich möchte hier nur ganz kurz einige . 
Gedanken anfOgen. Herr Plattner hat vom Ertrag der Abgabe 
gesprochen und Ihn ins Zentrum gestellt. Das halte'ich inso
fern nicht fOr richtig, als wir nlcht einfach sagen können, eine 
Steuer müsse einen bestimmten Ertrag X bringen, aber die 
Steuergerechtigkeit dürfe keine RQDe spielen. Die Problema~ ' 
tlk, die von Herrn Hess angetönt wurde, zeigt meines Erach
tens eindeutig, dass das ~roblem der 'Steuergerechtfgkeit 
eben In d~r Frage noch nicht gelöst Ist Ich glaube, es 
lohnt sich, sich diese Frage noch einmal zu Oberlegen. 
Die Formulierung des Antrages - das gebe ich zu, da hat 
Herr Plattner recht - Ist nicht der Stein der Weisen •. Aber. 
wenn wir jetzt versuchen, noch eine Differenz zu schaffen, 
kann man darOber noch einmal sprechen. Die Höhe des Er
trages, bei welcher Ja auch noch eine U~icherheit besteht, 
kann bei d~r Überarbeitung berOckslchtigt werden. Auch un
ter diesem Aspekt bin ich der Meinung, dass wir dem Antrag 
Hess Hans zustimmen sollten. 

· Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich spreche nur zum Antrag 
Hass Hans. Es fällt mir auf, .dass sich derWortlaut des Antra
ges eigentlich nicht mit der Argumentetlon deckt, die Herr 
Hass vorgebracht hat. Im Text steht, der Bundesrat könne die 
Förderabgabe auf energieintensive Unternehmungen aus-. 
dehnen, diese vorzeitig aufheben oder senken. Aber das 

«vorzeitig aufhe~ oder senken», wie es in Ihrer Fassung in 
Absatz 7 steht, betrifft eben nicht nur die energieintensiven 
Unternehmungen, sondern ganz allgemein diese Förderab
gabe. Mit diesem ~ würden Sie hier eine Verwirrung 
schaffen, die - falls Sie Ihn annähm~n - wenigstens im wel
. teren Verlauf der Differenzbereinigung noch entflochten wer
den müsste. 

Hess Hans (R, OW): Herr Bundesrat Leuenberger hat Ober
sehen; dass ich klar den Verweis «Im Sinne von Absatz 4» 
der gleichen Bestimmung mache. Ich beziehe mich. also auf · 
die Produktionsprozesse und will. dies auf «energleintenslve 
,Untemehmu~gen» generell ausdehnen. in diesem Sinne 
herrscht, so glaube ich, schon Klarheit. Ich gebe zu, dass 
dies wohl nicht der Weisheit letzter Schluss Ist Ich habe aber 
keine 'andere Möglichkeit mehr gesehen, das Problem noch 
einmal zu thematisieren. · 

. . 

Plattner Glan-Reto (S, BS), Berl.chterstatter: Ich :möchte Sie 
noch einmal davor warnen, diese BOchse der Pandora zu öff
nen. Wir sollten diese Abgabe In dieser Session, d. h. noch in 
dieser Legislatur, Ober die Bühne bringen. Ich .garantiere Ih
nen, dass es In den wenigen Tagen, die uns fOr Differenzbe
reinigungen noch zur VerfOgung stehen, keum möglich sein 
wird, das ganze System der Entlastung energieintensiver 
Produktionsprozesse, das dann ja Im FAB ausgede!IISCht ist, 
einfach auf diese Vorlage zu Obertragen~ Wir WOrden etwas 
tun, das wir nicht verantworten könnten: diezahl der von der 
Abgabe befreiten Unternehmen wahrscheinlich etwa ver
zehnfachen und damit die Ausfälle verzehnfachen. Wir 
mr.ten das Ganze rnx:h einmal neu Oberlegen. Wenn wir 
dem Antrag Hess Hans folgen und die. genze Sache jetzt In 

. dieser späten Phase noch einmal in Frage stellen, dann Ist 
die Gefahr riesengross, d• wir In dieser Session nicht metir 
fertig werden. Ich bin fast sich1:1r; zum Denken bleibt ja prak-

. tlsch keine Zeit mehr. · · 
Ich bitte Sie also dringend, festzubleiben. Die Differenz war 
schon bereinigt. Die Frage wurde Im Nationalrat .seinerzeit 
thematisiert, aber der Nationalrat hat es abgelehnt, darauf 
einzutreten. E$ wäre ein grosserVerfahrensfehler, wenn wir 
das noch einmal aufnähmen. 

Abst/mmung- Vote 
Für den Antrag Hess Hans 
FOr den Antrag der Kommission 

An den Nationalrat-Au Consen natl,;,naf 

20Stlmmen 
17 Stimmen 
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99.401 

Parlamentarische Initiative 
(UREK-SR) 
F'örderabgabebeschluss 
Initiative parlementalte 
(CEATE-CE)-
Arrite sur une taxe 
d'encouragement 
en matlere energetique 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 148 hlervor- Vo!r page 148 cklevant 
Beschluss des Nationalrates VQlll 2. Juni 1999 
D4!clslon du Conseil national du 2 juin 1999 

Bundesbeschluss ilber eine Energieabgabe zur Förde
rung des wirksamen Energieeinsatzes und der erneuer-
baren Energien · 
Al'l'Me fed6ral concemant une taxe sur les energles 
non renouvelables destln6e a encourager une utlllsa
Uon ratlonnelle de l'energle et le recours aux energles 
renouvelables 

Art. 2 Abs.-2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 2al. 2 
Proposition de la commlssion 
AdMrer a la dklsion du Conseil national 

Platlner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Unsere Lösung 
sah seinerzeit vor, die Talschaften Samnaun und Sampuoir 
aus GrQnden der Einfachheit von der Energieabgabe auszu
nehmen. Der Nationalrat war der Auffassung, dass das nicht 
angängig sei, und strich die Zollausschlussgebiete wieder 
aus dieser Bestimmung. Auch Samnaun und Sampuolr 
mOssten also .,. wie bei der Mehrwertsteuer - diese Abgabe . 
bezahlen. 
Unsere Kommission hat nun beschlossen, In diesem Punkt . 
dem Nationalrat zu folgen. Sie hat allerdings mit der Art und 
Welse, wie die.Sache gemässArtikel 3 und Artikel 10bls ab
gewickeitwerden soll, MOhe bekundet Ich werde bei diesen 
Bestimmungen darauf zu sprechen kommen. 
Die Kommission bittet Sie, hier dem Beschluss des National
rates zu folgen und damit das ganze Schweizer Staatsgebiet 
dieser F<)rderabgabe zu unte18tellen, also die Ausnahmen 
Samnaun und Sampuoir zu streichen. 

Angenommen -Adopt6 

Art. 3 Abs. 1 Bst. C 
Antrag der Kommission 
Streich,n 

Art. 3 al. 1 lel c 
Proposition de 1a commission 
Bitter 

Plattner Glan-Reto (S, BS), Berichterstatter: Der Antrag 
Brändli zu den Artikeln 3 und 1 Obis betrifft die Modalititen, 
nach denen die Talschaften Samnaun und Sarnpuoir diese 
Abgabe zu bezahlen hätten, Der Nationalrat hat die Lösung 
fOr die Mehrwertsteuer Obemommen, wonach die Gemein
den abgabepflichtlg sind. Das hat unsere Kommission als 
schlechte Lösung empfunden, weil die Sachlage doch etwas 
anders ist als bei der Mehrwertsteuer. 

· Gespräche In den letzten Tagen haben nun folgendes erge
ben - da muss ich Ihnen jetzt einen Sachverhalt schildern-: 
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Heute ist es so, dass alles Heizöl und Benzin - und darum 
geht es; Erdgas gibt es dort oben nicht, und Kohle wird kaum 
verbraucht - aus schweizerischen Zollfrellagem nach Sam
naun kommt. FDr alle diese Sendungen ist es nicht nötig, eine 
besondere Regelung zu treffen, weil die Abgabepflicht ge
mäss Absatz 1 Litera a ohnehin bei denen liegt, die das 
Heizöl und Benzin aus den Zollfreilagem herausnehmen. Die 
Steuer wird in dem Moment fällig, in dem die Ware aus dem 
Zollfreilager ausgefOhrt wird, bzw. bei dem, der sie ausführt. 
Insofern könnte man sagen, es gebe Oberhaupt kein Problem 
rur Samnaun und Sampuoir und man könne einfach auf Li
tera a verweisen. 
Es besteht aber die Möglichkeit - dies wird von der Zollver
waltung allerdings bezweifelt -, dass der eine oder andere 
Schlaumeier, der dort eine Tankstelle betreibt und sehr viel 
Benzin verkauft, auf die Idee kommt, sein Benzin in Zukunft 
aus Osterreich zu beziehen. Die Zollverwaltung meint, dass 
diese Gefahr klein sei, offenbar weil die Zollfreilager nicht 
gDnstlg liegen und es auch andere Probleme gibt. Aber im-
merhin wäre es denkbar. · 
Deshalb sollten wir fOr diesen Fall, der noch nicht eingetreten 
ist, doch eine Vorsichtsmassnahme einbauen. Da ginge es 
dann um den Antrag Brändll zu Artikel 1 Obis; hier aber, bei 
Artikel S Absatz 1 Buchstabe c, sind sich Herr Brändli, die 
Zollverwaltung und ich selber als der:jenige, der sich der Sa
che angenommen hat, einig, dass man das streichen kann, 
weil Buchstabe a die Sache abdeckt, weil eben dieselben Ab
gabepflichtigen belangt werden können wie bei Lieferungen 
aus irgendwelchen anderen Gegenden der Schweiz. 
Ich beantrage Ihnen also Streichung; bei Artikel 10bls wer
den wir noch auf den anderen Aspekt zurückkommen. 

Briindll Christoffel r,/, GA): Der Nationalrat hat hier einfach 
die Mehrwertsteuerregelung Obemommen; Herr Plattner hat 
darauf hingewiesen. Ich muss feststellen, dass dies in einer 
Art der Gesetzgebung geschehen ist, die mich erstaunt hat; 
der Nationalrat hat ohne ROcksprache mit den Gemeinden 
und ohne Abklärungen eine Bestimmung aufgenommen, mit 
der die Gemeinden verpflichtet wOrden, diese Energieab
gabe zu kassi~ren oder· dann in Form eines Pauschalbeitra
ges zu kompensieren. Wenn man diese Lösung Obemirnmt, 
haften die Gemeinden rur die Energieabgabe. Das ist eine 
Lösun die nicht machbar ist. Wir haben das in der Kommis
sion r1. Die Kommission hat beschlossen, diese Lö
sung abzulehnen, damit eine Differenz besteht und man eine 
andere Lösung fmden kann. 
l..,elder hat man es in der Zwischenzelt versAumt, diese Lc>
sung zu suchen. Man hat den Gemeinden nur mitgeteilt, dass 
man das Problem lösen wolle und dass man das später ver
suchen werde. So kann man mit den Gemeinden natarlich 
nicht umgehen. 
Die Mehrwertsteuerregelung rur Samnaun sieht so aus, dass 
ein Teil durch die Gemeinde erhoben wird, und zwar parallel 
zu den Gewerbesteuern, also mit der Mineralölsteuer. Die 
Hoteliers aber rechnen mlf der Mehrwertsteuer ab. Wir haben 
also einen Teil Gemeinde· urid einen Teil Hoteliers. Hier hat 
nun der Nationalrat beschlossen, dass die gesamte Abrech
nung der Energieabgabe Ober die Gemeinden erfolgen soll 
und dass die Gemeinden auch kompensationspflichtlg sein 
sollen. Das ist so, als wOrde man sagen, dass die Stadt Basel 
für alle In Basel nicht eingegangenen Energieabgaben haften 
solle. Diese Lösung ist also unmöglich. 
Herr Plattner und Ich haben gestern diese Frage diskutiert 
Es ist klar, dass Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c gestrichen 
werden muss. In der Form, wie der Nationalrat Arblcel 1 Obis 
vorgesehen hat, kann man die Gemeinden nicht In die Pflicht 
nehmen; abet man sollte dem Bundesrat eine Kompetenz er
teilen, im Einvernehmen mit den Gemeinden Lösungen rur 
diese Importe zu treffen. Mein Antrag geht dahin, in Arti
kel 10bls eine Regelung zu treffen, die nicht das ganze Ge
schäft verzögert, die es aber ennöglicht, diese. Probleme im' 
Einvernehmen mit den Gemeinden zu lösen. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. Ich gehe davon 
aus, dass auch Herr Plattner damit einverstanden ist. 
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' . 
Präsident: Herr Brindfi ist damit einverstanden, dass wir sei
nen Antrag bei Artikel 1 Obis behandeln. 

Angenommen.-Adopta 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Die Abgabe beträgt 0,4 Rappen pro Kilowattstunde. (Rest 
streichen, vgl. Art. 9 Abs. 3bls) · 
Minderheit i . 
(Forster, Blslg, Buttlker, Cavadini Jean, Schwelger, Spoerry) 
Die Abgabe beträgt 0,2 Rappen pro Kilowattstw,,de. (Rest 
streichen, vgl. Art. 9 Abs. 3bls) 

Antrag Bieri . 
Die Abgabe beträgt 0,3 Flappen pro Kilowattstunde. (Rest 
streichen) 

Art.4 
Proposition de 1a commission 
Majorita . . 
La taxe est de 0,4 centime par kilowattheure. (Biffer le reste, 
cf. art 9 al. 3bls) 
Minorita 
(Forster, Bisig, .BOttiker, Cavadini Jean, Schwelger, Spoerry) 
La taxe est de. 0,2 centime par kilowattheure. (Biffer re raste, 
cf, art 9 al. 3bis) . 

Proposition Bleri 
La taxe est de 0,3 cenfu'1e par kllowattheure. (Biffer le raste) 

Plattner Gian-Reto {S, BS), Berichterstatter: Hier hat der Na• 
tionalrat einen zusätzlichen Satz eingefügt, der die Staffelung 
der Abgabe vorsieht Bei 0,6 Rappen ist das durchaus v4:1r
tretbar, bei 0,2 Rappen pro Kilowattstunde halte ich das nicht 
für nötig. Die gesamte Kommission beantragt Ihnen, diesen 
ersten Tell von Satz 2, die Staffelung dE1r Abgabe, zu strei
chen. 0.2 Rappen pro Kilowattstunde kann man auf. einmal 
einführen. . 
Mit dem :zweiten Tell des zweiten Satzes gemäss Nationalrat 
sollte erreicht werden, dass Anlagen, die im Jahr 2000 errich· 
tet werden, nicht einfach aus der Unterstiltzung durch die 
FAB-Förderung fallen, nur weil sie ein Jahr zu frQh erstellt 
werden. Der FAB könnte ja frQhestens im Jahre 2001 in Kraft 
treten. Der Nationalrat fürchtet einen Investitionsstau. Alle 
werden einfach warten, bis der 1. Januar 2001 kommt Die
sem Anliegen kann sich die Kommission anschliessen. Sie 
hält aber den Ort, den der Nationalrat für diese Bestimmung 
gewählt hat, und die Fonnullen:tng für schlecht. Wir haben 
diesen Tell in Artikel 9 Absatz 3bls verlegt und ihn auch ab-
geändert.• . , 
Gemäss Antrag.der Kommission bzw. Ihren Abatlmmungen 
lautet also Artikel 4 nur noch: «Die Abgabe beträgt 0,2 Rap~ 
pen prq Kilowattstunde.» Wir haben das so schon einmal be
schlossen •. Ich bitte Sie, dem zuzustimmen. 

Prlsldent: Frau Forster schllesst sich diesem Vorgehen an. 
Forster Erika (R, SG): Ich tue qies mit Begeisterung, Herr 
Präsident (Heiterkeit) · . . 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopta selon la proposltion de.la minbrite 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Sst. a 
•..• undBiOm~; 
- Festhalten 
-Streichen 

Abs. 1 Sst. c 
Mehrheit 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Minderheit 
(Spoerry, Blslg, BOttiker, Cavadlni Jean, Forster, Schweiger) 
Festhalteri 

Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 7 
Proposition de 1a commission 
Al. 1/et. a 
.... de la biomasse; 
- Maintenlr · 
-Biffer 

Al. 1 /et. c 
Majorita 
Adherer a 1a decision du ConseH national 

· Minorita . 
(Spoerry, Blslg, Büttiker, Cavadlni Jean, Forster, Schwelger) 
Maintenir 

AJ.3 
AdMrer a la declslon du Conseil national 

Abs. 1 Sst. a - AJ., 1 /et. a 

Plattner · Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich möchte 
doch· sagen, dass Ich mich sehr. freue, dass Frau Forster 

. langsam etwas Begeisterung für den FOrderabgabebe
schluss zeigt! 
Aber das hat mit dieser Differenz hier nichts zu tun. Der Na
tion.alrat hat in Artikel 7 Absatz 1 Litera a die Umgebungs
wärme aus Gf(inden • gestrichen, die etwas undurchsichtig 
sind. Die Vermutung besteht, dass L•ute dafürveran1.Wortllch 
waren, die glaubten, Umgebungswärme kOnne man nur mit 
Wärmepumpen gewinnen, die mlf Atomstrom betrieben • 
seien •. Es ist auf jeden•. Fall völlig·· unvemOnftig, .die. Umge
bungswärme r;iicht In die FOrderung einzubeziehen, denn sie 
hat ein reiches Potential erneuerbarer Energie. Auch wenn 
man für eine Wärmepumpe allenfalls sogar etwas Strom 
braucht, liefert die Wärmepumpe eben doch zweieinhalb- bis 
dreieinhalbmal mehr Ene~. als man In sie hineinsteckt, 
weil sie Wärme, die In der Umgebung vorkommt, auf ein hö
heres Temparatumiveau bringen kann, Wir möchten also an 
der Formullerung «geothennisoher Energie und Umgebungs-
wärme" festhalten. Die «geometrische ·Energie» wol~n wir 
nicht haben, aber Ich nehme an; das war ein Druckfehler auf 
der Fahne. · · 
Die andere Differenz betrifft die vom Nationalrat .hier eingQ-

. fügte Windenergie. Wir. haben diese Debatte im Rat schon · 
geführt und darnals festgehalten, dass wir die Windenergie 
durchaus nlo/'1 ausscliliessen wollen, aber In Artikel 7 Ab
.satz 1 Litera a Ist eine Aufzählung der Dinge, die man «lns
beson!j!ere» fOrdem will, also die man ganz speziell In den ' 
Vordergrund rQckL In diesem Rat hat immer die Meinung vor
geherrscht, dass die Windenergie In der Schweiz In ihren be
engten Verhältnissen und in ihrer auch sehr schotzenswerten 
Landschaft nie eine dominante Roße spielen könne, wie sie 
das in den Kustengebleten Deutschlands und Dänemarks 
oder In den . unbewohnten Pyrenäen zwischen Spanien und · 
Frankreich tut. 
Wir sind deshalb nach wie vor der Meinung, dass ~ die 
Windenergie hier nicht als «Insbesondere» fflrderungswilrdig 

· aufführen soll, was nicht heissen soll - das halte ich zuhan
den der Materialien ganz klar fest "."' dass im· Einzelfall eine 
Windenergieanlage nicht doch unterstützt werden kann, 
wenn sie allen Anforderungen wie jenen des Ortsbild·, des 
Landschafts- und auch des Lärmschutzes genügt. 
Ich b~ Sie, in beiden Punkten der Kommission zu folgen , 
und in.Litera a an «geothermischer Energie .und limgebungs
wärme» festzuhalten .und die Windenergie zu streichen. 

· Angenommen -AdoptfJ 

Bullelln offldel de r Assemblee flkllwle 
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Abs. 1 Bst. c -Al. 1 /et. c 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Hier kommen 
wir nun zu einer weiteren Piece de resi$tance, zur Frage, 
was genau nun bezQglich der Erhaltung und Erneuerung der 
einheimischen Wasserkraft getan werden könnte. Wir haben 
seinerzeit gesagt,. gehabte Freuden wollten wir nicht ent
schädigen, aber wir wollten bei kQnfligen Aus- und Umbau
plänen - also Erhaltung und Erneuerung - den einheimi
schen Wasserkraftwerken unter die Arme greifen können. 
Der Nationalrat hat sich dieser Formulierung im ersten Satz 
angeschlossen, hat dann aber eine wichtige und wesentliche 
Zusatzbestimmung angefügt dass man nämlich jenen Was
serkraftwerken, die wegen der Öffnung des Bektrizitäts
marktes · in finanzielle Engpässe kommen, also nicht flQsslg 
sind, zuwenig Cash haben, In Ausnahmefällen, die der Bun
desrat zu bezeichnen hat, auch Darlehen ausrichten kann. 
Dies, damit sie bis zu dem Zeitpunkt Oberleben können -
den wir alle nahen sehen-, in dem die Energiepreise auf 
diesem Planeten so hoch sein werden, dass unsere Wasser
kraftwerke wieder zum grossen und guten Geschäft werden 
dOrften. . 
Es gibt mehrere weitere Bestimmungen, die noch einige De
tails regeln. Aber hier geht es darum, ob diese Darlehensge
währung In · ausgesuchten Notfällen möglich sein soll oder 
nicht 
In der Kommission hat diese Bestimmung zu hitzigen Diskus

. sionen Anlass gegeben, und am Schluss wurde mit 6 zu 
5 Stimmen beschlossen, Ihnen zu empfehlen, dem Be
schluss-0es Nationalrates zu folgen. Die Minderheit möchte 
das nicht tun .. 
Die Argumente, die die Minderheit vorbrachte, waren vor al· 
lern jene, dass damit nun NAI explizit als Gegenstand der 
Subventionierung oder der Förderung durch den FAB elnge- • 
führt würden. Das mOsse man aber im Bektrizltätsmarktge
setz regeln. Sie haben die Argumente scho11 gehörl 
Die Mehrheit hat dagegengehalten, dass der Bundesrat eine 
solche Abgabe im Elltwurf zum Elektrizitätsmarktgesetz ein
mal vorgesehen, aber aufgrund des heftigen .Widerstandes in 
der Vernehmlassung wieder gestrichen habe. Die Mehrheit 
war auch der Meinung, dass man im FAB diese Bestimmung 
als befristete Massnahme ausweisen könne, weil der ganze 
Beschluss befristet sei, während sie Im Elektrizitätsmarktge
se1Z zur Daueraufgabe würde. Das Bektrizitä.tsmarktgesetz 
ist keine befristete Lösung. 
Wie immer Sie auch entscheiden, folgendes möehte ich doch 
festhalten: Was Ihnen der Nationalrat und die Mehrheit vor
schlagen, bezieht sich auf die Lösung von Llquiditätsproble
rneri und nicht auf «rote» Bilanzen. l,(onkursite, Oberschul
dete Werke können davon also nicht profitieren, sondern es 
geht um Überbrückungshilfen bei Liquiditätsengpässen. Es . 
Ist eine relativ bescheidene Lösung; indem keinesfalls alle 
NAI, die irgend jemand ausweisen könnte, plötzlich beitrags
berechtigt würden, und es ist vorgesehen, die Werke zu zwin
gen; ihre Anlagen beim Darlehensgeber Bund zu verpfän
den. Damit wäre auch eine Sicherheit gegeben. 
Ich denke, persönlich und namens der Kommission sagen zu 
dürfen, dass di848 Bestimmung srcher mithelfen wird, den 
Schweizer Besitz dieser Kraftwerke zu garantieren, weil man 
sie nicht in die Lage versetzt. bei ausländischen Geldgebern 
Geld aufnehmen zu mOssen, sondern weil sie es zu Hause 
bekommen können. Sicher ist auch, dass diese Bestimmung 
im Gegensatz zu irgendeiner anderen Lösung das «Haus
haftziel 2001 » und spätere Budgets nicht belasten wQrde, 
denn es handelt sich hier um separat erhobenes Geld, aus 
dem die Darlehen bezahlt werden. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen, dem Beschluss 
des Nationalrates zu folgen. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Hier geht es um die Frage der Abgel
tung der sogenannten nichtamortisierbaren Investitionen von 
Wasserkraftwerken, ein Problem, das ja schon bei der Fest
legung der befristeten Förderabgabe diskutiert worden ist 
Unser Minderheitsantrag geht dahin, dieses Problem nicht im 
Rahmen des FAB zu regeln. 

Am1liches Bullelln der Bundesversammlung 

Das heisst nun allerdings nicht, dass ich die Probleme der 
nichtamortisierbaren Investitionen negieren möchte. Der 
Wechsel von , einem vöUig gesch01Zten, monopolisierten 
Markt - sowohl mit Bezug auf das Gebiet als auch auf den 
Preis - zu einem geöffneten, liberalisierten Markt ist eine 
grosse Herausforderung fQr die Branche. Die Preise werden 
tendenziell sinken, was die Abschreibung der teuren lnvesti
-tionen erschwert Es gibt allerdings Werke, die dieses Pro
blem aus eigener Kraft gelöst haben, indem sie die Abschrei
bungen verstärkten, als die Marktöffnung absehbar wurde. 
Sie konnten dies ja auch relativ einfach tun, weil die Konsu
menten die festgesetzten Preise schricht akzeptieren muss
ten; sie hatten in dieser Monopolsituation gar keine andere 
Wahl. Aber wie gesagt sind nicht alle Werke am Ziel. Hier 
liegt unbestrlttenermassen ein Problem vor; zu dessen Lö
sung wir auch beitragen wollen. 
Ich pflichte meinen Kollegen aus dem Berggebiet bei:. Die 
schweizerischen Pumpspeicherwerke sind von grosser Be
deutung. Sie sind dies regionalpolitisch, wegen der Arbeits
plätze, die in den Randregionen geschaffen werden; sie sind 
dies aber auch volkswirtschaftlich, weil die Schweiz die 
Chance hat, Europa mit Spitzenenergie aus den Pumpspei
cherwerkefi zu beliefern. Sie sind es damit umwel1p01itisch, 
weil es sich bei dieser Spitzenenergie um saubere Energie 
handelt Das ist fQr ganz Europa umweltpolitisch von Vorteil. 
Es geht also nicht um die Frage, ob wir das Problem lösen 
wollen oder nicht, es geht nur um die Frage, in welchem Er
lass es zu lösen ist Da kann nur das Elektrizitätsmarktgesetz 
in Frage kommen. DafOr gibt es vier Grunde: 
1. Das Problem entsteht durch die Marktöffnung. Das hat 
Kommissionspräsident Plattner soeben auch festgestellt 
Folglich gehört auch die Behebung oder die Milderung des 
Problems in dieses Gesetz. Dass das dort in einer Ober
gangsbestimmung gemacht werden kann, ist absolut mög
lich. Im Grunde genommen müsste ja das ganze Elektrizi
titsmarktgesetz ein befristeter Erfass sein, denn es geht 
darum, die Marktöffnung zu begleiten. Wenn dieser Prozess 
abgeschlossen ist, . braucht es das Elektrizitätsmarktgesetz 
gar nicht mehr. 
2. Wir wollen für die Lösung dieses Problems keine zusätzli• 
chen Steuereinnahmen beschaffen. Den betroffenen Werken 

·werden. lediglich Darlehen gewährt, und zwar verzinsliche 
Darlehen, wie das in Artikel 9 Absatz 5 FAB klar festgehalten 
ist 
3. Sobald die Ertragslage der Werke es ermöglicht, mOssen 
diese Darlehen zurückbezahlt werden. Auch das ergibt sich 
aus Artikel 9 Absatz 5 FAB. 
4. Das Problem der nichtamorlisierbaren Investitionen hat 
nichts, aber auch gar nichts mit der Solar-Initiative zu tun; Der 
Förderabgabebeschluss ist aber ein Gegenvorschlag zu die-
ser Vplkslnitiative. · , 
Zusammenfassend möchte ich festhalten: Ich finde die Art 
und Weise, wie der Nationalrat das Problem der nichtamor
tisierbaren Investitionen angehen will, vemOnflig; nur befin
det sich die Massnahme klar im falschen Erlass. Diese Lö
sung gehört ins Elektrizitätsmarktgesetz, und ich hoffe, 
dass dieses rasch behandelt werden wird. Die Marktöff
nung findet nämlich statt - Kollege Bloetzer hat das auch 
schon festgehalten -, ob wir nun ein Gesetz machen oder 
nicht. Es ist aber wichtig, dass wir diese Marktöffnung ver
nOnftig begleiten. Das mOssten sich die UREK-NR und der 
Nationalrat vor Augen halten. Das Problem ist nach mei
nem OafOrhalten zu ernst, als dass man damit taktische 
Spiele betreiben könnte. · 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit zu folgen. 

Inder~ Hanshelri (C, UR): Ich beantrage Ihnen, dem An
trag der Mehrheit zuzustimmen. 
Sie können feststellen, dass wir uns Qber den Grundsatz der 
«Erhaltung und Erneuerung einheimischer Wasserkraft
werke» einig sind; hier besteht keine Differenz mehr. Ich 
muss Frau Spoerry einmal mehr darauf hinweisen, dass die 
Erhaltung und Erneuerung einheimischer Wasserkraftwerke 
auch in der verfassungsrechtlichen Übergangsbestimmung 
enthalten ist. Ich komme nachher darauf zurQck. 
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Es geht also noch um die Frage der NAI. Werin ich heute alle 
Votanten richtig verstanden habe, dann kann tch folgendes 
feststellen: Wir sind uns einig, dass einerseits diese Proble
matik besteht und dass anderseits die·Lösung der Problema" 
tik darin besteht, dass wir entsprechende Darlehen gewäh
ren. Es bleibt jetzt noch die Frage, wo wir das Problem lösen. 
In Anbetracht der 0,2 Rappen, die wir jetzt beschlossen ha
ben, müsste ich eigentlich sagen, dass es im vorliegenden 
Beschluss keinen Platz mehr habe. Ich gehe aber immer 
noch davon aus, dass In der Frage der Abgabenhöhe das 
letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Ich bin ganz.bestimmt 
der Auffassung, dass ·es zumindest nicht falsch wäre, die 
Problematik der NAI in diesem Förderabgabebeschluss zu 
lösen, weil darin eine verlassungsrechtlich abgestOtzte Be
stimmung enthalten ist, die die Erhaltung· und Erneuerung 
der einheimischen· Wasserkraftwerke ausdrücklich festhält. 
Hingegen bezweifle Ich, Frau Spoerry,• ob wir eine verfas
sungsrechtliche Grundlt19e fiir diesen Förderzweck hätten, · 
wenn wir diese Frage im Elektrizitätsmarktgesetz regeln wür-

. deri. Vleßet'cht wird Herr Bundesrat Leuenberger noch etwas 
, dazu sagen. . · · · 
Ich bin aber der Auffassung, dass wir hier die verfassungs. 
rechtliche Grundlage hätten. Die NAI sind sicher eine The
matik, die unter den Begriff Erhaltung und Erneuerung ein
heimischer Wasserkraftwerke fällt. Der Förderabgabebe
schluss ist befristet. und das Elektrfzititsmarktgesetz ist -
wie ich es schon in meinem ersten Votum gesagt habe- mei
nes. Erachtens ein Gesetz, das die zukOnftige Marktordnung 
umschreibt. Es geht nicht darum, dass die Wasserkraft dau• 
emd «unterstützt» wird; dies soll nur vorübergehend gesche
hen, damit die Öffnung des Strommarktes leichterfällt. 

· Ich möchte Ihnen beantragen, hier dem Antrag der Mehrheit 
zuzvstimmen, obwohl Jetzt 0,2 Rappen beschlossen worden 
sind. . 

Frlck Bruno (C, SZ): Ich möchte mich H.errn lnderia,lm an
schliessen und eine zusätzliche Begründung . geben. Frau 
Spoerry hat ihren Antrag namentlich darauf gestOtzt, dass 
diese · Darlehen an· die Wasserkraftwerke vel'Zinslich und 
rückzahlbar seien. Das ist in der Tat so. Aber die Frage Ist: 
Kann der Darlehensnehmer das Darlehen zurückzahlen? 
Man kann die Augen vor bestehenden Problemen nicht ver
schliessen, aber Ich habe den Verdacht, Sie verschllessen 
die Augen vor .den tatsächlichen Problemen, Frau Spoerry. 
Sie wollen uns weismachen, alle Elektrizitätswerke könnten 
später• die Darlehen zurückzahlen. Aber _der· Präsident des 
Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke, Herr Ro
gnon, spricht selber von einem sehr gr•n Bedarf. Wenn. 
man nicht nur die Wasserkraftwerke im Alpenraum, sondem 
auch die Flusskraftwerke einbezieht oder- später vielleicht-

, auch an die Atomkraftwerke denkt, dann muss .man sagen, 
dass der Bedarf weit höher wird. Allein bei den W8$Serkraft
werken ~ er bis zu 4 .Milliarden Franken. Wenn wir die · 
Gewissheit hätter,, dass sich später der Stromp'teis bei etwa 
7 bis 8 Rappen fOr GrossbezOger einpendelt,. wären wohl die· 
meisten Darlehen rückzahlbar. Aber wir kennen die Entwick
lung nicht. In Deutschland oder Norwegen, wo die Mark:!Off
nung weiter fortgeschritten ist, sind die Elektrizitätspreise so 
gepurzelt wie bei uns die Telecom-Preise, und Wir wissen 
nicht, wo sie landen; · · 
Wenn wir die Wirtschaft planen könnten, könnten wir die 
Ruckzahlurig garantieren; aber, das können wir nicht. Fairer
weise müssen wi~ heute zugeben, dass. vielleicht ein Bedarf 
in MUllargenhöhe da ist - schlimmstenfalls im Umfang von 
mehreren Milliarden Franken, die nicht zurückbezahitwerden 
können -; darum brauchen wir diese Mittel. Wir dürfen uns 
heute ·nicht weismachen, die betroffenen Betriebe könnten 
alles zurückbezahleri. Es ist ein effektiver Finanzbedarf für 
einzelne Werke d8' 
Die Altemative wäre. dann nur, dass diese Werke beispiels
weise von der Electricite de France oder deutschen Grossun
temehmen usw. welterbetrleben wOrden, und das wollen wir 
nicht. Wir mOssen mit einem Abschreibungsbedarf rechnen, 
d. h., wir mOssen Mittel daflir bereitstellen. Das tun wir mit 
dieser Förderabgabe. Wenn wir die Förderabgabe nicht In 

genügendem Masse erheben, mü~ wir später; beim Elek
trizitätsmarktgesetz, Mittel bereitstellen. Wir kommen nicht 
darum herum, wenn wir heute die Situation. realistisch ein- . 
schätzen. Wenn wir hier eine Abgabe erheben ..: wl{ mDssen 
sie noch auf ein vernünftiges Mass heben-, haben Wir mei-
nes Erachtens eine gute Lösung. · 
Die übrigen Argumente hat Ihnen Herr lnderkum geliefert. 

Forster Erika (R, SG): Verschiedene Kollegen tun sich sehr 
schwer .mit energle- und steuerpolitischen Themen, Das 
zeigt auch die für. mich etwas eigenartig anmutende Allianz 
fOr die Abgeltung der NAJ •. Auch in der nationalrätlichen · 
Kommlsslon hat man sich mit dieser Abgeltung schwerge
tan. Das fOhrte dazu, dass man gar nicht auf den. EntWurf 
zum Elektrizitätsmarktgesetz elntr~en wollte, bevor wir Ober 
den Förderabgabebeschluss beschlossen haben. Mir kommt 
das eher wie ein Schildbürgerstreich vor denn als wegwei
sende Politik. 
Die NAI gehören Ins Elektrizitätsmarktgesetz - Kollege Hof- . 

· mann hat bereits das letzte Mal und auch heute wieder dar
auf hingewiesen -; wir kennen die Ausgestaltung des Elektri
zitätsmarktgesetzes und deshalb auch den Bedarf nicht. Es 
scheint mir deshalb richtig, Ober die NAI nicht hier und. heute 
zu entscheiden. Bei den NAI handelt es slph um ein. finan
zielles Problem. Bel den Förderabgaben beraten wir über 
ökologische Probleme. · 

. Ich bin auch der Meinung, dass wir auf das ohnehirtschon 
befrachtete Paket der Förderideen nicht l"l()dh die NAI auf
pfropfen sollen •. Wir spielen hier meiner Meinung nach mit 
dem Feuer. Man kann nicht, Kollege.Flick, Energie-, Umwelt-, 
Sozial-, Industrie- und Fiskalprobleme und dazu noch die 

, Frage der NAI In einem Aufwisch lösen. Mit diesem Dreh -
· ich gehe davon aus, dass diese Frage in erster Linie hier ge
löst werden soll, damit man mehr Leute einbinden kann - ge
fährden wir meines Erachtens das ganze Gesetzessystem, 
genau· so, wie wir es gefährdet hätten, wenn wir uns fQr 
0,4 Rappen entschieden hlt,tten. . " 

. Deshalb bitte ich Sie, die NAI nicht in diese Vorlage aufzu-, 
nehmen. 

Leuenberger Mciritz, Bundesrat Wie Sie wissen, ist der Bun
dE!Srat fQr die Abgeltung salcher NAI bei der Wasserkraft1 Et 
betrachtet das auch ais einen energie- unc:j umweltpolitischen 
Auftrag: Es ist richtig, dass die NAI pei der Wasserkraft Inhalt
lich mit dem Elektrizltä1'mari;rtgesetizusammenhängen und 
dass sie auch die Akzeptanz i:lieser Strommarktliberallsie-

. rung, wenn wir sie gesetzrJCh regeln, fördern .könnten. 
Aber es gibt ein Juristisches.Problem, und das besteht darin, 
dass.durch die Verfassungsgrundlage, die Sie jetzt nach die
sem Konzept schaffen, auch die Möglichkeit für die Abgel
tung dieser NAI gegeben wäre. Beim Elektrfzititsmarktge
setz hätten wir die entsprechende Verfasssungsgrundlage 
nicht! Aus ,diesem Grunde unterstützen wir das Konzept, das 
Sie hier vorschlagen. Jetzt könnten Sie natürßch auch sagen, 
wir SQllten auch Ihr Modell akzeptieren und dann später bei 
der Strommar:ktliberalisierung die dortige NAl.:.Bestimmung 
auf die Verfass!Jngsgrundlage abstützen, die Sie beschlies
sen. Aber Ich weiss noch nicht, wie die zeitliche Abfolge der 
Abstimmungen tatsächlich aussehen wird. Das Konzept der 
Mehrheit Ihrer Kommisslon,macht rechtlich. Sinn, auch wenn 
es poOtisch einen Querbezug hat. 
Von daher wäre Ich froh, wenn Sie dem Antrag der Mehrheit 
folgen WOrden~ 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Fllr den Antrag de,r Minderheit. 

~.3-Al.3 

19Stimmen 
18Stimmen 

Plattner Glan-Reto (S, BS); Berichterstatter: Hier will der Na
tionalrat unseren Absatz 3 in dem Sinne ergänzen, dass 
auch die Vorschriften Ober den Gewässerschutz explizit ein~ 
gehalten werden milssen. Dies .Ist an sich eine Selbstver
ständl~keit; wir haben aber nichts dagegen, wenn man 

< ' <: 
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auch den Gewässerschutz. auf Gesetzesstl.lfe explizit auf
zählt 
Wir beantragen lhnen, sich dem Nationalrat anzuschliessen. 

Angenommen -Adopt6 

Art9 
Antrag der Kommission 

• Abs.3 
•••• 3000 Franken ... 
Abs.3bis 
FinanzhiHen können tor bestehende Anlagen ausgerichtet 
werden, sofem diese n1cht länger als ein Jahr seit der Inkraft-
setzung des Er1asses in Betrieb sind. · 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.S 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Spoerry, Bisig, BOttiker, Cavadlnl Jean, Forster, Schweiger) 
Streichen · 

Abs. 5bis 
Streichen 
.Abs. Ster 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.6 
•••• Kantonen zur Unterstatzung von.direkten und flankieren
den Massnahmen im Sinne des Förderprogramms jähr1iche 
Globalbeiträge ausrichten. Ihre Höhe richtet sich nach der · 
Wirksamkeit der Massnahmen. Soweit der Bund Globalbei
träge nach diesem Beschluss ausrichtet, finden Artikel. 15 
Absätze 1 bis 3 des Energiegesetzes keine, Artikel 15 Ab
sätze 4 und 5 slnngemässe Anwendung. 
Abs. 7 
Bei Finanzhilfen, welche zur Erfüllung von schweizerischen 
Verpflichtungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen 
Im Ausland ausgerichtet werden, findet Absatz 1 keine An-
wendung. · 

Art9 
Proposltfotl de /a commlssion 
A/.3 
.... 3000 francs •••• 
Al.3bis 
Une aide financlere peut '=ttre accordee pour une installation 
en servlce depuis une annee au plus, lors de rentree en vi
gueur de l'arrAte. 
A/.4 
Adherer a la decislon du Conseil national 

AI.S 
Majoritd . 
Adherer a la däclsion du Conseil national 
Minorite 
{Spoerry, Blsig, Büttiker, Cavadini Jean, Forster, Schweiger) 
Biffer . , 

Al. 5bis 
Biffer 
Al. Ster 
Adherer a la decision du Conseil national 
A/.6 
•••• d'encouragemenl ~ contributions sont calculees selon 
feffiyactte des rnesures. Pour autant qu'elles soient versees 
conformement au present arr'=tte, l'artlcle 15 alineas 1er a 3 
de ta ~ol sur renergie rie s'appllque pas, alors que les alineas 
4 et 5 s'appliquent par analogle. 
Al. 7 
En cas d'aide fmanciere versee a retranger en vue de satls
faire aux engagements de 1a Suisse pour la reductlon des re
Je1s de gaz a effet de serre, l'alinea 1 er ne s'applique pas. 

Amlllches l3uJlelln der Bundesveniammlung 

Abs.3-Al.3 

r-lattner Gtan-Refo (S, BS),
0

Betichterstatter: Hier geht es 
darum, Bagatellsubventionen zu vermeiden. · 
Wir haben vorgeschlagen, dass erst dann Fördermittel ge
geben werden können, wenn die anrechenbaren Kosten 
1000 Franken Obersteigen. Der Nationalrat hat diese Grenze 
auf 5000 Franken angehoben. 
Unsere Kommission findet 5000 Franken deutlich zu hoch. 
Man muss bedenken, dass c:iie anrechenbaren l<osten nicht 
der ganze Betrag sind und dass ein Projekt mit 5000 Franken 
anrechenbaren Kosten vielleicht 1 o 000 oder 15 000 Franken 
kosten kann. Das sind doch schon ziemlich grosse Projekte. 
Im Sinne eines Kompromisses haben wir in der Kommission 
durch Abstimmung 3000 Franken als vemQnftigen Kompro
miss ermittelt 
Wir bitten Sie, diesem Kompromiss zu folgen. 

Angenommen :-Adopt6 

Abs. 30/s -Al. 3b/s 

Plattner Gian-Reto {S, BS), Berichterstatter: Hier geht es um 
den Text, .den wir aus Artikel 4 «nach hinten• verlegt haben. 
Es geht um die Frage, wie man einen Investitionsstau bei den 
zu fördernden Massnahmen verhindert. Wir haben den Satz 
jetzt hier untergebracht und auch richtig formuliert. 
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen. ·· 

Angenommen -Adopt6 

Abs.4-Al.4 
Angenommen -Adopte 

Abs.S-Al.5 

Präsident: Bei Absatz 5 frage ich Frau Spoerry, ob dieser 
Minderheitsantrag noch GOltigkeit hat oder nicht. 

Spoerry Vrenl (R, ZH): Es ist klar: Der Entscheid, ob die NAI 
in diesem Erlass geregelt-werden sollen -ja oder nein?-, hat 
Auswirkungen auf Artikel 9 Absatz 5. Nachdem mit 19 zu 18 
Stimmen beachlossen wurde, das stehenzulassen, Ist auch 
der Antrag der Minderheit zu Artikel 9 erledigt 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopt6 selon fa proposition de 1a majoritd 

Abs. 5bis - Al. Sbis 

Plattner Gtan-Reto {S. BS), Berichterstatter: In Absatz 5bis 
· hat der Nationalrat eine· etwas seltsame Lösung eingefOhrt, · 
die folgendes besagt Man gibt zuerst a fonds perdu-mit Be
tonung auf «perdu» - Beiträge. aber dann sind sie plö1zlich 
vielleicht doch nicht ganz «perdu•, sondern man kann sie 
wieder zurückerhalten, wenn ein Gewinn erwirtschaftet wird. 
Wir in <ler Kommission fanden das unsinnig. Der Bund soll 
nur dort A-fonds-perdu-Belbjge get>en, wo es eben nötig Ist, 
sie «perdu» zu geben; er J:ioll sie dann aber nicht mehr zu
rückveriangen. Es Ist eine definitive Vergabe, wenn man sie 
a fonds perdu gibt. Wenn es nicht nötig Ist. sie a fonds perdu 
zu geben, soll mari ein Dar1ehen gewähren oder einen ande-
ren Weg finden. · 
Wir beantragen Ihnen deshalb, diesen Absatz zu streichen. 
· Ich möchte festhalten, dass er sowieso nicht fOr cfte NAI gilt, 
weil wir dort beachlossen haben, dass nur D.ar1ehen über
haupt zulässig sind. Hier.seht es aber um Solaranlagen, um 
Geothermieantagen und Ahnliches. 

Angenommen -Adopt6 

Abs. Ster-Al: Ster 
Angenommen -Adopt6 
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Abs. 6-AJ. 6 

Plattner GiBfl-Reto (S, BS), Berichterstatter: Bei Absatz 6 
hat uns die Verwaltung gebeten, eine Kllrung bezüglich der 

· Absätze von Artikel 15 des Energiegesetzes vorzunehmen, 
die keine Anwendung .finden. Der Nationalrat schlägt vor, bei 
den Globalbeiträgen den Artikel Oberhaupt ausser. Kraft zu 
setzen. Bne nähere Kontrolle hat ergeben, dass zwar die Ab
sätze 1 un~ 2 ausser Kraft gesetzt werden mOssen, denn sie 
machen Einschränkungen, die hier nicht si1:mvoll sind. Die 
Absätze 4 und 5,mOssen hingegen sinngemäss angewendet 
werden. 
Absatz 3 muss zut Hälfte angewendet werden, nämlich in Je
ner, in der er verlangt. dass sich die Höhe der Globalbeiträge 
nach der Wirksamkeit der Massnahmen richtet. Wir haben 
das in diesen Artikel eingearbeitet .Den Satz Ober die Wirk
samkeit der Massnahme finden Sie weiter oben In Absatz 6. 
Im Obrlgen streichen wir die Gültigkeit der Absätze 1 . bis 3 
und lassen nur noch die Absätze ·4 und 5 von Artikel 15 des 
Energiegesetzes· sinngemässe Anwendung finden. Das ist 
eine rechtliche Präzisierung. 
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgert 

Angenommen -Adopte 

Abs. 7-AJ. 7 

Plattner G!an-Reto (S, BS), Berichterstatter: Hier geht es um 
die Kyoto-Instrumente, das sind also Instrumente wie «Joint 
Implementation» usw. In diesem Rat haben sie ja immer Un
terstOtzung gefunden. Die zuständigen Verwaltungsstellen 
im Seco haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass im 
Ausland eine Beschränkung auf 60 Prozent der anrechenba
ren Kosten wah·rschelrtlich In den meisten Fällen dazu führen 
WOrde, dass das Projekt stirbt, weil ja dann die restlichen 
40 Prozent anderswo - sprich: im Empfängerland - aufge
bracht werden mOssten, und das ist In diesen Fällen sehr oft 
unmöglich. Die Kommission hat deshalb auf meinen Antrag 
hin beschlossen, .die Begrenzung auf 60 Prozent der anre
chenbaren Kosten in Artikel 9 Absatz 1 dann ausser Kr$1t zu 
setzen, wenn es eben um Auslandlnvestitionen gehl 
Die Kommission schlägt Ihnen vor, Absatz 1 fOr die Kyoto-ln
strumente ausser Kraft zu. setzen. 

Angenommen -Adopte 

Art.10bls 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Antrag Brändli 
FOr die Erhebung der Energieabgabe in den Zollausschluss
gebieten Sarnnaun und Sarnpuolr kann der Bundesrat im 
Einvernehmen mit den Gemeinden besondere Regelungen 
treffen. 

Art.10bls 
· Proposition de 1a commlssion 
Biffer 

Proposition Brändll 
Le Conseil federal peut dM'rnir pour les reglons exernptees 
par la douane de Samnaun et Sarnpuoir des disposltions 
speciales en accord avec les communes pour le prelevement . 
de 1a taxe sur l'i§nergle. 

Plattner Glan-Reto (S, BS), Berichterstatter: Da kommen wir 
zum dritten Tell des, Problems der Talschaften Samnaun und 
Sarnpuolr und der Gemeinden Samnaun und Tschlln. Wtr ha
ben beschlossen, dass sie abgabenpflichtlg sin~. Wir haben 
aber beschlossen, dass nicht die Gemeinden, sondern im 
Normalfall die Lieferanten, die die Ware aus den Zollfreila
gem hinaufbringera, die Steuerpflichtigen sind. Für jene Fälle, 
wo in Zukunft aus dem Ausland importiert WOrde, unterbrei
ten Ihnen Herr Brändli und ich einen Antrag, wonach der Bun-
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desrat Im Bnvemehmen mit den Gemeinden besondere Re
gelungen treffen kann, um jeglichem Missbrauch durch Im
porte aus Osterreich einen Riegel vorzuschieben. Solange 
diese Importe' aber nicht stattfinden, ist es nicht nötig, etwas 
zu unternehmen. Deshalb ist dieser Artikel 10bis mehr eine 
Notbremse für den Fall, dass jemand Steuerumgehung ma
chen möchte. 
Ich beantrage Ihnen namens der Kommission, die das zwar 
nicht genau so diskutiert hat, trotzdem, dem Antrag Brändli 
zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es handelt sich um eine 
gute Lösung; ich bin damit einverstanden. 

Angenommen gemäss Antrag Brändli 
Adoptl§ se/on la proposition Brändli 

Art.15bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Plattner Glan-Reto (S, BS), Berichterstatter: Hier hat der Na
tionalrat eine Selbstverstiuldlichkeit eingefügt, die in diesem 
Rat von mir schon mehrmals erwähnt worden ist NatOrtich 
ergänzen alle diese Abgaben einander; sie sollen nicht ku
muliert werden. Insbesondere die BnfOnrung und allenfalls 
äie Höhe der C~-Abgabe hängen davon ab, welche Wir• 
kung andere Abgaben schon zeitigen - .denn die C~Ab
gabe ist ja klar auf ein Ziel ausgerichtet: die «Kyoto agree
ments». Diese Seß:!stverständlichkeit ist für viele Gegner der 
Abgabe nicht selbstverständlich, entweder weil sie es nicht 
verstehen oder weil sie es nicht verstehen wollen, da dies 
dann eine bessere Argumentation ergibt Deshalb ist es viel
leicht recht nOtzllch, diese Se~dlichkeit hier explizit 
in das Gesetz zu schreiben. 
Die Kommission beantragt Ihnen, dem Nationalrat zu folgen. 

Angenommen -Adopts 

Art.16 
Antrag der Kommission 
.. •• während 15Jahren. 

Art.16 
Proposition de 1a commisslon 
•••. pendant 15 ans. 

Plattner Glan-Reto (S, BS), Berichterstatter: ~ Artikel 16 
geht es um die Dauer der Gültigkeit des FAB, nicht um die 
Dauer der Erhebung der Abgabe. Diese haben wir auf 
10 Jahre mit 5 Jahren Verlängerungsmöglichkeit festgelegt. 
Es ist durchaus denkbar, dass es vemOnftlg wäre, den FAB 
noch einige Jahre länger bestehen zu lassen, denn er regelt 
ja, wie das Geld ausgegeben wird, das während der Dauer 
von möglicherweise 15 Jahren erhoben wird. 
Die Kommission hat aber dennoch beschlossen, hier an 15 
Jahren festzuhalten und dem Beschluss des Nationalrates 
auf 20 Jahre nicht zu folgen. Das WOrde heissen, dass das 
eeld, das im letzten Jahr der 15 möglichen Jahre erhoben 
wird, im gleichen Zeitraum dann auch definitiv verteilt bzw. 
mindestens In Form eines Verpflichtungskredites zugespro
chen werden mOsste; aber damit kann man leben. 
Die Kommission hat mit 7 zu 3 Stimmen beschlossen, Ihnen 
15 und nicht 20 Jahre zu beantragen. 

Angenommen -Adopte 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Es gibt eine 
Frage, die noch diskutiert werden muss und die nicht direkt 
mit dem Text des Erlasses zusammenhängt Es ist die Frage, 
ob der FAB der Ausgabenbremse untersteht. 
·Im Nationalrat Ist die Frage aufgeworfen, dann aber an uns 
weitergegeben worden. Unsere Kommission hat sich pflicht-
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schuldig Ins Bild gesetzt. Die Antwort aufgrund eines Gutach
tens des Bundesamtes für Energie, das vom Bundesamt für 
Justiz in Argumentation und Schlussfolgerung akzeptiert. 
wird, ist klar und eindeutig. S.ie lässt sich knapp so zusam• 
menfassen: · 
Verfassungsartikel, Grundnorm und Übergangsbestimmung 
sind auf jeden Fall von der Ausgabenbremse befreit, weil die 
AusgabenbremseriichtfürVerfassungsartlkelgilt-denndar-
über muss das Volk abstimmen. · 
Der FAB wlre - sofem er nicht einfach eine Kopie der Über
gangsnorm wäre - der Ausgabenbremse zu unterstellen, 
wenn er als ein eigenständiger Erlass, zum Beispiel a~ einer 
parlamentarischen Initiative, entstanden wäre, ohne Bezug 
zum Verfassungsartil<el. So wie die Lage aber ist; ist der FAB 
faktisch eine gebundene Aµsgabe, denn alle wesentiichen 
Punkte sin~ bereits in der Übergangsbestimmung geregelt 
die Erhebung, die Abgabeobjekte, die Höhe, die Verwen
dung, die Verwendungsziele, die Art und Weise der Verwen
dung der Abgabe. Es besteht' kein Handlungsspielraum für 
das Parlament Der FAB übersetzt die Verfassungsnorm In 

· die «Gesetzessprache». Das zeigt sich auch darin, dass 
grosse Teile der Übergangsbestimmung direkt in den ·FAB 
übemommen · worden sind; Das sind die rechtiichen Ery.,ä
gungen. 
Die Kommission war zudem der Meinung, dass es politisch 
unmögUch wlre, nach der. allfälligen Annahme der Ober-

. gangsbestlmmungder Bundesverfassung und dieser FOrder
abgabe den gesetzlichen Ausführungsauftrag daran schei
tem zu lassen, dass Im Parlament kein absolutes Mehr zu
stanqe käme. Deshalb hat die Kommission dieses Gutachten 
des Bundesamtes für Energie und des Bundesamtes für Ju• 

• sUz ohne Gegenstimme akzeptiert. 
Ich halte zuhanden der Materialien und des Nationalrates 
fest. dass der FAB nicht der Ausgabenbremse unterstellt 
werden muss. 

An den Nationalrat-Au Conseil national, 

· Am1llches Bullelln der BuncleMrsammJung 

Parla~entarische Initiative (ÜREK0NR) 
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Energle-Umwelt-lnHiatlve. 
Solar-Initiative 
Initiative energie et envlronnement. 
Initiative solalre 

Differenzen - Dlvergences 
Siehe Seite 888 hleM>r-Voirpage 888 cl-dewnt 
Beschluss des Släm:leralss vom 22. September 1999 
Declsl0l'I du Conseil des E!a1s du 22 septembre 1999 

A. Bundesbeschluss über die Volkslnltlatlve «für die 
Belohnung des Energiesparens und gegen die Energie
verschwendung (Energle-Umweft-lnltlatlve)» 
A. Arrete federal conceinant l'lnltlatlve populalre 
«destln;e ä encourager les economles d'energle et ä 
frelner le gasplllage (Initiative energle et envlronne
ment)» 

Art. 1a Abs. 2 Art. 24octles Abs. 6 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit . , 
a: .... Lohnnebenkosten verwendet. Für Personen ohne Er
werbseinkommen kann das Gesetz eine andere Rückerstat
tungsform vorsehen. 

Minderheit 
(Teuscher) 
festhalten. 

Antrag Stucky ' 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 1a al. 2 arl 24octies al. 6 let. a 
Proposition de /a commission 
MaJorite 
a. .... salariales annexes obligatolres. Pour les personnes ne 
dlsposant d'aucun salaire, la loi peut prevoir une autre forme 

· de restitution. 
Mlnorlte 
(Teuscher) 
Malntenir 

Proposition 8tucky 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 

Teuscher Franziska (G, BE): Zu dieser Formulierung, an der 
die Minderheit festhalten möchte, gab es in ~er Sommerses~ 
sion noch eine klare nationalrätliche Mehrheit: mit 83 zu. 64 
Stimmen hat der Nationalrat dieser Formulierung damals zu
gestimmt Ich bitte Sie, hier festzuhalten. 
Unterdessen hat unsere UREK umgeschwenkt und legt Ih
nen jetzt den Vorschjag für einen Kompromiss zwischen Na
tional- und Ständerat vor. Dieser ist aber sehr schwer verdau
lich, denn er ist sehr kompliziert beim Vollzug. Ich beantrage 
Ihnen deshalb, weiterhin den Obetbegriff «obligatorische So
zialversicherungen» in der Grundnorm zu behalten; dieser 
schllesst nicht nur die Lohnnebenkosten, sondern auch die 
obligatorischen Krankenkassenprämien mit ein - dies ist der 

, einzige Unterschied zum Beschluss des Ständerates. 
Ich verstehe nicht, warum der Ständerat sich so vehement ge
gen unsere ursprüngliche Formulierung wehrt - denn das 
Konzept des Ständerates wäre .auch mit ~er offenen Formu- . 
lierung «obligatorische Sozialversicherungsprämien» weiter
hin möglich. Mit dieser Formulierung gibt es die Gewähr, dass 
alle Nichterwerbstätigen in die Rückerstattung der Ener
gieabgabe eingeschlossen werden. Dies sind bei weitem 
nicht nur die AHV-Rentner tmd -Rentnerinnen; auch Haus
frauen, Hausmänner, Lehrlinge, Studenten, IV-Bezüger oder 
Ausgesteuerte gehören dazu. Es geht doch nicht, dass wir.:. 
wie der Ständerat es vorschlägt- ein Konzept beschliessen, 
das die RQckerstattung an diese Personen ausschliesst! 
Die Mehrheit der Kommission macht Jetzt einen Vermittlungs
vorschlag, der aber schwer, ja kaum zu vollziehen ist, folgt 
man den Ausfuhrungen der Eidgenössischen Finanzverwal
tung. Diese hat klar gesagt. es sei sehr aufwendig, ja mit 
grössten administrativen SChwierigkeiten verbunden, dfe 
Nichterwerbstätigen separat zu erfassen. Die sogenannte 
Mischform, wie die Mehrheit der Kommission sie jetzt vor
schlägt, ist bereite bei der Grundkonzeption aufwendig. Ei• 
nersells sollen Lohnnebenkosten gesenkt, andererseits die 
Rückerstattung bei Nichterwerbstätigen durch ein allfälliges 
Gesetz geregelt werden. Bel diesem Konzept kommt beim 
Vollzug erschwerend hinzu, dass Personen nicht einfach ein 
für allemal einer Gruppe zuzuordnen sind - hier die Erwerbs
tätigen, da die Nichterwerbstätigen. Zwischen den beiden 
Gruppen . gibt es eine etändige Fluktuation. Ein Arbeiter 
macht eine Zweitausbildung und ist dann nicht mehr er
werbstätig, eine Frau nimmt einen unbezahlten Mutter
schaftsurlaub- auch sie ist in dieser Zelt dann nicht erwerbs
tätig. 
Das System der Rückzahlung wäre mit all diesen Wechseln 
völlig Qberfordert. Zu guter Letzt kommt dazu, dass die Mehr
heit der UREK Ihnen eine Kann-Formulierung vorschlägt: Es 
kann ein Gesetz Kir die RQckerstattung für nichterwerbstätig& 
Personen gemacht werden, muss aber nicht. Mit der ur
sprünglichen Formulierung des Nationalrates, der Form,ulie
rung mit dem Begriff «obligatorische Sozialversicherungen», 
kann dieses Problem der komplizierten Rückerstattung in der 
ersten Phase umgangen werden, Indem für alle die obligato
rischen Krankenkassenprämien gesenkt .werden. 
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Ich bitte Sie daher, an der ursprünglichen Fassung des Na• der Energie, die nicht. wenigstens zu einem kleinen Teil den 
tionalrates festzuhalten. Mit dieser offenen Formulierung ver- Rentnem eine Erfeichterung verschafft, vom Volk mit grosser 
bauen wir uns für die Zukunft nichts. Das Konzept mit reinen · Wahrscheinlichkeit abgelehnt wird. Es geht deshalb darum, 
Lohnnebenkosten, wie der Ständerat es vorschlägt. ist damit eine Tür zu öffnen, damit die Personengruppen der Betagten 
durchaus auch möglich.· und vielleicht auch der Jugendlichen bei der Rückerstdung· 

berücksichtigt werden können. 
Stucky Georg (R, ZG): Ich unterbreite Ihnen den Antrag, Es ist nicht oötlg, Frau Teuscher, im l:mzelfall zu schauen, ob 
dem Beschluss des Ständerates zuzustimmen. Anträge und jemand erwerbstätig ist oder nichl Das Schreiben der Fi
Zusätze, .die lin. dritten Umgang der Beratungen vorgelegt nanzverwaltung hält ausdrücklich fest, dass man hier ein ver- . 

· werden, zeichnen sich meistens nicht durch besondere Qua- elnfachtes Prozedere durchführen kann; deshalb ist es auch 
lität aus. Das ist beim Antrag der Kommissionsmehrheit nicht so formuliert, dass das Gesetz Lösungen .treffen kann - aber 
anders. Die Sitzung, die wir abhielten, fand ausserdem unter nicht unbedingt muss - und dass damit den nichterwerbstäti-
Zeitdruck statt. gen Betagten auf eine ziemlich einfache Art, z.; B. Ober die 
Ich muss Frau Teuscher - und ich bin selten einig mit ihr, Krankenkassen, ein · Bonus zugeteilt werden kann, der die 
aber hier bin ich es - unterstOlzen, die darauf hingewiesen Verteilungseffekte minimiert. 
hat, dass sich die Kommission des Ständerates schon mit der Es geht sch.licht und einfach darum, dass dieses Paket ehr-
Sache befasst und v81Sucht hat, diese Rückerstattung näher lieh bleibt, dass es ausgewogen bleibt, dass wir eine ökologl-
zu definieren, aber zum Sctiluss gekommen ist, dass du sehe Steuerreform durchführer:i können, ohne dass eine Be
nicht mögDch ist · · " völkerungsgruppe in i:llesem Land wirtschaftliche Einbussen 
Es Jlegen uns nämlich zwei Berichte vor, In einem Bericht zu befürchten hal Wenn Sie den Rentnern - das ist bei Ab
win:I be~net, dass bei einer Belastung von 2 Rappen pro stimrnungen eine sehr gewichtige Gruppe - nur Geld weg
Kilowattstunde in den meisten Haushalten mit einer Bela• · nehmen und Ihnen gar nichts zurückerstatten können, weil 
stung von etwa 200 Franken pro P81SOO zu rechnen wäre. das Gesetz nur Lohnprozentsenkungen vorsieht, wird diese 
Bel einer Belastung von 0,4 oder 0,6 Rappen pro Kilowatt- Vorfage in der Abstimmung aUergrOsste Pro!>leme haben: 
stunde wären d!IS 40 bis 60 Franken. Nun mOssten diese 40 . Wir haben das in Holland ges,ehen, wir haben es in Deutsch
oder 60 Franken ZLll'Ückerstattetwerden. Im Bericht des Bun- · land gesehen, und erst recht gilt es, das wissen wir, in einer 

· desamtes für Energie steht dann, dass gemäss Angaben des , Referendumsdemokratie, .wo am Schluss das Volk entschel· 
Bundesamtes für Sozialversicherung die Unterscheidung det . 
von nichterwerbstätigen und erwerbstätigen AH\i-Bezügerfn- Deshalb bitte Ich Sie, auf den Kompromiss der Kommission 
nen und -Bezügern grösste Schwierigkeiten bietet; bei den einzuschwenken und i::liese Möglichkeit nicht von Anfang an 
AHV-Bezügem beginnen die Schwierigkeiten. Die .vollstän- . zu .verbauen. 
dige Ermittlung von nlchterwerbstätlgen. Rentnerinnen und 
Rentnern sei von den Ausgleichskassen nicht zu bewältigen D11rrer Adalbert (C, OW): In der UREK bestand grosse Einig-
und die Kontrolle der Nichterwerbstätigkeit auch sehr auf- keit, dass wir eine Grundnorm für eine Lenkungsabgabe 
wendig. Bekanntlich. gibt es Immer wieder ältere Leute, die schaffen wollen. Wir sind uns auch einig Ober die wesentli-

. noch einem Nebenerwerb nachgehen. . chen Charaktermerkmale dieser Lenkungsabgabe. Auf der 
Zu den übrigen Niehterwerbstätigen sagt der Bericht «Bei elnen·Seite geht es darum, die nichterneuerbaren Energien 
den übrigen Erwerbstätigen, In Ausbildung stehenden Perso- • zu belasten, und auf der anderen Seite darum, eine EAtla
nen, nichterwerbstätlgen Ehegattinnen und Ehegatten, aus- stung herbeizuführen. Man kann natürlich locker in Parteipro- · 
gesteuerten Arbeitslöaen, Invaliden sowie weiteren Nichter- · grammenund Verfautbarungen fordern, man solle die Arbeit 
werbstätigen' usw. mOsste für eine allfällige Rllckerstattung · entlasten, aber wenn man konkrete Oberfegungen anstellt, · 
ein anderer Kanal gefunden werden. Im Vordergrund stehen Wtlll genau man entlastet, soll, scheiden sich die Geister, 
die Krankenversicherung und auch eine Auszahlung via In der UREI< konnte keine Mehrheit dafür gefunden werden; 
Postcheck und Im Falle der Invaliden die IV. In diesem Zu• auf den Beschluss des Ständerates einzulenken •• Es hat sich 
sarnmenhang muss darauf hingewiesen werden, dass eine in der Diskussion gezeigt, dass möglicherweise auch die vom 
. lückenlose Erfassung aller Nichterwerbstätigen in der Nationalrat vorgesehene Anspruchsberechtigung zu kurz 
Schweiz auf grösste administrative Schwierigkeiten stossen greift. · · 
würde.» Mit anderen Worten: mehr Kosten, mehr Aufwand Wirhaben gesehen, dass es bei der s~derAtlichen Fassung 
als rückerstattet werden können. darum geht, nur die Lohnnebenkosten zu entlasten. Insofern 
Der .Einschub, den die Mehrheit der· Kommission beschlos- sind wir von der CVP•Fraktion innerhalb der UREK zur Auf. 
sen hat, ist nur das Resultat der Befürchtung, dass Nichter- fassung gekommen, dass der Antrag, wie er nun ais Antrag · 

· werbstitige In der Abstimmung gegen die Vorfage stimmen der Mehmeit· vorfiegt, einen Ausweg bilden könnte. In der 
würden. W1r dürfen uns hier aber nicht von solchen takti- Grundnorm wird nämlich eine Ermächtigungsklausel zugun-
schen Überlegungen leiten lassen. Für uns ist wesentlich, sten des Gesetzgebers vorgesehen; der Gesetzgeber hätte 
dass eine Vorfage auch umgesetzt werden kann. dann die l\ßögllchkeit, diese diffizilen Fragen, die auch· von 
Im Unterschied zu Fra.u Teuscher plädiere Ich nun dafür, dem Herm Stucky angesprochen wurden, eingehend zu diskutie-
Beschluss des Ständerates zuzustimmen, well wir eine Um- ren. Man könn~ noch die entsprechenden Abklärungen tref-
verteilung Ober die Krankenkasse auch nicht als geeignet se- fen, man könnte die Vernehmlassungsverfahren durchspie
heh. Wir haben Immer und immer wieder deutlich gesagt, len und hätte dann in der materiellen Beratung. die Möglich• 
dass die Lohnnebenkosten herabgesetzt werden sollten, um · .kelt, diese subtile Frage befriedigend zu lösen. · · 
dadurch die Standortvorteile unseres Landes zu erhöhen, Ich selber plädiere nicht dafür, dass diese Frage nur eine ab-

. Bekanntlich· sind diese Kosten In letzter Zeit in besonderem stlmmungstaktische sein soße. Aber es scheint mir in der Tat · 
Mass gestiegen, etwa im Zusammenhang mit der Arbeitslo- richtig zu sein, dass neben der Entlastung für die Wirtschaft, 
senversicherung. die ja Immer sehr zentral sein wird und wahrscheinDch - in 

. Ich bitte Sie deshalb, qem Beschluss des Ständerates bzw. prozentualen Grössenordnungen gEtE3prochen - Immer noch 
meinem Antrag zuzustimmen. 90 Prozent ausmachen würde, möglicherweise auch die an

Rechstelner Rudolf (S, BS): Es geht hier um einen wirklich 
zentralen Absatz: um die.Frage, wie die. Mittel zurückerstattet 
werden sollen, wenn wir mit den Energiepreisen auf nichter• 
neuerbaren Energien hinaufgehen. Zwischen den beiden Rä
ten Ist einjAnnäherungsprozess im Gang. Der Nationalrat ist 
genau wie der Ständerat der Meinung, grundsätzlich müss• 
ten die meisten Mittel.der Reduktion von Lohnprozenten die-

. nen •. Nun sollte Ihnen aber klar sein, dass eine Verteuerung 
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dere Bezugsgrösse, das andere Bezugskriterium, nämlich 
die Haushaltgrösse, richtig 1$t •. 
Wir konnten diese Frage in der UREI< leider erst jetzt im Rah
men der Differenzbereinigung diskutieren. Insofern· scheint 
es mir richtig zu sein, dass wir zumindest Jetzt - In der Diffe
renzbereinigung, allenfalls auch zuhanden der Einigungs
konferenz - diese Differenz gegenüber dem Ständerat auf
rechterhalten. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier noch einen 
tragfähigen Ausweg finden können. 
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Ich kann nicht im Namen der Fraktion - diese hat sich seit 
dem letzten Donnerstag nicht mehr damit befassen können-, 
aber im Namen der Mitglieder der CVP-Fraktion in der UREK 
empfehlen, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Strahm Rudolf (S, BE), Berichterstatter: Ich möchte grund
sätzlich zur Differenzbereinigung folgendes sagen: Sämtli
che Mehrheitsanträge der Kommission stehen im Zeichen 
der Kompromissfindung mit dem Ständerat Wir sind Ja im 
zweiten Durchgang, nächste Woche WOrde die Einigungs
konferenz stattfinden. Die Kommissionsmehrheit möchte nun 
in allen Bereichen dem Ständerat so weit wie möglich entge
genkommen. 
Ich möchte mich auch dem Vorwurf widersetzen, die Kom
mission hätte sehr schnell entschied~n. Gerade die Frage, 
,um die es hier geht- Lohnnebenkosten oder Sozialversiche
rungsprämien -, wurde von der ersten Runde an immer wie
der diskutiert; alle Kommissionsmitglieder wissen, worum es 
geht 
Worum geht es hier? Der Nationalrat .hat bis jetzt in. zwei 
Durchgängen beschlossen, dass die vollständige Rücker
stattung der Einnahmen aus der ökologischen Steuer über 
die «Sozialversicherungsprämien» erfolgen soll. «Sozialver
sicherungsprämien» ist der Oberbegriff. Da sind einmal alle 
Lohnnebenkosten dabei, aber zusätzlich auch Krankenv~rsi
cherungsprämien,, Familienzulagen des Bundes usw. Der 
Ständerat hat den Mechanismus auf die Rückerstattung über 
LohMebenkosten eingeschränkt, und zwar nach dem Motto 
«Energie statt Arbeit besteuern». 
Jetzt suchen wir einen Kompromiss. Wir möchten im wesent
lichen - das ist jetzt die Philosophie der Mehrheit-, wie aer 
Ständerat, dass Lohnnebenkosten entlastet werden. Nun ha
ben wir ein Problem. Wir haben Leute im Land, die keinen 
Lohn beziehen. Das sind nämlich 1, 1 Millionen Rentner und 
weitere 800 000 Personen, die nicht erwerbstätig sind. Wir 
müssen eine Lösung finden, wonach eine Rückerstattung 
auch an diese Haushalte möglich ist, wenn die Steuer stark 
ansteigt 
Deswegen schlägt jetzt die Kommission folgendes vor: Sie 
möchte auf den Ständerat einschwenken, nämlich dass die 
Rückerstattung im Grundsatz durch Entlastung i:ler Lohnne
benkosten erfolgt, d. h., Arbeitgeberbeiträge und Arbeitneh
merbeiträge gehen z., B. an die AHV. Dann ist der Kompro
miss: «Für Personen ohne Erwerbseinkommen kann das Ge
setz zusätzlich eine andere Plückerstattungsform vorsehen.» 
Gedacht ist an eine Lösung für Rentnerhaushalte und für an
dere nichterwerbstätige Erwachsene. 
Die Rücketstattung könnte dann z. B. in Form einer Entla
stung der Krankenversicherungsprämien vorgesehen wer
den. Das ist aber mit diesem 5atz nicht präjudiziert, sondern 
es wird nur eine Tür geöffnet, damit wir den Rentnerhaushal-

- ten in einer Abstimmung nicht sagen müssen, es gebe für sie 
keine Rückerstattungsform, die Verfassung lasse das nicht 
zu. 
zusammenfassend: Wir möchten mit diesem Kompromiss
antrag dem Ständerat im wesentlichen folgen, aber dem Ge
setzgeber eine Tür öffnen, dann auch eine Sonderlösung für 
die Nichterwerbstätigen vorzusehen. Ich muss dazu sagen, 
dass das möglicherweise ins GewiQht fallen wird. Es geht ja 
hier um die Grundnorm und nicht um die Förderabgabe. 
Denken Sie daran, dass es sich, selbst wenn die Grundnorm 
vom Gesetzgeber einmal voll ausgeschöpft würde, nämlich 
bis zur Obergrenze von 2 Rappen pro Kilowattstunde - lm 
Endeffekt, das ist Zukunftsmusik und nicht sofort der Fan·-, 
um 3 Milliarden Franken Rückerstattungsmasse handeln 
würde. Hierzu brauchen wir die Öffnung in der Verfassung, 
damit eine differenzierte Rückerstattung an die verschiede
nen Haushaltsformen möglich ist 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommissionsmehrheit zu fol
gen. 

Eplney Simon· (C, VS), rappoi1eur: Nous nous trouvons doric 
dans lecadre des navettes en vue d'eliminer les divergences. 
Vous,constaterez, a la lecture du depliant, que votre commis
sion a essaye, dans la mesure du posslble, de s'approcher 

des decisions du Conseil des Etats. Mais il y a encore quel
ques divergences notables. Nous . n'echapperons des lors 
pas a une Confererice de conciliation. 
La question qui vous est posee, a cet article, est de savoir 
comment on va. repartir le produit de la taxe sur l'energie. 
Nous sommes en presence de deux concepts: vous avez 
d'abord le concept du Conseil des Etats qui veut, dans la 
norme constitutionnelle, affecter les resso11rces uniquement 
aux charges salariales obligatoires. On entend, par «charges 
salariales», les depenses qui sont liees au salaire, qui n'ont 
aucun lien direct avec les prestations du $8larie, les charges 
salariales les plus importantes etant les cotisations obligatoi
res aux assurances sociales. Ces cotisations, vous les con
naissez: ce sont rAVS, l'assurance-invalidite, le regime des 
allocations pour perte de gain, l'assurance-chömage, l'assu
rance-accidents, 1a prevoyance professiorinelle et les alloca-
tions familiales de la Confederation. , 
Clluant a la decision de notre Conseil, eile cherche a elargir 
cette notion a l'assurance-maladie. Nous avons opte pour 
une variante dite mixte qui consiste a vouloir repartir le p,;o
duit de Ja taxe essentiellement en vue de diminuer les char
ges salariales, ordre de 90 pour cent, et le solde d'environ 
1 o pour cent devrait ätre retrocede aux personnes sans acti
vite lucrative: on entend par la essentiellement les beneficiai
res de l'AVS, mais egalement les personnes qui sont en 
cours de formatlon, les epoux et epouses qui n'ont pas d'ac
tivite lucrative, les chömeurs en fin de droits, les invalides et 
les autres personnes sans activite lucrative. 
les reproches qui sont faits a la proposition de la majorite de 
1a commission, vous les avez enteadus tout a rheure: ils sont 
avant tout d'ordre bureaucratique. On cralnt que de determl
ner les personnes sans activite lucrative pose des problemes 
administratifs en Suisse puisqu'il est assezdifficile d'identlfler 
d'un coup les personnes qui n'ont pas d'activite lucrative. 
Pour le surplus, nous estimons que la proposition qui ·vous 
est faite a l'avantage de moins charger les personnes sans 
activite lucrative, et qu'elle correspond bien a une certaine 
volonte populaire de pouvoir alleger les charges en direction 
et au profit des plus faibles. 
C'est pour cette raison qu'au nom de la majorite de la com
mission, je vous invite a soutenir sa proposition. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Es geht um einen Umbau in 
dem Sinn, dass Energie statt Arbeit besteuert werden soll. 
Der Bundesrat ist dafür, dass eine Entlastung der Lohnne-: 
benkosten erfolgen soll. Dieser Grundsatz kommt in der Lö
sung der Kommissionsmehrheit tatsächlich zum Ausdruck. 
Dass Rentner und Rentnerinnen oder sonst Nichterwerbstä
tige ebenfaßs berücksichtigt werden sollen, erscheint als ge
recht, und zwar nicht nur aus' ab$timmungstaktischen Grün
den, das mag zwar dazukommen. 

Abstimmung- Vote 

Eventuell -A titre preliminaire 
Für den Antrag Stucky 
Für den Antrag der Minderheit 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Stucky 

96Stimmen 
71 Stimmen 

103 Stimmen 
61 Stimmen 

B. Bundesbeschluss über die Volkslnltlatlve «für einen 
Solarrappen (Solar-Initiative)» 
B. Arrete federal concemant l'lnltlatlve poputalre «pour 
l'lntroductton d'un centlme solalre (Initiative solalre)» 

Arl 1a Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Alf. 24 Abs. 1 
Mehrheit• 
•.. .' 0,4 Fiappen pro Kilowattstunde. 
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Minderheit I 
(Speck, Baumberger, Brunner Toni, FJSCher-Seengen, He
getschweiler, Maurer, Phlllpona, Stamm Luzi, Stucky, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates (= 0,2 Rappen) 
Minderheit II 
(Semadenl1 Epiney, Fässler, Fehr Jacqueline, Stump, Teu
scher) 
Festhalten(= 0,6-Rappen) 

Art. 24 Abs. 3 Bst. bbis 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Alt.24AbsA 
.••• Ausnahmen vorgesehen. In Härtefällen können auch für 
energielntensive Unternehmen Erleichterungen vorgesehen 
werden. 

Alt. 24 Abs. 5 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Stucky, Baumberger, Brunner Toni, Ehrler, Maurer, Speck, 
Wyss) . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 24 Abs. 6 . 
••.• 600 MIUlonen Franken .... 
Art. 24 Abs. 7 
Der Bundesrat kann die Förderabgabe vorzeitig aufheben 
oder senken, sofem die Landesversorgung mindestens zu 
50 Prozent durch einheimische emeuerbare Energieträger 
sichergestellt Ist und der Nutzenergieantell die Energleverlu-

. ste übersteigt. · 

Antrag Baumberger 
Art. 24 Abs. 7 . 
Zustimmung zum ursprOngDchen Beschluss des Ständerates 

Evefltualantrag Baumberger 
(falls der Antrag der. Mehrheit zu Arl 24 /Jbs. 5 abgelehnt 
wird) 
Art. 24 Abs. 7 
Streichen 

Art.1aaL2 
Proposition de Ja commlssion 
Art. 24al. 1 
Ma~ 
•••• 0,4 centime par kilowattheure. 
Minorfte.l 
(Speck, ·Baumberger, Brunner·Tonl, Fischer-Seengen, ·He-

. getschweller, Maurer, Phßipona, Stamm Luzi, Stucky, Wyss) 
Adherer a 1a declslon du Conseil des Etats(= 0,2 centime) 
Minorltd II 
(Semadeni, Epiney, Fässler, Fehr Jacqueline, Stump, Teu
scher) 
Malntenlr (= 0,6 centime) 

Art; 24 al. 3 /et bbls 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Art. 24al. 4 
.... no:n renouvelable. II peut encore consentlr des degreve
ments pour des entreprlses grosses consommatrices dans 
des cas de rigueur. 

Art. 24al. 5 
Majorltd , 
Maintenir 
MinoriM 
(Stucky, Baumberger, Brunner Toni, Ehrler, Maurer, Speck, 
Wyss) 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Ait.24al. 6 
.... 600 millions de franos .••. 
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Art.24al. 7 
Le Conseil federal peut abroger Ja taxe de soutien avant 
terme ou 1a reduire si l'approvisionnement du paysest assure 
a hauteur d'au moins 50 pour cent par des agents energetl-. 
ques indigenes renouvelables et si le volume de l'energie 
utile depa.sse celui des deperditions. 

Proposition Baumbergar 
Art.24al. 7 
Adherer a la declsion initiale du Consen des Etats 

Proposition subsidlaire Baumberger 
(au cas ou la proposition de majorite a rart. 24 aL 5 serait re-
Jetee) · · 
Alt.24al. 7 
Biffer 

Speck Christian (:,/, AG): Die Minderheit I beantragt lhn811, 
dem Ständerat zu folgen und einen Abgabesatz von 0,2 Rap
pen pro Kilowattstunde zu beschliessen. Wir haben bereits in 
der Eintretensdebatte klar zum Ausdruck gebracht, dass wir 
grundsätzlich gegen neue Abgaben kämpfen werden, sei es 
bei der Energie oder In anderen Bereichen. Wir haben auch 
deutlich zu erkennen gegeben, dass eine ökologische Steuer
reform In der neuen Fmanzordnung 2006 eingebracht werden 
soll. Wenn dann die Energie zugunsten des Faktors Arbeit ver
teuert wird, ist dies erstens auf alle Energieträger gleichmäs

.sig zu verteilen und muss zweitens staatsquotenneutral sein. 
Die Mehrheiten der Räte sind auf die Gegenvorschläge zu den 
Initiativen jedoch eingetreten; wir haben verloren, 
Heute streiten wir uns lediglich noch darOber, wie hoch die 
neue Steuer sein wird, wie lange sie erhoben wird. Alle, die 
zurzeit im lande herumreisen und der Bevölkerung verkOn
den, dass sie nattlrllch gegen neue Steuem seien, müssen 
sich Ihre Glau~igkeit Oberlegen. Sie ist nicht vorhanden, 
wenn sie den Konsumenten gleichzeitig für die nächsten 
Jahrzehnte pro Jahr 400, 600, 900 oder noch mehr Millionen 
Franken belasten wollen. Dazu kommt die Tatsache, dass 
berechtigte Anspruche auf dem Gebiet der Forschung für die 
nächsten Jahre bereits beschtossen sind. So sind für die 
Jahre 2000-2003 allein für die Energie 675 Millionen Fran-
ken vorgesehen. -
Ein Wort zu den Verwendungsvorhaben aus der In Aussicht 
stehenden Beute: Leider hat der Ständerat die Minderheit 
seiner Kommission abgelehnt, die rlchti~rweise die. unselige 
Verquickung der Folgeschäden aus der Marktöffnung auch 
im betreffenden. Gesetz, dem Eektrizitätsmarktgesetz 
(EMG), regeln wollte. Damit sind auch die .eventuellen NAl 
definitiv in den Abgabebeschlilssen enthalten • 
Die Minderheit I beantragt Ihnen nun im Sinne einer Scha
densbegrenzung, dem Ständerat zu folgen und maximal 
0,2 Rappen zu beschliessen. Zudem beantragt die Minderheit 
Stucky, die Befristung gemäss Beschluss Ständerat auf zehn 
Jahre, bis 201 o, anstelle von zwanzig Jahren festzUlegen. 
Bundesrat Leuenberger sagte im Ständerat, dass die neuen 
Abgaben, unbesehen von der Höhe, eine recht radikale Än
derung bedeuten würden, dass sie von der Bevölkerung zu
erst akzeptiert werden und Im /J,bstimmungskampf Mehrhei
ten finden mOssten. Ich teße diese Beurteilung, allerdings mit 
einer anderen · Erwartungshaltung. Wir werden den Abstim
mungskampf dagegen mit Intakten Erfolgsaussichten führen. 
Der Bundesrat halte mit Sftiner ersten Stellungnahme recht. 
indem er die beiden Oberrissenen Initiativen ohne Gegenvor
schläge zur Ablehnung empfohlen hat. Er t;rt· das damals 
ohne ROcksicht auf den kommenden Subventionsbasar, In 
dem sich die Teilnehmer in bezug auf ihre Forderungen zu 
. ungeahnten HöhenflOgen aufschwangen. 
Stimmen Sie deshalb der bescheideneren Lösung des Stän
derates zu. 

Serruldenl Silva (S, GR): Wie hoch soll die Abgabe auf nicht· 
erneuerbaren Energieträgern sein? Darüber streiten sich -
rappenspalterisch - National- und Ständerat·Muss der Na
tio.nalrat jetzt nachgeben und schon heute einen Kompro
mlssvorschla~ von 0,4 Rappen pro KIiowattstunde anneh• 
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men? Ich bin der Meinung: nein. Der Nationalrat muss an 
seiner Position festhalten·, damit der noch knapp tragbare 
Kompromiss von 0,4 Rappen pro Kilowattstunde in der Eini• 
gungs-konferenz erreicht werden kann. Nichts deutet darauf 
hin, dass der Ständerat einen Kompromissvorschlag von 
0,4 Rappen pro Kilowattstunde vor der Einigungskonferenz 
akzeptieren wird. Wenn wir bereits heute 0,4 Rappen pro Kl· 
lowattstunde beschliessen, wird der .Kompromiss nicht bei 
0,4 Rappen sein, sondern bei 0,3 Rappen oder noch tiefer. 
Dann könnte die Obergangsbestirrunung wohl von nieman
dem mehr in derVolksabstimmung engagiert vertreten wer- . 
den. 
Der Nationalrat hat sich dreimal fOr die stufenweise EinfOh
rung einer bescheidenen Apgabe von 0,6 Rappen pro Kßo
wattstunde ausgesprochen, und dies mit guten Gründen. Die 
nichterneuerbaren Energieträger sollen belastet werden, .weil 
sie ihre externen Kosten von Jährlich 11 bis 16 MIiiiarden 
Franken auf die Allgemeinheit abwälzen. Dies Ist eine echte 
Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der einheimischen erneu
erbaren Energieträger Wasser, Sonne und Holz. Gerade 
diese Energieträger wollen und müssen wir fördern. Zur wirk
samen Förderung der erneuerbaren Energieträger und zur 
rationellen Energienutzung sind deutlich mehr Mittel nötig, 
als heute bei knappem Haushalt für das Programm «Energie 
2000» zur VerfOgung stehen. Nur eine intensive und kontinu
ierliche Förderung der erneuerbaren Energieträger wird 
echte Fortschritte •und die• angestrebte Verbesserung der 
Umweltqualität bringen. . . 
Die grösste Herausforderung heisst aber Strommark.tliberali• · 
sierung. Gerade die einheimischen erneuerbaren Energieträ• 
ger kommen mit der 'Strommarktöffnung zusätzlich unter 
Druck. Die stärksten negativen Auswirkungen müssen die 
Berggebiete mit ihrer Wasserkraft erwarten. 
Der Bundesrat hat dies in seiner Botschaft zum Elektrizitäts0 

marktgesetz klipp und klar aufgezeigt 20 bis 30 Prozent der 
Arbeitsplätze werden Im Berggebiet verloren gehen. Und 
dies, nachdem bereits klar Ist, dass die Liberalisierung des 
Telekommunikationsmarktes, der Post und der Bahn in Berg
und Randgebieten unzählige Arbeitsplätze kostet 
Mit der Strommarktliberalisierung gehen zudem die Erträge 
aus der Kraftwerkbesteuerung und die Wasserzinsen zurück. 
Die lnvestttionstätlgkelt im Berggebiet und das Heimfallpo
tential sind ebenfalls betroffen, und · Remedur Ist nicht. In 
Sicht , 
Das Elektrizltätsmarktesetz ist schlank, aber auch nackt Es 
sieht keine Kompensationsmassnahmen fOr die Opfer der 
Strommarktöffnung vor. Der Bundesrat verweist in diesem 
Zusammenhang immer wieder auf die Verwendung der Er
träge aus der Energieabgabe. Somit Ist die Energieabgabe 
die einzige flankierende Massnahme zur Strommarktrlberali• 
sierung. Sie ermöglicht die Erneuerung und Erhaltung beste
hender Wasserkraftwerke wie auch die Umsetzung der vom 
Gewässerschutzgesetz vorgesehenen Massnahmen. Mit der 
Energieabgabe Ist In Ausnahmefällen auch eine Darlehens
lösung bei nichtamortisierbaren Investitionen vorgesehen. 
Ohne Energieabgabe, wie dies manche in diesem Saal 
möchten, oder mit einem zu tiefen Abgabesatz können die . 
Sanierungsprobleme der Wasaerkraft nicht gelöst werden. 
F0r die Gebirgskantone Ist darum n~h wie vor eine ausrei
chende Abgabe von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde der Ein• 
trittspreis In den libel'alisierten Strommarkt. Das haben sie 
wohl oft genug gesagt · 
Zum Schluss möchte ich betonen, dass die Obergangsbe
stimmung und der Förderabgabebeschluss wirtschafls
freundllch ausgestaltet sind. Sie sehen grossz0gige Sonder
regelungen fOr energieintensive Produktionsprozesse und 
nun auch fOr energieintensive Unternehmungen, wie z. B. die 
Seilbahnen. oder die SBB, vor. Mit den Erträgen aus der Ener
gieabgabe werden dezentral Investitionen ausgelöst, die po• 
sitlve Auswirkungen auf die Beschäftigung haben. Die Ab
gabe .wird die nachhaltigen Technologien und die Produkte
innovation fördern und letztlich zur Stärkung der Konkurrenz
fähigkeit der Schweizer Wirtschaft beitragen. 
Aus all diesen Gri.inden bitte ich Sie, auch heute bei unserem 
Entscheid zu bleiben und ein weiteres Mal fOr eine Abgabe 

von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde zu stimmen. Nur so kön
nen wir in der Einigungskonferenz mit dem Ständerat zu ei
nem noch knapp tragbaren Kompromiss von 0,4 Rappen pro 
Kilowattstunde kommen. 

Stucky Georg (R, ZG): Es geht hier um die Dauer des Bun
desbeschlusses. Sie sehen, dass der Ständerat das Jahr 
201 O als Zeltpunkt festgelegt hat, bis wann diese Obergangs• 
bestimmung geiten soll. Er gibt zudem noch fQnf Jahre dazu •. 
Hingegen will die Mehrheit der Kommission an den· zwanzig 
Jahren festhalten. · 
Der Ständerat ist aber logischer. Wenn Sie im Amtlichen 
Bulletin nachsehen, stellen Sie fest,.dass wir immer gesagt 
haben, diese Lösung sei nur eine Übergangslösung, bis die 
ökologische Steuerreform vorliege. Diese ökologische Steu
errefOrm kann man in zehn Jahren zumind8$t erwarten. Es ist 
mit anderen Worten unlogisch, dass wir in einer Übergangs
lösung, die wir auch In den Übergangsvorschriften der Bun
desverfassung so festgelegt haben, eine Frist von zwanzig 
Jahren setzen. 
Zudem gibt es in der Schweiz eine Tradition, dass wir Finanz
beschlüsse auf zehn Jahre terminieren. Denken Sie an den 
wichtigsten Finanzbeschluss, den wir kennen, die Finanzre
form, die bekanntlich Im Jahre 2006 ausläuft und dann um 
zehn Jahre erneuert wird. Das jedenfalls ist unsere Praxis. 
Wieso wollen wir hier einen Beschluss mit einer Dauer von 
zwanzig Jahren fassen, der - auch die Mehrheit hat das so 
· deklariert - nur als Obergangslösung angesehen werden 
wird? Es kommt hinzu, dass wir sonst noch genüg$nd Diffe
renzen zum Ständerat haben. Wenigstens diese eine könn-
ten wir ausräumen. · 
Deshalb bitte ich Sie, meinem MindeFheitsantrag zuzustim
men. 

Baumberger Peter (C, ZH): Leider hat sich auch auf der kor· 
rigierten Fassung meines Antrages in der Bezeichnung ein 
Irrtum eingeschlichen; es muss nat0rlich heissen: «B. Bun
desbeschluss über die Volksinitiative 'für einen Solarrappen 
(Solar-Initiative)'"· 
Worum geht es? Mein Antrag zu Artikel 1 a Absatz 71st Im Zu
sammenhang mit Absatz 5 zur Dauer der Energieabgaben zu 
verstehen. Sie sehen es dem Antrag der Minderheit Stucky 
zu Absatz 5 an: Im Grundsatz unterstütze ich jenen Minder
heitsantrag, d. h. die Befristung der Subventionen auf zehn 
plus allenfalls fQnf weitere Jahre. Das «süsse Gift» der Sub
ventionen muss meines Erachtens von Anfang an auf eine 
überschaubare Zeit beschränkt werden. Nur dann nämlich, 
wenn die Empfänger solcher Subventionen wissen, dass sie 
sich auch auf die Zelt danach einzurichten haben, kann die 
Entwic;:klung von Dauersubventionsempfängern vermieden 
werden, wie wir das anderswo Ja zur Genüge schon kennen. 
Um Ihre Zustimmung zu diesem Grundsatz, als.o zur Befri
stung auf zehn Jahre, zu erlelchtem, möchte ich Ihnen mei
nen Eventuajantrag zu Absatz 7 vodegen. Wenn nämlich die 
Subventionen bzw. die Energieabgaben, die eben zu Sub
ventionen werden, auf zehn Jahre beschränkt würden, dann 
schiene es auch mir akzeptabel, auf den vom Ständerat be
schlossenen Absatz 7 zu verzichten, wonach der Bundesrat 
auch noch innerhalb dieser zehn Jahre die Energieabgaben 
reduzieren oder vorzeitig aufheben kann. Ich glaube, dann 
kann man von Anfang an eine elnlgermassen sichere und be
rechenbare Abgabe formulieren. 
Wenn Sie aber bei den zwanzig Jahren im Sinne der Mehr
heit Ihrer Kommission verbleiben sollten, bin ich allerdings im 
Sinne meines Hauptantrages zu Absa:lz 7 der Meinung, dass 
die ursprQngllche Fassung des Ständerates die richtige Ist. 
Wenn dieser Geldsegen nämlich zwanzig Jahre andauert, 
muss der Bundesrat meines Erachtens die Mögfichkeit ha• 
beri, die Energieabgabe vorzeitig aufheben oder senken zu 
können, eben dann, wenn die Massnahmen gemäss den Ab
sätzen 2 und .3 - also die Förderung erneuerbarer Energien 
usw; - nach den Verhältnissen nicht oder nicht mehr In vol• 
lern Umfang nötig sind. Beachten Sie bitte: Es Ist keine vor
aussetzungslose Kompetenz zur Aufhebung, sondern der 
Bundesrat kann dann vorzeitig aufheben, wenn die Verhält· 
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nisse im Sinne der Förderung. erneuerbarer Energien, Ener
gieeffizienz und dergleichen wirklich tragen. 
Auch die Kommission unterbreitet Ihnen· zu Absatz 7 einen 
Antrag In bezug auf eine vorzeitige Aufhebung. Nur heisst es 
da, diese Kompetenz solle.dann bestehen, wenn die Landes
versorgung mindestens zu 50 Prozent durch einheimische 
erneuerbare Energieträger sichergestellt sei. 50 Prozent, Sie 
wissen es alle, gibt es auch in den optimistischsten Progno
sen Innerhalb der nächsten zwanzig Jahre nicht Das Ist Au
genwischerei. Insoweit können wir. sicher dem Antrag der 
Kommission nicht zustimmen. 
Mit anderen Worten: Stimmen Sie bitte einer angemessenen 
und vemOnftigen Terminierung der Energieabgaben im 
Sinne der Minderheit StlJcky zu; in diesem Fall bitte Ich Sie, 
Absatz 7 zu streichen, der dann nämlich nicht mehr notwen
dig ist. Damit täten 'l(ir gleichzeitig einen Schritt auf dem Weg 
zur Einigung In dieser Problematik. Sollten Sre aber, entge
gen auch meinem Antrag, bei der Terminierung.die Mehrheit 
mit zwanzig Jahren untersteatzen, sollten Sie meinem Haupt
antrag zu Absatz 7 zustimmen; denn dann braucht es diese 
Kompetenz zur vorzeitigen Wiederaufhebung durch den 
Bundesrat unter den im Gesetz fixierten Voraussetzungen. 

Bnmner Tool (V, SG): Im Namen der SVP-Fraktion bean
trage ich Ihnen, bei der Höhe der Förderabgabe dem Stände
rat zu folgen und damit die Minderheit Speck zu untel'8tützen. 
Ich beantrage Ihnen diese Zustimmung nicht mit grosser Be
geisterung; die o.~ Rappen pro Kllowattstund& sind ganz ein
fach das kleinste Ubel, über das wir heute überhaupt abstim• 
men können. ~' · 
Die.SVP-Fraktion hal sich immer für 0,0 Rappen ausgespro
chen und befürwortet diese Förderabgabe im Grundsatz 
nicht. Wir tun in diesem Rat gut daran, bei dies&r Förderab
gabe nicht über das Ziel hlnauszuschiessen und 0,4 oder gar 

. 0,6 Rappen zu beschliessen. Die mahnenden Worte aus 
dem Ständerat sollten all denjenigen hier im.Saal, die eine 
höhere Abgabe wollen, allg&genwärtig sein. Im. Ständerat 
wurde nämlich klar: entweder 0,2 RaPpen oder gar nichts! Mit . 
anderen Worten: Das istdie Schmerzgrenze, In dlE1$81TI Rah· 
men scheint ein Kompromiss noch möglich zu sein; was dar
über hinausgeht, Ist in einer Einlgungskonf&r~ nicht mehr 
rnehrheitsfihlg. , · . 
Es Ist ja nicht so, dass mit 0,2 ~ keine Beträge, keine 
Fördermittel zusammenkommen· wilrden; immerhin handelt 
es sich bei 0,2 RaPpen um 300 Millionen Franken pro Jahr; 
Obf,)r zehn Jahre ergäbe dies Erträge von 3 Milliarden Fran
ken. WOrde allenfalls sogar eine Dauer von zwanzig Jahren 
obsi&gen, kämen 6 Mßliarden Franken Fördermittel zusam
rnen - dies bei 0,2 RaPpen pro Kilowattstunde! 
Vor ,dem Hintergrund, dass unsere Fraktion keiner neuen 
Steuer freiwillig zustimmt, bleibt uns in dieser Differenzberei
nigung nichts anderes übrig, als dem kleineren Übel zuzu
stimmen. Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Speck zu 
unterstützen. 

· Bei Absatz 5 unterstützt die SVP-Fraktion den Antrag der 
Minderheit Stucky, die gemäss Ständerat die Erhebung der 
· För'derabgabe bis Ende 2()1 O befristen wßl, also auf zehn und 
nicht auf zwanzig Jahre, wie das die Mehrheit will. 
Bel Absatz 7 unterstützt die SVP-Fraktion aber den Antrag 
Baumberger, vor allem wenn bei Absatz 5 di& Mehrheit ob-
si&gen sollte. · 

Kuhn Katrin (G, AG): Am Allfang dieser· Energiedebatte 
standen sich zwei Konzepte g&genOber: Da war einerseits 
der Ständerat, der sich für eine eindrOckllche und auch ent• 
wicklungsfähige Grundnorm für eine ökologische Steuerre
form aussprach, in Ergänzung dazu aber eine bescheidenere 
Förderabgabe wählte. Auf der anderen Seite stand das Kon
zept unseres Rates, der leider die Grundnorm für eine ökolo
gische Steuerreform bei einem Höchstsalz von 2,0 Rappen 
pro Kilowaltstunde abwilrgte, dafür aber eine grosszügigere . 
Förderabgabe wählte, die talsächlich Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien fördern kann. . 
Wenn man am Schluss eine bei 2,0 RaPpen abgewOrgte öko
logische Steuerreform mit einer bescheidenen Förderabgabe 
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kombinieren wilrde, hätte der Berg tatsächlich eine Maus ge
boren; das wäre wirklich nur ein minimales Resultat Wo 
bliebe das Projekt, dem eine Ständerätin in der FrOhjahrsses
sion «für Schwelz&r Verhältnisse fast revolutionäre Züge» at
testierte, als sie von der ökologischen Steuerreform sprach? 
Wo 13Hebe der Wille, einen Innovations- und Investitions
schub. bei Energieeffizienz und erneuerbaren Energien aus
zulösen? Wo bliebe der Wille, neue Arbeitsplätze, wie sie 
auch dle'neueste Studie von Ernst Ulrich von Weizsäcker 
ausweist. zu generieren? 
Mit einer Energieabgabe, die in den Preisschwankungen des 
Spotmarktes oder in den Währungsschwankungen des Fran• 
kens untergeht, lassen sich keine Rahmenbedingungen für 
eine Strommarktliberalisierung bilden. Wenn eine zu kleine 
Förderabgabe zµ viele verschiedene· Verwendungszwecke 
und Aufgaben erfüllen muss - was Im Verlaufe der BeralUn
gen Im Natlonalr,it Tatsache wurde-, wird sie tatsächlich zur 
Streusubvention, die nichts mehr richtig bewirkt, wird sie zu 
«einem bisschen Schnittla,uch Ober das Ganze». 
Dann bliebe uns GrOnen nur die Solar-Initiative. Dass viel 
Druck für eine neue Energiepolitik gemacht wird, zeigen ge;
rade die. beiden Volksinitiativen «Strom ohne Atom» 'und 
«Moratorium plus». Die beiden Initiativen werden heute ein
gereicht Sie sehen, es ist viel zugunsten einer modernen 
Energiepolitik im Gang. 
Die GrOnen unterstQtzen eine Förderabgabe von 0,6 RaPpen 
pro Kilowattstunde. 

Duner Adalbert (C, OW): Im Zusammenhang mit der Diskus
sion um diese Förderabgabe hört man oft. Schlagworte wie 
«orientalischer Basar», «Subventionsjägerei» oder andere. 
Das macht betroffen - betroffen, wenn man aus dem Bergge
biet kommt; denn die Berggebiete sind von dieser Ressource 
Wasserkraft- fast der einzigen Ressource - doch sehr stark 
abhängig. Ich glaube, solche Schlagworte und solche emo
tionalen Ausbruche werden auch der staatspolitischen und 
der energiepolitischen Bedeutung nicht gerecht, die mit die
sem Geschäft verbunden sind. 
Darf ich einige staatspolitische Gedanken einbringen: 
1. Es geht bei dieser Lenkungsabgabe darum, ein Netz für· 
die Berggebiete aufzubauen - man könnte es auch anders 
sagen: für die Wasserschlosskantone-, die mit der Energie
marktöffnung einen relativ hohen Preis bezahlen mOssen. 

. Diese wichtige Ressource, die während hundert Jahren ein · 
wichtiger, verlässlicher Faktor der Volkswirtschaft war, gerät . 
nämHch enorm unter Druck. . , . 
2. Haben Sie die Energie-lnillatiVen bereits vergessen? Es 
geht doch darum, dass wir hier einen tragfähigen G&genvor
schlag konstruieren. Unterschätzen Sie diese Initiativen 
nicht; Sie mOSsen sich entsprechende kantonale Abstimmun
gen voi Augen halten. 
3. ,Es geht dQch darum, dass wir In unserem Rat mithelfen, 
eine Basis für die so wichtige; dringende, rasche Energie
marktöffnung zu bauen. NatOrlich Ist sie faktisch schon Im 
Gange, ab&r letztlich m•n wir Spielregeln schaffen •. Wir 
brauchen auch hierzu Mehrheiten von der Unken bis zur rech, 
ten Seite des politischen Lagers. 
Zur ene,rgiepolitischen Bedeutung: Mich als Bergler und ehe
maliger Energiedirektor eines Bergkantons macht es schon . 
betroffen, mit welcher Sorglosigkeit wir .letztlich die Zerstö-

. rung der Wasserkraft hinnehmen - und. damit von Infrastruk
turen, die wir während eines Jahrhunderts aufgebaut haben, 
sowie von Arbeitsplätzen und wichtigen kOnftlgen Investi-
tionsvolumen. 1 

Es stört mich auch, dass bereits wieder die grossen Absichts
erklärungen des Energieartikels vergessen worden sind. Es 
gaht doch darum, zu unserer Energie, der einzigen wichtigen 
emeuerberen, sauberen Energie, langfristig Sorge zu tragen. 
Vergessen Sie nicht Atomenergie. Ist endlich, sie Ist be
grenzt, und die COirProblematik wird den fossilen Energien 
und ihren zu tiefen Preisen auch immer Grenzen setzen. 
Deshalb plädiere ich· ganz klar für eine Abgabenhöhe von 
0,4. Rappen. Herr Speck, bei dieser Lenkungsabgabe geht es 
nicht nur um Steuern. Sie müssen sehen, dass sie die Vor
aussetzung für die Reduktion der Energiepreise in einem we-
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sentlichen Umfang Ist. Sie müssen die ganze Rechnung ma
chen, Unter dem Strich wird das die Wirtschaft und die Kon
sumenten wesentlich.bffliger kommen. · 
BezOglich der Dauer plädiere ich fQr den Antrag der Mehrheit, 
möchte aber - um hier auch den Tatbeweis zu erbringen, 
dass es nicht nur um Subventionshascherei geht- signalisie
ren, dass ich dem Vermittlungsantrag Baumberger zustim
men könnte. 

Baumberger Peter (C, ZH): Ich spreche namens unserer 
Fraktionsminderheit, die sich bei der Höhe der Abgabe dem 
Antrag der Minderheit 1 (Speck) anschliesst. Egentlich war 
die Minderheit der Fraktion immer der Meinung, dass derar
tige Zwecksteuem Im Unterschied zu echten Lenkungsabga• 
ben, wie wir sie etwa in der Grundnorm haben - Energie statt 
Arbeit besteuern -, wenig Sinn machen. Wir sind der Mei• 
nung, dass derartige Subventionen, die.im Ergebnis Streu
subventionen darstellen, auch durch ein hohes Mass an blas
sen Mitnahmeeffekten nicht zu starken neuen Wirtschafts
zweigen fQhren, sondern dass damit gegebenenfalls einfach 
ein 0berholter Stand der Technik rasch einmal festgeschrie
ben wird. 
Mit 0,2 Rappen pro Kilowattstunde im Sinne des Antrags der 
Minderheit I verfQgen wir über 300 Millionen Franken im Jahr. 
Wir können das nachvollziehen; wir sehen, dass wir im Sinne 
der erneuerbaren Energien Forschungsanliegen haben, wie 
sie uns auch das PSI nahegelegt hat. Aber wir sind der Mei
nung, dass wir bereits mit Teilen der erwähnten Summe sol• 
. ehe Unteratlltzungen massiv leisten können. Gleichzeitig er
möglichen wir- dafQr bin ich auch sehr sensibel-Zwischen
finanzierungen im Sinne der Darlehenslösung fQr NAI, wel
cher Ihre Kommission einstimmig zugestimmt hat und wie sie 
auch von KoUege Durrer soeben dargelegt wurde. Wir haben 
damit die Mittel, um wirklich wichtigen Anliegen zu entspre
chen. 
Diese 0,4 Rappen pro Kllowattstuhde, die auch beantragt 
werden, scheinen uns nun doch eher zu hoch, wenn Sie rich
tig rechnen; Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, um Ihnen diese 
Rechnung vorzutragen. Aber wir mOssen zugeben, dass das 
zumindest erstmals einen echten Gegenvorschlag zur Solar
Initiative darstelit. Die Solar-Initiative Ist 0,5 · Rappen; Jetzt 
hätten wir einmal 0,4 Rappen. Die Minderheit II {Samadeni), 
die im Gegensatz dazu 0,6 Rappen verlangt, Ist kein Gegen
vorschlag, sondern das ist die WeiterfQhrung der Volkelnitia• 
tive mit anderen Mitteln - so kann das ja nicht gehen! 
Stimmen Sie also den 0,2 Rappen pro Kilowattstunde im 
Sinne des Antrages der Minderheit 1 (Speck) zu; das bean
trage ich namens der Mlnqerheit unserer Fraktion. Wenn Sie 
das nicht über das Herz bringen, stimmen Sie wenigstens 
den 0,4 Rappen zu; dann werden wir weitersehen. 

Rechstefner Rudolf {S, (;)S): Es geht um die Höhe und die 
Dauer dieser Abgabe. Die Frage, dl.e sich hier stellt. ist doch: 
Wie gestaltet sich der Handlungsbedarf in diesem Bereich? 
Wir haben seit 1990 einen Energieartikel, und es Ist nicht ge
lungen, den C02-Ausstoss, den Energieverbrauch zu stablll
sieren. Gleichzeitig haben wir eine innovative Bewegung hin 
zu neuen Technologien, die sich tatsächlich mitzwe~elligen 
Wachstumsraten durchsetzen, vor allem im Bereich der er
neuerbaren Energien. 
Nun kommt die SVP und_ möchte, wie immer, eigentlich gar 
nichts. Herr Speck, ich muss es einfach sagen: Ich habe mir 
einmal angesehen, was Ihre Fraktion In Sachen Klima· und 
Umweitschutz In clen letzten Jahren beantragt hat. Ich bin tat• 
sächlich fQndig geworden. Sie wollen auch· Geld ausgeben, 
und zwar einen Haufen: Sie haben mehr Geld fQr Lawinen• 
verbauungen verlangt, Sie haben mehr Geld fQr Unwetterge
schädigte verlangt. Ihre Fraktion war es, die den Gemüse
bauem 80 Millionen Franken sprechen wolite, nachdem das 
Unglück von Tschernobyl _die Gemüseplantagen In der 
Schweiz verschmutzt hatte. Das Ist die· Ebene, auf. der Sie 
Porttik betreiben: Sie erzählen dem Volk, was das Volk geme 
hört, und nahmen keine Verantwortung bei der Bekämpfung 
der Ursachen wahr. 

Wir haben ein Verschmutzungsproblem, wir müssen etwas 
dagegen tun; und Ihre Partei will einfach gar nichts unterneh
men, betreibt teure Symptombekämpfung, «Pflästerlipolltlk». 
zur Frage der Subventionsdauer: Sie haben beschlossen, 
dass die ökologisi::he Steuerreform maximal auf 2,0 Rappen 
Lenkungsabgabe beschränkt wird. Da muss ich leider sagen: 
Dieser Ab9abE,satz ist langfristig gesehen zu tief. Er reicht 
nicht aus, um Sonnenj(ollektoren und Holzheizungen renta~ 
bei zu machen. Sie haben sich selber damit eigentlich dazu 
verurteilt, die erneuerbaren Energien auch auf lange Sicht 
mit Beiträgen fördern zu müssen. 
F0r die neuen Technologien, fQr die Solarenergie, ist dabei 
die Kontinuität der Förderung entscheidend. Wenn Sie eine 
neue Industrie aufbauen wollen, brauchen Sie langfristige 
Programme. Wenn Sie nun sagen, 0,4 Rappen pro Kilowatt
stunde - also 600 Millionen Franken pro• Jahr - seien zuviel 
Geld, muss ich Sie da~uf aufmerksam machen, dass tieute 
über den Mischtarif bei den Atomkraftwerken Jahr fQr Jahr 
ein bis zwei MIiiiarden Franken Quersubventionen von der 
Wasserkraft in die Atomenergie fliessen,·ohne dass dieses 
Parlament Je einmal darüber entschieden hätte. Die Mono- . 
polbranche hat das unter sich abgemacht. 
Und wenn Sie sagen, 800 Milßonen Franken seien zuviel, 
dann muss ich Ihnen zudem sagen: Der Bundesrat beziffert 
die externen Kosten des Energieverbrauct,s auf 11 bis 16 Mil
liarden Franken pro Jahr. Dazu steht diese Abgabe natOrllch 
in gar keinem Verhältnis. Sie ist sogar sehr bescheiden, 
wenn wir in Rechnung stellen, welche Mittel in den letzten , 
drelssig Jahren fQr die Kernenergie aufgewendet wurden • 
Schliesslich ist festzustellen, dass sich bereits 20 000 Men
schen in diesem lande über Solarstrombörsen mit eigenen 
Mitteln an Innovativen Technologien beteiligen. Dagegen hat 
das Bundesamt fQr Energie schon wieder mitgeteilt - letztt!! 
Woche wurde es bekannt-, dass fQr Subventionen kein Geld 
mehr da ist Der eigentlich innovativste Bereich wird von die
ser Regierung im Stich gelassen. Dutzende von Millionen 
Franken fliessen immer noch in Kernfusion, Kernspaltung 
und ähnlichen Unsinn, obwohl man geaau weiss: Industriell 
gesehen sind diese Technologien am Ende. 
Deshalb braucht es hier eine Reorganisation, abgesehen da
von natürlich, dass wir mit dem Förderabgabebeschluss die 
Rahmenbedingungen schaffen, den Strommarkt rasch zu li
beralisieren, ohne dass die Wasserkraft zugrunde geht. 
Diese Marktöffnung wird die Energiebranche in der Schweiz 
massiv durchschütteln. Wenn Sie hier nicht Rahmenbedln• 
gungen schaffen, damit die erneuerbaren Energien überle
ben, werden wir In zehn Jahren mehr nichterneuerbare Ener
gien, mehr Umweltverschmutzung, mehr Auslandabhängig
keit und sicher keine energiepolitische Stabilität, keine Ver
sorgungsstabilität haben. 
Wir haben dann die gleiche Krisenanfälligkeit wie vor 1973 
mit Preisschock; mit Erpressbarkeit durch ausländische Fir
men, mit den ganzen unangenehmen Geschichten fOr die 
Wirtschaft, an die heute in den Zeiten billiger Energie nie
mand denken will. 
Deshalb bitte Ich Sie, lassen Sie dieses Programm zwanzig 
Jahre lang laufen und wählen Sie einen Abgabesatz, der eine 
echte POiitik erlaubt und nicht nur ein paar kleine Almosen 
bringt, die letztlich gar nichts bewirken als das, was .wir heute 
schon haben. Mit 0,2 Rappen können Sie für die Solarener
gie nicht mehr tun, als bisher schon geschieht Das ergibt ge
nau 80 Millionen Franken. Das reicht nirgends hin; das haben 
wir heute schon. , . 
Wir brauchen Jetzt mehr Geld, um den Weg in eine gnlne Zu
kunft einzuschlagen. 

Speck Christian (V, AG): Ja, Herr Kollege Rudolf Rechstei· 
ner, Sie h_aben neben den liebenswürdigen Komplimenten an 
die. SVP einige interessante Äusserungen getan. Ich möchte 
Ihnen diesbezügUch eine Frage stellen: Sie haben eingangs 
erwähnt, dass es in den letzten Jahren nicht gelang, den ' 
~-A~ zu senken. Sie slnc;I ja als aktiver Gegner der 
Kernenergie bekannt, Sie halten mit Ihrer Meinung darüber 
nicht hinter dem Berg. Ich möchte Sie fragen: Können Siebe-
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stätigen, auch als Gegner, dass die Kernenergie wesentlich 
zur Reduktion des C02-Ausstosses beiträgt? 

Rechatelner RudoH (S, BS): Nein, Herr Speck, dies kann ich 
nicht bestätigen, denn es stimmt nicht Die Atomenergie liefert 
heute 9 Prozent der Primärenergie. Wenn Sie den C~-Aua
stoss wirksam reduzieren wollen, führt kein Weg an einer öko
logischen Steuerreform vorbei - sonst müssen Sie 25 oder 
50 AKW bauen. Dies würde neue Probleme bei der Radloak· 
tlvitit schaffen und die En$rgieversorgung nicht effizienter 

. machen. Wir brauchen die Steuerreform, anders geht es nicht 
Herr Bundesrat, bei Absatz 4 sieht die Kommission nach IAn· 
gerem Hin und Her mit dem Ständerat jetzt vor, dass bei der 
Energieabgabe neue Ausnahmen eingeführt werden - nicht 
nurfQrdle «Produktlpnsprozesse», sondern «In Härtefällen» 
auch fQr andere «energieintenslve .. Unternehmen». Meine 
Frage an Sie: Sind Sie auch der Meinung, dass es bei diesen 
«Härtefällen» keine weichere Formulierung geben darf als 
bei den gesetzlichen Regelungen fQr «Produktl'onspro
zesse,.? Dass also die «Härtefälle» danach nicht stärker be-

, vorzugt werden dürfen als die gesetzlich geregelten «Aus• 
nahmen»? 

Strahm .Rydolf (S, BE), Berichterstatter: Die Fragen, um die 
es geht, nämlich.die Höhe und die Dauer der Abgabe, sind 
der Kernpunkt der Vorlage. Mit dem,·was wir hier entschel· 
den, sind dann '1UCh schon die entsprechenden Artikel.im 
Förderabgabebeschluss entschieden. 
Ich erlaube mir, nochmals die Philosophie der Kommissions

. mehrheit darzustellen. Diese möchte dem Ständerat einen 
Komprqmlss anbieten; weil es Im anderen Rat sicher als Pro
vokation empfunden würde, wenn wir ein viertes Mal an den 
0,6 Rappen festhalten würden. Ich erinnere dllf'Stl, dass die
ser Rat seit 1997 schon dreimal 0,6 Rappen beschlossen hat 
Unsere Philosophie Ist die folgende: Wenn wir schon dem 
StAnderat entgegen~mmen und einen niedrigeren Satz an
peilen- nämlich 0,4 statt 0,6 Rappen pro Kilowattstunde, was 
bedeuten würde, dass der Nettoertrag statt etwa 900 Millio-

- nen Franken nur 60Q Millionen pro Jahf ausmachen würde-, 
dann wollen wir aber an der langen Dauer festhalten. Die. be
deutet nämlich, dass wir In einem lnvestltlonszyklus von 
zwanzig Jahren eine Förderstrategie durchziehen können. Es 
ist besser, auf lange Dauer weniger als auf kurze Dauer sehr 
viel Fördermittel zu haben, wirwollen also keine Stop-and-go
Politik. Die Kommissionsmehrheit gehorcht hier mehr dem 
Willen zum Kompromiss als der inneren Überzeugung. 
Einige grundsätzliche B81'1)9rkungen, die in der Kommission . 
. in letzter Zeit, vor allem an Ihrer Lenzburger Sitzung, In den 
Vordergrund get'Ockt worden sind: · 
1. Sie mQssen diese Abgabe in Verbindung mit der Strom
marktliberalisierung sehen. Für die Kommission Ist eigentlich 
klar, dass diese Abgabe der Eirrtrlttspreis in die Stro)'l'll'l'larkt· 
öffnung ist. Diese ,Strommarktöffnung, die wir diskutiert ha
ben und zu der Wir Hearings durohgefQhrt haben, wird bewir
l(eh, dass Im schweizerischen Elektrizitätsmarkt kein Stein 
auf dem anderen bleibt. Es wird unerwartet hohe Betroffen
heiten geben: für die Geblrgskant\':lne, die Wasserkraft, die 
erneuerbaren Energien. Man kann damit rechnen, das hat 
die.Erfahrung Im Ausland gezeigt, dass sofort ein um 2 bis 
3 Rappen tieferer Strompreis zu erwarten Ist. Für die Indu
strie werden sogar noch gr6ssere Prelsstürze erwartet. 
Der Kanton Uri - das wurde in der Kommission diskutiert -
bezieht z. B. 23 Prozent, der Kanton Wallls 16 Prozent. aber 
auch eine Stadt wie St. Gallen· 1 O Prozent der Steuereinnah
men aus.den Stromabgaben. Dfese Einnahmequelle wird na
türllch sehr stark unter Druck kommen. Wenn Sie dies beden
ken, müssen Sie auch gewärtigen, dass.die Strommarktlibe
ralisierung sehr grosse Schmerzen verursachen wird, vor al· 
lein auch in der )Nestschwelz. Unterachltz.en Sie nicht das 
Widerstandspotential gegen diesen Liberalisierungsschritt. 
Deswegen Ist für die Kommission die Förderabgabe der Ein
trittspreis in die Strommarktöffnung. Wer diese Abgabe ein
fach lächerlich macht oder als neue Agrarsubvention abtut, 
hat nicht begriffen, was die ökonomischen und die psycholo
gischen folgen dieser Llberalisierung_sein werden. 
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2. Zur Wirtschaftlichkeit: Es geht nach dem Willen der Kom
missionsmehrheit jetzt noch um 0,4 Rappen pro Kilowatt• 
stunde. Die Strommarktliberalisierung wird sehr rasch billige
ren Strombringen; er wird, wie gesagt, 2 bis 3 Rappen billiger 
sein - fQr die Industrie wird er sogar noch billiger sein •. Des
wegen ist nicht mit einer Erhöhung der Strom• oder Energie
preise zu rechnen, sondern so oder so niit einer Senkung. 
Was sind die 0,4 Rappen gegenüber dem Uberalisierungser
trag? Dazu ist noch . eine Bemerkung anzufQgen. Es wurde 
hier gesagt: Ja, die Strommarktliberalisierung kommt ohne
hin; die grossen Betriebe kon.nen heute schon profitieren. Ich 
möchte Sie daran erinnern: Das sind nur einige wenige hun
dert GrossbezOger, vielleicht auch einige tausend. Aber es 
gibt 280 000 kleine und mittlere Betriebe. Dies sind dann die 
gebundenen Kon~mmenten, wenn die Strommarktliberalisie
rung nicht kommt; diese Kleinbetriebe und. die Haushalte 
müssen dann den Preis allein zahlen. 
Zum Förderabgabebeschluss: Wenn keine solche _Abgabe 
kommt - davon war In der Kommission auch schon die Re- . 
de -, wird trotzdem eine Entschädigung eingeführt, nämlich 
das, was die Stromwirtschaft wollte: eine Durchleitungsge
bühr, die sie auf den Hochspannungsdurchleitungen selber 
erheben kann.· A.us dieser, Durchleitungsgebühr möchte sie 
dann die nlchtarnortlsierbaren Investitionen, auch bei der 
Atomkraft, bezahlen. Bezahlt wird also so oder so. Das sind 
einige Punkte zur Verbindung zwischen Strommarktöffnung 
und Energieabgabe. · 
Zu den Anträgen bezüglich der.Höhe und der Dauer; vorerst 
zu Absatz 1 von Artikel 24 der,Ubergangsbestimmungen der 
Bundesverfassung: Die ~ehrheit der Kommission möchte 
jetzt 0,4 Rappen; der Entscheid fiel mit 13 zu 1 o Stimmen. Ich 
bitte Sie im Namen der Mehrheit, sowohl den Antrag der Min· 
derheit 1 (Speck) - 0,2 · Rappen - als auch den Antrag der 
Minderheit II (Semadenl)--;- 0,6 Rappen - abzulehnen. Bieten 
wir jetzt Hand für einen Kompromiss mit dem StAnderat. 
Noch ein Wort zur Dauer, das betrifft die Absätze 5 bzw. 7. 
Hier bitte Ich Sie; der Kommissionsmehrheit zu folgen, die 
eine Dauer von zwanzig Jahren verlangt, und den Antrag der 
Minderheit Stucl<,y abzulehnen. Das ist kein Kompromlssan• 
trag, sondern diese Minderheit möchte die Frist wie äer Stän· 
derat einfach auf 201 o begrenzen. 201 o, das bedeutet nicht 
einmal mehr zehn Jahre: Wenn man den normalen Ablauf 
der Inkraftsetzung des Beschl.usses anschaut, werden es nur 
noch acht oder neun Jahre sein. 
Ich bitte Sie auch, den Hauptantrag Baumberger abzulehnen 
und dem Antrag der Mehrheit zu folgen •. 
Ich muss Sie ebenfalls bitten, den Eventualantrag Baumber
ger abzulehnen. ·Das sind keine Kompromisse • 
Wenn Sie der Mehrheit folgen, hoffe ich, dass wir auch psy• 
chologlsch eine verbesserte Ausgangslage haben, um näch• 
ste Woche mit dem Ständerat eine Einigung zu erzielen, und 
das wäre auch ein Erfolg. · 

Dreher Michael (F, ZH): Herr ~ollege Strahm, mit grossem 
Interesse habe Ich von Ihren AusfQhrungen Kenntnisgenom
men, wonach fQr die Konsumenten bei Zustimmung zu Ihrem 
Anliegen der Preis pro Kilowattstunde um 2 bis 3 Rappen sin
ken werde- dies finde ich gut. Wie kommen Sie.und Ihre Par
tel hingegen dazu, bei jeder Gelegenheit eine Erhöhung der 
Benzinpreise zu fordem? Da könnten Sie doch auch Konsu-

, mentenschutz praktizieren, oder etwa nicht? 

Strahm Rudolf (S, BE), Berichterstatter: Ich muss Herrn Dre- _ 
· her antworten, dass ich hier vom nicht fQr die SP-Fraktlon, 
sondern ffir die Kommissionsmehrheit stehe. Die Kommissi
onsmehrheit hat klar gesagt, dass sie in bezug auf Gebirgs
kantone und Wasserkraft ein Jl.!nktlm zwischen dieser Ab
gabe und der kommenden Strommarktliberafisierung sieht, 
und Ich kanh dies nur wiederholen. · 

Prisldentln: Die LdU/EVP-Fraktlon · lässt ausrichten, dass 
sie dem Antrag der Mehrheit zustimmt · 

' 
Eplney Simon (C, VS), rapporteur: Nous avons a traiterdeux 
problem!M! distincts: d'abord, la dume de validite de l'mAte. 
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Nous sommes d'avis qu'il est preferable d'avolr une taxe rai
sonnable sur renergle, male sur un plus long terme. Je vous 
invite, des lors, a accepter la proposition de la majorite de la 
commlsslon et a refuser la proposition de minorlte Stucky et 
la proposition Baumberger. 
Le coeur du debat qui divise les deux Conseils, notre Conseil 
et le Conseil des Etats, a trait au taux de· ta taxe. L'ouverture 
du marche est ineluctable. II est des lors preferable d'antlci
per les evenements et de se preparer a cet etat de fait. Tou
tefols, II est clalr que l'ouverture du marche a un prix a payer. 
ca slgnifie en d'autres termes que, sans·mesures d'accom
pagnement, il n'est pas question, pour la majorlte de la com
mission, d'accepter une ouverture en tout cas plus rapide que 
celle prevue par 1a directive europeenne. 
En ce qui conceme le taux de la taxe, rious avons essaye, au 
sein de 1a commission, de trouver un compromls, blen helve
tique, entre 0,2 et 0,6 centime per kilowattheure, a savoir 
donc 0,4 centime, et ce compromis, nous sommes d'avis que 
le Conseil de$ Etets devrait pouvoir s'y rallier. II faut rappeler 
que, sur le plan europeen, la situation du marche de l'electri
cite n'est aujourd'hui pas representative d'un marche a 
moyen terme puisque nous devons deplorer des excedents 
de courant qui font chuter Jes prix. Sur le plan Interieur, sl 
vous ouvrez le marche trop rapldement, quelles sont les con
sequences principales que l'on peut envisager? 
1. L'energle hydraullque, notamment celle issue de la cons
truction des demlers barrages, n'est plus concurrentielle, et 
elle est serieusement menacee par le dumplng qui est prati
que. Or, je vous rappelle que l'energle hydraulique produite 
en Sulsse represente le 60 pour c;ent de l'electricite et qu'elle 
rempllt les meilleur8$ conditions au nlveau de la proprete, de 
la securlte. 
2. Les societes europeennes et arnericalnes sont actuelle
menten periode de recherche de partenaireset, en partlculier, 
certaines d'entre elles n'attendent que le moment opportun 
pour jeter leur devolu sur les societes de production et de dis
tribution, en particulier les societes de production hydri> 
electrique. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les socie
tes europeennes qul dependent essentlellement de l'energie 
nuclealre et des centrales a gaz, a charbon ou a petrole sont 

, en manque d'energle de pointe, d'energie dont elles ont be
soin au moment ou la puissance demandee est la plus forte 
sur le reseau. Elles ne peuvent trouver qu'en Sulsse cette 
energle complementaire pour pouvoir reguler le reseau euro
peen qui, par allleurs, est deja aujourd'h. ui interconnecte sans 
que nous ayons eubesoin d'une dlsposltlon legale acetegard. 
3. Si vous ouvrez le marche de maniilre precipitee, vous allez 
accroitre la dependance energetique de la Suisse, qui est 
deja tres forte, puisque vous mettez en pelil des societes qui 
rtsquent d'etre vendues en malns etrangeres. 
Les con§quences sont a plusieurs niveaux. Au nlveau de la 
formation, du know-how, on perd tout un potentlel important 
en Suisse. Les cantons alplns sont fes premiers mEiriaces 
dans le cadre de la perte des emplois. lls perdent de surcroit 
une manne fiscale importante. Et les 1200 collectivltes publl
ques qui detiennent des reseaux de dlstribution en partlculier 
se rebelleront si elles n'ont P813 le temps de se restructurer 
pour l'ouverture des marches. 
4. Sur le plen de renvironnement, c'est une aberration 
d'ouvrir trop vite les marches parce que vous generez un fol
sonnement de centrales a gaz a travers non ,seulement la 
Suisse, mais aussl tous les pays europeens puisque les cen
trales a gaz, elles, peuvent produire de l'energie de pointe a 
des prix tres bas et dans un laps de temps de construction In
terieur a deux ans. 
5. Toute ouverture debridee du marche favorlse la mise en 
place de nouveaux monopoles. Ces nouveaux monopoles 
vont, dans un premiertemps, falre chuter les prix pour le con
somma.teur; mais tres rapidement, puisqu'il y a monopole, les 
prix de l'electricite vont a nouveau augmenter, ce qui n'est 
pas dans r1nteret du consommateur. 
Je rappelle que le consommateur prive paie en Suisse un prix 
raisonnable pour relectriclte. Par contre, !'Industrie pale glo
balement des prix trop eleves. C'est pour cette raison que 
nous sommes favorables sur le principe a l'ouverture du mar-

ehe, synonyme de reduction des prix, a raison de quelques 
centimes, du kllowattheure. La taxe de 0,4 centime par kllo
wattheure, que la majorite vous propose, est une taxe tres 
raisonnable qui ne sera guere perceptible, car la diminutio,n 
des prix sera plus lmportante que la taxe. 
Je vous lnvite des lors a soutenlr la proposition de la majorlte 
.de la commission, a laquelle, vous avez pu le constater, Je 
n'appartiens pas. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Der Bundesrat, der zu
nächst gegen einen Gegenvorschlag zur Initiative war, hat 
sich gegenOber Ihren Räten nachher dahingehend geäus
sert, dass er eine Abgabe von 0,2 bis 0,3 Rappen befOrworte, 
u. a. mit der Begründung, dass der grosse Umbau In einer 
Abstimmung, den Sie im. Begriffe sind anzugehen, auch ver
kraftet werden muss und dass es darum geht, die Akzeptanz 
zu finden. 
Die Abgabedauer erachtet der Bundesrat im Verhältnis zur 
Abgabehöhe als wichtiger. Es ist wichtiger, dass während 
längerer Zelt eine - meinetwegen kleinere -Abgabe entrich
tet wird, als dass.fOr kurze Zelt eine höhere Abgabe geschul
det wird. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, deswegen 
schmQcke ich es nicht mit weiteren Beispielen aus. · 
Hingegen beantworte Ich. noch die Frage von Herrn Rechstei
ner Rudolf mit Bezug 1;1uf Artikel 6 Absatz 4bis des Förderab
gabebeschlusses: Unternehmer, die durch diese Härteklau
sel begOnstigt sind, sollen tatsächlich nicht besser gestellt 
werden 'als Unternehmen mit GOterproduktlonsprozessen. 
Deswegen sind wir der Ansicht, dass auch die weiteren Be
dingungen erfOllt sein rriOssen: die.Energieintensität soU also 
grösser sein als 5 Prozent, und das UntemEihmen soß im in
ternationalen Wettbewerb stehen. 

Präsidentin: Ich schlage, Ihnen vor, dass wir den Antrag der 
Minderheit II dem Antrag der Mehrheit gegenüberstellen und 
dass wir den obsiegenden Antrag dann dem Antrag der Min
derheit I gegenüberstellen. Diese Abstimmungen gelten auch 
fOr Absatz 6 und für Artikel. 4 des Förderabgabebeschlusses. 

Semadenl Silva (S, GR): Ich möchte Ihnen beßebt machen, 
dass wir in umgekehrter Reihenfolge ~men: dass wir. 
zuerst den Antrag der Minderheit I dern Antrag der Mehrheit 
gegenüberstellen und dass wir dann den obsiegenden An
trag dem Antrag der Minderheit II gegenOberstellen. Mein 
Ordnungsantrag zielt darauf ab, dass in beiden Abstimmun
gen über den Antrag der Mehrheit, welche 0,4 Rappen pro Ki
lowattstunde beantragt, abgestimmt wird. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Ordnungsantrag Semadeni 
Dagegen 

Art. 24 Abs. 1 - Art. 24 sl. 1 

Namentliche Eventualabstimmung 
Vota preHmlnalre, nominatff 
(Ref.: 3461) ·. 

FOr den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votant pour 1a proposition de 1a majorlte: 

102 Stimmen 
72Stimmen 

Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Schoch, Antille, Banga, Bau
mann Ruedi, Baumann Stephanie, Beguelin, Berberat, Sez
zola, Borel, · Bühlmann, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, 
Columberg, Comby, David, de Dardel, Debons, Donati, .Dor
mann, Ducrot, Dünki, Dupraz, Durrer, Engler, Epiney, 
Eymann, Fankhauser, Fase~ Fässler, Fehr Jacqueline, Ga
dient, Geiser, Genner, Goll, Gonseth, Grobet, Gross 
Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, GOnter, Gysln Remo, 
Haering Bind~, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hollen
stein, Hubmann, Jans, Jaquet, Jeanpr&tre, Jossen, Jutzet, 
Kalbermatten, Keller Christine, Kuhn, Lachat, Lauper, Lae
mann, Leuenberger, Maltre, Marti Werner, Maury Pasquier, 
Meier Hans, Meyer Therese, MOller-Hemml, Nabholz, Oster
mann, ·Rattl, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, Renn
wald, Roth, Ruf, Ruffy, Sandoz Marcel, Schmid Odilo, 
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Semadeni, Spielmann, Stamm Judith, Strahm, Stump, 
Suter, Teuscher, Thanel, Tschäppät. Tschopp, Vermot, Voll
mer, von Allmen, von Feiten, Weber Agnes, Widmer, Wie
derkehr, Wrttenwiler, Zapf!, Zbinden, Zlegler, Zwygart (102) 

Ffir den Antrag der Minderheit I stimmen: 
Votent pour Ja proposition de Ja minorite /: 
Baader,·Bangerter, Baumberger, Beck, Binder, Blrcher, Bla
ser, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, BOh
rer, Christen, Dettling, Dreher, Eberhard, Egerszegl, 
. Ehrler, Engelberger, Fehr Hans, Fahr Lisbeth, Fischer 
lingen, Fischer-8eengen, Florio, Föhh, Freund, Frey Claude, 
Frey Walter, Fridericl, Fritschi, Glezendanner, Gros Jean
. Michel, GL!lsan, Gusset, Hasler Emst, Helm, Hass Otto, 
Hees Peter, Hochreutener, ·lmhof, Kofmel, Kühne, Kunz, Lan
genberger, Leu, Loeb, Moser, Mühlemann, Oehrll, PeUi, 
PhUlpona, Raggenbass, Randegger, Ruckstuhl, Rychen, 
SchEink, Scherrer Jürg, Scheurer, Schlüer, Schmid Samuel, 
Schmied Walter, Speck. Steffen, Steinemann, Steiner, 
Stucky,. Theller, Tschuppert, Vallendar, Vetterli, Vogel, 
Waber, Weigelt. Weyeneth, Widrig, Wyss (78) 

· Entschuldigt/abwesend sind- Sont excuses/absents:. 
~er, Baumann Alexander, Blocher, Cavadinl Adriano, 
Gysih Hans Rudolf, Hegetschweller, Keller Rudolf, Lötseher, 
Maspoli, Maurer, Meyer Theo, Müller Erich, Pidoux, Pini, 
Schaller, Seiler Hanspeter, Simon, Stamm Luzi, Steinegger 

(19) 
1 

P,räsidlum, stimmt nicht - Presidence, ne vote pas: 
Heberlein 

Definitive, namentliche Abstimmung 
Vote definitlf, nominatlf 
(Ref.: .3462) 

FDr den Antrag der Minderheit II stimmen: 
Votent pour Ja proposition de 1a mlnorite II: 

(1) 

Aeppli, Aguet, Alder, Amman.n Schelch, Antille, Banga, Bau
mann Ruedi, Baumann Stephanie. Beguelln, Berberat, 
Bonny, Bore!, Bühlmann, Carobbio, cava1u, Chiffelle, Comby, 
David, de Dardel,. Debons, Donati, Dünki, Epiney, Eymann, 
Fankhauser, Fasel, Flssler, Fahr Jacqueline, Gadlent, Gei
ser, Genner, Goll, Gonseth, Grobet. Gross Andreas, Gross 
Jost, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, 
Hämmerte, Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet, 
JeanprAtre, Jossen, Jutzet, Kalbennatten, Keller Christine, 
Kuhn, Leemann, Leuenberger, Marti Werner, Maury Pas-

, quler, Meier Hans, Müller-Hemmi, Ostermann, Rattl, Rech
steiner Paul, Rennwald, R9th, Ruf, Ruffy, Schmid Odilo, . 
Semadenl, Spielmann, Strahm, Stump, Suter, Teuscher, 
Thanei, Tschäppät, Vermot. Vollmer, von Allmen, von Feiten, 
Weber Agnes, Widmer, Wiederkehr,. Wi:ttenwiler, Zbinden, 
Zlegler, Zwygart · (B5) 

Ffir den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votent pour Ja proposlt/on de Ja majorite: 
Baumberger, Beck, Bezzola, Blrcher, Christen, Columberg, 
Dormann, Ducrot. Dupraz, Durrer, Eberhard, Eggly, Ehrler, 
Engelberger, Engler, Florio, Frey Claude, Grossenbacher, 
Heim, Hess Otto, Hess Peter, Hochreutener, lmhof, Kühne, 
Lach~ Lauper, Leu,· Maltre, Meyer Therese, Nabholz, · PeUi, 
Raggenbass, Rechsteiner Rudolf, Ruckstuhl, 8andoz Ma{Cel, 
Scheurer, Schmid Samuel, Schmied Walter, Stamm Judith, 
Steffen, Tschopp, Waber, Weyeneth, Wyss, Zapft (45) . . 
Der Stimme enthalten sich :-- S'abstiennent: 
13aader, Bangerter, Binder, Blasar, Borer, Bortoluzzi, Boss-
hard, BrunnerTonl, Bührer, Dreher, Egerszegi, Fahr 
Hans, _Fahr . Lisbeth, Fischer- lingen, Flscher-Seen-
gen, Föhn, Freund, Frey Walter, Friderici, Fritschi, Giezen
danner, Gros Jean-Mlchel, Gulsan, Gusset, Hasler Ernst, 
Kofmel, Kunz, Langenberger, Loeb, Moser, Mühlemann, 
Müller Erich, Oehrli, Philipona, Randegger, Rychen, Schenk, 
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Scharrer Jürg, Schlüer, Speck, Steinemann, Steiner, Stucky, 
Theiler, Tschuppert, Vallendar, Vetterli, Vogel, Welgelt. Wld
~ ~1) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuseslabsents: 
Aregger, Baumann Alexander, Blocher, cavadini Adriano, 
Gysin Hans Rudolf, Hegetschweller, Keller Rudolf, Lötseher, 
Maspoli, Maurer, Meyer Theo, Pldoux, Pini, Schaller, Seiler 
Hanspeter, Simon, Stamm Luzl, Steinegger .(18) 

Präsidium, stimmt nicht- Presidence, ne vote pas: 
Heberleln · · (1) 

M. 24 Abs. 3 Bst. bbis, 4, 6 
M. 24 a/. 3 Jet. bbis, 4, 6 
Angenom~en -Adopte 

M. 24 Abs. 5 -Art. 24 al. 5 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
für den Antrag der Minderheit 

96 Stimmen 
82Stimmen 

Präsidentin: Damit entfällt der Eventualamrag Baumberger 
zu Absatz 7. 

Art. 24 Abs. 7 - Art. 24 al. 7 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag Baumberger 
Für den Antrag der Kommission 

An den Stilnde,at- Au Conseil des Etats 

99.401 

Parlamentarische Initiative 
(UREK-SR) -
Förderabgabebeschluss 
Initiative parlementalre 
(CEATE-CE) 

· Arr6te sur une taxe 
d'encouragement 
en matiere energetlque 

Differenzen - Dlvergen'c.es 
Siehe Seltlt 895 lriervor..: Volr page 895 cl-deYant 

8eschlus!I de& Sländelates vcm 22. September 1999 
~on du ConseD des Etats du 22 septembre 1999 

91 Stimmen 
80 Stimmen 

Bundesbeschlus, Ober eine Energieabgabe zur Förde
rung des wirksamen Energleelnsalzes und der erneuer
baren Energien 
Arrite fed6ral concernant une taxe sur les 6nergles 
non renouvelables destlmie a encourager une utlllsa
tlon ratlonnelle de 1'6nergle et le recours aux energles 

• renouvelables 

Art. 3 Abs. 1 Bst. C 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 3 al, 1 let. C 
· Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a 1a doolsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 
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Art.4 
Antrag der Kommission 
Die Abgabe beträgt 0,4 Rappen pro Kilowattstunde. 
(Rest des Artikels streichen, vgl. Art 9 Abs. 3bis) 

Art.4 
Proposllion de la commlsslon 
La taxe est de 0,4 ceRtlme par kllowattheure. 
(Blffer le reste de l'article, voir art. 9 al. 3bis) 

Angenommen -Adopte 

Art. 6 Abs. 4bls 
Antrag der Kommission 
Der Bundesrat kann in Härtefällen tor energieintensive Unter• 
nehmen, die gemäss Absatz 1 keine ROckerstattungen erhal
ten, Ausnehmen vorsehen. 

Art. 6 al. 4bls 
Proposition de la commlsslon 
Dans des cas de riguaur, le Conseil federal peut prevoir des 
exceptlons en faveur des entreprises grosses consommatri
ces d'energie n'ayant pas droit a une restitution en vertu de 
l'alinea 1 er. 

Angenommen -Adopte. 

Art. 6 Abs. 4ter 
Antrag Weyeneth 
An Unternehmen, deren Energieerzeugung dem Stand der 
Technik entspricht, können im Verhältnis zur eingesetzten 
Solar- und Biomassenenergie, Ausgleichsbeiträge ausge
richtet werden. 

Art. 6 al. 4ter 
Proposition Weyeneth 
Las entreprises dont la production d'energla correspond aux 
normes techniques actuelles peuvant racevolr des contribu
tions da compensation, qul sont fonction da 1a part d'energla 
solaira et d'energia tiree da 1a biomasse qu'alles utllisant 

Weyeneth Hermann 01, BE): Ich gehe bei meinem Antrag 
davon aus, dass die .vorhandenen und .nicht genutzten Ener
giepotentiale vor allem beim Holz sind und dass wir deshalb 
in diesem Gesetz nebst der Finanzierung dar Kraftwerke 
ebenfalls dieses Energiepotential nutzen sollten. 
Ich bitte Sie In dem Sinne, meinem Antrag zuzustimmen. 

Strahm Rudolf (S, BE), Berichterstatter: Dieser Antrag lag 
nicht in genau dieser Form vor, aber dar gleiche Satz war in 
einem Antrag Wyss enthalten. Die Kommission hat den An
trag dann nicht in dieser Form integriert. 
Worum geht es? Es geht darum, dass sehr anergleintensive 
Industrien - konkret die Zementindustrie, allenfalls auch die 
Papierindustrie, dle ja sowieso bis zu 100 Prozent entlastet 
sind -, wenn sie Holz verfeuern oder wann sie Kehricht oder 
Biomasse zum Heizen benOtzen, allenfalls einen Beitrag da-
für erhalten. . 
Nun, eine «Lex Zementindustrie» gehört nicht in das Gesetz, , 
sondern das Problem Ist auf Verordnungsstute zu lösen. Es 
Ist in der Kommission zugestanden worden, dass man tor die 
Zement- und die Papierindustriebetriebe, die Holz verfeuern, 
eine Lösung finden könnte. Aber wir sollten das nicht Ins Ge
setz schreiben, sondern auf Verordnungsstufe lösen. Das 
Gesetz in der heutigen Form erlaubt das bereits. 
Ich bitte Sie in dem Sinne, den Antrag Wayaneth abzuleh
nen. 

- Eplney Simon (C, VS), rapportaur: Mema sl la proposltlon 
Wayeneth n'a pas ete examinee en detail an commission, je 
vous invite a la rejeter. A notre avis, elle peut atre englobee 
dans la disposition qua nous avons am\tee. J'aimerals rap
palar ici qu'a la suite du Conseil des Etats, nous avons modi; 
fie le taxte soit dans la norme constitutlonnelle, soit dans la 
presant projat d'arr4te, pour .dira qua saront excinerdes dans 
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le futur non seulement les entreprises qui ont besoin de 
beaucoup d'energie pour fabriquer des marchandises, mais 
egalemant das antreprises de services qui sont gourmandes 
an electricite, tellas qua des societes de ramontees mecani
quas.et autras moyens de transport. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Ich möchte offenlassen, ob 
das Anliegen von Herrn Wayeneth nicht schon In Artikel 6 Ab
satz 4bis enthalten ist Das könnte sein, aber auf jeden Fall 
wird gemäss Artikel 7 Absatz 1 des FOrderabgabebeschlus
ses erneuerbare Energie wie Solarenergie und Biomasse in 
dar Industrie bereits ausdrQcklich gefördert. Das Ist dort vor
gesehen. 
Wenn, wie im Antrag Wayeneth verlangt, Ausgleichsbeiträge 
als Mittel ausdrQckllch genannt würden, WOrde eine weitere 
Finanzhilfe eingetohrt, die doch zu wenig transparent ist und 
zu Schwierigkeiten im Vollzug führen WOrde. Ich WOrda mei
nen, dass mit Artikel 7, wo die Förderung vorgesehen ist, 
dem Anliegen von Herrn Weyeneth GenQge getan sein sollte. 
Mir graut ein wenig vor n~uan Ausgleichsbeiträgen, so dass 
ich Ihnen beantrage, den Antrag Weyaneth abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag Weyeneth 
Dagegen 

Art 7 Abs. 1 Bst. a 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates_ 

Antrag Schmied Wa.ller 
a. .... 
-- Windenergie; (= Festhalten) 

Art 7 al. 1 let. a 
Proposition de Ja commission 
Adherer a 1a dooision du Conseil das Etats 

Proposition Schmied Walter 
a.· .... 
- a renergie eollanne; (= Maintenir) 

'32 Stimmen 
110 Stimmen 

Schmied Walter 0/, BE): Declaration d'interets oblige: je suis 
president da Suissa Eola, association suisse qui oeuvra an 
favaur da la promotion ~a l'enargie eolianne. 
Vous avez accepte d'introduira, an juin demiar, l'energia eo
Uenne il l'article 7 alinea 1ar, et ca au mema titra qua les 
autres energies ranouvelables telles que renergia solaire, 1a 
biomasse, la gäotharmia et la chaiaur ambianta. Votre deci
slon tut claire: 162 voix sans opposition (BO 1998 N 1175). 
Je ne puis, aujourd'hul, partager ravis da notra commission, 
nl l'argumantatjon de ses representants a catta tribune qui se 
rangent deniere :1a version du Conseil das Etats; mais sur
tout, je ne puls admettra l'attitude du Conseil das Etats qui, 
sans argumants portaurs, vient da decidar d'evincer l'energie 
eolienne da l'am\te en question. 
II y a.plus grave: la Conseil des Etats a pris sa decision taci· 
tement, sans d~ion aucuna, donc sans avoir a evoquer 
m8me l'une ou rautra raison. Je prands ici a temoln la Bulle
tin offlciel, varsion provisolra du 22 septambre demier. Une 
teile polltique ast carrement irresponsable et indigne d'un 
Parlement En coulisses, on laisse sous-antendre qua le fait 
da biffer ici l'energie eolianna n'empechera pas l'admlnistra· 
tion de soutanir sa prornotion. Soit. Da daux cnoses runa: ou 
nous exigeons de l'administration qu'alla s'engaga a promou
voir dans la pratique una energia ranouvelable contre notre 
avis, una enargia qua nous na voulons pas citar"dans notra 
texte d'am\te, ou alors nous voulons voir promouvolr l'eqer
gie eollanne au m8me titre que d'autres energies renouvela
bles, et il n'y a donc plus da raison de la traiter dlfferemment 
dansl'mrete. 
II s!eleve, dans ca pays, comma un front occulta s'opposant 
a una forma d'energia promatteusa, et f attends da ceux qui 
la combattent de sortir du bois et da sa demasquer. Le lobby 
de l'enargia eolianna, compris dans le sens noble du terrna, 
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ne demande pas autre chose que de s'engager dans 1a re,. 
cherohe de solutlons loyales pour diversifier autant qua pos
sible rapprovisionnernent du pays. Las chiffres parlent en no
tre faveur. L'energie eolienne - j'aimerals bien qua les rap
porteurs Ek::Outent aussi ca qua je dis lci, parce qu'ils auront a 
repondre A mes questions - est une energie renouvelable, 1a , 
moins chere, donc la plus interessante pour le consomma- , 
teur. Elle est d'un- rendement absolument interessant, et ce, 
mäme dani, les conditlons qui prevalent dans notre pays. 
Faut-11 rappeler que las quatre turblnes modestes a Mont
Crosln produlsent quasiment autant, sinon plus, d'energie an 
Suisse qua tous las panneaux photovoltalques reunls? 
En concluslon, je le repete, je n'eprouve aucune comprehen
sion face au Conseil des Eta~ qul vient d'evincer l'energle 
eol!enne de notre errate, sans mime en avoir debattu en ple
num. Je vous lnvite donc vivement a accepter ma proposl
tlon, donc a an rester a 1a d~slon de notre ConseH, version 
qua nous avons acceptee en Juin demier a une nette majo-

, rite. 
Je remercle M. Strahm de bien vouloir enfin m'ecouter ·lci, 
parcs qua j'en arrive aux trois questions qua Je lul pose, ainsi 
qu'a M. Epiney. A toute fins utiles, je souhaite urie reponse · 
claire des rapporteurs de 1a commlssion sur trois questions 
precises: 
1. Quais sont las motifs qui font qua VQUS vous desoßdarisez 
de l'energle eolienne? 
2. Qu'attendez-vous de l'admlnlstratlon? Quelle devra ätre sa 
pratlque en la matlere, sl 1a propositlon de 1a commlsslon de

· vait remporter? 
3. Le cas echeant, quelles seront las repercusslons financie
res? Oue seront-elles, selon vous, dans le cas de figure ou 
l'energie eollenne seralt tout simplement eliminee de l'ar-
räte? . · · 
Je vous lnvite a · malnterilr notre declsion de juin demiet et a 

• desavouer, par ca gaste, 1a decislon du. Conseil des Etats. 

Strahm Rudolf (S, BE), Berichterstatter: Ich bitte· Sie, trotz 
des positiven Engagements von Herrn Schmied Walter, jetzt 
dem Antrag der Kommission zuzustimmen, dem Ständerat 
zu folgen und die Windenergie aus dieser Enumeration zu 
streichen. Aber ich muss hier im Namen der Kommission fol
gende Erklärung abgeben: 
Wenn die Windenergie jetzt ges1richen, d. h. nicht gesondert 
aufgezählt wird, helsst das nicht, dass Windenergie nicht , 
mehr unteJStützt werden könnte, sondern sie wird nur nicht 
mehr als besondere Förderkategorie behandelt Es heisst 

·. nämlich in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a: «a •. zur Förde
rung der Nutzung von erneuerbaren Energien, insbesondere 
von .... » Dann werden erwähnt Sonnenenergie, Energie aus 
Holz und Biomasse, geothermische Energie und Umge
bungswärme. Man möchte jet%t die Windenergie -das ist der 
Wille der Kommission und des Stflnderates - nicht als beson
ders förderungsWOrdlg aufgefOhrt haben. Aber eine Strei
chung heisst explizit nicht, dass nicht auch die Windenergie 
gefördert werden könnte. · 
Ganz konkret zu den drei Fragen: 
1. Herr Schmied, Sie fragten nach den Motiven der Kommis
sion. Ich habe diese erklärt: Die Kommission möchte die 
Möglichkeit bestehen lassen, dass Windenergie gefördert 
wird, aber nicht als besonders förderungswQrdlg wie Solar-, 
Holz- oder Biom8S$9nenergie aufzählen •. 
2. Zur Frage nach den administrativen Umtrieben: Ich wOrde 
sagen, diese seien nicht gröss,er oder kleiner als bei Solar
energieförderung oder anderswo •. 
3. Die Frage nach dem finanziellen Betrag, der vorgesehen 
ist, kann Ich nicht beantworten: vielleicht kann der Bundesrat 
dies tun. Ich kann mich nicht erinnern, dassJn den vielen 
Kommissionspapieren einmal eine Zahl über den Rirderbe-. 
trag pro Windenergie genannt worden wäre. 
Ich bitte Sie, . den Antrag Schmied Walter abzulehnen, im 
Wissen, dass die Windenergie nicht völlig gestrichen Ist, SQn· 
dem nur deren besondere Erwähnung. 

Sch~edWatterr,J, BE): II nes'agltpasd'une nouvelleques
tlon, mais de la mäme. J'.al comprls, Monsieur Strahm, qua 
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vous ,voulez supprimer la mention de l'energie eolienne dans 
l'arrA!e, mais, paradoxalement, vous dites qu'il faudra quand 
mAme la soutenir. Vous ·exigez de l'adminletration qu'elle 
fasse un effort que nous n'avons pas le courage de mention
ner dans l'arräte. Vous n'avez repondu a aucune. des ques
tlons que je vous al posees et vous n'avez evoque dans vos 
propos aucun argument plaldant la suppression de l'energie 
eolienne. J'airrierais quand mäme savoir ce qui yous derange 
dans 'cet arr6te. 

strahm Rudolf (S, BE), Berichterstatter: Es tut mir leid, ich 
kann jetzt hier nicht meine persOnliche Meinung sagen. Die 
Kommission wollte dem Ständerat folgen - im Sinne eines 
Kompromisses. Ich haben den Auftrag - ich wiederhole es -, 
hier zu sagen, dass mit der Streichung äes Wortes «Wind
energie» die Windenergie nicht aus dem Katalog der Förder
möglichkeiten hinausfällt, sondem dass sie nur nicht mehr 
als besonders förderungswürdig, wie andere nichterneuerba
ren Energien, aufgeführt wird. 
Ich kann nicht mehr sagen, Herr Schmied. Persönlich würde 
ich Ihnen sogar zustimmen. Ich war in den Sommerferien an 
der Ostsee und habe sehr viele Windkraftwetke fotografiert; 
Ich war begeistert davon. Die Schweiz liegt aber nicht an der 
Ostsee. . 

Abstimmung- \.lote 
Für den Antrag der Kommission 
FOr den Antrag Schmied Walter 

Arl9 
Antrag der Kommission 
Abs. 3, 3bis, 6, 7 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.5bls, 
Festhalten 

Arl9 
Proposition de 1a commission 
Al. 3, 3bls, 6, 7 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 
Al. 5bls 
Maintenir 

Angenommen -Adopt6 

Art 10bls 
Antrag der Kommission 
ZustlmmunQ zum Beschluss des Ständerates 
Proposition dB' 1a commiSSion 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopt6 

Arl,16 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de 1a commission 
Malntenir · 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat-Au ConS811 des Etats 
/ 

61 Stimmen 
51 Stimmen 
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Energie-Urnwelt-lnlUatlve. 
Solar-lnHlatlve 
Initiative energie et environnement. 
Initiative solalre 

Differenzen - Divergences 
SleheSelte 747hlervor-Volrpage 747 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 28. September 1999 
DaJlll!on du Conseil national du 28 septembre 1999 

A. Bundesbeschluss Ober die Volkslnltlatlve «für die 
Belotmung des Energiesparens und gegen die Energie
verschwendung (Energie-Umwelt-Initiative)» 
A. Arrete federal concernant !'initiative populalre 
«destlnee a encourager les economles d'energle et a 
frelner le gasplllage (Initiative energle et envlronne
ment)» 

Art 1a Abs. 2 Art 24octles Abs. 6 Bst a 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art 1aal.2art24octlesal. 61et a 
Proposition de ta commissJon 
Maintenir 

Platbter Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Es handelt sich 
hier um die letzte verbliebene Differenz in der Grundnorm, 
welche die Basis fQr die ökologische Steuerreform bilden soU. 
Wir haben über dieses Thema schon diskutiert. Der National
rat möchte einen Weg finden, um auch Nichterwerbstätige in 
den Rückgabefiuss der Mittel einschliessen zu können, wäh
rend der Ständerat bis jetzt immer klar gesagt hat, dass er die 
ganzen erhobenen Mittel via Senkung der Lohnnebenkosten 
zurückgeben möchte. 
Am Anfang hat der Nationalrat einen sehr kühnen Vorschlag 
gemacht und gesagt, man solle alle Sozlalversicherungspri
mien senken können. Wir haben aber an unserer Idee fest
gehalten. Danach hat der Nationalrat eine Abschwächung 
vorgenommen, Indern er beschlossen hat, dass man bei der 
Gesetzesarbeit, die dann aufgrund dieses Verfassungsarti
kels erfolgen muss, vorsehen könne, dass Personen ohne 
Erwerbseinkommen auch RQckerstattungen erhalten. 
Unsere Kommission hat mit Qberwältigendem Mehr - .mit ei
ner einzigen Gegenstimme - beschlossen, am reinen Kon
zept festzuhalten und die Besteuerung von Energie und die 
Verbilligung des Faktors Arbeit v,irklich zum Prinzip dieser 
Grundnorm zu machen. Sie beantragt Ihnen wiederum Fest-
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halten. Damit wird vermutlich eine Einigungskonferenz statt
finden - es sei denn, der Nationalrat würde nächste Woche 

· sozusagen in letzter Minute einlenken. 

Angenommen -Adopte 

B. Bundesbeschluss Ober die Volkslnltlatlve «fQr einen 
Solarrappen (Solar-Initiative)» 
B. Al'ritte federal concemant l'lnltlatlve populalre «pour 
l'lntroductlon d'un centlme,solalre (Initiative solaire)» 

Art 1aAbs. 2 
.Ant,rs.g der Kommission 
Art~ 24 Abs. 1 
Mehrheit 
Festhalten(= 0,2 Rappen) 
Minderheit 
(lnderkum, Brindli, Flick, Plattner, Respinl) 
.... 0,3 Rappen pro Kilowattstunde. 

Art.,24Abs. 4 
..•• können aucMür andere energieintensive .... 
Art. 24 Abs. 5 
Die Befugnis zur Erhebung der Förderabgabe endet zehn 
Jahre nach Inkrafttreten der Ausführungsgesetzgebung .. Sie 
kann durch referendumspflichtigen Bundesbeschluss um 
höchstens fünf Jahre verlängert werden. 

Art. 24 Abs. 6 
Mehrheit 
Festhalten (= 300 Mßlionen Franken) 
Minderheit 
(lnderkum, Brändli, Frick, Plattner, Respinl) 
.... 450 Millionen Franken .... 

Art. 24 Abs. 7 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 1aal. 2 
Proposition de 1a commi86ion 
Art. 24al. 1 
Majorite 
Maintenir (= 0,2 centtme) 
Minorite 
(lnderkum, Brindli, Frick, Plattner, Respini) 
.... 0,3 centime par kilowattheure ••.. 

Art.24af.4 
.... pour d'autres entreprises .... 
Art.24al. 5 
La comp~nce de prelever une taxe de soutien est lim~ a 
dix ans des rentree en vigueur de rarr~ federal. ~ette 
echeance peut Atre retardee de cinq ans' au minimum, au 
moyen d'un anfile federal soumis au reterendum. 

Art.24al.6 
Majorltt§ 
Maintenir (= 300 millions de francs) 
Mlnorite 
(lnderkum, Brändli, Frick, Plattner, Respinl) 
.... 450 mUllons de francs .... 

Art.24al. 7 
· Adherer a Ja decision du Conseil national 

Platbter Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Hier geht es um 
die alte Kernfrage dieses Förderabgabebeschlusses bzw. 
der Verfassungsgrundlage, der sogenannten Übergangsbe
stimmung: Wie hoch soH die Abgabe sein, mit der die nicht
erneuerbaren Energien, die effiziente Energienutzung und 
die einheimische Wasserkraft gefördert werden können? Ich 
brauche dazu nur folgendes zu sagen: In der Kommission 
wurden 0,2 und 0,3 Rappen pro Kilowattstunde diskutiert; die 
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0,2 Rappen obsiegten mit 8 zu 5 Stimmen. Diesmal ent
sprach also die tatsächliche Mehrheit auch der virtuellen 
Mehrheit; beim letzten Mal gab es ja eine virtuelle Mehrheit, 
die eigentlich eine Minderheit war. · 

lnderkum Hansheiri {C,UR): Die Beschlüsse des National
rates vom vergangenen Dienstag waren· gewiss nicht darauf 
,angelegt, den Ständerat zu einem Entgegenkommen zu mo- . 
tivieren. Das möchte .Ich hier zunächst klar sagen und damit 
ein deutliches Verständnis jenen KoUeginnen und Kollegen · 
gegenQber bekc,Jnden, die angesichts dieser Sltuatipn nun 
den kategorischen Imperativ in sich fOhlen und versucht sein 
mögen zu fordern, der Ständerat solle bei seinen BeschlOs-
sen bleiben. · · 
Ich möchte aber auch deutlich zum Ausdruck bringen, dass 
es n.ach meiner Auffassung nicht primär um das Verhältnis 
zwischen den beiden Räten geht, sondern um die Sache. 
Diese Feststeßung muss um so stärker gewichtet werden, als 
das ganze Konzept von unserer Kommission, mithin von un
serem Rat, stammt und damit vermutßch davon ausgegan
gen werden darf, dass es ein gutes Konzept ist. Wenn wir von 
diesem l<Qnzept Ober-zeugt sind, mOssen. wir - ungeachtet 
des bisherigen Verlaufes der Debatte - auch alles zu seiner 
Rettung tun. Dal)er steife ich namens .einer Minderheit den 
Antrag, eine Abgabe von 0,3 Rappen zu erheben. Ich aner
kenne dabei durchaus, dass einige Kolleginnen und Kollegen 
bereits bei einer Abgabenhöhe von 0,2 Rappen ordnungspo
litisch betrachtet Ober ihren Schatten gesprungen sind und 
eben auch aus diesem Grund MOhe mit einem weiteren Ent
gegenkommen, zumindest zum · jetzigen Zeitpunkt, haben 
mögen. Dennoch bitte Ich Sie, folgendes nochmals zu be
denken: 
1. Die Übergangsbestimmung, um die-es hier gaht, ist .zwar 

· der Gegenvorschlag zur Solar-Initiative, aber sie enthielt -
und zwar von aßem Anfang an - als Förderobjekt die Wasser
kraft, und zwar im Sinne der'.Erhaltung und Erneuerung der 
Wasserkraftwerke. 
2. Wir haben nun beim FAB, also beim Vollzugserlass, die 
Problematik der nlchtamortlsierbaren Investitionen {NAI) 
bzw. deren Lösung aufgenommen. Hier - das möchte ich 
deutlich sagen - besteht. keine Differenz mahr. Ich. meine, 
dass diese Tatsache von der Sache her und fQr sich genom
men allein schon eine Erhöhung der Abgabe von 0,2 Rappen · 
auf 0,3 Rappen rechtfertigt. . . 
3. Ober die NAl:Problematik bestaht ein breiter Konsens, und 
zwar ~ber. dass diese Problematik bestaht und gelöst 

· werden muss. Es bleibt daher nur die Frage, wo die NAI-Pro~ 
blematik iu lösen sei, hier im FAB oder im Elektrizitätsmarkt· 
gesetz. Einige KolleglMen und Kollegen, vor allem Frau 
Spoerry, sind der Auffassung, die NAI seien eine Folge der 
Strommarktliberalisierung und gehörten daher zwangsläufig 
Im Elektrizitätsmarktgesetz geregelt. Diese Argumentation 
verkennt meines Erachtens zwei Dinge: Zum einen bilden die 
NAI nur einen Teilbereich der Probleme, die im Zusammen
hang mit der Strommarktöffnung bei der Wasserkraft entste
hen. Zum anderen gaht es auch um andere Schwierigkeiten, 
Insbesondere um die Schwierigkeit einzelner Wasserkraftun
ternehmen, die Anlagen in einem angemessen modernen 
ZUStand zu erh~. · 
Genau um solche Massnahmen geht es ja, wenn sowohl die 
Übergangsbestimmungen wie auch der FAB von Erhaltung 
und Erneuerung von einheimischen Anlagen sprechen. An
ders ausgedrOckt: Auch diese Massnahrnen, die wir hier re
geln und worOber kein Dissens besteht, sind eben durch die 
Strommartdöffnung bedingt. Daher meine ich, dass es zu
mindest nicht falsch ist - ich bin sogar im Gegenteil der Auf
fassung, dass es richtig Ist-, dass wir auch diese Thematik 
hier regeln. 
Ich bitte Sie, sowohl von der Sache her als auch im Qberge
ordneten Interesse, ich mUS$ das nochmals sagen, dem Min• 
derheitsantrag zuzustimmen. · 

Forstar Erika {R, SG): Es wird Sie nicht weiter wundem, . 
wenn Ich Sie einmal mehr bitte, bei unserer ursprQnglichen 
Fassung von 0,2 Rappen pr'Q Kilowattstunde zu bleiben und 
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die Dauer von zehn bzw. maximal fünfzehn Jahren zu unter
stutzen. Es handelt sich bei der ökologischen Steuerreform 
um einen Umbau, der, unbesehen von der Höhe der Abgabe, 
eine recht radikale Änderung bedeutet. Dies hat auch Bun
desrat Leuenberger immer wieder betont. Dieser Umbau 
muss von der Mehrheit der Bevölkerung zuerst einmal ak
zeptiert werden, und deshalb muss.er moderat angegangen 
werden, wenn wir den Erfolg nicht gefährden wqllen; dies um 
so mehr, ~ die Solat-lnitiative so oder so nicht zurQckgezo
gen wird. 
Bei 0,2 Rappen pro Kilowattstunde verfügen wir mit ungefähr 
300 Millionen Franken pro Jahr bereits Ober beachtliche Mit
tel zur Förderung der erneuerbaren Energien, der Wasser
kraft und der rationellen Energienutzung. DafOr, · dass die 
Zwiscnenfinanzlerung im Sit1ne der Darlehenslösung der NAI 
nun auch in diesem Bundesbeschluss enthalten ist; muss ich· 
zumindest· nicht geradestahen; das haben Sie leider in der 
letzten Sitzung mit einer knappen Mahrheit so entschieden. 
Ich meine aber, dass auch die Zwischenfinanzierung im vor
gesehenen Betrag Platz findet. 
Mit unserem Gegenvorschlag fah1'8n wir allemal besser als 
mit der Solar-Initiative, die zwar 0,5 Rappen vo~ieht, dafQr 
das Problem der NAI nicht löst und ledlglich eine Subvention 
fQr erneuerbare Energien vorsieht . · 
Gestatten Sie mir noch kurz einige Bemerkungen zur Da1,1er 
der Abgabe-die ~ung ist ja nach wie vor eine Obergangs-

. lösung-: Als Qbergangslösµng kn0pft sie an die Tradition an, 
dass wir FinanzbeschlOsse immer auf zehn Jahre terminie
ren. Zudem haben wir auch explizit von einer Anschubsub-

. vention gesprochen, um bewusst der Entwicklung zur Dauer
subvention entgegenzuwirken. 
Persönlich bin ich enttäuscht - um nicht zu sagen frustriert -
Ober die Takliererei, wie sie zumindest von einem Teil der 
Nationalrätinnen und Nationalräte betrieben wird. Hier wird 
nicht nur hoch gepokert, sondern die GlaubwQrdigkeit unse
res Parlamentes aufs Spielgesetzt. Persönlich bitte Ich Sie, 
diese Spiele nicht mitzumachen. Es ist richtig, wenn wir an 
unserem Beschluss festhalten. 

Büttlker Rolf (R, SO): Bei der letzten Runde dieses Geschäf
tes habe Ich Im Rat gesagt «Der F,skalkrug geht zum Ener
giebrunnen, bis er bricht» DEfr Fiskalkrug hat jetzt, noch nicht 
ganz am Schluss der Behandlung, schon ganz flöse Risse 
erhalten. Der Nationalrat hat nämlich mit seinem Beschluss, 
an 0,6 Rappen pro Kilowattstunde festzuhalten, nicht nur pro
voziert. Herr Strahm hat in der Debatte selber gesagt, dass 
diese 0,6 Rappen eine Provokation seien - Ich kann dem nur 
zustimmen. Mit diesem Beschluss Ist auch ein Scherbenhau
fen - auf Vorrat, möch~ ich sagen~ angerichtet worden. Wer 
immer nur dem W0nschbaren nachrennt, erreicht am 
Schluss selbst das nicht, was eigentlich machbar wäre. Das 
trifft auf d~ Situation, wie ·wir sie heute haben, eigentlich 
zu; eine Mehrheit des Stlnderates hat ja signalisiert, dass 
man mit einem tiefen Abgabesatz durchaus leben könnte. 
Das Alles-oder-nichts- bzw. Vabanquespiel der Mahrheit des 
Nationalrates darf Jetzt im Ständerat nicht mit einem höheren 
Abgebesatz honoriert werden; das ist ja der springende 
Punkt, dies geht aus den Beschl!)ssen des Nationalrates her
vor. Auch die plumpe Taktiererei -sie ist nicht nur offensicht
lich, sondern auch plump- nach c:lem Motto «0;6 Rappen pro 
Kilowattstunde kann man In einer allfälligen Volksabstim
mung einfacher bodigen als etwa 0,2 Rappen pro Kilowatt
stunde» hat mit einer seriösen Fiskalpolitik nichts zu tun; hier 
geht es um Hunderte von Millionen Franken, die Irgend je
mand bezahlen muss. Dies könnte zu ein.em ganz gefährli
chen energle- und wirtschaftspolitischen Bumerang werden. 
Bleiben wir glaubwOrdig, mac_hen wir eine Pormk mit offenem 
Visier ohne taktische Schlaumeiereien. Dies heisst ~ler Fest
halten am Beschluss des ~derates von 0,2 Rappen pro 
Kllowattstunde-undbastal.-, denn bei 0,6 Rappen pr'Q Kilo
wattstunde könnten wir gei:,ausogut Im gleichen Atemzug der 
Solar-Initiative mit 0,5 Rappen pro Kilowattstunde zustim
men. 
Hier sollten wir glaubwOrdlg bleiben, am ursprOnglichen Be
schluss d'8 Ständerates festhalten und damit den «taktl• 
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sehen» Gefahren, die mit dem Beschluss des Nationalrates 
entstehen, jetzt endlich Einhalt gebieten. 

Frlck Bruno (C, SZ): In den nunmehr ach, Jahren, seit denen 
ich im R;it bin, habe Ich es noch nie erlebt, dass bei einem 
Sachgeschäft die Fronten von Anfang an so verhlrtet waren 
und sich in der Differenzbereinigung so nicht auflösen konn
ten. 
Ich habe massive VorwQrfe wegen der üblen Taktiererei des 
Nationalrates gehört. Nun, es gibt zwei Empfindungen. Nüch
tem betrachtet sind wir Erstrat, wir haben mit einer Abgabe 
von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde begonnen. Der National
rat war Zweitrat Ich stelle fest, dass beide Räte seit der er
sten Beratung auf ihre Position fixiert sind: bei uns die Mehr
heit - leider nur! -:- auf 0,2 Rappen, Im• Nationalrat auf 0,6 
Rappen. Ich möchte Sie doch aufrufen, sich an den Sinn des 
Differenzbereinigungsverfahrens zu erinnem: • Wir machen 
dieses Verfahren, das der Konsensfindung zwischen den Rä
ten und der Konsensfindung über die Parteien hinaus dienen 
soll, überflüssig, wenn wir in den entscheidenden Fragen von 
Anfang bis Schluss stur dieselbe Haltung einnehmen und 
glauben, letztlich werde sich in einer Einigungskonferenz 
schon eine Lösung finden. Ich glaube fast, diese Differenzbe
reinigung steht unter dem Motto: Wer sich zuerst bewegt, hat 
verloren. Aber so ist es ganz sicher nicht. 
1. Ich möchte Sie daher aufrufen: Bewegen wir uns! Bewe
gungsmangel schadet auch ln der Politik hin und wieder. Von 
der Sache her ist die Lösung von 0,2 Rappen kein substanti
eller Gegenvorschlag. Dieser Vorschlag deckt die Flnanzbe. 
dürfnisse in keiner Weise ab. EriMem · wir uns daran, dass 
durch den Fc;,rderabgabebeschluss alle anderen entspre
chenden Unterstützungsbeiträge des Bundes ersetzt werden 
und für die erneuerbaren Energien nicht mehr bringt als die 
heutige Unterstützung. ßlauben wir Im Ernst, die Solar-Initia
tive könnte zurückgezogen werden, wenn Im Endergebnis 
weniger herausschaut, als wenn man überhaupt keine Initia
tive gestartet hätte? Wir müssen politisch realistisch bleiben; 
2. Ich werde häufig gefragt: Was sagen denn.die Initianten? 
Ziehen sie die Initiative zurück? Sie wissen, ich gehöre zu 
den Initianten. Tatsache ist, dass vor der Einigungskonferenz 
die Initianten zusammensitzen und entscheiden müssen, wie. 
sie mit der Initiative weiter vorgehen wollen. Ich kann Ihnen 
sagen: Kein Initiant kann die Initiative zurückziehen, wenn wir 
auf unserem Beschll,1ss einer Abgabe von 0,2 Rappen pro Ki
lowattstunde beharren. Er bringt ja weniger, als heute schon 
für erneuerbare Energien zur Verfügung steht Aber ich gehe 
davon aus, dass ein Rückzug der Initiative zumindest emst
haft diskutiert werden muss, wenn der Betrag von 0,3 Rap
pen eine breite AbstQtzung findet Kein Ergebnis kann vor
weggenommen werden - ob nun die .Initiative zurückgezo
gen wird oder nicht-, aber ohne 0,3 Rappen ist eine solche 
Diskussion gar nicht erst möglich. · 
Ich bitte Sie daher: Tun wir den ersten Schritt zu einer prag
matischen Lösung - Jemand muss ihn tun -, kommen wir 
dem Nationalrat mit der Lösung von 0,3 Rappen enMenl 
Wenn Sie klar deklarieren, dass eine Abgabe von 0,3 Rap
pen das.letzte Wort ist, dann habe ich dafür Verständnis. Ich 
glaube, auch viele aus den Kreisen der Initianten könnten 
sich Ihnen dann anschUessen. . 

Art. 24 Abs. 1 -Art. 24 a/. 1 

Abstimmung- Vote 

konnte aber aus formellen Gründen nicht am richtigen Ort, in 
der richtigen Bestimmung, plaziert werden. Er war auch noch 
nicht abschliessend ausformuliert. 
· Der Nationalrat hat nun eine Formulierung gefunden, der die 
Kommission zustimmen kann. Nach dieser Formullerung,die 
nun auch am richtigen Ort ist, können in Härtefällen auch für 
andere energieintensive Unternehmen Erleichterungen vor
genommen werden. Das Wort «andere» bezieht sich auf den 
Anfang des Absatzes. Dort sind die Produktionsprozesse ge
nannt Mit dieser Kann-Vorschrift können dort, wo es nötig ist, 
auch Untemehmen von den Ausnahmeragelungen profitie
ren, die nicht aufgrund der Produktionsprozesse, sondern 
aus anderen Gründen zur Energieintensität gezwungen sind. 
Die .Details müssen dann im Gesetz geregelt werden •. Das 
kommt dann im Förderabgabebeschluss noch einmal. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen Zustimmung und Bereini
gung dieser Differenz. 

Hess Hans (R, OW): Ich möchte von Herm Bundesrat Leu
enberger noch wissen, was unter dem Begriff «Härtefälle» zu 
verstehen ist Sind das sanierungsbedürftige oder bereits in 

. Konkurs stehende Unternehmen, oder ist etwas anderes g~ 
meint? 

Leuenberger Moritz, Bundesrat; Ich danke für die freundli
che Anfrage, aber nicht der Bundesrat hat vorgeschlagen, 
die Härtefälle Ins Gesetz aufzunehmen, sondern Sie. Es wird 
unsere Aufgabe sein, dies nachher nach Ihrem Willen mög
ßchst getreu E!,uszulegen. Von daher hätte ich eigentlich 
gerne von Ihnen gewusst, was. Sie unter einem Härtefall ver
stehen. Wir werden das nach bestem Wissen und Gewissen 
tun. ich habe diesbezüglich im Nationalrat eine Erklärung ab
gegaben. Es müssen dieselben Kriterien angewendet wer
den wie bei anderen Unternehmungen, die ja Im Erlassestext 
schon berücksichtigt sind. Sie müssen also beispielsweise 
auch in internationaler Konkurrenz stehen und Energieinten
sitäten von mehr als 5 Prozent erreichen. 

Angenommen -Adopte, 

Art. 24 Abs. 5 -Art. 24 al. 5 

Plattner Glan-Reto (S, BS), Berichterstatter: Hier geht es um 
den anderen Kempunkt der Diskussion, nämlich um die 
Frage, wie lange diese Förderabgabe erhoben werden soll. 
Wir haben Immer zehn Jahre im Auge gehabt, der Nationalrat 
zwanzig Jahre. Beide Räte haben Je einmal an ihrem Be
schluss festgehalten. 
Wir habl:m jetzt ein~ Änderung vorgenommen, aber nicht 
eine, welche die Erhebungsdauer verlängert. Wir haben le
diglich statt einer Jahreszahl, nämlich 2010, die Dauer hin
eingeschriaben, weil wir nicht mehr ganz sicher sind, ob es 
gelingen wird, die Förderabgabe am 1. Januar 2001 einzu
fQhren, falls wir sowie Volk und Stände ihr zustimmen. Im üb
rigen haben wir Inhaltlich aber nichts geändert. Wir halten 
also an den zehn Jahren fest. 
Die Kommission bittet Sie in ihrer grossen Mehrheit, ihrem 
Antrag zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 24 Abs. 6 -Art. 24 al. 6 

i:: ür den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

23 Stimmen Plattner Gian-Reto (S, BS}, Berichterstatter: Diese Differenz 
19 Stimmen Ist durch die Abstimmung Ober die Abgabehöhe eriedlgt. 

Art. 24 Abs. 4 -Art. 24 a/. 4 

Plattner Glan-Reto (S, BS), Berichterstatter: Die nächste Dif
ferenz besteht bei Absatz 4. Sie erinnern sich, dass wir in der 
letzten Lesung des Förderabgabebeschlusses einen Antrag 
Hess Hans angenommen haben. Dieser Antrag wollte, dass 
wenn nötig auch ffir solche energleintenslve Untemehmen 
Ausnahmeragelungen gelten können, die nicht wegen Ihrer 
Produktionsprozesse energlelntensiv sind. Der Antrag 

Amllld!es Bulletin der Bundeaversammlung 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de 1a majorite 

Art. 24 Abs. 7 -Art. 24 al. 7 

Plattner Gian-Reto (S, BS}, Berichterstatter: Bei Absatz 7 
hat sich der Nationalrat uns angeschlossen. Damit besteht 
keine Differenz mehr. Nach einem etwas m0hsamen Verfah
ren ist der Nationalrat am Ende der Differenzbereinigung auf 
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unsere ursprüngliche Fassung zurückgekommen, Die Diffe
renz Ist inhaltlich ausgeräumt, und wir empfehlen Ihnen, sich 
jetzt dem Nationalrat anzuschliessen. 

Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat --Au Conse,1 national 

99.401 

Parlamentarische Initiative 
(UREK-SR) 
Förderabgabebeschluss 
Initiative parlementalre 
(CEATE-CE) 
Arrite sur une taxe 
d'encouragement 
en matlere energetlque 

Differenzen - Divergencss 
SleheSelte 761 hiervor,- Volr Pl9ll 761 ci-de1lant 
Besdlluss des Natlonalrales vom 28. Septernber.1999 
Otc1s1on du Conseil nallonal du 28 septemtlrs 1999 

Bundesbeschluss über eine Energieabgabe zur Förde
rung des wirksamen Energieeinsatzes und der erneuer,. 
baren Energien 
Arrtte ~I concernant une taxe aur les energles 
non renouvelables destlnee a encourager une utlllsa
tlon ratlonnelle dfb renergle et le recours aux energles 
renouvelables 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten (= 0,2 R~n) 
M;ndemelt 
(lnderlwm, Brändfi, Frick, Plattner, Resplni) 
.... O,? Rappen pro KIiowattstunde. 

Art4 
Proposition de la commfssion 
Ma}orite 
Maintenir (= 0,2 centlme) 
Minorite 
(lnderkum, Brändli, Frick, Plattner, Resplnl) 
.... 0,3 centime par kllowaftheure. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon 1a propo$it/On de 1a ma}orite 

Art 6 Abs. 4bls 
Antrag der Kommission 
Der Bundesrat kann in Härtefällen für andere energieinten-
sive :,.. · 

Art 6 al. 4bls 
Proposition de Ja commfssion., 
.••• prevoir d'autres exceptlons .... 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Das ist eine 
Folge des ursprünglichen Antrages Hess Hans. Wir hatten In 
Absatz 7 etwas hineingeschrieben, was jetzt wieder wegge-
fallen ist. Formell ist die 5ache erledigt. , 

•Angenommen -Adopte 

Art. 9 Abs. 5bls 
Antrag der Kommission 

E 30 septembre 1999 

Zustimmung zum Beschluss des M1tionalrates 

Art 9aL5bls 
Proposition de la commlsslon , 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.16 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de Ja commlssion 
Maintenlr 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Die Frage ist, 
wie lange der Ausgabenteil des Förderabgabebeschlusses in 
Kraft bleiben soll. Ich habe es das letzte Mal schon erwähnt 
Wir haben fünfzehn Jahre gesagt, weil wir vorsehen, dass die 
Abgabe allenfalls während fünfzehn Jahren, also zehn und 
fünf Jahre, in Kraft bleiben soll. Der Nationalrat geht immer 
noch von zwanzig Jahren aus, beide halten an ihren Anträ
gen fest Es ist zwar nicht derselbe Beschluss wie derjenige 
weiter vome, aber der analoge; die Kommission hält deshalb 
aucli J,ier daran fest 

Angenommen -Adopte 

An den Natl~ -Au Conseil national 
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Energie-Umwelt-Initiative. 
Solar-Initiative 

N 5 octobre 1999 

Initiative energle et envlronnement. 
Initiative solalre 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 1852 hlerlor-Voir page 1852 ci-devant 

Beschluss des Stlnd8ra1as vom 30. September 1999 
Declslon du Conseil des Elals du 30 septembre 1999 

A. Bu,idesbeschluss Ober die Volksinitiative «filr die 
BelQhnung des Ene,glesparens und gegen die Energie
verschwendung (Energie-Umwelt-Initiative)» 
A. Arrete fec:16ral concemant l'lnltlative , pppulalre 
«destln6e ä ~urager les economies d'energle et a 
trelner le gasplllage (Initiative energle et envlronne
ment)» 

Art 1a Abs. 2 Art 24octies Abs. 6 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Stucky, Baumann Alexander, B11,1nner Toni, Fischer-Hägg
lingen, Fischer-Seengen, Phillpona, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art 1a al. 2 art. 24octies al. 6 let. a 
Proposition de 1a commission 
Majorfte 
Malntenir 

_ Minorite 
(Stucky, Baumann Alexander, Brunner Toni, FISCher-Hägg• 
lingen, FISCheraSeengen, Phillpona, Wyss) 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 

Eplriey Simon (C, VS), rapporteur: Nous sommes donc au 
dernier round de 1a navette concemant les initiatives du do
maine energetique, tout particullerement a propos de 1a 
norme constitUtlonnel!e et de l'arr&te federal. Les deux diver
genc:es essentielles concement le taux de la taxe sur l'eners 
.gie et la duree de vafrdite de l'arrate. Nous avons, pour le sur
plus, aplani quelques autres petltes divergences. 
D'abord, concemant l'arrete A. a l'article 1a alinea 2 et a pro
pos de l'article 24octies alinea 6 de la constitution, nous 
avons mainteno 1a decislon que nous avions prise sur l'affec
tation du produit de la t$xe sur l'energie. Deux concepts s'af
frontalent Un premier concept consistait a dlre que le produit 
de la taxe sur l'energle doit itre affecte en faveur des assu
rances soclales obllgatoires prelev~ sur les salaires. Nous 
avions etendu 1a posslbllite d'affecter le produit de 1a taxe sur 
renergie egalement aux rentlers ou aux personnes sans re
venu, sous la forme d'une possibillte, d'une "Kann-Vor
schrift», qui seralt donnee au Conseil federal et au Parlement 
dans le cadre de la leglslatlon d'application. , 

· Nous avons malntenu, par 13 voix contre 7, la posslbillte 
d'etendre 1a repartition du prodult de la taxe sur renerg!e. 
Ensuite, concemant Je montant de la taxe sur l'energle, nous 
avons propose une taxe de 0,4 centime par kilowattheure 
afin d'aller en directlon du Conseil des Etats. Une forte mino
rite de la cornrnis$ion a propose 0,2 centlme. 
C'est finalement par 12 voix contre 10 que nous vous propo
sons le montant de 0,4 centirne le kilowattheure. 
Nous avons tenu egalement, apropos de l'article 1a allnea 2 
et de l'artlcle 24 alinea 5 des d!spositions transitoires, une 
nouvelle discussion. Et 1a aussi, nous avons essaye de trou
ver un chemin intermediaire entre la declsion du Conseil des 
Etats et la nötre. Finalement, nous proposons que la taxe sur 
l'energie, dans la disposition trensitoire, soit prelevee pen-
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dant une duree de douze ans, et qu'en revanche,Ja duree de Wir sagen ja sonst immer wieder, der Vollzug sei nicht gesi• 
validite de l'arr&te solt ßmltee a dlx-sept ans (douze ans plus chert. Hier schaffen wir selber eine Norm, bei der wir schon 
cinq ans), de maniere a ce que nous puissions avoir un travail Jetzt haargenau wissen, dass sie nicht vollziehbar sein wird. 
along terme qui pulsse ätre effectue en favet,1r des enetgies · Deshalb dürfen wir nicht der Mehrheit zustimmen. Wir dürfen 
non reno~lables. dem Volk nicht etwas vorgaukeln. 
Voile. l'essentiel des dispositions que nous vous proposons Der Ständerat hat die Sache ja schon ganz am Anfang abge-
d'accepter. II s'agira pour Ja Conference de concillation d'eli• klärt und Ist zum Schi~ gekommen - Herr Plattner wOrde 
miner les demieres dlvergences et. d'ellmlner 1es doufes sur das sicher bestätigen -, dass eine solche Lösung nicht gang
la duree de validlte de rarr~ fel:leral en question. • bar ist Im dritten Durchgang hat er die Sache nicht einmal 

stnlhm Rudolf {S, BE), Berichterstatter: Ich kann den Aussa
gen des Kommissionssprechers welscher Zunge nur wenige 

. Punkte beifügen. Die Mehrheit möchte Jetzt mit Ihren Anträ• 
gen auf der ganzen Linie elnmltten und auf den Ständerat zu
gehen. Die Anträge der Mehrheit lauten jetzt auf eine Abga-

. behöhe von 0,4 Rappen pro Kilowattsturlde bei der Förder• 
abgabe; das wOrde Erträgen von· aoo Millionen Franken pro 
Jahr entsprechen. Sie. möchte eine Laufzeit von 12 plus 
8 Jahren, d. h. 12 Jahre Laufzeit mit einer Verlängerungs
möglichkeit mit· allgemelnverblndlichem Bundesbeschluss 
um 8 Jahre auf total 20 Jahre. 
Ich möchte Sie bitten, dem Ständerat vor der Einigungskon
ferenz, .die heute mlttag so oder so stattfinden wird, .auf 0,4 
Rappen entgegenzukommen. Sie wissen .es: Der Stänc;ierat 

. hat mit sehr knapper Mehrheit an 0,2 Rappen festgehalten, 
• und wir werden uns heute mlttag sicher finden müssen. 

Jeti möchte später noch einen Vorbehalt anbringen: N~ un
serer Auffassung hat sich In der Fahne zu Artikel 16 des För. 
derabgabebeschlusses von g•m auf heute. ein Fehler ein~ 
geschßchen. Ich möchte dann bei Artikel 16 dazu noch etwas 
sa~~ . 

· In den Kommissionsberatungen wurde nochmals die Wich
tigkeit dieser Vorlage im Zusammenhang mit dem Elektrizi
tätsmarktgesetz betont, das in der UREK-NR zur Beratung 
ansteht Wir gl&1.1ben, qass die Strommarktöffnung sehr gra
vierende Auswirkungen haben wird - nicht nur negative -, 
aber es wird auch Verlierer geben: In der Westschweiz, im 
Berggebiet, bei den erneuerbaren Energien. Wir sehen jetzt 
die starken Auswirkun~ zum Beispiel in Osterreich und 
Deutschland. Die Kommissionsmehrheit ist der Meinung, 
dass diese Förderabgabe in Verbindung mit der Strommarkt
libei'allslerung · zu sehen ist. Sie ist der Meinung, dass es 
keine blosse Strommarktliberalisierung ohne Verbindung zu 

· dieser Abgabe gaben kann. Wenigstens sollen die Geschä
digten - das sind vor allem die Wasserkraftenergie und die 
erneuerbaren Energien - aus dleser Abgabe entschädigt 
werden.können. 
In diesem Sinne .bitte ich Sie, auf der ganzen Linie den Anträ
gen det Mehrheit zuzustimmen. 

Stucky Georg (R, ZG): Ich kann es relativ kurz machen.' Ich 
könnte einfach auf des Amtliche Bulletin verweisen; dort ist 
naimzulesen, was ich vor einerWoche an dieser Stelle ge-

. sagt habe. ' 
Die Fassung der Mehrheit sieht eine Verteilung der Gelder 
aus der Energieabgabe an die Nichterwerbstätigen vor. Wir 
haben vom Bundesamt für Sozialversicherung gehört, dass 

. eine solche Verteilung nicht mögllch.lst, nicht einmal an die 
Rentner, weil nicht bekannt Ist, ob ein Rentner· noch ein 
Nebenerwerbseinkommen hat oder nichl Völlig unmöglich 
Ist eine Rückerstattung -:- bei 0,4 Rappen pro Kilowattstunde 
geht es um etwa 40 Franken, bei 0,6 Rappen um etwa 
60 Franken pro Person -an Nichterwerbstätige, d. h. an Ehe-' 
gatten, an Studenten, an Arbeitslose usw., die alle nlchter
werbstätig' sind. Sie Ist praktisch ausgeschlossen, weil diese 
nicht erfasst werden. 
Die Mehrheit fordert das, aber sie zeigt nicht auf, auf wel
chem Weg die Rückerstattung ertQlgen soll. Sie beruft sich 
einfach darauf, man SOiie einen 'l(erfassungsartlkel machen 
und dann bei. der Gesetzgebung sch&1.1en, wie man das Pro
blem löst. Das halte ich nun nicht für ehrlich. Als Gesetzgeber 
bzw. als Verfassungsgeber sind wir aufgerufen zu wissen, 
wie wir einen Artikel umsetzen müssen, wenn wir Ihn in die 
Verfassung schreiben. Alles andere entsprlqht einer Fa.ta 
Morgana. · ' 
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mehr durch eine Abstimmung festgehalten, sondern hat von 
vornherein gesagt, das sei nicht machbar, man trete gar nicht 
darauf ein und stimme nicht einmal ab. 
Ich bitte Sie Im Namen der Minderheit, dem Ständerat zu fol• 
gen und die Lösung der Mehrheit, die eine Scheinlösung Ist, 
nicht weiterzuverfolgen. 

Rechstelner Rudolf {S, BS): Es ist schon betrüblich, dass 
der $tänderat hier so dogmatisch darauf besteht, dass man 
die gesamte ROckerstattung nur Ober Lohnnebenkosten ab
wickeln soD, D81$ . Ist. deshalb dogmatisch, weil ich nicht 
glaube, dass eine solche Lösung in einer Volksabstimmung 
Ober die Run.den kommt. Man kann nicht das ganze Volk mit 

. einer Abgabe belasten und nur _einem Teil des Volkes eine. 
Rückerstattung gewähren, · indem man z. B . . die ganze 
Gruppe der Rentnerinnen und Rentner einfach nicht berück
sichtigt Auch die FamiUen mit Kindern sind natOrlich beim 
Energieverbrauch stärker belastet als Personen ohne Kin.der. 
Es braucht•hier - das zeigen alle Internationalen Erfahrun
gen - Lösungen, die prinzipiell verteilungsneutral sind •. 
Nun sind wir Ja auch damit einverstanden, dass der grOsste 
Tell dieser Abgabeerlräge\der Senkung von Lohnneben~o
sten dienen soll. Das dürfte ein Volumen von etwa 80 Prozent 
sein. Die Entlastung entspricht dann auch der Mehrbelastung · 
der meisten Leute. Sie können bei der Senkung ihrer Lohn-
1'.labenkosten sagen, für sie sei es vertellungsneutral. 
Aber eine flexible Masse von etwa 20 Prozent des Abgabe
ertrages muss für Nichterwerbstitige zur Verfügung stehen, 
damit wir mit gutem Gewissen sagen können: Aufgrund der 
Lösung, die wir hier anstreben, wird niemandem Geld weg- · 
genommen, sondern die Erhöhung der Energiepreise ist ver
tell'ungsneutral. 
Hier steUt sich für mich schon die Frage, ob der Ständerat mit 
dieser Lösung bewusst einen Sabotageakt Im Hinblick auf die 
Abstimmung plant, Indem man jetzt einen Gegenvorschlag 
lanciert, derdann garantiert scheltemsoll. In diesem Sinne Ist 
natarlich diese Formulierung auch sehr ausschlaggebend Im 
Hinblick auf die Frage, ob dle·1nitiative zurückgezogen werden 
kann oder nicht. Ich denke, wenn· man hier keinen Kompro
miss findet, wird diese Initiative nicht zurückgezogen. 
Noch zur Frage von Herrn Stucky: Herr Stucky, Sie behaup
ten Ja stets, dass diese Lösung administrativ nicht tauglich 
sei. Ich verweise aber auf den Bericht der Eidgenössischen 
Flnanzverwaltung vom 12. August 1999: Merr Stucky, der 
Vorschlag, der im Gesetz formuliert ist, ist analog zum Vor
schlag der f"manzverwaltimg auf .Seite 10 in diesem Bericht 
abgefasst. Es .gibt Lösungen, wie ·man hier korrekt. legiferie
ren kann. Wir werden die Einzelheiten aber nicht auf Verfas
sungsebene im Detail festlegen • 
Tatsache Ist, dass man Lösungen finden kann, wenn man 
Lösungen finden will! Nur ist es natürlich unbestritten, dass 
eine Minderheit in diesem Rat noch nicht begriffen hat, dass 
wir Im Energiesektor Oberhaupt ein Problem haben. 
Vielleicht haben Sie Obers Wochenende nach dem Aufwa
chen In der Zeitung Ober den Atomunfall In Japan gelesen. 
Japan Ist~ wie Russland auch so ein «Entwicklungsland», in 
dem die Atomreaktoren mehr schlecht als recht funktionie
ren. Die Japaner sind ja bekanntlich stets sehr rückständig, 
deshalb kann so ein Unfall bei uns gar nie passieren. Auch 
da, meine ich, wäre es Zeit, dass man vielleicht ein bisschen 
darüber nachdenkt. 
Ich empfehle Ihnen, an der Lösung der Mehrheit festzuhal
ten. Ich bin Immer noch hoffnungsvoll, dass wir mit dem Stän
derat in der. Einigungskonferenz eine Lösung finden, die die 
nötigen Fl.exlbilitäten schafft, . so dass wir bei der Volksab
stimmung nicht schon von der Formulierung her auflaufen. 
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Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit . 
Für den Antrag der Minderheit 

98 Stimmen 
62Stimmen 

B. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für einen 
Solarrappen (Solar~lnltlatlve)» 
B. Arrite federal concernant l'lnltlatlve populalre «pour 
l'lntroductlon d'un centlme solalre. (Initiative solalre)» 

Art 1aAbs.2 
Antrag der Kommission 
Art. 24 Abs. 1 
Mehrheit 
.•.• 0,4 Rappen pro KIiowattstunde. 
Minderheit 
(Brunner Toni, Baumann Alexander, Eberhard, Ehrler, Fi
scher-Häggllngen, Fischer-Seengen, Hegetschweiler, Hooh
reutene~ Stucky, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates (= 0,2 Rappen) 

Art. 24 Abs. 4 . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 24 Abs. 5 
Mehrfleit 
••.• endet 12Jahre .... um höchstens BJahre .... 
Minderfleit , 
(Stucky, Baumann Alexander, Brunner Toni, Fischer-Hägg
lingen, Fischer-Seengen, Hegetschweiler, Philipona, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 24 Abs. 6 
Mehrheit 
.... 600 MHlionen Franken •••. 
Minderfleit 
(Brunner Tonl, Baumann Alexander, Eberhard, Ehrler, Fi· 
scher-Hägglingen, Fischer-Seengen, Hegetschweller, Hooh
reutene½ Stucky, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates (= 300 Millio
nen) 

Art 1aal .. 2 . 
Proposition de Ja commission 
Art.24al. 1 
Majorite . 
.... 0,4 centime par kilowattheure. 
Minorlte 
(Brunner Toni, Baumann • Alexander, Eberhard, Ehrler, Fi
scher-Häggfmgen, Flscher-Seengen, Hegetschweller, HQCl'I• 
reutener, Stucky, Wyss) 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats (= 0,2 centime) 

Art.24al.4 
Adherer a 1a decislon du Conseil des Etats 

Art.24al.5 
Maiorite 
•••• llmilee a. 12 ans .... retatdee de a ans •.•• 
Minorlte 
(Stucky, Baumann Alexander, Brunner Toni, F"ischer-Hägg
lingen, Fischer-Seengen, Hegetschweiler, Philipona, Wyss) 
Adherer ä 1a decision du Conseil des Etats 

Art. 24al. 6 
Majorite 
.... 600 millions de francs .•.. 
Mlnorfte 
(Brunner Toni, Baumann Alexander, Eberhard, Ehrler, Fi
scher-Hägglingen, Fischer-Seengen, Hegetschweiler, Hoch
reutene½ Stucky, Wyss) 
Adherer ä la decisipn du Conseil des Etats (= 300 millions) 

Brunner Toni (V, SG): Im Namen der Minderheit beantrage 
ich Ihnen, 0,2 Rappen zu beschliessen. Sie räumen damit 
nicht nur eine der letzten Differenzen zum Ständerat aus. Sie 
beenden damit vorläufig auch die Diskussion rund um die 
Höhe des Abgabesatzes. Damit würden Sie zumindest in die
sem Punkt die Einigungskonferenz vor einer allenfalls folgen
schweren Entscheidung bewahren. 
Aber ich gebe mich, das muss Ich ehrlich :zugeben, keinen 
'Illusionen hin und zweifle nicht darari, dass unser Rat auch 
hier eine Differenz schaffen wird und dass der endgültige Ab
gabesatz in der Einigungskonferenz festgelegt werden muss. 
Daher bin Ich eigentlich froh, dass es das Instrument der E(.. 
nigungskonferenz überhaupt gibt, sonst könnten wir dieses 
Pingpongspiel - man kann es auch Trauerspiel nennen -
noch monatelang fortsetzen und kämen zu keinem Ende. 
Beide Räte beharren seit Anbeginn dieser Debatte auf ihrem 
ursprünglichen Abgabesatz, wobei unser Rat dQCtl langsam 

. In vernünftigere Dimensionen einzuschwenken scheint 
.Weil es bereits die dritte Runde ist,. gehe Ich an dieser Stelle 
nicht mehr materiell darauf ein, warum wir 0,2 Rappen pro KI
iowattstunde fordern. Die Argumente sind Ihnen hinlänglicp 
bekannt.' Ich möchte Ihnen einfach eines mitgeben: Sie wer• 
den schon wissen, was zu tun ist 

Semadltlll Silva (S, GR): Vor einer Woche habe Ich nQCtl ge
hofft; dass uns der Ständerat einen kleinen Schritt entgegen
kommen könnte. Der Nationalrat befürwortet seit zwei Jah
ren klar eine ausreichende Abgabe auf den nichterneuerba
ren, umweltbelastenden Energieträgern Kohle, Öl, Gas und 
Uran - und dies in verschiedenen.Formen, mit komfortablen 
Mehrheiten und guten Gründen. Mit dem letzten Entscheid 
des Ständerates ist nun diese Hoffnung verflogen. 
Heute ist unsererseits Kompromissbereitschaft gefragt, denn 
die ElnfOhrung einer Energieabgabe ist zur Erreichung unse
rer verfassungsmässig verankerten Ziele In der EnergiepoH
tlk von zenn!er Bedeutung. Deren Scheitern würde nicht nur 
einen Rückschlag in ökologischer Hinsicht bedeuten, deren · 
Scheitern stellt uns angesichts der anstehenden Strommarkt
liberalisierung vor grosse Schwierigkeiten. Viele Rednerin- · 
nen und Redner haben es schon mehrmals gesagt Mit der 
Strommarktliberalisierung werden die Strompreise auf 4 oder 
5 Rappen pro KIiowattstunde-sinken. So kommt unsere wich
tigste erneuerbare Energie, die einheimische Wasserkraft, 
unter Druck. · 
Wir stellen schon heute fest, dass zum Beispiel die Investitio
nen fQr die Modernisierung der Wasserkraftwerke zurückge
hen. In den letzten Jahren haben sie sich mehr als halbiert, 
von an Millionen auf 336 Millionen Franken. Dieses kleine 
Beispiel zeigt, dass die Öffnung des Strommarktes mit ein
schneidenden Folgen verbunden Ist, insbesondere fQr die 
Berggebiete. Leider wird dieser· Zusammenhang von den 
Gegnerinnen und Gegnern einer Abgabe nicht genügend .be
rücksichtigt. Dabei wollen wir dQCtl alle, dass die Wasserkraft 
auch in Zukunft das Rückgrat der schweizerischen Energie
versorgung bleibt, wie es Bundesrat Leuenberger einmal for-
muliert hat . 
Wenn wir das alle wollen, mllssen wir die Rahmenbedingun
gen ~ntsprechend setzen: Der Förderabgabebeschluss mit 
einer. ausreichenden Energieabgabe Ist die wirksamste 
Massnahme Im Interesse der Wasserkraft. Ich erinnere Sie 
daran, dass die Wettbewerbsfähigkeit unserer einheimischen 
Energie dadurch gestArkt wird und dass die Sanierung und 
der Unterhalt von Wasserkraftwerken sowie die Massnah
men zur Umsetzung der Gewässerschutzvorschriften ermög
licht Werden. 
Auch für die nlchtamortislerbaren Investitionen ist eine kon
sensfähige Darlehenslösung gefunden worden. Der Förder
abgabebeschluss mit einer ausreichenden Energieabgabe 
ist im Zusammenhang mit.der Öffnung des Strommarktes die 
beste und unabdingbare Lösung. O~ne.wlrksame Leitplan
ken wird nämlich das Elektrizitätsmark:tgese1Z auf grosse Op
position stossen, und das Referendum droht Eine zu nled• 
rige Abgabe wird zudem der .Solar-Initiative neuen Auftrieb 
geben. Die Solar-Initiative ist populär, wie .das breitabge
stützte lnitiativkomitee zeigt, dem auch Industrielle, Gewer-
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bevertreter und Tourismusvertreter angehören. Dass die So
larenergie populär Ist, zeigt auch das grosse Interesse an 
den vielen Solarstrombörsen im Land. . 
Wir.möchten keinen Scherbenhaufen beim Gegenvorschlag 

· und sind darum bereit, die von der Kommissionsmehrheit for
mulierten Anträge zu unterstützen. 
Im Namen der SP-Fraktion beantrage ich Ihnen - gerade im 
Hinblick auf die Einigungskonferenz -, für eine Abgabe von 
0,4 Rappen pro Kilowattstunde zu stimmen. 

Speck Christian r,,J, AG): Die Allianz der neuen Subventions
empfänger hat im Verlauf der Debatte In bezug auf die HOhe 
der neuen Energiesteuern bemerkenswerte Wandlungen 
vollzogen. ZU Beginn argumentierten sie noch. mit der von 
uns aus gesehen immer umstrittenen Lenkungswirkung, 
heute haben sie dies offenbar weitgehend vergessen. Im 
Hintergrund akzeptieren sie nun eir:ie annähernd halbierte 

, dies unter dem Motto: Rette, was zu retten ist! Im 
auf die Einigungskonferenz sind sie dann wahr• 

schelnlich auch mit 0,3 Rappen pro Kilowattstunde zufrieden; 
0,3 Rappen bedeuten immerhin noch eine halbe Mlßiarde 
Franken neue Steuern pro Jahr. Sie denken dabei wohl, 
wenn die Abgabe einmal beschlossen und der Wandel· voll
zogen sei, werde eine Ertiöhung leichter durchzusetzen sein. 
Dazu kommt, dass sie mit der Solar-lniti~ ein Doppelspiel 
spielen werden. Ich entnehme einer Stellungnahme meiner 
Vorrednerin, Frau Semadeni, aus dem letzten Pressedienst 
der SP, die SP unterstlltze nach wie vor die Solar-Initiative. 
Falls das Parlament die Energieabgabe so weit verwässere, 
dass an ihrer Wirksamkeit gezweifelt werden müsse, werde 
sich die SP in der Volksabstimmung für die Solar-Initiative 
stark machen. Sie sehen also, dass die SP weit davon ent
fernt Ist, aufgrund dieses Gegenvorschlags nicht mehr für die· 
Solar-Initiative einzutreten. 
Die Fraktion der SVP hat sich immer gegen jegliche neuen 
Steuern Im Energiebereich ausgesprochen. Wir sind der Mei- · 
nung; dass sowohl die Initiative wie die Gegenvorschläge ab-

.. gelehnt werden müssen. Ober die zu Recht durch Kommissi
onssprecher Strahm und Frau Semadeni aufgeworfene Pro
blematik der künftigen möglichen NAI .werden wir uns im Zu
sammenhang mit dem Elektrizitätsmarkt unterhalten, 
müssen. Es .Ist für uns auch klar, dass wir dieses Problem an
getien müssen, aber es Ist ebenso ldar, dass die Gegenvor
schläge zur Solar-Initiative und zur Energie-Umwelt-Initiative 
keine annehmbaren Möglichkeiten darstellen. · 
Ich bltle Sie, in der heutigen. «Eventualabstimmung» dem 
Ständerat zu fOlgen. Wir werden in der Schlussabstimmung 

. die Initiativen und die Gegenvorschläge ablehnen. 

Baumberger Peter (C, ZH): Sie entnehmen der Fahne, dass 
die CVP-Fraktionsmitglieder teils für 0,2 Rappen, teils für 0,4 
Rappen pro Kilowattstunde eintritt Sie wissen, dass Ich sel
ber immer für 0,2 Rappen eingetreten bin. Dies einerseits Im 
Lichte der von unserem Rat bisher gewünschten und be
schlossenen langen Fristen füi' diese AbgaQ8 und anderer
seits auch, weil es mir entscheidend scheint, dass wir keine 
blassen Streusubventionen einführen und - mit anderen 
Worten - Input-orientiert denken und uns lediglich fragen, wo 
überall wir noch Mittel holen können; entscheidend Ist. dass 
w:ir output-orientiert denken und uns fragen, wo wir tatsäch· 
lieh zwecke im übergeordneten öffentlichen Interesse haben, 
für weiche es sich lohnt und für welche es auch vom Ziel her . 
effizient Ist, solche Anschubinveatitionen dank Energieabga
ben einzusetzen. 
Sie wissen es: Die CVP orientiert sich relativ stark an den Al
penkantonen, und sie Ist bereit, nach Lösungen zu suchen. 
Sie wird sich auch in der Einigungskonferenz für l.Osungen 
einsetzen. 
Es Zeichnet sich die Tendenz zu 0,3 Rappen pro Kilowatt
stunde ab. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, 
dass wir rund 450 .MUlionen Franken pro Jahr aus dieser 
Energieabgabe zur Verfügung hätten. Davon wäre rund ein 
Viertel für Solarenergie, für erneuerbare Energien vorgese
hen. Das wäre eine erhebliche Steigerung gegenüber der 
heutigen Situation. Wir könn~n all jene echten technologl-
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sehen Möglichkeiten fördern., welche förc;ferungswürdig sind. 
Wlt hätten sodann ausserdem rund einen Viertel für die ratio
nelle Energienutzung. Das ist wohl das zentrale Anliegen 
überhaupt, wobei wir aber gerade hier darauf achten müs• 
sen, dass wir nicht blosse Mltnahmeeffekte subventionieren; 
Es bliebe dann - das Ist für die CVP besonders wichtig -
auch ein Viertel Im Hinbrick auf die Wasserkraft; die Beträge 
sind immer grobe Annahmen. Ich erinnere daran: Die Darle
henslösung für; die nichtamortisierbaren Investitionen, wel
cher unsere Kommission einstimmig zum Durchbruch verhol
fen hat, ist auch denjenigen gegenDber gerecht, die lire 
Hausaufgaben bereits gemacht haben. 
An der vorletzten Sitzung der UREK haben wir uns gefragt. 
ob wir eine neue Verfassungsgrundlage bräuchten, wenn wir 
die NAI-Regelurig Ins Elektrizitätsmarktgesetz verschieben. ' 
Da wäre es vielleicht doch zweckmässig, das hier Im Rah
.man der vorliegenden Gesetzgebung zu erledigen. Letztlich 
hätten wir auch noch Geldmittel, welche unmittelbar die wei
tere Wirtschaft interessieren, nämlich Beiträge für etwas, dl;IS 
wir Im Rahmen des Förderabgabebeschlusses eingeführt ha
ben. Es geht um Beiträge, Mittel, die wir für die COz-Vermln
derung zur Verfügung stellen können, und zwar auch im Aus
land im Rahmen der sogenannten «clean development me
chanisms» wie z. B. «Joint Implementation». Das sind Uber
legungen, für die auch die Wirtschaft ein gewisses Ver
ständnis haben dürfte. 
'Ich werde für 0,~ Rappen stimmen. Aber insgesamt zeichnet 
sich doct\ eine Regelung mit 0,3 Rappen ab, allerdings bei 
terminlich tiefen Fristen. In diesem Sinne Ist es richtig, wenn 
jetzt jeder noch. einmal so stlmJTit, wie er das für optimal hält 
Aber wir müssen die Bereitschaft zeigen, uns irgendwo zu 
finden, damit wir keinen Scherbenhaufen hinterlassen, Dass 
wir dann die Volksinitiativen zur Ablehnung empfehlen, so
fern sie nicht zurückgezogen werden, versteht sich von 
selbst 

Kuhg Katrin (G, AG): Die grü~e Fraktion bedauert diese Ent
wicklung · hin zu einer immer kleiner werdenden Förderab
gabe. Sie schliesst sich aber -- ohne Begeisterurigl -den 0,4 
Rappen an. Damit ist die absolute Schmerzgrenze erreicht. 
Wir stimmen für 0,4 Rappen; wir denken aber bereits an die 
Solar-Initiative, die ihren Verwendungszweck deutlicher 
macht und auf weniger Investitionen beschränkt, nämlich auf 
Energieeffizienz ui::id Förderung der Solarenergie. Mit diesen 
0,4 Rappen - oder sogar den befürchteten 0,3 Rappen - För
derabgabe sollten viel zu viele Verwendungszv.recke abge
deckt. werden. 
Wir stimmen für 0,4 Rappen, aber wir denken an die 'Solar
lnitiativel 

Dreher Michael (F, ZH): zunächst einmal an die Adresse der 
FDP-Fraktion: Wenn man eine Steuerstopp-Initiative lanciert, 
gibt ·es nichts anderes, als zu jeder neuen Abgabe nein zu sa
gen, absolut nein, und sonst nichts. Das einmal «pro.memo
ria» vorweg; ich unterstelle aber nicht, dass Sie ja sagen wol-
len. • 
Da handelt man Kompromisse aus, Im Wissen darum, dass 
die Sozialisten sich nieht daran halten werden. Wozu also· 
das Ganze? Sagen wir nein! Zu meinen «Kunden» in der A
nanzkommission gehört seit zwei Legislaturen das Bundes
amt für Energie; deshalb schaue ich auch ein wenig, was wir 
für die «Energie-Esoterik• ausgeben. Dafür haben wir in den 
letzten acht Jahren rund eine Milliarde Franken aufgewendet. 
Der Anteil an der Energieversorgung Insgesamt Ist ungefähr 
1 Prozent. Ich bitte, hier denn doch daran z1.1 denken, was wir 
mit solchen Beträgen lin Sinne haben, was für «Projekte• wir 
damit unterstützen, die alle vom Markt gar nicht nachgefragt 
werden. Wenn der Markt etwas will, finanziert er es auch sel
ber. BIii Gates hatte nie Bundessubventionen nötig. 

Strahm Rudolf (S, BE), Berichterstatter: Ich bltle Sie jetzt, 
der Mehrheit zu folgen und dem Ständerat entgegenzukom
men. Ich möchte daran erinnern, dass wir, der Nationalrat, 
dem Ständerat In mehreren Schritten nähergekommen 
sir:id. , 
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1. Im Jahre 1997 hat dieser Rat Im Energiegesetz eine Ener
gieabgabe von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde beschlossen; 
der Ständttrat hat das dann aus dem Gesetz «hinausge
kippt». 
2. Im Jahre 1998 haben wir mit gleichen Mehrheiten den 
Energieabgabebeschluss beschlossen; der Ständerat ist 
darauf nicht eingetreten, sondem hat dann das Konzept der 
Verfassungs-Übergangsnorm plus Förderabgabebeschluss 
geschaffen, welches automatisch eine obligatorische Volk$• 
abstimmung erfordert. Wir sind auf dieses Konzept eingetre-
ten. ·· 
3. Wir sind jetzt beim «Einmitten» der Höhe des Abgabesat
zes. Der Nationalrat hat insg~ viermal eine Abgabe von 
0,6 Rappen pro Kllo~nde beschlossen, der Ständerat 
0,2 Rappen. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden. wir.müssen 
uns «einmitten». 
Herr Baumberger sagt selbst- ich glaube, es ist nicht nur ein 
Orakel, sondem wahrscheinlich die Skizze des Kompromis
ses-. es wQrden am Schluss 0,3 Rappen pro Kilowattstunde 
herausschauen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte der Rat 
jetzt der Mehrheit folgen, nämlich dem Satz von 0,4 Rappen 
pro Kilowattstunde. Der Ständerat hat mit knapper Mehrheit 
einen Satz von 0,2 Rappen beschlossen, und dies wird beim 
«Einmitten» der Ausgangspunkt sein. 
Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Herr Baumberger hat 
jetzt Interessanterweise - das kommterst jetzt am Schluss, 
auf der Zielgeraden""' auf das Elektrizitätsmarktgesetz {EMG) 
verwiesen .und darauf, dass auch da eine Art Abgabe oder 
DurchleltungsgebOhr nötig sein wird. Wir können jetzt die 
vorliegenden Abgaben schqn «abservieren», aber diese Ent
schädigung, diese Abgabe wird dann trotzdem kommen. Hier 
ist sie immerhin In einem Bundesbeschluss klar festgelegt. 
wogegen die ursprOngliche Absicht der Elektrizitätswirt
schaft, nämlich eine selbsterhobene Durchleitungsgeb0hr, 
unter keiner Kontrolle steht Dann wird es möglicherweise 
nicht um 0,3 oder 0,X Rappen, sondem sogar um viel höhere 
Beträge gehen. 
Deswegen bitte ich Sie, auch mit Bl"ICk auf die Strommarktöff
nung, dieses Abgabesystem einzuführen. Wir werden· ganz 
sicher eine Koppelung zwischen. EMG und FOrderabgabebe
schluss anstreben. Es wäre wirklich auch verfahrensOkono
misc:h schade, wenn wir so lange eine Abgabe diskutierten, 
sie nicht zum Ziel fOhrten,· aber dann bei der Strommarktöff
nung doch realisieren mOssten. 
Ich bitte Sie, auf der ganzen Linie der Mehrheit zu folgen. 

Eplney Simon {C, VS), rapporteur: Au nom de la majorite de 
la commisslon, je vous lnvite a soutenlr notre proposition de 
0,4 centime par kilowattheure. C'ttst un pas en direction du 
Conseil des Etats que nous avons voulu indiquer par ce taux. 
Nous ouvrons la porte a un compromis, p1,1isque la Confe
rence de conciliation est inevitable. Je pense que, comme l'a 
dit M. Baumberger, nous devrions pouvoir trouver, ä 0,3 cen
time par kllowattheure, unJ solution qui soit acceptable pour 
tout le monde. Nous pourrons d'ailleurs tester le ConseU des 
Etats pour savoir si, en reallte, il n'est pas tout simplement al
lergique a la perception tl'une taxe sur l'energie. Dans ce 
cas-la, il aurait mieux fallu le dire d'entree de cause, ya nous 
aurait evite toute une prOC4klure fastidieuse pour essayer de 
trouver un compromis au niveau du taux de la taxe sur l'ener
gie. 

Leuenberger Moritz. Bundesrat Der Bundesrat ist tor 0,2 
oder 0,3 Rappen, das wissen Sie Ja schon. Er wird auch 'In 
der Einigungskonferenz tor 0,2 oder 0,3 Rappen sein, und 
vor allem wird er auch nach der Einigungskonferenz noch da
tor sein. Ich ersuche Sie, auf Jeden Fall eine Lösung zu fi.n
den, die eine Lösung bleibt un.d nicht dazu fOhrt, dass nach 

, der Einigungskonferenz eine Nullösung kommen wird. Dage-
gen würde sich auch der Bundesrat wehren, obwohl er selbst 
urspnlnglich gar keinen Gegenvorschlag gebracht hat 

Stucky Georg (R, ZG): Eigentlich diept die dritte Runde des 
DHferenzbereinigungsverfahrens. dazu, dass man Neben
punkte und Nebenkriegsschauplätze beseitigt, und nicht 
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dazu, dass man neue Lösungen ins Spiel bringt Genau das 
ist aber in der UREK geschehen: 
1. Statt dem Ständerat entgegenzukommen, der eine. Befri
stung bis 2010 und eine VerlängerungsmOglichkeit von 
5 Jahren vorsieht'- also ~mal 15 Jl\hre, .von Jetzt aus ge
rechnet-, hat man jetzt neu 12 Jahre plus 8 Jahre Verlänge
rung ins Spiel gebracht, womit man wieder bei den 20 Jah-. 
ren Ist, die Ihr Rat urspnlnglich vorgesehen hat Es ist aber 
einfach nicht logisch, eine Steuer auf eine so lange Zeit hin
aus vorzusehen, denn diese Abgabe ist eindeutig als Ober- . 
gangslösung geplant worden, bis Artikel 24octies der Verfas
sung in Kraft tritt Herr Plattner hat sie Im Ständerat ganz klar 
als solche Übergangslösung verkauft. Nun macht man unlo
gischerwelse eine langfristige Abgabe daraus; wir kennen 
das ja. 
2. Man ha, die Abgabe damit begründet, dass der Investiti
onszyklus eben 20 Jahre dauere. Ich muss Sie fragen: wel
cher lnvestit(onszyklus? Mit dieser Abgabe wird doch laufend 
in Wind- und Sonnenenergieanlagen und in weiss der Him
mel was alles Investiert. Es spieh doch gar keine Rolle: Das 
sind ja alles einmalige Beiträge - oder sollten es wenigstens 
sein -, die einmal und nicht wiederholt entrichtet werden. 
Oder stellt man sich vor, dass man innerhalb dieser 20 Jahre, 
wenn die Anlagen dann wahrscheinlich kümmerliche Resul
tate aufweisen, noch ein zweites Mal finanziert? Das ist doch 
nicht die Absicht der ganzen Sache! 
Ich bitte Sie deshalb schon Im Interesse einer Bereinigung 
der wenigen verbleibenden Differenzen, hier dem Ständerat 
zuzustimmen. 

-
Rechstelner Rudolf {S, BS): Ihnen ist Ja bekannt, dass die In
dustrie In gewissen Zyklen arbeitet, Herr Stucky. Wenn sie 
eine Produktion von Solarenergie, zum Beispiel von Sonnen
kollektoren, industriell aufziehen will, braucht sie kontinuierli
che Förderung und stabile Rahmenbeämgungen. In diesem 
Bereich haben wir ein· grosses Kostensenkungspotentlal. 
Was wir aber In den letzten 15 Jahren erlebt haben, ist eine 
Stop-and-go-Politik der Förderung, ~ie die Rahmenbedin
gungen fOr diese neuen Technologien in der Schweiz einfach 
miserabel gestaltet hat 
Es ist auch nicht wahr, dass man die Förderung automati
siert: Es ist so, dass der Bündesrat gemäss Arb'kel 24 Ab
satz 7 die Förderabgabe jederzeit aufheben oder senken 
kann. 
Solhe es zu einem Ölschock, einer völligen Preisverände
rung auf dem Energiemarkt kommen, so dass diese Mass
nahmen nicht mehr nötig sind, oder sollte es sich fOr die Was
serkraft ergeben, dass sich die Rahmenbedingungen wegen 
den Marktverhältnissen verbessern, dann kann der Bundes
rat selbständig handeln und diese Abgabe aufheben. F0r den 
Fall aber, dass .dies nicht gelingt, sollten wir die Möglichkeit 
schaffen und eine Frist festlegen, die den industriellen Zyklen 
entspricht, damit diese Förderleistung erbracht werden kann. 
Im 0brigen hat sich der Nationalrat auch vom Konzept her. 
dem Ständerat angenähert, indem er auf zwölf Jahre gegan
gen ist; vorher war er bei zwanzig Jahren. Der Ständerat 
wollte zehn plus fOnf Jahre. Mit zwölf plus acht Jahren ist die 
Saat fQr einen Kompromiss auch hier gelegt worden. 

Eplney Simon {C, VS), rapporteur: Le depliant etant lncom
plet au nlveau de la duree et du llen entre la norme constitu
tionn""le et l'anfile sur la taxe d'encouragement en mattere 
energ'1ique {ATE), II convient de preciser la proc:edure. 
Le Consell national avalt vote une duree de validlte de 
20 ans. Le Conseil des Etats a vote une duree de valldite de 
10 ans pour 1a norme constitutionnelle, avec posslbilite de 
prolonger de 5 ans l'ATE, donc pour un total de 15 ans. La 
majorlte de la commission du Conseil national vous propose 
le compromis suivant la norme constitutionnelle devrait avoir 
une duree de valldite de 12 ans; avec possibillte pour le Par
lement de prolonger r A TE de 8 ans supplementaires pour 
permettre, si les fonds prevus a l'article 8 de l'ATE sont en
core disponibles, d'encourager davantage le recours aux 
energies renouvelables telles qu'elles figurent dans les dis
positions legales que nous avons votees. 
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C'est de nouveau un moyen tem'le avec le Conseil des Etats 
que je vous demande de voter,au nom de Ja majorlte de la 
commission, i§tant bien precise que ce sera la Conference de 
conciliation qui va en definitive vous proposer une solutlon de 
compromis. 

Art. 24 Abs. 1 -Art. 24 sl. 1 

Energieabgaben 

Minorlte 
(Brunner Toni, Baumann Alexander, Eberhard, Ehrler, FI· 
scher-Hägglingen, Flscher-seengen, Hegetschwailer, Hoch
reutener, Stucky, Wyss) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats (= 0,2 centime) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de 1a majoritiJ 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

100 Stimmen Arl 8 Abs. 4bls 
66 Stimmen Antrag der Kommission 

Art. 24A/]s. 4 -Art. 24 sl. 4 
Angenommen -Adopte 

ZUStimmung zum Beschluss des Ständerates 

Arl 8 al. 4bls 
Proposition de Ja commlss/on 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -AdoptiJ 
Art. 24 Abs. 5 -Art. 24 sl 5 

Abstimmung- Vpte 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

99 Stimmen Art 18 
64 Stimmen Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Art. 24 Abs. 6 -Alf. 24 sl. 6 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on 1a plJJP()Sition de 1a msjorit/J 

\ 

An die Einigungskonferenz -A 1a ConMrence de conci/iatlon 

99.401 
" 

Parlamentarische Initiative 
(UREK-SR) 
Pörderabgabebeschluss 
Initiative parlementalre 
(CEATE-CE) 
Arret6 sur une taxe 
d'encouragement 
en mattere 6nerg6tlque 

Festhalten 
Minderheit 
(Stucky, Baumann Alexander, Brunner Tonl, Flscher-Hägg
llngen, Ftscher-8eengen, Hegetschweiler, Phllipona, Wyss). 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Arl·18 
Proposltlon de 1a commlss/on 
Majorlt/J 
Maintenir 
Mlnorite 
~tucky, Baumann Alexander, Brunner Toni, Fischer-Hägg
lingen, Fischer-seengen, Hegetschweller, Philipona, Wyss) 
Adherer a 1a decision du Conseil, des Etats 

. . . 

Strahm Rudolf (S, BE), Berichterstatter: Für eine redaktio
nelle Bereinigung ist kein Antrag erforderlich. Bel Artikel.16 
des Förderabgabebeschlusses gibt es keine Differenz mehr, 
weil alle Entscheide in bezug aUf Höhe und Dauer mit dem 
Verfassungsartikel In del'Vorlage 97.Q28 gefällt worden sind. 
Hingegen hat sich bei Artikel 16 gestern nachmittag ein Fehler 
eingeschlichen. Da sollte nicht von 12, sondern von 20 Jahren 
die Rede sein. Es Ist etwas schnell gegangen; dJe Kommissi
onssitzung fand um 13 Uhr statt, und um 18 Uhr lag die Fahne Differenzen - Divergences 

S!eheSelte 1861 hfervor-Voirpage 1861 Ck:levant 
BeschJuss des Ständerates vom 30. septembei 1999 
Dkls!on du ConseD des E1ats du 30 septembre 1999 

, vor. In der Kommission hat keine Abstimmung stattgefunden, 
sondern es sollte eine redaktionelle Anpassµng in Analogie 
zu den anderen Entscheiden stattfinden. 
Es müsste «20 Jahre» helssen; aber ich wQrde vorschlagen, 
däss wir das in der Elnigu_ngskonferenz besprechen. Analog 

Bundesbeschluss über e.lne Energieabgabe zur Förde
rung des wirksamen Energieeinsatzes und der erneuer-
baren Energien · 
Arr6te tckleral concernant une taxe sur les energies 
non renouvelables destlnee a encourager une utlllsa
Uon ratlonnelle de l'energle et le recours aux energles 
renouvelables , 

Arl4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... 0,4 Rappen pro Kilowattstunde. 
Minderheit 
(Brunner Tonl, Baumann Alexander, Eberhard, Ehrler, Fi
scher-Hägglingen, Fischer-Seengen, flegetschweiler, Hoch
reutener, Stucky, Wyss) 
Zustimmung z\,ll"n Beschluss des Ständerates (= 0,2 Rappen) 

. Art.4 
Proposition de Ja commlssion . 
Majorite 
.... 0,4 centime par kiJowattheure'. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

zur Logik des Ständera-, der bei der Solar-Initiative, Arti
kel . 24 Absatz 5 der Obergangsbestimmungen, maximal 
15 Jahre - also 1 O Jahre Dauer plus 5 Jahre Verlängerung
beschlossen hat und im hier vorliegenden Artikel 16 auch 
«15 Jahre» schreibt, milsste es hier «20 Jahre» heissen, 
nämlich 12 plus 8 Jahre •. Das Ist aber die Meinung des Kom
missionssprechers •. Wir besprechen das noch in der Eini
. gungskon~. Das als Vo~halt. 

Präsidentin: Herr Bundesrat Leuenberger Ist anderer Mei
nung. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ja, Frau Präsidentin, Sie 
haben das meiner Mimik angesehen. Die damals beschlos
senen 5 Jahre Verlängerung sind nicht die 5 Jahre, die ur
sprünglich .als Verlängerung der Erhebung vorgesehen wur
den, sondern es ging um die 5 Jahre zur Verteilung der vor
her erhobenen Mittel. Sie müssen sich vorstellen, dass Sie 
äie Abgabe ja nachher Irgendwie noch weitergeben müssen, 
nachdem Sie diese vomer 12 Jahre lang eingefordert haben 
werden. Deswegen müsste es nicht 20 Jahre, sondern 
17 Jahre heissen, nämlich 12.Jahre plus 5 Jahre! Aber uns 
hier so wahnsinnig früh am Morgen in Rechenbeispielen zu 
versuchen, das Ist vielleicht eine Übertorderuog von Exeku-
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tive und Parlament zugleich; heute nachmittag in der Eini
gungskonfereni können wir uns dann rriit dem Rechenschie
ber wieder finden. 

An die Einigungskonferenz -A la Conference de conc;iliation 
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97.028 

Energie-Umwelt-Initiative. 
Solar-lnttiatlve 
Initiative energie et envlronnement. 
Initiative 80la1re 

Differenzen - Dlvergences 
Siehe Seite 865 hle!vor- Vo!r page 865 cklevant 
Bescllh.lss des Nationalrates vom 5. Oktober 1999 

· IMclslon du Conseß,national du 5 ootobre 1989 
"'1trag dl!r Einillunaskonfe~ vom 5. Oktober 1999, 
Propoilltlon de 1a Cönfärence de concillalion du 5 OCl0bre 1999 

.A. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für die 
· Belohnung des Energiesparens und gegen die Energie
verschwendung (Energle-llmwelt-lnltlaUve)» 
A. Arrete federal concernant l'lnltlaUve populalre 
«desUnee ä encourager les economles d'energle et ä 
frelner le gasplllage (Initiative energle et envlronne
ment)» 

Art 1a Abs. 2 Art 24octles Abs .. 6 Bst a 
Antrag der Elnig,mgskonferenz · 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art 1a aL 2 art 24octles al. 6 let. a 
Proposition de 1a Conterence de concillation 
Adherer a Ja declsion du Conseil des Etats 

Plattn• Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: wir.hatten im 
ganzen Paket der beiden Volksinitiativen und des Förderab
gabebeschlusses drei Differenzen. Bei zwei Differenzen hat 
sich die Einigungskonferenz der ständerätlichen Lösung an• 
geschlossen, bei einer hat sie einen Kompromiss zwischen 
den Lösungen des Ständerates urld des Nationalrates galun
den. 
Die erste •Differenz.betrifft die Energie-Umwelt-Initiative re
spektive unseren Gegf90vorschlag: Artikel 24octies Absatz 6 
Litera a. Die Frage war, ob PellllOrlen ohne Erwerbseinkom
men auch in den RQckverteilungsstrom der Lenkungsabgabe 

Amtliches Bulletln der BundesversammbJn 
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eingebunden werden sollen. Die Einigungskoh1erenz hat sich 
mit 17 zu 9 Stimmen der reinen Lösung des Ständerates an
geschlossen, wonach der Ertrag aus dieser Lenkungsab,
gabe ausschliesslich zur Senkung. der obligatorischen Lohn~ 
nebenkosten zu verwenden sei. 
Ich beantrage Ihnen, dem Antrag der Einigungskonferenz zu 
folgen. 

Angenommen -Adopte 

B. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für einen 
Solarrappen (SOlar~lnltiaUve)» 
B. Arite federal concernant l'lnltlative populalre.«pour 
l'lntroductlon d'un centlme solalre (Initiative solalre)» 

Art. 1aAbs.2 
Antrag der, Einigungskonferenz 
Art. 24 Abs. 1 
••.. 0,3 Rappen pro Kilowattstunde. 
Art. 24 Abs. 5 
Zustimmung zum Beschluss des S®,deratel3 
Art. 24 Abs, 6 
.... 450 MHlionen Franken .... 

Art.1aaL2 
Proposition de 1a Conffjrence de conciliation 
Art. 24 al. 1 _ , 
.... 0,3 centlme par kllpwattheure. 
Art.24al.5 
Adherer a Ja declslon du Conllefl des Etats 
Art.24al. 6 

..... 450 milllons de francs .... 

Plattner Glan-Reto (S, l;IS), Berichterstatter: Die zweite Dif• 
ferenz des Paketes betrifft den Gegenvorschlag zur Solar-In• 
itiatlve, die sogenannten . Übergangsbestimmungen, und 
zwar Artikel 24 Ab$atz 1. Es geht um die Ihnen allen be
kannte Streitfrage, wieviel Geld. für diese Förderabgabe zu 
erheben sei. Sie kennen die Geschichte, ich brauche nicht • 
mehr darauf einzugehen. Die Einigungskonferenz hat mit 15 
zu 11 Stimmen einen Kompromissvorschlag angenommen, 
der zwischen den beiden letzten Positionen der Räte liegt, 
nimlich 0,3 Rappen pro Kilowattstunde. Damit sind von den 
ursprüngliehen Fördermengen von rund 25 Milliarden Fran• 
ken, die der Nationalrat vorgesehen hatte - Förderhöhe mal 
Zeit-, nun noch 4,5 MHliarden Franken in zehn Jahren Clbrig. 
geblieben. Der Ständerat hatte Ja immer 3 Milliarden Franken 
irisgesamt beantragt. nämlich 0,2 Rappen pro Kilowattstunde 
während zehn Jahren. . 
Es Ist vemQnftig, dass ich in diesem 2usammenhang auch 
noch auf die letzte Differenz hinweise. Bei der Abgabedauer 
Ist die Einigungskonferenz wieder dem Stänclerat gefolgt und 
bei zehn Jahren geblieben; diese .sind allenfalls durch refe
rendumsfähigen Bundesbeschluss um fünf auf fünfzehn 
Jahre verlängerbar. . 
Ich emplehle Ihnen, der'n Antrag der Einigungskonferenz zu-
zustimmen. · 

Fmster Erika {A, SG): Sie haben es gehört: Die Einigungs
konferenz beantragt. eine zweckgebundene Förderabgabe 
von 0,3 Rappen pro KIiowattstunde. Es Ist davon auszuge
hen, dass verschiedene Mitglieder dieses Rates diesen Be
schluss nlc/'lt mittragen können. Um zu wissen, wie sich der 
Rat zu diesem Antrag stellt, möchte ich Sie bitten, Ober die
sen Antrag abzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Der Bundesrat hat ja ur• 
sprOngllch keinen Gegenvorschlag zur Solar-Initiative ge
macht Sie haben dann selbst ein Konzept entworfen. Der 
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Bundesrat hat sich diesem Konzept angeschlossen. Er hat 
immer eine Abgabe von 0,2 bis 0,3 Rappen pro Kilowatt
stunde vertreten. Nun hat sich die Einigungskonferenz auf 
0,3 Rappen geeinigt. Ich weiss, dass sich in diesem Rat eine 
grosse Mehrheit mit allerhöchstens 0,2 Rappen einverstan
den erklären könnte. 
Jetzt.ist aber der Moment gekommen, in dem ich Sie Im Na
men des Bundesrates ersuchen will, dem Kompromissan
trag der Einigungskonferenz zuzustimmen. Dies deswegen, 
weil es um den Umbau geht, der auch f0r eine spätere öko
logische Steuerreform notwendig ist, eine ökologische Steu
erreform, die der Bundesrat im Grundsatz beschlossen hat 
und die Jar einführen will. Diese Vorlage wird ohnehin um
stritten sein, ob es nun 0,2 oder 0,3 Rappen pro Kilowatt
stunde sind. Wenn. Sie den Kompromissantrag der Eini
gungskonferenz nicht annehmen, oder wenn die Vorlage In 
einer Volksabstimmung keine Gnade findet, wird das ein 
Rückschlag fOr die Bemühungen um eine ökologische Steu
erreform sein. 
Es ist lmmemin zu erwähnen, dass dieser Antrag im Gegen
satz zur Solar-Initiative der Stellung der Wasserkraft in die
sem Lande auch etwas bringt. Es wird hi81' einiges Geld fOr 
die Emeuerung und die Erhaltung der Wasserkraft zur Verfü
gung stehen, das heute nicht zur Verfügung steht und das 
selbst bei Annahme der Solar-Initiative nicht zur Verfügung 
stehen würde. Das betrifft auch die nichtamortisierbaren In
vestitionen und hat alles einen Zusammenhang mit der 
Strommarktliberalisierung. 
Würden Sie dem· Kompromissantrag nicht zustimmen, wor
den Sie bei der Strommarktliberalisierung in der pariamenta-: 
rischen Beratung in Schwierigkeiten kommen,· weil dann 
nämlich versucht würde, diese Anliegen dort unterzubringen. 
Das wäre aber sehr viel schwieriger, als diesen Beschluss 
hier so, wie er Ihnen von der Einigungskonferenz beantragt 
wird, zu erlassen. 
In diesem Sinne ersuche ich Sie im Namen des Bundesrates, 
dem Antrag der Einigungskonferenz zuzustimmen. 

Aq, 24 Abs. · 1 -Art .. 24 al. 1 

Abstimmung - Vota 

99.401 

Parlamentarische Initiative 
(UREK-SR) 
Förderabgabebeschluss 

. Initiative parlementaire 
(CEATE-CE) 
Arrite sur une taxe 
d'encouragement 
en mauere energetlque 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 868 hiervor- Volr page 868 okievant 
SeschlUS$ des Nallonalrates vom 5. Oklober 1999 
Dlk:lslon du ConseD national du 5 ootobre 1999 
Antrag der Snigungskonferenz vom 5. Oktober 1999 
?roposl1lon de 1a Conference de conclllatton du 5 octobre 1999 

Bundesbeschluss über eine Energieabgabe zur Förde
rung des wirksamen Energieeinsatzes und der emeuer
baren Energien 
Arrite Mderal concemant une taxe sur les energles 
non renouvelables de&tfnee a encourager une utlllsa
Uon ratlonnelle de l'energle et le recours aux energles . 
renouvelables 

Art.4 
Antrag der E",nigungskonferenz 
•••• 0,3 Rappen pro Kilowattstunde. 

Art.4 
Proposition de la Conference de conc,7/ation 
• ••• 0,3 centirne par kilowattheure. 

Art.16 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

F0r den Antrag der Einigungskonferenz 
Dagegen 

23 Stimmen Proposition de laConference-de conclliatlon 

Art. 24 Abs. 5, 6 -Art. 24 a.J. 5, 6 
Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

18 Stimmen Adherer ä 1a decislon du Conseil des Etats 

Platbler Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Ich verstehe die 
leichte Unruhe Im Plenum, aber wir sollten das Geschäft jetzt 
noch ganz zu Ende bringen. Ich weise den Präsidenten dar
auf hin, dass die Summe von 450 Millionen Franken in Arti
kel 24 Absatz 6 der Obergangsbest!mmungen, Ober die wir 
8Q!iJn abgestimmt haben, natürlich zum Antrag der Eini
gungskonferenz gehörl Das ist eine rechnerische Grösse, 
muss aber bedacht werden. 
Beim Fördenabgabebeschluss erübrigt sich eine Diskussion 
um Artikel 4, denn wir haben in der Verfassungsnorm 0,3 
Rappen pro Kßowattstunde beschlossen und müssen das 
hier nachtragen. Es bleibt noch die Differenz lri Artikel 16 des 
FAB zu beraten. Hier geht es um die Zeitdauer des FAB, 
nicht der Erhebung der Abgabe. Nachdem wir bezüglich der 
Abgabedauer zehn Jahren zugestimmt haben, ist es vemOnf
tig, den FAB noch während fünf Jahren nach Ablauf der Kom
petenz zur Erhebung weiterlaufen zu lassen. Die E'migungs
konferenz ist einstimmig, ohne Diskussion, dieser Logik ge
folgt. 
Wenn je ein referendumsfählger Bundesbeschluss gefasst 
und die Förderabgabe verlängert würde, müsste auch hier 
eine weitere Verlängerung beschlossen werden. 

Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat -Au ConssH ntitional 
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97.028 · · 

Energie-Umwelt-Initiative. 
Solar-Initiative 
Initiative energie et envlronne'11ent. 
Initiative solalre 

Differenzen - Dlvergences 
Siehe $eile 201 e illervpr - Volrr,age 2018 cl-devant 
~ der Einigungskonferenz vom 5. OklOber 1999 · 
Proposition de 1a Confdtence de conclllalion du 5 OCIObre 1999 
Belchluss des Slilnderates vom 6. Oktober 1999 
DEiolslon du Conseil des Etats du 6 ocl0bre 1999 

StUcky Georg (R, ZG): Ich halte es für richtig, dass wir über 
die Differenzen in allen drei Vorlagen abstimmen. Das setzt 
voraus. dass ein Antrag auf Ablehnung gestellt wird. Diesen 
Antrag stelle ich jetzt für die Differenzen in allen drei Vorla
gen, also für die beiden Differenzen im Gegenvorschlag zur 

Energie-Umwelt-Initiative und im Gegenvorachlag zur Solar
Initiative sowie für die Differenz im Bundesgesetz übet die 
Reduktion der C02-Emissionen. 

Strahm Rudolf (S, BE), Berichterstatter: Wir sind am Ziel an
gelangt, und die Einigung mit dem Ständerat ist möglich ge
worden. Wir haben uns auf der ganzen Linie getroffen und 
sind in den wichtigen Punkten Kompromisse eingegangen. 
Der Ständerat hat heute morgen dem Antrag der Einigungs
konferenz schon zugestimmt. Ich nenne.die drei verbleiben
den Punkte und mache dann noch eine Nachbemerkung zum 
F.örderabgabebeschluss: 
1. Zum Bundesbeschluss A:. Dieser Punkt betrifft. den Gegen- · 
vorschlag zur Energie-Umwelt-Initiative, Artikel 24octies Ab-

. satz 6 Litera a der Bundesverfassung, in dem es um die Art 
· der Rückeratattung der Erträge aus der Abgabe geht. . 
Ich beantrage Ihnen, der Einigungskonferenz, d. h. dem 
Ständerat zu folgen. Das wurde In der Einigungskonferenz 
mit 17 zu 9 Stimmen beschlossen. 
2. Zum Bundesbeschluss B: Di!:ISer Punkt betrifft den Gegen- · 
vorschlag zur Solar-Initiative. Dort' geht es in Artikel 24 Ab
satz 1 der Übergangsbestimmungen der Bu~esverfassung 
um· die Abgabenhöhe. Die Einigungskonferenz beantragt Ih
nen, einen Abgabesatz von 0,3 Rappen pro Kilowattstunde 
zu beschliessen. Der. Ständerat liatte bekanntlich 0,2 Rap
pen und der Nationalrat in seinem letzten Durchgang 0,4 
Rappen beschlossen. Die Einigungskonferenz beantragt Ih
nen mit 15' zu 11 Stimmen. 0,.3 Rappen pro Kilowattstunde. 
Dieser Einigungsantrag hat im Ständerat heute morgen mit 
23 zu 18 Stimmen die Hürde genommen, ist also akzeptiert 
worden. Ich beantrage Ihnen, diesem Beschluss zu folgen. 
3. Eine weitere Differenz betrifft den Bundesbeschluss B, den 
Gegenvotschlag zur Solar-Initiative: In Artikel 24 Absatz 5 
der Übergangsbestimmungen geht es um die Dauer der Er
hebung der Förderabgabe: Wir beantragen, dem Ständerat 
zu folgen, das heisst zehn Jahre Erhebungsdauer plus fünf 
Jahre Verlängerungsmöglichkeit mit einem referendums
pflichtigen Bundesbeschluss. Dieser Antrag ist in der Eini
gungskonferenz mit 1.5 zu 10 Stimmen durchgekommen und 
heute morgen Im Ständerat diskussionslos ohne Abstim
mung akzeptiert worden. 
Das sind die Punkte, wo eine Einigung erzleltwurde,.und ich · 
bitte Sie, in allen drei Punkten der Einigungskonferenz zu fol-
gen. . 
Eine letzte Bemerkung zuhanden des Protokolls: In Artikel 1 S 

· FAB erfolgt jetzt el11e automatische Anpassung an cjle Dauer, 
die von der Einigungskonferenz beantragt worden ist In Arti· 
kel 16 müssen 15 Jahre Dauer des FABfestgeschrieben wer- . 
den. Das ist eine automatische Folge der Beschlüsse der Ei· 
nlgungskonferenz. , 
Ich bitte Sie, in allen drei Punkten· der Einigungskonferenz zu 
folgen. Es wäre misslich und auch für das Elektrizitätsmarkt• 
gesetz, das wir In naher Zukunft beraten werden, schädlich 
und behindemd, wenn diese Kompromisse jetzt nicht unter 
Dach und Fach gebracht würden. Mit diesen Einigungsanträ
gen ist der Boden sicher auch für die Strommarktliberalisie
rung geebnet 

EP!ney Simon (C, VS), rapporteur: Le Cons'eil des Etats a ac
cepte ce matin les proposltions de la Conterence de concilla
tion. Nous vous invito~ des lors a adherer a ses decislons. 
Vous con,.tatez qua les trois divergences eint ete aplanies. 
D'abord, con.cemant l'affectation de la taxe sur l'energie, 
nous demandons de vous ralUer a la decision du Conseil des 
Etats, c'est-a-dire de renoncer a etendre le produit de Ja taxe 
eh faveur du prodult de l'assurance-maladle. 
Concemant le montant de la taxe, comme nous l'avions sup;
pose, un accord a etci trouvci a 0,3 centime par kilowattheure, 
par 23 voix contre 18 au Conseil deä Eta1!3. 
Concemant la duree de validite aussi blen de la nenne cons
titutionnelle que des arr4Me.s, U a ete convenu de rejolndre 
egalement la decision du Conseil des Etats, c'est-a-dire une 
duree de validitci de dlx ans avec. possibilite de prolongatlon 
de cinq ans SOUS Ja forme d'un arrite soumis au referendum. 
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Leuenberger Moritz, Bt,mdesrat: Der Bundesrat hat ja sei
nerzeit zur Solar-Initiative keinen Gegenvorschlag vorgelegt, 
aber er bereitet eine ökologische Steuerreform vor und hat 
Ihnen bereits einen Gesetzentwurf zur Liberalisierung des 
Strommarktes unterbreitet In diesem Zusammenhang hat er 
Ihnen während Ihrer parlamentarischen Beratungen mitge
teilt, dass er mit Ihrem Konzept einverstanden ist und eine 
Abgabe von 0,2 bis 0,3 Rappen pro Kilowattstunde unter
$tützt. Daher unterstützt der Bundesrat jetzt auch den Antrag 
der Einigungskonferenz. 
Ich möchte Sie ersuchen, hier keine Lösung zu suchen, die am 
Schluss zu einer Nullösung führen kann, also keine taktischen 
Spiele zu spielen, die am Schluss die Einfühl'_!Jng dieser 
0,3 Rappen nicht erlauben. Denn erstenswäredieUbergangs
lÖl>l,lng bis zu einer ökologischen Steuerreform in Frage ge
stellt, und damit wäre auch die ökologische Steuerreform, die 
immerhin die steuerliche Belastung der Arbeit-und somit der 
Wirtschaft entlasten will, in Frage gestellt, und zwar-wenn die
ser erste Schritt nicht akzeptiert würde - rein klimatisch. 
zweitens geht es um das Elektrizitätsmarktgase~, also um 
die Strommarktliberalisierung. Wenn Sie diese Abgabe von 
0,3 Rappen ablehnen, die auch die Erhaltung und Erneue
rung der Wasserkraft garantiert und zur Abgeltung der 
nichtamortisierbaren Investitionen bei der Wasserkraft etwas 
beitragen kann, werden Ihnen weder die Solar-Initiative noch 
der heutige Rechtszustand eine Lösung bringen. Wenn Sie 
an der Erhaltung und.der Erneuerung der Wasserkraft inter
essiert sind, müssten Sie dieses Anliegen dann im Elektrizi
tätsmarktgesetz einbringen. Das wird sehr schwierig sein 
und bedeutet auf jeden Fall für diejenigen, die an einer ra
schen. Marktöffnung interessiert sind, ein Knebel zwischen 
die Beine. 
Daher ersuche ich Sie, zu dieser Lösung ja zu sagen, auch 
wenn einige den Eindruck haben werden, sie müssten im 
Vergleich zu den 0,6 Rappen pro Kilowattstunde, die gefor
dert worden waren, mit dem Spatz in der Hand vorliebneh
men. Sonst stehen Sie schlussendlich vor einem Scherben
haufen und bestätigen das Vorurteil, die Schweiz sei energie
politisch so zerstritten und in so viele Lager gespalten, dass 
ein Fortschritt überhaupt nicht möglich ist. 

Präsidentin: Herr Stucky wünscht, dass wir über alle An
träge der Einigungskonferenz einzeln absti")ITlen. 

A. Bundesbeschluss über die Volkslnltiative «für die 
Belohnung des Energiesparens und gegen die Energle
verschwendL1ng (Energie-Umwelt-Initiative)» 
A. Arrete federal concemant l'lnltlatlve populalre 
«destlnee a encourager les economles d'energie et a 
frelner le gasplllage (Initiative energie et envlronne
ment)» 

Art 1 a Abs. 2 Art 24octles Abs. 6 Bst a 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art 1a al. 2 art 24octles al. 6 let a 
Proposition de la Conference de conciliation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Einigungskonferenz 122 Stimmen 
Dagegen 34 Stimmen 

B. Bundesbeschluss über die Volkslnltlative «für einen 
Solarrappen (Solar-Initiative)» 
B. Arrete federal concernant !'Initiative populalre «pour 
l'lntroductlon d'un centlme solalre (Initiative solalre)» 

Art 1aAbs.2 
Antrag der Einigungskonferenz 
Art. 24 Abs. 1 
.... 0,3 Rappen pro Kilowattstunde. 

Amtiii;hes Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 24 Abs. 5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Art. 24 Abs. 6 
.... 450 Millionen Franken .•.. 

Art.1a al. 2 
Proposition de la Conference de conciliation 
Art. 24 al. 1 . 
.... 0,3 centime par kilowattheure. 
Art. 24al. 5 
Aclherer a la decision du Conseil des Etats 
Art.24al. 6 
.... 450 millions de francs .... 

Art. 24Abs. 1, 6-Art. 24al. 1, 6 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Einigungskonferenz 
Dagegen 

Art. 24 Abs. 5 - Art. 24 al. 5 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Einigungskonferenz 
Dagegen 

110 Stimmen 
52 Stimmen 

139 Stimmen 
19 Stimmen 

Präsidentin: Diese Abstimmungen zu den· Differenzen bei 
diesem Geschäft gelten auch für die Vorlage 99.401 (Förder. 
abgabebeschluss). 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

99.401 

Parlamentarische Initiative 
{UREK-SR) 
Förderabgabebesc;_hluss 
Initiative parlementalre 
{CEATE-CE) 
Arrete sur une taxe . 
d'encouragement 
en matlere energetlque 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 2023 hiervor - Volr page 2023 ci-clevant 
Antrag der Einigungskonferenz vom 5. Oktober 1999 . 
Proposition de 1a Conference de conc:Iliation du 5 octo))re 1999 
Beschluss des Sländerates vom 6. Oktober 1999 
Declsion du Conseil das Etats du 6 octobre 1999 

Bundesbeschluss Ciber eine Energieabgabe zur Förde
rung des wirksamen Energieeinsatzes und der erneuer
baren Energien 
Arrete federal concemant une taxe sur les energles 
non renouvelables destlnee ä encourager une utlllsa
tlon ratlonnelle de l'energle et le recours aux energies 
renouvelables · 

Art4 
Antrag der Einigungskonferenz 
.... 0,3 Rappen pro Kilowattstunde. 

Art4 
Proposition de la Conference de conciliation 
.... 0,3 centime par kilowattheure. 

Angenommen -Adopte 



Reduction des emissions de C02 

Art. 16 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de ta ConMrence de concHiation 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats, 

2088 N 6 octobre 1999 

Bullelln offlclel de rAssemblH federale 



8. Oktober 1999 S 

97.028 

Energ l&-Umwelt-lnltlatlve. 
Solar-In ltiative 
Initiative energle et envlronnement. 
Initiative solalre 

Schlussabstimmung - Vote final 
Siehe Seite 947 hiervor-VO!r page 947 ai-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 6. Oktober 1999 
Oeclsion du Conseil nat!onal du 6 oe!obre 1999 

A. Bundesbeschluss über die Volkslnltlatlve «für die 
Belohnung des Energiesparens und gegen die Energie
verschwendung (Energie-Umwelt-Initiative)» 
A. Arrite federal concernant f'lnlUatlve populalre 
«destlnee a encourager las dconomles d'energle et a 
frelner le gasplllage (Initiative energle et envlronne
ment)» 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

41 Stimmen 
3Stimmen 

B. Bundesbeschluss über die Volkslnltlatlve «für einen 
Solarrappen (Solar-Initiative)» · 
B. Arrite federal concemant l'lnltlatlve populaire «pour 
l'lntroductlon d'un centlme solalre (Initiative solalre)» 

Abstimmung- Vote 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

Amtliches Bulletin der Bl.llldesvelsammung 

30Stimmen 
10Stlmmen 

993 Schlussabstimmungen 

99.401 

Parlamentarische Initiative 
(llREK-SR) 
Förderabgabebeschlu,s 
Initiative parlementalre 
(CEATE-CE) 
Arrete sur une taxe 
d'encouragement 
en matlere energetique 

Schlussabstimmung - Vote final 
Sfehe Seile 948 hiervor-Volr page 948 Ci-davant 
Beschluss des Natioi,alrates vom 6. Oktober 1999 
Decislon du Conseil national du 6 octobre 1999 

Bundesbeschluss über eine Energieabgabe zur Förde
rung des wirksamen Energieeinsatzes und der erneuer
baren Energien 
Arrite federal concemant une taxe su, les energles 
non renouvelables destlnee a encourager une utillsa
tlon rationnelle de l'energle et le recours aux energles 
renouvelables 

Plattner Gian-Reto (S, BS), · Berichterstatter: Aufgrund der 
Initiative einer parlamentarischen Kommission hat die UREK
SR den Förderabgabebeschluss seinerzeit ausdrücklich als 
«AusfOhrungsgesetz» zu Artikel 24 der Übergangsbestim
mungen der Bundesverfassung unterbreitet, der seinerseits 
ein 'direkter Gegenvorschlag zur Solar-Initiative ist Im Bericht 
der Kommission war ursprünglich vorgesehen„ den Förder
abgabebeschluss zwar gleichzeitig mit dieser Ubergengsbe
stlmmung zu behande!n, die Schlussabstimmung indessen · 
auszusetzen, bis die Ubergengsbestlnimung von Volk und 
Ständen gutgehelssen sei. 
Nachdem nunmehr sowohl die als Verfassungsgrundlage 
dienende Übe mung als auch das «Ausfüh-
rungsgesetz» - der abebeschluss - durch beide 
Räte bereinigt werden konnten, erscheint es sinnvoll, beide 
Vorlagen mit der Schlussabstimmung definitiv zu verabschie
den, um beim Volk nicht den Eindruck zu erwecken, der För
derabgabebeschluss habe. lediglich einen provisorischen 
Charakter. , 
Um bei diesem Vorgehen indessen zu vermeiden, dass der 
Förderabgabebeschluss trotz allfälliger Ablehnung der Ober
gengsbestimmung Rechtskraft erlangt, wird vor.der Schlus
sabstimmung ..,. eben Jetzt durch mich - im Sinne einer au
thentischen Interpretation durch den Gesatzgeber festgehal
ten, dass der Bundesrat den Förderabgabebeschluss erst in 
Kratt setzen darf, wenn Volk und Stände Artikel 24 der Ober• 
gangsbestlmmungen der Bundesverfassung zugestimmt und 
dan1it die entsprechende Verfassungsgrundlage dafür ge
schaffen haben. 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

26 Stimmen 
19 Stimmen 
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97.028 

Energie-Umw•lt-lnltlatlve. 
Solar-Initiative 
lnHlatlve .inergle et envlronnement. 
Initiative solaire 

Schlussabstimmung - :Vote final 
Siehe Seite 2086 hlervor- Vo!r page 2088 cklevant. 
Beschluss des Slinderates vom 8. Oktober 1999 · 
Dl!clslon du Conseil des Ela1s du 8 OCl0Q1'e 1999 

Bührer Gerc'9 (R, St:I): Die grosse Mehrheit der FDP•Frak
tipn hat seit Anbeginn der Beratungen. aus grundsät21ichen 
Oberlegungen heraus nein zum Gegenvorschlag zur Solar
Initiative, also zur Förderabgabe, gesagt. Wir bleiben bei die
ser Position. Wir können diesem Weg aus grundsätzlichen 
Erwägungen nicht zustimmen. . 
Zu mehr Marktwirlschaft, auch in der Ökologie, haben wir 
stets ja gesagt. Wir haben Ja gesagt zu mehr Mitteln tor die 
Gri.mdlagenforschung im Bereich der erneuerbaren Ener
gien. Wir sagen aber nein zu _einer reinen Ressourcensteuer, 
welche von den Prinzipien einer Lenkungsabgabe weit weg 
• ist. Wir sagen nein zu dieser Förderabgabe, weil sie die Stau• 
erquote und die Staatsquote erhöhen und eine neue bürokra-

. tisehe Subventionsmaschinerie in Gang setzen wird. 
Allen Beteuerungen und allen guten Absichten - die wir re
spektieren - zum Trqtz halten wir fest, dass mehr Steuern 
und verstärkte staatrlche Investitionslenkung in der Vergan
genheit nie Erfolg hatten. WII' halten fest, dass mehr Vertell
börokratie, weniger Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft 
und weniger Chancen für zukunftstriichtige Arbeitsplätze die 
Hinterlassenschaft einer solchen Politik waren. . 
Gerade weil wir die ökonomischen und ökologischen Heraus
forderungen emst nehmen, können wir dieser Steuer, die un
ter dem Deckmantel der Ökolmgie daherkommt, nicht zustim
men. Sie können auch ,- vorbehältlieh der Beschlüsse unse
rer Partei - davon ausgehen, dass wir diese Vorlage anläss• 
lieh der Volksabstimmung bekämpfen und dabeteinmal mehr 
auf die Vernunft der Mehrheit unserer Stimmberechtigten 
zählen werden. 

umvertellt. Mit der C02-Abgabe stehen weitere 2,5 Milliarden 
Franken pro Jah!' zur Djsk.ussion. Die SVP-Fraktion lehnt 
diese gigantischen neuen Steuern und Umverteilungen ab, 
sie belasten Industrie, Gewerbe und Konsumenten. 
Im Gegensatz zu anderen bürgerlichen Parteien, die zwar ei
nen Steuerstopp propagieren, bekämpften wir diese neuen 
Steuern und Abgaben im Energiebereich von Beginn an. Ich 
war sehr erfreut. von Herrn BQhrer zu hören, dass sieh nun 
auch die FDP-Fraktion entschlossen hat, gegen diese neuen 
Steuern anzutreten. Ich gratuliere Ihnen und freue mich, mit 
Ihnen zusammen den Abstimmungskampf zu führen. In einer 
Zeit der Marktöffriung Ist es erstaunlich, dass die Mehrheit in 
diesem Saal ohne Rücksicht auf Verluste, zwei Jahre nach 
der Erhöhung der Wasserzinsen, die Energie für alle erneut 
verteuern wi1I, um einige wenige zu subventionieren. 
·Dle_SVP-Fraktion wird den Gegenvorschlägen nicht \ZUstim
men und den Abstimmungskampf gegen die Initiativen und 
die Gegenvorschläge tohren. 

Teuacher Franziska (G, BE): Die Idee der ökologischli)n · 
Steuerreform ist ein Kind der Grünen. Weil wir uns doch alle · 
um unsere Kinder sorgen, verfolgten die Grünen die· Debatte 
um die Energie-Umwelt-Initiative, die Solar-Initiative und die 
entsprechenden Gegenentwürfe aut_merksam und sehr be-
sorgt. . 

So, wie sieh jetzt der Gegenentwurf zur Energie-Umwelt-ln
itiatlve, die sogenannte Grundnorm, präsentiert; hat dieser 
zwei schwerwiegende Mängel: · 
1. Die Energieabgabe wird in der Verfassung auf maximal 
2 Rappen festgelegt. Damit wird die Wirkung der Lenkungs
abgabe gebremst, bevor sie sich überhaupt entfalten kann. 
2. Der Ertrag der Energieabgabe wird zur Senkung der Lohn
nebenkosten verwendet Pensionierte, Studierende und 
Hausfrauen gehen leer aus. 
Die vorgeschlagene Energieabgabe ist knapp umwettver
träglich, aber kaum sozialverträglieh. Die grüne Fraktion 
stand vor. einem Dilemma: Sollten wir die Jetzt vorliegende 
Grundnorm als Zeichen in Richtung ökologische Steuerre
form werten, oder wird damit die ökologische Steuerreform 
im Keim erstickt? Wir entschieden uns fOr letzteres. · 
Daher lehnen wir den Bundesbeschluss über die Energie
Umwelt-Initiative ab. Mit der Initiative «für eine gesicherte 
NfV. - Energie statt Arbeit besteuern» haben die Grünen den 
Weg zu e!ner echten ökologischen Steuerreform vorgespurt 
Auch die Rappenspalterei beim Gegenentwurf zur Solar•ln
itiatlve bereitete der grünen Fraktion einiges Kopfzerbrechen. 
Bei einer Förderabgabe von 0,6 Rappen pro KilowattstundeJ 
gestartet zu sein, um dann bei 0,3 Rappen zu. enden, ist um
weltpolitisch kaum ein Erfolg. 
Ohne Begeisterung stimmt die grüne Fraktion aber diesem 
parlamentarisch kleinsten gemeinsamen Nenner zu. Mit den 
0,3 Rappen ist der Weg für eine Lenkungsabgabe yorge
spurt. 
So bleibt uns am Ende dieser Legislatur zu hoffen, dass das · 
neue Parlament auf diesem Weg grössere Schritte machen 
oder sogar zu richtigen Sprüngen ansetzen wird. 

Baumberger Peter (C, ZH): Die CVP~Fraktion unterstützt die 
Gesamtheit der Energievorlagen in der vorliegenden, stark 

Speck Christian W, AG): Die SVP-Fraktion lehnt die Gegen- von den CVP-Kommlsslonsmltgliedem geprägten Form. Wir 
vorschläge zur Energi&Umweit-lnitiatlve wie auch zur Solar-. tun dies, weil wir echte Lenkungsabgaben im Sinne des 
Initiative und den Förderabgabebeschluss klar ab. Wlrvertre- Grundsatzes «Energie statt Arbeit besteuern» - also kn 
ten dabei die ursprüngliche Haltung des Bundesrates, der die Sinne der Grundnorm - fOr den umwelt- und energiepolitisch 
beiden Qberri~nen Initiativen ohne Gegenvorschläge zur richtigen Weg .halten. Wir unterstützen Jedoch auch die Ober-
Ablehnung ·empfohlen hat. gangsbestimmung und den· Förderabgabebeschluss, weil wir· 
Unserer Meinung nach muss die ökologisch' Steuerreform einerseits der Meinung sind, dass tor die Förderung emeuer-
mlt der neuen Finanzordn.ung angegangen werden. Die barer Energien und für Energieeffizienz befristete und mass-
neuen erneuerbaren Energien werden bereits heute mit nam- , -volle Anschub- und Forschungsbeiträge zweckmässlg sind. 
haften Beträgen. aus den ForschUhgsgek,tem kn Betrag von· Andererseits ist deren Bedarf auch ausgewiesen, weil wir an-
200 Millionen Franken gefördert Am Marlet aber sollen sie dererseits für die Wasserkraft etwas tun möchten. 
sieh ohne neue, jahrzehntelang währende Subventionen be- Wir unters1Qtzen diese Vorlagen Insbesondere aus vier Grün• 
haupten. Es ist geradezu paradox, heute neue Subventionen den: · ' 
einzufOhren. Mit den Vorlagen werden wir eine halbe Milli• · 1. Mit dieser Vorlage kann die Elektrlzitätsmarkffnung fQr 
arde Franken. neue Steuern besehliessen, dazu werden mit die Wirtschaft und die Konsumenten rasch durchgefOhrt wer
der Grundnorm ab 2004 gegen 3 Milliarden Franken pro Jahr den. Die Resultate der ElektriziWsmarkt~ung werden bei 
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weitem das überkOmpensleren, was uns diese befristeten 
Energieabgaben jetzt kosten. Ich bitte jene, die dagegen 
sind - auch jene aus der .FDP-Fraktion -, sich doch auch die
sen Aspekt zu übertegen. Ich wäre sehr erfreut, wenn Ich 
sähe, dass auch gewisse FDP-Mitglieder vlelleiclit doch 
noch zustimmen. 

· 2. Zu den Beiträgen zugunsten der Wasserkraft, wenn auch 
in engen Grenzen: Denken Sie an die NAI-Regelung, die wir 
getroffen haben! Diese liegt vor allem im Jnteresse unserer 
Gebirgskantone und damit auch. Im Interesse des Zusam
menhaltes unseres Landes. Ich glaube, das ist heute etwas 
Wichtiges. 
3. Die 0,3 Rappen pro Kilowattstunde sind beschränkt auf 1 o 
Jahre und nicht auf Jahrzehnte, Herr Speck. Die Energieab
gaben sind von der Höhe und der Befristung her so ange
setzt, dass sie dazu zwingen, keine Streusubventionen aus
zurichten, sondern das zu subventionieren, was wirklich im , 
eingangs erwähnten Sinne wichtig ist. 
4. Denken Sie daran, dass nicht nur einzelne Branchen un
serer Wirtschaft von den Förderbeiträgen profitlersn. Es wird 
auch generell etwas für die Wirtschaft getan, indem auch Mit• 
tel für die C02-Reduktionsmassnahmen zur VerfOgung ste
hen werden. 
Die CVP-Fraktion geht insgesamt davon aus, dass nicht nur 
wir diesen Vorlagen mit gutem Gewissen zustimmen können 
sondern dass das ganze Parlament dies tun kann. ' 

Rechstelner Rudolf (S, BS): Die SP-Fraktion ist für eine zü
gige Öffnung des Strommarktes. Es kann aber keine Strom
marktliberalisierung geben, wenn dabei die Wasserkraft zu
grunde gerichtet wird. Es gibt keine Strommarktliberalisie
rung ohne Energieabgaben und flankierende Massnahmeni 
Wir werden die Strommarktliberalisierung bekämpfen, wenn 
zu den erneuerbaren Energien nicht Sorge getragen wird. Mit 
den nun vorliegenden Beschlüssen sind die Voraussetzun
gen dafür geschaffen, dass wir eine Innovative und umweit
frsundliche Politik weiterverfolgen und konkretisieren kön· 
nen. 
Durch den Förderabgabebeschluss werden in diesem Land 
Zehntausende von neuen Arbeitsplätzen geschaffen. Zudem 
wird uns dadurch der Zugang zu Technologien geöffnet wer~ 
den, mit denen wir auch in Zukunft im Internationalen Wett
bewerb konkurrenzfähig bleiben können. Die Energie-Um
weit-Initiative bzw. der Gegenvorschlag sorgt dafOr, dass die 
Lohnnaben kosten gesenkt werden; bei der Energie wird Ko
stenwahrheit hergestellt. Damit wird der Faktor Arbeit entla• 
stet. Dies verbessert die, Konkurrenzfähigkeit unseres Lan-
des ebenfalls. · 
Wir wissen, dass diese BeschlOsse zahlreiche Gegner ha
b~. Aber nicht immer kann man mit Geld Abstimmungen ge
wmnen. Wir verfOgen Ober eine sehr breite Allianz von ver
nünftigen Leuten bis weit ins bürgerliche Lager hinein. Wir 
werden für diese Abstimmung und für eine lebenswerte Zu
kunft der Schweiz kämpfen. · 

Scherrer Jürg (F, BE}: Die Fraktion der Freiheits-Partei wird 
die neuen Energiesteuern und Lenkungsabgaberi selbstver
ständlich ablehnen. Die neuen Steuern werden insgesamt zu 
einer höheren F"ISkalbelastung der Bürger führen. Die neuen 
Steuern sind klar definiert, während die angebliche Kompen
sation doch ganz vage gehalten ist! Was Sie hier beschlies
~• wird _eine reine Geldumverteilung sein, und zwar von 
~rtschafthch konkurre~ähigen Energieträgern zu solchen, 
die unter normalen Bedingungen am Markt wenig bis keine 
Chance haben. Mit der reinen Umverteilung von Geld wird 
aber keine Wertschöpfung erzielt. Wenn hier aufgrund von 
Planwirtschaft Arbei1splätze geschaffen werden, dann wird 
dies auf der anderen Seite ein Mehrfaches an Arbeitsplätzen 
kosten. 
Diese Entwicklung kann die Freiheits-Partei nicht mltverant-

, worten; darum lehnt unsere Fraktion sämtliche Vortagen ab. 
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A. Bundesbeschluss Ober die Volksinitiative «fQr die 
Belohnung des Energiesparens und gegen die Energie-
verschwendung (Energie-Umwelt-Initiative)» 
A. Arite federal concemant l'lnltlatlve populalre 
«destlnte a encourager les economles d'energle et a 
frelner le gasplllage (Initiative energle ·et envlronne-
ment)» · 

Namentliche Abstlmnwng 
. Vote nominatif 
(Ref.: 3614). 

Für Annahme des Entwudes stimmen. -Acceptent /e projet: 
Aeppli, Aguet, Alder, Antille, Baader, Banga, Baumann Alex
ander, Baumann Stephanle, Baumberger, Beguelin, Berbe
rat, Binder, Bircher, Blaser, Bore!, Borer, Csrobblo, Cavaclini 
Adriano, Cavalli, Chiffelle, Christen, Columberg Comby de 
Dardel, Donati, Dormann, Dunkl, Dupraz, Du,n;r, Ebern~. 
Ehrler, Engelberger, Engler, Epiney, Eymann, Fankhauser, 
Fasel, Fässler, Fahr Jacqueüne, Fehr Lisbeth, Freund, Frey 
Claude, Frey Walter, Gadlent, Geiser, Goll, Grobet, Gross 
Andreas, Gmss Jost, Günter, Gysin Hans Rudolf Gysin 
Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle: Heim, 
Hess P.eter, Hochreutener, Hubmann, lmhof, Jans, Jaquet, 
Jeanpretre, Jossen, Jutzet, Kalbermatten, Keller Christine 
Kühne, Lach~t, Lauper! Leemann, Leu, Leuenberger, Loeb: 
Lötseher, Maitre, Marti Wemer, Maurer, Maury Pasquier 
Meyer Theo, Meyer Th,rese, Milller-Hemmi Nabhoiz'. 
Oehrli, Pelli, Philipona, Raggenbass, Ratti, Rechsteiner 
Paul, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruffy, 
Rychen, Sandoz Marcel, Schaller, Schmid Odilo, Schmid 
Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Semadeni, 
Simon! Spielmann, Stamm Judith, Strahm, Stump, Suter, 
Thane1, Tschäppät, Tschopp, Vallendar, Verrnot, Vogel, Voll
mer, von Allmen, Weber Agnes, Weyeneth, Widmer, Widrig, 
Wlttenwiler, Zblnden, Ziegler, Zwygart (124) 

Dagegen stimmen - Re}ettent le pro}et: 
Bangerter, Baumann Ruedi, Beck, Bezzola, Blocher, Bonny 
Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Tonl, ~0hlmann, B0hrer, Dett~ 
fing, Dreher, Egerszegi,_, Fahr Hans, Fischer-Hägglingen, 
F"!scher-Seengen, Florio, Föhn,. Fridericl, Genner, Giezen• 
danner, Gonseth, Gros Jean-Michel, Guisan, Gusset, Hasler 
Ernst; Hegetschweiler, Hess Otto, Hollenstein, Keßer Rudolf, 
Kofmel, Kunz, Maspoli, Meier Hans, Moser, Mllhlemann, 
Müller Erich, Ostermann, Pidowc, Randegger, Schenk, 
Scharrer J0rg, Scheurer,_ SchlOer, Speck, Stamm Luzi, Stef
fen, Steinemann, Steiner, Stucky, Teuscher, Theiler, Tschup-· 
pert, Vetterli, von Feiten, Waber, Weigelt, Wyss (59) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent 
Ammann Schoch, Kuhn, Ruf, Wi~erkehr 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuseslabsents: 

(4) 

Aregger, David, Deb9ns, Ducrot, Eggly, Fritschi, Grossenba
cher, Herczog, Langenberger, Pini, Stelnegger, Zapft (12) · 

Präsidium, stimmt nicht- Presidencs, ne vote pas· 
Heberlein . • (1) 

B. Bundesbeschluss Ober die Volkslnltlatlve «rilr einen 
Solarrappen (Solar-Initiative)» 
~- A~t6 federal concemant l'lnltlatlve populalre «pour 
1 lntroductlon d'un centlme solalre (Initiative solalre)» 

Namentftche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.: 3615) 

Für AJ:lnahme des Entwurfes stimmen -Acceptenf/e pro}et: 
Aepph, Aguet, Alder, Antllle, Banga, Baumann Ruedi Bau• 
mann Stephanie, Baumberger, BegueHn, Berberat, Bircher, 
Blaser, Borel, Bühlmann, Carobbio, Cevadini Adriano, 
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Cava/!~ Chiffelle, Ch~. Columberg, Comby, David, de 
Dardel, Donati, Dormann, DOnki, Dupraz. Durrer, Eberhard, 
Ehrler, Engler, Epiney, Eymann, Fankhauser, Fasel, Fässler, 
· Fahr Jacqueline, Frey Claude, Gadient, Gei,ser, Genner, 
Goll, Gonseth, Grobet, Grass Andreas, Grass Jost, Gros
senbacher, Günter, · Gysin Remo, Haering Binder, Hafner 
Ursula, Hämmerte, Heim, Herczog, Hass Peter, Hochreute-
ner, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet, JeimprMre, Jos
sen, Jutzet, Kalbermatten, KeUer Christine, Kuhn, Kuhne, 
Lachat, Lauper, Leemann, Leu, Leuenberger, I.Otscher, 
Maiire, Marti Werner, Maury Pasquler, Meier Hans, Meyer 
Theo, Meyer Therese; Muller-Hernmi, Nabholz, Oehrll, 
Ostermann, Pell!, Phllipona, Pldoux, Raggenbass, Rattl, 
Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, 
Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Sandoz Marcel, Schallar, Schmid 
Odilo, Semadeni, Simon, Spielmann, Stamm Judith, Strahm, 
Stump, Suter, Teuseher, Than~ Tschappät, Tschopp, Val• 
iender, Vermot, Vogel, Vollmer,. von Allmen, von Feiten, 
Waber, Weber Agnes, Weyeneth, Wldmer, Widrig, Wieder
kehr, Wlttenwiler, Zblnden, Ziegler, Zwygart (125) 

Dagegen stimmen - Rejettent le pro/et: 
Baader, Bangerter, Baumann Alexander, Back, Bezzola, 
Binder, Blocher, · Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brun
ner Toni, BOhrer, Dettling, Dreher, Egerszegi, Fahr Hans, 
Fehr Lisbeth, Flscher-Hägglingen, F'ISCher-Seengen, Florio, 
Föhn, Freund, Frey Walter, Friderici, Fritschi, Giezendanner, 
Gros Jean-Michel, Guisan, Gusset, Gysln Hans Rudolf, Has• 
ler Ernst, HegetschWeller, Hess Otto; lmhof, Keller Rudolf, 
Kofrne~ Kunz, Loeb, Maspoli, Maurer, Moser, Muhlemann, 
Muller Erich, Randegger, Rychen, Schenk, Scharrer Jurg, 
Scheurer, Schluer, Schmid Samuel, Seiler Hanspeter, 
Speck, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Stelner, Stucky, 
Theiler, Tschuppert, Vetterli, Welgelt, Wyss (63) 

Dar Stimme enthalten sich - S'absiiennent: 
Ammann Schc;,ch, Engelberger, Schmied Walter (3) 

Entschuldigt/abwesend lind- Sont excuseslabsents: · 
Aregger, Debons, Ducrot, Eggly, l.angenberger, Pini, Stel
"egger, Zapfl (8) 

Präsidium, stimmt nicht._ Presidence, ne vote pas: 
Heberleln (1) 

An den Bundesrat- Au Conseil federa/ 

99.401 

Parlamentarische Initiative 
(UREK-SR) 
Förderabgabebeschluss 
Initiative parlementaire 
(CEATE-CE) 
Arr8te sur une taxe 
d'encouragement 
en matiere energetlque 

Schlussabstimmung - ·vote final 
Siehe Seife 2087 hleM)r-Volr page 2087 Cklevant 
Beschluss des Ständerates vom 8. Oktober 1999 
0e91sfon du Ccnsell des Etats du 8. octobre 1999 

Bundesbeschluss über eine Energieabgabe zur Förde
rung des wirksamen Energieeinsatzes und der erneuer
baren Energien 
Arrete federal concemant une taxe sur les energles 
non renouvelables destlnee a encourager une utlllsa
tlon rationnelle de l'energie et le recours aux energles · 
renouvelables · · 

Flscher-8eengen Ulrich (R, AG), Berichterstatter: In Ober
ein~mmung mit dem Ständerat möchte ich zuhanden der 
Materialien folgende Erklärung zum Inkrafttreten des Förder
abgabebeschlusses abgeben: 
Aufgrund der Initiative einer parlamentarischen Kommission 
hat die UREK-SR den Förderabgabebeschluss ausdrOckllch 
als «Ausführungsgesetz„ Zli Artl"kel 24 der Übergangsbe
stimmungen der Bundesverfassung unterbreitet, der seiRer
seits ein direkter Gegenvorschlag zur Solar-Initiative ist. Im 
Bericht der Kommission war ursprOnglich vorgesehen, den 
rörderabgabebeschluss zwar gleichzeitig mit der genannten 
Ubergangsbestlmmung zu behandeln,. die Schlussabstim
mung Indessen auszusetzen. bis diese von. Volk und Stän
den gutgehelssen sei. 
Nachdem nunmehr sowohl die als Verfassungsgrundlage 
dienende Übergangsbestimmung als auch der Ausführungs
erlass - der Förderabgabebeschluss - durch beide Räte be
reinigt werden konnten, ~rscheintes sinnvoll, beide Vorlagen 
mit der Schlussabstimmung definitiv zu verabsqhieden, um 
beim Volk nicht den Eindruck zu erwecken, der Förderabga
bebeschl1,1ss habe ledlglich provisorischen Charakter. 
Eine Schlussabstimmung Ober den Förderabgabe~chluss 
könnte sonst Je nach Ansetzung der Volksabstimmung Ober 
die Solar-Initiative samt Gegenvorschlag eventuell erst Ende 
2000 stattfinden. Damit würde diese Pendenz allzulange be
stehenbleiben. Um bei diesem Vorgehen indessen zu ver-. 
melderi, ~ der Förderabgabebeschluss aUenfalls trotz Ab
lehnung der Ul:lergangsbestimmung Rechtskraft erlangt, wird 
vor der Schl~ung Im Sinne einer authentischen In
terpretation durch den Gesetzgeber festgehalten, dass der 
Bundesrat den Förderabgabebeschluss erst In Kraft setzen 
darf, wenn Volk und Stände Artikel 24 der Übergangsbestim
mungen der Bundesverfassung als Rechtsgrundlage zuge
stimmt und damit die entsprechende Verfassungsgrundlage 
dafür geschaffen haben. 
Diese Erklärung wird beiden Räten vorgetragen. 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatlf 
(Ref.: 3616) 

FDr Annahme des Entwurfes stimmen -Acceptent/e projet: 
Aeppll,· Aguet, Alder, Ammann Schoch, Antille, Banga, Bau
mann Ruedl, Baumann Stephanle, Beumberger, Beguelin, 
Berberat, Bezzola, Bircher, Blaser, Bore!, BQhlmann, Carob
bio, Csvalli, Chiffelle; Christen, Columberg, Comby, David, 
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de Daniel, Donati, Ootmann, Ducrot, Dünkl, Dupraz, Durrer, 
Eberhartl, Ehr1er; . Engelberger, Engler, Epiney, · Eymann, 
Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Gadient, Gei• 
ser, Genner, Goll,. Gonseth, Grobet, Gross Andreas, Gross 
Jost, Grossenba!)her,' Günter, Gysln. Remo, Haeting Binder, 
Hafner Ursula, Hämmer1e, Heim, Herczog, Hess Peter, 
Hochreutener, Hollenstein, Hubmann. Jans, Jaquet, Jean~ 
prätre, Jossen, Kalbermatten, Keller Christine, Kuhn, Kühne, 
Lachat, l.auper1 Leemann, Leu, Leuenberger, Lötseher, 
Maltr:e, Martt W&f'!ler, Maury Pasquler, Mefer Hans, t'&Yer 
Theo, Meyer Therese, MOller-Hemml, Nabholz; Ostermann, 
Pem, Philipona; Raggenbass, Ratti, Rechstelner Paul, Rech
stelner Rudolf, Rennwald, Roth, RI.Klkstuhl, Ruf, Ruffy, San
doz Maroel, Schaller, Schmid· Odilo, Semadeni, Simon, 
Spielmann, Stamm Judith, Strahm, Stump, Suter, Teuscher, 
lhanel, Tschäppit, · Tschopp, VaDender, Vermot, Vollmer, 
von Alltnen, von Feiten, Weber Agnes, Weyeneth, Widmer, 
Widrig, Wiederkehr, Wlttenwiler, Zapfl, Zblnden, Ziegler, 
Zwygart (123) 

Dagegen stimmen - R6}ettent Je projet: . 
Aregger, Baader, Bangerter, Baumann Alexander, Binder, 
Bloeher, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshartl, Brunner Toni, 
Brlhrer, Cavadlnl Adriano, Dattilng, Dreher, Egerszeg~ Fehr 
Hans, Fehr Lisbeth, Flscher-Häggllngen, Fischer-Seengen, 
Florlo, Föhn, Freund, Frey Claude, Fl'E!}' Walter, Friderici, Frit
schi, Giezendanner, Gros Jean-Michel, . Gulsan, Gusset, 
Gysin · Hans Rudolf, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Hess 
Otto, ltnhof, Keller Rudolf, Kofmel, Kunz, • Loeb, Maspoß, 
Maurer, Moser, MOhlemann, MOller Erich, Pidoux, Randeg· 
ger, Schenk, Scherrer JOrg, Scheurer, SchlOer; Schmid 
8amuel, Schmied Walter, SeDer Hanspeter, Speck. Stamm 
Luzl, Steffen, Steinemann, Steiner, S!Ucky, lheiler~ Tsctu.ip
pert, Vettern, Vogel, Waber, Weigelt, Wyss . (67) 

) . . 
Der Stimme enthalten sich ,... S'abstlennent: 
Rychen,Steinegger (2) 

Entschuldlgtlabwesead sind- Sollt ext'JUSBSlabsents: 
Beck, Debons, Eggty; 'Jutzet, langenberger, Oehrß, Pini (7) 

Präsidium, stimmt nicht.- Presldence, ne vote pas: 
Heberleln . (1) 

An den Bundesrat-Au Conseil feddreJ 

. Am1llchee Bulletin der Bundesveisammlung . 

Schlussabstimmungen 
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Bundesbeschluss 
über die Volksinitiative für die Belohnung de~ Energiesparens 
und. gegen die Energieverschwendung. (Energie~ Umwelt-Initiative) 

vom 8. Oktober 1999 

. Die Bundes,•ersammlzmg der Schwei=erischen Eidge11ossenschaft, 

nach Prüfung der am 21. März 19951 eingereichten Volksinitiative «für die Beloh
nung des Energiesparens und gegen die Energieverschwendung (<Energie-Umwelt
Initiative> )». 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 17. März 19972 . 

und in den Bericht der Kommission für Umwelt. Raumplanung und Energie des 
Ständerates vom4. Februar 19993. 

beschliesst: 

Art.1 
. . . 

1 Die Volksinitiative «für die Belohnung.des Energiesparens und gegen.die Energie-
. verschwendung (<Energie-Umwelt-Initiative>)» vom 21. März 1995 ist gültig und 

wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 

?-Die Volksinitiative4 lautet angepasst an die neue Bundesverfassung vom 18. April 
1999: 

I 

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt ergänzt: 

Art. 89 Abs. 7 
. 7 Zum Schutze der Umwelt. der Landschaft und des KJimas trifft der Bund 
.Massnahmen, damit der Verbrauch der nichterneuerbaren Energieträger stabi
lisiert unQ anschliessend schrittweise auf eiil verträgliches Mass vennindert 

·wird. Um'diese Ziele zu erreichen, erhebt der Bund eine Leirnngsabgabe auf 
deril Verbrauch aller nichterneuerbaren Energietr.iger und der Elektrizität von 
Wasserkraftw~rken mit mehr als einem Megawatt elektrischer Leistung. Für 
diese Abgabe gilt: 

1 BBl 1995 m 1218 
2 BB11997 II 805 

· 3 BBI 1999 ..• . . . . 
4 Die Volksinitiative ist noch. während der Geltungsdauer der Bundesverfassung vom 

29. Mai . .1874 eingereicht worden. Sie nimmt deshalb auf den bisher geltenden 
Verfassungste.'llt Bezug und noch nicht auf die Verfassung vom 18. April 1 ~99. Der 
Originalwortlaut der Volksinitiative verlangte Ergänzung von Artikel_z4oct,es durch einen 
neuen Absatz.~ sowie eine Ergänzung der Ubergangsbestimmungen der alten Bund~ver
fassung. Die Ubergangsbestimmung nahm dementsprechend Bezug auf Artikel z4oct,es 
Absatz 6. Die Artikelnummerierung und die Veiweisungen der Initiative sind gestützt auf 
die Schlussbestimmungen (Ziff. ill) der Bundesverfassung vom 18. April 1999 von der 
Bundesversammlung anzupassen. Der vorliegende Text schlägt entsprechende Anpas
sungen vor. 

8636 1999-5343 
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Art. 2 

a. Der Bundesrat legt die Abgabesätze fest. Er berichtet dem Parlament jähr
lich übet die Erreichung der Lenkungsziele. 

b. Die Abgabe ist aussenhandelsvenräglich zu gestalten. Bei der Gesetzgebung 
können befristete Sonderregelungen, insbesondere für besonders energie
intensive Betriebe, erlassen werden. Indexwirkungen können neutralisiert 
werden. Regionalwirtschaftliche Anliegen sind zu berücksichtigen, sofern 
sie den Zielen nach dem ersten und zweiten Satz von Absatz 7 nicht zuwi
derlaufen. 

c. Der Reinertrag wird sozialverträglich und staatsquotenneutral zur Kompen-· 
sation der Abgabebelastung von Haushalten und Betrieben verwendet. Der 
Ausgleich begünstigt H.aushalte und Betriebe so, dass der sparsame und ef
fiziente Energieeinsatz belohnt wird. 

II 

Die Übergangsbestinnnungen der Bundesverfassung vom 18. April 
1999 werden wie folgt ergänzt: 

A.rt. /96 Sachüberschrift 

Art.197 

Übergangsbestimmungen gemäss Bundesbeschluss vom 
18. Dezember 1998 über eine neue Bundesverfassung 

Übergangsbestimmungen nach Annahme der Bundesverfas
sung vom 18. April .1999 

2. Übergangsbestimmungen zu Art. 89 Abs. 7 (Energiele11/amgsabgabe) 
Ist die Gesetzgebung drei Jahre nach Annahme des Artikels 89 Absatz 7 · der . 
Bundesverfassung nicht rechtswirksam, setzt der Bundesrat auf dem Verord
nungsweg unverzüglich Ausführungsbestimmungen jn Kraft. Der Verbrauch 
der nichterneuerbaren Energieträger wird innert acht Jahren nach Annahme 
von Artikel 89 Absatz 7 der Bundesverfassung stabilisiert und anschliessend 
während 25 Jahren um durchschnittlich ein Prozent pro Jahr vermindert. 

1 Gleichzeitig wird Voile und Ständen'ein Gegenentwurf der Bundesversammlung 
zur Abstinnnung unterbreitet. 
2 Die Bundesversammlung schlägt vor, Artikel 89 der Bundesverfassung vom 
18. April 1999 durch einen neuen Absatz 7 mit folgendem Wortlaut zu ergänzen: 

• 

Art. 89 Abs. 7 
7 Der Bund erhebt auf nichterneuerbaren Energieträgern eine besondere Abga-
be. Für diese Abgabe gilt: . 
a. Sie ist Teil der Energie- und Umweltpolitik. Ihr Ertrag wird zur Senkung 

der obligatorischen Lohnnebenkosten verwendet. 
b. Der Abgabesatz bemisst skh nach dem Energieinhalt. Dabei wird berück

sichtigt, ob und wie hoch die einzelnen Energieträger mit weiteren. Abgaben 
belastet sind. 

c. Für Produktionsprozesse. die in hohem Masse auf Elen Einsatz von nichter
neuerbaren Energieträgern angewiesen sind, werden besondere Regelungen 
und Ausnahmen vorgesehen. · . 

d. Die Abgabe nimmt Rücksicht auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. 
Sie wird gestaffelt eingeführt. 

e. Der Höchstsatz der besonderen Energieabgabe beträgt 2,0 Rp./kWh. . 

Art.3 
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen und 
den Gegenentwurf anzunehmen. · 

Ständerat. 8. Oktober 1999 

Der Präsident: Rhinow 
Der Sekretär: Lanz 

Nationalrat. 8. Oktober 1999 

Die Präsidentin: Heberlein 
Der Protokollführer: Anliker 



Arrete federal 
concemant !'initiative populaire destinee 
a encourager Ies economies d'energie et a freiner 
.1e·g'1spillage•(initiative energie et environnement) 

du 8 octobre 1999 

L 'Assemblee federale de la Confederation misse, 

.. vu .1 • initiative populaire «destinee a encourager les economies d 'energie et a freiner 
le .gaspillage (Initiative energie et environnement)», deposee le 21 mars 19951; 

vu le message·du Conseil federal du 17 mars 19972; 
vu le,rapportde la Commission de l'environnement, de l'amenagement du territoire 
et de l'energie du Conseil des Etats du 4-fevrier 19993, 

arrete: 

Art:1 
1 L'initiative poputaire du 21 mars 1995 «destinee a encourager les · economies 
d'energie et a freiner le_ gaspillage (Initiative energie et environnement)» est valable 
et sera soumise au vote du peuple et des cantons. 

2 L'initiative4, adaptee a la Constitution du 18 avril 19~, a la teneur suivante: 

( 

2 
3 
4 

I 
La Constitution du 18 avril 1999 est modifiee comme suit: 

Art. 89, al. 7 
7 La Confederation veille, par le biais. de mesures appropriees, ä stabiliser puis a ; 
ramener progressivement a un niveau supportable la consomn:iation des agents ener• 
getiques non renouvelables afin de proteger l'environneinent, le paysage et le climat. 
A·.cette fin, la Confederation preleve une taxe d'incitation sur la consommation de 
tous les .agents eqergetiques· non renouvelables et ·sur l'electricite produite par les 
centrales bydrauliques d'une pµissance superi~ure a ,.m. megawatt. Ainsi: 

a. le Conseil. federal fixe les. taux de la redevance. ll etablit a l'attention du 
Par:Iement un rapport anouel sur 1a realisation des objectifs vises. 

FF 1995 Ill 1161 
FF 1997 II 734 
FF 1999 ... 
L'initiative populaire a ete· deposee sous le regime de la constitution du 29 mai 1874 et 
ne se referait donc pas a la Constitutioo du 18 avri! 1999. Dans la veision deposee, 
l'initiative exigeait une modificatioo de l'art. z4octies, a savoir un nouvel al. 6, ainsi 
qu'une.modification cies dispositions transitoires de l'a_ncienne constitution, a savoir une 
nouveue· disposition transitoire se referant a l'art. 24octies, al. 6. Conformement aux . 
dispositions transitoires (eh. III) de la Constitution du 18 avril 1999, la numerotation des 
articles et les re:ferences cqntenues dans les initiatives doivent etre adaptees par 
l'Assemblee federale. Le present texte a donc·ete adapte en consequeoce. 

. ' 

7834 JQC)()..5343 



Initiative populaire. AF 

Art.2 

II 

b. la redevance ne doit pas constituer un obstacle aux transactions relevant du 
commerce exterieur. La legislation peut prevoir des reglementations speciales 
de duree limitee, notamment en faveur des entreprises fortes consommatrices 
d'energie. Les effets de l'_indexation peuvent etre ·neutralises. D est tenu 
compte du contexte regional de l'economie, dans Ja mesure ou les objectifs 
au Sens de 1 • al. 7, 1 re et ze phrases, sont respectes. 

c. le p(Oduit net de la redevance est utilise de maniere a compenser les cbarges 
occa.sionnees aux entreprises et aux menages; on veille ce faisant a maintenir 
un cout social supportable et a ne pas influer sur la quote-part des preleve
ments publics. La · compensation favorise les menages et· les entreprises de 
maniere a encourager les economies d'energie et l'utilisation rationnelle de 
celle~i. 

Les dispositions transitoires de la Constitution du 18 avril 1999 sont modifiees 
commesuit: 

An. 196, titre median 

Dispositions transitoires selon l'arrete federal du 18 decembre 1998 relatif a 
une mise a jour de la Constitution federale · 

Art. 197 Dispositions transitoires apres acceptation de la Constitution du 18 avril 
l999 

2. Disposition transitoire ad art. 89, aL 7 (Taxe d'incitation sur la consommation 
d'energie) ' 
Le Conseil federal edictera sans tarder, par voie d'ordonnance, des dispositiöns 
d'execution si la legislation n'entre pas en vigueur dans les trois ans suivant 
l'adoption de l'art. 89, al. 7. La consommation des agents energetiques non renouve
lables devra etre stabilisee dans les huit ans suivant l'adoption de l'art. 89, al. 7, puis. 
reduite de 1 % par annee en moyenne pendant 25 ans. · 

t En meme temps que l'initiative, un contre-projet de !'Assemblee federale sera 
soumis au vote du peuple et des cantons. · 

2 L' ;Assemblee fed.erale propose de completer Part. 89 de la Constitution du.18 avril 
1999 par un al. 7, dont la teneur est la suivante: 

Art. 89, al. 7 
7 1..a· Confederation preleve une -taxe particuliere sur les agents energetiques. non 
renouvelables. Les regles suivantes sont applicables a cette taxe: · 

a. la taxe fa!t ~ie_ de. l~ politique de l'energie et de l'environnement. Son 
produit est utilise pour reduire les charges salariales annexes. obligatoires; 

b. le taux de la taxe est t:i.ri en fonction du contenu ene ique. ll est tenu 
compte des autres taxes qui grevent ,deja ces agents ene iques; 

c.. la loi prevoit des reglementations particulieres et des exceptions pour des 
modes de production qui necessitent une grande consemrnation d'energie 
non renouvelable; 

d. la taxe tient compte de 1a capacite concurrentielle de t'economie. Elle est 
introduite par etapes; 

e. le taux de la taxe particuliere ne depassera pas 2,0 ct./kWh. 

Art.3 

L' Assembleefäderale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative et 
d'approuver le contre-projet. 

Conseil des Etats, 8 öctoore 1999-·-··· 

Le president: Rhinow 
Le secretaire: Lanz · 

Conseil national, 8 octobre 1999 

La presidente: Heberlein 
Le secretaire: Antiker ·• 



.ßecreto federale 
concemente l'iniziativa popolare volta a pr9muovere 
il risparmio energetico e. a frenare lo spreco 
(Iniziativa energia e ambiente) 

dell'8 ottobre 1999 

L 'Assemblea federale della ·confederazione Svizzera, 

esaminata l'iniziativa popolare «volta a promuovere il risparmio energetico e a fre
nare Io spreco (lniziativa 'energia e aml::>iente')», depositata il 21 marzo 19951; 
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 19972; 
visto H rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territotjo 
e dell'energia del Consiglio degli Statidel 4 febbraio 19993, 

decreta: 

' Art.1 

1 L'iniziativa popolare del 21 marzo 1995 <<Volta a promuovere il risparmio energe
tico .e a frenare lo spreco (Iniziativa 'energia e ambiente')» ·e valida ed e sottoposta _ 
al voto del Popolo,e dei Cantoni. 

2 L'iniziativa4 adeguata fonnalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 ha 
il tenore seguente: · · · 

I . 

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 e completata corne· segue: 

Art. 89 cpv. 7 
7 .Per proteggere l'ambiente, il paesaggio eil cliroa la Confederazione adotta prov
vedimenti atti a stabilizzare e successivamente ridurre progressivamente a un li
vello sopportabile ir consumo degli agenti energetici non rinnovabilL Per conse
guire tali obiettivi · la Confederazione riscuote una tassa d' incentivazione sul con
sumo di tutti gli agenti energetici non rinnovabili e dell'elettricita prodotta dalle 
centrali idroelettriche con una·potell7Jl stiperiore a un megawatt. In merito'valgo-
no i seguenti criteri: · · · · 

a. Il Consiglio federale ne stabilisce le aliquote. Esso. presenta annualmente un 
rapporto al Parlamento sul raggiungimento degli obiettivi. 

1 FF 1995 III 1067 
2 FF19'711660 
3 FF 1999 ... 
4 · L'iniziativa popolare e stata depositata vigenie la Costituzione federale del 29 maggio 

1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. ll 
testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare l'articolo 24octies con un 
nuovo capoverso 6, come pure· Ie disposizioni transitorie della vecchia Costituzione fede
rale. La disposizione transitoria si riferiva quindi all'articolo 24octies capoverso 6. La nu
merazione degli articoli e i rinvii.dell'iniziativa devono essere adeguati dall' Assemblea 
federale sulla base delle disposizioni finali (n. 111) della Costituzione federale del 18 aprile 
1999. D presentellesto propone i·relativi adeguamenti. 
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lniziativa energia e ambiente 

Art.2 

b. La tassa deve essere compatibile con il <;ommercio estemo. Possono essere 
emanate disposizioni legislative speciali limitate nel tempo, specialmente per 
le aziende con consumo energetico particolarmente elevato. Gli effetti sul-
1 'indicizzazione possono essere neutralizzati. Le aspettative economiehe re
gionali sono tenute in considerazione nella misura in cui non contrastino con 
gli obiettivi ai sensi dei primi due periodi del presente capoverso 7. 

c. Il ricavato netto e impiegato per compensare gli oneri gravanti sulle econo
mie domestiehe e suUe aziende in modo socialmente sopportabile e senza in
fluire sulla quota parte·delle spese pubbliehe. La eompensazione favorisce le 
economie domestiehe e le aziende, in modo ehe sia premiata l'utilizzazione 
parsimoniosa ed efficiente di energia. 

II 

Le disposizioni transitorie della Costituzione fedetale del 18 aprile 1999 sono 
eompletate come segue: 

Art. 196, titolo 

.Art. 197 

Disposizioni transitorie del il decreto federale del 
18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale 

Disposizioni transitorie successive all' adozione 
delta Costituzione federale de/ 18 aprüe 1999 

2. Disposizioni transitorie dell'art. 89 cpv. 7 (Tassa .d'incentivazione 
sull'energia) , 

Qualora Ja legislazione non sia ancora in vigore dopo tre anni dall'accettazione 
dell'articolo 89 capoverso 7, il Consiglio federale en:iana tramite ordinanza dispo
sizioni d'esecuzione con entrata in vigore immediata. II consumo· di agenti ener
getici non rinnovabili e stal>ilizzato entro otto anni dall'accettazione deJl'articolp 
89 capoverso 7 e suecessivamente ridotto in media dell'l per cento all'anno. du
rante 25 anni. 

1 Contemporaneamente e sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni un contropro-
getto dell' Assemblea federale. · 
2 L' Assemblea federale propone di completare l'articolo 89 della Costituzione fede
rale del 18 aprile 1999 con un nuovo capoverso 7 del tenore seguente: 

Art. 89 cpv. 7 
7 La Confederazione riscuote una tassa speciale sui vettori energetici non rinno
vabili. In merito valgono i seguenti criteri: 

a. , Ja tassa e parte integrante della politica energetica e ambientale. I proventi 
· sono destinati a dimiriuire gli'cmeri salariali complementari obbligatori; 

b. l'aliquota della tassa e calcolata in oase al contenuto energetico, conside
rando gli onerl fiscali ehe gia gravano sui singoli vettori energetiei; 

e. per i processi · di produzione ehe riehiedono un elevato consumo di vettori 
energetiei non rinnovabili sono previste·disposizioni speeiali e derogatorie; 

d. la tassa tiene conto d~lla competitivita. deU'economia~ E introdotta gradual
· mente; 

e. l 'aliquota della tassa non supera 2,0 ct./kWh. 

Art.3 

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai.Cantoni di respingere l'iniziativa e 
di accettare il controprogetto. 

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 

·n presidente: Rhinow 
II segretario: Lanz 

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 

La presidente: Heberlein 
II segretario: Anliker 



Bundesbeschluss 
über die Volksinitiative für einen Solarrappen 
(Solar-Initiative) 

vom 8. Oktober 1999 

' ' 

Die Bundes,•ersammhmg der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Prüfi,mg der am 21. März 19951 eingereichten Volksinitiative «für einen Solar-
rappen ( <Solar-Initiative> )»t · · 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 17. März 19972 
und in den Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des 
Ständerates vom 4. Februar 19993, 
beschliesst: 

Art. l 
1 Die Volksinitiative «für einen Solarrappen ( <Solar.:Initiatjve> )>> vom 21. März 1995 
ist gültig und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet.· 
2 Die Volksinitiative4 lautet angepasst an die neu~ Bundesverfassung vom 18. April 
1999: 

I 

Die Bundesverfassung vom 18.April 1999 ~ird wie folgt ergänzt: 

An. 89 Abs. 6 
6 Der Bund fördert die Sonnenenergienutzung auf überbauten Flächen· sowie 
die effiziente und nachhaltige Energienutzung. . · 

· a. Zu diesem Zweck erhebt der Bund eine indexierte Abgabe von 0, 1 anstei-
gend auf 0.5 Rappen pro Kilowattstunde auf dem Endverbrauch der nicht
erneu~rbaren .Energi~träger. Mindestens die Hälfte des Abgabeertrages wird 
für die Sonnenenergienutzung verwendet. . 

b. Bei der Förderung berücksichtigt der Bund regionalwirtschaftliche Anlie
gen. Er kann spezielle Bestimmungen und Anpassungsfristen für besonders 
energieintensive Betriebe erlassen. Dem bestehenden und berechtigten 

1 BBI 1995 m 1220 
2 BBl 1997 Il 805 
3 BBl 1999 ... 
4 Die Volksinitiative ist noch während der Geltungsdauer der Bundesverfassung vom 

29. Mai 1874 eingereicht worden. Sie nimmt deshalb auf den bisher geltenden 
Verfassungstext Bezug und noch nichtauf die Verfassung vom 18. April 1999: Der 
Originalwortlaut der Volksinitiative vedangte di~Ergänzung von Artikel 24ocnes du1"9h 
einen neuen Absatz 5 sowie eine Ergänzung der Ubergangsbestimmungen der Bundes
verfassung vom 29. Mai 1874. Die Ubergangsbestimmung nahm dementsprechend 
Bezug auf Artikel 24ocries Absatz 5. Die Artikelnummerierung und die Verweisungen der 
Initiative sind ,gestützt auf die Schlussbestimmungen (Ziff. ill) der Bundesverfassung 
vom 18. April 1999 von der Bundesversammlung anzupassen. Der vorliegende Text 
schlägt entsprechende Anpassungen vor. 
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Solar-Initiative. BB 

Art.2 

Penk.mal- und Ortsbildschutz wird Rechnung getragen. Nicht zweckgebun
dene Abgaben auf Energieträgern können an Stelle der Abgabe nach Buch
stabe a verwendet werden. 

c. Das Gesetz regelt das Nähere. 

II. . 

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung vom 18. April 
1999 werden wie folgt ergänzt: 

An. 196 Sachiiberschrift 

Art. {97 

Übergangsbestimmungen gemäss Bundesbeschluss vom 
18. Dezember 1998 über eine neue Bundesverfassung 

Übergangsbestimmungen nach Annahme der Bundesverfas
sung vom 18. April 1999 

1. Übergangsbestimmungen zu ,'\rt. 89 Abs. 6 
(Förderung der Sonnenenergie) 
1 Ist die Gesetzgebung innert drei Jahren nach Annahme des Anikels 89 Ab
satz 6 der Bundesverfassung nicht rechtswirksam, setzt der Bundesrat auf dem 
Verordnungsweg unverzüglich Ausführungsbestimmungen in ~ft. Fünf Jah
re nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen gilt der voUe Abgabesatz. Zwanzig 
Jahre nach· Inkrafttreten des vollen Abgabesatzes erlischt Anikel 89 Absatz 6 
der Bundesverfassung. 
2 Angemessene Beiträge nach Artikel 89 Absatz 6 Buchstabe a der Bundesverfas
sung werden.· auch für bestehende Solaranlagen ausgerichtet, sofern sie bei An
nahme dieser Verfassungsbestimmungen nicht länger als ein Jahr in Betrieb sind 

·-
1 Gleichzeitig wird Volk und Ständen ein Gegenentwurf der Bundesversammlung 
zur Abstimmung unterbreitet. 
2 Die Bundesversammlung schlägt vor, die Übergangsbestimmungen der Bundes
verfassung vom· 18. April 1999 wie folgt zu ergänzen: 

8640 

Art. 196 Sachüberschrift 

Art. 197 

Übergangsbestimmungen gemäss Bundesbeschluss vom 
· 18. Dezember 1998 über eine neue Bundesverfassung 

. Übergangsbestimmungen nach Annahme der Bundesverfas
sung vom 1.8. April l 999 

1. Übergangsbestimmung zu Art. 89 
(A.bgabe zur Förderung erneuerbarer Energien) 
1 Der Bund erhebt auf dem Energieinhalt der nichterneuerbaren Energieträger 
eine zweckgebundene Förderabgabe von 0,3 Rp./kWh. 
2 Ihr Ertrag wird als Finanzhilfe gezielt eingesetzt für: 
a. die Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere der Son

nenenergie auf überbauten Flächen. der geothermischen Energie und der 
Energie aus Holz und Biomasse: , 

b. die Förµerung der rationellen Energienutzung; 
c. die.Erhaltung und Erneuerung einheimischer Wasserkraftwerke. 



Solar-Initiative. BB 
_Jb.5 

Art.3 

3 Dabei gilt: . 
a. Für jede Massnahme nach Absatz 2 wird je mindestens ein Viertel des Er

trags ~ingesetzt. · 
b. Finanzhilfen für die industrielle oder gewerbliche Produktion werden in 

erster Linie für Massnahmen ausgerichtet. welche-die Wirksamkeit des 
· Energieeinsatzes erhöhen und den Einsatz erneuerbarer Energien fördern . 

. c. Finanzhilfen nach Absatz 2 Buchstaben a und b können zur Erfüllung von 
schweizerischen Verpflichtungen zur Reduktion von Treibhausgasernissio
nerr auch im Ausland ausgerichtet werden. 

d. Finanzhilfen dürfen nur ausgerichtet werden. wenn sichergestellt ist. dass 
den Anliegen des Landschafts- und Ortsbildschutzes Rechnung getragen 
wird und die Vorschriften über den Umweltschutz eingehalten werden. 

4 Für Produktionsprozesse. 'die in hohem Masse auf den Einsatz von nichter
neuerbaren Energieträgern angewiesen sind, werden besondert Regelungen 
und Ausnahmen vorgesehen. In Härtefällen können auch für andere energie
intensi ve Unternehmen Erleichterungen vorgesehen werden. 
5 Die Befugnis zur Erhebung der Förderabgabe endet zehn ,Jahre nach Inkraft
treten der Ausführungsgesetzgebung. Sie kann durch ein Bundesgesetz um 
höchstens fünf Jahre verlängert werden. 
6 Wird gestützt· auf Artikel 89 Absatz 7 der Bundesverfassung eine besondere 
Energieabgabe erhoben, so fällt die Förderabgabe dahin. Für diesen Fall gilt, 
dass bis zum Wegfallen d~ Befugnis zur Erhebung der Förderabgabe gemäss 
Absatz 5 im Mittel 450 Millionen Franken pro Jahr-aus dem Ertrag der beson
deren Energieabgabe für die Massna:hmen nach den Absätzen 2 und 3 verwen-
det werden. · 
7 Der Bundesrat kann die Förderabgabe vorzeitig aufheben oder senken •. wenn 
die Massnahmen nach den Absätzen 2 und 3 auf Grund der Verhältnisse auf 
dem Energiemarkt rtjcht ~hr oder nicht mehr in vollem Umfang nötig sind. 

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen und 
den Gegenentwurf anzunehmen. 

Ständerat, 8. Okt(?ber 1999 

Der.Präsident: Rhinow 
'Der Sekretär: Lanz 

8956 

Nationalrat, 8. Oktober 1999 

Die ·Präsidentin: Heberlein 
· Der Protokollfiihrer: Anlik:er 
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Arrete federal 
concemant l'initiative populaire 
pour l'introduction d'un centime solaire 
(initiative solaire) 

du 8 octobre 1999 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, 

vu l'initiative populaire «pour l'introduction d'un centime solaire (Initiative so
laire)», deposee le 21 mars 19951; 
vu le message du Conseil federal du 17 mars 19972; 
vu Ie rapport de la Commission de l'environnement, de l'amenagement db territoire 
et de l'energie du Conseil des Etats du 4 fevrier 19993, 

arrete: 

Art.1 
1 L'initiative populaire du 21 mars 1995 «pour l'introduction d'un centime solaire 
(Initiative solaire )» est. valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons. 

2 L'initiative4, adaptee a la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante: 

1 
2 
3 
4 

I 
La Constitution du 18 avril 1999 est modifiee comme suit: 

Art. 89, aL 6 
6 La Confederation encourageJe recours a l'energi~-solaire sur les surfaces bäties et 
favorise l'utilisation rationnelle et durabte de l'energie. 

a. la Confederation preleve a cette fin une redevance indexee de 0, 1 centime 
par kilqwattheure sur la consommation finale des agents en~rgetiques non re
nouvelables; cette redevance est progressivem:ent elevee a 0,5 cen~ime. La 
moitie au moins du produit de cette · redevance est consacree a · l 'energie 
solaire. 

FF 1995 III 1163 
FF 1997 II 734 
FF 1999 ... 
L'initiative populaire a ete deposee sous le regime de la constitution du 29 mai 1874 et 
ne se refärait donc pas a la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version deposee, 
l'.initiative exigeait une modification de l'art. z4ocues, a savoir un nouvel al. 5, ainsi 
qu'une modification des dispositions transitoires de l'a:n,cienne constitution, a savoir une 
nouvelle disposition transitoi~·se referant a l'art. z4ocues, al. 5. Conformement aux 
dispositions transitoires (eh. III) de la Constitution du 18 avril 1999, la numerotation des 
articles et les references contenues dans les initiatives doivent etre adaptees par 
!'Assemblee federale.'Le present texte a donc ete adapte en consequence. 
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Initiative solaire. AF 

Art.2 

IT 

b. 1a Confederation encourage l'utilisation de l'energie solaire en tenant compte 
du contexte regional de l'economie. A cet effet, eile peut edicter des disposi
tions speciales et accorder des delais d'adaptation pour'des entreprises fortes · 
consommatrices d'energie. Les mesures de protection des sites et des J!tonu
ments existants, pour autant qu'elles soient justifiees, sont prises en conside
ration. La redevance citee a la lettre a peut etre remplacee par des taxes sans 
affectation speciale prelevees sur les agen:ts energet~ques . 

. c. Jes details sont regles par voie legislative. 

Les dispositions transitoires de la Constitution du 18 avrit 1999 sont modifiees 
commesuit: 

Att. 196, titre median . 
Dispositions transjtoires selon 1 'arrete fedenil du• 18 decembre 1998 relatif a 
une mise a jour de la Constitution federale 

Art. 197 Dispositions transitoires apres acceptation de Ja Constit.ution du 18 avril 
1999 

1. Disposition transitoire ad. art. 89, al 6 (Encouragementde l'energie sQlaire) 
1 Le Conseil federal edictera sans tarder, par voie d'ordonnance, des. dispositions 
d'execution si la legislation n'entre pas en vigueur da.ns les trois ans suivant 
l'adoption de l'art. 89, al. 6 .. La redevance sera prelevee dans son integralite cinq ans 
apres l'entree en vigueur des presentes dispositions. L'art. 89, al. 6, sera abroge vingt 
ans apres l'instauration de fä redevance integrale. 
2 Des contributions appropriees au se~ de J?art. 89, al. 6, let. a, pe~vent egalement 
etre accordees en faveur d'installations solaires existantes, pour autant qu'elles 
n'aient pas ete en service pendant plus d'une annee au moment ·de l'adoption du 
present article. 

1 Eo meme temps que )'initiative, un contre-projet de ]'Assemblee fed~rale sera soumis au vote 
du peuple et des cantons. r 

2 L' ~mblee federale propose de completer les dispositions transitpires de la constitution du 
·1s avril ~999 comme suit: , 

. 7838· 

ArL ·196, titre media~. 
Dispositions transitoires selon l'arrete federal du 18 decembre 1998 relatif a 
une mise a jour de la Constitution federale 

Art. 197 Dispositions transitoires apres acceptation de la Constitution du _18 avril 
1999 · 

1. Disposition transit(Jire ad art. 89 (Taxe visant a e11courager les energies renou
velables) 
1 La Confederation preleve une taxe d 'encouragement a affectation speciale de 0,3 

. ct/kWh sur la teneur energetique des energies non renouy.elables. · 
.2 Le produit de la taxe est utilise de mani~re ciblee pour. 

a. l'encouragement de l'utilisation des agents renouvelables, en particulier 
l'energie solaire sur les sites urbanises, la geothermie et l'energie du bois et 
de 1a biomasse; 

b. l'encouragement de l'utilisation iationnelle de l'energie; 
c. le maintien et le renouvellement des centrales hydrauliques indigenes . 



Initiative solaire. AF 

Art.3 

3 Les regles suivantes sont applicables: 

a. au moins un quart du produit est affecte aux mesures prevues a chacune des 
lettres a, b etc de l'al. 2. 

b. les aides financieres a la production industrielle et artisanale sont attribuees 
en priorite pour des mesures .de nature a accroitre le rendement energetique et 
a encourager le recoms aux agents renouvelables. 

c. les aides financieres prevues a l 'al. 2, let. a et b, peuvent aussi etre versees a. 
l'etranger en vue de satisfaire aux engagements federaux pris dans le but de 
reduire les gaz entrainant des effets de serre. 

d. les aides financieres ne sont versees qu'une fois asstire le respect de la pro- · 
tection du paysage et du site ainsi que des dispositions regissant la protection 
de l'environnement. 

4 Des regles particulieres et des derogations sont prevues pour les methodes de pro
duction tributaires d'importantes quantites d'energie non renouvelable. Dans les cas 
de rigueur, des degrevements peuvent egalement etre accerdes a d'autres entreprises 
utilisant d'importantes quantites d'energie. 
5 La competence d~ prelever une taxe d'encouragement prend fin dix ans apres 
l'entree en vigueur de la legislation d'execution. Cette echeance peut etre retardee de 
cinq ans au plus par une loi federale. 
6 La taxe d'encouragement est supprimee d.es qu'une redevance particuliere sur 
l'energie est prelevee en vertu de l'art. 89, al. 7. 450 miHions de francs en moyenne 
par annee, imputes sur le produit de la redevance particuliere, sont affectes aux mesu
res prevues aux al. 2 et 3 jusqu'a l'ecbeance du droit de prelever la taxe prevu a 
l'al. 5. 
7 Le Conseil federal peut abroger la taxe d'encouragement avant terQJ.e ou la reduire si 
la Situation sur Ie marcbe de Penergie rend partiellement ou entierement superflues les 
mesures prevues aux al. 2 et 3. 

L' Assemblee federale recommande au peuple ~t aux cantons de rejeter l'initiative et 
d'approuver le contre-projet. 

Conseil des Etats, 8 octobre 1999 

Le president: Rhinow 
Le secretaire: Lanz 

Conseil national, 8 octobre 1999 

La presidente: Heberlein 
Le secretaire: Anliker 
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Decreto federale 
concemente l'iniziativa popolare .· 
per l'introduzione di un centesimo solare 
(lniziativa ·solare) 

dell'8 ottobre 1999. 

l 'Assem'blea federale della Confederazione Svizzera, 

· esaminata l'iniziativa popolare «per J'introduzione di un centesimo solare (lniziativa 
'solare')», .depositata il 21 marzo 19951; 

. visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 19972; · 
vista il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio 
e dell'energia del Consiglio degli Stati deJ 4 febbraio 19993, 

decreta: 

Art.l 
1 L'iniziativa popolare del 21 marzo 1995 «per l'introduzione di un centesimo solare 
(Iniziativa 'solare~)» e valida ed e sottoposta al voto del 'popolo e dei Cantoni. 

2 L'iniziativa4 adeguata fonnalmente a)Ja Costituzione federale del 18 aprile 1999 ha 
i.l tenore seguente: · 

r· 
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 e completata come segue: 

ArL 89cpv. 6 

· 6 La Confederazione promuove l''lltilizzazione dell'energia solare nelle aree edifi
cate nonc'he l'utilizzazione efficiente e durevole dell'energia. 

a. A tale scopo Ja Confederazione riscuote tana tassa indicizzata di 0,1 cente
simi al kilowattora, ehe aumenta pro~ivamente fino a 0,5 centesimi, sul 
consumo finale degli agenti energetici non rinnovabili. Almeno la metl del 
ricavato della .tassa e impiegata per l'utilizzazione dell'energia solare. 

b. · Nell'ambito della promozione, la Confederazione tiene conto delle aspettati-· 
ve economiche regionali. Essa puo emanare disposizioni speciali e accordare 
termini d'adattamento perle aziende a consumo energetico particolarmente 
elevato. Le legittime misure di protezione dei siti e dei monumenti gia in . . 

I FF 1995,ID 1069 
2 FF 1997 ß 660 
3 FF 1,,,... . 
4 L'iniziativa popolare e stata.depositata vigente 1a Costituzione federale del 29 inaggio 

1874;si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il 
testo Qriginate dell 'i.,.iziativa popolare chiedeva di completare l'articolo 24oc&1es con un 
nuovo capoverso S, come pure Je disposizioni transitorie della vecchia Costituzione 
federale del 29 maggio 1874. La disposizione transitoria si riferiva quindi all'articolo 
24oc:ties capoverso 5. La numerazione degli articoli e i rinvii dell'iniziativa devono essere 
adeguati dall' Assemblea federale sulla base delle disposizioni finali (n. III) della· 
Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il presente testo propone i relativi adeguamenti~ 

1999-S344 



-f 70 
· 1niziativa solare 

Art.2 

c. 

u 

in atto vengono tenute in considerazione. La tassa di cui alla lettera a puo es
sere sostituita da altre tasse senza destinazione vincolata, prelevate sugli 
agenti energetici. 

La legge disciplina i dettagli. 

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono 
completate come segue: 

Art. 196, titolo 

Art. 197 

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 
18 dicembre 1998 su una nupva Costituzione federale 

Disposizioni transitorie successive all'adozione · 
della Costituzione federale del 18 aprüe 1999 

1. Disposizioni. transitorie dell'art. 89 cpv. 6 (Promozione dell'energia solare) 

1 Qualora la legislazione non sia ancora in vigore dopo tre anni dall'accettazione 
dell'articolo 89 capoverso 6, il Consiglio federale emana tramite ordinanza dispo
sizioni d'esecuzione conentrata in vigore immediata. Cinque anni dopo l'entrata 
in vigore di queste disposizioni si applica l'aliquota integrale della tassa. L'arti
colo 89 capoverso 6 sara abrogato vent'anni dopo l'entrata in vigore dell'aliquota 
integrale della tassa. 

2 Contributi adegua,ti giusta l'articolo 89 capoverso 6 lettera a sono versati anche 
per gli impianti solari esistenti, a condizione ehe essi non siano in funzione da 
oltre un anno al momento dell'accettazione di detta disposizione costituzionale. 

. ' 

t Contemporaneamente e sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni un contropro-
getto. dell' Assemblea federale. ·-

2 L' Assemblea federale propone di completare le disposizioni transitorie della Co-
• stituzione federale del 18 aprile 1999 nel.modo seguente: 

Art.196, ti,tolo 

Art.197 

Disposizioni t~nsitorie secondo il decreto federale del 
18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale 

Disposizioni transitorie successive all'adozione 
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 

1. Disposizioni transitorie dell'art. 89 (Tassa di incentivazione delle energie 
rinnovabüi) 
1 Sul contenuto energetico del vettori energetici non rinnovabili la Confedera
zione riscuote una tassa di incentivazione di 0,3 ct/kWh. 

2 I proventi sono impiegati in modo mirato quale aiuto finanziario per: 
a. promuovere I'impiego di energie rinnovabili, in particolare I'energia solare 

su superfici edificate, l'energia geotermica e l'energia·prodotta con legno e 
biomassa; 

b. promuovere 1~impiego razionale deli'energia; 
c. mantenere e rinnovare le centrali idroelettriche svizzere. 
3 Nell 'impiego dei proventi valgono le norme seguenti: 
a. a ciascun provvedimento di cui al capoverso 2 e destinato almeno un quarto 

dei proventi; 



Iniziativa solare 

Art.3 

b. gli aiuti finanziari per la produzione industriale o artigianale sono attribuiti 
in primo luogo ai provvedimenti ehe ~ttimizzano l'impiego dell'energia e 
promuovono Je energie rinnovabili;. 

e. aiuti finanziari seeondo il capoverso 2 lettere a e b possono essere versati 
anehe all'estero per adempiere obblighi dalla Svizzera di riduzione delle 
immissioni di gas con. effetto serra; 

d. gli aiuti finanziari possono, essere versati solo quando e garantito ehe e te
nuto eonto delle esigenze.di tutela del paesaggio e dei siti e ehe sono rispet
tate Je prescrizioni di salvaguaroia dell'ambiente. 

4 Per i processi di produzione ehe riehiedono un elevato consumo di vettori ener
getici non rinnovabili sono previste disposizioni speciali e derogatorie. Nei casi 
di rigore possono essere previste agevolazioni anehe·per altre imprese ad alta in-
tensita di energia. · 

s La eompetenza di riscuotere la . tassa , di incentivazione cessa dieci anni dopo 
. I'entrata in vigore della legislazione d'applicazione. Tale competenza puo essere 
prorogata di cinque anni al massimo mediante una legge federale. 
6 Se in base all'articolo 89 capoverso 7 e riscossa una tassa speciale sull'energia, 
la tassa di incentivazione decade. In tal caso, fino a cessazione della competenza 
di riseuotere Ja tassa di incentivazione come stabilito dal capoverso 5, 450 mi-

, lioni di (ranehi in media dei proventi della tassa speciale s1dl'energia sono desti-
nati. ogni anno ai provvedimenti di eui ai capoversi .2 e 3. · 
7 U Consiglio fede.:ale puo diminuire la tassa di incentivazjone o abrogarla ~nzi-· 
tempo se le. misure di eui ai eapoversi' 2 e 3 non soJio pfü neeessarie, del tutto o in 
parte, tenuto conto del mercato dell'energia. · 

L' Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e 
di accettare.il controprogetto. · 

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 

II presidente: Rhinow 
. II segretario: Lanz 
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Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 

La presidente: Heberlein 
II segretario: Anliker 

3 



Vorlage der Redaktionskommission fü.r die Schlussabstimmung 

Bundesgesetz 
über eine Energieabgabe zur Förderung 
des wirksamen Energieeinsatzes und erneuerbarer Energien 
(Förderabgabegesetz, FAG) 

vom 8. Oktober 1999 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 74 Absatz .1. 89 Absätze 2 und 3 und 197 Ziffer 1 
der Bundesverfassung, 
nach Einsicht in den Bericht vom 5. Februar 19991 der Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie des Ständerats 
und in die Stellungnahme des Bundesrates vom 8. März 19992, 

beschliesst: 

l. Abschnitt: Abgabe 

Art.l Zweck 

Zur Verbesserung der Umweltqualität durch Förderung des wirksamen Energieein
satzes und erneuerbarer Energien belastet der Bund die nicht erneuerbaren Energie
träger mit einer Abgabe. 

Art.2 Abgabeobjekt 

1 Der Abgabe unterliegen die Einfuhr ins Inland sowie die Herstellung oder Gewin
nung im Inland von fossilen Brenn- und Treibstoffen aller Art und von elektrischem 
Strom. · · · · · · · 

2 Als Inland gelten das schweizerische Staatsgebiet und die Zollanschlussgebiete. 

3 Für die Entstehung der Abgabeforderung ist Artikel 4 des Mineralölsteuergesetzes 
vom 21. Juni 19963 anwendbar. 

1 BBI 1999 3365 
2 BBI 1999 3381 
3 SR 641.61 

(99.401) 1 
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Förderabgabegesetz 

Art.3 Abgabepflicht , 

l Abgabepflichtig sind: 

a. · für die Abgabe auf Kohle und den übrigen fossilen Energieträgern: die nach 
Artikel 9 des Mineralölsteueigesetzes vom 21. Juni 19964 steuerpflichtigen 
Personen; . . 

b. für die Abgabe auf elektrischem Strom: die Importeure und die Erzeuger 
oder Verteiler von elektrischem Strom im Inland. 

2 Für die Abgabenachfolge und die Mithaftung für die Entrichtung der Abgabe sind 
die Artikel 10 und 11 des Mineralölsteuergesetzes anwendbar. 

Art. 4 Abgabehöhe 

Die Abgabe beträgt 0,3 Rappen pro k Wh. 

Art.S Nichterhebung oder Rückerstattung der Abgabe 
1 · Die Abgabe wird nicht erhoben oder rückerstattet~ wenn die Energieträger: 

a. gestützt auf Artikel _17 Absätze 1 und 2 des Mineralölsteuergesetzes vom 
21. Juni 19965 von der Steuer befreit sind; 

b. ausgeführt oder nicht zur Energieproduktion verwendet wurden. 
2 Die Abgabe auf elektrischem Strom wird nicht erhoben oder rückerstattet, wenn 
dieser: 

a. aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt wurde, oder 

b. durch Wärme-Kraft-Koppelung erzeugt wurde und für die anfallende Wärme 
ein Bedarf bestand. 

Art. 6 Energieintensive Produktionsprozesse 

.1 Unternehmen, deren Produktionsprozesse zur Herstellung von Gütern in hohem 
Masse auf den Einsatz von Energie angewiesen sind und die durch qie Abgabe in ih
rer Wettbewerbsfähigkeit erheblich beeinträchtigi würden, erhalten die Abgabe ganz 
oder teilweise zurück. -
2 Die Höhe der Rückerstattung bemisst sich nach der Energieintensität. Diese wird· , 
als Verhältnis der Energiekosten zur Bruttowertschöpfung des Unternehmens be-
rechnet.· 1 

3 Der Bundesrat bezeichnet die Produktionsprozesse, welche die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen. Dabei kann er mehrere Unternehmen, die unter 
dnheitlicher Leitung· stehen und gemeinsam die energieintensive Produktionsleis
tung erbringen, bei der· Berechnung der Energieintensität und der Rückerstattung der 
Abgabe als Einheit betrachten. ' ' 

4 SR 641.61 
5 SR641.6I 
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Förderabgabegesetz 

4 Energieintensitäten unter 5 Prozent·· berechtigen zu keiner Rückerstattung: für 
Energieintensitäten von 5-10 Prozent steigt die Rückerstattung linear von o. Prozent 
auf 100 Prozent der ordentlichen Abgabe; für Energieintensitäten höher als 10 Pro- , 
zent wird die Abgabe vollständig zurückerstattet. 

s Der Bundesrat kann in Härtefällen für ·andere energieintensive Unternehmen, die 
nach Absatz 1 keine Rückerstattung erhalten, Ausnahmen vorsehen. 

6 Beträge unter 1000 Franken werden nicht zurückerstattet. 

2. Abschnitt: Mittelverwendung 

Art. 7 Förderzwecke 
1 Die Erträge der Abgabe werden im Sinne von befristeten Anschubinvestitionen 
verwendet: 

a. zur Förderung der Nutzung von erneuerbaren Energien. in~besondere von: 
1. Sonnenenergie auf überbauten Flächen, 

2. Energie aus Holz und Biomasse, 
3. geothermischer Energie und Umgebungswärme; 

b. für energietechnische Sanierungen und Effizienzverbesserungen, insbeson
dere in den Bereichen: 
1. Gebäudehülle, Heiz,ung, Lüftung und Beleuchtung, 
2. Erzeugung und Nutzung von Prozessenergie, 
3. Verkehr, 
4. Wärme-Kraft-Koppelung in Verbindung mit Wärmepumpen; 

c. zur Erhaltung und Erneuerung bestehender Wasserkraftwerke. In vom Bun
desrat zu bezeichnenden Ausnahmefällen können auch Darlehen an Wasser
kraftwerke ausgerichtet werden, deren Träger wegen der Öffnung des Elek
trizitätsmarktes vorübergehend nicht in der Lage sind, die betriebswirt-· 
schaftlich .notwendigen Amortisationen vorzunehmen. 

2 Finanzhilfen für die industrielle oder gewerbliche Produktion werden in erster 
Linie für Massnahmen ausgerichtet, welche die Wirksamkeit des Energieeinsatzes 
erhöhen und den Einsatz erneuerbarer Energien fördern. 

3 Finanzhilfen dürfen nur ausgerichtet werden, wenn sichergestellt i~t. dass den An
liegen des Landschafts- und Ortsbildschutzes Rechnung getragen und die· Vor
schriften über den Umwelt- und Gewässerschutz eingehalten werden. 

4 Für jede Massnahme nach Absatz 1 Buchstaben a, b und c wird je mindestens ein 
Viertel des Ertrags eingesetzt. 

. 3 



Förderabgabegesetz 

Art. 8 Fonds 

Der Bundesrat bildet mit dem Ertrag aus der Abgabe eine Spezialfinanzierung nach 
den Artikeln 11 und 20 des Finanzhaushaltgesetzes6. · 

Art. 9 Finanzhilfen 

1 Finanzhilfen nach diesem Gesetz dürfen 60 Prozent der anrechenbaren. Kosten 
nicht übersteigen. 
2 Für die Berechnung der anrechenbaren Kosten gilt· Artikel 14 des Energfogesetzes 
vom 26. Juni 19987. r 

3 Finanzhilfen können nur so weit gewährt werden, als der Bund nicht bereits auf 
Grund anderer Erlasse finanzielle Hilfe für das Vorhaben leistet und die anrechen-
baren Kos!en 3000 Franken übersteigen. · 
4 Finanzhilfen· können für bestehende Anlagen ausgerichtet werden. sofern diese 
nicht länger als ein Jahr seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in Betrieb sind. 
5 Die Finanzhilfen· können als Bürgschaften, Darlehen, rückzahlbare oder a-fonds
perdu-Bei!räge oder als Grundkapital gewährt werden. Bei Darlehen müssen die 
Darlehensnehmer Sicherheiten leisten. · . ' . 

6 Darlehen und Darlehenszinsen für Wasserkraftwerke nach Artikel 7 · Absatz 1 
Buchstabe c sind in den Fonds nach Artikel 8 zurückzuzahlen, sobald die Ertrags
lage dies ermöglicht. Erfölgen die Rückzahlungen nach Ablauf der Geltungsdauer 
dieses Gesetzes, sind diese im Sinne von Artikel 89 Absatz 7 der Bundesverfassung 
zu verwend~n. · 

7 Die Rückzahlung von a-fonds-perdu-Beiträgen in den Fon~s n_ach Artikel 8 kann 
verlangt werclen, wenn ein Gewinn . erwirtschaftet wird. Der BÜndesrat regelt die 
Voraussetzungen und das Ausmass der Rückzahlung. Erfolgen die Rückzahlungen 
nach ~blauf der Geltungsdauer dieses Gesetzes, so sind sie im Sinne von Artikel 89 
Absatz 7 der Bundesverfassung zu verwenden. 

8 Der Bund kann privaten Organisationen, welche Drittfinanzierungsprojekte ver
bürgen, a-fonds-perdu-Beitfi(ge als Grundkapital oder Bürgschaften zur Verfügung 
stellen. · · · 

9 Bund und Kantone einigen sich auf ein Förderprogramm nach Artikel 7 Absatz 1 
Buchstaben a und b. Der Bund kann den Kantonen zur Unterstützung von direkten 
und flankierenden Massnahmen im Sinne des Förderprogrammes jährliche Global
beiträge ausrichten. Ihre Höhe richtet sich nach der Wirksamkeit der Massnahmen. · 
Soweit der Bund Globalbeiträge nach diesem Gesetz ausrichtet~ ist Artikel 15 Ab
sätze 1-3 des Energiegesetzes nicht anwendbar; Absätze 4 und 5 sind sinngemäss 
anwendbar. · 

· 10 Bei Finanzhilfen, welche zur Erfül~ung von schweizerischen Verptlichtungen zur· 
Reduktion der Treibhausgasemissionen im Ausland ausgerichtet werden, ist Ab
satz 1 nicht anwendbar. 

6 SR 611.0 
· 7 SR 730.0; AS 1999 197 · 
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Förderabgabegesetz 

3. Abschnitt: Verfahren und Rechtsschutz 

Art .. 10 Erhebungs- und Rückerstattungsverfahren 
1 Der Bundesrat regelt das Verfahren für die Erhebung und die Rückerstattung der· 
Abgabe auf Kohle und elektrischem Strom; für die Kohle sind die Verfahrens- und 
Rechtsschutzbestimmungen des Mineralölsteuergesetzes vom 21. Juni 19968 sinn
gemäss anwendbar. 

2 Für die Erhebung und die Rückerstattung der Abgabe auf den übrigen fossilen 
Energieträgern gelten die Verfahrens- und Rechtsschutzbestimmungen der Mineral
ölsteuergesetzgebung. 

Art.11 

Für die Erhebung der· Energieabgabe in den Zollausschlussgebieten Samnaun und 
Sarnpuoir kann der Bundesrat im Einvernehmen mit den Gemeinden besondere Re
gelungen treffen. 

Art.12 ' Rechtsmittel im Finanzhilfeverfahren 

Verfügungen des Bundesamtes für Energie über Finanzhilfen unterliegen der Be
schwerde an das Eidgenössische ·oepartement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation; dieses entscheidet endgültig. -

i 

4. Abschnitt: Strafbestimmungen 

Art.13 Abgabehinterziehung 
1 Wer vorsätzlich sich oder einem andern einen unrechtmässigen AbgabevorteH ver
schafft, namentlich die Abgabe hinterzieht oder für sich eine unrechtmässige Ver
gütung oder Rückers~ttung vpn Abgaben erwirkt, wird mit Busse bis zum Dreifa
chen des unrechtmässigen Vorteils b~straft. 
2 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

3 Wer durch fahrlässiges Verhalten für sich oder einen andern einen unrechtmässi
gen Abgabevorteil erwirkt, wird mit Busse. bis zum Einfachen des unrechtmässigen 
Vorteils bestraft. 

. 4 Kann der hinterzogene Abgabebetrag nicht genau ermittelt werden, so . wird er 
durch Schätzung festgesetzt. 

8 SR641.61 
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Förderabgabegesetz 

Art.14 Abgabegefllhrdung 

1 Sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit höherer Strafe bedroht 
ist, wird mit einer Busse bis zum Einfachen des unrechtmässigen Vorteils oder bis 
zu l O 000 Franken ~estraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a. sich gesetzeswidrig nicht als abgabepflichtige Person meldet, 

b. Geschäftsbücher. Belege, Geschäftspapiere und sonstige Aufzeichnungen 
nicht ordnungsgemäss führt, ausfertigt. autbewahrt, vorlegt oder seiner Aus
kunftspflicht nicht nach.kommt, 

c. in einem Antrag auf Befreiung, Vergütung oder Rückerstattung von Abga
ben oder als auskunftspflichtige Person unwahre Angaben macht, erhebliche 
Tatsachen ve~~hweigt, über solche Tatsachen unwahre ~elege vorlegt oder 

d. fflr die Abgabeerhebung massgebendc Daten und Gegenstände nicht oder 
unrichtig· deklariert. 

2 Iri schweren Fällen oder bei Rückfall kann eine Busse bis zum Zweifachen des un
rechtmässigen Vorteils oder bis zu 20 000 Franken ausgesprochen werden. 

3 Kann der gefährdete Abgabebetrag nicht genau ermittelt werden, so wird er durch 
Schätzung festgesetzt. · 

Art. 15 Verhältnis zum_Verwaltungsstrafrechtsgesetz und zu andern Erlassen 

I Widerhandlungen werden nach dem Verwaltungsstrafrechtsgesetz9 verfolgt und 
beurteilt. 

2 Verfolgende un9 urteilende Behörde ist die Eidgenössische Zollverwaltung. 

3 Erfüllt eine Widerh~dlung nach diesem Gesetz zugleich den Tatöestand einer. 
durch die Zollverwaltung zu verfolgenden Widerhandlung gegen andere Abga
benerlasse des· Bundes oder einer Zollwiderhandlung, so wird die für die schwerste 
Widerhandlung verwirkte Strafe verhängt, die angemessen zu erhöhen ist. 

-
S. Abschnitt: Sch'lussbestimmungen 

Art.16 Vollzug· 
1 Der Bundesrat· erlässt die Ausführungsvorschriften. 

2 Er kann den Vollzug der Fördermassnahmen den Kantonen, an öffentlich
rechtliche. Körperschaften oder an private Organisationen übertragen. 

' . 

3 Die Vollzugskosten werden aus dem Ertrag der Abgabe finanziert. 

9 SR313.0 
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Art. 17 Koordination mit dem COrGesetz;vom .. .10 

Die Wirkung der Abgabe wird an die Zielerreichung des COrGesetzes angerechnet 
und beim Entscheid über Notwendigkeit und Höhe der COrAbgaben berücksichtigt. 

Art.18 Geltungsdauer 

Dieses Gesetz gilt bis zum Inkrafttreten der Bestimmungen über die Abgabe 
nach Artikel 89 Absatz 7 der Bundesverfassung, längstens aber während 15 Jahren. 

Art.19 Referendum und Inkrafttreten 

t Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

10256 

10 AS· ... (BBI. ... ) 
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' 
Projet de la Commission de re.daction pour le vote final 

· Loi federale 
concemant une bJXe sur les energies non renouvelables destinee 
a encourager une utilisation rationnelle de l'energie et le recours 
aux energies renouvelables · 

(Loi sur une taxe d'encouragement en matiere d'energie, LTE) 

du 8 octobre 1999 

L 'As$emblee federale de la Confederation suisse, 
vu les art. 74, al. 1, 89, al. 2 et 3. et 196, eh. 3, de la Constitution; 
vu le rapport du S fevrier 19991 de la Commission de l'environnement, 
de l'amenagement du territoire et de l'energie du Conseil des Etats; 
vu l'avis du Conseil federal du 8 mars 19992, 

arrete: 

Section 1: Taxe 

Art. l But 

Dans le but d'ameliorer la qualite de l'environnement, la Confederation preleve une 
taxe sur les energies non reriouvelables afin .d'encoutager une utilisation rationnelle 
de l'energie ainsi que le recours aux enetgies renouvelables. 

Art.2 Objet de la taxe 
1 Sont soumis a la taxe l 'importation et la production sur territoire suisse de carbu
rants et de combustibles d 'origine fossile, et d 'electricite. 

2 Le territoire suisse comprend le territoire de la Confederation et les enclaves doua
nieres etrangeres. 

3 La naissance de la creance fiscale est ~gie par l'art. 4 de la loi d~ 21 juin.1996 sur 
l'imposition des huiles mineralesl .. 

Art. 3 Assujettissement i la taxe 

.1 Sont assujettis: 

1 . FF 1999 3088 
2 FF 1999 3104 
3 RS 641.61 
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A8o 
Taxe d'encouragement en matiere energetique. AF 

a. pour ce qui est du charbon et des autres agents energetiques d'origine fossile: 
les personnes assujetties a l'impöt aux termes de l'art. 9 de la loi du 21 juin 
1996 sur l'imposition des huiles minerales4; 

b. · pour ce qui est de l'electricite: les importateurs et les producteurs ou distri ... 
buteurs d'electricite operant sur le territoire suisse. 

2 La succession fiscale et la responsabilite solidaire sont regies par les art. 10 et 11 de 
la loi sur l 'imposition des.huiles minerales. 

Art. 4 Montant de la taxe 

La taxe est de 0,3 centime par kWh. 

Art.5 Non-prelevement ou restitution de la taxe 

1 La taxe n'est pas prelevee ou est restituee lorsque l'agent energetique: 

a. est exonere de l'impöt en vertu de l'art. 17, al. 1 et 2, de la loi du 21 juin 
1996 sur l'imposition des huiles minerales5; 

b. a ete exporte Oll n'a pa~ servi a la production d'energie. 

2 La taxe sur l'electricite n'est pas prelevee Oll est restituee lorsque le courant a ete 
produit 

a. au moyen d'energies renouvelables; 

Ir. par coupl~ge chaleur-force avec utilisation de la chaleur produite. 

Art. 6 Methodes de production exigeant de grandes quantites.g'energie 

l La taxe est restituee en tout ou en partie aux entreprises de production tributaires de 
la consommation de grandes quantites d'energie qui verraient letir competitivite 
serieusement menacee par son prelevemerit. · 

2 Le montant restitue est fonction de l 'intensite energetique. Celle-ci equivaut au 
rapport entre les depenses energetiques· de l'entreprise et la valeur ajoutee brute 
produite. 

3 Le Con·seil federal definit les · methodes de production qui remplissent les condi
tions enoncees aux al. 1 et 2. Lorsque plusieurs entreprises dependent d'une meme 
direction et concourent ensemble a une production utilisant de grandes quantites 
d'energie, il peut les .considerer comme un tout pour calculer l'intensite energetique 
et la restitution de la taxe. 
4 Lorsque l'intensite energetique est inferieure a 5 %, la taxe n 'est pas resiituee; 
lorsqu'elle est comprise entre 5 % · et 10 %, le montant restitue croit de maniere 
lineaire de o· % a 100 % äe la taxe ordinaire; lorsque l'intensite energetique · est 
superieure a 10 %, la taxe e~t restituee integralement. · 

4 RS641.6l 
5 RS 641.61 
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s Dans les cas de rigueur, le Conseil federal peut prevoir des derogations en faveur 
d'autres entreprises ·utilisant de grandes quantites d'energie qui n 'ont pas droit a une 
restitution en vertu de l 'al. 1. . 
6 La taxe n'est pas restituee lorsque le ·montant conceme'est inferieur a 1000 francs. 

Section 2: Affectation du produit de la taxe 

Art. 7 Activites encouragees 
1 Le produit de la taxe est utilise pour realiser des ·investissements initiaux de duree 
limitee destines: 

a. 

b. 

C.· 

a encourager le.recours aux energies renouvelables, en particulier 
1. ä l'energie solaire en zones construites; 

2. ä.l'energie produite a.partir du bois et de la biomasse; 
3. · a l'energie geothermique et ä la chaleur ambiante; 

ä permettre desJravaux d'assainissement energetique ou d'amelioration du 
rendement energeti.que, en particuHer dans les domaines 
1. de l'isolation thermique de l'enveloppe des bätiments, d'u chauffage, de 

la ventilation et de l 'tclairage; 
2. de la production et de l'utilisation d'energie industrielle; 

. 3. des· transports; 

4. du couplage chaleur-force lie ä l'emploi de poqipeli ä chal~ur; 

ä permettre le maintien et la r6novation de centrales hydrauliques existantes; 
dans des cas exceptionnels, designes par le Conseil federal, des prets peuvent 
aussi etre accordes a des centrales hydrauliques dont les proprietaires sont, 
du fait de l'ouverture du marche de l'electricite, temporairement dans . 
l'incapacite de proceder aux amoitissements requis. · 

2 Les aides financieres accordees aux entreprises de production artisanale Oll indus.: 
trielle doiyent permettre principalement de financer des mesures, visant a rationaliser 

J'utilisatfon de l'eneigie et a encoütager le recours aux energies renouvelables. 

l Des aides financieres ne sont v..ersees qu'une fois verifie le respect des imperatifs 
de la protection dµ paysage et du patrimoine ainsi que des prescriptions relatives a la 
protection de 1 '.environnement et la pi:_otection des eaux. · 

4 Les activites visees ä l'al. 1, let. a, b etc, beneficient chacune d'un quart au moins 
äu produit de la taxe. . - . 
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Art. 8 Fonds 

Avec le produit de la taxe, le Conseil federal cree un financement special confor
mement aux art. 11 et 20 de la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de· la Confede
ration6. 

Art. 9 Aides financieres 

1 Les aides financieres prevues par la presente loi ne peuvent exceder 60 % des coilts 
imputables. 

2 Les couts imputables se calculenf conformement a l'art. · 14 de la loi du 26 juin 
1998 sur l' energie 7 ~ 

3 La Confederation n 'accorde une aide financiere que si elle ne soutient pas deja 
financierement le projet concerne en vertu d'un autre acte, et si les couts imputables 
excedent 3000 francs. 
4 Une aide financiere peut etre accordee pour une instaliation en service depuis une 
annee au plus a camptet de r entree en vigueur de la presente loi. 
5 Les aides financieres sont accordees sous la forme d'un eautionnement1 d'on pret, 
d'une contribution remboursable ou non, ou d'un capital initial. Les beneficiaires de 
prets doivent foumir des garanties. ' · 

6 Les prets, capital et interets, consentis en vertu de l 'art. 7, al. 1, let. c, pour des 
centrales hydrauliques doivent etre rembourses au fonds prevu a l'art. 8 des que la 
situation financiere de l'entreprise le permet. Si Ie remboursement a Heu apres 
l'echeance du present arrete, le montant rembourse devra etre utilise au sens de I'art. 
89, al. 7, de la Constitution. --
7 En cas de realisation d'un benefice, la restitution de contributions non remboursa
bles au fonds vise a I'art. 8 peut etre exigee. Le Conseil federal fixe les conditions du 
rembo~rsement et · 1a somme a rembourser. Si le re,mboursement intervient apres 
l'echeance de la presente loi, la somme concemee est utilisee confo,rnement a l'art. 
89, al. 7, de la Constitution. - · 

s La Confederation.,. peu~ mettre a di$p9sition des or_ganisatio~ privees qui se portent 
garantes de projets de financement de tiers soit des contributions non remboursables, 
destinees a servir de capital initial, soit des cautionnements. 

Q_ La Confäderation et les cantons .adoptent conjointement un programme 
d'encouragement au sens de l 'art. 7, al. 1, let. a et b. l..a Confederation peut verser 
aux cantons des contributions globales annuelles pour soutenir les mesures directes 

. ou conriexes prevues par le programme d'encouragement. Ces contributions sont 
calculees en fonction del'efficacite des mesures prises. Pour autant qu'elles soient 
versees conformement a la presente loi, l'art. 15, al. 1 a 3, de la loi du 26 juin 1998 
sur L'energie8, n'est pas applicable; les al. 4 et 5 le sont par analogie. · 

6 
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10 En cas d'aide financiere vers~ a Fetranger en vue de satisfaire aux engagements 
de la Suisse pour la reduction des rejets de gaz entrainant des effets de serre, l 'al. 1 
n'est pas applicable. · 

SectionJ·: Procedures et voies de droit 

¾t-10 Procedures de prelevement et de restitution 
1 Le Con_seil federal definit les procedures de prelevement et de restitution de la taxe 
sur le charbon et sur l'electricite; les dispositions de la loi du 21 juin 1996 sur 
l 'imposition des huiles minerales9 relatives aux procedures et aux voies· de droit 
s'appliqueqt par analogie a la taxe sur le charbon. 
2 Les dispositions de la legislation sur 1 'imposition des huiles. minerales relatives aux 
procedures et aux voies de droit s'appliquent par analogie au prelevement et de la 
restitution de la taxe per<,tue sur les autres energies d'origine fossile; 

Art.11 Enclaves douanieres , 

Le Conseil federal peut ~aicterdes dispositions speciales relatives a la.perception de 
ia taxe sur l'energie dans les enclaves .douanieres de Sarrinaun et de Sampoir, en 
accord avec ces communes. 

Art. 12 Recours contre les decisions en matiere d'aides financieres 

Les decisiöns rendues par l 'Office federal de l 'energie relativement aux aides fin.an
cieres peuiv.ent faire l'objet d'un recours aupres ·du Departement federal de 
I'environnement, des transports, de l'energie et de la communication, qui tranche 
definitivement. 

Section 4: Dispositions penales 

· Art. 13 Soustraction de La taxe 

· 1 Quiconque se·sera intentionnellement·procure, ou aura procure a un tiers, un avan
tage fiscal · illicite, notammen.t en soustrayant la taxe ou en obtenant pour S(?i-meme 
de mani~re illicite une indemnite ou la restitution de la taxe, sera puni d'une amende 
pouvant atteindre le triple du montant de cet avantage. 
2 La tentative et la complicite sont punissables. 
3 Quiconque, par negligence, se sera procure ou aura procure a un tiers, un avantage 
fiscal illicite, sera puni d'une amende pouvant atteindre le montant de cet avantage. 

9 RS 641.61 
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4 Si le montant soustrait ne pellt etre detemiine precisement, il est etabli Sllr la base 
d'llne estimation. . 

Art.14 Mise en peril de la taxe 
1 Sera pllni d'llne amende pollvant atteindre le montant de l'avantage illicite qu'il se 
sera ain&i procure, Oll 10 000 francs, a moins qlle l'infraction ne soit punie d'llne 
peine plus severe en vertu d'lln alltre acte, quiconqlle aura, intentionnellei:nent Oll par 
negHgence: 

a. omis d'informer l'autorite competente qu'il est asslljetti a la taxe; 

b. oi:nis de tenir, d'etablir, de conserver oll de presenter les liv.res de commerce, 
les pieces comptables, les docllments d'affaires ou d'alltres ecrits pertinents, 
ou omis de commllniqu~r les renseignements qll'il est tenu de fournir, 

c. follrni des informations- fausses Oll des pieces contenant des informations 
fallsses, Oll cele des informations importar;i.tes, soit a titre de. personne tenue 
de renseigner, soit en accompagnement d'llne demande d'exoneration, 
d'indemnisation ou de restitlltion de la taxe, · ,.;·•, 

d. omis de communiquer · des donnees ou de declarer des faits determinants 
pour: le prelevement de la taxe, ou fait a ce .sujet des declarations fausses. 

2 Si l'affaire est particulierement grave, ou en cas de recidive, l'amende pellt attein-. 
dre le double du montant de cet avantage, ou 20 000 francs. 

3 Si le montant mis en -peril ne peut etre determine precisement, il est etabli sllr la 
base d'une estimation. · 

Art. 15 Relation avec 1a loi federale sur le droit penal administratif et 
les alltres actes pertinents · .. 

1 Les infractions sont poursuivies et jugees confortnement. a la loi federale Sllr le· 
droit penal administratiflO. 

2 L'alltorite competente pollr poursuivre et juger' est l 'Administration federale des 
dollanes .. 
3 Si une infraction a la presente loi. constitue en meme temps une infraction doua- · 
niere Oll llne alltre infraction qu'il incombe· al_'Administration des douanes de pollr
suivre en vertu d'une autre loi ou ordo~ance federale, la peine applicable sera celle 
qlli est prevue pollr l'infraction la plus grave; cette peine pourra etre aggravee de 
maniere appr?priee.. ' 

IO RS313.0 
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Section,S: Dispositions finales 

Art. 16 Execution 

t Le Conseil federal edicte les dispositions d 'executio11:. 

2 II peut confier la mise en ceuvre des mesures d'encouragement aux cantons, a des 
collectivites de droit public ou a des associations de droit prive. 
3 Les depenses liees a l 'execution sont couvertes par le produit de la taxe. 

Art.17 Coordination avec la loi sur le' C02 

L'incidence de la taxe sera prise en compte dans l'evaluati9n des effets de la loi sur 
le C02ll et de la necessite d'une taxe sur le C02 ainsi que dans·la fixatiop du taux . 

Art.18 Duree de validite 

La presente loi a effet jusqu'a l'entree en vigueur des dispositions relatives a la taxe, 
pr~vue ä. l 'art. 89, al. 7, de la Constitution, mais pendant 15 ans au plus. 

Art. 19 ' ~eferendum et entree en vigueur 
1 La presente loi est sujette·au referendum facultatif. 
2 Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur. 

11863 --
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Progetto delta Commissione di re.dazione per il voto finale 

Legge federale 
concernente una tassa sull'energia intesa 
a promuovere le energie rinnovabili e un impiego 
efficace dell' energia 
(Legge sulla tassa di incentivazione, DTI) 

dell'8 ottobre 1999 

L 'Assemblea federale della Confederazione Sv'izzera, 

visti gli articoli 74 capoverso l, 89 capoversi 2 e 3 e 197 numero 1 della Costituzio
ne federale; 
visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio 
e dell'energia del Consiglio degli Stati del 5 febbraio 19991; 
visto il parere del Consiglio federale dell'8 ma120 19992, 

decreta: 

Sezione 1: Tassa 

Art.1 Scopo 

. La Confederazione riscuote una tassa sui. vettori ~nergetici-non rinnovabili, allo sco
po di migliorare la qualita ambientale mediante f incentivazione delle energie rinno
vabili e un impiego efficace dell'energia. 

Art.2 Oggetto della tassa 
1 Scmo_soggette alla tassa,l'importazion_e come pure l'estrazione o 1a produzione in 
territorio svizzero di energia elettrica e di carburanti e combustibili fossili di ogni ti
po. 
2 Per territorio doganale svizzero si intendono il territorio della Confederazione e le 
enclave doganali estere. 

3 II credito fiscale nasce conformemente all'articolo 4 della legge federale del 21 
giugno 19963 sull'imposizione degli oli minerali. 

Art.3 Assoggettamento alla tassa 
1 Sono soggetti alla tassa: 

1 FF 1999 2894 
2 FF 1999 2910 
3 RS 641.61 
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a. Je persone di cui all'articolo 9 della legge del 21 giugno 19964 sull'impo
sizione degli oli minerali, per la .tassa sul carbone e sugli altri vettori energe-
tici fossili; · · 

b. gli importatori e i .produttori o _distributori ·di energia elettrica in territorio 
svizzero, per Ja tassa sull'energia elettrica. 

2 Per la successione fiscale e la respoµsabilita solidale sono applicabili gli articoli 10 
e 11 della legge sull'imposizione degli oli minerali. 

Art.4 Ammontare della tassa 

La tassa ammonta a 0,3 centesimi per kWh. 

Art.5 Esenzione o restituzione della tassa 
1 La tassa e restituita o non e riscessa, seil vettore energetico: 

a. e esente dalla tassa conformemente all'artieolo 17 capoversi 1 e 2 della legge 
del 21 giugno 19965 sull'imposizione degli oli minerali; 

b. e stato esportato o non e stato utilizzato·per 1a produzione di energia. 

2 La tassa sull 'energia elettrica e restituita Q- non e riscossa se l' energia e stata pro-
dotta: . 

a. con vettori rinnovabili, o 

b. mediante impianti di cogenerazione ehe prevedono la riutilizzazione del ca
lore prodoµ:o~ 

Art. 6 . : Processi di produzione ad al~ ll,llensita di energia 
' • ~ • .. •• # 

1 La tassa ·e restituita interamente o. in paite alle imprese ehe nei processi di produ
zione consumano molta energia .e la ·eui .concorrenzialita sarebbe eccessivamente 
pregiudicata da tale hnposiziQne. 
2 La·tasstre resfituita in funzione dell''intensita energetiea. Essa equ.ivale al rapporto 
tra le s~se energetithe'e ilvalore·aggiuntoprodo,io·dall'impresa. 
3 11 Consiglio federale definisce i processi di · produzione ehe corrispondono alle 
condizioni dfeui• ai capoversi 1 e 2. Se Palta intensita di energia e registrata da im
prese diverse, ehe dipendono tutta\_'ia dalt~Lste~ direzione, nel calcolo dell'inten
sita energetica e della restituzione della tassa il Consiglio federale puo considerarle 
come un'uhita. 
4 Intensita energetiche inferiori al 5 per cento non danno diritto a restituzioni; nel 
caso di intensita energetiehe comprese tra il 5 e i1 · 10 per cento la restituzione evolve 
linearmente dallo O al 100 per cento della tassa ordinaria; intensita energetiche supe
riori al 10 per cento danno diritto alla _r,estituzione completa della tassa. 

' . . . 

4 RS 641.61 
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5 In casi.di rigore, il Consiglio federale puo prevedere·eccezioni a favore di aziende 
ad alta intensita energetica ehe non beneficiano di un diritto alla restituzioneai sensi 
del capoverso 1. · 

6 Importi inferiori ai 1000 franehi. non sono restituiti. 

Sezione 2: lmpiego dei proventi 

Art. 7 Obie.ttivi dell'ineentivazione 
1 I proventi della tassa sono utilizzati per investimenti iniziali di durata limitata, allo 
sco~ di: 

a. promuovere l'impiego di energie rinnovabili, in particolare: 
1. energia solare su superfici edificate, • · 
2. energia prodotta con legno o biomassa, 
3. energia geotermica; 

b. operare risanamenti energetici e migliorare il rendimento, in particolare per 
quanto riguarda: · · · 

1. isolazione termica, riscaldamento, ventilazione e illuminazione di im
mobili, 

2. produzione e impiego di energia industriale~ 
3. trasporti, 

· 4. cogenerazione di energia elettrica e termica eon termopompe; 

e. · mantenere e rinnovare le centrali idroelettriche esistenti. In easi eccezionali 
designati dal Consiglio·federale, possono altresl essere concessi prestiti alle 
eentrali idroelettriehe i eui proprietari non sono temporaneamente in grado 
di procedere agli ammortamenti riehiesti a causa dell ~apertura del meraato 
dell'elettricita. 

2 Aiuti finanziari per la produzione industriale· Q .artigianale sono.accordati-in primo 
luogcfper misure ehe ottimizzano il consutn0 di energia e prorr;1.uov0noJ'impiego di 
energie rinnovabil~. . 

3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati ·soJa una volta garantito il rispetto 
delle disposizioni. a tutela della. natura e deJ: paesaggio e di protezione · dell '.ambiente 
e delle acque. · 

4 Un quarto almeno dei proventi e destinato a ciascuno dei provvedimenti di cui a1 
capoverso 1·1ettere a-e. 

Art.8 Fondo 
' . 

Con i proventi della tassa il Consiglio federale istituisce un finanziamento speciale, 
conformemente agli articoli. 11 e 20 della legge sulle finanze della Confederazione6• 

6 RS 611.0 
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Art. 9 · Aiuti finanziari 
1 Gli aiuti finanziari. previsti dalla presente legge non devono superare il 60 per 
cento dei costi computabili. 
2 Per il calcolo ·dei oosti computabili e applicabile l' articolo 14 della !egge federale 
del 26 giugno 19987 sull'energia. • : 

3 La Confederazione assegna gli aiuti finanziari solo se non fornisce gia un aiuto in 
base ad altri atti normativi e se i costi computabili non superano 3000 franchi. 
4 Possono essere concessi aiuti tinanziari per impianti in servizio da meno di un an
no dalFentrata in-vigore della presente )egge. 
5 Gli aiuti finanziari possono essere ·assegnati sotto. forma di fideiussioni, prestiti, 
contributi rimborsabili o a fondo peiso oppure come capitale azionario. l beneficiari 
di prestiti devono f9mire garanzie. · · · 

6 I prestiti e gli interessi su prestiti .· per centrali idroelettriche ai sensi dell 'articole 7 
capoverso 1 lettera c devono essere rimborsati al fondo di cui all'articolo 8 non ap
pena la situazione finanziaria deWimpresa lo consenta~ Se il rimborso e effettuato 
dopö Ja scadenza del periodo di validitä della presente !egge, l'importo rimborsato 
dovra essere udlizzato conformemente all'articolo 89 capoverso 7 della·Costituzione 
federale. 

7 II rimborso di contributi a fondo perso ai sensi dell'articolo 8 p_uo essere disposto · 
se viene realizzato un utile. II Consiglio federale disciplina le condizioni e il volu
me del rimborso. Se il rimborso e effettuato dopo la scadenza del periodo di validitä 
della presente legge, l 'importo rimborsato dovra essere utilizzato conformemente 
all'articolo 89 capoverso 7 della Costituzione fe~erale. 
8 La Confederazione puo mettere a disposizione contributi a fondö perso come ca
pitale azionario o come fideiussioni alle organizzaziol'l;i private ehe garantiscono 
progetti con finanziamenti di terzi. 
. ' .. 

9 La Confederazione e i Cantoni adottano congiuntamente un programma di incenti-
vazione ai sensi dell'articolo 7qtpoverso l lettere a e b. La Confederazione puo ver
sare ai Cantoni contributi · globali annui a fävore di misure dirette e di sostegno 

" conformemente· al programma di incentivazione . .I contributi .sono cal_colati in fun-, 
zione dell'efficacia delle misure. Se sono versati in virtu. della presente legge, 
l 'articolo 15 capoversi 1-3 .della legge_ sull'energia non e applicabile, mentre i capo
versi 4 e 5 si applicano per analogia. 

10 II capoverso 1 non e applicabile in caso- di aiuti finanziari versati all'estero in 
adempimento degli fmpegni della Svizzera in vista della riduzione delle emissioni di 
gas con effetto serra. · · 

7 RS 730.0; RU 1999197 · 
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Sezione 3: Procedura e protezione giuridica 

Art. 10 Procedura di riscossione e di restituzione 
1 II Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione,e di restituzione della 
tassa sul carbone e sull'energia elettrica; per i1 carbone sono applicabili per analogia 
le disposizioni procedurali e di protezione giuridica della legge del 21 giugno 19968 
sull'imposizione degli oli minerali. 
2 Perla riscossione e la restituzione della tassa sugli altri vettori energetici fossili, si 
applicano le disposizioni procedurali e di protezione giuridica della legge sull'impo-
sizione degli oli minerali. · 

Art. 11 

Nelle enclave doganali delle valli di Samnaun e di Sampuoi, i1 Consiglio federale 
puo defiDire UDa Dormativa speciale per la riscossioDe della tassa sull'eDergia 
d'intesa con i Comuni. 

Art.12 Ricorso contro decisioDi coDcernenti gli aiud finanziari 

Contra le decisioDi dell'Ufficio federale dell 'energia concernenti gli aiuti finanziari 
e ammissibile il ricorso presso il DipartimeDto federale dell'ambieDte, dei trasporti, 
dell'energia e delle comunicazioDi. 

Sezione 4: .Disposizioni penali 

Art.13 Sottrazione della tassa 

1 Chiunque cerca intenziona~mente di · procurare un profitto fiscale iDdebito a se o a 
terzi, in particolare sottraendo la tassa·oppure ottenendo UD indeDDizzo o uDa resti
tuzioDe iDdebiti della stessa, e puDito con uDa multa sirio al triplo der profitto inde-
hl~ . 

2 Il.teDtativo e la complicita sono.punibili. 
3 Chiunque per negligenza ottieDe per se o per terzi uD iDdebito profitto sulla tassa e 
punito COD la multa sino al valore del profitto stesso. 
4 Se l'importo sottratto non puo essere defiDito coD esattezza, ~ stabilito sulla base di 
una stirna. · 

Art.14 Messa in pericolo della tassa 

1 Chiunque intenzioDalmente o per negligenza: 

a.. omette di annunciarsi quale soggetto alla tassa,. 

8 .RS 641.61 
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b. non tiene, stabilisce, conserva o presenta i libri contabili, i documenti giu
stificativi, idocumenti commerciali e simili oppure non onora l'obbligo ·di 
infonnare, 

c.' quale persona tenuta a dare infonnazioni _o in una domanda di esenzione, in
dennizzo o testituzione della tassa _ fomisce infonnazioni false, tace fattispe
cie importanti o mette a disposizione docurnenti contenenü. infonnazioni fal-
se oppu,re „ 

d., omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e fattispecie detenninanti 
· per Ja riscossione della tassa, 

e_ punito con una multa sino al valore del profitfo indebito o a 10 000 franchi, in 
quanto un'altra disposizione non commini al fatto una multa superiore. 

2 In casi gravi o di recidiva puo essere pronunciata la multa sino al doppio del · pm-
. fitto indebito o 20 000 franchi. · 

3 Se l 'importo della tassa messo in pericolo non puo essere definito con esattezza, e 
stabilito sulla base di una stima. 

Art.15 Relazioni con la legge sul diritto penale a_mministrativo -
e con altri atti nonnativi 

1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate confonnemente alla )egge federale sul di
ritto penale amministrativo9• 

2 L' Amministrazione federale delle dogane e l 'autorita competente per il persegui~ 
mento e il giudizio deUe infrazioni. 

3 Se l'infrazione alla presente )egge costituisce contemporaneamente un'infrazione 
doganale o un'altra infrazione per cui .e competente l' An1ministra.zione federale 

· delle dogane in base ad un a:ltro ~tto normativo federale; e pronunciata lä pena pre
v~ta per l'infrazione piu grave, aumentata proporzionalmente. 

Sezione 5: ~isposizion_i finali 

· Esecuzione 
. -

1 11 Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. 

2 Puo delegare. l 'applicazione dei provvedimenti di incentivazione ai Cantoni, alle 
collettivitä 'di diritto pubblico o ad associazioni di diritto privato. · 

3 I costi di esecuzione sono finanziati con. i prov~nti della tassa. 

9 RS 313.0 
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Legge swla t8$A dlinceittivazione 

. . 
Art.1,7 r' . Coordinamento conTa Iegge sul C02 de] .• ~.10 

· · -· L'effetto della. tassa sali computato n_elle ripercussioni della legge sul CC)z e preso · 
in consid~f8Zio11e.nella decisione relativa alla necessita e all'aliquota del~a tassa sul. 
C(h. . . . . 

Art.18 Va1idita 

Il · presente- legge. ha effetto sirio aH'entrata in vigore delle disposizion_i suUa ·ta:ssa 
.confcirmemente all'articolo 89 c:apo.verso.Tde)la Costituzione f~derale,.ma al nias- · 
· simo pet 15, anni.. · · 

· Art. 19 . Referendum ed en~ta i~ vigore . 
1 La presente \egge so~~os~ al ref~rendum facoltativo. 
2 Il Consiglio federale ne·detennina l'entrata-in yigore. 

· 1 

1289 

1 • 

10 JtU .... (FF.-). 
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